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VORWORT 

In der RegierungserklMung vom 20, April 1966 kündigte der Herr Bundeskanzler 
einen alljährlich vom Bundesministet' für soziale Verwaltung zu erstellenden und im Wege 
der Bundesregierung dem Parlament vorzulegenden Bericht über die soziale Lage an, 

Der vorliegende Bericht behandelt die soziale Lage in Österreich im Jahre 1966 auf 
jenen Gebieten, die vornehmlich in den Aufgabenbereich des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung fallen, Es wird die sclwittweise und vielschichtige Entwicklung det' Sozial
politik und der Sozialgesetzgebung dargestellt, Insbesondere werden die Maßnahmen be
handelt, die dem einzelnen einen geschützten Lebensbereich sichern und dem sozialen A us
gleich in der modernen Indust1'iegesellschaft dienen, Um den gegenwärtigen Stand ent
sprechend beurteilen zu können, wird in diesem ersten Bet'icht auch der Werdegang des 
Arbeits- und Sozialrechts und der sozialen Institutionen geschildet't, 

Der Bericht ist nach den Aufgabenbereichen in die Teile Sozialversicherung, At'beits
t'echt, At'beitsmarktvenvaltung und -politik, Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer
und sonstige Fürsorge, Volksgesundheit sowie Technischer und arbeitshygienischer Dienst
nehmerschutz, Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes, gegliedet't und enthält auch kurze 
Ausführungen über den Einfluß der internationalen Sozialpolitik auf die innerstaatliche 
soziale Lage, Mit der Geschäftsführung in den Angelegenheiten det' Kriegsopfer- und Heeres
versorgung, der Opfer- und sonstigen Fürsorge sowie der Volksgesundheit und den Personal
angelegenheiten habe ich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Herrn Staatssekretär 
betraut, 

Mit dem Bericht über die soziale Lage in Österreich wit'd einem von den I nteressen
vertretungen der Dienstnehmer mehrfach geäußerten Wunsch entsp1'ochen, Dieser erste 
Bericht, der einen gt'oßen At'beitsaufwand erforderte, soll eine Bestandsaufnahme der im 
Bereich des Bundesministeriums für soziale Verwaltung auf sozialem Gebiet getroffenen 
Maßna,hmen sein, Es kommt da1'in auch das Wi1'ken des Ministeriums zum Ausd1'uck, 
das im Jänner 1968 aut eine 50jährige Tätigkeit zurückblicken kann, Der Bericht zeigt 
über Jahrzehnte hinweg die stetige Entwicklung der Sozialpolitik und der sozialen Rechts
gestaltung bis zu dem heute et'1'eichten hohen Stand, Et, möge das Verständnis tÜt' die sozialen 
Belange fÖ1'dern und zur Weiterentwicklung der Sozialpolitik in Österreich im Geiste so
zialer Gerechtigkeit beitmgen, 

Grete R e h o r  

Wien, tm November 1967 
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Einleitung 

Allgemeines 

Die Sozialpolitik wird weitgehend von der wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Situation ge
prägt; an ihrem Beginn stand die Arbeiterfrage. 
Landwirtschaft und Gewerbe waren bis in die Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts die Träger der öster
reichischen Wirtschaft. Die Industrialisierung ließ 
jedoch schnell eine Arbeiterschaft heranwachsen, 
die sich nicht nur vom Unternehmertum, sondern 
auch vom Staat oft verständnislos behandelt sah . 
Ohne jeglichen Besit z  setzten die Lohnarbeiter 
ihre Arbeitskraft getrennt vom Heim in Fabriken 
und Werkstätten ein und mußten sich von der 
Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. 

Das Ziel der damals verstärkt einsetzenden, 
später als klas 'i ch bezeichneten Sozialpolitik war 
daher der Schutz vor den Gefahren unselbständiger 
Arbeit sowie Sicherung des Arbeiters in den Fällen 
des Verdienstausfalles infolge Krankheit, Invalidität, 
Alters und Arbeitslosigkeit. 

Ein Markstein in der Entwicklung der Sozial
politik war die Errichtung des Ministeriums für 
soziale Fürsorge im Jänner 1918, die weit
gehend zu einer selbständigen Gestaltung des Ar
beits- und Sozialrechtes führte. 

Eine weitere wichtige Zäsur in der Geschichte 
der Sozialpolitik war der Erste Weltkrieg. Die be
stehende Gesellschaftsordnung war durch die schwe
ren materiellen Einbußen weiter Bevölkerungs
kreise erschüttert worden. Nicht nur die Arbeiter
schaft, sondern auch viele Angehörige des bisherigen 
Mittelstandes litten soziale Not, sodaß die Sozial
politik auf eine breitere Basis gestellt werden 
mußte. 

Die damals einsetzende fortschrittliche Sozial
politik hatte sich das Ziel gesetzt, den sozialpoliti
schen Schutz auf einen möglichst großen Teil der 
Bevölkerung auszudehnen und möglichst viele Risken 
zu decken. Die Entwicklung der Staatsfinanzen 
und die Wirtschaftskrise dcr dreißiger Jahre ver· 
hinderten jedoch die Erfüllung vieler sozialpolitischer 
Wünsche, wie die Altersversicherung für alle Arbeiter. 
Doch vermochten in dieser Krisenzeit die sozial· 
politischen Maßnahmen die Lage der Arbeitslosen 
und wirtschaftlich Schwachen zu lindern. 

'Nie zuvor die industrielle Revolution und die 
Folgen des Ersten Weltkrieges zur Entwicklung der 
Sozialpolitik beigetragen haben, bewirkte auch die 
Weltw'irtschaftskrise eine entscheidende Änderung. 
Zu dieser Zeit wurde, etwa in Amerika im Jahre 1935, 
der Begriff der Sozialen Sicherheit geprägt. Diesel' 
Begriff wurde später lUlter a.nderem in der Atlantic 

Oharta., durch die Konferenzen der Internationalen 
Arbeitsorganisation sowie in den Artikeln 22 und 25 
der Menschenrechtsdeklaration der UNO, der Euro
päischen Sozialcharta des Europarates und durch die 
Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) weiter entwickelt. Damit beginnt die Sozial· 
politik sich nicht mit der bloßen Heilung sozialer 
Schäden zu begnügen, sie versucht vielmehr durch 
Vorherschau, Vorbeugung und Vorsorge strukturelle 
Verbesserungen herbeizuführen. 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist vorwie
gend durch eine Sozialpolitik gekennzeichnet, die auf 
die Vergrößerung und Sicherung des Lohneinkom
mens, die Verkürzung der Arbeitszeit und vor allem 
auf einen weitreichenden Ausbau der Sozialversiche· 
rung ausgerichtet ist. Auf diesem Weg konnten 
schöne Fortschritte erzielt werden. Doch sind die 
sozialen Probleme unserer Gesellschaft nicht geringer 
geworden. Die stürmisch fortt:\chreitende Techni
sierung, zum Teil als Automatisierung, und die 
immer deutlicher sichtbar werdende Umschichtung 
zur differenzierten Gesellschaft des 20. Jahrhunderts 
mit neuen sozialen Gruppierungen geben Anlaß, 
die Ziele und Richtung des weiteren Weges der 
Sozialpolitik zu überdenken. 

Der Fortschritt in der Sozialpolitik fand seinen 
Niederschlag in der Entwicklung des Sozialrechtes. 
E inzelne Regelungen, wie solche zum Schutz der 
Kinder, waren bereits im 18 .  Jahrhundert getroffen 
worden.  In der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts 
traten die sozialen Belange mehr in den Vordergrund 
und führten schließlich im Ja.hre 1 883 zur Schaffung 
der Gewerbeinspektion und im Jahre 1 885 zur 
Erlassung von Dienstnehmerschutzvorschriften. In 
den Jahren 1 887 und 1 888 wurde mit der gesetz
lichen Regelung der Arbeiterunfallversicherung und 
der Krankenversicherung der Arbeiter der Grund
stein für die moderne Sozialversicherung gelegt . 
In den folgenden Jahren wurde das Arbeits- und 
Sozialrecht weiter ausgebaut. 

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg brachte 
einen großen Fortschritt in der Sozialgesetzgebung. 
Die damals festgelegten Grundsätze sind vielfach 
noch heute Bestandteil moderner sozialrechtlicher 
Vorschriften. So kam es damals zu einer Regelung 
der Arbeitszeit, des Angestelltenrechts, des be
sonderen Schutzes für Frauen, Kinder und Jugend
liche, des Arbeiterurlaubsrechtes und der Heim· 
arbeit. Neben den sozialen Verbesserungen im 
Dienstnehmerschutz- und im Arbeitsvertragsrecht 
brachte diese Zeit auch die gesetzlichen Regelungen 
über die Arbeitsverfassung und die kollektive 
Rechtsgestaltung. Außerdem erfolgte eine Aus
delmung der Sozialversicherung, die allerdings auch 
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weiterhin nach d�m Versicherungsprinzip aufgebaut 
b lieb . Zugkich wurde die Arbeitslosenversicherung 
als eine Mischform z�ischen Versicherungs- und 
Versorgungsprinzip geschaffen. Auch wurden die 
Industriellen Bezirkskommissionen, die Vorläufer 
der heutigen Arbeitsmarktverwaltung, errichtet. 
Schließlich sind noch die Regelungen für die Ver
sorgung der Kriegsopfer und der Kleinrentner sowie 
die gesetzlichen Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit anzuführen. 

Auch in den folgenden Jahren erfolgte ein weiterer 
Ausbau des Arbeits- und Sozialrechts, dem jedoch 
bald durch die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Welt enge Grenzen gesetzt wurden. 

Nach der Besetzung Österreichs wurden die 
meisten sozialrechtlichen Bestimmungen durch 
deutsche Vorschriften ersetzt. Mit der Wieder
errichtung der Republik Österreich mußte daher 
das Sozi3.1recht weitgehend neu gestaltet werden, 
wobei zum Teil an das bis zum Jahre 1 938 geschaffene 
Recht sowie die damit gewonnenen Erfahrungen 
angeknüpft und die seit dieser Zeit erfolgte sozial
politische Entwicklung berücksichtigt "\vurde. 

Der gegenwärtige hohe Stand der Sozialge etz
gebung ist das Ergebnis jahrzehntelanger Aufbau
arbeit, zu dem jeder der hiefür verantwortlichen 
Minister und Staatssekretäre einen den jeweiligen 
Zeitumständen gemäßen Beitrag geleistet hat. 

Die Sozialpolitik dient mit ihren Maßnahmen dem 
Wohl beinahe aller Kreise der Bevölkerung, insbe
sondere den Dienstnehmern und in Teilbereichen 
auch den Dienstgebern. Die sozialpolitischen Maß
nahmen erfassen auch einen sehr großen Teil der 
Bevölkerung in der Sozialversicherung; darüber 
hinaus werden aus der Kriegsopfer- und Heeres
versorgung, der Opferfürsorge und der sonstigen 
Fürsorge Leistungen bezogen. Schließlich dient das 
Wirken auf dem Gebiete der Volksgesundheit der 
gesamten Bevölkerung. 

Von den 7,290.400 Einwohnern Ende 1966 �a.ren 
zum gleichen Zeitpunkt rund 4,232.300 Personen 
krankenversichert ; zu diesen Personen kommen 
noch die mitversicherten nicht berufstätigen Ange
hörigen hinzu, die gleichfa.Ils Leistungen der Kran
kenversicherung in Anspruch nehmen können. Ende 
1966 w'urden rund 1 ,258.400 Pensionen oder Renten 
aus der Sozialversicherung ausbezahlt. Ferner wur-

den Ende 1966 rund 304.700 Renten aus der Kriegs
opfer- oder Heeresversorgung sowie der Kleinrentner
fürsorge bezogen. 

In der den modernen Staat charakterisierenden 
aktiven Gestaltung der Wirtschafts- und Sozial
ordnung spielt die Sozialpolitik eine entscheidende 
Rolle. Sie ist notwendigerweise mit der staatlichen 
Finanz- und der Wirtschaftspolitik eng verbunden 
und muß ebenso wie diese die Entwicklung der 
Bevölkerung und der Wirtschaft berücksichtigen. 
Aus diesem Grunde werden im nachstehenden demo
graphische und ökonomische Ausführungen gebracht, 
die sich auf einschlägige Arbeiten des Österreichi.
sehen Statistischen Zentralamtes und des Öster
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 
stützen. Soweit Zahlenwerte für das Jahr 1 966 
noch nicht zur Verfügung standen, wurden nur jene 
für 1965 angeführt. 

Österreichs Bevölkerungszahl ist zwischen den 
Volkszählungen von 1951 bis 1961 von 6,933.905 
auf 7,073.807 Personen angestiegen ; bis zum Ende 
des Jahres 1 966 hat sich die Einwohnerzahl laut 
amtlicher Fortschreibung auf 7,290.400 erhöht. 

S t a n d  d e r  B e v ö l k e r u n g 

Bevölkerung Weibliche Personen 

Jahr auf 100 

zusammen I männlich I männliche Personen 
weiblich 

1923 . . . . . .  6,534.742 3, 147.546 3,387. 196 108 
1934 . . . . . .  6,760.233 3,248.265 3,5 1 1 .968 108 
1&5l. . . . . . 6,933.905 3,2 17.240 3,71 6.665 1 1 6  
1961 . . . . . .  7,073.807 3,1'96.400 3,777.407 1 15 
1964 . . . . . . 7,2 15.400 3,369.900 3,845.500 1 14 
1 9 65 . . . . . .  7,255.000 3,390.800 3,864.200 1 14 
1966 . . . . . .  7,290.400 3,409.900 3,880.500 1 14 

Für die Beurteilung der gegebenen Situation ist 
auch die Kenntnis der altersmäßigen Gliederung 
erforderlich. International gesehen, weist Österreich 
unter den europäischen Staaten, für die nicht allzu
weit zurückliegende Daten zur Verfügung stehen, 
den höchsten Prozentsatz an Einwohnern im Alter 
von 65 und mehr Jahren allf. Auch in den Alters
gruppen der 45- bis 65jährigen gehört Österreich 
zur Spitzengruppe . 

B e v ö l k e r u n g  n a c h  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  A lt e rsg r u p p e n  

Altersgruppe in Jahren 

Jahr unter 15 I 15 bis unter 45 I 45 bis unter 60 I 60 bis unter 65 I 65 und mehr 

Zahl I % Zahl I % ZaW I % Zahl I % Zahl I % 

1923 . . . . . . . . . . .  1,634 . 1 65 25·0 3, 177.650 48·6 1,059.589 1 6·2 247.299 3 ·8 4 15.778 6·4 
1 934 . . . . . . . . . . . 1 ,598.788 23·6 3,1 26.555 46·2 1, 196.0 19 17·7 292.507 4·3 534.456 7·9 
1 951 . . . . . . . . . . . 1 ,786.697 25·9 2 ,8 1 6.040 40·5 1,444. 528 20·8 349.672 5·0 733.037 10·6 
1 9 6 1  . . . .. . . . . . .  1,584.405 22·4 2,743. 113 3 ·9 1 ,445.61 1 20·4 426.733 6·0 873. 1 07 1 2 · 3  
1 965 . . . . . . . . . . .  1,667.173 23·2 2,891 .463 40·2 1,263.049 1 7·5 454.277 6·3 957.667 12·8 
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Von Bedeutung ist ferner die Zahl der im Er
werbsleben Stehenden. Bevölkerungs- und Be
schäft igtenzahl ent,wickelten sich im Jahre 1 965 
entgegengesetzt. Die Einwohnerzahl nahm laut 

amtlicher Fortschreibung um 0, 6% zu und die Zahl 
der tatsächlich Erwerbstätigen nach vorläufiger 
Schätzung um 0 ·1 % ab. 

S t e l l u n g  z u m  E r wer b s l e b e n  

Berurstätige ') Selbständig Berufslose t) Erhaltene ') 

Jahr I I I I I I insgesamt männlich weibIJch insgesamt mä.nnlich weiblich insgesamt männlich weiblich 

1934 . . . . . . .. . . .  3,389.872 2,100.639 1,289.233 686.809 34-1.793 345.016 2,683.552 805.833 1,877.719 
1951 . . . . . . . . . . .  3,34-7.115 2,04-7.863 1,299.252 850.535 326.814 523.721 2,736.255 42.563 1,893.692 
1961 . .. . .. .. . . .  3,369.815 2,009.929 1,359.886 1,138.582 425.416 713.166 2,565.410 861.055 1,704.355 

Von 100 der gesamten Bevölkerung 

1934 .. .. .. . . . . .  50·2 64-·7 36·7 10·2 10·5 9·8 39·6 24·8 53·5 
1951 . . . . . . .. . . .  48·3 63·6 35·0 12·3 10·2 14·1 39·4 26·2 50·9 
1961 . . . . . . . . . . .  47·6 61·0 36·0 16·1 12·9 18·9 36·3 26·1 4-5·1 

1) Beschäftigte und Arbeitslose. 
2) Pensionisten, Rentner, Au zügler, Personen ohne Berufsangabe. 
3) E\1efrauen ohne Erwerbstätigkeit oder ohne Pen&ion (Rente), fernor Kinder, Schüler, Studenten. 

Die Auf teilung der Berufstätigen auf die einzelnen 
Wirtschaftszweige bringt die Änderung in der 
Wirtschaftsstruktur zum Ausdruck. Zwischen den 
Volkszählungen 1 95 1  und 196 1  ist der Anteil der 

Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft von 
32·3 auf 22'8% gesunken und in Industrie und 
Gewerbe von 40·9 auf 46'5 % sowie im Handel und 
Verkehr von 13 auf 1 6'4 % gestiegen. 

B e r u f s t ä t i g e n a c h  W i r t s c h a ft s z w e i g e n  

Land- und J udustrie und Handel und 
Freie Berufe 

Öffentlicher 
Haushaltung 

Jahr insgesamt 
Forstwirtschaft Gewerbe Verkehr Dienst 

Zahl I % Zahl , I % Zahl I % Zahl I % Zahl I % Zahl I % 

1934 
männ1icb . . . 2,100.639 654.220 31·1 886.520 42·2 315.130 15·0 73.237 3·5 105.544 5·0 6.341 0·3 
wfliblicb . . . 1,289.233 569.341 44-·2 317.429 24·6 106.066 8·2 67.915 5·3 21.233 1·6 172.205 13·4 
insgebamt . . .  3,389.872 1,223.561 36·1 1,203.94-9 35·5 421.196 12·4 141.152 4·2 126.777 3·7 178.546 5·3 

1951 
männlioh . . .  2,047.863 512.540 25·0 1,01:1.455 49·4- 307.246 15·0 81.648 4·0 108.003 5·3 601 0·0 
weiblich . . . .  1,299.252 567.107 43·6 354-.977 27·3 128.806 9·9 119.315 9·2 39.200 3·0 75.668 5·8 
insgesamt . . .  3,347.115 1,079.647 32·3 1,367.432 40·9 436.052 13·0 200.963 6·0 14-7.203 4·4 76.269 2·3 

1961 
männlich . . .  2,009.929 360.573 17·9 1,064.333 53·0 34-7.337 17·3 89.542 4·5 126.669 6·3 523 0·0 
weiblich . . . .  1,359.886 407.031 29·9 503.377 37·0 206.240 15·2 127.692 9·4 51.277 3·8 46.\:89 3·5 
insgesamt . . .  13,369.815 767.604 22·8 1,567.710 46·5 553.577 16·4 217.234 6·4 177.946 5·3 47.512 1·4 

Nach der Studie des Beirates für Wirtschafts- und 
Sozialfragen "Voraus chätzung des österreichischen 

Arbeitskräftepotentials bis 1980" ergibt sich folgende 
Prognose: 

B e v ö l ke r u n g Ö s t e r r e i c h s  1 9 6 5  b i s  1 9 8 0  n a c h  A l t e r s g r u p p e n  

Altersgruppen Bevölkerung unter der Annahme konstanter Sterbllchkeit Bevölkerung unter der Annahme fallen(ler Sterblichkeit 

(in Jahren) 

196fi I 1970 I 1975 I 1980 1965 I 
Bis unter 15 . ... ... . .. . . ... 1,667.173 1,839.652 1,932.286 1,965.622 1,672.502 
15 bis unter 45 .. ..... . ..... 2,892.238 2,857.385 2,935.580 3,123.135 2,894.066 
45 bib unter 65 (60) 1) . . . . . .  1,461.831 1,412.639 1,358.528 1,378.953 1,467.630 
65 (60) und mehr ') .. . . .. . .  1,176.019 1,255.663 1,291.904 1,203.695 1,201.984 
Zusammen .. . . . . . . . . . . . . . . .  7,197.261 7,365.339 7,518.298 7,671.4-05 7,236.182 

1) Männer im Alter von 45 bis unter 65, Frauen im Alter von 45 bis unter 60 Jahren. 
") Männer im Alter von 65 und mehr, Frauen von 60 und mehr Jahren. 

1970 I 1975 I 1980 

1,857.025 1,966.270 2,016.964 
2,862.210 2,94-4.072 3,142.315 
1,4-32.842 1,374.756 1,402.106 
1,316.388 1,360.214 1,335.754 
7,459.465 7,645.312 7,897.139 
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D ie En twicklun g  der ö, te rreichischen Wirtschaft 
d okumen tiert ich im Brutto-Na tiona lprodukt . 
Dieses erreicht e  1 966 260·5 Milliar den . Es wa r 
no min ell um 8% nn d rea l zu den P reisen von 1954 
um 4 '3 %  höher a ls 1961> . Da s Wirtscha fts wa chstum 
Wa r da mit st ärker an gewa chsen a ls im Ja hre 1 965, 
in de m das S ozia lprodukt rea l  um 2 ,4% zugen ommen 

ha tte . 

ß r ut t o - N at i onu lpr od u kt 

Jahre 

Absolu te Werte 

nominell I real ') 

Milliarden Scllilling 

Jiillrlicho lIuwachsrate 

nominell I real ') 

1050 . . . . . . . . .. . .52·3 

L054 . . . . . . . .. . . 03·2 

1 960 . ... .. . .... 16L·3 
1964 . . . . . . . . . . . 222·8 
1 065 . . . . . . . . . . . 241·7 

1966 .. . . . . . . . . .  260·5 

*) Zu Preisen ,'on 195./. 

77·1 
03·:! 

133·7 
160·0 

163·0 

170·0 

+ 1 2·4 
+ 1 2·5 
+ 
+ 
' -

9·9 
8·5 

. 1) 

% 

+ 
+ 

-L. 

J\ n l e i l  de r Wi r t sc hafts zwe i g e  a m  
B r u t t o - Na t i o na l p r od u k t *) 

% 

1050 I 195·1 1960 1964 I 
Land· und Forstwirt· 

schaft .. . .. . .. . . . . . 15·5 I ;j·O 1 1·4 10·8 
Gewe rbliche Produk· 

tion . . . . . . . . . . ... . . 39·6 40·4 4:!·4 41·6 
l3augewerbo .......... 7·4 6·9 7·3 7·8 
ELektrizität, Gas, 

'Vnsser . . . . . ... . ... 2·0 2·5 3· L 3·2 
Verkehr ... . . . . . . . . .. 6·4 6·4 6·9 6·8 

Handel . . . . . . . . . . . . . . 10·7 11·3 13· 1 14·3 

Banken, Versiche r un· 
gen . .. . . . . . . . . . . . . 1 ·9 2·6 2·9 3·1 

Wohnw1gsw irtscha ft . .  1 ·2 1 ·2 0·8 0·8 
Öffentlicher Dienst . . .. 8·8 8· 1 7·0 6,,:; 

Sonstige Dienst 6·5 5·6 5· 1  5·1 

*) Zu Preisen von 1954. 

8·6 
8'� 
6·8 

2·4 
4·3 

1965 

lj.) 

4 1 ·9 

8·0 

3·5 

7·0 

14·7 

3·4 

0·8 

6·5 

iH 

I m  Ja hre 1965 erreichte d�LS nomine lle B rutt o
Nat iona lp rodukt j e  Ein wo hne r 33 .3 10 S und je 
B eschäftigten 73.4€0 S ge gen über 30.880 S bzw . 
67.670 S i m  Ja hre 1 964 . 

Da s Volksein kommen erhöht e  sich 1 965 n omi nell 
um 8% a uf 1 82 ·g Mi llia rden S un d rea l  um 2'4%. 
P ro Kopf der Bevölkerun g  W urden 25.210 S un d je 
Erw erbstätigen 55.GOO S verdien t, gegen über 
23 .480 S bzw. 51.450 S im Ja hre 1964. 

D ie V erte ilun g  des Volksein kommen s, die sich 
s chon seit 1 96 0  merklich zugun st en der Lö hn e  un d 
G ehälter verla gert hat te, verschob ich 1 965 un d 
1966 n euerlich zugun sten der Lo hn ein kommen . 
Die Lo hnquote st ieg von 63 '2 % im Ja hre 1 964 
a uf 64' 7 % im Ja hre 1 965 un d a nf 66'5 % d es Volks
ein kommen s  im Ja hre 1966. Bei de n "Nic ht -

JO 

Lohn in ko mmeT)." ohn e  öff en tliche V erwa ltun g  betr ug 
der Prozen tsa tz  in den gleichen Ja hren 37, 35·6 
bzw. 33·7. Die P ro-Kopf-Ein kommen ha ben sich 

a uf län gere S icht bemerken swert pa ra llel en twickelt . 
Die Lo hn ein kommen ha ben s eit 1 960 den mäßigen 
Vorsp run g  der Nicht-Lo hn ein kommen im Zeitra um 
1950 bis 1960 n icht n ur a ufgeholt son dern ihrerseit s  
e in en Vorsprun g  erreicht. Von 1950 bis 1 965 stieg 
der D urchschn ittslohn a uf das 4 ,2 fa che, das Volks
e in kommen je Erw erbstätigen a uf da s 4fa che. 

Die volksw il·t scha ftliche L ohn - un d Geha lts
summe wuchs 1 965 um 10,6 %, rea l  um 6,8 % . Da s 
Pr o-K opf-Ein kommen der Arbeitn eh mer stieg um 
g'3 % a uf 3630 S mona tlich. Die Rea lbell üge zn 
festen P reisen von 1954 erhöhten sich um 5'5%, 
:::;W, rker a l  in a l len Jah ren seit 1 96 1. 

Da s persön l ic he Einko mmen ,  das sich a ls S umme 
aller Lö hn e  un d Geh ält er, Unt ern ehmer- un d Tran s
f erein kommen na ch A bzug der direkten S teuern 
un d S ozia l beitr äge da rstel lt , st ieg 1 965 um 7'4% 
a uf 159·4 Mi llia rden . Je Ha usha lt erreichte e bei 
eine r Zuna hme um 6,9% d en Bet ra g von 67 .870 S .  

D ie Ausga ben un d Einna hmen des Bun des für 
s ozia le Zw ecke im Bereiche des Bun desmin isteriums 
für sozia le Verwa ltun g  sin d  der folgen den Aufste llun g  
zu en tn ehmen . 

A u sgab en un d Ein n a h m en i m  Ja h r e  196 6 
f ü r d i e ' o z ia lc V e r wa l t ung 

Sozi<L lversi cherun g  . . .. . . . .  . 
K ric gsop ferversorgun g, 

H eresversorgun g, Opfer-
fürsorge un d K lein-

r en tn eren tschädigun g  . . . .  . 
A rbeitslosen versicherun g  . .  . 
V oll- ' gesun dhc it .. . . . . . . . .  . 
S ch lechtwet terent schädi gun g 

im Ba ugew erbe . . . . . . . . .  . 
V:l istun gen na ch de m 'vVo h-

n un gsbc ihilfen gesetz . . . . .  . 
rbeit sin spektion . . . . . . . . .  . 

Wohn un gsfürs orge . . . . . . . .  . 
on tiges . . . . . . . . . . .. .. . . .  . 

Ausgaben 
Mill. S 

7.012,268 

2.054, 149 
1 .282·038 

225·017 

85 ·359 

3 1 ·355 
24·716  
0'309 

87· 183 

Einnahmen 
MUI. S 

353·476 

64·962 
1.065,692 

23·848 

84·250 

44· 189 
0·902 
4·005 

148·682 
-----------------

I ns gesa mt . . . 10 .802·3g4 1.790'006 

Zu diesen Aus ga ben des Bun des kommen n och 
j en e  für sOllia le Ma ßna hmen in an de ren Bereichen 
der Bun desverw'a ltun g  hin zu.  Dies ist vor allem der 
Fam ilien -Las tena usgleich mit ein em Geea mtbetra g  
von 5·3 2  M illia rden S. Die Ausga ben im Ra hmen des 
Fa milien -La stena usgleichs, der Arbeitslosen versiche
run g  so wie der S chle chtw'etterent schädigung werden 
überw ieO' en d  a us da für bestimmten ,  zweckgebun 

d enen Einna hmen finan ziert. Die finan zielle Be
d eckun g  für die übri gen Aus ga ben im sozia len 
B ereich m uß a us den a l lgemein en E inna hmen des 
B un desha usha lt s gefun den werden ; deren Ent
wicklun g  ist dah er für ein e  a l lfällige Aufstockun g  der 
A u  ga ben für den sozia len Bereich von a usschla g
geben der Bedeut un g. 
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Die Ent\vicklung der Ausga ben und E inna hmen 
d es Bundesministerium für sozia le Verwaltung 

ergibt sich a us Anha ng 1 .  Diese Aufstel lung zeigt 
den großen An · tieg der Ausga ben a uf Grund gesetz
licher Verpfl ichtungen ; für E rmessensa usga ben 
steht ein von Ja hr zu Ja hr geringer w erdender 
P rozentsa tz der gesa mten Ausgaben zur Verfügung. 

Die Aufga ben des Bundesministe riums für sozia le 
Verwa ltung und seiner Dienststelle n wurden im 
Ja hre 1 966 von insgesa mt 5251 Bed ienste te n  wa hr
g enommen. Die Auf t eilung dieser Bediensteten a uf 

d ie einzelnen Dienststellen i. t Anha ng 2 zu e nt
ne hmen. H ier ist be onders auf den Ma ngel a n  Ä rzten 
und Absolventen technischer Hochschulen hinzu
weisen. 

Das Gebarungsvolumcn der österreich ischen So
zia lversiche rung im Jahre 1 966 betrug nae h den 
vorläufigen Erfolgsrechnungen 3 0'5 Mil liarden S 
E inna hmen. Die Leistungen des Bundes zur Sozial
versicherung ha ben etwa 7·0 1 Millia rden betra gen . 
D ie gesa mten Ausga ben erreichten den Betrag von 
2 9 ·34 M illiarden S .  

Bei der Bet rachtung de r sozia len La ge ist a uch clie 
Entwi cklung der Arbeitsverdienste von Bedeutung. 
Die e Entwicklung ergibt sich a us der von der 
S ozia lversicherung gefüh rten Lo hnstufeneinr eihung 

a ller Vers ichert en . Für die E inr eihung w e rden nur 
d ie der S ozialver icherungspfi icht unterl ie gend en 
Bezüge berücksichtigt. Aus der Lo hnstufenein
reihung ist ein Ansteigen de s P roze ntsa tze s  de r Ver
sicherten in höheren Lo hnstufen fe tzuste llen. Ha t
t en a m  1 .  August 1 964 nur 14% des Ve rsicherte n
sta ndes ei nen Mona tsverdiens t  von ü ber 3 2 5  S, so 
Waren dies im August 1 965 21 % und im August 1 966 

25% der Versicherten. E inen Monatsverdienst von 
mehr a ls 4575 S ha tten im August 1964 nur 7 '5% 

d er Versiche rten gege nüber 1 1 ·4 bzw . 14,4% im 
gleichen Mona t der Ja hre 1 965 und 1 966. Die Lohn
stufeneinreihung a ller Versicherten in  den Ja hre n  
1964 bis 1966 ist a us Anhang 3 ersicht lich . 

Kurzfassung der Teilberichte 

Im folgenden wird eine zusa mmenfa ss ende Da rs tel
lung der a nschließenden Teilberichte über die ein
zelnen sozialen Gebiete gebracht. Die für diese gel

tenden wichtigeren Rechtsvorschriften sind im 
Anhang 4 angefü hrt . 

Sozialversicherung 

Nach dem Grundgedanken der Sozialversicherung 
sollen die Gefahren, die der wirtschaftlichen Existenz 
des E inzelnen und seiner Familie vor allem durch 
Kra nkheit, Arbeits unfälle, Berufskrankheiten, Inva
lidität bzw. Berufsunfähigkeit, Alter und Tod drohen, 
dadurch a bgew ehrt werden, daß die Gesamtheit 
der gleichartigen Gefahren ausgesetzten Personen 
durch Gesetz zu Pflichtgemeins cha ften zusa mmen
ges chlossen wird. Diese Gemeinschaften sind a uf 
terri torialer und beruflicher Grundlage in Pflicht

ver sieherungen orga nisiert . Die Mittel für die Ver
sicherungsleistungen werden je na ch Art der Ver-

s icher ung durch periodisch wiederkehrende Beiträge 
der Versicherten, der Dienstgeber sowie durch Bei
träge des Bundes a ufgebracht .  

Durch zahlreiche Gesetzes wurde die Grundla ge 
für den hohen Stand der österreichischen Sozialver 

s icherung ges cha ffen. Durch die Krankenvers iche
rung, die Unfallversicherung und die Pensionsver
sicherung werden im wesentlichen alle unselbständig 
Erwerbstätigen erfaßt. In der Unfallversicherung ist 
auch der größere Teil der selbständig Erwerbstätigen 
versichert. Neben diesem allgemeinen System be
stehen S nderversicherungen für die Krankenver
sicherung der öffentlich Bediensteten, der Ba uern, 
die Kranken- und Pensionsversicherung der selb
ständig Erw erbstätigen sowie eine Ver icherung der 
Not re und eine Zuschußrentenversicherung der 
Bauern einschl ießl ich ihrer mitarbeitenden Kinder. 
Nur noch wenige Berufsgruppen werden, entspr e
chend ihren eigenen Wünschen, von der Sozialver-
ic h rung nicht erfaßt. 

Das Gebarungsvolumen der österreichischen So
zialversicherung lag im Jahre 196 6  mit Ges amtein 
nahmen von 30·5 M illiarden S um 2·7 lVIi lliarden S 
bzw .  9,8% höher als im Jahre 1965. Es hat sich 
gege über 1 950 um da s ' 52fa che erhöht. Dies e  Zu
nah e ist auf eine Ausw eitung des Gebarungsvolu
mens in al len Versicherungszweigen zUJ'ückzuführen . 
Ein Rückgang konnte lediglich bei den La nd w irt 
s chaftskrankenka s  'en beo bachtet werden, wo sich 
die Gesamteinnahmen von 390 Mill ionen S im Ja hre 
1965 a uf 3 52 Millionen S im nächs ten Ja hr vermin
derte n. Mit an der Erhöhung des Gebarungsvolu
mens 1 966 beteiligt war die Krankenversicherungs 
anstalt der Bauern, die in diesem J alu ihre Leistungs
tätigkeit aufgenommen ha t .  

Die gesamten Ausgaben der S ozialvers icherung er
reich ten im Ja hre 1 966 den Betrag von 29·3 4 :Milli 
arde S .  Von den insges amt 49 Vers icherungs. 

trägern ha tten 3 5  im Ja hre 1966 eine a kt ive Ge
barung. Der Anteil der Verwaltungskos ten an den 
gesamten Einnahmen betrug im Ja hre 1 966 3,3 % 
gege über 3, 9% im Ja hr e 1950. 

Gemessen am Volkseinkommen ist das Gebarungs
volu en der Sozialversicherung im Jahre 1 965 an
teil äßig gestiegen. Die Gesa mteinnahmen betrugen 
im J ahre 1 965 noch 1 1 '5 %  des Brutto-Nationalpro
dukt es. Auf Grund der S�hätzungen über das Wirt
s cha ft s  volumen im Ja hre 1 96 6  i s t mit einem An 
steigen die es Prozentsatzes auf 1 1· 7  zu rechnen. 

Die Leistungen des Bundes zur So z ialver sicherung 
haben im Jahre 1 96 6  insgesamt 70 12·27 l\fillionen S 
betra gen .  Dies s ind rund 65% der Aus gaben des 
Bundes ministeriums für soziale Verwaltung und 
23 % des Gebarungs volumens der österreichischen 
So zia l  versicherung. 

K r  a n k e n \- e I' i c h  e ru n g 
Die Zahl der krankenversicherten Personen haL 

sich s eit dem Ja hre 1 950 um 22% erhöht, ohne die 
Gewerbl ichen Selbstäncligenkrankenkassen um 24% .  
Diese Entwick lung ist im wesentlichen durch die Er
höhung des Beschäftigtenstandes bedingt. Die Zu-
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nahme der Zahl der erwerbstätigen Arbeiter, Ange
stellten und Beamten lag insgesamt mit 2 1  % in an
nähernd der gleichen Höhe, doch ist bei den einzelnen 
Gruppen eine verschiedenartige Tenqenz festzu
.. tellen. Während die Zahl der Arbeiter von 1 950 
bis 1 960 um 6% zugenommen und in den darauf
folgenden Jahren um 2% abgenommen hat, erhöhte 
sich die Zahl der Angestellten gleichmäßig, und 
zwar um 87% .  Diese Zahlen bringen auch die 
Strukturveränderungen in der österreichischen Wirt
schaft zum Ausdruck. 

Nach den Angestellten weist unter den Kranken
versicherten die Gruppe der Pensionisten die stärkste 
Zunahme auf; es sind dies seit dem Jahre 1 950 7 1  % .  
Ende des Jahres 1 966 betrug die Zahl der Kranken
versicherton 4,232 .300, davon waren 2,773.600 Er
werb 'tätige, 1 ,099.700 Pensionisten und 1 36.000 land
wirtschaftliche Zuschußrentner. Auffallend ist ferner 
der Rückgang der Versicherten bei den Land wirt
schaftskrankenkassen. Diese hatten im Jahres
durchschnitt 1 965 259.365 und im folgenden Jahr 
220 . 160 Versicherte. Dieser Rückgang ist auf die 
Einführung der Bauernkrankenversicherung und die 
geringere Zahl von unselbständig Erwerbstätigen 
zurückzuführen. 

Auf Grund der vorläufigen Gebarungsergebnisse 
für das Jahr 1 966 betrugen die Gesamteinnahmen in 
der Krankenversicherung der Unselbständigen 
7240 IVlillionen S und die Gesamtausgaben 7122 Milli
onen S. Es verblieb daher ein Gebarungsüberschuß 
in der Höhe von 1 1 8  Millionen S oder 1, 6% der Ge
samteinnahmen. Gegenüber dem Jahre 1 965 er
höhten sich die Einnahmen um 5,8%, die Ausgaben 
hingegen um 7 ,2%.  Dabei ist festzustellen, daß die 
Barleistungen gegenüber den Sachleistungen immer 
mehr zurücktreten. Die Leistungen für Kranken
unterstützung sind von 2 1 ,5% der Ausgaben im Jahre 
1 950 auf 1 3'9% im Jahre 1 966 zurückgegangen. 

Bei den Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 
erhöhten sich die Einnahmen von 292·5 Millionen S 
im Jahre 1 965 auf 306·6 Millionen S im Jahre 1 96 6. 
Da bei den Ausgaben eine Zunahme von 278·3 filli
onen S auf 304·4 Millionen S festzustellen war,  lag 
der überschuß von 2·2 Millionen S beträchtlich unter 
dem des Jahres 1 965 mit 14 ·2 Millionen S .  

Die Krankenversichenmgsanstalt der Bauern ver
zeichnete im Jahre 1 966 Einnahmen in der Höhe von 
3 15·2 und Ausgaben in der Höhe von 275·7 Milli
onen S, also einen Gebarungsüberschuß von 39·5 Milli
onen S. Hiebei muß jedoch berücksichtigt werden, 
daß die Leistungszahlungen erst im Laufe des Jahres 
1 966 aufgenommen wurden. 

U n fa l l  v e r  s i  c h e r u n g 

Die Zahl der Versehrtenrenten in der Unfallver
sicherung ist von 65.400 im Jahre 1 952 auf 9 1 . 1 00 
im Jahre 1 966 und die der Hinterbliebenenrenten im 
gleichen Zeitraum von 1 6.400 auf 23.500 angewach
sen. Am Ende des Jahres 1 966 war allerdings die 
Zahl der direkten Renten um 1 000 und der Hinter
bliebenenrenten um 100 geringer als im vorange
gangenen Jahr. Der Rentenaufwand der 'Unfall-

1 2  

versicherungsträger betrug 62·4% der Ausgaben 
im Jahre 1 950, 56% im Jahre 1 960 und 52,6% im 
Jahre 1 966. Die Durchschnittsrenten zeigen bei der 
Unfallversicherung weiterhin eine schwach steigende 
Tendenz, die auf die höheren Bemessungsgrundlagen 
beim Rentenneuzugang zurückzuführen ist. Die 
Erhöhung der Durchschnittsrenten von Dezember 
1 965 auf Dezember 1 966 war auffallend gering. Der 
Grund hiefür liegt zum Teil in einer Umschichtung 
der Rentenstruktur. So ist im Dezember 1 966 gegen
über Dezember 1 965 eine Erhöhung des Anteiles 
der Leichtversehrtenrenten und der Hinterbliebenen
renten, hingegen eine Rückgang der Schwerver
sehrtenrenten festzustellen. Da die durchschnittliche 
Rente für Schwerversehrte naturgemäß erheblich 
höhet' ist als die anderen Rentenleistungen, ver
mindert diese Verschiebung die durchschnittliche 
Rentenhöhe. 

Die drei Unfallversicherungsträger erzielten im 
Jahre 1 966 Einnahmen in der Höhe von 1587 Mil
lionen S, denen Ausgaben von 145 1  Millionen S 
gegenüberstanden. Der überschuß von 1 36 Milli
onen S bedeutet eine Verbesserung des Gebarungs
ergebnisses gegenüber dem vorangegangenen Jahr, 
in dem der Gebarungsüberschuß 35 Millionen S er
reichte .  

P e  n s i o n  s v e r  s i  c h e r u  n g  

Die Zahl der Pensionen i n  der Pensionsversiche
rung der Unselbständigen ist in den Jahren 1 950 
bis 1 966 von etwa 475.000 auf 918 .000 angewachsen. 
Diese zahlenmäßige Zunahme hat jene der pflicht
versicherten Erwerbstätigen bei weitem überflügelt. 
Der Erhöhung der Zahl der unselbständig Erwerbs
tätigen um 20% steht eine Zunahme bei den Pen
sionsempfängern um 93% gegenüber. Entfielen im 
Jahre 1 950 auf 1000 pflichtversicherte Erwerbstätige 
noch 276 Pensionen, so waren es 1 966 bereits 435. 
Von Interesse ist ferner die Entwicklung der vor
zeitigen Alterspensionen, der sogenannten Früh
pensionen. Mitte 1 966 wurden rund 36.000 derartige 
Pensionen gezählt .  Ihr Anteil an den gesamten 
Alterspensionen betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 
12%.  Zieht man aber auch die Invaliditäts- und Be
rufsunfähigkeitspensionen derjenigen in Betracht, 
die das normale Anfallsalter für Alterspensionen über
schritten haben, so stellen die Bezieher von vor
zeitigen Alterspensionen etwa 8% der Gesamtzahl 
der zum Bezug einer Alterspension Berechtigten. 
Sehr wesentlich ist allerdings der Anteil der Zahl der 
vorzeitigen Alterspensionen an der Zahl der neu zu
erkannten Alterspensionen. 

Vor allem infolge der höheren Bemessungsgrund
lagen des Neuzuganges ist in der Pensionsversiche
rung eine ständige Erhöhung der Durchschnittspen
sionen festzustellen. Zu dieser Entwicklung kam 
noch die Erhöhung auf Grund der Pensionsanpas
sung. So erhöhten sich die Durchschnittspensionen 
im Jahre 1 966 bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter um 8 '7% und bei der Pensionsversiche
rungsanstalt der Angestellten um 9,2%. Die beob
achtete Änderung der Durchschnittspensionen ist 
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nur zu einem geringen Teil auf eine Verschiebung in 
der Struktur der Pensionen zurückzuführen, also etwa 
auf eine Änderung der Anteile von Direkt- und Hin
terbliebenenpensionen. Zum überwiegenden Teil 
beruht sie auf einer entsprechenden Veränderung 
der durchschnittlichen Höhe der Pensionen innerhalb 
der einzelnen Pensionsarten. 

Das Gebarungsvolumen der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen ist in den Jahren 1950 bis 1965 
auf das Achteinhalbfache angewachsen. Im Jahre 
1966 betrugen die Gesamteinnahmen 19·2 Milli
arden S und die Gesamtausgaben 18 ·3  Milliarden S. 
Dies stellt gegenüber dem Jahr 1 965 eine Verschlech
terung der Gebarungsergebnisse dar. 

In der Pensionsversicherung der Selbständigen ist 
die durchschnittliche Zahl der Renten und Pensionen 
von 215 .714  im Jahre 1965 auf 225.862 im Jahre 
1 966 angewachsen. Die Zunahme, die sowohl Direkt
als auch Hinterbliebenenpensionen(renten) betrifft, 
ist für den Bereich der Pensionsversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft ebenso wie für die Land
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherungsanstalt 
festzustellen. Die mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1966 
durchgeführte Pensionsanpassung betraf im Bereich 
der Selbständigenversicherung die Pensionen aus der 
Pensionsversicherung der gewerblichen Wirtschaft. 
Hier hat sich die Durchschnittspension im Jahre 1966 
um 9'8% erhöht. Bei der Landwirtschaftlichen Zu
schußrentenversicherungsanstalt ist die Höhe der 
Rente durch das Gesetz bestimmt, wodurch sich von 
Dezember 1 965 bis Dezember 1966 praktisch keine 
Veränderung ergab. 

Im Jahre 1966 betrugen die Einnahmen in der 
Pensionsversicherung der Selbständigen einschließ
lich der Zuschußrentenversicherung 1 861 Millionen S 
und die Ausgaben 1 866 Millionen S .  

In der Pensions versicherung der Unselbständigen 
und der Selbständigen wird zu 29% aller Pensionen 
eine Ausgleichszulage gezahlt. 

Arbeitsrecht, 
Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

A r b e i t s r e c h t 

Das Arbeitsrecht dient der Verwirklichung des 
Bestrebens, den wirtschaftlichen, sozialen und kul
turellen Schutz der Dienstnehmer auszubauen und 
unter Bedachtnahme auf die allgemeine Wirtschafts
lage die Arbeits- und Lebensbedingungen der Dienst
nehmer zu verbessern. Für den vorliegenden Bericht 
sind vor allem der Dienstnehmerschutz, die Arbeits
verfassung und die kollektive Rechtsgestaltung von 
Bedeutung. 

Der Dienstnehmerschutz soll einen vorzeitigen 
Verbrauch der körperlichen und geistigen Kräfte der 
arbeitenden Menschen verhindern und zur Erhaltung 
der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit 
beitragen. Die Normen des Dienstnehmerschutzes 
sind daher öffentlich-rechtlicher Natur ; das Ausmaß 
des Schutzes richtet sich einerseits nach der Schutz
bedürftigkeit der einzelnen Gruppen von Beschäftig-

ten und nimmt dabei vor allem auch auf Alter und 
Geschlecht Bedacht, andererseits nach den durch die 
Arbeitsverrichtungen bedingten Einwirkungen auf 
Leben und Gesundheit der Dienstnehmer. 

Die Situation auf dem Gebiet des Dienstnehmer
schutzes ergibt sich im ·wesentlichen aus dem Stand 
der gesetzlichen B.egelungen und aus den Feststel
lungen über deren Einhaltung. 

Von allgemeiner Bedeutung sind die gesetzlichen 
Vorschriften über die Regelung der Arbeitszeit, der 
Sonn- und Feiertagsruhe und des Urlaubs. Für die 
Regelung der Arbeitszeit sind auch die Kollektiv
verträge maßgebend, insbesondere der Kollektiv
vertrag über die Einführung der 45-Stunden-Woche. 
Auch das Mindest- und Höchstausmaß des Urlaubs 
ist durch Kollektivverträge geregelt .  Soweit diese 
keine Anwendung finden, bestehen entsprechende 
sondergesetzliche Regelungen. 

Dem erhöhten Schutzbedürfnis für einzelne Grup
pen von Beschäftigten wird durch das Kinder- und 
Jugendbeschäftigungsgesetz sowie durch das Mutter
schutzgesetz Rechnung getragen. Dem mit dem 
letztgenannten Gesetz eingeführten Karenzurlaub 
nach Ablauf der Schutzfrist nach der Entbindung 
kommt besondere sozial- und familienpolitische Be
deutung zu. Im Jahre 1966 haben im Monatsdurch
schnitt 29.289 Frauen Karenzurlaubsgeld bezogen. 
Schließlich ist hier noch der arbeitsrechtliche Schutz 
Wehrpflichtiger anzuführen. 

Mit Rücksicht auf die Eigenart der Beschäftigung 
bestehen besondere gesetzliche Regelungen für den 
Schutz der Bäckereiarbeiter, der Hausgehilfen und 
Hausangestellten, der Hausbesorger sowie der Privat
kraftwagenführer. Weitere gesetzliche Regelungen 
dienen dem Schutz der in Heimarbeit Beschäftigten. 
Für die soziale Lage in diesem Bereich sind neben 
den gesetzlichen Vorschriften die auf Grund der
selben abgeschlossenen Heimarbeitsgesamtverträge 
und die erlassenen Heimarbeitstarife maßgebend. 
Ende des Jahres 1 966 standen 92 Gesamtverträge 
und 243 Tarife in Geltung. 

Die Feststellungen über die Einhaltung der Dienst
nehmerschutzvorschriften sind in dem Berichtsteil 
"Technischer und arbeitshygienischer Dienstnehmer
schutz, Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes" 
enthalten. 

Die Situation im Bereich der Arbeits- und Betriebs
verfassung ergibt sich durch das Bundesgesetz über 
die Kammern für Arbeiter und Angestellte und durch 
das Betriebsrätegesetz. 

Ein bedeutsames Instrument für die Gestal
tung der Arbeitsbedingungen sind die Kollektivver
träge. Durch sie wird neben der Gesetzgebung der 
soziale Schutz gefördert ;  insbesondere werden die 
Lohn- und Gehaltsverhältnisse geregelt .  

Das Recht zum Abschluß von Kollektivverträgen 
wird durch das Kollektivvertragsgesetz den kollek
tivvertragsfähigen Körperschaften und Berufsver
einigungen eingeräumt. Die Bedeutung der Kollek
tivverträge für die Gestaltung der Lohn- und Ar
beitsbedingungen dokumentiert sich in der großen 
Zahl der Hintedegungen bei den Einigungsämtern. 

1 3  
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i m  Jahre 1 966 wurden bei dem nunmehr für die 
Hinterlegung zentral zuständigen Einigungsamt 
Wien 54 1 Kollektivverträge hinterlegt gegenüber 
537 im Jahre 1 965. In bestimmten Fällen werden 
Kollektivverträge zur Satzung erklärt ; bisher wur
den 59 Satzungen beschlossen. Die Festsetzung von 
M:indestlohntarifen, die nur unter gewissen Voraus
'etzungen möglich ist, erfolgte bisher in 1 6 1 Fällen. 
Auf betricblicher Ebenc bilden die Betriebsverein
barungell Quellen der kollektiven Rechtsgestaltung. 

Die Zersplitterung des sozialen Rechtsstoffes führte 
schon um die Jahrhundertwende zu Bestrebungen 
zur Kodfikation des Arbeitsrechts. Im Jahre 1 937 
wurde zu diesem Zweck beim Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eine Kodifikationskommission 
eingesetzt ,  die nach der Besetzung Österrcichs im 
Jahre 1938 aufgelöst wurde. Auf dem ersten Bundes
kongreß des Österreicmschen Gewerkschaftsbundes 
im Jahro 1 948 wurde das Verlangen nach einer Kodi
fikation ausgesprochen und auf den folgenden Kon
gressen wiederholt. Im wciteren Verlauf fanden die 
Be�trebungen zur Schaffung eines österreicmschen 
Arbeitsgesetzbuches Eingang in die Erklärungen der 
Bunde3regierung vom Jul i 1 956, Juli 1 959 und Apri l  
1964. In der Erklärung det' Bundesregierung vom 
April 1 966 bekannte sich diese zur sachgerechten 
Kodfikation des Arbeitsrechts. 

Schon im Jul i 1 960 war ein erster und im Novem
ber 1 962 ein zweiter Teilentwurf zu einem Arbeits
gesetzbuch vom Bundesministerium für soziale Ver
wa.ltung vorgelegt worden. Diese Entwürfe fanden 
cine geteilte Aufnahme, doch führten sie zu einer 
wesentlichen KonkretoJierung und belebten die Dis
kussion. Zur vVeiterführung und Intensivierung der 
Kodifikationsarbeit wurden entsprechend einer Ent
schließung de3 Nationalrates noch im Dezember 1 966 
die Arbeiten für die Schaffung einer Kodifikations
kommission eingeleitet. 

A r h e i t s m a r k t v e r w a l t u n g  u n d  - p o l i t i k  
Der Erhaltung der Beschäftigung, der Bekämpfung 

von Arbeitslosigkeit und der Vorsorge für den Fall 
der Arbeitslosigkeit dienen eine Reihe von Maß
nahmen und Einrichtungen. In Zeiten der Arbeits
losigkeit ist es VOt' allem wichtig, die Arbeitslosen 
wieder in Beschäftigung zu bringen oder sie durch die 
Arbeitslosenunterstützung vor größter Not zu 
schützen. In den letzten Jahren ist ein ho her Be
schäftigungsgrad für die Arbeitsmarktsituation 
kennzeichnend. Bei einer solchen Situation hat die 
Arbeitsmarktpolitik vor allem die Aufgabe, der 
ViTirtschaft bei det' Beschaffung der erforderlichen 
Arbeitskräfte behilflich zu sein. 

Der Förderung der Beschäftigung dient die Um
und Nachschulung durch die Arbeitsmarktverwal
tung. Sie erfolgt durch Schulung im Betrieb oder 
durch berufliche Aus- und Weiterbildung in Kursen. 
Prämien und Beihilfen der verschiedensten Art er
höhen d n Anreiz zm beruflichen Aus- und Weiter
bildung. Im Jahre 1 966 wurden 4310 Arbeitskräfte 
geschult , davon entfielen etwa 50% auf Nachschu
Jung und 50% auf Umschulung. In dem genannten 
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J-ahr II-urden 99 kur mäßige Schulungsvera.l1flta l 
tUl1gen abgehalten. 

vVeiters sind Maßnahmen zur Arbeitsaufnahme 
durch Behinderte anzuführen ; im Jahre 1966 konnten 
1 492 nach dem Invalideneinstellungsgesetz begün
stigte Personen vermittelt werden. Im Zusammen
hang damit ist auch noch auf die zunehmende Be
deutung der Rehabilitation zu verwei 'en.  

Auch bei einem hohen Ausmaß der Beschäftigung 
gibt es strukurell, regional oder saisonal bedingte 
Arbeitsmarktprobleme, denen in verschiedener Weise 
begegnet wird. 

Eine Maßnahme zm Lösung der Probleme in Ge
bieten mit überdurchschnittlich hoher struktureller 
bzw. saisonaler Arbeitslosigkeit ist die im Jahre 1 956 
erfolgte Einrichtung des Informationsdienstes für Be
triebsneugründungen im Bundesministerium für so
ziale Verwaltung. In den seither vergangenen Jah
ren haben dieser Dienst sowie die Landesarbeits
ämter und Arbeitsämter an 205 Betriebsgründungen 
in österreichischen Entwicklungsgebieten und Aus
weichbezirken mitgewirkt, wodurch rund 1 6.000 Ar
beitsplätze geschaffen werden konnten. Von der 
österreichischen Kommunalkredit AG wurden seit 
ihrer Gründung im Jahre 1 958 bis Ende 1 966 in 
1 66 Fällen Darlehen für Betriebsneugründungen im 
Betrage von insgesamt 423 ·6  Millionen S bewilJigt. 

Durch die S tillegung eines Bergbaubetriebes und 
finanzielle Schwierigkeiten bei drei Textilbetrieben 
sind im  Jahre 1966 im  Burgenland, in der Steiermark 
und in Kämten weitere Gebiete mit besonderen 
Arbeitsmarktproblemen entstanden, zu deren Lö
sung noch im  Jahre 1 966 die notwendigen Maß
nahmen eingeleitet wurden. 

Von Bedeutung ist femel' die Produktive Arbeits
losenfürsorge (PAF), deren Mittel auch der Be
kämpfung der Sa.isonarbeitslosigkeit dienen. Hiefür 
wurden im J ahrc 1 965 rund 43· 1 Millionen S und 
im Jahre 1 966 rund 64·5 :Mill ionen S aufgewendet. 
Die Zahl der dmchschnittlich geförderten Arbeits
plätze betrug in den Wintermonaten 1 965/66 34 .778. 
Hier ist vor allem die Weiterführung von Bauar
beiten und von Forstarheiten während der Winter
monate zu nennen. 

Ein weiteres Mittel zur Einschränkung der Winter
arbeitslosigkeit ist die Schlechtwetterentschädigung 
im Baugewerbe, deren Umfang natmgemäß von der 
Witterung abhängt. Im Jahre 1 966 wurden 7 1 .270 
Rückerstattungsanträge mit einer Erstattungssumme 
von rund 84·23 Millionen S anerkannt. Damit 
wurden 7 ·8 l\,[jllionen au�gefallene Arbeitsstunden 
abgegolten. Die entsprechenden Zahlen für 1 965 
sind 95·48 'Üllionen S bzw. 8·9 Millionen ausge
fal lene Arbeitsstunden. Schließlich ist hier die Kmz
arbeiterunterstützung anzuführen, für die i m  Jahre 
1 966 etwa 1 · 7  �'Üllionen S aufgewendet wurden. 

Österreich zählt etwa 1 ,360.000 weibliche Berufs
tätige. Dies entspricht einem Anteil von ungefähr 
40% vom Stand aller Berufstätigen. Kennzeichnend 
für die Entwicklung der Frauenbcschäftigung in 
Ö.3terreich ist in den letzten Jahrzehnten vor allem 
das Vordringen der Frau im Handel sowie die heute 
schon dominierende Stellung der Frau im Dienst -
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leistungssektor, So beträgt der Anteil der weiblichen 
Dienstnehmer im Hotel- ,  Gast- und Schankgewerbe 
69'7% aller in dieser Berufssparte tätigen Bernfs
träger. 

Der Anteil der verheirateten Frauen am Erwerbs
leben beträgt nach der Volkszählung 1 961  insgesamt 
47·1 % und bei den Dienstnehmerinnen 3 6, 2% . 
Von den un 'elbständigen erwerbstätigen Müttem 
hatten etwa 1 23 . 13 0 ein Kind, 3 5. 164 zwei Kinder 
und 10 .3 98 Mütter drei und mehr Kinder unter 
14 Jahren zu betreuen. 

Ein vordringliches Anl iegen i. t die vor allem für 
.Frauen mit Familienpflichten aktuelle Frage der 
faktischen und rechtlichen Möglichkeiten einer Teil 
zeitbeschäftigung. Diese erhält im Zuge der Be
mühungen zur Verstärkung des Wirtschaftsw-ach . 
turn ' eine zunehmende arbeitsmarktpolitische Be
deutung ; sie ist aber auch vom Gesichtspunkt der 
Familienpolitik von Interesse. Die Teilzeitbeschäf
tigung wirft in  den Produktionsbetrieben besondere 
Probleme auf. Auch auf rechtlichem Gebiet sind 
noch Fragen zu klären sowie gesetzliche und kollek
t.ivvertragliche Bestimmungen den durch diese 
Be. ehäftigungsart bedingten besonderen Verhält 
nis en anzupassen. 

Im Rahmen der Arbeitsmarktpol itik kommt auch 
der Berufsberatung eine wichtige Aufgabe zu. Der 
richtigen Berufswahl dienen berufsaufklärende bzw. 
berufskundliche Vorträge der Berufsberater in 
Schulen und die Beratung von Maturanten owie die 
Erstel lung von Eignungsgutachten und die Ver
mittlung von Lehrstel len. Die Struktmänderungen 
in der Wirtschaft bringen es mit sich, daß Berufs
tätige unter Umständen ihren Beruf wechseln 
müs en. Daher gewinnt auch die berufliche Infor
mation und Beratung Erwachsener zunehmend an 
Bedeutung. Die Ausbildung von Lehrli ngen, die ihre 
Ausbildung nicht 30m Wohnort erhalten, wird durch 
Quartiergeldbeihilfen für bedürftige und geeignete 
L'3hrJinge gefördert ; im Jahre 1 966 wurde für 
3029 geförderte Lehrlinge ein Betrag von rund 
7·53 5  Mil lionen S aufgewendet . Auch die Aktion 
"Jugend am Werk", die sich mit der Berufsvorbc
reitllng noch nicht berufsreifer Jugendlicher be
faßt , wird vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung gefördert ; im JalU"e 1966 wurde für 2330 im 
Rahmen dieser Akt ion betreute Jugendl iche c .i n  
Betrag von 5·251 Millionen S geleistet . 

Die Zahl der unselb. tändigen Berufsträger , d. s .  
unselbständig Erwerbstätige, vorgemerkte Arbeits
lose sowie verfügbare Lehrstellensuchende, erreichte 
1966 einen Jahresdurchschnittsstand von 2,449.600 
gegenüber einem solchen von 2,453 .800 im  Jahre 
1 965. In diesen Jahren betrug das Arbeitskräfte
potential  der Männer 1 ,528 .500 bzw. 1 ,53 2.300 und 
das der Frauen 921 . 100 bzw. 921 .500. Die Abnahme 
gegenüber 1 965 war in besonderem Maße auf die 
durch die E inführung des 9. Schuljahres bedingte 
Verringerung der Zahl der Lehrstellensuchenden 
zurückzuführen. 

Die Zahl der Arbeitsvermittlungen durch die Ar
beitsmarktverwaltung hat schon im Jahre 1 965 ei lle 
Zunahme erfahren ; die gleiche Tendenz ist. auch fiir 

Jas J ahr 1966 festzuste l len .  Daz u hai die Eimich 
tung besonderer Vermittlungsdienste bei der Arbeits 
marktverwaltung beigetragen. 

Die ituation auf dem Arbeitsmarkt wird durch diC' 
Beschäftigung von Ausländern beeinflußt. Für da;; 

usmaß der Beschäftigung von Ausländern sind die 
Bedürfnis e del' inländi ehen Wirtschaft und die 
Lage de Arbeitsmarktes maßgebend. In den letzten 
Jahren wurde für die meisten vVirtschaftszweigc 
das Kontingent für die Beschäftigung von Aus
ländern in Vereinbarungen der Sozialpartner fest 
gelegt. Bei der Beschäftigung von Ausländern ist die 
überprüfung des Gesundheitszustandes, der Wohn
verhältnisse und der E inhaltung der arbeitsrecht 
l ichen Vorschriften besonders wichtig. 

Das Ausmaß der Ausländerbeschäftigung zeigt 
einen erheblichen Anstieg. Die Beschäftigungs
kontingente sahen für 1 965 bis zu 51 .000 und für 
1 966 bis zu 67 .500 Au ländern vor. In den Monaten 
mit der höchsten Zahl an solchen Beschäftigten 
wurden im November 1 965 3 4. 1 7 1  und im September 
1 966 49. 102 Au länder im Rahmen de Kontingent,; 
be chäftigt. 

Im Jahre 1966 hat ich die Zahl der vorgemerlüen 
Arbeit 'losen und der ofort verfügbaren Lehrstel len 
suchenden - der Vorgemerktenanteil - weiterh i n  
verringert. Der Vorgemerktenanteil der Männer lag 
im Durchschnitt des Jahres 1 966 bei 1 '7 %, der der 
Frauen bei 4 · 1  % ;  die entsprechenden Zahlen für 
1 965 sind 2'1 % bzw. 4'4 %.  Der Vorgemcrl tenanteil 
für Männer und Frauen zusammen betrug 196f:i 
2'6 % gegenüber 2'9 % im JalU"e 1 965. Dieser Anteil 
ist in den einzelnen Bundesländern unterNehiedl ich ; 
der kleinste Anteil ist in  Vorarlberg mit 0, 7 %  und 
der größte im Burgenland mit 7'9%.  

Im Jahre 1966 standen im Durchschnitt 43.663 
Personen im Bezug von Arbeitslosengeld und 7767 im 
Bezug von N ots! andshilfe. Die entsprechenden Zahlen 
für 1 965 waren 46.93 6  und 8552. Für Arbeitslosen
geld wurden im Jahre 1966 574·5 Millionen S und für 
Notstandshilfe 7 1 · 1  Millionen S aufgewendet, gegen
über 615·4 bzw. 76·7 Mil lionen S im Jahre 1 965.  

Der derzeitige Konjunkturverlauf und die immer 
stärker hervortretenden Strukturprobleme der öster
reichischen vVirtschaft stellen die Arbeitsmarkt 
pol itik und die Behörden der ArbeitsmarktverwaJ 
tung vor neue und schwierige Probleme. Das BUll
desministerium für soziale Verwaltung versucht, 
diese in sinnvoller Kooperation mit allen an der 
zweckmäßigen Gestaltung des Arbeitsmarktes inter
essierten Stellen zu lösen. Dem dienen insbesondel"C' 
der Bundesbeirat für Arbeitsmarktpolitik und die 
entsprechenden Landes beiräte .  

Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer- und 
sonstige Fürsorge 

K r  i e g s o p fe r  v e r  s 0 1"  g u  n g  
Die Opfer der heiden Weltkriege und ihre Hinter

bliebenen erhalten im Rahmen der Bestimmungen 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes Renten und son-
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stige Begünstigungen .  Die Zahl dorRentenempfänger 
wci"t eine rückläufige Tendenz auf ;  waren es im 
Jahre ] 950 noch in. gesamt 500.794 Rentenempfänger, 
von denen 166.593 auf Beschädigtenrenten und 
334.201  auf Hinterb l iebenenronten entfielen , ' so 
Waren für das Jahr 1 966 die ent prechenden Zahlen 
301 .623, 1 39. 188 und 1 62 .435. Ein be onders 
starker Rückgang ist natürlioh bei den Waisen
renten zu verzeiohnen, die von 143 .770 im Jahre 1 950 
auf 6822 im Jahre 1 966 zurüokgegangen sind . 

Der Aufwand des Bundes für die Kriegsopferver
sorgung ist in den gleichen Jahren von 693·4 Milli
onen S auf 1 898 Millionen S und der jährliohe Durch
schnitt je Rentner von 1 251 ·50 S auf 5679'50 S an
ge tiegen. 

Neben den Rentenleistungen werden nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz Heilfürsorge und ortho
pädische Versorgung sowie berufliche Um ohu
lung gewährt . Dieser Umschulung kommt jedoch 
wegen des seit Kriegsende verstrichenen Zeitraumes 
nur mehr eine geringe Bedeutung zu. Die Aufwen
dungen für Heilfürsorge und orthopädische Ver
sorgung sind von 10·2 bzw. 1 1 ·5 Mil lionen S im 
Jahre 1 950 auf 28 ·4 bzw. 3 1 ·3 Millionen S im Jahre 
1 966 angewachsen. 

Außer den Renten werden den Versor!5ungs
berechtigten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
und deren Kindern in Notstandsfällen Fürsorge
leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds gewährt. 
Die Einnahmen dieses Fonds bestehen aus den 
Ausgleichstaxen, die von jenen Betrieben zu ent
richten sind, die nicht die gesetz l ich festgelegte Zahl 
von Invaliden besohäftigen. 

Aus Mitteln des Kriegsopferfonds werden ferner 
z insenfreie Darlehen an solche Kriegs opfer und 
Witwen gewährt, die einer finanziellen Hilfe be
dürfen. 

H e e r e s v e r s o r g u n g  
Die den Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen 

und deren Hinterbliebene erhalten im Fall einer 
Dienstbesohädigung Versorgung im Rahmen des 
Heeresversorgungsgesetzes, dessen Regelungen im 
wosentliohen der gesetzliohen Unfallversicherung 
und dem lüieg opferversorgungsgesetz entsprechen. 
Am Ende des Jahres 1 966 standen 438 Besohädigte, 
5 Witwen, 14 Waisen und 10 Eltern im Bezug von 
Versorgungsleistungen. Die Auf'\ovendungen hiefür 
haben im Jahre 1966 insgesamt 5·50 Millionen S 
gegenüber 5 · 13  Millionen S im Jahre 1 965 betragen. 
Bei den Beschädigten handelt es ich vorwiegend um 
junge Menschen, sodaß ihrer Eingliederung in das 
Erwerbsleben besondere Bedeutung zukommt. 

O p fe r fü r s o r g e  
Auf Grund des Opferfürsorgegesetzes erhalten Per

sonen, die wegen ihres E insatzes im Kampf um ein 
freies, demokratisohes Österreioh aus pol it ischen 
Gründen oder wegen ihrer Ab tammung, Religion 
oder Nationalität verfolgt '\ovurden, Fürsorge und 
Förderung. Die Gesamtzahl der Renten naoh dem 
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Opforfür orgegesetz betrug Ende 1966 1 1 .358 ;  dar
unter waren 4402 Opferrenten,  2 1 8  Hinterblie
benenrenten und 413  Unterhaltsrenten. Die Auf
wendungen des Bundes für die Opferfürsorge sind 
von 24 Mil l ionen S im Jahre 1950 auf 125·40 Mill i 
onen S im  Jahre 1966 angewaohsen. Daneben 
werden den Anspruchsbrechtigten naoh dem Opfer
fürsorgegesetz und deren Hinterbliebenen einmalige 
Aushilfen und sonstige FÜl'sorgelei tungen aus dem 
Ausgleiohsfonds gewährt. Im Jahre 1 966 '\\'Urde 
hiefür ein Betrag von 6·57 Millionen S aufgewendet.  

S o n s t i g e  F ü r s o r g e  
Die Zahl der Empfänger monatlicher Leistungen 

nach dem Kleinrentnergesetz ist von ursprünglich 
rund 40.000 auf 2704, am Ende des Jahres 1 966 
zurückgegangen. Die Aufwendungen hiefÜl' haben 
im genannten Jahr 24·42 Millionen S betragen. 

Volksgesundheit 

Das Gesundheitswesen umfaßt alle Maßnahmen, 
die der Förderung der Volks gesundheit dienen. 
Dazu gehören alle Vorkehrungen für die Erhaltung 
und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ein
schließlich jener zur Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten und Volkskrankheiten. 

B e  v ö l  k e r u n  g s s u  b s t a n  z 
Ein wicht iges Anliegen ist die Erhaltung der Be

völkerungssubstanz, die duroh eine Lebend
geborenenrate von 1 , d. s. 1 8  Geburten auf je 
1000 Einwohner, gewährleistet ist .  Diese Zahl wird 
derzeit in Österreioh im Bundesdurchschnitt nicht 
erreicht ; sie beträgt 17 ·6 .  Bei der Säuglingssterblich
keit i t in den letzten Jahren durch versohiedene 
Maßnahmen eine Besserung eingetreten, doch zeigt 
ein Vergleich mit anderen Staaten, daß auch hier 
noch Fortschritte erreicht werden müßten. 

Die Sterberate ist mit 1 3  Todesfällen auf 1000 Ein
wohner höher als in vergleichbaren anderen Staaten. 
Diese Ziffer spiegelt nicht etwa einen sohleohteren 
Gesundheitszustand ;  es sterben auch in Österreich 
nioht mehr Gleiohaltrige als in anderen Ländern. 
Die hohe Sterberate hängt vielmehr mit dem Alters
aufbau der Bevölkerung zusammen. In Österreich 
gibt es relativ zuwenig Kinder. 

S a n i t ä t s p e r s o n e n  
Für die Volksgesundheit ist die Tätigkeit der Sani

t ätspersonen, insbesondere der Ärzte, Apotheker, 
Dentisten, Krankenpflegepersonen und Hebammen, 
von ausschlaggebender Bedeutung. International 
gesehen hat Österreich nach Isreal die höchste Zahl 
von Ärzten bezogen auf die Bevölkerungszahl ,  sodaß 
von einem Ärztemangel an s ich nicht gesprochen 
werden kann. Die Zahl der ihren Beruf ausübenden 
Ärzte sticg in den letzten Jahren ständig an, so von 
1 1 .368 im Jahre 1 952 auf 12 .956 im Jahre 1 966. 

Jedoch zeichnet sich ein Mangel an praktisohen 
Ärzten ab, der besonders auf dem Lande fühlbar ist. 
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f-leit dem Jahre 1 957, als die Höchstzahl der in Ö ·ter
reich die Praxis ausübenden praktischen Ärzte mit 
4943 erreicht wurde, ist die Zahl der Praktiker um 
465, das ist um 9'4%, auf 4478 gesunken. Dabei ist 
die Abnahme nicht in allen Bundesländern gleich ; 
in Wien l iegt sie sogar über dem Bunde durchschnitt. 
In der gleichen Zeit ist elie Zahl der eine Praxis aus
übenden Fachärzte ohne Zahnärzte von 2369 auf 
3166, also um 797, cl . s .  33,6%, gestiegen. Die 
wachsende Zahl inländischer Medizinstudenten wird 
wohl in wenigen Jahren die Lage entschärfen, doch 
dürfte noch bi zum Jahre 1 969 mit einem weiteren 
Sinken der Zahl der praktischen Ärzte zu rechnen 
sein. 

Ein besonderes Problem ist die Überalterung der 
Zahnbehandler. Vom Jahre 1 952 bis zum Jahre 1 960 
ist die Zahl der Zahnärzte von 10 19  auf 1490 ge
stiegen, wobei zu Beginn dieser Periode jährlich 
Zunahmen von über 1 00 Zahnärzten zu verzeichnen 
waren. Seit dem Jahre 1 96 1  bleibt jedoch die Zahl 
der Zahnärzte kon tant oder zeigt sogar eine gering
fügige Abnahme ; die Zahl der Promoventen der 
Medizin, die sich zur Zeit für den Zahnarztberuf ent
'cheiden, ist zu gering. Wegen der großen Über

alterung im Berufsstand der Zahnbehandler, beson
ders der Dentisten infolge des Auslaufens der Den
tistenausbildung, zeichnet sich die Gefahr eines be
drohlichen Mangels ab . 

Auch bei den Apothekern besteht ein ausge
sprochener Mangel , der sich in erster Linie auf dem 
Lande auswirkt. 

Weiters besteht eine ungünstige Entwicklung beim 
Krankenpflegepersonal .  Die Zahl der Absolvent in
nen an den allgemeinen Krankenpflege chulen mit 
jährlich durchschnittlich 560 und an Kinderkranken
pflegeschulen mit jährlich durchschnittlich 1 50 würde 
ausreichen, den Bedarf zu decken, doch verhleibt 
der größte Teil der Absolventinnen nicht im Beruf. 
Während bis zum Jahre 1962 die Zahl (leI' im Kran
kenpflegefachdienst tätigen Personen gestiegen ist , 
weisen die folgenden Jahre einen Rückgang auf. 
Dies kommt auch in der auf eine Person im Kranken
pflegefachdienst durchschnittlich entfallenden Zahl 
der Betten zum Ausdruck, die vom Jahre 1 956 bis 
zum Jahre 1 962 von 5·34 auf 4·49 gesunken und 
seither wieder ungünstiger geworden ist ; sie er
reichte Ende 1966 den Wert 5·0 1 .  Zur Milderung 
cles bestehenden Mangels ist eine weitere ideelle 
und materielle Besserstellung des Personals der 
Krankenpflegefachdienste anzustreben. 

Im Zeitraum von 1 950 bis Ende 1 966 ist die Ge
samtzahl der den Beruf ausübenden Hebammen von 
2204 auf 1 444, das ist um 34'5%, gesunken. In den 
Städten kommen fa t keine Hausentbindungen mehr 
vor und auch auf dem Lande geht die Zahl solcher 
Entbindungen immer stärker zurück. Dement
sprechend hat &ich auch ein starker Anstieg bei den 
Anstaltshebammen ergeben . 

K r  a n  k e n a n s  t a l  t e n  
Am 3 1 .  Dezember 1 966 standen einschließlich der 

Krankenabteilungen in den Altersheimen der Stadt 
Wien in Lainz, Baumgarten und Liesing insgesamt 

2 

3 17  Kran.kenanstalten in Betrieb. Diese Kranken
anstalten verfügten über 78.422 tat ächlich auf
gestellte Betten, gegenüber 38.783 im Jahre 1930. 
Es ent fielen demnach auf 1000 Einwohner 
1 0·76 Krankenhau betten ; diese Zahl liegt über dem 
europäischen Durch chnitt. 

Die finanzielle Situation der Krankenanstalten 
ist angespannt. Der Bund leistet auf Grund des 
Krankenanstaltengesetzes zu dem sich durch die 
Betriebs- und Erhaltungskosten gegenüber den Ein
nahmen ergebenden Betriebsabgang öffentlicher 
Krankenanstalten und privater, gemeinnützig ge
führter Krankenansta1ten pinen Zweckzuschuß. 
Grundlage für die Berechnung dieses Zuschusses 
bildet der Rechnung abschluß des ordentlichen 
Haushaltes für das in Betracht kommende Jahr. 
In den letzten Jahren machten durchschnittlich 
1 23 Krankenanstalten ihren Anspruch auf einen 
Zwcckzuschuß des Bundes zum Betriebsabgang 
geltend. Das . tändigc Ansteigen der Betriebs- und 
Erhaltungskosten verursacht auch ein ständiges 
Ansteigen der Betriebsabgänge und somit der 
Zweckzuschüsse. Diese sind seit dem Jahre 1958, 
in dem erstmalig derartige Zu chüsse geleistet 
wurden, von ungefähr 43 auf 1 30 Mill ionen S im 
Jahre 1 966 angestiegen. 

I n fe k t i  o n s  k r a n k  h e i t e n  
Die epidemiologische ituation in Ö3terreich kann 

im allgemeinen al zufriedenstellend bezeichnet 
werden. Ein Auftreten anzeigepflichtiger Krank
heiten, das zu Besorgnis Anlaß gegeben hätte, hat 
sich in der letzten Zeit n icht ereignet. Es kam auch 
zu keiner Einschleppung einer der in den Inter
nationalen anitätsregelungen genannten quaran
tänepflichtigen Krankheiten, doch mußte im Jahre 
1 966 bei einzelnen Infektionskrankheiten ein ge
häuftes Auftreten festgestellt werden, das aufmerk
sam in seinen Ursachen und Konsequenzen verfolgt 
wurde. 

Bei den Pocken wird besonders darauf geachtet, 
daß die Impfpflicht eingehalten wird, da die Impfung 
der wirksamste Schutz im Falle einer Einschleppung 
ist. Die ansteckenden Kinderkrankheiten haben viel 
von ihren Schrecken verloren. Diphtherie und Schar
lach verlaufen derzeit milder. Erkrankungen der 
letztgenannten Art waren im Jahre 1 966 mit 
1 2 .753 Fällen um etwa 1 8% häufiger als im Jahre 
1 965. Seit dem Jahre 1 952 wurden insgesamt 
1 ·5 Millionen Kinder und Jugendliche durch elie 
frei" illige kom binierte Diphtherie-Tetanus-Keuch
hustenschutzimpfung gegen diese Krankheiten ge
schützt. In Ö terreich erkranken noch immer Jahr 
für Jahr etwa 150 Menschen an Tetanus, wovon 
40 bis 50 Fälle tödlich verlaufen. Das Interesse 
der Bevölkerung an der Tetanusschutzimpfung 
muß noch weiter gefördert werden, vor allem bei 
der Landbevölkerung. Erfreulich ist der große Er
folg im Kampf gegen die Kinderlähmung ; seit 
J alHen ist hier ein bemerkensw'erter Rückgang zu 
verzeichnen. Im Jahre 1966 wurden zwei Erkran
kungsfälle gemeldet ; beide Patienten waren nicht 
geimpft .  
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Die Grippeerkrankungen wiesen im Jahre 1966 ein 
ausgesprochenes Wellental auf. Die Entwicklung 
der Tuberkulose hingegen bereitet Sorge, weil sie 
trotz der BOG· Schutzimpfung der Neugeborenen 
und der Jugendl ichen nicht i m  gleichen Maß zurück· 
geht wie in den beiden zurückl iegenden Jahrzehnten . 
Mit bio her aus 1 966 bekannten 2546 als neuerkrankt 
gemeldeten ansteckungsfähigen Patienten ist die 
Tuberkulose nicht wesentlich unter den Stand von 
2780 Neuerkankten im Jahre 1 965 gesunken. 

Die Infektionskrankheiten des Darmtraktes sind 
nicht mehr so bedrohlich wie in den ersten Jahren 
nach den bei den \Veltkriegen. Hingegen sind die 
Fälle von infektiöser Leberentzündung stark hervor. 
getreten, wenn auch im Jahre 1 966 mit 4598 Fällen 
bereits wieder eine fal lende Tendenz festzustellen war. 

Die Zahl der gemeldeten Geschlechtskrankheits
fäl le hat sich im Jahre 1966 augenfällig vermehrt . 
Bedenkt man, daß gerade in die em Bereich die 
Dunkelzi ffer der nichtgemeldeten Fälle besonders 
hoch ist, so ist die Zunahme der Gonorrhöe von 
3315 gemeldeten Fäl len im Jahre 1965 auf 3867 
im Jahre 1966 und der Syphilis von 626 auf 739 Fälle 
doch bemerkenswert . 

V o l k s k r a n k h e i t e n  
Krebserkrankungen treten in Österreich häufiger 

auf als i n  anderen vergleichbaren taaten. Seit dem 
Jahre 1 932 wird in Österreich eine Krebskranken· 
statistik geführt. Im JalU'e 1 958 wurde die Krebs
krankenstatistik auf Grund internationaler Emp. 
fehlungen au gebaut. Die Auswertung der Statistik 
hat gezeigt, daß derartige Erkrankungen häufig 
erst in einem sehr späten Stadium entdeckt werden. 
Die Bevölkerung wird daber immer wieder über die 
Frühsymptome der Krebserkrankungen und über 
d ie Notwendigkeit rechtzeitiger Untersuchungen 
aufgeklärt. 

E in wichtiges Aufgabengebiet ist die Bekämpfung 
der Zahnkaries. Diesem Zweck diente eine Fluor· 
tabletten aktion für werdende Mütter und Kinder. 
Nach mehrjähriger Anwendung von Fluortabletten 
zeigte sich eine Kariesredul\tion um durchschnittlich 
35 %. Es werden nun solche Tabletten in großem 
Umfang an werdende Mütter und Kinder ausgegeben. 

Auch die Bekämpfung des Jodmangelkropfes ist 
ein wichtiges Anl iegen. Die em wird durch die ge. 
zielte Prophylaxe mittels Jodieren::; des Speisesalzes 
entsprochen. Seit dem Jahre 1 963 darf nur jodiertes 
Speise alz als "Vollsalz" bezeichnet und anderes 
Speisesalz nur über besonderes Verlangen des Käu
fers abgegeben werden. 

Der Kampf gegen rheumatische Leiden wird vor 
allem durch Empfehlungen an die Ärzte für eine ent· 
sprechende Prophylaxe und durch Aufklärung der 
Bevölkerung geführt. 

G e s u n d h  e i  t s e r z i e h  u n g  
Den Erfordernis en der Volksgesundheit kann 

nicht allein durch gesetzliche Vorschriften Rechnung 
getragen werden. E kommt vielmehr auch darauf 
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an ,  die Bevölkerung durch ent sprechende Auf. 
klärung und Belehrung für die freiwi l l ige Mitarbeit 
zu gewinnen. Wie ,vertvoll dies ist , zeigt das Bei· 
spiel der vorb i ldl ichen Betei l igung an der Schutz· 
impfung gegen K inderlähmung. Die Aufklärung 
strebt auf verschiedenen Gebieten eine Besserung an, 
so bei der Verhütung von Unfäl len auf der Straße, 
beim Sport und im Haushalt ,  von Fußschäden bei 
Jugendlichen sowie bei der Bekämpfung der Be· 
wegungsarmut. Die für die Gesundheit nachteiligen 
Folgen des Zigarettenrauchens und des Alkohol · 
mißbrauches erfordern eine be. ondere Aufklärungs. 
tätigkeit, die sich vor allem an die Jugend wen· 
det . So fand im Jahre 1 966 die vierte österreichische 
Aufklärung ,roche gegen Alkoholmißbrauch statt . 
Auch dem lVIedikamentenmißbrauch wird durch Auf· 
klärung entgegengetreten. 

U m w e l t h y g i e n e  
Der allgemeine Fortschritt, vor allem die Ent. 

wicklung von Industrie und Verkehr, bringen eine 
zunehmende Verunreinigung der Gewässer, der Luft 
und des Bodens. Die oft sorglose Einleitung von 
Abwässem hat nachteilige A.uswirkungen auf den 
Zustand der Gewä 'sero Das Ausmaß der Luft· 
verunreinigung nimmt, wie Meßergebnisse zeigen, in 
den Ballungszentren von Industrie und Verkehr 
ständig zu ; Industrie und Gewerbe, der Kraftfahr· 
zeugverkehr und der Hausbrand sind e� wa zu je 
einem Drittel an der Luftverunreinigung beteiligt. 
Als Folge der Entwicklung der Betriebe und der 
raschen Zunahme des Verkehrs hat auch die Lärm· 
einwirkung auf Teile der Bevölkerung ein mitunter 
bedenkliches Ausmaß erreicht. Durch den hohen 
Lebensstandard der Bevölkerung ist auch die Be· 
seitigung fe, tel' Abfallstoffe zu einem Problem ge· 
worden. 

A p o t h e k e n .  u n d  A r z n e i w e s e n  
Die hohe Qualität der Arzneimittel wird fiir die 

in Apotheken angefertigten Rezepturwaren durch das 
Ö ,terreichische Arzneibuch, von dem die erste amt· 
liche Ausgabe im letzten Drittel de3 1 6. Jahrhunderts 
herausgebracht worden ist, und für die von pharma. 
zeutischen Unternehmungen erzeugten Arzneimittel 
durch die pharmazeutische Spezialitätenordnung 
gewährleistet. Die pharmazeutischen Spezialitäten 
dürfen erst nach ihrer Registrierung, die auf Grund 
der Ergebni ' e einer genauen Prüfung durch staat· 
liche Untersuchungsanstalten vorgenommen wird, 
in den inländischen Verkehr gebracht wel den. Am 
Ende des Jahres 1 966 waren 7 1 98 pharmazeutische 
Spezialitäten registriert. Die Versorgung mit Arznei· 
mitteln erfolgte im Jahre 1 966 durch 772 öffentliche 
Apotheken, 4 1  Anstaltsapotheken und 868 ärztliche 
Hausapotheken. Die Arzneimittelgebarung wird 
sowohl in den Apotheken als auch in den Erzeugungs. 
und Handelsbetrieben für Arzneimittel sanitäts· 
behördlich überprüft. 

Der Verkehr mit Suchtgiften unterliegt einer stren· 
gen Überwachung, um eine mißbräuchliche Ver· 
wendung von Suchtgiften nach Möglichkeit zu ver· 
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hindern und Büchtige Pensonen zu erfaBsen. Im J'ahl'e 
1 966 wurde die Suchtgiftgebarunc, von 425 öffent 
lichen und Anstaltsapotheken, von 4 1  Betrieben, 
nie eine Bewilligung zur Verarbeitung, Erzeugung 
oder zum Großhandcl mit  Suchtgiften besitzen, VOl l  
9 Krankenanstalten olme Anstal tsapotheken sowie 
von 5 hansapothekenfLihrenden Ärzten überprüft. . 

L e b e n s m i t t e l k o n t r o l l c  

Die Lebensmittelkontrolle dient dem Schutz der 
Verbraucher vor gesundheitsschädlichen oder ver
dorbenen Lebensmitteln und dem Schutz gegen Täu
schung der berechtigten Verbrauchererwal'tung der 
Konsumenten hinsicht lich der Beschaffenheit der 
zum Ankauf angebotenen und der verkauften Le
bensmittel. Diese Kontrolle wird auf Grund des 
Lebensmittelge:etzes durchgeführt ,  das nur Grund
sätze fest legt, jedoch keine näheren Aussagen über 
die Anforderungen enthält, denen Lebensmittel 
entsprechen m üssen. Die Beurteilungsgrundsätze 
für Leben 'mittel enthält der Codex Alimentarius 
Austriacus, der eine ammlung objektivierter Sach
verständigengutachten darBtel l t .  An der Neuauflage 
dieses Codex wird nach einer mehrjährigen Unter
brechung zur Zeit intensiv gearbeitet . Der Ge
danke eines Lebensmittelbuches hat auch in anderen 
Ländern Eingang gefunden. Über Initiative Öster
reichs wurde im J ahre 1 958 der Europäische Rat 
des Codex Alimelltarius ins Leben gerufen, der so
daml in eine von der Weltgesundheitsorganisat ion 
und der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen gegründete Codex Alimentarius Commis
sion überging. 

U n  t e  1' 8  U c h  u n g s a n s  t a l  t e n  

Die Erhaltung der Volksgesundheit erfordert viel 
fach die Durchführung von Laboratoriumsunter
suchungen. Für diese Zwecke beBtehen im Bereich 
der Bundesverwaltung 1 5  Untersuchungsanstalten, 
u .  zw. 6 bakteriologisch-serologische Untersuchungs
anstalten, 4 Anstalten für Lebensmitteluntersuchung 
sowie eine Impfstoffgewinnungsanstalt ,  ein Serum
prüfungsinstitut, eine Schutzimpfungsanstalt gegen 
Wut, eine Anstalt für experimentell -pharmakolo
gische und balneologische Untersuchungen und 
eine Anstalt für chemisch-pharmazeuti!lche Unter
suchungen. 

Die bakteriologi!lch-serologischen Untersuchungs
anstalten führen Untersuchungen beim Auftreten 
von Infekt ionskrankheiten durch . H ier sind vor 
allem die wicht igen Untersuchungen im Zusammen
hang mit  der Poliomyelitisimpfung, der NachweiB 
von Darminfektionskei men und schließlich radio
logische Untersuchungen anzuführen . Die Leben'. 
mitteluntel'suchungsanstalten sind ein wichtiger Tei l 
der Lebensmittelkontrolle ;  sie haben im Jahre 1 966 
insgesamt rund 70. 00 Lebensmitteluntersuchungen 
vorgenommen. Die pharmazeutisch-chemi che nter
suchung der zur Regi 'trierung eingereichten phar
mazeutischen Spezialitäten wird von der chemisch
pharmazeutischen Untersuchungsanstalt und die 
Kontrol le der Heilmittel von der genannten 

Anstalt gemeinsam mit der experi mentell-pharma
kologischen und balneologischen Untersuchung;;
anstal t  durchgeführt. In den übrigen drei Anstalten 
werden Impfstoffe hergel:itel l t  und Seren geprüft . 

Technischer und arbeitshygienischer Dienst
nehmerschutz, Wahrnehmung des Dienstnehmer

schutzes 

Eine Reihe gesetzlicher Vorschriften regelt den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienst 
nehmer in den der Aufsicht der rbeitsinspektion 
unterl iegenden Betrieben . Durch die Entwicklu ng 
bedingt, hat e;; Bich aJ.' notwendig erwiesen, eine 
neue gesetzliche Grundlage für die 'e Vorschriften 
zu /Schaffen. Diese Regelung soll die Grundsätze für 
alle Maßnahmen und Vorkehrungen enthalten, die 
notwendig sind, um einen dem hochentwickelten 
Stand der technischen Wissenschaften und den mo
dernen medizinischen Erkenntnissen entsprechenden 

chutz der Dienstnehmer zu erreichen und dessen 
'Veiterentwicklung zu ermöglichen. 

Die soziale Lage auf dem Gebiote des Dienst 
nehmerschutzes ergi bt sich i m  wesent lichen aus dem 
Stand der gesetzlichen Regelungen und aus den 
Feststellungen übel' deren Einhaltung. Das Bundes
ministeriu m für soziale Verwaltung ist dahcr be
strebt, die Arbeitsin pektion in die Lage zu ver
setzen, in jedem Jahr eine möglichst große Zahl der 
ihrer Aufsicht unterstehenden Betriebe auf die Ein
haltung der Dienstnehmerschutzvorschriften zu 
überprüfen. Nach dem Ergebnis  diesel' überprü
fungen werden von den Arbeitsinspektoraten die zum 
Schutz der Dienstnehmer notwendigen Maßnahmen 
veranlaßt .  Die für die Arbeitsinspektion sich daraus 
ergebenden Aufgaben sind vielgestaltiger Art. Sie 
dienen der Verhütung von Unfällen und Berufs
krankheiten und der Einhaltung der Vorschriften 
übel' den Verwendungsschutz. 

U n f ä l l e u n d  U n f a l l v e r h ü t u n g 

Die technische Entwicklung findet ihren Nieder
schlag in den Betrieben, insbesondere durch Ein
führung neuer Produktionsmethoden und neuer 
Arbeitsstoffe sowie durch neue Betriebseilwichtungen. 
Die Arbeitsinspekt ion achtet darauf, daß sich mit  
der Verbes 'erung der Produktionsbedingungen auch 
Fortschritte für den chutz des Lebens und der 
Gesundheit der Dienstnehmer ergeben. 

In den letzten J aluen ist ein leichter Rückgang 
sowohl bei der Gesamtzahl der Unfäl le als auch bei 
den tödlichen nfällen festzustellen. Im Jahre 1 966 
gelangten der Arbeitsinspektion 1 1 1 .098 Unfälle zur 
Kenntnis, darunter 393 tödliche. Ein erheblicher 
Teil der tödjjchen Unfälle, im Jahre 1 966 ""aren es 
47,6%, entfällt auf die Gruppe der nicht in unmittel
barem Zusammenhang mit dem Betrieb stehenden 
Unfälle. Es sind dies vor allem solche, die sich auf 
dem ViTege zur oder von der Arbeit ereignen . Hin
sichtlich der Häufigkeit der Unfälle stehen cl.ie Be
triebsklas en Eisen- und Metallgewinnung und -ver
arbeitung an erster und das Bauwesen an zweiter 
Stelle. Bei den tödlich verlaufenen Unfällen in 
diesen Betriebsklassen ist jedoch die Reihenfolge 
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eine umgekehrte. Im J 1;I,hre 1 966 entfielen 44% aller 
tödlichen Unfälle auf das Bauwesen. 

Aus der langjährigen Beobachtung des Unfall
ge.,;chehens ist zu erkennen, daß sich etwa zwei 
Drittel aller unmittelbar mit dem Betrieb in Zu
sammenhang stehenden Unfälle bei verschiedenen 
Arbeitsverrichtungen ereignen. Es sind dies vor 
allem Unfälle durch Ausgleiten, Stolpern und 
Fallen. 

Zahlreiche Maßnahmen in den Betrieben dienen 
der Verhütung von Unfällen. So insbe ondere Ver
besserungen an Maschinen, sonstigen Betriebsein
richtungen oder bei Arbeitsverfahren sowie Maß
nahmen in bezug auf die Verhaltensweise. Aus den 
Erfahrungen bei Unfällen werden die notwendigen 
Folgerungen gezogen und Vorkehrungen getroffen, 
um eine Wiederholung zu vermeiden. Die Arbeits
inspektion schenkt diesen Maßnahmen be 'ondere 
Beachtung. Viele Betriebe sind an der Verhütung 
von Unfällen besonders interesi:liert . In manchen 
Betrieben ist mit den damit verbundenen Aufgaben 
ein Sicherheitstechniker betraut. Im Jahre 1 965 
war dies in 4 1 4  Betrieben der Fall .  

B e r u fs k r a n k h e i te n  

Dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer dient auch die Verhütung von Be
rufskrankheiten oder sonstigen Schädigungen der 
Gesundheit. Seit Jahren war ein Rückgang der Fälle 
von Berufskrankheiten festzustellen, doch kam es 
im Jahre 1 966 wieder zu einem Zuwachs an Er
krankungsfällen ; es wurden 569 Fälle gemeldet. 

Ihrer Bedeutung nach stehen die Erkrankungen 
durch Blei - ,  Lösungsmittel- und Lärmeinwirkung 
sowie die Staublungen- und die Hauterkrankungen 
im Vordergrund. Bei den Erkrankungen durch Blei 
ist ein fühlbarer Rückgang zu verzeichnen ; dies gilt 
auch für die Erkrankungen durch Lösungsmittel 
mit der Einschränkung, daß im letzten Jahr ein 
leichter Anstieg eingetreten ist. Unter den Staub
lungeneTkrankungen steht mit Rücksicht auf ihre 
Verbreitung und auf das zumeist zur Invalidität 
führende Leiden die durch Quarzstaub hervor
gerufene Silikose bzw. Silikato e an erster Stelle. 
Die Entwicklung zeigte in den J alu·en zwischen 
1 950 und 1 960 sowohl an Zahl als auch an Schwere 
eine abnehmende Tendenz ; seither i:,;t eine leiehte 
Zunahme der Erkrankung::lfälle festzustellen. Eine 
besonders schwierige Aufgabe ist die Staubbekämp
fung im Stollen- und Tunnelbau sowie in der Granit
industrie. In engem Zusammenhang mit der fort
'chreitenden technischen Entwicklung steht die 
Lärmschwerhörigkeit. Durch im Jahre 1 966 von der 
Lärmbekämpfungsstelle in größerem Umfang vor
genommene Reihenuntersuchungen lärmgefährdeter 
Dienstnehmer wurde eine größere Zahl von Hör
schäden aufgedeckt. Die Entwicklung bei den be
ruflich bedingten schweren oder wiederholt rück
fälligen Hauterkrankungen zeigt keine einheitliche 
Tendenz. Jach einer jahrlangen Zunahme und einem 
anschließenden leichten Rückgang folgte in den 
letzten Jahren eine stärkere Abnahme der Zahl der 
Erkrankungen. 
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Mit der Vcrbed::ierung der arbeitshygienischen Ver
hältnisse in bezug auf gesundheitsschädliche Ein
flüsse am Arbeitsplatz konnte das Interesse weiteren 
Problemen der Arbeitsplatzgestaltung zugewendet 
werden. Der Umstellungdprozeß in den Produktions
verfahren, der auch zu einer Verlagerung von Ar
beitsbelastungen führte, hat die3e Entwicklung einge
leitet. Die Anpas::lung der Arbeit an die anato
m ischen, phY::liologischen und psychologischen Ge
gebenheiten des Menschen ist heuto zu einer Forde
rung geworden, die nicht nur aus Gründen de' 
Dienstnehmerschutzes gestellt werden muß,  sondern 
auch i m  Interesse des Arbeitsablaufes gelegen ist .  

Eine wichtige Maßnahme zur Verhütung von be
ruflichen Erkrankungen sind die periodischen ärzt 
lichen Untersuchungen gesundheitsgefährdeter 
Dienstnehmer. Diese Untersuchungen werden von 
hiezu ermächtigten Ärzten durchgeführt ; Ende des 
Jahres 1 966 waren 144 Ärzte für die Durchführung 
derartiger Untersuchungen ermächtigt. Dazu kom
men noch Kliniken und andere hiefür besonders 
eingerichtete Stellen. Von Wichtigkeit für die 
arbeitshygienische Betreuung der Dienstnehmer ist 
auch die Tätigkeit der betriebsärztlichen Dienste. 
Es verfügen bereits 305 Betriebe über einen Betriebs
arzt ; in 31 Großbet.rieben ist er hauptberuflich tätig. 

V e r w e n d  u n g s s c h  u t z  

Der Verwendungsschutz umfaßt insbesondere den 
Schutz der Kinder sowie der jugendlichen und weib
lichen Dienstnehmer einschließlich des Mutter- und 
des LehrJingsschutzes. Ferner den Arbeitszeit- und 
den Bäckereiarbeiterschutz, die Sonn- und Feier
tagsruhe und den Schutz der in Heimarbeit Be
schäftigten. 

Der Beurteilung der Verhältnisse in bezug auf 
Einhaltung der Vorschriften über den Verwendung:!
schutz können die Beanständungen auf diesem 
Gebiet zugrundegelegt werden, die sich bei Amts
handlungen der Arbeitsinspektoren in den Betrieben 
ergeben haben. Es waren dies im Jahre 1 966 bei 
einer rückläufigen Tendenz 1 7.5 10  Beanständungen . 

Bei den Jugendlichen sind vor allem der Arbeits
zeitschutz und die verbotene Nachtarbeit hervor
zuheben. So ist die Zahl der festgestellten Fälle von 
unzulässiger achtarbeit bedeutend größer als bei 
clen erwachsenen weiblichen Dienstnehmern. 

Die Überwachung der Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen für bestimmte Arbeiten und des 
Verbotes der Nachtarbeit sind bei der Beschäfti 
gung weiblicher Dienstnehmer besonders wichtig. 
Die Fälle von ungesetzlicher Nachtarbeit . sind im 
J·ahre 1 966 etwas geringer geworden. Im Zuge des 
technischen Fortschrittes gewinnen immer mehr 
Arbeitsvorgänge an Bedeutung, die mit einer hohen 
nervlichen Beanspruchung verbunden sind. Diese 
Entwicklung bedarf besonderer Aufmerksamkeit. 

Die Belange des Mutterschutzes erfordern eine be
sondere Betreuung. Soweit die Arbeitsinspektorate 
von öffentlichen Stellen Mitteilungen über die Be
schäftigung werdender Mütter in Betrieben erhalten, 
können gezielte Erhebungen durchgeführt werden . 
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Im Jahre 1 966 wurden auf dem Gebiete des Mutter
�chutzes 6660 Erhebungen durchgeführt . Es er
gaben sich dabei sowie bei Inspektionen 1 554 Be· 
anständungen, von denen beinahe zwei Drittel auf 
das Stehverbot entfielen. Besondere Untersuchun
gen haben die große sozialmedizinische Bedeutung 
jener Bestimmung des Mutterschutzgesetzes er
wiesen, nach der werdende Mütter über die Sechs
wochenfrist hinaus dann nicht beschäftigt werden 
dürfen, wenn nach einem von der werdenden Mutter 
vorgelegten Zeugnis eines Arbeitsinspektion 'arztes 
oder Amtsarztes Leben oder Gesundheit von Mutter 
oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet 
wären. Von den Arbeitsinspektionsärzten wurden 
in den Jahren 1965 und 1 966 352 bzw. 424 derartige 
Zeugnisse ausgestellt. Der Mutterschutz umfaßt 
auch noch die Obsorge für eine möglichst optimale 
Arbeitsplatzgestaltung nach den Grundsätzen der 
Arbeitsphysiologie . 

Bei der Arbeitszeit erwachsener Dienstnehmer 
zeigte sich in den letzten Jahren ein Rückgang der 
Zahl der Beanständungen, doch war i m  Jahre 1 966 
wieder eine leichte Zunahme festzustellen. Besondere 
Bemühungen galten der Arbeitszeit im Verkehrs
gewerbe. Durch Teilnahme an allgemeinen Ver
kehrskontrollen auf der Straße werden die gesetzl ich 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen über die Arbeits
zeit der Kraftfahrer und Beifahrer geprüft . Es 
mußte eine Zunahme der Zuwiderhandlungen gegen 
Arbeitszeitvorschriften festgestellt werden. 

Für den Schutz der Bäckereiarbei ter ist die Ein
haltung des Verbotes der Nachtarbeit besonders 
wichtig. Im Jahre 1966 wurden daher zur Nacht
zeit 5705 Kontrollen über die Einhaltung dieses 
Verbotes durchgeführt. Die Zahl der festgestellten 
Übertretungen weist eine sinkende Tendenz auf. 

In der Heimarbeit  hat sich ein Rückgang der Zahl 
der vorgemerkten Auftraggeber, Heimarbeiter und 
Zwischenmeister ergeben. Bei der Überwachung der 
Heimarbeit werden im mer wieder Unterentlohnungen 
festgestellt und die Auftraggeber aufgefordert, die 
Minderbeträge nachzuzahlen. In den JaJu-en 1 955 
bis 1965 wurden insgesamt 2 1 92 Auftraggeber zu 
Nachzahlungen in der Höhe von 5,070.440 S aufge
fordert. Für das Jahr 1 966 sind die entsprechenden 
Zahlen 1 55 und etwa 396 .210 S. Es ergaben sich in 
diesem Jahr 33 1 6  Beanständungen . 

Internationale Sozialpolitik 

Die Tätigkeit i m  Rahmen internationaler Organi 
sationen ist vielfach best immend für die weitere 
innerstaatl iche Gestaltung auf sozialpolit ischem Ge
biet oder wirkt sich für diese befruchtend au '. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
nimmt an der Behandlung sozialer Fragen durch die 

NO, den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), die 
Europäische Wirtschaftskommission (ECE) sowie 
den Sozialausschuß und den Bevölkerungsausschu ß 
de ' ECOSOC tei l .  

Öciterreich ist im Jn,hre 1920 der Intel'11n,tionalen 
Arbeitsorganisation beigetreten . Es hat bisher 34 
\'( J I l  den Allgemeinen K o n fcrenzen dicser Organif3i\ -

t ion beschlossene bereinkommon rat ifiziert .  Das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung i st be
müht, die Voraussetzungen für weitere Ratifikationen 
zu schaffen. Nicht nur die ratifizierten, auch die 
nicht ratifizierten Ü bereinkommen und die von den 
Allgemeinen Konferenzen beschlossenen Empfeh
lungen wirken sich auf die sozialpol itische Rechts
gestaltung in Österreich aus. 

Auf dem Gebiete der Volksgesundheit steht das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung in enger 
Arbeitsverbindung mit der Weltgesundheitsorgani
sat ion (WHO),  der Österreich seit dem Jahre 1 948 
angehört. Mit Rücksicht auf den i nternationalen 
Transport- und Rei �everkehr sind für die Mitgl ied
staaten der Epidemiedienst der WHO und deren 
Quarantäneberichte unentbehrlich . Sie bieten den 
größtmöglichen Schutz gegen Epidemien. Ferner 
sind die von der genannten Organisation beschlos
senen internationalen Gesundheitsvorschriften und 
die Zusammenarbeit bei der internationalen Be
kämpfung der Rauschgiftsucht bedeutu��svol 1 .

. 
Zu 

erwähnen ist noch die Unterstützung OsterreIChs 
durch die WHO bei einer Reihe gc 'undheitl icher 
Maßnahmen. 

Seit dem Jalu-e 1 956 ist Österreich l\litglied des 
Europarates. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist in verschiedenen Komitees des 
Europarates lind des Europarat-Teilabkommens 
vertreten . 

An woiteren i nternationalen Organisat ionen, in 
clenen Ö 'terreich auf sozialcm Gcbiet mitwirkt, ' ind 
die OrO"anisation für wirtschaft liche Zusammenarbeit. 
und E�twicklung sowie die Europäische Freihandels
zone zu nennen. 

Ferner sind die 'laßnahmen i m  Bereich der zwi
schen 'taatlichen sozialen Sicherheit anzuführen. Auf 
diesem Gebiet bestehen Abkommen mit der Bundes
republik Deutschland, Italien, der Schweiz sowic 
mit Rücksicht auf dic Beschäft igung von Gast 
arbeitern mit Spanien, Jugoslawien und der Türkei . 
Die ReO"elung der sozial versicherungsrechtlichen Ver
hältnis;e der beschäftigten Personen ist auch Be
standteil des Amtssitzabkommens mit der Inter
nationalen Atomenergieorganisation und mit der 
Or("/anisation der Erdöl exportierenden Länder . Auch 
wu�den zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die 
Gewährung von Leistungen der Sozialversicherung 
im Verhältnis zu einigen Staaten Vel'ordnungen el'
lassen. 

Im Zusammenhang mit den internationalen Regc. 
lungen i m  Bereich der sozialen Sichcrheit ist .auch 
auf das Ausland Tontcn-Übel'11ahmegesetz hmzu
weisen mit dem die Sorgen der Flüchtlinge, dic 
infolge

' 
der Kriegs- und J achk1'iegsver�ältnj.sse nac.h 

Ö 'terreich gekommen sind, um ihre SOZIale SICherheIt 
weitgehend gemildert werden konnten. 

Schließlich sind noch der Vertrag mit der Bundes
republik Deutschland über Kriegsop�er.versorgun.g 
lind Be chäftigung Schwerkriegsbeschadlgter sowIe 
die intel'11ationalen und zwischenstaatlichen Rege
lungen auf dem Gebiete dor Volk 'gesundheit zu 0 1 ' 
wähnen. 
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Sozialversicherung 

Einleitung 

Na ch dem Grundgeda nken der Sozia lversicherung 
sollen die Gefa hren, die der w irtscha ftlichen Exi
stenz des einzelnen und spiner Fa mi lie vor a llem 
durch Kra nkheit, Arbeitsunfälle, Berufskra nkhei ten, 
Inva li dität bzw. Berufsunfähi gkei t, Alter und Tod 
d rohen, da durch a bgewehrt werden, da ß di e Ge
sa mtheit der gleicha rtigen Gefa hren a usgesetzten 
P ersonen durch Gesetz zu P fli chtgemeinscha ften 
zusa mmengeschlossen wird. Diese Gemeinscha ften 
sind a uf territoria ler und beruflicher Grundla ge in 
P flichtversicherungen orga ni si ert. Die :Mittel für die 
Vergütungen a n  die Anspruchsberechtigten werden j e  
na ch der Art der Versicherung durch periodisch 
wiederkehrende Bei träge der Versicherten, der Dienst
geber sowie durch Beiträge des Bundes a ufgebra cht . 

Da s älteste Vorbi ld solcher Versicherungen sind di e 
sehon im :lVIittelalter erri chteten Bruderlad en (Kna pp
scha ftska ssen) der besonderen Gefa hre n a usgesetzten 
Berga rbeiter. 

In der ersten Hälfte des 19 .  Ja hrhunderts wa r 
bestimmten Unternehmergruppen durch gesetzliche 
Normen die Verpfli chtung a uferlegt w orden, in  
einem festgelegten Ausma ß für di e Kra nkenha us
kosten ihrer Dienstnehmer a ufzukommen. In der 
zweiten Hälfte des 19 .  Ja hrhunderts wa ren in bea cht
licher Za hl Hilfskas en errichtet w orden, deren Bi l 
dung vor a llem durch das Vere in. ge etz  von 1 867 
gefördert worden wa r. Auch da s Allgeme ine Berg
gesetz vom Ja hre 1 854 und die Gewerbeordnung 
vom Ja hre 1 859 enthielten bereits vorsorgli che 
Besti mmungen für einzelne Fälle sozia ler Hi lfs
bedürft igkeit. 

Ende der a chtzi ger Ja hre wurden die bisherigen 
Fürsorgeeinri chtungen ei ner grundlegenden Reform 
unterzogen. Da s erste Ergebni s  die er Arbeiten wa r 
das Unfa llversi cherungsgesetz vom Ja hre 1 887, 
das ei ne Entschädi gung na ch a llen nicht vorsätzlic h  
herbei geführten Arbeitsunfällen festsetzte. Dieses 
Gesetz bra chte keine Indi vidua l- ,  sondern eine 
Betri ebsversicherung für di e Bergwerke und die 
gewerbli chen Betriebe, di e na ch der da ma l igen 
Mei nung mi t einer besonderen Gefährdung der Be
schäftigten verbunden wa ren . Die Betriebe der La nd
und Forstwirtscha ft wa ren im a llgemeinen nicht 
einbezogen. 

Im Ja hre 1 888 folgt da s Gesetz über die obliga to
ri ehe Kra nkenversi cherung der Arbeiter. 

Durch da s Bruderla dengesetz a us dem Ja hre 
1 889 wurden di e Bruderla den verpflichtet, Kra nken
unterstützung bzw'. Begräbnisgelder sowie Renten 
(P rovisi onen) für Inva lide bzw. Witwen und Wa isen 
zu gewähren. 

Viel länger a ls die Regelung der Kra nken- und 
Unfa llversiche rung sowie die Versicherung der Berg

a rbeiter ließ die Altersversorgung der Di en tnehmer 
a uf sich wa rten. Erst im Ja hre 1 906 'wurde für die 
in priva ten und in einigen öff entli chen Diensten 
stehenden Angestellten da s Gesetz über die Versiche
rung im Fa l le der Berufsunfähi gkeit und des Alters 
sowie zugunsten der Hinterbli ebenen gescha ffen. 
Für die Arbeiter ist zwa r  ebenfa l l eine entsprechende 
Regierungsvorla ge a usgea rbeitet, j edoch im Abge
ordnetenha us nicht vera b  clliedet worden. 

Mit den vora ngeführten Gesetzen wa r die erste und 
grundlegende Eta ppe des Aufba ues einer Sozia l
versicherung a bge chlossen . 

Die a us der 'Wa ndlung der wirtscha ftlichen und 
gesellscha ftlichen Struktur na ch dem Ersten Welt
krie g sich ergebenden Forderungen und Notwendig
keiten ma chten zunächst die Novellierung ei niger 
gesetzlicher Vorschriften erforderlich. 0 wurde 
u. a .  da s Unfa l lversicherungsgesetz a uf die Betriebe 
der Forstwirtscha ft a usgedehnt. Neu gescha ffen 
wurde da s Gesetz betre ffend die Kra nkenversiche
rung der Staa tsbediensteten, da s den öffentlichen 
Angestellten owohl des Aktiv- a ls a uch des Ruhe-
ta ndes den Kra nkenversicherungsschutz bra chte. 

Die in den folgenden Ja hren zunehmenden wirt-
cha ftlichen Schwierigkeiten und die ungünstige 

fina nzielle Entwicklung der ozia lversicherung dräng
ten immer mehr zu entsprechenden Ma ßna hmen. 
Di e zw ite Eta ppe der österreichischen Sozia lver
sicherungsge etzgebung be ga nn.  Vor a llem mußte 
der notleidend gewordenen P ensionsversicherung 
geholfen werden. Im Ja hre 1 926 tra t  a n  die Stelle 
des P ensionsversicherungsgesetze s  a us dem Ja hre 
1 905 ein neues Gesetz zur Regelung der Altersver
sorgung der P ri va ta ngestellten, da s Angestellten
yersi cherungsgesetz .  I m  gleichen Ja hr erhi elten 
a uch die Nota re a ls erste Gruppe selbständig Er
werb tätiger eine P flichtversicherung gegen nfa ll, 

lter und Inva l idität ; die Versi cherung der N ota 
ria tska ndida ten umfa ßte a ußerdem eine obliga 
torische Kra nkenversicherung. 

Im Ja hre 1 927 folgte das Arbeiterversicherungs
gesetz. Es regelte die Kra nken- und Unfa llversiche
rung neu und dehnte den Kreis der unfa llversicher
ten P ersonen a uf den Kreis der Kra nkenversicherten 
a us. Auch sollte bei Besserung der wirtscha ft li chen 
Verhältnisse a n  Stelle der Altersfürsorge für die 
gewerblichen Arbeiter eine Inva lidenversicherung 
t reten. 

Für die Kra nken- ,  Unfa ll - und Inva lidenversiche
rung der La nd- und Forsta rbeiter Wa r da s im Ja hre 
1 928 gescha ffene La nda rbeiterversicher ungsgesetz 
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maßgebend. Auch seine Bestimmungen üb I' die 
Invalidenversicherung sollten erst bei Bes crung 
d r wirtschaftlichen Verhältnisse in Kraft treten. 

Durch die Bergarbeiterversicherungsordnung vom 
Jahre 1933 wurden die Bruderladen aufgelöst und 
ein Bergarbeiterversicherungsfonds in Graz zur 
Durchführung der Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung der österreichischen Bergarbeiter ge
schaffen. 

Alle getroffenen Maßnahmen reichten jedoch auf 
die Dauer zur Sanierung nicht aus und die Krise 
erfaßte allmählich alle Versicherungszweige. Es 
wurde daher das Hauptaugenmerk auf die Herstel
lung des finanziellen Gleichgewichtes für einen Zeit
raum von fünf J alu'en gerichtet. Dieses Ziel setzte 
sich das im Jahre 1 935 kundgemachte Gesetz 
über die gewerbliche Sozialversicherung. Es über
nahm die gesamten sozialversicherungsrechtlichen 
Best immungen für Arbeiter und für Angestellte 
und schuf darüber hinaus eine völlig neue finanzielle 
Basis. Das Inkrafttreten der Invalidenversicherung 
der Arbeiter blieb jedoch weiter aufgeschoben. 
Im Jahre 1935 wurden auch die Rahmenvorschriften 
über die Meisterkrankenkassen erlassen, innerhalb 
derer Umfang, L3istungen und Beiträge durch die 
Satzung der Versicherungsträger festzulegen Waren.  

Zu Beginn des Jahres 1938 erschien eine Neufassung 
des Gewerblichen Sozialversicherung gesetzes, welche 
die in der Zwischenzeit gewonnenen Erfahrungen 
bei der Anwendung des Gesetzes berück ichtigte. 
Sie blieb bis zum Jahresende in Geltung. 

Nach der Besetzung Österreichs im Jahre 1938 
wurde das österreichische Sozialversicherung. recht 
durch reichsrechtliche Vorschriften verdrängt. In 
Geltung gelassen wurden die Bestimmungen über 
die Krankenversicherung der Bundesangestel lten, 
die Bestandteil des deutschen Beamtenrechts wur
den, sowie die Vorschriften über die Meisterkranken
versicherung. Mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1939 
wurden die Reichsversicherungsordnung, die auch 
Bestimmungen über die Alters- und Invalidenver
sicherung der Arbeiter enthielt, das deutsche Ange
stelltenversicherungsge etz und das Reichsknapp
schaftsgesetz mit den zur Ergänzung, Änderung 
und Durchführung der genannten drei Gesetze 
erlassenen Vorschriften eingeführt. 

Nach Wiedererrichtung der Republik waren un
verzüglich Maßnahmen zu treffen, um insbesondere 
Unterbrechungen in bezug von Leistungen zu ver
meiden. Al le diese Vorkehrungen mußten, ohne erst 
die gesetzliche Regelung abzuwarten, auf admini
strativem Wege durchgeführt werden. Dement
sprechend wurden vorläufige Verwaltungen einge
richtet und Richtlinien für deren Amtsführung 
erlassen. 

Im Juni 1947 trat a:1. die Stelle dieser vorläufigen 
Regelungen das Sozial versicherungs-Überleitungs
gesetz. Es kann als ein Weiterer Schritt im Ausbau 
der österreichischen Sozialversicherung angesehen 
werden.  Das Gesetz schuf die Grundlage für den Wie
deraufbau der äußeren und inneren Organisation 
der österreichischen Sozialversicherung und führte 
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die el bstverwaltung auf breitester Grundlage wie
der ein. 

Die sich rasch ändernden wirtschaftlichen Ver
hä ltnisse in der Nachkriegszeit, vor allem die Lohn
und Preisabkommen, machten die Erlassung von 
Anpassungsgesetzen notwendig. ie sollten die Geld
leistungen und die festen Beträge der Sozialversiche
rung an die Lebenshaltungskosten angleichen. Diese 
Gesetze, deren letztes 1 95 1  erging, setzten auch die 
Ernährung zulage neu fest, die seinerzeit zum Aus
gleich wegfallender staatlicher Preiszuschüsse für 
bestimmte Lebensmittel eingeführt worden war. 

Im Jahre 1 954 wurden die Renten aus der Unfall
versicherung durch da Rentenbemessungsgesetz 
neu bemessen. In der Rentenversicherung erhöhte 
die es Gesetz die Leistungen mit Wirkung vom 1 .  Jän
ner 1 954, in der Versicherung der Arbeiter ab 1 .  Jän
ner 1 955. Zugleich wurden auch die Renten ent
nivelliert, sodaß die Ernährungszulage entfallen 
konnte. 

Weitere wichtige Neuerungen in der Zeit bis zum 
3 1 .  Dezember 1 955 waren die Herabsetzung des 
Aufall. alters für die Altersrente der nicht beschäf
t igten Frauen auf 60 Jahre sowie die Angleichung 
der Anspruchsvoraussetzungen für die Witwenren
te in der Arbeiter- und Angestelltenversicherung. 
In der Folge wurde eine weitere Erleichterung 
für die Frauen dadurch geschaffen, daß sie auch dann , 
wenn sie i n  Beschäftigung standen, die Alters
bzw. Witwenrente vor Erreichung des 65. V�bcns
jahres erlangen konnten . 

Im Jahre 1 951  wurden alle Bestimmungen über 
Versicherungsfreiheit in der Kranken- und Renten
versicherung aufgehoben, die bisher aus dem Grunde 
des Bezuges einer Rente oder einer ähnlichen Lei
stung sowie aus dem Grunde der Invalidität, der 
Berufsunfähigkeit oder des Lebensalters bestanden . 
Diese Regelung, durch die früheres österreichisches 
Recht wiederhergestellt wurde, sollte verhindern, 
daß Pensionisten und Rentner infolge des Entfalles 
der Beitragszahlung auf dem Arbeitsmarkt eine be
vorzugte Stellung einnehmen. Auch widersprechen 
alle derartigen Befreiungen dem Grundsatz einer 
umfa enden Riskengemein chaft .  

Angesichts der angespannten Lage der Renten
versicherung mußten neuerlich die Voraus etzungen 
für die icherung i hrer finanziellen L-.:listung fähigkeit 
ge chaffen werden .  Dem diente das 1 .  Sozialver
sichcrung.;;-Neuregelungsgesetz ( 1 952), das die Er
werbung und Anrechenbarkeit der Versicherungs
zeiten und der Wartezeiten in der Rentenversicherung 
neu regelte. Es ersetzte die bisher in zahlreichen 
Vorschriften verstreuten und sehr unübersichtlich 
gewordenen Bestimmung 11 . 

Mit dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG.)  aus dem Jahre 1 955 wurde das Sozialver-
icherung recht für Arbeiter und Angestellte von 

Grund auf erneuert. Damit wurde die bi her letzte 
große Etappe in der Geschichte der österreichischell 
Sozialversicherung eingeleitet. Mit dem Wirksam
keitsbeginn dieses Gesetzes ( 1 .  Jänner 1 956) traten 
mit Ausnahme der Krankenversicherung der Bundes
angestellten , der Notarversichernng und der Kran-

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 204

www.parlament.gv.at



kenversiehel'ung der gewerblich elbständigen die 
bisherigen Bestimmungen u.ußer Kraft, die in zahl
reichen Gesetzen, Verordnungen und Erlässen ver
streut waren.  

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz wurde 
in der Folge mehrfach novelliert und sein Leistungs
system wiederholt verbessert. Durch das Gesetz 
über den sozialversicherungsrechtlichen Schutz der 
den Präsenz dienst leistenden Wehrpflichtigen und 
die Errichtung neuer Kranken- und Pensionsversiche
rungen für fast alle selbständig Erwerbstätigen 
wurde die österreichische Sozialversicherung weiter 
ausgebaut. Dies wird im folgenden näher ausgeführt . 

Unselbständig Erwerbstätige 

K r  a n k e n v e r  s i c h e r u  n g  

Eine der wichtigsten Neuerungen durch das A VG. 
auf dem Gebiete der Krankenversicherung i t die 
Wahlarztbehandlung. Es ist dies die Rückerstattung 
von Krankenbehandlungskosten an Versicherte, die 
Vertrags ärzte oder Einrichtungen der Krankenkasse 
nicht in Anspruch nehmen, sondern die Auslagen 
zunächst selbst bestreiten. Von grundsätzlicher 
Bedeutung ist auch die Einbeziehung der leitenden 
Angestellten in die Krankenver 'icherung, weil da
durch dem für die Sozialversicherung typischen 
und wesentlichen Solidaritätsgedanken Ausdruck 
verliehen wurde. Durch die Eröffnung der freiwilli
gen Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
für die überlebende Wirtschaftsführerin, für Doppel 
waisen und für im Inland zurückbleibende Kinder 
von Eltern, die aus der Versicherung ausscheiden, 
wurde eine Härte des bisherigen Rechtes beseitigt. 

Von den Verbes erungen auf dem Gebiete der 
Krankenversicherung in den folgenden Jahren seien 
hervorgeho ben : 

In der Krankenversicherung der Bundesange
stel lten wurde der Kreis der Anstaltsangehörigen 
an den Kreis der Familicnangehörigen nach dem 
ASVG. für die ein Anspruch auf L:li tungen besteht, 
angeglichen. Die Ersatzleistung des Bundes für 
die Aufwendungen an vVochcngeld wurde von 
40 auf 50 % erhöht. Die Gewährung einer Leistung 
aus der Krankenversicherung bei Auslandsauf
pnthalt wurde unter der Voraussetzung ermöglicht, 
daß der Krankenversicherungsträger die Zustimmung 
zum Auslandsaufenthalt ertei lt .  chließlich wurde 
beim Hauptverband der österr ichischen Sozial
versicherungsträger ein Ausgleichsfonds geschaffen, 
der die Aufgabe hat, den Gebiets- und Landwirt
�chaftskrankenkassen unter bestimmten Voraus
setzungen eine ausgegl ichene Gcbarung zu sichern. 

Als wesentlicher Fort chritt aus der letzten Zeit 
ist da Bundesgesetz vom Juli 1 966 zu erwähnen, 
durch das die zeitliche Begrenzung für die Anstalts
pflege im Rahmen dcr Krankenbehandlung aufge
hoben wurde. 

U n f a l l v e r s i c h e r u n g  

Auf' dem Gebiete der Unfu.llversicherung brachte 
üas ASVG. die Ausdehnung des Versicherungs
I'chutzes auf Tätigkeiten unfallversicherter Personen ,  

die sie u.ls Betriebsräte oder als Teilnehmer von 
Betriebsversammlungen ausüben, die Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage, die Gewährung der Witwen
rente auch an die geschiedene Frau, der Waisenrente 
auch über das 18 .  Lebensjahr hinaus sowie die 
Gewährung einer Geschwisterrente für unversorgte 
Geschwister. 

In der Folge kam es zu weiteren wichtigen Ver
besserungen ; so wurden eine Rentensonderzahlung 
und eine Zusatzrente für Schwerversehrte im Ausmaß 
von 20 % der Versehrtenrente eingeführt sowie der 
Unfallversicherungsschutz auf Personen, die auf 
Ersuchen internationaler Organisationen zur Hilfe
leistung in das Ausland entsendet werden, ausge
dehnt . 

P e n s i  o n s  v e  r s  i c h e  r u n g  

Das A VG. brachte i n  der Pensionsversicherung 
u. a, eine wesentliche Vereinfachung der Renten
berechnung sowie eine stärkere Berücksichtigung 
des Lebensstandards vor der Pensionierung bei der 
Rentenbemessung. Zu den wesentlichen Verbe se
rungen gehören auch die Einführung eines Hilf
losenzuschusses, die Abfindung für Hinterbliebene, 
wenn keine Hinterbliebenenrente gewährt werden 
kann, das Wiederaufleben des Anspruches auf Wit
wenrente, wenn die zweite Ehe versorgungslos 
aufgelöst wird, die Gewährung der Witwenrente als 
Rechtsanspruch an die gesemedene Frau, die Ein
führung einer 13.  Rente als Dauereinrichtung sowie 
die Neufassung des Invaliditätsbegriffes. Von ganz 
besonderer Bedeutung War auch die Einführung der 
Ausgleichszulage zu Renten, falls das Gesamtein
kommen die Höhe eines bestimmten Richtsatzes 
nicht erreicht. 

Die Leistungen der Pensionsversicherung wurden 
ständig verbessert. So wurden die vorzeitige Alters
rente bei Arbeitslosigkeit eingeführt, die Ruhensvor
schriften bis auf wenige Ausnahmen aufgehoben, 
eine 14 .  Rente und eine vorzeitige Alter rente bei 
langer Versicherungsdauer eingeführt. Vor allem 
aber brachte die 8. Novelle zum ASVG. die Renten
reform, deren Ziel es war, a l le vorhandenen Renten 
dem bestehenden Lohnniveau anzupassen. 

Änderungen von großer Bedeutung erfolgten 1964 
durch di 14. Novelle zum A VG. Vor al lem wurden 
die Grundlagen für die Einführung eines Systems der 
laufenden Anpassung der Renten aus der Unfall
versicherung und der Renten aus der Pensionsver
sicherung, die seit der 9. Novelle zum ASVG, Pen
sionen heißen, geschaffen. 

Mit dem Pensionsanpassungsgesetz (P AG.) w'urde 
im Jahre 1965 die Dynamik, also die laufende An
pa sung der Pensionen und Renten an die Ent
wicklung der Löhne und Gehälter, gel'egelt. Die 
Anpassung erfolgt regelmäßig zum 1 .  Jänner eines 
jeden Jahres. Mit dem PAG. "\vurde auch die Finan
zierung der Pensionsversicherung nach dem Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz auf eine neue 
Grundlage gestellt . Im Hinblick auf den zu erwarten
den steigenden Bedarf wurde eine etappenw'ei 'e 
wesentliche Anhebung der Pensionsversicherungs
beiträge bis 1970 vorgesehen . An die Stelle von nach 
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Bedarf beschlossenen Zuwendungen aus dem Budget 
trat ein geregeltes Zuschußwesen, das - ebenfalls 
steigend - eine Bundesleistung von 29 % des Ge
samtaufwandes ab dem Jahre 1970 vorsieht. Dem 
neu geschaffenen Beirat für die Renten- und Pen
sionsanpassung obliegt es, späte tens am 3 1 .  Mai 
eines jeden Jahres ein Gutachten darüber vorzulegen, 
welcher Faktor für die Anpa sung der bereits ange
fallenen Renten und Pensionen herangezogen werden 
soll .  

Im Frühjahr 1 966 unterzog sich der Beirat zum 
ersten Male der Aufgabe, ein Gutachten über die 
Festsetzung des Anpassungsfaktors zu erstel len. 
Nach sehr gründlichen Vorarbeiten empfahl der 
Beirat einstimmig eine Leistungserhöhung von 
8 · 1  % und legte gleichzeitig die eine umfa ende 
Beurteilung und Vorausschau enthaltende Form der 
Gutachtenserstellung fest. Durch Kundmachung 
vom Mai 1966 wurde die für das Kalenderjahr 1967 
ermittelte Richtzahl von 1 ·031 bekanntgegeben. 
Die Festsetzung des Ausmaßes der veränderlichen 
Werte und einiger fester Beträge für das Kalenderjahr 
1967 wurde schließlich durch die Verordnung vom 
Juli 1966 verfügt. 

Durch ein Gesetz vom Dezember 1966 wurden, 
unabhängig von der laufenden Anpas ung nach dem 
Pensionsanpassung;;gesetz,  die Richtsätze für die 
Gewährung von Ausglcichszulagen mit Wirkung 
vom 1 .  Jänner 1967 erhöht, um die Mehrbelastung, 
dic durch die Erhöhung der amtlich fe tgesetzten 
Preise für Brot, Milch und deren Produkte ab Jänner 
1967 entstanden ist , abzugelten. 

Selbständig Erwerbstätige 

K r a n k e n  v e  1' 8  i c  h e r u n g  

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz hat cinen 
bestimmten Kreis selbständig erwerbstätiger Per
sonen in  die Krankenversicherung nach dem ASVG. 
einbezogen, wie H�bammen, Musiker, Markthelfer 
oder Bergführer. Später wurden auch die selbstän
digen Tierärztc und Winzer versicherungspflichtig. 

Durch das Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
vom Juli 1965 wurde für die bäuerliche Bevölkerung 
cine eigene Krankenversicherung ins Leben gerufen. 
Unter die Pflichtversicherung nach diesem Gesetz 
fal len außer den Betriebsführern land(forst)wirt
.. chaftlicher Betriebe auch deren im Betrieb beschäf
t igte, über 1 8  Jahre alte Kinder, Enkel- ,  Wahl
und �tiefkinder sowie - und hier handelt es sich 
um ein Novum - die Schwiegersöhne, alle diese, 
wenn sie ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem 
Ertrag des Betriebes bestreiten. Schließlich unter
l iegen der Pflichtversicherung auch die Bezieher ciner 
Leistung nach dem Landwirtschaftlichen Zuschuß
renten versicheru n gsgesetz. 

Durch das Gewerbliche Selbständigen-Kranken
versicherungsgesetz (G KVG.) vom Juli 1966 wurde 
die bisherige Meisterkrankenversicherung neu gere
gelt und ein provisorischer Zustand beendet, der 
-·eit dem Jahre 1 936 bestanden hatte. 

Von der Pilichtversicherung nach diesem Gesetz 
werden alle selbständig Erwerbstätigen erfaßt , die 
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schon bisher auf Grund eines Pflicht beschlusses 
der gewerblichen Interessenvertretung versichert 
ge,,'esen waren. Darüber hinaus sind jene Mitglieder 
der Kammcrn der gewerblichen Wirtschaft in den 
Bereichen der eldionen Gewerbe, Handel, Verkehr 
und Fremdenverkehr pflichtversichert, deren Fach
gruppen die Einbeziehung in die Pflichtvef3icherung 
beschließen. Der Pflichtversicherung unterliegen 
gleichermaßen die Gesellschafter offener Handels
gesellschaften und die persönlich haftenden Gesell-
chafter von Kommanditgesellschaften, wenn 

diese Gesel lschaften Mitglieder einer Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft sind. Schließlich wer
den auch die Pen ionisten der gewerblichen Wirt
schaft, die im Zeitpunkt ihres Ausscheidens auf Grund 
ihrer Erwerbstätiglceit pflichtkrankenversichert wa
ren, von der PHichtversicherung erfaßt. Für sämt
l iche Fachgruppen bzw. Fachvertretungen, in deren 
Bereich noch keine PHichtversicherung besteht, 
sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, durch Abstim
mung der Pflichtversicherung beizutreten. 

Neben der PHichtversicherung gibt es auch noch 
die freiwillige Weiterversicherung für Personen, 
die aus dcr Pflichtversicherung ausscheiden ; außer
dem besteht die iöglichkeit des Beitrittes zur Selbst
versicherung für Kammermitglieder, die keiner sonsti
gen gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres. Ferner kann 
eine Zusatzversicherung für Pilichtversicherte und 
Selbstversicherte - mit Ausnahme der Pensionisten
auf Kranken- , Tag- und vVochengeld sowie eine 
Familienversicherung für Familienangehörige ab
geschlo. sen werden. 

Träger der Krankenversicherung der selbständig 
Erwerbstätigen sind die Gewerbl ichen Selbständigen
krankenkassen, die an die Stelle der bisherigen 
Meisterkrankenkassen treten. In den Bundesländern 
Tirol und Vorarlberg, in denen es keine Meisterkran
kenkassen gegeben hat, ist, sofern dort PHichtbe
schlü"'se gefaßt werden, bis zur Errichtung eigener 
Kassen die Durchführung der Krankenversicherung 
der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für 
Salzburg übertragen worden. 

Die Mittel für die Krankenversicherung der selb
ständig Erwerbstätigen werden - abgesehen von der 
Krankenversicherung der Pensionisten - ausschließ
lich durch Grund- ,  Familien- und Zusatzbeiträge 
der Versicherten aufgebracht. Für die Pensionisten 
hat auch die Pensiol1sversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft einen zusätzlichen Beitrag 
zu entrichten, der 2 % der Pension beträgt . 

An L�istungen sieht das Gesetz im wesentlichen 
Krankenbehancllung, Zahnbehandlung und Zahn
ersatz , Anstaltspflege, einen Begräbniskostenbeitrag 
sowie Mutterschaftsleistungen vor. Daneben besteht 
noch Anspruch auf Kranken-,  Tag- und Wochengeld, 
sofern eine Zusatzversicherung eingegangen wird. 
Eine wesentliche Verbesserung des bisherigen Lei
stungsrechtes ist die zeitlich unbegrenzte Gew'ährung 
der Anstalt pflege. 

Für die von den Kas en gewährten Sachleistungen 
- mit Ausnahme der Anstaltspflege - hat der Ver
sicherte 20% der Kosten als Kostenanteil zu ersetzen .  
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Bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbe
dürftigkeit kann die Kasse von einer Kostenbeteili
gung absehen ; bei anzeigepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten ist sie hiezu verpflichtet. Die Bestim
mungen des neuen Gesetzes sind am 1. Juli 1966 in  
Kraft getreten . 

U u f a  I l v e r s i  c h c r  u n g  

Auf dem Gebiete der Unfallversicherung brachtcn 
das ASVG . und seine Novellen dic Ausdehnung des 
Versicherungsschutzes auf alle 'clbständig Erwerbs
tätigen, die Mitglieder einer Kammer der gewerb
l ichen Wirtschaft sind, und auf die im elterlichen 
Betrieb mitarbeitenden Kinder , Dieser Versicherungs
schutz wurde auf die gleichen Gruppen selbständig 
Erwerbstätiger wie bei der Krankenversicherung 
ausgedehnt . 

Darüber hinaus wurde durch das ASVG. eine Selbst
versicherung in  der Unfal lversicherung für alle 
sonstigen selbständig Erwerbstätigen unu deren im 
Betricb tätige Ehegatten und Kinder vorgesehen , 

P e n  s i  0 n s  v e r  s i  c h e  r u n g  

Schon das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
brachte unter bestimmten Voraussetzungen die 
Pensionsversicherung für einige kleinere Gruppen 
selbständig Erwerbstätiger. 

Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz (GSPVG, )  führte mit Wirkung vom 
1 .  Jänner 1 958 eine Pensionsversicherung für die 
in der gewerblichen Wirtschaft elbständig Erwerbs
tätigen ein. Es lehnte sich in seinen wesentlichen 
Grundsätzen an das Vorbild der Pensionsversiche
rung der Dienstnehmer an ; diese Tendenz wurde durch 
weitere Novellen verstärkt .  Nach dem Gesetz sind 
alle Mitglieder einer Kammcr dcr gewerbl ichen 
"\Virtschaft pflichtversichert, soweit es sich um 
natürliche Personen handelt. Darüber hinaus sind 
auch die vertretungsbefugten Gesellschafter offener 
Handelsgesellschaften und die persönlich haftenden 
vertretungsbefugten Gesellschafter einer Komman
ditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften Mitglieder 
einer Kammer der gewerblichen 'Wirtschaft sind und 
die betreffenden Gesellschafter das 2 1 .  L3bensjahr 
vollendet haben, pflichtvcrsichert. Den Pflicht
versicherten gleichgestel lt sind die Mitglieder der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, dic Mitglieder 
der Österreichischen Dentistenkammer und dic 
freiberuflich tätigen Journalisten, diese jedoch nur, 
wenn deren Erwerbstätigkeit ihren Hauptberuf 
und die Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet. Die 
freiberuflich tätigen bildenden Künstler, die gleich
falls durch das ASVG. in die Pensionsyersicherung 
einbezogen worden waren, wurden durch das Künst
ler-Sozialversicherungsgesetz ( 1958) in die neu ge
schaffene Pensionsversicherung nach dem GSPVG. 
einbezogen, wogegen sie in der Kranken- und Unfall
versicherung weiterhin der Teilversicherung nach 
dem ASVG. unterliegen. Später wurden auch noch 
die Tierärzte in die Pensionsvcrsichcrung nach dem 
GSPVG. einbezogen . 

Auch im Bereiche der Notarversicherung wurde 
der Kreis der Leistungen erweitert. Durch eine Novel 
le vom Juli 1966 wurde Ullter anderem die Alters
grenze für den Anspruch auf eine Alterspension 
um zwei Jahre hcrabgesetzt und die Ruhensbestim
mungen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 966 gelockert . 
Schließlich wurden sämtliche bis zum 3 1 .  Dezember 
1965 angefallenen Pensionen der Notarversicherung 
stufenweise erhöht . 

Auf Grund einer ,veitercn Novelle vom Dezember 
1966 werden die Leistungen der Unfall- und Pensions
versicherung im Bereiche der Notarversicherung 
laufend an die allgemeine Einkommensentwicklung 
angepaßt. Der jährliche Anpassungsfaktor ist VOll 
der Hauptversammlung der Versicherungsanstalt  
festzusetzen. 

Im Jahre 1964 wurden die Voraus etzungen für 
die spätere regelmäßige Anpassung der Pensionen 
auch im Bereich der Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherung geschaffen ; das Pensions
anpassungsgesetz gilt auch für diesen Bereich . 

Z u  s c h u ß r e  n t e  lJ v e r  s i  c h e r u  n g  

Mit Wirkung vom 1 .  Jänner Ul58 wurde durch das 
Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungsge
setz (LZVG.) eine eigene Versorgung für die in der 
Land- und Forstwirtschaft selbständig Enverbs
tätigen angebahnt. Nach d iesem Gesetz sind grund
sätzlich alle Personen pflichtversichert, die auf ihre 
Rechnung und Gefahr einen land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb führen, sowie deren im Betrieb regel
mäßig beschäftigte und nicht anderweitig haupt
beruflich tätige Kinder, Enkel, Wahl- und Stief
kinder. 

Seit' dem Jahre 1 963 ist auch im Bereiche der land
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung - so 
wie im Bereich dcr Gewerblichen Selbständigen
Pcnsion versicherung - die Anspruchsvoraussetzung 
der Bedürftigkeit bei der Erwerbsunfähigkeitszuschuß
rente weggefallen . 

L e i s t u n g e n  a u s  d e r  S o :t i a l v e r s i c h e l' ll n g 

Einc Zusammenstellung der Leistungen in don 
cinzelnen Zweigen der Sozialversicherung ist im 
Anhang 5 enthaltcn , 

Träger der Sozialversicherung 

Die Sozialversicherung wird nach dem Grundsatz 
der Selbstverwaltung von den Trägern der Sozial
versicherung durchgeführt. Dem Staat obliegt die 
Aufsicht, die sich darauf beschränkt, die Gesetz
und Satzungsmäßigkeit der Verwaltung zu über
wachen. Im nachstehenden werden die Organisation, 
die Einrichtungen und die Tätigkeit der Anstalten 
und ihrer Selbstverwaltung körper näher umschrieben. 
Ein Verzeichnis der Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände befindet sich im Anhang. 
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Organisation und Einrichtungen der Sozialversiche
rungsträger 

V e r b ä n d e  

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde 
der alle österreichischen Versicherungsträg r um
fassende Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger errichtet. Seine Hauptaufgabe 
ist es, die allgemeinen Interessen der österreichischen 
Sozialversicherung wahrzunehmen und die Versiche
rungsträger sowie den Verband der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenkassen in gemeinsamen Ange
legenheiten zu vertreten. Insbesondere hat der 
Hauptverband auch an der Vorbereitung der ein
schlägigen Gesetze mitzuwirken. Weitere wichtige 
Aufgaben sind die Aufstellung bindender Richtlinien 
zur Regelung der dienstrechtlichen Verhältnisse 
der Sozialversicherung bediensteten und der Abschluß 
von Gesamtverträgen mit den Organisationen der 
Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Hebammen und anderen 
Vertragspartnern. Außerdem hat der Hauptverband 
u. a. für die fachliche Ausbildung der Sozialversiche
rungsbediensteten vorzusorgen, eine Statistik über 
die Sozialversicherung zu führen und eine Fachzeit
schrift herauszugeben. 

Der Hauptverband bedient sich besonders in 
fachlichen Angelegenheiten der ektionsausschüsse. 
Sie bestehen für die Träger der Allgemeinen Kranken
versicherung, für die Landwirt chaftskrankcnlmssen, 
für die Krankenversicherung der Bauern, für die 
Träger der Unfallversicherung, für die Träger der 
Pensionsversicherung der unselbständig Erwerbs
tätigen und für die Träger der Pensionsversicherung 
der selbständig Erwerbstätigen. 

T r ä g e r  d er Kr a nk e n v ers i c he r u n g 

Die Verwaltung der Krankenversicherung i t im 
wesentlichen auf territorialer Grundlage organisiert. 
Für jedes Bundesland besteht eine Gebietskranken
kasse. Bei dieser sind alle Dienstnehmer und die 
diesen gleichgestellten Personen einschl ießlich der 
Pensionisten versichert , die nicht zu einem son tigen 
Träger der Krankenversicherung gehören. Die Ge
bietskrankenkassen sind auch zuständig für die Kran
kenversicherung der Kriegshinterbl iebenen. 

Für die Dienstnehmer, die der Land- und Forst
wirtschaft zugehören, besteht ebenfalls für jedes 
Bundesland eine eigene Land wirtschaftskra nkenkasse. 

Einzelne größere Betriebe verfügen über eigene 
Betriebskrankenkassen .  Im Bundesgebiet gibt es 
derzeit 10 Betriebskrankenkassen, davon die Hälfte 
allein in der Steiermark. 

Für die Bediensteten der dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Eisenbahnen, einschließlich der Eigen
betriebe und Hilfsanstalten sowie der Schlaf- und 
Speisewagenbetriebe, wurde die Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen gegründet .  

Für die Krankenversicherung der knappschaft-
1 ichen Dienstnehmer einschl ießl ich der Pensionisten 
aus der knappschaftlichen Pension versicherung ist 
die Versicherungsanstalt des ö. terreichischen Berg
baues zuständig. 
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Die Krankenversicherung�anstalt der Bundesange
stel lten mit sieben Landesgeschäftsstellen führt die 
Krankenversicherung der Bundesangestellten durch. 

In der Gewerblichen Selbständigen-Krankenver
sicherung bestehen derzeit 8 Selbständigen-Kranken
kassen . 

Die neu errichtete Krankenversicherungsanstalt 
der Bauern hat eine Hauptstel le in Wien und Landes
kassen am Sitz der Landesregierungen ; ihr obliegt 
die Abwicklung der Krankenversicherung der bäuer
lichen Bevölkerung. 

Die Träger der Krankenversicherung sind berech
tigt, Krankenhäuser, Heil- und Kuranstalten, Er
holungs- und Genesungsheime und sonstige Einrich
tungen der Krankenbehandlung zu errichten, zu 
erwerben und zu betreiben .  Von dieser geset zlich 
eingeräumten Ermächtigung hat ein Teil der Träger 
der Krankenversicherung Gebrauch gemacht. So 
werden drei allgemeine Krankenanstalten, eine 
Tbc-Anstalt und eine Sonderheilanstalt ganzjährig 
geführt. Daneben betreiben die Träger der Kranken
versicherung eine Anzahl von Kurheimen und Kur
häusern, Genesungs- und Erholungsheimen, die aus 
dem Verzeichnis im Anhang 4 entnommen werden 
können. 

Tr ä ger d e r  U n fa l l v e r s i c h er u n g  

Zur Durchführung der Unfallversicherung ist , 
sofern nicht eine andere Anstalt zuständig ist, die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt berufen. Die 
Anstalt hat vier Landesstellen. 

Die gesetzliche Unfallversicherung der Dienst
nehmer und der Dienstgeber in der Land- und Forst
wirtschaft wird von der Land- und Forstwirtschaft
lichen Sozialversicherungsanstalt durchgeführt. Sie 
verfügt über fünf Landesstellen. 

Zur Durchführung der gesetzlichen Unfallver
sicherung für die Bediensteten der dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Eisenbahnen einschließlich der 
Eigenbetriebe und Hilfsanstalten sowie der Schlaf
und Speisewagenbetriebe ist die bereits als Kranken
versicherungsträger erwähnte Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen berufen. 

Die Durchführung der Unfallversicherung für die 
Notare und Notariatskandidaten obliegt der Ver
sicherungsanstalt des ö terreichischen Notariates. 

Die Träger der Unfallversicherung müssen für die 
Unfallheilbehandlung ihrer Versicherten ausreichend 
Vorsorge treffen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind 
sie berechtigt, Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen 
sowie Sonderstationen für berufliche Wiederher
stellungen und Berufsfürsorge zu errichten oder sich 
an solchen Einrichtungen zu beteiligen. 

Die Allgemeine Unfallver icherungsanstalt betreibt 
derzeit sechs Arbeitsunfallkrankenhäuser. Ein wei
teres, großes ArbeitsunfalUcrankenhaus ist im 
XX. Wiener Gemeindebezirk in Planung ; es soll den 
Namen des österreichischen Pioniers der Unfall
chirurgie, Prof. Dr. Lorenz Böhler, tragen. Darüber 
hinaus betreibt die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt noch als onderheilanstalten die Rehabi Ji -
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tationszentren in  Stollhof bei Klosterneuburg und 
in Tobelbad bei Graz sowie ein Silikosekurheim  in 
Tobelbad. Ein weiteres Rehabilitationszentrum als 
Sonderstat ion für Verletzungen des Nervensystems 
ist im XII. Wiener Gemeindebezirk im Bau. 

Die Land- und Forstwirtschaftl iche Sozialversiche
rungsanstalt betrcibt ('in Unfallkrankenhaus i n  
Kalwang. 

T r ä g e r  d er  P e n s i o n s v e r s i c h e r u ng 

Zur Durchführung der Pensionsversichcrung der 
Arbeiter, mit Ausnahme der Arbciter in der Land
und Forstwirtschaft und im öffentlichen Verkehrs
wesen, ist die Pensionsversicherungsanstalt der Ar
beiter zuständig. Die Anstalt hat vier Landesstellen. 

Der zentrale Versicherungsträger für die Pensions
versicherung der Angestellten und der ihnen gleich
gestellten Personen ist die Pensionsversicherungs
anstalt der Angestellten. ie besitzt Außenstellen 
in den Bundesländern. Als weitere Träger der Pen
sionsversicherung sind die schon mit dem Kreis ihrer 
Versicherten erwähnte Land- und Forstwirtschaft
liche Sozialversicherungsanstalt, die Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen, die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
und die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates anzuführen. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft ist für die in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen und die diesen gleich
gestellten Personen, d. s. die Wirtschaftstreuhänder, 
Dentisten, Journalisten, die freiberuflich tätigen 
bildenden Künstler und die Tierärzte, zuständig. 

Die Träger der Pensionsversieherung sind berech
tigt, zur Erfüllung der Aufgaben der Gesundheits
fürsorge Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und Gene
sungsheime, Sonderstationen für berufliche Wieder
herstellung und ähnliche Einrichtungen zu betreiben 
oder sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
führt die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
fünf Tbc-Anstalten sowie eine Sonderheilanstalt für 
Herz- und Kreislaufstörungen. Die Pension ver i che
rungsanstalt der Angestellten führt eine Sonderheilan
stalt für Frauenkrankheiten, Herz- und Kreislaufer
krankungen sowie Gelenks- und rheumatische Erkran
kungen in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) .  Eine 
weitere Sonderheilanstalt, insbesondere für Herz
und Kreislaufstörungen wird an der Stelle der frü
heren Sonderheilanstalt Grimmenstein in Hochegg 
(Niederösterreich) errichtet .  

Die Träger der Pensionsversicherung führen auch 
Kurheime und Kurhäu er sowie Genesungs- und 
Erholungsheime. Einzelheiten können aus dem 
Verzeichnis im Anhang 4 entnommen werden. 

Träger  d er  Z u s c h u ß re n t e n v e r s i c h er u n g  

Die Zuschußrentenversicherung der in der Land
und Forstwirtschaft sclbständig Erwerbstätigen und 
deren im Betrieb regelmäßig beschäftigten haupt
beruflich tätigen Verwandten wird von der Land-

w i rtsch aftli ehen Z usch ußren tenversi cheru ngsa ns tal t 
durchgeführt. Die Anstalt betreibt in Baden bei 
Wien eine bäuerliehe Sonderheilanstalt für Rheuma· 
kranke sowie in Bad Gastein ein Kurheim Z llr  
Radonbehandlung. 

Z u s c h  u ß k a s s e n  

Außer den erwähnten Trägern der Sozialversiche
rung bestehen noch das Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen in 'Vien und das Pensions
institut der Linzer Elektrizitäts- und Straßenbahn
AG. in Li.nz als Zuschußkassen öffentlichen Rechtes. 
Sie gewähren Zuschüsse zu den Leistungen der ge
setzlichen Pension versicherung an die bei ihnen 
pflichtversicherten Bediensteten der angeschlossenen 
Betriebe. 

Organe der Sozial versicherungsträger 

Die Organisation der Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände wird durch den Grundsatz der 
Selbstverwaltung bestimmt. Diese wird von den 
Vertretern der Versicherten und der Dienstgeber 
geführt. Die Versicherungsvertreter werden nicht 
durch unmittelbare 'Vahl seitens der Versicherten 
und ihrer Dienstgeber, sondern i m  allgemeinen von 
den örtlich und sachlich zuständigen Interessen
vertretungen der Dienstnehmer und Dienstgebcr 
in die Verwaltungskörper entsendet. 

Der wichtigste Ver"waltungskörper ist die Haupt 
versammlung, der je nach der Größe des Versi che
rungsträgers zwischen 30 und 180 Personen angehören. 
Der Hauptvcrsammlung obliegt vor al lem die 
Beschlußfas ung über den Jahresvoranschlag und den 
Rechnungsabschluß, über Zuwendungen an den 
Unterstützungsfonds, über die Satzung und über die 
Geltendmachung der Haftung gegenüber Mitgliedern 
der Verwaltungskörper. 

Als geschäftsführendes und verwaltendes Organ 
fungiert der Vorstand, als überwachendes Organ 
der Überwachung ausschuß .  

Bei den Versicherungsanstalten mit Landesstel len 
teilt der Vorstand seine Geschäftsführungs. l ind 
Vertretungsbefugnisse mit den Landesstel len-Am
schüssen. 

Bestimmte wichtige Angelegenheiten sind dem 
Vorstand und dem Überwachung ausschuß zur ge
meinsamcn Beschlußfassung zugewiesen. Es han. 
delt sich hiebei um die Regelung der dienst- ,  be
soldungs- und pensionsrechtliehen Verhältnisse der 
Bediensteten, die Bestellung, Kündigung und Ent
lassung der leitenden Angestellten und des leitenden 
Arzte , deren ständige Vertreter sowic den Abschluß 
von Verträgen mit den Vertragspartnern der Kas e 
(Ärzte, Dentisten, Hebammen, Apotheker, Kranken
anstalten usw. ) ,  sofern die Verträge eine wesentliche 
dauernde Belastung des Versicherungsträgers herbei
führen. Im Falle des Nichtzustandekommens eines 
Einverständni ses zwischen dem Vorstand und dem 
Überwachungsausschuß ist die E inberufung einer 
gemeinsamen itzung des Vorstandes und des über
wachungsausschusses vorgesehen, bei der der Obmann 
den Vorsitz führt (erweiterter Vorstand) .  Kommt 
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kei n giil tiger Besch luß ues erweiterten Vorstande:'! 
wstande, so wird der Hauptverband der österreichi
schen • 'ozialvel'sicherungsträger eingeschaltet . chei
tern auch die Bemühungen des Hauptverbandes, 
kann der Obmann, Wenn wichtige Interessen des 
Versicheru ngsträgers gefährdet erscheinen, die An
"elegenheit dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung zur Entscheidung vorlegen. 

Außer den bisher angeführten Organen sind bei 
den Trägern der Unfa l l - ,  Pen ions- und Zusehuß
rentenversicherung die Renten- bzw. Pensionsaus
schüsse errichtet. Sie sind zur Feststellung der Lei
stungen zuständig, smV'ei t  hiefür nicht das Büro des 
Ver icherungsträgers ermächtigt wurde. 

Die Verwaltungskörper der Träger der Sozial 
versicherung, bei denen eine Entsendung sowohl 
von Dienstnehmer- als auch von Dienstgeberver
tretern in Betracht kommt, sind wie folgt zusammen
gesetzt : 

Die Hauptversammlung und der Vorstand be
stehen bei den Trägern der Krankenver ieherung 
l lach dem Allgemeinen ozialversieherungsgesetz 
zu vier FünfteIn aus Vertretern der Dienstnehmer 
und 7.U einem Fünftel aus Vertretern der Dienst
geber. Bei der Pensionsvcrsicherungsanstalt der 
Arbeiter, der Pensionsversicherungsanstalt der An
gestel lten, der Versicherungsanstalt de österreichi
schen Bergbaues und bei der Vcr:;icherung anstalt 
der österrcichischen E isenbahnen bestehen die er
erwähnten Verwaltungskörper zu zwei Dritteln aus 
Vertretern der Dienstnehmer und zu einem Drittel 
aus Vertretern der Dien tgeber. Bei der Land- und 
Forstwirt 'chaftlichen Sozialversicherungsan talt be
trägt das Verhältnis drei Fünftel zu zwei Fünf teIn 
und bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
werden d ie Verwaltungskörper je zur Hälfte aus 
Vertretern der Dienstnehm r und der Dienstgeber 
gebildet .  

Der Überwachungsausschuß der Al lgemeinen Un
fal lversicherungsanstalt wird in  dem gleichen Ver
hältniR, der überwachungsausschuß aller übrigen 
Versicherungsträger dagegen im umgekehrten Ver
hältnis wie die oben angeführten Verwaltungskörper 
aus Vertretern der Dienstnehmer und Dien tgeber 
gebildet. 

Die Renten- und Pension aus chüsse bei den 
Träg rn nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz bestehen aus je einem V rtreter der Dienst
nehmer und Dienstgeber, die weder dem Vorstand 
noch den Landesausschü sen angehören dürfen 
und ei nem vom Obmann des Vers,cherungsträgers 
bestimmten Bediensteten des Versicherungsträgers. 

Die Verwaltungskörper der Träger der Selbstän
digenversicherung bestehen mit Ausnahme der 
Renten- und Pensionsausschüsse, denen auch ein 
Bediensteter der Anstalt angehört, nur aus Vertre
tern der Versicherten. 

In der Hauptversammlung und im Vorstand führt 
der Obmann den Vorsitz .  

Zwischen den Trägern der Sozialversicherung und 
den öffentl ich-rechtlichen Interessenvertretungen als 
den Stellen, die zur Entsendung der Versicherungs
(Versichcrten)vertreter berufen sind, besteht eine 
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enge Z U'lI1 m me narb e i t .  Dcr regelmäßige Kontakt 
zwischen den beiden Stellen wirkt sich auf den Aus
bau der Sozialgesetzgebung und eine entsprechende 
Anwendung der sozialversicherungsrechtlichen Vor
schriften günstig aus. 

Die Entwicklung der österreichischen Sozialversiche
rung seit dem Jahre 1950 

V e r s i c h e r t e  n s t a n d  

Die Statistik der Versichertenstände spiegelt so
wohl die demographische als auch die wirtschaftliche 
Entwicklung lies Landes wider. Die Zahl der kran
kenversicherten Personen stieg seit dem Jahre 1950 
unter Einschluß der Gewerblichen Selbständigen
krankenkassen um 22%, ohne diese um 24%. Dies 
ist im wesentlichen auf die Erhöhung des Beschäft ig
tenstandes zurückzuführen. Die Zunahme der Zahl 
der erwerbstät igen Arbeiter, Angestellten und Beam
ten lag mit 2 1  % in  annähernd der gleichen Höhe. 
Bei einer Aufgl iederung der Erwerbstätigen in Ar
beiter, Angestel lte und Beamte tritt die Struktur
änderung der österreichischen Wirtschaft deutlich 
hervor. Während die Zahl der Arbeiter von 1950 
bis 1960 um 6 %  zugenommen und in den darauf 
folgenden Jahren um 2 %  abgenommen hat , erhöhte 
sich die Zahl der Angestel lten gleichmäßig, und zwar 
um nicht weniger als 87 %. Diese Entwicklung geht 
auf die Erweiterung des Dienstleistungssektors 
zurück, i n  dem mehr Angestellte beschäftigt sind 
als in anderen Bereichen, sowie auf die ständig 
zunehmende Mechanisierung und Automation. 

Im Jahre 1 066 \\'ar nur mehr eine leichte Zunahme 
der un 'elbständig Erwerbstätigen um 0,3 % festzu
stellen . Die Ur acIle dafür lag vor allem in der 
E inführung des neunten Schuljahres. Die Zahl der 
Lehrlinge, die i n  den Sommermonaten erstmals 
ins Erwerbsleben eintreten, war aus diesem Grund 
sehr gering. 

Auffallend ist der Rückgang der Zahl der Ver
sicherten bei den Landwirtschaftslcrankenl<assen 
von 259.365 im Jahresdurchschnitt 1 965 auf 
220 . 160 im Jahresdurchschnitt 1966. Er ist auf die 
Einführung der Bauernkrankenversicherung zu
rückzuführen, wodurch die bisher bei Landwirt-
chaftskrankenkas en freiwil lig versicherten Bauern 

aus dieser Versicherung ausgeschieden sind . Auch 
die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen hat sich 
von 100.235 im Jahresdurchschnitt 1965 auf 94.864 
im Jahresdurchschnitt 1966 verringert. Trotzdem 
hat sich der Aufwand für die Leistungen bei elen 
Landwirtschaftskrankenkassen weiter erhöht .  

Die Gruppe der Pensionisten weist in  der Kran
kenversicherung nach den Angestellten die stärkste 
Zunahme auf. Ihre Zahl hat sich seit 1 950 um 7 1  %,  
also um mehr a ls  zwei Drittel, erhöht. Hingegen ist 
die Zahl der Versicherten in der Krankenven.icherung 
der Kriegshinterbliebenen gegenüber 1 950 bis zum 
Jahre 1965 auf weniger als ein Drittel zurück
gegangen. Im Jahre 1966 hat ihre Zahl eine 
besonders starke Verminderung erfahren ;  sie ist 
von 60.564 im Jahre 1 965 auf 48.927 im Jahre 1966 
abgesunken. Dieser Rückgang steht mit der Ein-
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führung der Krankenversicherung der Bauern in  
Zusammenhang. E ine größere Anzahl von Kriegs· 
hinterbliebenen schied damit aus der subsidiären 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen aus. 

Die Entwicklung der Zahl der Hauptversicherten 
bei den Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 
ist ständig rückläufig, eine Erscheinung, die mit der 

trukturum chichtung im Gewerbe in Zusammenhang 
steht. Sie wurde durch die Einführung des Gewerb· 
l ichen Selbständigen.Pensionsversicherungsgesetzes 
noch beschleunigt . 

Die folgenden Darstellungen zeigen die Entwick· 
lung des Versichertenstandes in der Krankenversiche. 
rung und die Auf teilung auf die einzelnen Versicher. 
tengruppen . 
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Versichertengruppen in der Krankem'ersich erung 

Die Zahl der in der Unfall· und Pensionsver iche· 
rung versicherten Personen kann erstmals für da 
Jahr 1952 ermittelt werden. Während sich der Per. 
sonenkreis der Unfallversicherten seit damals nur 
geringfügig geändert hat, zeigt die Zahl der pen ' ion,
versicherten Unselbständigen annähernd die gleiche 
Entwicklung wie die der selbständig Erwerbstätigen. 

G e b a r u n g  d e r  S o z i a l v e r s i c h e r u n g  

In den Jahren 1950 bis 1965 sind die Beitrags
einnahmen in der Krankenversicherung der Unselb· 
ständigen und der Selbständigen auf etwa das Fünf· 
einhalbfache, in  der Unfallversicherung auf das 
Sechsfache und in der Pensionsversicherung der 
Uns lbständigen auf mehl' als das Achteinhalbfache 
gestiegen. Die Einnahmen in der Pensionsversiche· 
rung der Selbständigen haben sich von 1960 bis 
1965 fast verdoppel t.  

Da Gebarungsvolumen der österreichischen Sozial
verR icherung lag im Jahre 1 966 mit Gesamteinnah· 

men von 30·5 Mill iarden S um 2 ·7 Mil l iarden S 
bzw. 9 · % höher als i m  Jahre 1 965. Diese Zunahme 
ist auf eine Ausweitung de.· Gebarungsvolumens 
i n  allen Versicherung ' zweigen zurückzuführen. Ein 
Rückgang konnte lediglich bei den Landwirtschafts
krank.enJmssen beobachtet werden, wo sich als Folge 
des ständigen Rück.ganges des Versichertenstande.' 
die Gesamteinnahmen von 390 Millionen S im Jahre 
1965 auf 352 Millionen S im Jahre 1966 vermin
derten. 1\fit an der Erhöhung des Gebarungs
volumens des Jahres 1966 beteiligt war die Kranken
versicherung anstalt der Bauern, d ie 1966 erstmal .. 
ihre Leistungstätigkeit aufgenommen hat. 

Gemessen am Bruttonationalprodukt ist das 
Gebarungsvolumen der Sozialversicherung im Jahre 
1 965 auch verhältnismäß ig gestiegen. Die Gesamt
einnahmen betrugen im Jahre 1965 noch 1 1 '5 % 
des Bruttonationalprodllktes. Auf Grund der Schät
zungen über das Jahr 1 966 ist mit einem Ansteigen 
d iese Prozentsatzes auf 1 1 ·7  % zu rechnen. 
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Der Bundcszmchuß zur Sozialversicherung be
trug im Jahre H)66 insgesamt 7012·27 Millionen S ,  
dies sind 65 % der Ausgaben des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung und 23% des Gebarungs
volumens der österreichischen Sozialversicherung. 

G e b a r u n g  d er K r a nk e n v e r s i c h e r u ng d e r  U n
e l b s t ä n d i g e n  

Bei der Beurteilung der Entwicklung der Leistun
gen der sozialen Krankenversicherung fällt auf, 
da� die Barleistungen - einst die wichtigsten 
L3lstungen der Krankenkassen - gegenüber den 
Aufwendungen für Sachleistungen mehl' und mehl' 
zurücktreten. Die Entwicklung der Leistungen der 
Krankenversicherung ist der folgenden Darstellung 
zu entnehmen. 
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Finamieller Aufwand in der Krankenversicherung der 
U nselbstiindigen 

Der allgemeine Trend des Ansteigens der Kosten 
für die Sachleistungen zeigt sich vor allem in der 
Krankenversicherung der Pensionisten und der 
Kriegshinterbl iebenen. In beiden Bereichen s ind 
die Beiträge zur Deckung der Aufwendungen noch 
unzureichend. So waren im Jahre 1965 die Kosten 
der Krankenversicherung der Pensionisten durch 
Beiträge nur zu rund 92 % gedeckt, so daß ein Ab
gang von über 90 Millionen S entstand. In der 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen be
tI'ug die Kostendeckung 65'8 %  und der Gebarungs
abgang fast 18 Millionen S. Insgesamt mußten die 
Krankenversicherungsträger im Zehnjahreszeitraum 
1956 bis 1 965 in der Krankenversicherung der 
Pensionisten einen Abgang von 645·7 Millionen S 
und in der Krankenversicherung der K.l'iegshinter 
bliebenen einen Abgang von 79 ·8  Millionen S 
tragen. Die entsprechenden Zahlen für das Jahr 
1 966 liegen noch nicht vor. 

Auf Grund der vorläufigen Gebarungsergebnisse 
für da Jahr 1966 betrugen die Gesamteinnahmen 
in der Krankenversicherung der Unselbständigen 
7240 Millionen S und die Gesamtausgaben 7122 Mil 
lionen S .  Es verblieb daher e in Gcbarungsüberschuß 
in der Höhe von 1 1 8 Mill ionen S oder 1 , 6% der 
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Gesamteinnahmen. Gegenüber dem Jahre 1 965 
erhöhten sich die Gesamteinnahmen 11m 5 '8%, die 
Gesamtausgaben hingegen um 7 '2 % .  

Aus der nachstehenden Aufstellung über die 
Gebarungserfolge in den einzelnen Monaten ist zu 
erkennen, daß sowohl im ersten als auch im zweiten 
Halbjahr 1 966 ein ungünstigeres Gebarungsergebnis 
zu verzeichnen war als im Vorjahr. 

Zeitraum 

Jänner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fober . . . . . . . . . . . . . . . . 

März . . . . . . . . . . . . . . . 

April . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mai . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Juni . . . . . . . .  . 

1. HalbjalU' . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

1965 1066 

Mill .  Schilling 

--34 --36 
--42 -- 57 
--27 --34 
--37 --32 + 11 --1 + 64 -1 65 

--65 --9.5 

Gobarungserfolge 

1965 1966 
Zeitraum 

Mill. Schilling 

Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
+ 3 1  + 53 

August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . + 39 + 36 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . + 54 + 44 
Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . + 17 + 9 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

+ 58 + 36 
+ 38 + 35 Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

---+--��-+--��-
2. Halbjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 237 + 213 

Gebul'ungserfolge 

Die nachstehende Aufgliederung der Gesamt
einnahmen des Jahres 1 966 nach Versicherten
kategorien ergibt bei den freiwillig Versicherten, 
den Arbeitslosen und den Kriegshinterbliebenen 
einen Rückgang gegenüber dem Jahre 1 965. Durch 
das Inkrafttreten des Bauern-Krankenversicherungs
gesetzes wurde ein großer Teil der freiwillig Versicher
ten und der Kriegshinterbliebenen, wie bereits er
wähnt, zur Krankenversicherungsanstalt der Bauern 
überstellt. Dagegen ist die Zahl der Arbeitslosen, 
bedingt durch die günstige Wirtschaftslage im Jahre 
1966, tatsächlich zurückgegangen. 

Bezeichnung 

Gesamteinnahmen . . . . . . . . . . .  . 
Davon Beitrugseinnahmon . . .  . 
Sonstige Einnahmen . . . . . . . . .  . 

B ei t r ä g e  f ü r :  
Erwerbstätige . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Freiwillige Versicherte . . . . . . .  . 
Arbeitslose . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pensionisten, Hentner . . . . . . .  . 
Kriegshinterbliebene . . . . . . . . .  . 
Sonstige Beiträge (z. B. Zu· 

sutzbeiträge der Rentner) . . .  

1965 1966 

in 1000 Schilling 

6,844.706 
6,247.303 

597.403 

4,47I.l33 
172.770 
128.236 

1,438.121 
34.216 

2 . 827 

7,239 .764 
6,625.057 

614.707 

4,730.701 
14 1.155 
123.517 

1,599.719 
27.330 

2.635 

Gesamteinnahmen 
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I 1964 1 96;; 1 966 

lI�leichllllng I aktivc I passive aktive I passive aktive I passive 

Gebarung Gebarunll Gebarung 

Alle Kranken- I 
versicherungs-
träger . . . . . . . . � 2  9 �z !) I !)  1 2  

Gobietskranken-
kussen . . . . . . .  9 - 8 1 8 I 

Betriobskran-
kenkussen . . . .  6 4 6 4 6 4 

Land w i rtschafts-
krankenkassen 5 4- 6 3 3 6 

Y orsicherungs-
anstalten . . . . .  2 I � I 2 1 

Ü bersicht über die Zahl der aktiv bzw. passiv gebarenden 
KrankenversicherungsträgC'r 

Die Entwicklung bei den einzelnen Ausgabenpos i 
t ionen in den ,Tahren 1965 und 1 966 i. t aus nachste
hendc!' Aufste l l ung ersicht lich : 

Bezeichnung 

Arztliehe Hilfe . . . . . . . . . . . . . .  . 
Heilmittel . . . . . . . . . .  . 
Heilbeholfe . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Z
z

ahn
h 

beha
t
ndlung } . . . . . . .  

. 
a nersa z 

Anstaltspflege, Hauspflege . . .  . 

Krankenunterstützung . . . . . . .  . 

Mutterschaftsleistungen . . . . . .  . 
Erweiterte Heilfürsorge . . . . • . .  

Sterbegeld . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

�:::io����sten } . . . . . . . . . . .  . 
Kontrolle und Vorrechnung . . . . . 

Ausgaben 

Bezeichnung 

Gesamteinnahmen . . . . . . . . . . .  . 
Davon Beitragseinnahmen . . .  . 

Sonstige Einnahmen . . . . . . .  . 

Gesamtausgaben . . . . . . . . . . . .  . 
Ärztliche Hilfe . . . . . . . . . . . . . .  . 
Heilmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Zahnbehandlung, Zahnersatz . . . 

Anstaltspflege, Hauspflege . . .  . 

Krankenunterstützung . . . . . . .  . 
Andere Leistungen . . . . . . . . . .  . 
Übrige Ausgaben . . . . . . . . . . . . 

196j 1966 
in 1000 Schilling 

1 ,697 . 1 94 
963.635 

88.964 

540.234 

1 , 2 1 4 .575 
9 8 1 . 985 
4 1 0. 04 1  

94.24 1 
93.233 

79.328 

59.444 

1 965 

1 , 865. 8 7 1  
1,059.258 

98. 1 8 7  

579. 1 64 

1 , 3 1 8.397 
991 .529 
449.556 
1 03.166 

99.265 

86.551 

65.603 

1966 

Kopfquote in Schilling 

1 .885 , 46 
1 .720·90 

164·56 

1 . 830· 87 
467·5 1  
265·44 
148·82 
334·57 
270·50 
2 1 0·95 
133·08 

2.00 1 , 86 
1 .83 ] · 89 

1 69·97 

1 . 969· 3 2  
5 1 5·93 
292·89 
1 60 · 1 4  
364·55 
274· 1 7  
23 1 ·36 
130·28 

Einnahmen und Ausgaben pro Versicherten 

G e b a r u n g d e r  K ra n k e n v e r s i c h er u ng d c l' 
S e l b s t ä n d i g e n  

Bei den Gewerblichen elbständigeruuankenkassen 
erhöhten sich die Einnahmen von 292'5 Millionen S 
im Jahre 1 965 auf 306·6  Millionen S im Jahre 1 966. 
Bei den Ausgaben war eine Zunahme von 278·3 Mil
l ionen S auf 304·4 Millionen S festzustellen, so-

3 

daß der Überschuß von 2 · 2  M i l l ionen S beträchtlich 
unter dem des Vorjahres von 14 ·2 Millionen S lag. 
Al, Folge davon war im Jahre 1 966 die Gebarung 
von zwei der acht Gewerblichen Selbständigen
krankeru{a sen passiv. 

Die Kraru{enversicherungsanstalt der Bauern ver
zeichnete im Jahre 1966 bei Einnahmen von 3 1 5·2 Mil
lionen S und Au gaben von 275 ·7 Millionen S einen 
Gebarungsüberschuß von 39'5 Millionen . Da diese 
Anstalt die VOlistungszahlungen erst im Laufe des 
Jahres 1 966 aufnahm, darf aus dem verhältnismäßig 
günstigen Gebarungsergebnis des Jahres 1 966 noch 
nicht auf eine entsprechende Entwicklu ng in den. 
künftigen Jahren geschlossen werden. 

G e b a r u n g d e r  U n fa l l v e r s i c h e r u n g  

Der Aufgabenbereich der Unfallversicherung um
faßt die Unfallverhütung , die Heilbehandlung von 
Unfallversehrten sowie d ie Zah lung von Renten an 
Versehrte und Hinterbliebene . Die Bemühungen 
der Träger der Unfallversicherung und der zustän
digen Behörden, durch die beiden erstgenannten 
Maßnahmen Unfälle und deren Dauerfolgen abzu
wenden, haben bereits merkliche Erfolge gezeitigt. 
Im allgemeinen hat trotz gestiegenem Versicherungs
stand die Zahl der Arbeitsunfälle nicht zugenommen. 

Die drei österreichischen Unfallversicherungs
träger erzielten i m  Jahre 1 966 E innahmen in der 
Höhe von 1587 Mi l l ionen S, denen Ausgaben von 
145 1  Millionen S gegenüberstanden, sodaß sielt 
ein überschuß von 1 36 :Mil l ionen S ergab. Dies be
deutet eine wesentl iche Verbe erung des Gebarungs
ergebnisses gegenüber dem Jahre 1 965, in dem der 
Gebarungsüberschuß 35 Mill ionen S erreichte . Die 
Entwicklung der Ausgaben der Unfallversicherung 
wird in der folgenden Darstellung aufgezeigt . 

Mill. S 

7 0 0 �-r-------L------�------� 

5 0 0 �-+------�----

3 0 0 

Rentenaufwdnd 

Unfallneilbe
handlung 
Sons lige Ausgaben 

1 0 0  �-+ ______ ""� ____ -I--/-_ Verwa fI u n g saufwand 
_ - - - - - - -- I Sons lig.e Geld-u. 

�_ . - . _ . - . - - Sachlels lungen 

1950 55 60 65 Jahr 
Finanzieller Aufwand in der Unfallversicherung 

Über die Zahl der Unfallrenten l iegen erst seit 
dem Jahre 1952 genaue Unterlagen vor. Die gra
phische Darstellung auf Seite 34 informiert über 
die Zahl der Versehrtenrenten und der Hinterblie
benenrenten. 

Die Durchschnittsrenten zeigen weiterhin eine 
schWach steigende Tendenz, die auf die höheren 
Bemessungsgrundlagen beim Rentenneuzugang zu 
rückzuführen ist. Des weiteren ist im Dezember 
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1 0 0. 0 0 0  

...... f--

L v---
....-�ersehrte nren t en 

8 0. 0 0 0  

V 
6 0. 0 0 0  

.; 0. 0 0 0  

Hinterbliebenen renten I-
2 0. 0 0 0  

1952 5 5  6 0  65 
Zahl der Yersehrten- und Hinterbliebenenrenten 

U nfnllversicherung 

Jahr 
in der 

1966 gegenüber dem Stand des Vorjahres eine Er
höhung des Anteile der Leichtversehrtenrenten und 
Hinterbliebenenrenten und ein Rückgang des An
teiles der Schwerversehrtenrenten festzustellen. Da 
die durchschnittliche Rente für Schwerversehrte 
erhebl ich höher ist als für Leichtver chrte und Hinter
bliebene, führt die e Verschiebung zu einer Verrin
gerung der gesamten durchschnittlichen Rentenhöhe. 
Die Renten für Schwerversehrte haben sich bei der 
Allgemeinen Unfal lver icherungsanstalt vom Dezem
ber 1965 auf Dezember 1966 im Durchschnitt um 
8,6 % erhöht . 

G e  b a r u n g  d e r  P e n s i o n s v e r s i c h e r u  n g  d e r  U n
s e l b s t ä n d i g e n  

Das Gebarung volumen der Pcnsionsversicherung 
der nselbständigen ist , wie bereits erwähnt, 
in  den Jahren 1950 bis 1 065 auf das Achteinhalbfache 
angewachsen . 

Mrd. S 

2 0  

1 5  

1 0  

5 
t--

Il 
1950 1955 

ITIID Einnahmen 

l-

r-

1950 1955 
o A u s gaben  

I-

I 

1965 Jahr 

Gegenüberstellung der Einnahmen und Au gaben m der 
Pensionsversiehel"lll1g der Uns Ibstänc1igen 

34 

Im Jahre 1960, i n  dem sich d ie d urch das PensiO(1fi 
anpassungsgesctz getroffene Neuregeln llg des  Bun
desbeitrages voll auswirkte ,  betrugen die Gesamt
einnahmen 1 9 ·2 Mi l l iarden S, denen Gesamtausgaben 
in der Höhe von 1 8·3 Mill iarden S gegenüberstanden. 
Damit ergab sich ein überschuß von 0·9 Mil l iarden 
bzw. 4 '5% der Einnahmen . Rechnungsmäßig be
deutet die gegeni.lber dem Jahre 1 065 eine Ver
schlechterung der Gebarungsergebnisse, da in diesem 
Jahre noch ein Gebarungsi.lberschuß von 1 ·4 Milliar
den S oder 8 · 1  % der Einnahmen erreicht wurde . 
Der überschuß i m  Jahre 1 965 wurde jedoch nur 
dadurch erzielt, daß Forderungen des Bundes an 
die Pensionsversicherungsträger sowie Forderungen 
der Versicherungsträger untereinander erfolg�
rechnungsmäßig abgeschrieben wurden.  Al lein die 
Forderungen des Bundes, die nicht die Gebarung 
des Jahres 1965 bctreffen, betrugen mehr als 
700 Mi llionen S, um die sich der rechnungsmäßige 
überschuß des Jahrcs 1 965 erhöhte. 

Vom überschuß des Jahres 1966 entfallen etwas 
mchr als 750 Mill ionen S auf die sogenannte gebundene 
Ri.lcklage gemäß § 80 Abs. 5 A VG. Nach den Be
stimmungen über die Aufteilung des Bundesbeitrages 
ist ein nach Deckung der Fehlbeträge vorhandener 
überschu ß auf die Träger der Pensionsversicherung 
im Verhältnis ihrer Aufwendungen aufluteilen . 
Demzufolge müßte der Gebarungsüberschuß bei 
allcn Pensionsversicherungsträgern annähernd den 
gleichen Prozentsatz der Aufwendungen erreichen. 
Im Jahre 1966 war jedoch der Überschuß der Land
und Forstwirtschaft l ichcn Sozialversicherungsanstalt 
verhältnismäßig höher, der der übrigen Pensions
versicherungsträger entsprechend geringer, da diese 
Anstalt zu Lasten der übrigen aus den Mittel n 
des Bundesbeitrages zusätzlich rund 45 Mill ionen S 
erhalten hat .  

Die Zahl der Pen 'ionen in der Pensionsversiche
rung der Unselbständigen hat vom Jahre 1 950 bis 
zum Jahre 1966 eine Zunahme von 93 % erfahren. 
Sie stieg von rund 475.000 auf rund 9 1 8.000. Die 
einzelnen Pensionskategorien haben sich dabei durch
aus different weiterentwickelt, wie sich aus der 
Darstellung auf Seite 35 ergibt . 

Diese Umschichtung blieb nicht ohne Auswirkun
gen auf die globalen Leistungszahlen. An die Stelle 
weggcfallener niedriger Leistungen CWaisenpension) 
traten mit der allgemeinen Zunahme der Leistungs
zahlen relativ höhere Leistungen. 

Im Jahre 1966 hat sich die Zahl der Pensionen 
weiter erhöht. Im Jahresdurchschnitt 1 965 wurden 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter 661 .999 Pen
sionen, in der Pensionsversicherung der Angestel l ten 
194.256 und in  der Knappschaft lichen Pensionsver
sicherung 29.803 Pensionen gezählt. Die entsprechen
den Zahlen des Jahres 1966 betrugen in der Pensions
versicherung der Arbeiter 685.305, in der Pensions
versicherung der Angestellten 202.353 und in der 
Knappschaftlichen Pensionsversicherung 30.206. 
Dies entspricht einer Erhöhung um 3'5 % in der Pen
sionsversicherung der Arbeiter, um 4,2 % in der 
Pensionsversicherung der Angestellten und um 
1 ·4 % i 11 der Knappschaftl ichen Pensionsversicherung. 
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3 0 0 0 0 0  ---f- -11'--__ . -� A lterspens ;onM '-----'--����---=----L I Witw enp ens icnen 

2 50.0 0 0  

�,-____ -+ ___ / �r/ '� __ _ - 1 

Inlla lidira'ts �(Beruf s 

unfä'higke;ls-)pensi onen 

2 0 0. 0 0 0  I--t-------,t�/'=-/..,. �·�_l_---IL-

I I 

50.0 0 0 1--t----f-----_l_--..::".kI 
Waisenpensionen 

1950 5 5  6 0  6 5  Jahr 

Z�h.l der Altel'�-, Invaliditäts (Berufsunfähigkeits)- und Hinter
bl,ebenenpensIOnpn in der Pensions\,pl'sicherung der rnselb

ständigen 

Die Erhöhung der Durchschnittszahl dPr Pensionen 
trifft sämtl iche Träger der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen und nahezu alle Pensionsarten. 
Lediglich die Zahl der Wai 'enpensiOlwn ist leicht 
riickläufig. 

Infolge der höheren Bemessungsgru ndlagen bei 
Neuzugängen i t in der Pensionsversicherung eine 
fltändige Erhöhung der Durchschnittspensionen fest 
zustellen. Zu dieser Entwicklung kam noch die allge
meine Erhöhung um 7 %  auf Grund der Pcn ions
anpassung mit 'Wirkung vom 1 .  JiLnner 1 966. 
Die Durchschnittspem;ionen erhöhten s ich vom De
zember 1 965 bis Dezember 1966 bei der Pensions
versicherungsanstalt der Arbe i ter um 8·7 %, bei 
cler Land- und Forstwirtschaftl ichen Sozialversiche
rung anstalt um 8 ,2%, bei der Versicherungs
anstalt der österreichischen Ei , enbahne um 10.5 °/ . /0 ' 
bei der Pensionsversicherungsanstalt der ngestellten 
um 9,2% und bei der Versicherungsanst lt des öster
reichischen Bergbaues um 10,6 %.  Diese Entwicklung 
i t nur zu einem geringen Teil auf eine Verschiebuncr 
in der Struktur der Pensionen zur" ckzuführC1� 
a lso etwa auf eine Änderung der Anteile von Direkt � 
und Hinterbliebenenpensionen ; zum üb rwiegenden 
Tei l beruht sie auf der Erhöhung der durchschnitt 
I i chen Leistungen innerhalb der einzelnc'n Pensions
arten. 

In der Pensionsversicherung der Unsdbständigen 
hat die Zunahme der Zahl der Pcnsioni:,;ten die Zu
nahme der Zahl der pfiichtversicherten Erwerb -
tät igen bei weitem übertroffen. Der Erhöhung 
der Zahl der Erwerb tätigen um 20 % steht eine 
Zunahme der Pensionen um 94% gegellüber. Ent
fielen im Jahre 1 950 auf 1000 pfiich tversichcrte 
Erwerbstätige noch 276 Pensionen, so Waren cs im 
Jahre 1 966 bereits 435 Pensionen, wie die folgende 
Darstellung zeigt. 

Im Zusammenhang mit der Entwickl ng der Zahl 
der Pcnsionen ist elie der vorzei t igen Altl 'rspensionen 

Pen sionisten 
a u f  je 1.000 Versicherte 

4 5 0  

4 0 0 

3 5 0  

3 0 0  �---I + 

6 5  Jahr 
Zahl der Pensionisten auf je 1 000 Versicherto 

von be 'onderem Interesse. Die etappenweise Herab
Retzung des Anfallsalters bei langer Versicherungs
dauer hatte zur Folge, daß in jeder Etappe zwei 
Geburtsjahrgängen die Inan 'pruchnahme einer vor
zeit igen Altert:!pension ermöglicht wurde. Mit der 
Erreichung der letzten Etappe im Jahre 19M 
kommt in jedem Jahr nur mehr ein neuer Ge
burtsjahrgang in Betracht. Mitte 1966 wurden rund 
36 .000 vorzeitige Alterspensionen gezählt ; das sind 
etwa 1 2 %  der gesamten Alterspensionen . Dies 
gilt für die statistische Betrachtung nach dem 
Grunde der Zuerkennung. Zieht man aber auch dic 
Invalid ität - und Beruf unfähigkeit pensionen der
jenigen in Betracht ,  die das normale Anfallsalter 
für Alterspensionen überschritten haben, so ist der 
Anteil der "Frühpensionen" etwa 8%. Sehr wesent
l ich i ·t allerdings der Antei l der vorzeitigen Alters
pensionen an der Zahl der neu zuerkannten Alters
pensionen. 

Zu 29% aller Pensionen in der Unselbständigen
und Selbständigen-Pensionsversi cherung sind Aus
gleichszulagen zu zahlen ; in der landwirtschaft lichen 
Zu chußrentenversicherung gibt es keine derartigen 
Zulagen. Der E ntwicklung des Ausgleichszulagen
rechtes kommt erhebliche Bedeutung zu . Verläßliche 
Zahlen hierüber gibt es erst seit 1 960. Von diesem 
Zeitpunkt an ist in der Unselb. tändigen-Pensions
versicherung der Anteil der Ausgleichszulagen
cmpfänger von 32'8% auf 26' 6 %  zurückgegangen, 
wenngleich deren Zahl von 231 .000 auf 243 .750 
zugenommen hat. Eine Aufgliederung der Aus
gleichszulagenempfänger nach Pensionsversicherungs
trägern und Pensionsarten zum Stichtag 3 1 .  Dezem
ber 1966 ist der Tabelle auf Seite 36 zu entnehmen. 

G e  b a r u  ng d e r  P e n s i o n s  ( R e n  t e n) v e r s i  c h e r u  n g  
d e r  S e l b s t ä n d i g e n  

Vor der Einführung der Pension versicherung 
für die in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen und der landwirtschaftlichen Zu
schußrentenversicherung ( 1 958) gab es lediglich 
die Notarversicherung. Ihr Gebarungsvolumen ist 
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A u s g l e i c h s z u l a g e n  i n  d e r  P c n s i o n s v e r s i c h e l' u n g 
?Um Stichtag 3 1 .  Dezember 1 066 

1'VA. der 
Arbeiter 

jLd. ll. ForstW' j VA. d. öst . I PY A . ,Ier I V A . d. öst ' lrcns. Vcrs. d' l PVA der 
Soz. Vers. Eiscnbahncn Angestellten Jlrrgballn. Unselbstän· gew. Wirts{·h. 

Anst . digen 

Zahl der Ausgleichs7.ulagen zu den 
Pensionen aus dem Versicherungs
fall der geminderten Arbeitsfähig-
keit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
in % der Pensionen . . . . . . . . . . .  . 

Zahl der Ausgleich zulagen zu den 
Alterspensionen . . . . . . . . . . . . . . .  . 
in % der Pensionen . . . . . . . . . . .  . 

Zahl der :\usgleichszulagen zu den 
Witwenpensionen . . . . . . . . . . . . . .  . 
in % der Pensionen . . . . . . . . . . .  . 

Z"hl der Ausgleichszulagen 7.U don 
\Vaisenpensionen . . . . . . . . . . . . . .  . 
in % der Pensionen . . . . . . . . . . .  . 

Gosamtzahl der Ausgleichszulagen . .  
in % der Pensionen . . . . . . . . . . .  . 

52.822 

3 1 · 5  

35. 680 
l i · 3  

67 .409 

36·5 

1 4. 103 

43·0 

170.014 

2 · 7  

29.34 8  

6 7 · 7  

12.609 
52·0 

!J .485 
48· 8 

2.670 
55· !J 

54. 1 12 

50·0 

470 
1 4 · 3  

228 

7·8 

1 .664 
2 J . !) 

2 1 7 

29· 0 

2.57!J 

17·7 

3.84 1 

8·9 

1 .548 
J .!J  

1 1 .265 
1 5 · 1  

1 . 201 
1 5· 2  

1 7 .855 
8·6 

1.275 

1 1 - 9 

1 73 
2 · 7  

4 . 1 29 
37·* 

636 
27·7 

6 . 2 1 3  
20·4 

87.756 
32·7 

50.238 
15·7 

!J3.952 
3 1· 6  

1 8 .827 

38·8 

250.773 
26·8 

4.560 
56·6 

25.804, 
49· 7 

17.325 

6 1· 1  

1 . 737 

50·7 

49.43(, 
53,!) 

von 1 ·5 Millionen S im Jahre 1 950 auf 4 Mil lionen S Mill. S 
im Jahre 1955 angewachsen. Im Jahre 1 960. also 
bereits nach dem Inkrafttreten des Gewerblichen 1. 9 0 0  
�elbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und deR 

.-

Land wirtschaftlichen Z uschußren tenversicherungs
gesetzes haben die Einnahmen der Pensionsversiche- 1. 5 0 0  
rung der Selbständigen einen Stand von insgesamt 
R61 Millionen S erreicht, der sich im Jahre 1 965 
auf 1 588 Mil lionen S erhöhte. 

Im Jahre 1966 standen in der Pensionsversicherung 
der Selbständigen Einnahmen in der Höhe von 
1 8 6 1  Mill ionen S Ausgaben in der Höhe von 1 866 Mi l -
l ionen S gegenüber, sodaß sich ein Abgang von 
5 Mil l ionen S ergab. Dieses Ergebnis ist auf die 
Gebarung der Landwirtschaftlichen Zuschußrenten
versicherungsanstalt zurückzuführen, die einen Ab-
gang VOll 22·4 Millionen S bzw. 4 ,9% der Einnahmen 
aufweist. Die Gebarungsüberschü3se betrugen bei 
der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft 1 5·2 Millionen S bzw. 1 · 1  % der Einnah-
men und bei der Versicherungsanstalt des österreichi 
schen Notariats 2· 1 Mill ionen R bzw. 3 ,2 % der 
Einnahmen. 

Gegenüber dem Jahre 1 965 haben sich die Ergeb
nisse bei der Pensionsversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft erheblich gebessert. Diese An
stalt erreichte im Jahre 1965 lediglich einen Gebarungs
überschuß von 2·6 Millionen S bzw. 0,2% der Ein
nahmen. Bei der Landwirtschaftlichen Zuschuß
rentenversicherungsanstalt i t der Abgang im Vor
jahr mit 16 · 1  Millionen S bzw. 3 '8% der Einnahmen 
absolut und relativ geringer als im Jahre 1 966, 
wogegen bei der Versicherungsanstalt des öster
reichischen Notariates keine größeren Veränderungen 
gegenüber der Jahresgebarung 1 965 zu beobachten 
sind. Die Entwicklung der Gebarung ist der fol 
genden Darstel lung zu entneh men. 
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lllID Einnahmen o A u sgaben 
Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in der 

Pensions(Renten)versicherung der Selbständigen 

Die durchschnittliche Zahl der Renten und Pen
sionen in der Pensionsversicherung der Selbständigen 
i t von 2 15.7 1 4  im Jahre 1 965 auf 225.862 im Jahre 
1 966 gestiegen. 

Die mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1966 durchgeführte 
Pensionsanpassung betraf nur die Pensionen nach 
dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz . Hier ist die Durchschnittspension 
von Dezember 1965 bis Dezember 1 966 um 9,8 % 
gestiegen. Die Erhöhung ist bei allen Pensionsarten 
festzustellen, insbesondere auch bei den übergangs
pensionen. In der Landwirtschaftlichen Zuschuß
rentenversicherung ist die Rentenhöhe durch das 

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 204

www.parlament.gv.at



I� 0.0 0 0  

120.000 -

1 0 0.0 0 0  --

8 0.000 

6 0.00 0  -

2 0.0 0 0  

1950 

AI'�r sp,n si onen(r�nten) 

Witwenpen 5;00 en (r enten) 

Pens;onen(Renten) wegen 
Erwerbsun f:ihigkeit 
Waisenpensionen (renten) 

Jahr 

Zahl der Altt'r�- , E rwcrbsunfäh igkeits- und H interbl iebenen
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der Selbständigen 

Gesetz unmittelbar bestimmt, sodaß sich vom 
Dezember 1 965 bis Dezember 1966 praktisch 
keine Veränderungen ergaben. In der Versiche
rung des österreich ischen Notariates erhöhte sich 
die Durchschnittspension im angeführten Zeitraum 
um 1 5 % . 

Eine Gesamtübersicht über die Gebarung der öster
reichischen Sozialversicherung auf Grund der vor
läufigen Gebarung ergebnisse 1966 ist der unten
Htehenc1ell Übersicht zu entnehmen . 

V e r  w a l  t u ng s k o s t e n  

I n  der öffentlichen Meinung werden die Verwal 
tungskosten der ö terreichischen Sozialversicherung 
nicht selten als hoch eingeschätzt. Die Entwicklung 
der vorliegenden Zahlen zeigt allerdings, daß die 
österreichische Sozialversicherung sparsam verwaltet 
wird . Während sich von 1 950 bi ' 1 966 die Einnahmen 
auf das 8'52fache erhöhten, stiegen im gleichen Zeit
raum die Verwaltungskosten nur auf das 7 · 10fache . 
Ihr Anteil an den gesamten Einnahmen verringerte 
sich von 3 ,0% im Jahre 1 050 auf nur 3 ,3% im Jahre 
HJ66. 

G e b a r u n g s ü b c r s i c h t  o z i a l v e r s i c h e r u n g 
Jänner - Dezember 1 966 

,"rrsicherungszweig ( r  ersicherungsträgcr) 

Gesamt· 
eionallmrn 

Gesam t-
aUEgaben Saltlo Ausga.ben in % 

1---------------'-------
1 der Einna.hmen 

Angaben in 1000 S 

Soz ialversicherung i nsges ' lITI t . . . · · 1 30,400.604 1 29,339.05S 1 + 1 , 1 5 1 . 546 1 
Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . 1 7 ,86 1 .5-1,3 

Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . .  5,62 1 . 345 
Betriebskrankenkassen . . . . . . . . . . . .  ] 66,32 1 
Landwirtschaftliche Krankenka. sen . 352.436 
Veroicherungsanstalt des österroichi-

schen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . 1 26.ti74 
Versicherungsanstalt der österrcichi-

sehen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . 406. 54 'i 
Krankenversicherungsa nstalt der 

Bunclesangestellten . . . . . . . . . . . . . ;:;66.4-1, 1 
Gewerbliche Selbständigen .Kranken -

kas en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306.574 
Kranken versicherungsansta I t der 

Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 5 . 205 
Unfallversicherung . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ) ,586. 90 1 
Pensionsversieherung der Unselb. 1 

7,702. 1 86 I + 1 59 .357 I 
5,498.03'> + J 23 . 3 1 0  

1 66.958 - 637 
3 6 1 . 054 - S . 6 1 S  

1 40. 1 S3 - 1 3 .509 

399. 203 + 7. 344 

556.658 I + Ü . 7S3 

304 . 402 + 2 . 1 7 2 

2 7 ;:; .693 I + 39.5 1 2  

1 ,45 1 . 0 1 6  1 + 1 35.S'i4 1 

06·2 

\)8·0 

!Ji ·8 

1 00·4 
1 02·4 

1 1 0· 7 

ÜS·:! 
ü3 · 3 

!l0·3 

87· .) 

\) ) · 4 

ständigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 , I S I . 22!l I S ,3 1 9.S42 + S6 1 . 387 05,;:; 
----------- 1 ---------- 11 ---------- 1-----------

Pensionsversicherungsaflstalt der Ar-
beiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  ,OS::!.722 

Land- und Forstwirtschaftl iehe , o2.ial -
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schen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . .  254 . 623 
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gestellten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,607.957 
Versicherungsanstalt des östeneirhi -

schen Be rgbaues . . . . . . . . . . . . . . .  730.745 

Pensionsversicherung der 

1 0,;:;9 7 . 3 1 4  T 485. 40S 

.1 ,31.'8. 1 93 + 1 06.!lS9 

242. 369 + 1 2 . 2.')-1, 

5,385.396 + 222.561 

696.570 + 34:. 1 75 

Selbständ igen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ,S60.942 1 ,866. 0 14 ---- I---�-----I-�-- 5. 072 
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lichen Wirtschaft . . . . . . . . . . . . . .  . J , 3\10.336 ] ,3iii . 1 28 -i- 1 5 . 208 
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Versicherungsanstal t . . . . . . . . . . . .  . 4 .H. 8 7  I. :!2 .3ti l 
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H e i r a t  für d i e  R e n t e n- u n d  P e n s i o n s 
a n p a s s u ng  

Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 
wurde auf Grund des Pensionsanpas ungsgesetzes 
vom April 1965 beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung erriehtet _  Er hat 16 Mitglieder. Neben 
je einem Vertreter der Bundesministerien für soziale 
Verwaltung und für Finanzen, einem Vertreter des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträger, vier Fachleuten aus dem Bereich der 
Wirtsehafts- und Sozialwissenschaften gehören ihm 
je zwei Vertreter der Bundeskammer der gewerb
l ichen Wirtschaft und des Österreichischen Arbeiter
kammertages, drei Vertreter des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes und je ein Vertreter der Prä
Fi identenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs und des Landarbeiterkammertages an. 

Der Beirat hat dem Bundesmini tel' für soziale 
Verwaltung bis Ende Mai eines jeden Jahres ein Gut
achten darüber vorzulegen, ob für die Anpassung 
der laufenden Renten und Pensionen aus der Sozial
versicherung als Anpassungsfaktor die nach den 
Bestimmungen des Pensionsanpassungsgesetzes er
mittelte sogenannte Richtzahl oder welcher andere 
Faktor herangezogen werden sol l .  Der Beirat 
muß bei der Erstellung seines Gutachtens auf die 
volkswirtseha�� l iche Lage und deren Entwicklung 
sowie auf die Anderungen des Verhältnisses der Zahl 
der in der Pensionsversicherung nach dem Al lge
meinen S07. ia] versieh erungsgesetz Pflichtversicherten 
zur Zahl der aus dieser Ver icherung Leistung be
rechtigten Bedacht nehmen. Um dem Beirat die 
Erfüllung seiner Aufgabe zu ermögl ichen, sind die 
Behörden des Bundes, die Intere senvertretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber, die Sozial 
versicherungsträger und der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger verpflich
tet, ihm auf Verlangen alle ihnen zur Verfügung 
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stehenden einschlägigen Unterlagen vorzulegen. Dar
über hinaus hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung dem Beirat alljährlich eine Berechnung 
über die voraussichtl iche Gebarung der Träger der 
Pensionsversicherung für die jeweils folgenden fünf 
Jahre so rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat 
bei der Verfassung seines Gutachtens zur Verfügung 
stehen. Im Hinblick auf die weitreichende Bedeu
tung der Vorausberechnungen werden diese in den 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
periodisch herausgegebenen "Amtlichen J achrich
ten" veröffentlicht . 

Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens 
12 Mitgliedern oder den für sie bestellten Stellver
tretern beschlußfähig. Ein Gutachten kommt nur 
zustande, wenn es der Meinung von mehr als der 
Hälfte der anwesenden Mitglieder entspricht . Im 
Hinblick auf die Schwierigkeiten der zu beurteilenden 
Frage und wegen der beträchtlichen finanziellen 
Auswirkung der im Gutachten des Beirate ' vertre
tenen [einung sicht das Gesetz vor, daß auch die 
Meinung von Beirat .. mitgliedern, die bei der Ab
stimmung in der Minderheit geblieben sind, dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung bei seiner 
Entscheidung über die :Festsetzung des Anpassungs
faktors zur Verfügung steht .  

Der Anpassungsfaktor, welcher vor allem für die 
Erhöhung der laufenden Renten und Pensionen von 
Bedeutung ist, wird vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung unter Bedachtnahme auf das Gutachten 
des Beirate. durch Verordnung festgesetzt .  Diese 
Verordnung bedarf der Zustimmung der Bundesre
gierung und de Hauptausschusses des Nationalrates. 

Die Richtzahl, welche nicht nur die Grundlage 
für die Anpassung darstel lt, sondern verschiedene 
gesetzliche Beträge der Sozialver icherung unmittel
bar beeinflußt , wird im Bundesgesetzblatt kund
gemacht . 
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Arbeitsrecht, Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

Arbeitsrecht 

E i n l e i t u n g  

Das Arbeitsrecht dient der Verwirklichung des 
Bestrebens, den wirtschaftl ichen, sozialen und kul 
turellen Schutz der Dienstnehmer auszubauen und 
unter Bedachtnahme auf die allgemeine Wirtschafts
lage die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Dienstnehmer zu verbessern. Dem Arbeitsrecht 
werden das Arbeitbvertragsrecht, der Dien 'tnehmer
schutz und die Arbeitsverfassung zugeordnet. 

Das Arbeitsvertragsrecht ist das iilteste Gebiet 
des Arbeitsrechtes. Seinen rem bilden die Vor
schriften über die Gesta ltung des Arbeits- oder 
Dienstvertrages, der die rechtlichen Beziehungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern r gel t .  
H ierher gehören im  besonderen die gesetzlicheu 
Bestimmungen über Begründung, Bestand und 
Auflösung des DiellstY'erhältnisses sO\\'ie übel' die 
gegenseit igen, aus dem Dienstverhältnis entsprin
genden Rechte und Pflichten der D ienstnehmer 
und Dienstgeber. Das österreichische Arbeits
vertrag, recht war "'eder in der Vergangenheit eine 
einheitl ich geschlo sene Materie noch stellt  es 
heute eine solche dar. 

Das Allgemeine bürgerl iche Gesetzbuch vom 
Jahre 18 1 1 regelte i m  XXVI. Hauptf:stück des 
II . Teiles mit  den "entgelt l ichen Verträgen über 
Dienstleistungen" auch den "Lolmvertrag" als 
einheitliche Rechtsfigur. Dies ge chah ange ichts 
der damals zwar schon bestandenen , aber eher 
noch geringfügigen Differenzierungen der Arbeits
verhältnisse. Schon knapp ein halbes Jahrhundert 
'päter hatten sich aber die wirtschaftl ichen und so
zialen Verhältnisse innerhalb der Lohnarbeiter
E>chaft so grundlegend geändert, daß in immer zahl
reicheren Sondergesetzen neue Bestimmungen über 
die Dienstverträge der ihrem Geltungsbereich unter
worfenen Personengruppen erlassen wurden, wie 
das Allgemeine Berggesetz ,"om Mai 1 854, das 
V I . Hauptstück der Gewerbeordnung ,-om De
zember 1 859, der 6.  Titel des 1 .  Buches des All
gemeinen Handelsgesetzbuches vom Dezember 1 862, 
das Regiebautenarbeitergesetz vom Jul i  1902 oder 
das Handlungsgehilfengesetz vom Jänner 19 10 .  

Mit  der III .  Teilnovelle zum ABGB. i m  Jahre 
1 9 1 6  wurde dann die weitgehende Gleichstellung der 
itbhängigen und unabhängigen Arbeitsverhältnisse -
Dien tvortrag und Werkvertrag - beseitigt und damit 
einer vom soziologischcn Standpunkt aus not 
lI'endigen Korrektur Rechnung gctragen. Die Be
'it immungen der III .  Tei lnovelle sind gemäß ihrem 
§ 1 53 jedoch 11m inso\\'oit anzuwenden,  a,ls in den 

für bestimmte Dienstverhältni sc bestehenden be
sonderen ge. etzlichen Vorschriften Bestimmungen 
über den Dienstvertrag nicht enthalten sind. Da
mit  bildet das ABGB. auch heute noch eine syste
matische, wenn auch überwiegend nur subsidiäre 
Grundlage und Richtlinie für die Regelung allel' 
Dienstverhältnisse. 

Zur Gestaltung des Arbeitsvertragsrechtes haben 
auch die Mittel des kollektiven Arbeitsrechtes und 
die chöpferische Vertragsfreiheit der Parteien des 
einzelnen Vertrages beigetragen. Beide finden ihre 
Schranken in den zwingenden JOl'men des Dienst 
nehmerschutzrechtes. 

Der Dienstnehmerschutz soll einen vorzeitigen 
Verbrauch der körperlichen und geistigen Kräfte 
der arbeitenden Memschen verhindel'1l und zur Er
haltung der physischen und psychischen Leistungs
fähigkeit beitragen. Die Normen des Dienst 
nehmerschutzes sind daher als dem Gemeim" ohl 
dienend vom Staat erlassen und im Gegensatz zu 
den meist privatrechtlichen Vorschriften, die den 
Arbeits,rertrag regeln, öffent lich -rechtlicher und 
zwingender atur. Verpflichtet ist in der Regel 
der Dienstgeber, indem der Staat ihm teil an
ordnend, teils verbietend eine Reihc von Be
schränkungen bei der Gestaltung des Arbeits
verhältnisses auferlegt, zum Teil aber auch der 
Dienstnehmer. 

Das Ausmaß des Schutzes richtet sich einerseits 
nach der Schutzbedürftigkeit der einzelnen Gruppen 
von Be chäftigten, wobei vor allem auf Lebens
alter und Ge 'chlecht der Dienstnehmer - allge
meiner Dienstnehmerschutz - Bcdacht genommen 
wird. Alldererbeits ist die Gefährlichkeit und Ge
sundheitsschädlichkeit der Arbeitsverrichtungon -
technischer und hygienischer Dienstnehmer chutz -
zu berücksichtigen. 

Das Kernstück de. großen Gebietes "Dienst
llehmerschutz" bilden die Vor chriften über die 
Arbeitszeit sowie über den Schutz auf technischem 
und hygienischem Gebiet. Letzterer mnfaßt jenc 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die die Ver
hütung bzw. weitestmögliche Verminderung der 
das Leben, die Gesundheit und die Sittlichkeit der 
Dienstnehmer bedrohenden Betriebsgefahren zum 
Ziele haben. 

Zum allgemeinen Dienstnehmerschutz zählen vor 
allem die Vorschriften über den Arbeitszeitschutz , 
die Vorschriften, die dem erhöhten Schutz der 
Frauen, Jugendlichen und K.inder diencn, und 
die besonderen Schutzvorschriften für einzelne Be
rnfszweige im Hinblick auf deren Eigena,rt, wie 
Bergleute, Bäckereiarhc it er. Landarbeiter, Hau'>-
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gehilfen und Heimarbeiter. HJeher gehört ferner 
der Vertrags>tchutz ,  der dem Schutz der Dicnst
nehmer in ihrer wirtschaftlichen Stellung dient 
und mit dem Abschluß, der Erfüllung und Auf
lö&ung des DIenstverhältnisses eng zusammenhängt. 
Diese Regelungen werden daher meist in das Ar
beitsvertragsrecht einbezogen. 

Unter Arbeitsverfassung versteht man die recht
liche Organisation von Dienstnehmerverbänden, 
gleichgültig ob sie auf freiwilligem Zusammen
schluß oder auf gesetzlicher Grundlage beruhen. 
Diese Verbände verfolgen das Ziel, die Lohn- und 
Arbeitsbf-dingungen crfolgreich mitzugestalten. Das 
Arbeitsverfassungsrecht umfaßt die diese Organi 
sationen regelnden Normen . Obwohl die Schaffung 
der Arbeitsverfassung modernen Ursprungs Ist, 
gehcn ihre Wurzeln bis zum Ende des Mittel 
alters zurück, wo sich mit dem Verfall der Zünfte 
die Verhältnisse i m  Handwerk wesentlich ver
schärft hatt,en.  

Obwohl bis zum Ausbruch des Ersten Welt
krieges schon eine beachtliche Reihe sozialrecht
licher Vorschriften erlassen worden ist, handelt 
es sich dabei doch erst um,  wenn auch sehr wesent
liche, Anfänge einer fortschrittlichen sozialen Ge
setzgebung. Die Entwicklung wurde durch Maß
nahmen in den Kriegsjahren 1 9 14 bis 1 9 1 8  erheblich 
gefördert, obwohl im Verlauf des Krieges soziale 
Schutzgesetze auch außer Kraft gesetzt wurden. 

Nach Errichtung der Republik Österreich kam 
es auf sozialrechtlichem Gebiet zu einem sehr bcacht
lichen Aufstieg. Dazu hat neben den Zeitverhält
nissen auch der Umstand beigetragen, daß vielfach 
auf Vorarbeiten aus früheren Jahren zurückge
griffen werden konnte. 

Die Besetzung Österreichs im Jahre 1 938 brachte 
weitgehende Änderungen auf dem Gebiete des 
Arbeitsrechtes. Österreich sah sich daher im Jahre 
1945 und in den folgenden Jahren vor die Aufgabe 
gestellt, das Arbeitsrecht weitgehend neu zu ge
stalten. Dabei war an das bis 1 938 geschaffene 
Arbeitsrecht anzuknüpfen, gleichzeitig aber auch 
die inzwischen eingetretene Weiterentwicklung zu 
berück8ichtigen. Eine solche legistische Aufgabe 
beansprucht naturgemäß einen längeren Zeitraum.  
Die nach Kriegsende auf dem Gebiet des Arbeits
rechtes bestehende Situation erforderte jedoch in 
manchen Belangcn eine sofortige Abhilfe. Es waren 
vor allem die demokratischen Grundsätze in Recht 
und Verwaltung wieder herzustellen und ein rascher 
wirtschaftlicher Aufbau zu ermöglichen. 

Jach Durchführung der vordringlichsten ge 'etz
l ichen Maßnahmen, aber auch schon während 
dieser Zeit, konnten Schritt für Schritt die deut
schen Vorschriften durch ein modernes öster
reichisches Arbeitsrecht ersetzt werden. 

Das Arbeitsrecht, das bezüglich der Angestellten
gruppen nnd be 't immter rein zivilrechtlicher Be
lange nicht in den primären Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung fällt 
und daher im folgenden nur mit dieser Einschränkung 
behandelt wird, regelt eine sehr unterschiedliche 
Materie in verschiedenen Rechtsnormen. Dies er-
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a ibt sich bereits aus seiner kontinuierlichen Ent E:> 
wicklung in stufenweisen aufbauenden Gesetzen , 
die als ein Ergebnis der jeweil igen wirtschaftlichen 
und sozialen Lage ange ehen werden können. 

Dienstnehmerschutz 

A r b e i t s z e i t  

Die Bestrebungen zur Festlegung der Höchst 
dauer der Arbeitszeit wurden mit Gesetz vom 
Juni 1 884 eingeleitet ,  das die tägliche Arbeitszeit 
im Bergbau mit  höchstens zehn Stunden regelte. 
Die Gewerbeordnungsnovelle vom März 1 885 nor
mierte für fabriksmäßIg betriebene Gewerbeunter
nehmungen eine elfstündige Maximalarbeitsdauer 
innerhalb 24 Stunden. In dee Folge wurde die 
Regelung auf die bei Regiebauten von Eisen
bahnen und in deren Hilfsanstalten verwwdeten 
Arbeiter ausgedehnt .  Das Ladenschlußgesetz steckte 
i m  Jahre 1910 die Arbeitsdauer durch Einführung 
gesetzlicher Mindestruhe'leiten im Bereich des Han
delsgewerbes negativ ab. Einen weiteren ent 
scheidenden Schritt auf dem Gebiete der Arbeit:;
zeitgesetzgebung brachte das "Achtstundentags
gesetz" vom Dezember 1918 ,  ersetzt durch Gesetz 
vom Dezember 19 19 ,  mIt dem in einem weiten 
Bereich der achtstündige Arbeitstag eingeführt 
wurde. Außerdem wurden einige Sonderregelungen 
getroffen , so für den Bereich de& Bergbaues oder 
für die Backwarenerzeugungsbetriebo. Die ein
zelnen Bundesländer regelten schließlich die Arbeits
zeit in der Land- und Forstwirtschaft durch die 
Landar bei terOl'dn ungen. 

Im Jahre 1 939 traten an die Stelle der Vor
schriften de� Achtstundentagsgesetzes und des Berg
arbeitergesetzes die Arbeit8zeitordnung (AZO.)  so
wie die Ausführungsverordnung zu diesem Ge!>etz. 
Weiters wurde die Verordnung über die Arbeits
zeit in KrankenpJlegeanstalten eingeführt. Diese 
Vorschriften stehen der'leit für erwachsene Dienst
nehmer auf Grund des § 2 des Recht8überleitungs
gesetzes vom 1. Mai 1945 noch in Geltung. Für 
Privatkraftwagenführer, Bäckereiarbeiter, Heimar
beiter, Hausgehilfen und Hausangestellte bestehen 
Sonderregelungen. 

Im Juni 1 956 wurde auf Grund der AZO.  durch 
Verordnung die Arbeitszeit bei Reparaturarbeiton 
in heißen Öfen von Eisen- oder Stahlhüttenbetrieben 
geregelt. Diese Arbeitszeit wUl'de mit 40 Stunden 
pro Woche begrenzt. Für Fälle, in denen die Re
paraturarbeiten n icht eine volle Woche in Anspruch 
nehmen, wurde eine verhältnismäßige Verringerung 
der sonstigen Arbeitszeit festgelegt, wobei diese 
mit 48 Stunden pro Woche begrenzt wurde. Mit 
Verordnung vom Mai 1959 wurde dann die wöchent
liche Arbeit8zeit von 48 Stunden auf 45 Stunden 
herabgesetzt. 

Durch Verorclllung vom September 1 956 wurde 
die Zulassung von Arbeitszeitverlängerungen beim 
Nachweis E ines dringenden Bedürfnisses bis zu einer 
täglichen Arbeitszeit von zehn Stunden geregelt .  
Diese Verordnung hat durch Erkenntnis dus Ver
fassullgsgerichtshofes eine Ändcmng erfahren. 
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Für die Regelung der Arbeitszeit sind auch die 
Kollektivverträge von besonderer Bedeutung. Vor 
allem gilt die" für den am 28. Jänner 1959 zwischen 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und dem Ö"terreichischen Gewerkschaftsbund ab
geschlossenen Kollektivvertrag betreffend die Ein
führung der 45-Stunden-Woche. 

:Für einzelne Wirtschaftszweige wurde teils durch 
Kollektivverträge, teils durch Betriebsvereinbarun
gen die Arbeitszeit weiter herabgesetzt. So beträgt 
z. B. für Handsetzer, Maschinem,etzer, Maschinen
mei::ster, Buchbinder und Hilfsarbeiter im Druck
und Verlagswesen die Arbeitszeit 44 Stunden oder 
für Ange:,tellte der Versicherungsunternehmungen 
i m  Innen- und Außendienst 42 Stunden wöchent
lich . 

Schon im Jahre 1948 setzten Bestrebungen zur 
Neuordnung des Arbeitszeitrechtes ein. Trotz Be
mühungen war es jedoch bisher nicht möglich, zu 
einem neuen Arbeitszeitgei':ietz zu gelangen. 

Die Arbeitszeit der in der Land- und Forstwirt
schaft beschäftigten Dienstnehmer ist in den von 
den Bundesländern in Ausführung des Landarbeits
gesetzei':i aus dem Jahre 1948 erla"senen Land
arbeitsordnungen geregelt. 

S o nn- und F e i e r t a g s r u h o  

Die erste gesetzlicho Regelung der Sonntags
ruhe erfolgte durch die Novelle zum Berggesetz 
vom Juni 1884. In weiterer Folge brachte die 
Gewerbeordnungsnovelle vom März 1 885 die Sonn
und Feiertagsruhe für die gewerblichen Betriebe. 
Nach diesel' Bestimmung hatte an Sonntagen alle 
gewerbliche Arbeit zu ruhen, während an Feier
tagen die nötige Zeit zum Besuch des Vormittags
gottesdienstes einzuräumen war. Im Jänner 1 895 
wurde diese Regelung durch das Sonntagsruhe
gesetz abgelö t, das zunächst ebenfalls nur für die 
Gewerbebetriebe galt .  Durch Ausführungsverord
nung vom April 1 895 wurden für einzelne Gewerbe
kategorien Ausnahmen von der Sonntagsruhe zu
gelassen . Dazu kamen noch zahlreiche von politi
schen Landesbehörden und später von den Landes
hauptleuten auf Grund der ihnen eingeräumten 
gesetzlichen Ermächtigung erlassene Regelungen. 
Die Ausführungsvel'ordnung wmde, bedingt dmch 
die weitere Entwicklung, wiederholt novelliert. 
Diese Bestimmungen bilden noch heute die Rechts
grundlage für die Sonntagsruhe in Gewerbebetrieben. 

Die Geltung des Sonntagsruhogesetzes wurde 
durch Gesetz vom Mai 1919  auch auf nicbtge
werbliche, jedoch dem Angestelltengesetz unter
liegende Wirtschaftszweige ausgedehnt.  Dmch wei
tere Gesetze und Verordnungen wurde die Sonn
tagsruhe auch in anderen Bereichen geregelt .  Hin
sichtlich der wichtigsten geltenden Vorschriften 
wird auf den Anhang 4 verwiesen . 

Bereits i n  den Jahren 192 1-1926 wurden neben 
einer Regelung der Sonntagsruhe durch verschiedene 
Landarbeiterordnungen auch bestimmte Feiertage 
a ls Ruhetage festgelegt. 

Im J änner 1933 erfolgt für den übrigen Bereich 
eine allgemeine Normierung dmch das Feiertags
ruhegesetz . An den im Gesetz aufgezählten Feier
tagen hatte die Arbeit zu ruhen ; die erforderlichen 
Ausnahmeregelungen wurden im Verordnungswege 
getroffen. Eine Bezahlung der Feiertage wurde 
gesetzlich nicht festgelegt, wohl aber bestanden 
kollektivvertragliche Regelungen. Das Feiertags
ruhegesetz wurde im Jahre 1938 abgeändert, wo
bei auch die Bezahlung bestimmter Feiertage ge
setzlich festgelegt wurde. 

Durch das Feiertagsruhegesetz 1945 wurde die 
Arbeitsruhe an Feiertagen neu geregelt, wobei 
die Ausnahmeverordnungen aus dem Jahre 1933 
weiter in Kraft blieben. Der Geltungsbereich 
dieses Gesetzes umfaßt jenen des Sonntagsruhe
gesetzes und der die Sonntagsruhe sonst regelnden 
Gesetze und Verordnungen. Die Zahl der allgemeinen 
Feiertage beträgt 1 2 ;  ein weiterer Feiertag be
steht für Angehörige bestimmter Glaubensbekennt
nisse. 

Mit Kundmachung der Bundesregierung vom 
Juni 1 957 wmde der Gesetzestext als "Feiertags
ruhegesetz 1957" wiederverlautbart. Die Entgelt
zahlung an Feiertagen sowie die Entlohnung der 
Feiertagsarbeit wurden durch eine Verordnung im 
Oktober 1 945 geregelt, die im 1ärz 1 954 novelliert 
wurde. 

Im Oktober 1966 wurde in Abänderung des 
Feiertagsruhegesetzes 1957 der 26. Oktober 1 966 
(N ationalfeiel'tag) zum Feiertag erklärt. 

Die Regelung der Sonn- und Feiertagsl'uhe in 
der Land- und Forstwirtschaft erfolgte auf Grund 
des Landarbeitsgesetzes aus 1948 durch die Land
arbeitsordnungen der Bundesländer. 

U r l a u b  d e r  A r b e i t er 

Mit dem Arbeiterurlaubsgesetz aus dem J ahre 
19 19  war erstmalig den Arbeitern ein gesetzlicher 
Anspruch auf einen jährlichen bezahlten Urlaub 
eingeräumt worden. Durch das Arbeitel'urlaubs
gesetz vom Juli 1946 erfolgte eine grundlegende 
Ausgestaltung, insbesondere im Wirkungsbereich 
und durch eine weitgehende Anpassung an das 
Urlaubsrecht der Angestellten. Die Geltung des 
Ge etzes wurde auf alle Arbeiter, deren Dienst 
verhältnis auf einem pl'ivatrechtlichen Vertrag 
beruht, ausgedehnt. Ausgenommen sind nur noch 
die Arbeiter in Baugewerben und Baunebenge
werben, die Land- und Forstarbeiter sowie die 
Heimarbeiter. Für diese Gruppen von Beschäftigten 
bestehen sondergesetzliche Regelungen. 

Nach zwei Novellen wurde das Gesetz als "Ar
bei terurla u bsgesetz 1 959" wi ederverla u t bart. 

In der Folgezeit wurde mit dem Bundesgesetz 
vom Mai 1964, betreffend Erkrankung während 
des Urlaubs, ein weiterer sozialpolitischer Fort
schritt erreicht. Bei einer Erkrankung während 
des Urlaubes werden die auf Werktage fallenden 
Tage der Erkrankung auf das Urlaubsausmaß nicht 
angerechnet, wenn die Erkrankung länger als drei 
Tage gedauert hat. Eine gleiche Regelung brachte 
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eine Novelle zum Lundarbeitsgo::letz für den Bereich 
der Land. und Forstwirtschaft .  

Durch den zwischen der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und dem Österreich i chen 
Gewerkschaftsbund i m  November 1 964 abgeschlos. 
i:lenen Kollektivvertrag wurde a l lgemein die Er· 
höhung des Mindesturlaubs von 1 2  auf 18 Werk
tage festgelegt .  Der Höchsturlaub wurde in  An· 
gleichung an das Urlaubsrecht der Angestellten von 
24 auf 30 Werktage erhöht. Für jene Beschäftigten, 
\\'elche in einen Kollektivvertrag nicht einbezogen 
werden können, wie Hausgehi lfen, Hausangestellte 
lind Hausbesorger, wurden die ma ßgebl ichen Ge· 
setze entsprechend abgeändert. Für Heimarbeiter 
,rurde eine entsprechende Regelung durch Heim· 
arbeitsgesamtvertrag getroffen. 

Die in der Bauwirtschaft übliche saülonweise 
Beschäftigung läßt kaum jcne ununterbrochene 
Be 'chäftigungszei t  erreichen, welche einen regel. 
mäßigen Urlaubsanspruch sichert. Es war daher 
vorerst versucht worden, diesem Mangel kol lekti v. 
vertraglich durch ein Urlaubsmarkensystem, das 
zumindest die Bezahlung des Urlaubsentgeltes 
sichern sollte, abzuhelfen . Nach 1930 regelten 
Tarifordnungen den Vertrieb yon Urlaubsmarken . 
-Yl it Apri l  1945 i st dieser Art der Regelung die 
G rundlage entzogen worden. Die entstandene Lücke 
wurde vorerst durch eine provisorische Rcgelung 
zwischen Dienstneh mern und Dienstgebern in der 
Bauwirtschaft geschlossen. 

Im März 1946 erfolgte eine Regelung durch 
das Bundesgesctz über den Urlaub von Arbeitern 
in �augewerben und Baunebengewerben ( Bau. 
arbeiter-Urlaubsgesetz). Damit war ermöglicht,  daß 
der Urlaub seinem Zweck entsprechend in natura 
genommen wird und für den Dienstnehmer, der 
eine längere Zugehörigkeit Zllr Bauwirtschaft auf· 
weisen kann, Anspruch auf ein erhöhtes Urlaubs· 
maß gegeben ist. Die Sicherstellung des Urlaubs·  
anspruches des Bauarbeiters wurde mit Hi lfe eines 
Ul'laubsmarkensystems erreicht. 

Die Zahlung des Urlaubsentgeltes erfolgt über 
den Dienstgeber durch die Urlaubskasse der Al'· 
beiter in  der Bauwirtschaft, die durch das Gesetz 
zur Durchführung dieser Urlaubsregelung ge chaffen 
wurde. Die mit eigener Rechtspersönlichkeit aus·  
gestattete Urlaubskasse wird gemeinsam von den 
Dienstnehmern und Diel1stgebern der Bauwirt
schaft verwaltet ; sie unterliegt der Aufsicht des 
Hundesministeriums für soziale Verwaltung. 

Das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz wurde durch vier 
"Novellen geäudert und ergänzt. Im Jahre 1957 
wurde das Gesetz als "Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 
1 957 " wiederverlautbart und in der Folge durch 
dreI Novellen neuerlich abgeändert, wobei mit 
der Novelle vom November 1 964 die Erhöhung 
de Urlaubsausmaße, ' entsprechend der Regelung 
i m  oben angeführten Kollektivvertrag erfolgte. 
Ferner wurde zur Durchführung des Gesetzes eine 
Verordnung erlassen, die mehrfach novelliert wurde. 

Im :Mai 1966 wurde das Bauarbeiter·Urlaubs· 
gesetz durch eine weitere Novelle in wesentlichen 
Punkten geändert . Ausgangspunkt hi Hir war eine 
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rationellere und z,,-eckmäßigel'o Gestalt ung der Ver· 
waltung durch Einsatz einer elektronischen Daten· 
verarbeitungsanlage. Gleichzeit ig wurde mit dieser 
Novelle der Geltungsbereich des Ge etzes auf das 
Hafnergewerbe ( mit  Ausnahme der reinen Er
zeugungsbetriebe) ausgedehnt und der Urlaubs· 
anspruch jener Dienstnehmer geregelt, deren regel
mäßige Arbeit 'zeit weniger als 30 Stunden in der 
'Voche beträgt .  Die Novelle eeforderte auch eine 
Änderung der Durchfli hrungsverordnung zum Bau · 
arbeiter-Urlaub gesetz .  

Für  den Utlaub in  der Land· und Forstwirtschaft 
sind die Regelungen in  clen auf Grund des Land· 
arbeitsgesetzes erlassenen Landarbeitsordnungen 
maßgebend. Die Erhöhung des Urlaubsausmaßes 
erfolgte eben 0 wie in der gewerblichen Wirtschaft 
durch Kollektivverträge. 

)1 u t t e r s c h u t  z 

Die Anfäuge der geset z l ichen Regelung des 
Mutterschutzes gehen auf die Novelle zur Gewerbe. 
ordnung vom März 1 885 zurück.  Nach die::,er 
war die Beschäft igung von -Wöchnerinnen erst vier 
Wochen nach ihrer Niederkunft ge · tattet . Dieses 
Beschäftigung verbot wurde im Dezember 1 9 1 7  
auf sechs \"'oohen ausgedelmt. Es hat auch in 
einer Reihe arbeitsrechtlicher Sondergesetze, wie 
Angestelltengesetz,  Schauspielergesetz und Berg
arbeitergesetz ,  E ingang gefunden. Die heiden erst·  
genannten Ge etze gaben der werdenden futter 
überdies das Recht , sechs 'Vochen vor der Ent · 
b indung mit der Arbeitsleistung auszusetzen, olme 
daß dadurch das Dienstverhältnis unterbrochen 
wurde .  S ie  bestim mten ferner, daß SchwangOt'o 
und -Wöchnerinnen infolge der durch die Schwanger. 
schaft bzw. Niederkunft vemrsachten Dienstver· 
hinderung nicht entlassen werden durften. Weiters 
bestand Anspruch auf das volle Entgelt durch 
sechs \Vochen nach der Entbindung. 

Mit Wirkung vom Feber 1 940 wurde das deutschc 
Gesetz über die Beschäft igung vor und nach der 
Niederkunft in Österreich in Kraft gesctzt, das 
im Mai 1942 durch clas sozialpolitisch wesentlich 
u mfassendere Mutterschutzgesetz ersetzt wurde. 
Die Vorschriften dieses Gesetzes haben auf Grund 
des Recht.. iiberleitungsgesetzes nach 1945 weiter 
gegolten. 

So"-eit sich das deutsche Mutterschutzgesetz 
auf Dienstnehmerinnen in der Land· und Forst· 
wirtschaft erstreckte, trat e aus verfassungs. 
rechtlichen Gründen am 20. Oktober 1948 außer 
Kraft. In Geltung blieben jedoch die Vorschriften 
über das Wochengeld, die sich als Vorschriften 
der Sozialversicherung darstellten. Für die Land· 
und Forstwirtschaft wurde der Mutterschutz 1 948 
im Landarbeitsgcsetz in  den Gnmdsätzen neu ge
regelt .  

Durch das Bundesgeset z vom )1ärz 1957 ü ber 
clen Mutterschutz wurde dieser auch für die mcht, 
in der Land· und Forstwirtschaft beschäftigten 
Dienstnehmerillnen auf eine österreichische Rechts· 
grundlage gestellt. Das neue Gesetz brachte wescnt · 
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l iche Verbesserungen. Es übernahm zum Teil 
das früher geltende Recht, berücksichtigte aber 
auch weitgchcnd das von der Internationalen 
Arbcitskonferenz im Jahre 1 952 angenommene 
Dbereinkommen (Kr. 103) über den :\Iut terschutz 
so"ie die seit der Einführung des deutschen l\Iutter
schutzgesetzes vorn Jahre 1 942 eingetretene sozial 
polit ische Entwicklung. 

Von besonderer Bedeutung ist die eucinführung 
cines Karenzurlaub 8 fü r Mütter nach Abla,uf der 
Schutzfrist. I m  J a,hre 1960 'I"lll'de das Au&maß 
des Karenzurlaubefl von sechs Monaten bis zum 
Ablauf eines Jahres nach der Entbindung ver
längert. Des wciteren wurde der Anspruch auf den 
a l iquoten Antei l sogenannte/" sonst iger Bezüge, 
wie Remuncrationen, in den Kalenderjahren, i n  
die Zeiten e i  nes 1-arenzurlau bes fa llen , gesetzlich 
verankcrt . Eine ähnliche Regelung wnrde auch 
fiir  den Urlaubflanspruch getroffen . 'iVcitere Ver
besserungen brachten No'-ellen zu dem Geset z in 
dpn Jahren 1962 lind 1 963.  Die weitere Entwick
lung des Mutterschutzcs in  dcr Land- und Forst 
wirtschaft erfolgte parallel zu jener des Mut ter
schutzgesetzes 1 957 und dessen Novellen . 

'iVährend deI', Karenzurlaubes gebührt nach der 
Kovelle zum Arbeitsloeenversicherungsge 'etz vorn 
Koycmber 1 964 ein Karenzw-laubsgeld. Der Monat -
durchschnitt an Bezieherinnen von Karenzurlaubs
geld ist von 22 .657 im Jahre 1 962 auf 29.375 1 m  
Ja,hre 1 965 angewach.-en und bet rug ;29.289 im 
Jahrc 1 966. Hiefür "'urde in  diesem Jah r e in  Be
trag von 208 ·6 Mil l ionen S aufgewendet . 

S c h u tz v o n  K i n d el" l l  u n d  J u g e n d l i c h e n  

Die Erkenntnis, daß K inder und Jugendliche 
bei der H eranziehung zur Arbeit eincs besonderen 
Schutzes bedürfen, brach sich schon frühzeit ig 
Bahn. Die Industriestaaten unterl ießen e .  daher 
auch nicht, di sen Schutz gesetzlich fc tzulegen. 
Der Kinderschutz bildete die erste Etappe der Be
strebungen zum chutz der Dienstnehmer über
haupt. Österreich zählt zu den ersten Ländern, 
die diesen Schutz gesetzl ich regelten . 

Den Anfang machte die Entschließung vorn 
November 1 786, dann folgten die Hofkanzlei
dekrete vorn Feber 1 787 und YOlll Juni 1 842. Mit 
diesen Schutzbestimlllungen wurde das Verbot 
der Nachtarbeit O\�'ie eine Beschränkung der 
täglichen Normalarbeitszeit auf 1 0-1 2 Stunden , 
je nach Altersstufe, fe tgelegt .  Weitere Verbes
serungen brachte die 0 werbeordnung im J ahre 
1 859. 

Eine eingehende gesetzlichc Regelung erfuhr 
die K inderarbeit i m  Dezember 1 9 1 8 .  Diese Vor
schriften wurden 1 935 durch I\\\'ei Bundesgesetze 
ersetzt.,  \'on denen das eine die Verwendung dcr 
K inder und Jugendlichen mit Ausschluß der K inder
a rbeit in der Land- und Forstwirtschaft regelte, 
während das andcre die Grundsätze für diesen Be
reich festlegte. Beide Gesetze berücksichtigten 
die von Österreich durch die Ratifiziel"llng inter
nat ionaler Dbereinkommen betreffend die Ver-

wendung \'on K indern zur Arbeit eingegangenen 
Verpflichtungen . Ferner enthielten verschiedene 
arbeitsrecht liche Spezialgesetze, wie das Auge
stelltengesetz, das Schauspielergesetz, das Bäckerei
arbeitergesetz ,  das Bergarbeitergesetz und das Heim
arbeitsge. etz ,  Schutzvorschriften für Jugendliche. 
Für die Nachtarbeit Jugendlicher galten insbe
sondere das Gesetz über das Verbot der Nacht
a,rbeit der Frauen und Jugendli chen in gewerb
lichen Betrieben und die Vollzugsanweisung über 
die Verwendung von Frauen und Jugendlichen im  
Gast- und Schankgewerbe zur Nachtzei t .  

M i t  Jänner 1 939 t rat das deut 'che Jugend
schutzgesetz vom April  1 938 in Kraft . 

Im Juli 1 94 verabschiedete der Nationalrat 
das Bundesgesetz über die Beschäftigung von 
K indern und Jugendlichen, wodurch das deutsche 
Recht durch östeneichische Vorsch rifteu ersetzt 
\I'llrde. Diese. ' Gesetz lehnt sich , soweit es die 
Kinderarbeit regelt, an die bis 1 939 in Geltung 
gestandenen österreichischen Rechtsvorschriften an 
und nimmt dabei auch auf die von Österreich 
ratifizierten internat ionalen Übereinkommen Be
dacht.  

Durch die Bundesgesetze vom Feber 1 952 und 
vorn April 1 962 wurden die Vorschriften des Kinder
und Jugendbeschäft igungsgesetzes, soweit 8ie mit 
einzelnen Best immungen internationaler Überein
kommen, dic Ö&terreich rat ifiziert hat, noch nicht 
völl ig übereinst.immten, angepaßt. Schließlich wurde 
durch da.s Bunde8gesetz vom März 1955 die Nacht 
ruhe Jugendlicher, die in Backwaren-Erzeugungs
betrieben be. chäft igt sind, neu geregelt .  

Auf Grund des Kinder- und J ugendbeschäfti 
gungsgesetzes sind die Jugendlichen zur über
wachung ihres Gesundheitszustandes pedodisch einer 
ärztl ichen Untersuchung zu unterziehen. Dadurch 
soll vor allem festgestellt werden, ob die Jugend
l ichen bei weiterer Ausübung ilu'es Berufes Schaden 
an ihrer Gesundheit erleiden können. Derzeit 
werden die Jugendlichen einmal im .J ahr unter
sucht ,  jedoch erfolgen, sofern es erfordcrlich er
scheint, in kürzeren Zeiträumen Na.chuntersuchun
gen. 

Die UntersuchunO'en wurden bis zum Jahre 1958 
zum Teil auch durch die Amtsärzte  bei den Ämtern 
der Landesregierungen durchgeführt. Seither wer
den einheitl ich in allen Bundesländern die Unter
suchungen von den Gebietskrankenkassen für Ar
beiter lIDd Angestellte vorgenommen.  

In den Jahren 1 95 1-1966 wurden im Bundes
gebiet 1 ,980.873 Jugendliche untersucht ;  nur bei 
2298 Jugendlichen bestanden ernste Bedenken gegen 
die weitere Berufsausübung. Um die ÜbersteIlung 
dieser Jugendlichen in andere Berufe waren die 
Arbeitsinspektorate im Zusammenwirken mit den 
Arbeitsämtern in  den meisten Fäl len mit  Erfolg 
bemüht. Für die Untersuchungen wmde im Jahre 
1966 ein Betrag von 5·258 l\Iillionen S aufgewendet . 

eit dem Jahre 1 962 werden auch die jugend
l ichen Hausgehilfen ärztl ich untersucht, u .  zw. 
cbenfalls durch die Gebietskranl<Ol1 kassen . 
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Aus den Tätigkeitsberichten der Gebietskranken
kassen ist zu entnehmen, daß die medizinische 
Auswertung der Untersuchungsergebnisse für den 
Jugendschutz in Österreich durchaus positive Er
folge brachte. 

Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in der Land- und Forstwirtschaft sind im wesent
lichen die Landarbeitsordnungen, für den Schutz 
Jugendlicher in privaten Haushalten das Haus
gehilfen. und Hausangestelltengesetz maßgebend. 

A r b e i t s r e c h t l i c h e r  S c hu t z  
Wehrpfl i c h t i g e r  

Im Ersten Weltkrieg wurde durch eine Ver
ordnung vom Feber 19 16  die Aufrechterhaltung 
von gewissen Dienstverhältnissen, die dem Hand
lungsgehilfengesetz unterlagen, gesichert, wenn 
Dienstnehmer zu persönlicher militärischer Dienst
leistung herangezogen wurden. 

Die Grundzüge der heutigen Arbeitsplatzsicherung 
für die zum Präsenzdienst einberufenen Dienst 
nehmer enthält das Wehrgesetz vom September 
1955. Die näheren Regelungen wurden mit dem 
Arbeitsplatz.Sicherungsgesetz vom Juli 1956 ge
troffen . Es regelt die Sicherung des Arbeitsplatzes 
der Präsenzdiener durch einen Kündigungs. und 
Entlassungsschutz und die Anrechnung der Präsenz
dienstzeiten auf Ansprüche aus dem Dienstver
hältnis. Auch die Aufrechterhaltung bestehender 
Vereinbarungen über W'erk- oder Dienstwohnungen 
i ·t vorgesehen. Neben diesem arbeitsrechtlichen 
Schutz trifft das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz auch 
dafür Vorsorge, daß Präsenzdiener in der Arbeits· 
losenversicherung keinen Nachteil erleiden. 

B ä c k e r e i a r  b e i  t el' 

Die ersten Arbeiten zur Regelung des Schutzes 
der Bäckereiarbeiter gehen auf den Beginn dieses 
Jahrhunderts zurück. In den Jahren 1 909, 1910 
und 191 1 im Abgeordnetenhaus eingebrachte Ini· 
tiativanträge führten ebenso wie eine Regierung&. 
vorlage im Jahre 1912  jedoch zu keiner gesetz. 
lichen Regelung. 

Während der Kriegsjahre 1914-1918 wurde, 
bedingt durch die Knappheit der Lebensmittel, 
zunächst die Erzeugung von Kleingebäck einge. 
schränkt und später vollstänn.ig verboten. Ge· 
stützt auf kriegswirtschaftliche Ermächtigungsvor
schriften wurde mit Verordnung vom Feber 19 17  
ein Verbot der Nachtarbeit zwischen 2 1 ·00 und 
5·00 Uhr verfügt. Ausgenommen von diesem Ver. 
bot waren lediglich bestimmte Vorarbeiten. 

Im April 19 19  erging das Gesetz über die Re· 
gelung der Arbeit in den Betrieben zur Erzeugung 
von Backwaren. Dadurch wurde für die Bäckerei 
arbeiter eine eigene, den besonderen Verhältnissen 
in diesem Berufszweig Rechnung tragende Re· 
gelung über die tägliche Arbeitszeit, die Ruhe· 
pausen, die Nachtarbeit, eHe Sonn· und Feiertags. 
arbeit und die Lehrlingshaltung getroffen. Dieses 
Gesetz wurde in der Folge mehrfach abgeändert ;  
es blieb bis zum Jahre 1955 in Geltung. 
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Das Bundesgesetz über die Regelung der Arbeit 
in Betrieben, in denen Backwaren erzeugt werden, 
vom März 1955 hat auf dem Gesetz vom Jahre 
19 19  aufgebaut und den seither eingetretenen 
Änderungen des Dienstnehmerschutzes Rechnung 
getragen. Das Gesetz brachte gegenüber der bis
herigen Regelung eine Reihe von Verbesserungen, 
so in den Bestimmungen über die Pausen, die Ent
lohnung, die Nachtarbeit, die Nachtruhe für weib· 
liehe Dienstnehmer und die Arbeitsruhe an Sonn· 
und Feiertagen sowie hinsichtlich der überwachung 
seiner Einhaltung. Außerdem haben die Bestim
mungen der Internationalen übereinkommen (Nr.20) 
über die Nachtarbeit in Bäckereien und (Nr. 89) 
über die Nachtarbeit der Frauen Berücksichtigung 
gefunden. 

Zuletzt wurde das Bäckereiarbeitergesetz im Juni 
1 960 in den Bestimmungen über die Nachtarbeit 
und über die Lehrlingshaltung novelliert. 

H a u sg e h i l fen u n d  H a u sangeste l l te  

Die Hausgehilfen gehören zu  den Dienstnehmer· 
gruppen, die im Regelfall einzeln beschäftigt sind. 
Es ü;t für sie ein be onderer Schutz erforderlich. 
Bis zum Jahre 1 920 war deren Dienstrecht meist 
in den sogenannten Dienstbotenordnungen geregelt. 
Das Gesetz vom Feber 1 920 über den Dienstver. 
trag der Hausgehilfen brachte eine erhebliche 
Verbesserung der Recht&lage. Zu den Hausgehilfen 
zählten alle Personen, die zur Leistung von Diensten 
in die Hausgemeinschaft, des Dienstgebers auf· 
genommen waren. Das Hausgehilfengesetz galt ur· 
sprünglich nur für Gemeinden mit mehr als 5000 Ein· 
wohnern. Diese Einschränkung ist im März 1 926 
beseitigt worden. Das Gesetz wurde mehrfach 
novelliert ; e blieb auch während der Besetzung 
Österreichs in Geltung. Im Jahre 1946 wurde 
das Arbeiter. Urlaubsgesetz zur subsidiären Rechts· 
quelle für den Urlaubsanspruch der Hausgehilfen 
erklärt. 

Nach langjährigen Bemühungen wurde im Juli 
1 962 mit dem Bundesgesetz über die Regelung 
der Dienstverhältnisse der Hau&gehilfen und Haus· 
angestellten das Dienstrecht dieser Gruppe dem 
allgemeinen Stand der sozialen Gesetzgebung an· 
gepaßt. Es handelt sich dabei vor allem um eine 
zeitgemäße Regelung der Arbeitszeit, der Freizeit, 
der Ruhepausen und Ruhezeiten sowie des Urlaubs. 

Die Einhaltung der Dienstnehmerschutzbestim· 
mungen im Haushalt wird von einer beim Eini· 
gungsamt bestehenden Kommission überwacht, der 
je ein Dienstnehmer· und ein Dienstgeberver. 
treter angehören. Diese Kommission hat den 
Charakter einer Schlichtungsstelle, die jedoch nur 
hinsichtlich der in die Hausgemeinschaft aufge. 
nommenen Dienstnehmer und nur dann tätig wer· 
den kann, wenn sie wegen einer behaupteten Ver· 
letzung der Schutzvorschriften dieses Gesetzes an· 
gerufen wird. 

Im April 1 965 wurden auch die Urlaubsvol" 
schriften des Hausgehilfen. und Hausangestellten· 
gesetzes abgeändert, wobei das Ausmaß des Mindest· 
urlaubes auf 1 8  Werktage erhöht wurde, 
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H a u s b e s o r g e r  

Den Hausbesorgern obliegen neben den eigent
lichen Dienstverrichtungen, wie Beaufsichtigung 
und Reinhaltung des Hauses, auch Verwaltungs
aufgaben. Bis zum Jahre 1910 hatten für das Dienst
verhältnis der Hausbesorger nur die Bestimmungen 
des ABGB. gegolten ; die besondere arbeitsrecht 
liche Stellung der Hausbesorger führte in der Folge 
zur Regelung in Landesgesetzen. 

Im Dezember 1922 wurde das Hausbesorger
gesetz (Hausbesorgerordnung) geschaffen, das zu
nächst für Wien, Graz, Linz und Salzburg sowie 
für eine Reihe anderer Stadtgemeinden galt. Durch 
Verordnung des Landeshauptmannes kann eine 
Erweiterung des örtlichen Geltungsbereiches der 
Hausbesorgerordnung herbeigeführt werden, eine 
Ermächtigung, von welcher öfters Gebrauch ge
macht wurde. 

Das Ge etz wurde im Juli 1 946 durch das Arbeiter
Urlaubsgesetz und im Jänner 1957 durch ein wei
teres Bundesgesetz abgeändert, das auch die Ko ten
tragung für die UrIau bsvertretung neu regelte. 
Im Juli 1957 wurde das Gesetz als Hausbesorger
ordnung 1 957 wiederverlautbart. Die Erhöhung 
des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruches erfolgte 
im Dezember 1964. 

Die Entlohnung für die Wartung und Rein
haltung des Hauses und für die allgemeinen Pflichten 
des Hausbesorgers wird durch Verordnungen der 
Landeshauptmänner geregelt. Für andere Dienst
leistungen, die mit dem Hausbetrieb in Zusammen
hang stehen und die ausdrücklich vereinbart werden 
müssen, gelten allgemein Mindestlohntarife. Es 
handelt sich meist um die Festsetzung der Ent
lohnung für Aufzugs- und Zentralheizungswartung, 
außerordentliche Reinigungen u. dgl . Derzeit be
stehen 1 6  solche Mindestlohntarife. 

P r i  vat-K r a ft w a g e n fü h r e r  

Im Dezember 1928 wurde das Dienstrecht der 
Privatkraftwagenführer ähnlich wie für die in 
der gewerblichen Wirtschaft tätigen Kraftwagen
führer geregelt .  Bundesgesetze paßten im Juli 
1946 und Dezember 1964 das Privat-Kraftwagen
führergesetz an die Entwicklung auf dem Gebiet 
der Urlaubsvorschriften an . 

H e i m a r b e i  t 

Schon lange vor dem Ersten Weltkrieg waren 
Untersuchungen über die Heimarbeit angestellt 
worden, die als Grundlage für den Entwurf eines 
Heimarbeitsgesetzes dienen sollten. Eine der ersten 
Aufgaben des mit 1 .  Jänner 19 18  errichteten Mini 
steriums für soziale Fürsorge war die Neuformu
lierung eines auf diesen Vorarbeiten beruhenden 
Heimarbeitergesetzentwurfel;, der i m  Frühjahr 1 9 1 8  
als Regierungsvorlage im Abgeordnetenhaus ein
gebracht und von diesem gleich in Beratung ge
zogen wurde. Bereits im Dezember 19 1 8  konnte 
als eines der ersten sozialpolitischen Gesetze der 
Republik Österreich das moderne und fortschritt
liche Heimarbeitsgesetz beschlossen werden. 

Nach der Besetzung Ö terreichs wurden die 
deutschen Vorschriften auf dem Gebiete der Heim
arbeit eingeführt. Sie blieben nach 1 945 auf Grund 
des Rechts-überleitungsgesetzes vorläufig in Gel
tung, jedoch waren in weiterer Folge wesentliche 
Bestimmungen des Gesetzes und seiner Durch
führungsverordnungen nicht anwendbar. 

Eine grundlegende Reform des Heimarbeits
rechtes erfolgte durch das im März 1954 vom 
Nationalrat beschlossene Heimarbeitsgesetz . Es 
schließt in den Grundgedanken an das Heim
arbeitsgesetz vom Jahre 19 18  an, bringt aber ent
sprechend der seither eingetretenen wirtschaft
lichen und sozialpolitischen Entwicklung eine Reihe 
von Verbesserungen. Der Geltungsbereich des Ge
setze ' bezieht sich nicht auf Heimarbeit im Rahmen 
der land- und forstwirtschaftlichen Produktion. 
Die im Gesetz für Heimarbeiter vorgesehenen 
Schutzbestimmungen gelten auch für Zwischen
meister, die in der Regel mit nicht mehr als zwei 
familienfremden Hilfskräften arbeiten, sowie für 
diesen gleichgestellte andere Zwischenmeister und 
für Mittel personen. 

Die Schutzbestimmungen des Heimarbeitsgesetzes 
dienen vor allem der bes eren Kontrolle der Arbeits
bedingungen, insbesondere durch Vorschriften 
über die Anzeige bei erstmaliger Vergabe von 
Heimarbeit, Listenführung, Bekanntgabe der Ar
beits- und Lieferungsbedingungen, über das Ab
rechnungsbuch, die Ausgabe und Ablieferung der 
Heimarbeit und über den Gefahrenschutz. Es 
enthält ferner Bestimmungen über den Urlaub 
für Heimarbeiter, Zwi chenmeister und Mittels
personen und über das Feiertagsentgelt. Darüber 
hinaus wird den regelmäßig beschäftigten Heim
arbeitern ein Anspruch auf Krankenentgelt und 
Weihnachtsremuneration in gleicher Weise wie 
den Werkstattgehilfen eingeräumt. 

Den Kernpunkt bildet, ebenso wie im Heim
arbeitsgesetz von 19 18, der Entgeltschutz. Er Ulll 
faßt sowohl die Möglichkeit, allgemein verbind
liche Regelungen über die Arbeits- und Lieferungs
bedingungen zu treffen, als auch im Einzelfall die 
Richtigkeit der Entgeltberechnung zu prüfen und 
das gebührende Entgelt verbindlich festzustellen. 
Besondere Vorschriften regeln außerdem die über
wachung der Einhaltung der Entgeltregelungen 
durch Organe der Arbeitsinspektion. 

Im Dezember 1959 wurde das Heimarbeits
gesetz abgeändert. Unter Berücksichtigung des 
Stickereiförderungsgesetzes wurden die Zwischen
meister in der Lohnmaschinstickerei Vorarlbergs 
vom Geltungsbereich ausgenommen. Weiters waren 
für die Novelle die seit dem Inkrafttreten de 
Heimarbeitsgesetzes gewonnenen Erfahrungen be
stimmend. Dies gilt besonders für die bei der 
Tätigkeit der Heimarbeitskommissionen gewonnenen 
Erfahrungen . Mit Kundmachung der Bundesre
gierung vom Juni 1 960 wurde das novellierte Ge
setz sodann als Heimarbeitsgesetz 1960 wieder
verlautbart. 

Zur Schaffung genereller Regelungen sieht das 
Heimarbeitsgesetz zwei Instrumente vor, nämlich 
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den Absc h l u ß  VOll Hoi mal'boitsgesamtvertriigen 
zwischen den gesetzlichen Interessenvertretungon 
hz w. kollek ti vvertragsfäh igen Berufsvereinigungen 
und die Edassung von Heimarbeitstarifen durch 
( l ie Heimal'beitskommissionen. Die Vorschriften 
über den Abschluß ,  die Hinterlegung und Kund
machung eines Heimarbeitsgesamtvertrages sowie 
seine Rechtswirkungen entsprechen im wesent
I ichen den Bestimmungen über Kollektivverträge. 

Die Aufgabe, im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
die Arbeits- und Lieferungsbedingungen durch 
Heimarbeitstarife zu regeln, obliegt den Heim
arbeitskommissionen. Der Vorsitzende, sein Stell
,-ertreter und die Mitglieder diesel' Kommissionen 
werden vom Bundesministerium fül.' soziale Ver
waltung auf Grund von Vorschlägen der in Be
t racht kommenden I llteressenvertretungen bestellt. 
Bei jeder Heimarbeitskommission besteht ein pari
tätisch zusammengesetzter Entgeltberechnungsauf:;
schuß. Er hat die Entgeltberechnung auf ihre 
Übereinstimmung mit der geltenden Heimarbeits
regelung zu prüfen und das gebührende Entgelt 
festzustellen. Für jene Heimarbeitszweige, denen 
besondere Bedeutung zukommt, bestehen vier Heim
<:1rbeitskommissionen, für Angelegenheiten der 
übrigen Heimarbeitszweige wurde eine allgelneine 
Heimarbeitskommission errichtet. 

über Berufungen gegen Bescheide der Entgelt 
berechnungsausschüsse entscheidet die beim Bundes
ministerium für soziale Verwaltung errichtete, pari
tätisch zusammengesetzte Berufungskommission für 
Heimarbeit unter dem Vorsitz eines Richters. 

In den ersten Jahren der Tätigkeit der Heim
arbeitskommisRionen stand mehr die Schaffung 
von allgemein verbindlichen Entgeltregelungen im 
V ordergrund, während sich in den Jahren ab 1 958 
die Tätigkeit der Entgeltberechnungsausschüsse ver
stärkte. Eine Aufschlüsselung der Zahl der Heim
arbeitstarife, Heimarbeitsgesamtvertl'äge und der 
Verfahren vor den Entgeltberechnungsausschüssen 
bzw. der Berufungskommission, nach Jahren ge
gliedert, gibt die folgende Tabelle. 

von Heim-
bei Heim-

Verfahren arbeitskommis- Verfahren 
arbeitskommis- sionen hinter� vor Entgelt- vor der 

JC\hr siouen beschlos- legte Heim- berecll- Berufungs-
seue Heim- arbeitsgesamt- nungsaus· kOlllmission 

arbeits tarife verträge �chüssen 

1 055 1 3 - -

1 9 56 6 1 3  8 1 
1 957 1 9  1 0  39 6 

1 058 22 -1 72 1 3  

1 959 24 8 8i) 1 2  
1 9 60 2 1  4 83 20 
1 9ö 1  2 0  3 7 7  1 8  

H I 62 20 7 4 1  6 

1 06 3  3 3  7 30 8 

1 964 1 8  ] 0  2 1  8 

1 065 30 1 3  20 0 
] 966 20 1 0  1 8 4 

insge-
samt 243 92 .J-O! l l -t  

Die Erfahrungen übel' die Einhaltung der Dienst
nehmerschutzvorschriften !'lind im Berichtsteil über 
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Loul l 1 l i"che L l1ld arbeitshygi eui,who Dienstnehmer
Rchutzvol'schl'iftell , ·Wahrnehmung des Dienstneh
merschnt.zes, enthalten . 

Arbeits- und Betriebsverfassung 

K o a l i t i o n  i m  A r b e i t s l eb en 
Durch das Staatsgrundgesetz vom Dezember 

1 867 über' die allgemeinen Rechte der Staats
bürger wurde auch die Vereins- und Versammlungs
freiheit garantiert. Dadurch wal' es der Arbeiter
schaft möglich, sich zur Durchsetzung von gemein
samen wirtschaftl ichen Interessen zusammenzu
schließen und so auf die Arbeitsbedingungen Ein
fluß zu nehmen. Im April 1 870 trat das Koalitions
gesetz in Kraft, m it dem grundsätzlich die Koali
t ionsverbote beseitigt wurden. Damit wurde das 
Prinzip der Nichteinmischung des Staates zum 
Ausdruck gebracht und so der Grundstein für die 
spätere Streikfl'eiheit gelegt .  

Bei der Errichtung der Ersten Repuhl ik  wurde 
das Staatsgrundgesctz vom Dezember 1 867 l1l 
deren Rechtsordnung übernommen. Durch Be
schluß der Provisorischen Nationalversammlung 
wurden alle Ausnahmeverfügungen aufgehoben und 
die volle Vereins- und Versammlungsfreiheit her
gestellt .  Dieser Beschluß gilt ebenso wie das Staats
g rundgesetz vom Dezember 1 867 ab Bundes
verfassungsgesetz im Sinne des Art. 44 Abs. 1 
B. -VG. Damit wurde die Koalitionsfreihcit auch 
in der Republik im Wege der Vereins- und Ver
sammlungsfreiheit gewährleistet. 

Als weitere verfassungsrechtl iche Maßnahme, der 
für das Koalitionsrecht Bedeutung zukommt ,  ist 
die Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz vom 
Feber 1929 zu nennen. Danach bezieht sich das 
Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten ge
mäß Art. 1 8  Abs. 3 B. -VG. nicht auf das Gebiet 
des Koal itionsrechtes (Art. 18 Abs. 5 B.-VG. ) .  

Als einfachgesetzl iche Regelung erging im  April 
1930 das Antiterrorgesetz . Es enthält arbeits
rechtliche Bestimmungen, Strafbestimmungen und 
Vorschriften zum Schutz der Arbeits- und Ver
sammlungsfreiheit. 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ordnung 
der nationalen Arbeit (AOG. )  im Jahre 1 938 wurde 
die österreichische Arbeitsverfassung beseitigt. 

Nach Wiedererrichtung der Republik Österreich 
wurde die bis 1933 bestandene Rechtslage wieder 
hergestellt. Das Antiterrorgesetz wurde im  Juli 
1 954 novelliert, damit wurden auch die Bestimmungen 
über den Abzug von Beiträgen dahin geändert, 
daß dem Verbot unter bestimmten Voraussetzungen 
Beiträge für kollektivvertragsfähige Berufsvereini 
gungen und gewisse Spenden nicht unterliegen. 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, ist das 
Koalitionsrecht in Österreich i m  Wege der Vereins
und Versammlungf;[reiheit verfassungsgesetzlich ga
rantiert. Das in Ausführung dieser grundrecht
l ichen Garantien ergangene Vereinsgesetz und das 
Versammlungsgesetz haben demgemäß auch für 
die Koalitionen des Arbeitsrechtes Bedeutung. Fer-
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Her verbietet das Landal'beitsges tz jede Beeinträch
t igung der K oalit ionsfrei heit.  Das B LUldesverfas
sungsgesetz vom 4. März ] 964, BGBl.N!'.  59 hat 
den Verfassungsrang der K onvent ion zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (MRK.)  samt 
Zusatzprotokoll und damit auch deren Bestimmun
gen über das Koalit ionsrecht klargest ellt . 

Au ßerdem garant,iert das von Österreich rat i 
fizierte Internationale ü bereinkommen (Nr. 87 )  
über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes das Recht der Dienstnehmer 
und Dienstgeber, ohne vorherige Genehmigung 
Organisat ionen nach eigener 'Vah l  zu bilden und 
solchen Organisationen beizutreten.  

Nach Art . 2 des gleichfal ls  ratifizierten Inter
nationalen übereinkommens (NI" . 98) über die An 
wendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu K ol l ek t iyverhandlungen ist den 
Organisationen der Dienstnehmer und Dienstgeber 
in bezug auf ihre Bi ldung, Tätigkeit und Ver
'l"altung gebührender Schutz gegen jede Einmischung 
yon anderer eit e  zu gewähren. Die Verpfli chtung 
zur Gleichstellung der Landarbeiter mit den ge 
werblichen Arbeitern i m  H inblick auf das Koalit ions
recht wurde in dem schon von der Ersten Republik 
ratifizierten Intemationalen ü bereinkommen (Nr. l l )  
übel' das Vereinigungs- und K oalit ion, recht der 
I and wirtschaftlichen Arbeitnehmer festgelegt .  

K a m m e r n  f ü r  A r b e i t e r u n d  A n g e s t e l l t e  

Nach erfolglosen Bemühungen u m  die chaffung 
von Arbeiterkammem vor dem Jahre 1 9 1 8  be
schloß die Nat ionah rersammlung i m  Feber 1 920 
das G esetz über die Enichtnng von Kammern 
für Arbeiter und Angestellte. Durch diese K a rn 
mem erhielten die Arbeiter und Angestel l ten eine 
gesetzliche Vertretung, die sich ausschl ießli ch der 
Wahrnehmung i hrer sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen zu wid men hatte. Es gelang den Ar
beiterkammern, sich durch große Sachlrenntni ' 
und Ini t iative zu erfo lgreichen Vertretern der An
l iegen der Arbeiter und Angestellten zu machen 
und den i hnen zukommenden Einfluß im öJfent
lichen Leben zu erreichen. 

In jedem Bundesland wurde eine Arbeiter
kammer errichtet, m i t  Ausnahme von 'Vien und 
Niederösterreich, für die zunäch�t eine Kammer 
gemeinsam geschaffen wurde. Für gemeinsame An
gelegenheiten vereinigten sich die Vorstände der 
Kammern zum Arbeiterkammertag. Die Finanz
wirtschaft der Arbeiterkammern vollzog sich 
autonom auf Grund des Jahresvoranschlages. 

Schon lmrze Zeit nach der Besetzung Öster
reichs wurden die Arbeiterkammern aufgelöst. Im 
Juli 1 945 'wurde mit dem Gesetz ü ber die Wieder
errichtung der Kam mern für Arbeiter und Ange
stellte die Rechtsgnmdlage für die Tätigkeit dieser 
be,,,ährten Inst itutionen wieder geschaffen. 

Die Arbeiterkammern h aben seit i hrer Wieder
errichtung unter den Arbeitern und Angest ellten 
sowie innerhalb der Wirtschaft nicht nur jene Gel 
tung wiedererlangt, die sie in der Ersten Republ i k  

haU en , ' i e  konnten v ie l mehr ihr  1 1  l�influß,  ou
f\onders in der Wirtschaftspolitik, nicht unwesent 
l ich verstärken. Im Laufe der Tätigkeit der Ar
beiterkammern h at sich in i mmer größerem Maße 
die Notwendigkeit gezeigt, gewisse Bestimmungen 
des Arbeiterkammerge5etzes einer Reform zu unter
ziehen, um den Arbeiterkammern eine wirksame 
Durchführung der ihnen vom G esetzgeber über
tragenen Aufgaben zu gewährleisten. 0 hat sich 
vor allem auch eine genauere Umschreibung des 
Geltungsbereiches der Arbeiterkam l11crn als not 
wendig erwiesen. 

Dementsprechend \vurde im Mai 1 954 das Bundes
gesetz über die Kammern für Arbeiter und Ange
stellte beschlosf:>en . eben der Jeufassung des 
Geltungsbereiches wurde auch der sachliche Wir
kungsbereich der Arbeiterkammern i n  Anpassung 
an die bisher ausgeübte Tätigkeit k larer gefaßt und 
Änderungen hinsichtlich der inneren Organisation 
der K ammern und des Arbeiterkammertages VOl'
genommen.  

ovelliert wurde das Arbeiterkammergesetz 1 95-! 
bisher nur hinsichtlich der Bemessung der Kammer
umlage durch Bunde5gesetze vom April 1 960 und 
vom Juli  ] 965 . 

Die Intere, sen der Dienstnehmer in der Land
und Forst wirtschaft von den best ehenden Land
arbeiterka m rn erl1 wahrgenommen.  

B e t r i e b s r ä t e  

Die Bestrebungen der Arbeiterschaft nach einer 
gesetzlich yerankerten Interessenvertretung der i n  
einem Betrieb vereilllgten Arbeiter und Ange
stellten fanden i hren ersten Niederschlag i m  Ge
setz betreffend die Erncht ung von Genossen
schaften beim Bergbau vom Jahre 1 896. Den VOl'
ge ehenen Lokalarbeiterausschüssen in den ein
zelnen Bergwerken wurde vor allem die Mittler
rolle zwischen dem \Verksherrn und der Beleg
schaft in Angelegenheiten der Lolmverträge und 
.'onstiger Arbeitsbedingungen übertragen . 

Für die übrige Wirtschaft brachte das Gesetz 
vom Mai 1 9 1 9  betreffend die Errichtung von Be
triebsräten eine gesetzliche Grundlage für die teil
weise schoit bestandenen Vertrauensmännerkollegien 
(Arbeiterausschüsse, Fabriksaus5chüsse) . Diese Re
gelung wurde dann im Juli 1 934 durch das Bundes
gesetz über die Errichtung von 'Verkgemeiu
schaften abgelöst, das nach der Be, etzung Öster
reichs durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit (AOG . )  außer Kraft gesetzt wurde. 

Schon kurze Zeit nach der Wiedererrichtung der 
Republik Österreich wurden in den Betrieben i n  
Anlehnung a n  das Betriebsrätegesetz a u s  dem Jahre 
1 9 1 9  provisorische Betriebsräte geschaffen. 

Im März 1 947 beschloß der Nationalrat das Bun
desgesetz über die Errichtung von Betriebsvertl'e
tWlgen. Die es Gesetz lehnt sich tei lweise an das 
Betriebsrätegesetz aus dem Jahre 1 9 1 9  an und be
rücksichtigt die seither erfolgten wirtschafts- und 
sozialpolitischen Änderungen . Der Einfluß der Be
triebsvertretung in personalpolitischen AnO'elegen-
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hoiten wurde erweitert und den Betriebsratsmitglie
dern ein verstärkter Kündigungsschutz eingeräumt. 
Neu war auch die Einrichtung der Betriebsver
sammlung ; der Schutz der Dienstnehmer vor unge
rechtfertigter Kündigung wurde ausgebaut. Im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft ist  das Be
triebsvertretungsrecht in den auf Gnmd des Land. 
arbeitsgesetzes erlassenen Landarbeitsordnungen i n  
analoger Weise geregelt. Eine Neuerung st.ellte ferner 
das Recht der Mitwirkung des Betriebsrates an der 
Führung und Verwaltung der Betriebe dar. Für 
Betriebe oder Unternehmungen mit mehr als 
500 Beschäftigten besteht nun die Möglichkeit, bei 
Nichtberücksichtigung der Meinung des Betriebs
rates zur Wirtschaftsführung Abhilfe bei der 
"Staatlichen Wirtschaftskommission" zu verlangen. 
Seit 1966 besteht eine Staatliche Wirtschaftskom
mission für die verstaatlichten Unternehmungen 
beim Bundesministerium für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen und eine zweite für die 
übrigen Betriebe beim Bundesministerium für Han
del, Gewerbe und Indu1>trie. 

Durch Bundesgesetz vom Juli 1962 wurden das 
passive Wahlalter von 24 auf 2 1  Jahre herabgesetzt 
und Sonderregelungen für Theaterunternehmungen 
getroffen. Das Bundesgesetz vom August 1 965 
brachte einige weitere Änderungen. Insbesondere 
verlängerte es die Funktionsdauer der Betriebs
vertetung von zwei auf drei Jahre und berechtigte 
die an der persönlichen Stimmabgabe Verhinderten 
zur Briefwahl. 

Die Rechte der in den Aufsichtsrat gewählten 
Mitglieder des Betriebsrates sind im Aktiengesetz 
1965 festgelegt. 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Die kollektive Rechtsge!!taltung dient in erster 
Linie innerhalb der vom Staat gesetzten Grenzen der 
normativen Regelung der Arbeitsbedingungen durch 
die Verbände des Arbeits- und Wirtschaftslebens . 

K o l l e k t i v v e r t r ä g e  

Das bedeutendste Instrument kollektiver Rechts
gestaltung ist der Kollektivvertrag. Durch ihn wird 
neben der Gesetzgebung in besonderer Weise der 
soziale Schutz gefördert .  Er wurde zum geeigneten 
Mittel für die Interessenvertretungen, dem jewei
ligen, auch rasch auftauchenden Bedürfnissen des 
Arbeitslebens, insbesondere auch der Ge!:staltung der 
Lohn- und Gehaltsverhältnisse, durch Abschluß 
eines Kollektivvertrages zu entsprechen. Dieser 
Vertrag wirkt dann auf den Inhalt der Einzel
verträge ein. 

Die Grundlage für die Möglichkeit, Arbeitsbedin
gungen im Wege einer kollektiven Vereinbarung 
festzusetzen, wurde erstmalig durch das Gesetz vom 
Dezember 1919 über die Errichtung von Einigungs
ämtern und über kollektive Arbeitsverträge ge
schaffen, welches insbesondere i m  Jahre 1 930 in 
verschiedenen Punkten ergänzt wurde. Damit fand 
nach einer etwa fünfzigjährigen Entwicklung der 
Gedanke einer rechtsverbindlichen Kollektivverein-
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barung von Arbeitsbeuingen i J l  uie Rcehtsordnung 
Eingang. 

Bald nach der Besetzung Österreichs trat an die 
Stelle des Kollektivvertragsrechtes das deutsche 
Tarifordnungsrecht. Nach der Wiederherstt'llung 
der österreichischen Unabhängigkeit wurden zu
nächst dic Befugnisse des Reichstreuhänders der 
Arbeit auf eine beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung errichtete provisorische Zentrallohn
kommission übertragen. Mit dem Bundesgesetz 
über die Regelung von Arbeits- und Lohnbedin
gungen durch Kollektivverträge und Arbeitsord
nungen vom Feber 1 947 wurden die bewährten 
Grundsätze des alten österreichischen Kollektiv
vertragsrechtes wieder eingeführt. Gegenüber dem 
Kollektivvertragsgesetz aus dem Jahre 1919 und 
seinen späteren Novellen ergab sich durch Berück
sichtigung der Judikatur der Jahre 1920 bis 1938 
zum Kollektivvertragsrecht sowie des Schrifttums 
eine Rechtsfortbildung. 

Das Kollektivvertragsgesetz 1947 räumt das 
Recht zum Abschluß von Kollektivverträgen i m  
Gegensatz zur früheren Rechtslage nicht mehr allen 
auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufs
vereinigungen der Dienstnehmer und Dienstgeber 
bzw. einzelnen und mehreren Dienstgebern ein, 
sondern nur solchen Berufsvereinigungen, die be
stimmte, im Gesetz angeführte Voraussetzungen er
füllen. Wenn diese zutreffen, hat das Obereinigungs
amt das Vorliegen der Kollektivvertragsfähigkeit 
festzustellen. 

Im Laufe seiner bald zwanzigjährigen Tätigkeit 
hat das Obereinigungsamt die Kollektivvertrags
fähigkeit von 37 auf freiwilliger Mitgliedschaft be
ruhenden Berufsvereinigungen festgestellt. Von 
diesen Feststellungen entfielen 34 auf Vereinigungen 
von Dienstgebern, von denen zwei nicht mehr be
stehen, und drei auf solche von Dienstnehmern. 
In einem Fall wurde einem Antrag auf Erweiterung 
stattgegeben. Neun Feststellungsanträgen wurde 
nicht stattgegeben ; hievon betrafen zwei Dienst
nehmer- und fünf Dienstgeberorganisationen , zwei 
entfielen auf Mischverbände. 

Die Kollektivvertragsfähigkeit der gesetzlichen 
I ntere8senvertretungen ist subsidiärer Natur ; ihre 
Feststellung unterliegt keinem behördlichen Akt .  

Die Bedeutung der Kollektivverträge für die Ge
staltung der Arbeits- und Lohnbedingungen doku
mentiert sich in der großen Zahl der HinterlegungeIl. 
Bei dem nunmehr für die Hinterlegung zentral zu
ständigen Einigungsamt Wien wurden in den Jah
ren 1965 und 1966 537 bzw. 541 Kollektivverträge 
hinterlegt. 

Für das Kollektivvertragswesen in der Land- und 
Forstwirtschaft gelten die auf Grund des Landarbeits
gesetzes erlassenen, entsprechenden Bestimmungen 
der Landarbeitsordnungen. 

S a t z un g e n  

Das Kollektivvertragsgesetz 1947 hat die Be
stimmungen über die Satzungen weitgehend den Vor
schriften des Kollektivvertragsgesetzes aus dem 
Jahre 1919 angepaßt. Die Satzungen dienen dazu, 
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einen Kollektivvertrag, der eine überwiegende Be
deutung erlangt hat, über seinen Geltungsbereich 
für alle im wesentlichen gleichartigen Arbeitsver
hältnisse wirken zu lassen. Im Gegensatz zur Ersten R:epublik hat das Satzungswesen in der Gegenwart 
mcht mehr die ursprüngliche wirtschafts- und sozial
politische Bedeutung erlangt. Seit dem Inkraft
treten des Kollektivvertragsgesetzes 1 947 wurden 
vom Obereinigungsamt insgesamt 59 Satzungen be
schlossen. 

M in d e s t l o h n  t a r i fe 
Durch das Rechtsinstrument, durch das Mindest

löhne mit zwingender Wirksamkeit für den Einzel
arbeitsvertrag festgelegt werden können, schuf der 
Gesetzgeber einen Weg, um Dienstnehmern, deren 
Lohnbedingungen mangels einer kollektivvertrags
fähigen Körperschaft auf Dienstgeberseite nicht ge
regelt werden können, den erforderlichen sozial
politischen Schutz bei der Lohngestaltung zu ge
währen. Diesem Zweck dient das Gesetz betreffend 
die Erlassung von Mindestlohntarifen vom Juli 1 95 1 .  
E s  fügt sich i n  das die kollektive Rechtsgestaltung 
beherrschende Prinzip ein, wonach der Staat die 
nähere Gestaltung der Arbeitsbedingungen primär 
den auf freiwilliger Basis beruhenden Berufsvereini
gungen bzw. den gesetzlichen Interessenvertretungen 
überläßt. Demnach muß die Initiative zur Fest
setzung eines Mindestlohntarifes von einer kollektiv
vertragsfähigen Körperschaft der Dienstnehmer aus
gehen ; eine amtswegige Erlassung von Mindestlohn
tarifen ist nicht vorgesehen. Zuständig zur Er
lassung von Mindestlohntarifen sind die Einigungs
ämter ; wird jedoch der Wirkungsbereich mehrerer 
Einigungsämter berührt, obliegt die Erlassung dem 
Obereinigungsamt. Seit dem Jahre 1 95 1  haben die 
Einigungsämter insgesamt 16 1  iindestlohntarife 
erlassen. 

B et r i eb s v e r e i n  b a r u n g en 
Auf betrieblicher Ebene bilden die Betriebr:sverein

barungen Quellen der kollektiven Rechtsgestaltung. 
Es sind dies übereinkommen, die zwischen dem Be
triebsinhaber und dem die Dienstnehmer eines Be
triebes repräsentierenden Betriebsrat (Vertrauens
mann) abgeschlossen werden. Die normative Kraft 
von Betriebsvereinbarungen kann aber nur ein
treten, wenn dies vom Gesetz vorgesehen ist, wie 
insbesondere im Zusammenhang mit der Regelung 
der Arbeitsordnung. Eine solche kann , soweit sie 
nicht zwischen kollektivvertragsfähigen Körper
schaften vereinbart wurde, nur mit Zustimmung 
der gesetzlichen Betriebsvertretung erlassen und 
abgeändert werden. 

Die Mitbestimmung des Betriebsrates wird aber 
auch zum Zwecke der Ergänzung des Kollektiv
vertrages in solchen Angelegenheiten vorgesehen , 
deren Regelung in dem betreffenden Kollektivver
trag der Betriebsvereinbarung vorbehalten wurde. 

E i n i gu n g s ä m  t e l' 
Als Vorläufer der Einigungsämter wurden durch 

Verordnung vom März 1 9 1 7  aus fünf Mitgliedern be
stehende Beschwerdekommissionen errichtet ; je ein 
Mitglied mußte der Dienstnehmer- und der Dienst-
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geberseite angehören. Diese Kommissionen hatten 
in den militärischen Zwecken dienenden Betrieben 
vor allem die Dienst- und Lohnverhältnisse zu regeln 
und zu überprüfen . 

Im November 1 9 18  traten an die Stelle dieser Be
schwerdekommissionen die Einigungsämter. Die ge
setzliche Grundlage für ihre Tätigkeit wurde im  
Dezember 19 19  durch das Gesetz über die Errichtung 
von Einigungsämtern und über kollektive Arbeits
verträge geschaffen. Den Einigungsämtern waren 
in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit nicht nur die 
Vermittlung und die Entr:scheidung bei Rechtsstrei
tigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz 1 9 1 9  über
tragen worden, sie waren auch zur Schlichtung von 
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, zur Rege
lung des Arbeitsverhältnisses und zur Förderung der 
kollektiven Arbeitsverträge berufen. Neben der 
Mitwirkung beim Abschluß von Kollektivverträgen 
sowie bei Streitigkeiten über deren Auslegung oblag 
den Einigungsämtern auch die Regi::,trierung der 
Kollektivverträge, die Erstattung von Gutachten 
über ihre Auslegung sowie ihre Erhebung zur 
Satzung. Das beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung errichtete Obereinigungsamt führte die 
Aufsicht über die Einigungsämter, entschied über 
Einsprüche gegen Beschlüsse der Einigungsämter 
in Satzungsangelegenheiten, faßte selb t Beschlüsse 
über die Festsetzung von Satzungen, wenn der Wir
kungsbereich mehrerer Einigungsämter berührt war, 
und registrierte alle Satzungen. 

Nach der Besetzung Österreichs wurden die 
Einigungsämter und das Obereinigungsamt aufgelöst .  

Dmch das Kollektivvertragsgesetz 1 947 wurden 
die Einigungsämter und das Obereinigungsamt wieder 
errichte.� . Eine spätere Erweiterung der Aufgaben 
dieser Amter ergab sich vor allem durch das Be
triebsrätegesetz, das Mindestlohntarifgesetz, das 
Arbeitsplatzsicherungsgesetz , das Mutterschutzgesetz 
und das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz . 

Die Entwicklung der rechtsprechenden und regeln
den Tätigkeit der Einigungsämter zeigt die folgende 
Darstellung. 
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Abgesehen \�on der Tätigkeit i m  Zusammenhang 
mit der kollektiven Rechtsgestaltung sind insbeson
dere die vom Obereinigungsamt erstellten Gu t 
achten von Bedeutung. Während der Zeit seines 
Bestehens hat das Obereinigungsamt insgesamt 
35 Gutachten über die Auslegung von Kollektiv
verträgen an Gerichte und Verwaltungsbehörden 
abgegeben . Das Obereinigungsamt hat sich außer
dem durch Bekanntgabe seiner Rechtsansicht i n  
der Auslegung von Rechtsvorschriften u m  die Ko
ordinierung der Spruchpraxis der Einigungsämter 
bemüht. 

Kodifikation des Arbeitsrechtes 

Der Gedanke der Schaffung eines österreichischen 
Arbeitsgesetzbuches ist auf das engste mit der Ent 
wicklung des Arbeitsrechts verbunden und kann 
ebenso 'wie dieses auf eine lange Geschichte zurück 
blicken. Bereits z u  Beginn dieses JahrhundErts 
findet sich in den sozialpolitischen Resolutionen der 
Gewerkschaft en Öfsterreichs neben anderen sozial 
politischen Forderungen das Verlangen nach Kodi
fikation der gesamten ArbeitsrechtsbestimmungE'n . 

Die U1. Teilnovelle zum ABGB. vom März 1 9 1 6  
brachte eine maßgehliehe Änderung des 26. Haup t 
stückes des ABGB. und damit eine Teilkodifikation .  
Diese Teilnovelle ist durch bemerkenswerte und 
fortschrittliche fsoziale Reformen auf dem Gebiet 
des Arbeitsvertragsrechtes charakterisiert, die den 
arbeitsrechtlichen Regelungen vieler europäi eher 
S taaten an sozialem Geist überlegen waren. Die 
arbeitsrechtlichen Sondergesetze, die zu die 'er Zeit 
bestanden, blieben jedoch aufrecht und dami t  
blieb auch d i e  Zersplitterung des Arbeitsrechtes er
halten. Trotz dieser Teilreform wurden behr bald 
nach Beendigung de3 Er ten Weltkrieges Wünsche 
nach einer Überprüfung der I H .  Teilnovelle und 
damit auch einer neuerlichen Änderung deb 
26. Hauptstückes des ABGB. und eine Reihe von 
Verbesserungsvorschlägen vorgebracht. 

Unmittelbar nach 1 9 1 8  waren die sozialpolitischen 
Bemühungen nicht so sehr auf die Schaffung eines 
Arbeitsge etzbuches gerichtet .  Im Wege der Einzel
gesetzgebung wurde das Arbeitsrecht in entschei
denden Belangen weiter entwickelt. Der Gedanke 
einer Kodifikation des Arbeitsrechtes 'wurde j edoch 
nicht aufgegeben. 

Im Jahre 1 937 wmde beim Bundesministerium 
für soziale Verwaitung eine aus 1 7  MitgHedern be
stehende Kodifikationskommission eingesetzt, die 
nach der Besetzung Österreichs i m  Jahre 1 938 auf
gelöst "'lu·ete. Die Motive und Pläne diefser Kom
mission zeigen j edoch deutlich die rechtspolitische 
Schwerpunktbildung des Kodifikationsvorhabens. 

In den ersten Jahren nach Wiedererrichtung der 
Republik waren zunächst alle Bemühungen darauf 
gericbtet,  eine dem österreichischen Recbtsdenken 
entsprechende Arbeitsrechtsordnung z.u schaffen. 
Um den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau 
zu ermöglichen, kam es zu einer scbrittweiben Re
staurierung des österreichischen Sozialrechtes,  die 
mit bedeutsamen Verbesserungen verbunden war. 
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Auch \\" Ul den die  deutschen Sozialgcsetze, son'eit 
sie als vorläufige östelTeichische Rochtsvorschriftell  
in  Geltung standen, durch österrcichische Ge etze 
ersetzt, doch ist dieser Prozeß noch i mmor nicht 
ganz abgeschlobsen. Die Wiederherstelhmg der 
österreichischen Arbeitsrechtsordnung hat viel le
gist ische K raft benötigt, und es darf daher nicht 
wundern, wenn die Kodifikation des Arbeitsrechtes, 
soweit es sich nicht um die Land- und Forstwirt 
schaft handelt, nicht sogleic h  in Angriff genommen 
w1.1rde. Für den genannten Wirtschafl szweig erfolgte 
schon im Jahre 1 948 mit dem Landarbeit3e;e�etz 
eine Zusammenfassung der arbeitsrechtlichen Be
st immungen. 

In den folgenden Jaluen gingen die Impulse zur 
Schaffung eines Arbeitsge etzbuches vor allem wieder 
von der Gewerkschaftsbewegung aus. Schon auf dem 
ersten Bunde3kongreß des Österreichi fschen Gewerk
schaftsbundes im Jahre 1 948 wurde das Verlangen 
nach einor Kodifikation des Arbeitsrechtes ausge
sprochen und bei den folgenden Bundeskongressen 
wiederholt .  Im Jalue 1 959 wurde in diesem Zu
sammenhang die Erwartung ausgesprochen, die 
Kodifikation würde auf den bestehenden arbeitfs
rechtlichen Normen aufbauend ein neues, selb
ständiges Arbeit recht !schaffen, das die Beziehungen 
z\\'ischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern er
schöpfend regelt. In älml iche Richtung weisen eine 
Reihe von Resolutionen des Österreichischen Ar
beiterkamm81·tages. 

Auch von seiten der Arbeitgeber wurde der un
übersichtliche Rechtszustand beklagt, der nie Hand
habung arbeitsrechtlicher Vorschriften in den Be
t rieben immer schwieriger werden läßt. 

Die Bestrebungen zur Schaffung einer, österrei
chischen Arbeitsge etzbu('hes fanden sch ließlich Ein
gang i n  Erklärungen der Bundesregierung vom 
4. Juli 1956, 1 7 .  Juli 1959, 2. April 1 964 und vom 
20. April 1966. Mit der letztgenannten Erklärung 
bekannte sich die Bundec;regierung zur sachge
rechten Kodifikation des Arbeitsrechtes. 

Zufolge seiner weitreichenden arbeitsrechtlichen 
Kompetenz und den daraus resultierenden großen 
Intere 'sen für die Weit erentwicklung des Arbeits
rechtes hat das Bundesministerium für soziale Ver
waltung den Versuch unternommen, den Regienmgs
erklärungen zu entsprechen und die Diskussion um 
die vielfältigen Pl"Obleme, die eine Arbeitsrechtfs
kodifikation auf\\"ü·ft, durch Vorlage konkreter 
legistischer Lösungsvorschläge im Sinne einer um
fabsenden Kodifikation in Gang zu setzen. Im 
Juli 1 960 wurde ein 1. Teilentwurf und im November 
1 962 ein H. Teilent\\'llrf zu einem Arbeitsge etzbuch 
mit umfangreichen Erläuterungen vorgelegt. Durch 
die S�ellungnahmen zu diesem Entwurf, d ie Zustim
mung und Ablehnung, Beifall und Kritik enthalten, 
zeichnen sich klarer als bisher die grundlegenden 
Auffassungen der beteilie;ten Behörden, der Sozial
partner, der 'Wissenschaft und der intere8sierten 
Kreise ab. Die Diskussion einer Reihe zum 
Teil in Österreich noch wenig behandelter Pro
bleme hat sich belebt. Wenn auch die beiden 
Entwürfe des M inisteriums eine geteilte Aufnahme 
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gefunden haben, so hat sich einer'seits gezeigt ,  daß 
eine Systematisierung des O'ewaltigen Rechtsstoffes 
möglich ist, und anderseits wurden jene Kern
probleme sichtbar, die einer vorwegzunehmenden 
grundsätzlichen Klärung bedürfen, Diese Be
mühungen fanden auch im Ausland Beachtuno.  

Die starken Meinungsverschiedenheiten über den 
Umfang der mit der Kodifikation zu verbindenden 
Reform zeigten, daß vielseitige, t iefgreifende Unter
&uchungen der grundlegenden Probleme und die 
gründliche Diskussion vieler offener Fragen des auf 
weite Sicht gestreckten Zieles notwendig sind. 

Die e Erkenntnis veranJaßte die Bundesregierung 
in ihrer Erklärung vom 2 .  April 1 964, dir:: Neufassung 
der nicht mehr den heut igen Erfordernissen ent
sprechenden Gesetzes a,]s Voraussetzung für eine 
zukünftige Arbeit an einer Vereinfachung und ge
wissen Vereinheitlichung des gesamten Sozialrechtes, 
also auch einer Kodifikation des Arbeitsrechtes, 
anzu�ehen. Auch der Österreicbische Gewerkschafts
bund schlug im SeptembOI' 1 963 bei einer grund
sätzljchen Unterstützung der Teilentwürfe i m  Hin
blick auf die Schwierigkeit der Materie die Ver
wÜ'klichung des ArbeitsgE-setzbuches in Teilgebieten 
vor. In der Folge i st die Rechtssetzung auf dem 
Gebiete der Dienstnehmerhaftung, des Betl'iebsräte
rechtes sowie des Erholungsurlau bes insbesondere 
durch den Bundeskol lektivvertrag über die Ein
führung des drei wöchigen Mindesturlaubes in diesel' 
R ichtung wirksam geworden und hat gewisse Re
formziele der Koilifikation bereits effektuiert .  

Um den v ielschicht igen Pl'Oblemen, die s ich mit 
dem Vorhaben der Kodifikation und den Auffas
sungen hiezu ergeben, gerecht zu werden, hat der 
Nationalrat am 1 .  Dezember 1 966 in einem Ent 
schließungsantrag die Bundesregierung ersucht ,  zur 
Realisierung einer sachgerechten Kodfizierung des 
österreichischen Arbeitsrechtes beim Bundesmin i
sterium für soziale Verwaltung eine aus Vertretern 
der parlamentarischen Klubs, der in Betracht 
kommenden Interessenvertretungen sowie aus Ver
tretern der arbeitsrechtlichen 'Vis enschaft be
stehenden Kommission einzusetzen. In diesem Sinne 
wurden noch im Dezember 1 966 die Vorarbeiten 
für die Schaffung dieser Kommission eingeleitet . 

Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 
Entwicklung der Arbeitsmarktverwaltung 

E n t w i c k l u n g  b i s  z u m  J a h r e 1 9 1 8  

Schon das Mittelalter kannte einen gewissen Be
darf an Arbeitsvermittlung, dem im R,ahmen der 
Zünfte geschaffene Vermittlungseinrichtungen ent
sprachen. In den "Ge. ellenherbergen" konnte sich 
der Meister einen Gehilfen suchen. Aber erst die 
industrielle Revolu tion warf das Problem dw-ch den 
Zustrom von landwirtschanIichen Arbeitskräften 
auf den sich bildenden freien Arbeitsmarkt in seiner 
ganzen Schärfe auf. Die nachteiligen Auswirkungen 
eines unorganisierten Arbeitsmarktes hatten bereits 
am Ende des 1 7 . und im 18. J aluhundert zu gewis 'en 
Regelungen geführt . 

Die 1 859 erlassene Gewerbeordnung sah bei den 
Genossenschaften Vormerkungen vor, in  welchen die 
arbeitsuchenden Gehilfen und Gewerbeinhabel', die 
um solche Nachfrage hielten, eingetragen wurden. 
Die Novel le vom Jahre 1 883 zur Gewerbeordnung 
verpflichtete Genossenschaften, die eigene Gesellen
herbergen be8aßen, "zur Auflegung von Vormer
kungen in den betreffenden Loka litäten zu jecler
manns Einsicht "  und zur Einführung einer "Zu
schickordnung".  In der Novelle von 1 897 wurde 
die "Arbeitsvermittlung" erstmals ausdrückl ich an
geführt. Die Novelle von 1 907 regelte so dann den 
Betrieb und die überwachung der privaten Stellen
vermittlung. 

Zu Beginn des 20. J ahrhUllderts be 'tand auf dem 
Gebiet der Arbeitsvermittlung eine Zersplitterung . 
Zahlreiche Einrichtungen und Anstalten bestanden 
nebeneinander. Besonder im Ersten "Weltkrieg 
machte sich das Fehlen einer umfa senden und gut 
organ i iet,ten Arbeitsvermittlung nachteilig bemerk
bar. Aus den verschiedensten Versorgungsschwierig
keiten mußten viele Indllstrie- und Gewerbebetriebe 
schließen. Den freigestellten Arbeitskräften konnten 
häufig keine Arbeitsplätze ,-ermittelt werden. Der 
während des Krieges eingerichteten öffentlichen 
AJ.·bei tsvermi ttlung (Bez i rksarbei tsnach ,,"eisstellen 
und Lande arbeitsnachweisstellen) gelang es nicht , 
eine effektive und umfa sende Tät igkeit zu ent 
falten ; nur auf dem Gebiet der Verteilung der 
K riegsgefangenen auf die Arbeitsplätze der landwirt
schaftlichen Betriebe konnte gute Arbeit geleistet 
werdeu. Einige dieser Arbeitbnachweisstellen ent 
wickelten sich soweit, daß &ie an der AJ.·beitsvermitt
lung für K riegsinvalide mitwirken konnten, die von 
der ersten im Jahre 19 15  geschaffenen gesamt .  
staatlichen Arbeitsvermitt lungseinrichtung i n  Öster
reich, dem "k. k. Institut für Kriegsinvalide" , 
durchgeführt wurde. Durch Berufsberatung und 
Schulung gelang es damal,', 80% der Invaliden 
ihren früheren Berufen zuzuführen. 

Ein wicht iger Schritt zur Vereinheitl ichung der 
Arbeit verm ittlung wurde im DezE.mber 1 9 1 7  getan . 
Mit  Ministerialverorclnung wurde eine Anzeigepflicht 
für nicht gewerbf>mäßige AJ.·beitsnachweisstellen und 
die Möglichkeit eingeführt ,  solche Nachweisstellen 
unter best immten Voraussetzungen zu allgemeinen 
Arbeitsnachweisstellen für einen bestimmten Spren
gel zu erklären. Für das Verwaltung gebiet jeder 
poli t ischen Lande behörde wurde eine Landesstelle 
für Arbeitsvermittlung zur Überwachung die er 
Arbeitsnachweisstellen und zw- Durchführung des 
AJ.'beitskräfteausgleichs errichtet. Im Ministerium 
des Inneren wurde eine Reichsstelle für AJ.·beit , 
vermittlung geschaffen , die mit der Leitung und 
überwachung der gesamten Arbeit vermitt lUl1gs
organisationen betraut wal'. 

Im Oktober 1 9 1 8  wurde eine Indllstriekommission 
gegründet, die sich aus Arbeitgeber- und AJ.·beit 
nehmervertretern zw;ammensetzte ;  diese Kommis
sion verlangte die Errichtung paritätischer Arbeits
nachweise unter Heranziehung der bestehenden 
AJ.·beitsvermittlungsstellen und die Schaffung einer 
Zen tralstelJe. 
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Eine weitgehend getrennte Entwicklung machte 
die Berufsberatung durch, die die Arbeitsvermittlung 
sinnvoll zu ergänzen hat. 

Der 1 883 in Wien gegründete Verein zum Wohl 
der aus der Schule entlassenen Jugend, der &ich ab 
1885 "Zelltralverein für Lehrlingsunterbringung" 
nannte, entfaltete seine Tätigkeit zugunsten der nach 
Wien zuwandernden Lehrstellenanwärter. 1 908 er
wirkte der "Reichs ver band der allgemeinen Ar
beitsvermittlungsanstalt" die Einwilligung des 
Unterrichtsministeriums, daß die Schulleitungen die 
Sehüler der letzten Klassen auf die Arbeitsnachweie
stellen aufmerksam machen. 19 10  fanden sich be
reits Ansätze einer Berufsberatung der weiblichen 
Jugend. Vom Jahre 1914 an gab die Lehrlingsfür
sorgekommission des Wiener Fortbildungsschulrates 
zU!" Unterstützung der privaten Beratungstätigkeit 
a lljährlich ein "Hilfsbuch für gewerbliche Berufs
beratung" heraus. Ab 1915 bestand in Wien die 
"Zentralstelle für weibliche Berufsberatung" ; im 
Jahre 19 18  wurde dann die erste öffentliche Berufs
beratungsstelle mit Lehrstellenvermittlung beim 
Arbeitsnachweis in Graz errichtet. 

Parallel zur Arbeitsvermittlung entwickelte sich 
die Arbeitslosenfürsorge. Vor dem Ersten Weltkrieg 
gab es nur nichtöffentliche Einrichtungen zU!" Unter
stützung Arbeitsloser. Die Gewerkschaften führten 
in der zweiten Hälfte des 19 .  Jahrhunderts eine 
systematische Arbeitslosenfürsorge in der Form 
der Unterstützungen für ihre arbeitslosen :Mitglieder 
ein . An der Wende zum 20. Jahrhundert setzten 
Bestrebungen ein, die gewerkschaftlichen Unter
stützungen durch Zuschüsse von Gemeinde oder Staat 
zu ergänzen. Im Jahre 1914 wurde im Abgeordneten
haus eill Gesetzesantrag eingebracht, wonach staat
liche Zuschüsse zu den Gewerkschaftsunterstützungen 
geleistet werden sollten. Dieser Antrag wurde jedoch 
aus finanziellen Gründen abgelehnt. 

E n t w i c k l u n g  v o n  1918  b i s  1945 

Nach Kriegsende galt die Hauptsorg.e der Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit ; am 1 .  Feber 1919  
gab es  in Wien bereits 1 13 .905 Arbeitslose, nachdem 
es am 1 .  Dezember 19 18  noch 24.503 gewesen waren. 
Im Jahr 1919  stieg die Arbeitslosenzahl in Öster
reich bis auf 1 86.000 an. Arbeitslosenunterstützung 
konnten zunächst nur Personen erhalten, die vor 
ihrer Einrückung zum Militärdienst oder vor Eintritt 
ihrer Arbeitslosigkeit krankenversichert waren . Im 
Jahresdurchschnitt 19 19  standen 147. 196 Personen 
im Bezuge dieser Unterstützung. 

Mit dem Gesetz über die Arbeitslosenversicherung 
vom März 1920 wurde in Österreich erstmalig eine ge
setzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung in 
Form einer Pflichtversicherung geschaffen. Durch 
eine Novelle zu diesem Gesetz wurde im Dezember 
1 922 aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung eine 
außerordentliche Notstandsunterstützung eingeführt, 
die später die Bezeichnung Notstandsaushilfe erhielt 
und dem Arbeitslosen nach Erschöpfung seines An
spruches auf Arbeitslosenunterstützung zuteil werden 
sollte, wenn er sich in besonderer Notlage befand. 
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Außer der Arbeitslosenunterstützung sah das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz als Mittel zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit auch die Kurz
arbeiterunterstützung vor . Sie wurde dem Unter
nehmer gewährt, der während eines durch die Stö
rungen des Wirtschaftslebens verursachten Be
triebsstillstandes oder einer Betriebseinschränkung 
die Lösung von Dienstverhältnissen unterließ. 

Neben dem Arbeitslosenversicherungsgesetz waren 
auch andere Maßnahmen zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit ergriffen worden. Die einschneidendste 
war die im Mai 19 19  erlassene Vollzugsanweisung 
über die Aufrechterhaltung des Arbeiterstandes in 
gewerblichen Betrieben, die jeden Gewerbeinhaber, 
der am 26. April 1919  wenigstens 1 5  Arbeitnehmer 
beschäftigt hatte, verpflichtete, um ein Fünftel 
mehr Arbeiter oder Angestellte einzustellen. 

Eine weitere Maßnahme zum Abbau der Arbeit&
losigkeit stellte das Invalidenbeschäftigungsgesetz 
vom Oktober 1920 dar, wonach auf 20 Arbeitnehmer 
ein Kriegsbeschädigter und auf je 25 weitere Arbeit
nehmer jeweil ein weiterer Kriegsbeschädigter be
schäftigt werden mußte. 

Die angeführten Maßnahmen erforderten auch 
besondere Einrichtungen, die durch Beschluß der 
Provisorischen Nationalversammlung im  Oktober 
1 9 18  mit den Indu tri ellen Bezirkskommissionen 
(IBK. ) geschaffen wurden. Durch das Arbeit&losen
versicherungsgesetz 1920 wurden diese Kommi,,
sionen dem Bundesministerium für soziale Verwal
tung ·unterstellt. Das Gesetz sah weiters vor, daß 
das Bundesministerium fü r soziale Verwalt,ung ge
eignete Arbeitsnachweise für die Durchführung der 
Arbeitslosenversichorung errichten konnte, wenn 
solche nicht vorhanden waren. Den IBK. oblag 
die Aufsicht über die zu Arbeitslosenämtern zu
sammengefaßten Arbeitsnachweisstellen. 

Mit den Aufgaben der Arbeitslosenämter wurden 
in Wien die bestehenden Facharbeitsnachweise, die 
zum überwiegenden Teil von Gewerkschaften ge
führt wurden, und der allgemeine Nachweis der 
Stadt Wien, der sich vor allem mit der Vermittlung 
von Hilfsarbeitern beschäftigte, betraut .  Außerhalb 
Wiens übernahmen die öffentlichen Arbeitsnachweise 
diese Funktion. 

Auch die Berufsberatung wurde seit 1 9 1 8  den 
praktischen Bedürfnissen entsprechend nach und 
nach in die Organisation der Arbeitsvermittlung 
integriert. Im Dezember 1919  hatte das Staatsamt 
für soziale Verwaltung an die Städte mit eigenem 
Statut das Ersuchen gerichtet, einen kommunalen 
Berufsberatungsdienst samt einer Lehrstellenver
mittlung entweder im engsten Anschluß an den 
Arbeitsnachweis oder an das Jugendamt einzu
richten. 1 922 nahm das von der Gemeinde Wien 
und der Kammer für Arbeiter und Angestellte ge
gründete Wiener Berufsberatungsamt seine Tätigkeit 
auf. Andere Städte folgten nach ; in einigen grö
ßeren Orten wurden Berufsberatungsstellen an 
die IBK. angeschlossen . In Wien wurde im Jahre 
1 923 eine kommunale Zentralstelle für Berufs
beratung am Sitz der Zentralstelle für Kinderschutz 
und Jugendfürsorge geschaffen. In der Novelle 
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zum Arbeitslosenversicherungsgesetz im  Jahre 1925 
wurde die Berufsberatung unter den Aufgaben der 
IBK. angeführt. In der Folge entstanden weitere 
neue Berufsberatung stellen, deren Träger die IBK. 
oder die dieser unterstellten Arbeitslosenämter 
waren. 

1924 verpflichtete sich Österreich durch die Rati
fizierung des Intel'llationalen übereinkommens 
( r .  2) zur Schaffung eines sogenannten Vel'mitt
lungsmonopols. Ö 'terTeich übel'llahm dadurch die 
Verpflichtung, ein System öffentlicher Arbeitsnach
weisstellen einzurichten, die unter der Aufsicht 
einer Zentralbehörde stehen und unentgeltlich ar
beiten. Wenn unentgeltliche öffentliche und private 
Arbeitsnachweise nebeneinander bestehen, sieht 
das übereinkommen Maßnahmen für eine Zu
sammenarbeit vor. Für ein Zu ammenwirken der 
öffentlichen und privaten Arbeitsnachweise wurde 
ents jJrechend vorgesorgt. 

Auf Grund der Erfahrungen der Arbeitsvermitt
lung wurden in das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1920 auch Bestimmungen über die Schulung und 
mit der Novelle im Jahre 1922 auch solche über die 
Produktive Arbeitslosenfürsorge aufgenommen . Von 
Anfang an hielt die Arbeitsmarktverwaltung bei der 
Planung und Durchführung der Schulung maß
nahmen Kontakt mit den Arbeitnehmer- und Ar
beitgebervertretel'll , vor allem in den Beiräten für 
Nach- und Umschulung. Eine Erweiterung der 
finanziellen Basis und damit der Möglichkeiten für 
die Nach- und Umschulung brachte eine Novelle 
zu III Ar bei tslosen versi cherungsgesetz . 

Die Produktive Arbeitslosenfürsorge bestand im  
Gegensatz zur unterstützenden Arbeitslosenfür orge 
darin, daß ein Teil der für die Arbeit losenfürsorge 
bereitgestellten :Mittel nicht als Unterstützungen 
direkt ausgezahlt, sondel'll als Darlehen oder Zu
schüsse für die Finanzierung von Arbeiten v erwendet 
wurde, bei denen Arbeitslose beschäftigt wurden. 

Dem weiteren Au bau der Arbeit marktverwaltung 
und ihrer Tätigkeiten war die ungünstige wirtschaft
liche Entwicklung nicht förderlich. Dennoch sicherten 
die praktischen Notwendigkeiten, die eine leistungs
starke und erweiterungsfähige Arbeitsmarktverwal
tung erforderten, trotz der Ereignisse eine gradlinige 
Fortentwicklung. Was bisher nach den Erforder
nissen gewachsen war, fand seine klare, systematische 
Ordnung im Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG. )  vom März 1935. Das V. Hauptstück diesel> 
Gesetzes, Arbeitslosenfürsorge, wal' in die viel' Teile 
Arbeitslosenversich I'ung, Arbeit vermitthmg und 
Maßnahmen zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit ,  
Jotstandshilfe sowie Behörden und Verfahren ge

gliedert. Es zeigt, daß in dieser Zeit bereits die 
ökonomische Bedeutung der Arbeitsvermittlung be
kannt wal'. 

Die organisatorischen euregelungen, die auf 
Grund des Gesetzes erfolgten, waren sehr bedeutsam. 
Die Industriellen Bezirkskommi 'ionen wurden zu 
Landesarbeitsämtern und die Arbeitslosenämter zu 
Arbeitsämtern. Dadurch erhielt die Arbeitsmarkt
verwaltung behördlichep Charakter. 

Nach der Besetzung Österreichs kam es 1938 zu
nächst zur Eingliederung der österreichischen Ar
beitsmarktverwaltung als "Außenstelle Wien der 
Reich 'anstalt für Arbeitsvermittlwlg und Arbeits
losenversicherung" und zur Einführung der deut
schen Rechtsvor8chriften auf dem Gebiet der Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 

E n  t w i  c k l  u ng n a c h  1945 
Der Zweite Weltkrieg hat in verstärktem Ausmaß 

die Notwendigkeit und Wirksamkeit einer guten 
Arbeitsmarktorganisation in aller Welt bewiesen. 
Die umfangreichen und raschen betrieblichen, be
ruflichen und technologischen Veränderungen er
forderten eine Anpassung fähigkeit der Beschäfti
gungsstruktur, die ein Gemeinwesen ohne ent
sprechende Arbeit8marktorganisation nicht besitzt. 

Mit dem Ende des Krieges entstanden im  Jahre 
1 945 auf dem Arbeitsmarkt zunächst ähnliche Pro
bleme wie im Jahre 1918 .  Für die Arbeitsmarkt
verwaltung waren vorerst die Eingliederung von 
Heimkehrern und Volksdeutschen in den Arbeits
prozeß und die Versorgung der Wirtschaft mit 
Arbeitskräften für den beginnenden Wiederaufbau 
vordringliche Aufgaben. 

In der unmittelbaren Jachkriegszeit erforderte die 
-Sicherung der nötigen Arbeitskräfte für die Land
wirtschaft aus Gründen der Ernährungswirtschaft 
besondere Maßnahmen. Im Zusammenhang mit der 
anfangs der Fünfzigerjahre rasch und stark stei
genden Arbeitslosigkeit war es aber auch notwendig, 
die Zuwanderung in nichtlandwirtschaftliche Be
schäftigungen möglichst zu unterbinden. Diesen 
Erfordernissen wurde durch Ministerratsbeschlüsse 
Rechnung getragen und überdies ein Ministerkomitee 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Sicherung 
der Vollbeschäftigung eingesetzt, das im August 1950 
ein Arbeitsbe'chaffungsprogramm für das Jahr 1951 
aufstellte. Die daraufhin durchgeführten Notbau
programme führten unter Einsatz von 220 Millionen 
Schilling in den Monaton Feber bis April 1951 zu 
einer zusätzlichen Beschäftigung von rund 
20.000 Arbeitskräften . 

Als besonderes Problem erwies sich die Saison
arheitslosigkeit . Sie war vor allem eine Folge der 
Witterungsabhängigkeit der Beschäftigung in der 
Bauwirtschaft und führte haupttächlich bei dieser 
zu einer Winterarbeitslosigkeit, die übel' dem euro
päischen Durchschnitt lag und die Jahresrate der 
Arbeit '10 igkeit hoch hielt. 

Weitere besondere Maßnahmen waren notwendig, 
als die Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge 
1938 bis 1 944 in das Berufsleben eintraten. Um ßie 
möglich t reibungslos einzugliedern, richtete das 
Bundesministerium für i30ziale Verwaltung einen 
zentralen Arbeitsausschuß zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit ein. über Empfehlung des 
Ministeriums wurden nahezu in allen Bundesländern 
solche Landesausschü se gebildet. Durch die Tätig
keit dieser Ausschü e und die Mitarbeit aller f'ilr 
Jugendfragen zuständigen Stellen wurden ver
schiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, die eine 
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Bingliederllng der jungen }Ienschen in den Beruf 
ormöglichten. Unter diesen ist vor allem das Ju
gendeinstellungsgesetz aus dem Jahre 1 953 zu 
nonnen. Dieses Gesetz verpflichtete die Dienst
geber, Jugendliche und ihnen gleichgestellte Gruppen 
im bestimmten Verhältnis zur Zahl der Dienstnehmer 
zu beschäftigen. Das Gesetz blieb bis 3 1 .  Dezember 
1957 in Kraft. 

D i e  S i t u a t i o n  i n  der  G e g e n w a r t  
Die Erhaltung der Beschäftigung, die Bedürfnisse 

der Wirtschaft, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
und die Vorsorge für den Fall einer solchen erfordern 
eine Reihe von Maßnahmen und Einrichtungen. 
Daraus ergeben sich vielgestaltige Aufgaben für die 
moderne Arbeitsmarktpol i tik und die dami t  ver
bundene Verwaltungstätigkeit .  Die e muß zum Tei l  
noch immer auf Grund von deutschen Vorschriften 
ausgefiihrt werden, die als vorläufige österreichische 
Rechtsvorschriften in Geltung stehen . 

Die Schaffung österreichischer Rechtsgrundlagen 
gelang bisher nur für den Bereich der Arbeitslosen
versicherung. Nach dom Bundesgesetz vom Mai 
1 946 über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Arbeitslosenfürsorge, das die Arbeit 108enver
sicherung auf der Grundlage der Regelung vor 1 938 
wiederherstellte, wnrde eine zusammonfassende N eu
gestaltung de3 gesamten Gebietes der Arbeitslosen
versicherung durch das Bundesgesetz betreffend die 
Arbei tslosen versi cherung (Arbei tslosen versicherungs
gesetz ,  AIVG. )  vom Juni 1 949 geschaffen .  Dieses 
Gesetz enthält wicht ige zeitgemäße Verbesserungen, 
insbesondere die Festlegung eino Anspruches auf 
die Versicherungsleistung, das Arbeitslosengeld, und 
nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeitslosen
geld die Gewährung von Notstandshilfe. In der 
Folge wurde dieses Gesetz durch 1 1  Novellen abge
ändort bzw. ergänzt ; übordies wurden 10 Durch
führungsverordnungon erlassen. Damit wurde eine 
Reiho von Verbesserungen eingeführt ; außerdem 
wurde der gegen Arbeitslosigkeit versicherte Per
sonenlneis durch Einbeziehung der weiblichen Haus
gehilfen sowie der Arboiter in der Landwirt8chaft 
wesentlich erweitert. 

U m- u n d  N a c hs c h u l u n g 
Die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 'ind 

bemüht, durch Schulungsmaßnahmen dem Arbeits
markt zusätzlicho Arbeitskräfte zuzuführen und so 
dem Arbeitskräftemangel in verschiedenen Spar·ten 
entgegenzuwirken. Die Schulung dient aber auch 
der Sicherung des Arbeitsplatzes oder der ViTieder
erlangung eines solchen. 

Diesem Ziel dient insbesondere die Intensivierung 
der betrieblichen Anlernung mit  Prämienförderung. 

ie wurde hauptsächlich in Betrieben der Textil- ,  
Bekleidungs- und metallverarbeitenden Industrie 
durchgeführt und hat sich in orster Linie auf weib
liche Arbeitskräfte sowio auf Pendler in Entwick
lungsgebieten bezogen. Besonders bei Betriebs
neugründungen in Entwicklungsgebieten, vorwie
gend im Burgenland, aber auch in der Steiermark 
und in Kärnten , konnte auf diese Weise mitge
holfen werden, neue Dauerar beitsplätzo zu chaffen . 
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,reiters nimmt infolge der Saisonarbeitslosigkeit 
die Nachschulung von zeitweilig arbeitslos ge
wordenen Arbeitskräften, z. B .  aus den Bauberufen 
und den Hotel- und Gaststättenberufen, eine nieht 
unbedeutende Rollo im Gesamtschulungsprogramm 
der Arbeitsämter ein. 

Schließlich hat die Arbeitsmarktverwaltung in 
vielen Fällen in engster Zusammenarbeit mit  den 
Betrieben durch rechtzeit.ige Schulung von in Be
schäftigung stehenden Arbeitskräften einer im Ein
zelfall aus persönlichen oder strukturellen Gründen 
drohenden Arbeitslo 'igkeit vorgebeugt. Er&tmals 
haben die Arbeitsämter im Jahre 1966 durch ihre 
Schulungsmaßnahmen auch beigetragen, einer 
größeren Zahl von freigestellten Bergarbeitern zu  
neuen Arbeitsplätzen zu verhelfen. Für die be
absichtigte Ein.'tel l ung eines weiteren Bergbau 
betriebes wurden im gleichen Sinne Vorarbeiten 
durchgeführt . 

Die Zahl der Arbeitskräfte, die an Schulungs
veranstaltungen der Arbeitsämter teilnahmen, hat 
'lich von 3 15 im Jahre 1 965 um otwa 1 3% auf 
4310 im Jahre 1 966 orhöht. Von den insgesamt 
geschulten Arbeitskräften nahmen etwa je 50% 
an einer Nachschulung und an einer Umschulung 
tei l .  Im Jännor 1966, dem Schulungsmonat mit 
der stärk'ten Frequenz, wurden im Bundesgebiet 
z. B. 1 579 Arbeitskräfte, darunter 542 Frauen , 
durch die Arbeitsämter geschult. Davon befanden 
sich 1263 in einer kursmäßigen und 316  in einer be
trieblichen Ausbildung . 

Die Bedoutung, die der Schulung in Kursen zu
kommt, ist daraus zu ersehen, daß von den Landes
arbeitsämtern im Jahre 1 966 insgesamt  99 eigene 
Kursveranstaltungen in Zusammenarbeit vor allem 
mit den Wirttlchaftsförderungsinstituten und den 
Berufsförderungsinstituten durchgeführt wurden. Es 
fanden 27 Kurse für Hotel- und Gaststättenberufo, 
29 Kurse für Angestelltenberufe, 14 für Bauberufe 
sowie auch solche für Forstarbeiter und Textil
berufe statt. Die Kurse für Bauarbeiter und Forst 
arbeitor waren .r'achschulung<skurse für saisonal 
arbeitslos gewordene Angehörige dieser Berufe. 

Im Winter 1966 konnte bei den Forstarbeiter
k ursen in der forstl ichen Ausbi ldungsstätte Ossiach 
bei einer vom Landesarbeitsamt Kärnten verau
stalteten Nachschulungsaktion der tausendste Be
sucher gezählt werden_ 'Vie im vorangegangenen 
Jahr wurden die Bemühungen fortgesetzt, durch be
sondere Kurse, wie Gaststättenkurse und Baby
sitterkurso für Studenten und Hausfrauen, zu
sätzliche Arbeitskräfte zu  mobilisieren, auch wenn 
diese nur an einer Teilzeitbeschäftigung intere!ssiert 
waren. Eine größere Zahl von Arbeitskräften ist 
von den Arbeitsämtel'll auch in berufsbildende Kurse 
anderer Institutionen oder in Fachschullehrgänge 
unter Weitergewährung des Arbeitslosengeldes ein
gewiesen worden . 

M a ß n a h m e n für  B e h i nder t e  

Durch das Kl'iegsopferversorgungsgesetz und durch 
das Invalic10neinstellungsgesetz wurden den Arbeits
ämtern besondere Aufgaben für die berufliche Be-
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gutachtung und die Vermittlung Kriegsver ehrter 
übertragen. Im Jahre 1 958 wurde der Kreis der 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz begünstigten 
Personen durch Einbeziehung der Arbeitsversehrten 
und sonstiger Berunderter mit bestimmten Loiden 
erweitert. 

Im Jahre 1 966 konnten von den Arbeitsämtern 
1492 begünstigte Personen nach dem I m-aliden
cinstellungsgeset'l. vermi ttelt werden. 

Der zunehmenden Bedeutung des Problems eter 
Rehabilitation von Arbeitsversehrten hat auch das 
Allgemeino Sozialversicherungsgesetz Rechnung ge
tragen. E verpfl ichtet auch die Arbeitsämter, 
den Trägern der Unfall- und der Pension ver
sicherung bei der Berllfsfürsorge Hilfe zu leifsten. 
Schließlich wirken auf Grund des Hceresversor
gungsgesetze:;, das die Versorgungsanspriicl Ie der 
Präsenzdienst leistenden Soldaten r egelt ,  die Ar
beitsämter an der Vollziehung diese:; Gesetzes 
durch Erstel lung von Berufsberatullg:-;gut,achten 
mit.  

Das Wirken der Arbeitsämter auf dem Gebiet 
der Rehabil itat ion umfaßt insbesondere die Borufs
beratung und Lehrstellenvermitt lung für behinderte 
JugendLiche und die Arbeitsberatung für behinderte 
Erwachsene. Femel' ist die berufliche Förderung 
Behinderter im Rahmen der � ach- und Umschu
lungsmaßnahmen der Arbeitsämtor, dio Arbeits
vermittlung Behindel'ter, die nachgehendo Betreuung 
und die Beratung und Förderung von Rehabili
tationseinrichtungen wesen tlich. 

Da die Rehabilitation der Behinderten nur in 
einer Teamarbeit erfolgreich bewältigt worden kann, 
nehmen die Rehabilitat ionssachbearbeiter der Lan
desarbeitsämter an zahlreichen Teamberatungen 
und Fallbesprechungen, mcist außerhalb der Arbeits
ämter in Spitälern , Heilstätten, Schulen und son t i 
gen Institutionen teil. 

Von den im Jahre 1966 zur Berufsberatung Ge
meldeten entfielen 1441 , d. s .  etwa 4'9% ,  auf be
hinderte Personen. E handelte &ich dabei fast zur  
Gänze um Jugendliche. Für eine gedeihliche Be
rufsberatung dieses Personenluei es ist eine enge 
Zusammenarbeit mit  der bisher besuchten Schule 
sowie mit dem Fachpsy chologen und dem Ver
trauensarzt de Arbeitsamtes notwendig. In schwie
rigeren Fällen werden auch Vertreter von Hehabi
l itationseinrichtungen und a llenfalls von zllstän
digen Kostenträgem , wie Unfallversicherungsanstalt 
oder Fürsorge, eingeschaltet. 

Die Berufsberatung von behinderten Personen 
erfährt allmählich eine Ausweitung infolgo des An
steigens der Zahl der Verkehrsunfälle, ferner auch 
in Auswirkung der Behindertengesetze der Länder, 
die eine verpflichtende Mitarbeit der Berufsberatung 
vorsehen. Diesem Sonderdienst der Berufsberatung 
kommt auch Bedeutung unter dem Ge ichtspllnkt 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zu . 

R eg i o n a l e  P r o  b l e m e  der  Ar  b e i t s m a r k  t p o l i  t i k  

Ein besonderes Arbeitsmarktproblem sind die 
Gebiete mit überdurchschnittlich ho her struktureller 
bz\\'. 8aisonaler Arbeitslosigkeit . Die ja.hresdurch-

schnittliche Rate der Arbeitslosigkeit in  den be
troffenen Bezirken überstieg in den letzten zehn 
Jahren den Bundesdurcbschnitt um 25-300% ; 
die höchsten Arbeitslosenzahlen waren in den süd
lichen Bezirken des Burgenlandes zu verzeichnen. 
Ein weiteres Kennzeichen dieser Problemgebiete 
war eine überdll rchsclmittl ich hohe Pendel 
wanderung der Arbeitskräfte zu Arbeit plätzen 
außerhalb ihres Wohnortes, die oft nur eine Vor
stufe gäm�licher Abwanderung ge"'isser Bevöl
kerungsteile darstellte. Im beruflichen Sektor war 
in Problemgebieten eine erhöhte Abwanderllng 
von Arbeitskräften aus der Land"rirtschaft zu 
beobachten. 

Eine erste Maßnahme zur Lösung die 'er Fragen 
war die Einrichtung des Informat ionsdienstes für 
Betriebsneugründungen im Bunde&ministerium für 
soziale Verwaltung im Jahre 1 956. 

In den Jahren 1 956-1 966 haben da ' Bundes
ministerium für soziale Verwaltung sowie die Landes
arbeitsämter lmd Arbeitsämter an in gesamt 205 Be
t riebsgründungen in ö terreichischen Entwicklungs
gebieten und Ausweichbezirken mitgewirkt, wo
dUl'ch rund 1 6 .000 Arbeitsplätze ge 'chaffen werden 
konnten. 1 1 3  der Betriebsgründungen erfolgten 
auf Grund der Erstberatung und der Standort 
empfehlung des Informationsdienstes für Betriebs
neugründungen des Bundesmini tel'iums für so
ziale Verwaltung bzw. der Landesarbeit. ämter und 
Arbeitsämter. 92 Betriebsgründungen wlll'den unter 
, pätercr maßgeblicher Beteiligung des Informations
dienstes und in enger Zusammenarbeit mit Landes
regienmgen, Gemeinden, Kammern, I nteres en
vertretungen, regionalen Entwicklungsvereinen so
wie der Österreichischen Kommunalkl'edit-AG. 
durchgeführt. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist im Beimt der Österreichischen Kommunal
hedit-AG. vertreten . Diese Bank hat die Auf
gabe, zinsbegün&tigte Darlehen mit einer Lauf
zeit bis zu 20 Jahren zum Ankauf und zur Auf
schließung von Industriegrundstücken sowie zur 
Errichtung von Betriebsobjekten, insbe 'ondere in 
entwicklungsbedürftigen Gebieten, zu gewähren. 
Zu jedem bei der Kommunalbank eingebrachten 
Darlehensan uchen hat das Bundesministerium fül' 
soziale Verwaltung im Zusammenwirken mit den zu 
ständigen Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern 
arbeitsmarktpol itische Gutachten abgegeben, die 
dem Beirat Zllr Beurteilung der einzelnen Anträge 
dienten_ Seit der Gründung der Kommunalbank 
im Jahre 1 958 wurden vorn Beirat bis zum Jahre 
1 966 insgesamt 1 66 Ansuchen mit einer Darlehens
gesamtsumme von 423·6 Millionen S bewilligt. Hie
von entfielen auf die Bundesländer : 

Burgenland 

Nieclerösterreich 
Steiermark 

Kärnten 

Oberösterreich 

Wien 

Salzburg 

52 Ansuchen m it 

50 Ansuchen m i t  

2 7  Ansuchen mit 

17 Ansuchen mit 

1 5  AnsLIChen mit 

4 AnslIchen mit 

1 Ansuchen mit 

96·4 l\li lLionen S 

1 54 · 4  IH illionen S 
62·0 Millionen S 

53·6 MiLLionon S 

3 7·4 M illionen S 

1 8· 8  Millionen S 

] , 0 l\liLLioncn S 
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Im Jahre 1 966 wurden vom Beirat 1 9  Dar
lehensanträge mit einer Gesamtsumme von 49·0 Mil
lionen S bewilligt. 

Im Jahre 1 966 sind in den Räumen Pinkafeld
Tauchen im  Burgenland, Rohrbach in der Steier
mark und Passering in Kärnten besondere Arbeits
marktprobleme aufgetreten. Von der Stillegung 
des Bergbaubetriebes Tauchen im Rahmen eines 
österreichischen Energieplanes sind fast 400 Berg
leute betroffen. Gleichzeitig sind zwei in Pinka
feId bestehende Textilbetriebe in so große finanzielle 
Schwierigkeiten geraten, daß Ausgleichs- bzw. Kon
kursverfahren eröffnet werden mußten. Die wirt
schaftliche Krise eines der beiden Pinkafelder 
Textilbetriebe hat dazu geführt, daß ein dem gleichen 
Unternehmen angehörender holzverarbeitender Be
trieb in Rohrbach (Steiermark) geschlossen werden 
mußte. Ein weiterer Großbetrieb der Textilindu 
strie ist in Kärnten mit zwei Werken (Passering 
und Viktring) in finanzielle Schwierigkeiten ge
raten. 

Zwecks Einleitung von Umstrukturierungsmaß
nahmen für den Raum Pinkafeld-Tauchen wurden 
ein burgenländisches Komitee für Regionalplanung 
unter dem Vorsitz des Landeshauptmannes und 
ein Arbeitsausschuß Pinkafeld-Tauchen gegründet , 
in dem auch das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung maßgeblich mitarbeitet. 

P r o du k t i ve A r b e i t s l o senfürsorge  
Das Hauptgewicht der Produktiven Arbeits

losenfürsorge liegt traditionellerweise auf der För 
derung der Beschäftigung von Arbeitskräften i n  
Saisonberufen während der Wintermonate. Die 
Entwicklung des Aufwandes für die Produktive 
Arbeitslosenfürsorge ist der folgenden Darstellung 
zu entnehmen. Im Jahre 1 966 waren es 64·4 Mil
lionen S.  

Mill. S 
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Aufwand für Produktive Arbeitslosenfürsorge 

In den Wintermonaten 1 949/50 wurden erst
malig Richtlinien über Beihilfen zur Bekämpfung 
der Saisonarbeitslosigkeit aus Mitteln der Pro
duktiven Arbei tslosenfürsorge (PAF. )  erlas en, die 
in den Wintermonaten 1 950/51 durch den tei l 
weisen Ersatz von Wintermehrkosten bei Weiter
führung von Bauarbeiten während der Winter -
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monate erweitert wurden. Die sogenannte 'Vinter
mehrkosten-PAl!'. hat im Laufe der Zeit immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Der folgenden 
übersicht ist die Zahl der in bestimmten Jahren 
geförderten Arbeitskräfte zu entnehmen. 

'Vintermonate 

1 950/51 
1 955/56 
1960/61 
1 965/66 

Zahl der durchschnittlich geförderten 
Arbeitskräfte auf Grund der Stichtags

zählungen 

14 .761  
1 7 .605 
28.828 
34.778 

Der dauernde Rückgang der Zahl der beschäf
tigten Forstarbeiter bewirkt, daß während der 
witterungsmäßig günstigen Jahreszeit stets ein 
Mangel an Arbeitskräften besteht. Da die Durch
führung von Forstarbeiten während der Winter
monate mit wesentlichen Unkosten verbunden ist, 
ergibt sich trotz der Abwanderungstendenz unter 
den forstwirtschaftlichen Arbeitern während der 
Wintermonate eine sich jährlich wiederholende 
verhältnismäßig hohe Arbeitslo!':iigkeit .  

Im Winter 1 965/66 wurde daher die Aufarbeitung 
von Wind- und Schneebrüchen in die Förderung 
einbezogen. Dies trug dazu bei, daß die Zahl der 
arbeitsuchend gemeldeten Forstarbeiter gegenüber 
dem vorangegangenen Jahr merklich gesenkt wer
den konnte. Um der Winterarbeitslosigkeit noch 
wirkungsvoller zu begegnen, wurden im Winter 
1 966/67 erstmalig alle forstlichen Arbeiten, soweit 
die e als zusätzlich im Sinne der bestehenden Be
stimmungen angesehen werden konuten, in die 
Förderung einbezogen. Dabei wurde, um den 
Forstbetrieben einen erhöhten Anreiz für die Winter
arbeit zu bieten, best immt, daß für alle zusätzlich 
beschäftigten Arbeitskräfte eine begünstigte För
derung erfolgt. 

Es erwies sich aber auch als notwendig, eine 
Reihe von Betrieben mit Hilfe der Produktiven 
Arbeitslosenfürsorge zu stützen, um die Arbeits
plätze der von der Krise von Unternehmungen ge
troffenen Arbeitskräfte im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten zu erhalten. Im Jahre 1 966 wurden 
in diesem Sinne Mittel für die Arbeitsplätze von 
etwa 2850 Arbeitskräften in sieben Betrieben auf
gewendet. 

S c  h l e c  h t w e t  t er e n  t s  c h ä d i g u n g  
Ein weiteres Mittel zur Bekämpfung der Winter

arbeitslosigkeit ist die Schlechtwetterentschädigung 
im Baugewerbe. In Österreich wurde nach 1 945 
zunächst eine 1 938 erlassene Tarifordnung weiter 
angewendet, die den an bestimmten Bauten, später 
bei allen Bauten der öffentlichen Hand Beschäf
tigten bei Schlechtwetter eine teilweise Lohnfort
zahlung sicherte. Ab der Schlechtwetterperiode 
1 950/51 wurden nl?ben den öffentlichen auch private 
Bauherren in die S'chlechtwetterregelung einbezogen. 
Mit dem Bundesgesetz über die Gewährung einer 
Schlechtwetterentschädigung im  Baugewerbe vom 
Juli 1 954 wurde sodann eine gesetzliche Regelung 
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auf diesem Gebiet getroffen. Das Gesetz wurde 
im Jahre 1957 wiederverlautbart und im Jahre 
1963 geändert. 

Die Inanspruchnahme der Schlechtwetterent
schädigung nimmt ständig zu, wie die folgende Dar
stellung zeigt, wenn auch der Umfang der Er
stattungen naturgemäß von der je,vei ligen Wit
terung abhängt. 
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Schlechtwetterentschädigung 

1950 1955 

Produkti ve Arbeitslosenfürsorge 
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Berufsbildende- und Schulungsmaßnahmen 

Jahr 

Im Jahre 1966 wurden 75.861 Erstattungsan
träge für 7 ,835.983 Ausfallstunden und einem Rück
erstattungsbetrag von rund 89·4 1 1  Millionen S bei 
den Arbeitsämtern eingebracht. Hievon wurden 
7 1 .270 Anträge mit einer Erstattungs umme von 
insgesamt 84·228 Millionen S abgerechnet. 

K u r z  a r  b e i  t e r u n  t e r s t ü  t z u ng 

Durch das Arbeitslosenversicherungsges tz 1949 
wurde auch die Kurzarbeiterunterstützung einge
führt und durch eine Novelle vom Juni 1955 auf 
Naturkatastmphen erweitert. Im Jahre 1952 wurde 
die Kurzarbeit,erunterstützung im J ahresdurch
schnitt für 1 1 .735 Arbeitskräfte gewährt, wobei 
der Höchststand im Mai 1952 mit 18 .687 Arbeits
kräften zu verzeiclmen war. Seither ist mit der 
Aufwärtsentwicklung der österreichischen Wirtschaft 
die Zahl der Kurzarbeiter ständig zurückgegangen. 
Im Jahre 1966 wurden für diesen Zweck etwa 
1 · 7  Millionen S aufgewendet. 

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Über
blick über die Entwicklung der für Maßnahmen 
zur Förderung der Arbeitsaufnahme aufgewendeten 
Mittel. 

1960 1965 1966 

1 .  
2mJ 
31i]1 Sonstige Maßnahmen u. a. Maßnahmen ZlU Schaffung und Sicherung von Dauemrbeitsplätzen, itrztliche Untersuchungen, 

Arbeitslosenfahrscheine 

40 Kurzarbeiterunterstützung 

Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme (einschließlich Kmzarbeiterunterstützung) 
57 
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F r a u e n b e  ' c h ä ft i g u n O" 
Östel'l'eich  hat rund 1 ,360 .000 weibliche Herufs 

tätige, d. s. etwas übel' 40% aller Berufstät igen .  
Damit stellen die Frauen einen beachtlichen Fa ktor 
im Wirtschaftsleben dar. Diese Situation bpstand 
bereits zur Jahrhundertwende. Nur die Art der 
Erwerbstätigkeit und die I tei l ung der Frau als 
Selbständige, mithelfende Fami lienangehörige adel' 
Unselbständige hat 8ich verschoben. Auch der Au
teil der verheirateten Frauen is t  seit der Jahr
hundertwende pmktisch unverändert geblieben. 

Vor dem Ersten Weltkrieg ( 1 9 1 0) haben 65% 
der beruf: tätigen Frauen in der Land- und Forst 
wirtschaft oder in häusl ichen Diensten gearbeitet ; 
1 96 1  waren es dagegen in beiden Sekt oren nur 

Auch in geist igen Berufen ist die Frau SChOll 
Ü benviegend vertreten, wie nJs Volksschullehr€['in 
und Lehrerin für die fachliche Berufsausbildung, 
m i t  einem Anteil von 61 %, als Dolmetscherin mit 
einem Anteil  von 56% oder a.ls Pharmazeutin mit 
einem Anteil von 5 1. %. 

Charakteristisch für die Entwicklung der Frauell
arbeit ist auch die absolute wie relative Zunahme 
dcr Unsel bständigen und die absolute Zunahme der 
Selbständigen auf K o. ten der mithelfenden Familien
angehörigen . Die Zahl der Dienstnehmerinnen ist 
im Verhältnis zu allen "'eiblichen Berufsträgern 
in den letzten 50 Jahren von 50% auf 64% ge
st iegen, während die mi thelfenden Farn ilienange
hörigen m der gleichen Zeit von 31 % auf 25% ge-

Volkszählung 1 9 3 4  Volkszä h lu n g  1951  Vo lkszäh lung 1 9 61 

l1D U r prod u k t i o n  111I11111 Verarbeitende Gewerbe 
u . l n d u s t r ien 

Ii Gewerbliche htd ö ffentl i cher 
D ien s t le istu ngen u . häuslicher 

D ie n s t  

D u n bekannt  
(ohne Be 
triebsangabe ) 

Die berufstätigen J'rauen in d n einzeInen Wil'tsehn ftsbel'ei('hcn tmcl ihre prozentuello Vertei lung nuf d i Gesamtznhl der 
berufst ät igen Frnucn 

mehr ein Drittel (29'9% und 3 '5%),  was etber 
mit rund 450.000 Beschäftigten noch e.inen be
trächtlichen Anteil in den für die Agrar&tl'uktur 
Österreichs mitbestimmenden tradi t ionellen Fra uen
berufen bedeutet. 

Der auffallenden Abnahme des Frauenanteils 
in der Land- und Forstwirtschaft steht die Zu
nahme im sekundären und tert iären Sektor: gegen
ii bel' . 

Kennzeichnend für die Entwicldwlg der Frauen
be8chäftigung in Österreich ist in  den letzten J ahr
�ehnten vor a llem das Vordringen der Frau im 
Handel mit rund 163.000 , d. s .  etwa 1 2 %  der weib·  
l ichen Berufstätigen, femel' im Sektor Verkehr, 
Geld- und Versicherungswesen sowie i m  öffent
I ichen Dienst .  Außer den tradi tionelIen Berufs
bereichen der Frau in der Körperpflege, im Ge
sundheits- und Fürsorgewesen ist die heute schon 
< lominierende Stellung im Dienstleistung · 'ektor zu 
erwähnen ; so in den Hotcl-, Gast· und Schank
betrieben mit einem Anteil ,on 69'7 % aller in 
dieser Berufssparte tätigen Berufsträger. 

Die zahlenmäßige Umschichtung in einigen für 
die Frauenbeschäft igung wichtigeren Betrieusklassen 
zeigt die Darstellung auf eito 59. 

58 

fallen sind. Der Anteil der unselbständig tät igen 
Frauen am Gesamtbeschäft igtenstantl aller Dien&t 
nehmer betmg im Jahre 1 961  36,3% und ist bis 
1 966 auf 37% gesti egen . Bei clen Dienstnehmerinnen 
ist die stärkere Zunahme der Angestellten , be
sonders in den Bürobel'llfen , im Vergleich zu der 
der Arbei terinnen kennzeichnend, wobei letzter'o 
mit zirka 500.000 �ahlenmäßig noch i mmer a n  
der Spitze aller Kategorien der berufstä tigen Frauen 
stehen. 

Der Anteil der verheirateten Frauen am Erwerbs
leben beträgt nach der Volkszählung 1 96 1  insge
samt 47·1 % und bei den Dienstn ehmerinnen 36,2% .  
Von den unselbständig erwerb8tätigen Müttern 
hatten 123 . 1 30 ein im eigenen Haushalt lebendes 
Kind, 35. 1 64 zwei und 10 .398 Mütter drei und 
mehl' Kinder unter 1 4  Jahren zu betreuen.  

Die Zunahme der Zahl der i m  Berufsleben stehen 
den J?rauen sowie die wirtschaftlicho und so
z iologische Umschichtung in der Frauenbeschäfti 
gung waren m itbostinunend für den Aufgaben
bereich der im Bundesministerium für soziale Ver
waltung im Herbst 1 966 neu errichteten Abteilung 
für Frauenfragen. 

Ein vordringliche Anliegen i&i  die vor allem für 
Frauen mi t  Fam.J1 ienpfl ichten aktur.lle Frage der 
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I 1 1934 _ 1951 II I06 t 
Veränderung n in einigen für die Frauenbeschäftigung wichtigen Botriebsklassoll 

mit Ausnahme deI' Land· und Forstwirtschaft bei den Volkszählungen 1 9'\4, 1 05 1  uno 1 0(H 

faktischen und rechtlichen Möglichkeiten einer För
demng der Teilzeitbeschäftigung. Die intenr,.ivere 
Befassltug mit diesel.' Frage entspricht auch dem 
Ersuchen des Nat ionalrates an die Bundesregierung, 
im Sozialbericht mögliche Initiativen bezüglich 
dcr Halbtagsarbeit für weibliche Dienstnehmer i m  
Hinblick auf die famil ienpolit i  ehe Bedeutung dieser 
Arbeit und die Auswirkungen auf den Arbeit s
markt bzw. dic Ursachen für die bestehenden 
Sch"'ierigkeiten aufzuzeigen. 

Im Zuge der Bemühungen um ßine Verstärkung 
des 'Virtschaftswachstums erhaltcn die Probleme 
der Tei lzeitbeschäftigung eine arbeitsmarktpolitische 
und auch eine steigende fam ilienpolit ische Be
deutung. Der Umfang der Teilzeitbeschäft igung 
ist allerdings im Vergleich zu dem in anderen 
Industriestaaten noch be8chcid n. So beträgt er 
bei den weiblichen Arbeitskräften der Bundes
republik Deutschland derzeit 1 1 '5%,  in der Deutschen 
Demokratischen Republik 17 ·5 %, in Großbri
t annien rund 15%,  in  Kanada etwa 20% ,  in den 
USA etwa 30% und in Israel 3 1 '4%.  Die Kriterien 
für die Abgrenzung des Begriffes Tei lzeitarbeit 
sind freilich hinsichtl ich der Dauer der Mindest 
und Höchstarbeitszeit sowie des Personenkreises 
n icht überall gleich , soda ß die angeführten Prozent -

sätze nicht unbedingt verglcichbar sind. Sie lassen 
aber gcwisse Rückschlüsse zu, was auch für dic 
in  Österreich durchgeführten Erhebungen gilt, die 
ebenfalls nicht auf gleichen Abgrenzungen der 
wöchontlichen Arbeitszeit bemhen . 

Bei der im  Sommer 1 966 vom Bundesmini8teriuI11 
für soziale Verwaltung veranlaßtcn Erhebung durch 
die Landesarbeitsämter ist jede Tätigkeit von 
Fmuen erfaßt worden, bei der die wöchentl iche 
Arbeitszeit mit etwa 25 Stunden begrenzt wal'. 
Dio von der Sek tion Industrie der Bundeskalllmer 
der gowerblichen Wirtschaft mit  St,ichtag Endo 
Jänner 1 965 durchgeführte Erhebung hat h in
gegen eine wöchentliche Arbeitszeit bis 35 Stunden 
angenommen . Kach den Erhebungen der Bunde. 
kammer der gewerblichen ''''irtschaft sind z. B .  
in  der Industrie insgosamt etwa 5000 Männer und 
Frauen teilzeitbeschäft igt, während dies in Groß
britannien bei otwa 500.000 männlichen und weib
lichen Dienstnehmern dcI' Fall ist . Bei der im 
Sommer 1 966 von den Landesarbeitsämtern durch
geführten Erhebung, die i nfolge der Urlanbf.zeit 
keine Vollerhebung sein konnte, waren Ende Juli 
1 966 schätzungsweise etwa 25.000 Frauen teilzeit
beschäftigt und 1200 offene Teilzeitarbeitsplätzo 
gemeldet. 
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Bei Beurteilung dieser Zahlen ist eine gewisse 
Vorsicht geboten, da in Gegenden, in denen noch 
genügend Arbeitskräfte für eine Vollbeschäftigung 
mobilisiert werden können, Teilzeitarbeit nicht an
geboten wird. Auch kann die Zahl der Frauen, 
dIe ein echtes Interesse an dieser Beschäftigungs
form haben, nicht einmal annähernd geschätzt 
werden. 

Günstige Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung 
bieten sich besonders im tertiären (Dienst leistungs-) 
und quartären (Unterhaltung,,-) Sektor an. Da 
gerade diese Sektoren auch in Österreich immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, bestehen für diese 
Beschäftigungsform allgemein günstige Zukunfts
am,sichten. Dies gilt vor allem in den Handels
und Büroberufen, aber auch in anderen Berufen, 
wie für Sozialarbeiter, Sekretärinnen, Laboranten, 
Techniker, ärztliche" HiJfs- und Fachpersonal ,  die 
Berufe in Forschung und Unterricht, Rechts- und 
Wirtschaftsberatung sowie in der öffentlichen Ver
waltung. 

Der Arbeit kräftemangel, zielgerichtete Presse
artikel, einschlägige Diskus ionen und verschiedene 
Initiativen der Landesarbeitsämter, wie verstärkte 
Vermittlungsbemühungen, Werbung und Aufklärung, 
haben zwar eine Auflockerung in der noch relativ 
zurückhaltenden Einstellung zur Teilzeitbeschäfti
gung bewirkt .  Bis zur Regelung dieser Beschäfti 
gungsart im Rahmen eines modernen arbeitsmarkt
und familienpolitischen Konzeptes sind aber noch 
einige Hindernisse zu beseitigen. 

Auch in rechtlicher Hinsicht ergeben sich einige 
Schwierigkeiten, da die gesetzlichen und Kollektiv
vertragsbestimmungen grundsätzlich nur auf Voll
beschäftigungsverhältnisse ausgerichtet sind. Zum 
Teil treten echte Gesetzeslücken, wie im Ange
stellten- und Gutsangestelltengesetz, auf, zum Teil 
Unklarheiten über Rechtsansprüche bei den ver
schiedenen Varianten der Teilzeitbeschäftigung ,,0-
wie über individuelle Vertragsgestaltung eines all 
gemein nur durch Kollektivvertrag geregelten A r
beitsverhältnisses. Wie weit durch versicherungs
rechtliche Begünstigungen die Teilzeitbeschäftigung 
wirksam gefördert werden kann , wird Gegenstand 
weiterer Untersuchungen, unter anderem im Rah
men einer Enquete mit den \Virtschaftspartnern, 
sein. 

Bei den Bemühungen zur Erleichterung der 
Stellung der Frauen mit Familienpflichten ist neben 
der Teilzeitbeschäftigung auch der Frage des Wieder
eintrittes in den Arbeitsprozeß besondere Bedeutung 
beizumessen. Dieser dient die überwiegend von 
Frauen in Anspruch genommene Erwachsenen
beratung. Weiters sind Maßnahmen der betrieb
lichen oder kursmäßigen Nach- und Umschulung 
sowie der Ausweitung der Schulungsmöglichkeiten 
hervorzuheben. 

Auch der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
in den typisch weihlichen Sozialberufen, besonders 
des Krankenpflegepersonals und der Fürsorgerinnen, 
wird erhöhtes Augenmerk geschenkt. In diesen 
Berufen ist es notwendig, neue Wege zu gehen, 
um das berufliche Niveau und das soziale Ansehen 
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zu heben. Durch zeitgemäße Gestaltung der Lehr
pläne während der eigentlichen Berufsausbildung 
und durch geeignete Maßnahmen für eine Weiter
biJdung soll modernen Formen in der Sozialarbeit 
zum Durchbruch verholfen werden. 

B er u fs b e r a t u ng 

Der Berufsberatung kommt im Rahmen der 
Arbeitsmarktpolitik eine wichtige Aufgabe zu . Vor 
allem soll den Schulabgängern bei der Berufswahl 
eino entsprechende Hilfe geleistet werden. Zu 
diesem Zweck führen die Berufsberater in den 
letzten Klassen der Haupt-, Volks- und Sonder
schulen eine Berufsaufklärung durch. Diese war 
im Jahre 1 966 dadurch charakterisiert, daß auf 
Grund de" Schulgesetzgebungswerkes 1 962 ab dem 
Schuljahr 1 966/67 erstmals Polytechnische Lehr
gänge, in denen das 9. Schuljahr der allgemeinen 
Schulpflicht abgeleistet werden kann, gef�hrt wer
den. Die Berufsaufklärung mußte daher 1m Jahre 
1 966 für die Schüler der letzten Klassen der Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen umfassend geboten wer
den. Es befanden llich nämlich unter diesen Schülern 
solche, die mit Ablauf des Schuljahres 1965/66 als 
Repetenten bereits neun Schuljahre zurückgelegt 
hatten und die daher austreten konnten. Für die 
übrigen Schüler ist der Weiterbesuch der Schule 
entweder in weiterführenden berufsbildenden oder 
allgemeinbildenden höheren Schulen oder im Poly
technischen Lehrgang oder schließlich als Repe
tenten an der bisher besuchten Schule möglich. 
Jene Schüler, die in berufsbildende Schulen ein
treten wollten, trafen mit deren Wahl zugleich 
eine Berufsentscheidung. Die Berufsaufklärung auch 
dieses Kreises von Schülern und ihrer Eltern trägt 
einem von den Berufsberatern vielfach beobachteten 
Bedürfnis Rechnung. 

Im Rahmen der Berufsaufklärung wurden im  
Jahre 1 966 4039 berufsaufklärende bzw. berufs
kundliehe Vorträge der Berufsberater an den Schulen 
gehalten, an denen rund 90.000 Schüler teilnahmen. 
Außerdem wurden bis Jahresende in 779 Kla"sen 
des Polytechnischen Lehrganges im  Unterrichts
gegenstand Berufskunde, praktische Berufsorien
tierung, 1263 Unterrichtsveranstaltungen und zahl
reiche berufskundliehe Betriebsbesuche mit den 
Lehrern und Schülern vorbereitet und durchge
führt .  503 Elternvorträge mit berufs- und wirt
schaftskundlichem Inhalt wurden von den Beruffl
beratern gehalten ; an 405 Elternsprechtagen wirkten 
Berufsberater mit. In Zusammenarbeit mit den 
Schulen und zum Teil auch mit den Interef;sen
vertretungen der \:Virtschaft wurden 3 1 6  berufs
aufklärende Filmveranstaltungen mit jeweils drei 
bis vier Farbtonfilmen durchgeführt ; daran nahmen 
24.500 Personen teil. Ferner wurden 46 berufs
kundliehe Ausstellungen in verschiedenen Orten 
des Bundesgebietes vor 58.000 Schülern, Eltern 
und Berufsvertretern gezeigt. Auch erhielten die 
Schüler eine vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung herausgegebene Broschüre über die 
Berufswahl. 
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Mit dem osterreichit'lchen Fernsehen fand eine 
regelmäßige Zusammenarbeit anläßlich der Vor
bereitungsarbeiten für die Schaffung von berufs
kundlichen Fernsehfilmen in der Sendereihe "Was 
könnte i ch werden" statt .  überdies wurden kurze 
Informationsfilme über die Aufgaben der Berufs
beratung hergestellt und in Kinos und Volks
bildungshäusern gezeigt. 

Schließlich wurde die Herstellung von vier ge
druckten Wandzeitungen über grundsätzliche und 
aktuelle Fragen der Berufswahl veranlaßt, die 
in den Pflichtschulen, Arbeitsämtern und auf Bahn
höfen angebracht wurden. 

Im Sommer 1 966 wurde mit dem Bundesmini
sterium für Unterricht eine Neuregelung der Zu
sammenarbeit zwischen Berufsberatung und Schule 
vereinbart. Danach werden die Berufsberater i m  
achten Schuljahr berufsaufklärende Vorträge wie 
bisher halten, u. zw. im Ausmaß von höchstens 
zwei Unterrichtsstunden. Auch im Rahmen des 
Polytechnischen Lehrganges sollen berufsauf
klärende Schulvorträge und Besprechungen durch 
die Berufsberater im Ausmaß von mindestens zwei 
Unterrichtsstunden pro Schuljahr durchgeführt wer
den. Diese Vorträge werden während der Unter
richtszeit abgehalten. Seitens der Schule werden 
auch in Zukunft so wie bisher bei Vorliegen einer 
schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern 
Lehrer- und Schularztgutachten für Zwecke der 
individuellen Berufsberatung zur Verfügung ge
stellt werden. 

Von Bedeutung ist ferner die individuelle Berufs
beratung. Diese nahmen im Jahre 1 966 etwa 
82 .000 Personen, darunter 2 1 .800 Schulabgänger 
aus allgemeinbildenden Pflichtschulen, etwa 54.200 
Schüler im 8. Schuljahr und rund 5900 Maturanten 
freiwillig in Anspruch. Für rund 86% der Ab
gänger aus den Pflichtschulen wurde die Abgabe 
von Lehrer- und Schularztgutachten und die Durch
führung der Berufsberatung durch eine schriftliche 
Erklärung der Eltern gewünscht. 

Der Umstand, daß ab dem Schuljahr 1 966/67 
der Polytechnische Lehrgang als neue Schultype 
erstmalig geführt wird und alle Schüler, die keine 
weiterführende Schule besuchen, diesen einjährigen 
Lehrgang pflichtgemäß zu besuchen haben, erklärt 
die gegenüber den Vorjahren unverhältnismäßig 
niedrigere Zahl von Schulabgängern. 

Wie zu erwarten war, ergab sich im Jahre 1 966 
ein starker Andrang zu den berufsbildenden Schulen. 
Viele Eltern und Jugendliche zogen offensichtlich 
den Besuch einer solchen Schule dem Eintritt in 
den Polytechnischen Lehrgang vor. Ein Vergleich 
der bei der Berufsberatung in den Jahren 1 965 
und 1 966 Gemeldeten, die jeweils in eine berufs
bildende Schule eintraten, zeigt dies deutlich. Im 
Jahre 1 965 traten 7703 Mädchen und 4053 Burschen 
in berufsbildende Schulen ein ; für das Jahr 1 966 
waren die entsprechenden Zahlen 1 1 .996 bzw. 534.5. 

Das breite Bildungsstreben weiter Bevölkerungs
schichten führt zu einem starken Andrang zu den 
allgemeinbildenden höheren Schulen. Es wirkt 
sich bereits in starken Maturajahrgängen aus, aber 

auch In vermehrten vorzeitigen SchulaustrltteIi , 
weil viele Schüler den Anforderungen der höheren 
Schule nicht gewachsen sind. Auch der Personen
krei ' der vorzeitig aus höheren Schulen aus
tretenden Schüler wird von den Maturantenberatern 
betreut. 

Für die Maturanten fanden im Jahre 1 966 
601 Einzelvorträge von HochschuHehrern, aka
demischen Beruf1strägern und Maturantenberatern 
der Landesarbeitsämter statt, um ihnen Einblick 
in die Studien- und Berufsmöglichkeiten zu geben. 
Die verhältnismäßig häufigen Fälle eines vor
zeitigen Studienabbruches, wie sie sich durch einen 
Vergleich der in der Österreichischen Hochschul
statistik au gewiesenen Zahlen der Erstinslnibienten 
und der Absolventen manifestieren, läßt das Be
dürfnis nach einer Beratung der Hochschüler er
kennen. 

Auch wurde die Zusammenarbeit mit dem Bundes
ministerium für Landesverteidigung auf Grund von 
Erfahrungen zur Vermeidung eines unüberlegten 
Arbeitsplatz- oder Berufwechsels, der vielfach nach 
Beendigung des Präsenzdienstes vorgenommen wird, 
aufgenommen. In der Folge hielten Berufsberater 
und ArbeitsvermittleI' in Zusammenarbeit von 
Landesarbeitsämtern, Arbeitsämtern und iilitär
kommandos in vielen Garnisonorten kurze Infor
mationsvorträge. 5164 Soldaten nahmen an diesen 
Veranstaltungen teil . 

Die Berufsberatung EJ'wachsener hat sich bereits 
in den Jahren nach dem Krieg als notwendig er
wiesen, als zahlreiche Heimkehrer, Flüchtlinge und 
Umsiecller in das Berufsleben eintraten und sich 
dabei beraten lassen wollten . 

Die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in 
der modernen Gesell chaft bringt es mit sich, daß 
viele Berufstätige mehrmals während ihres Lebens 
den Beruf wechseln. Bei vielen Erwachsenen be
steht daher ein Bedürfnis nach beruflicher Infor
mation und Beratung. De ha.lb richtete das Landes
arbeitsamt Wien im Herbst 1 965 einen Berufs
beratungsdienst für Erwachsene ein. Wie die bis
herigen Erfahrungen dieses Dienstes zeigten, hatte 
mehr als die Hälfte der Ratsuchenden bisher bei 
einem Arbeitsamt nicht vorgesprochen. Nahezu 
die Hälfte der Ratsuchenden kamen in die Abend
sprechstunden der Berufsberater. Nach den bis
herigen Erfahrungen hängt der Erfolg der Be
mühungen dieses Sonderdienstes wesentlich von 
einer engen und guten Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsvermittlung ab . 

Unter Mitwirkung der Arbeitsämter durch Ver
mittlung bzw. Eignungsbegutachtung kamen im 
Jahre 1 966 1 1 . 643 Lehrstelleneintritte zustande. 
Die verhältnismäßig niedrige Zahl der Lehrstellen
eintritte gegenüber 43.500 im Jahre 1 965 steht 
mit der Einführung des Polytechnischen Lehr
ganges ab Herbst 1 966 im Zusammenhang. 

Der Ausbau bereits bestehender Einrichtungen 
zur Förderung Jugendlicher half mit, das Problem 
der Jugendbeschäftigung praktisch zur Gänze zu 
lösen. Bereits 1 951  war eine Quartiergeldbeihilfe 
für bedürftige und geeignete Lehrlinge aus Mitteln 
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des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
geschaffen worden. Sie wUl'de mit Wirksamkeit 
vom 1 .  Jänner 1 955 zu einer Ausbildungsbeihilfe 
erweitert .  Die folgende übersicht zeigt das Ausmaß 
dieser Beihilfe in den Jahren 1 955-1966 . 

1 955 . . . .  . 
1 956 . . . .  . 
J 9iJi . . .  . 

1 958 . . . .  . 
1 959 . . . .  . 
1 960 . . . .  . 
1 96 1  . . .  . . 
1 962 . . . .  . 
1 963 . . . .  . 
1 9()·l, . . .  . 

J !l66 . . .  . .  
1 9():3 . . . . ' j  

A llzahl tier gefOrdertclI 
J.ehrlinge 

3.766 
6.960 

6.64 1 
7.0.� 7  

li . 923 

8.99:; 

6. 40\) 
:t:)(l� 
:U·OO 

: j .4!).� 

� . 7 5 6  
:� .020 

I aufgewendete lludgetmittol 

2,794. 500'-
6,2 1 5.330'-
7,042 . 700'-

7,089.5 1 5'-

8,293.039 '-
8,20 1 . 558·
;'),02 7 .646·-
3.079.8 1 3·-
-J. ,224. 760'-
4 ,326.060'-
7 , 1  5.508 '-
7 ,iJ35 . �2 1 ·-

Bald nach Kriegsende wurde die bereits in den 
dreißiger Jaluen errichtete Aktion "Jugend am Werk" 
r.unächst in 'Vien und dann auch in anderen Bundes
ländern wieder ins Leben gerufen, die sich besonders 
mit der Berufsvorbereitung noch nicht berufsreifer 
Jugendl icher befaßt. Das Bunde::;ministerium für 
soziale Verwaltung gewährt diesen Einrichtungen 
Förderungsbeitl'äge im Ausmaß von 40% ihrer Kosten 
unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Arbeits
aufnahme. Die Einführung des neunten S:::huljahres 
ab Herbst 1 966 war zwar für die Frequenz mancher 
"Jugend am Werk"-Aktion spürbar, es gibt aber 
immer noch Jugendliche, die durch den Besuch 
eines neunten Schuljahres ihre Beruf reife noch nicht 
voll erlangt haben ; für sie empfiehlt sich der Besuch 
von " Jugend am Werk" . Einige Aktionen werden 
seit Herbst 1 966 in Verbindung mit dem neunten 
Schuljahr geführt. Die nachfolgende Aufstellung gibt 
Aufschluß über das Ausmaß dieser Förderungsmaß
nahme. 

Jahr I 
1 954 . . . . . 1 
1 955 . . . .  . 
1 0�6 . . " I 
1 907 . .  . .  
J 958 . . . . . 
1 959 . . . .  . 
1 060 . . . .  . 

1 96 1  . . . .  . 
1 962 . . . . . 
1 963 . . . .  . 
1 9 64 . . .  . 
1 965 . . .  . .  

1 9 66 . . . .  . 

Anzahl der bctrentcn 
Jugendlichcn 

3.600 

3.690 
7.000 
6.325 
iJ.972 
5.42ii 
4. 280 
3.444 
3.063 
2.907 
�.0 1 7  
2.300 
2 . 330 

I vom lHL f. s. V. gcleistet c  
Kostcnbeit riigc i n  Schi1lin� 

(j..j.:}.425·-

� ,6 1 4 .34 1 ·-
2 ,,;63. M19·
� ,  1 50.264'
i;,082.000·-
6,224.000'-
2,876.400'-
3,527 .073'-
3,74 7 . 675'-
3,692.60 '-
4 , 1 86.264'-

3 ,4 60.000'
ii,2iJ l . OOt)·-

A r b e i  t s ver  m i  t t l  u ng  
Die Zahl der unselbständigen Berufsträger, das 

sind unselbständig Erwerbstätige, vorgemerkte 
Arbeitslose und sofort verfügbare Lehrstellensuchen
de, erreichte 1 966 einen Jahre>:durchschnitt von 
rund 2,449.600 gegenüber 2,453 .800 im Jahre 1 965 . 
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Das Arbeitskräftepotential der Männer betrug in den 
angegebenen Jahren 1 ,528.500 bzw. 1 ,532.300 und das 
der Frauen 921 . 1 00 bzw. 92 1 .500. Die Abnahme des 
Gesamtpotentials gegenüber 1 965 wal' in erster Linie 
auf den nicht unbeachtlichen Rückgang der vorge
merkten Arbeitsuchenden zurückzuführen, in be
sonderem Maße aber auf die durch die Einführung 
des 9. Schuljahres bedingte Verringerung der Zahl der 
verfügbaren Lehrstellensuchenden. 

Die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im 
Jahre>:durchschnitt seit dem Jahre 1950 und das 
Arbeitskräftepotential im  Jahre 1 966 sind den nach
folgenden Darstellungen zu ent.nehmen . 

Beschäftigte im .JRhresdurchschnitt 

Im Jahre 1 966 wurden 149.297 Personen, unter 
ihnen 59. 783 Frauen, vermittelt. 242.424 offene 
Stellen, darunter 1 08.404 für weibliche Arbeitkräfte, 
wurden angeboten. Die entpl'echenden Zahlen fUr 
das Jahr 1 965 waren 1 46.402 Vermittlungen, hievon 
56.835 für Frauen, und 237.885 offene Stellen, darun
ter 1 03.08 1 für weibliche Arbeitkräfte. 

Die schon i m  Jahre 1 965 festgestellte Zunahme de ' 
Vermittlungsumfanges wurde im Jahre 1 966 weiter 
fortgesetzt . Die Vermittlungen waren in den Bau
berufen, in den land- und fortswirtschaftlichen Be
rufen und in den Dienstleistungsberufen, insbesondere 
in den Hotel - und Gaststättenberufen, am zahl
reichsten. Die stärkste Zunahme an Vermittlungen 
ist bei den Verwaltungs- und Büroberufen, den 
Hilfsberufen in  Industrie und Gewerbe, in  den Han
dels- und Verkehrsberufen sowie bei Vermittlungen 
in Haushalte und als Hauswarte eingetreten. 

Eine Abschwächung, die trotz fallweisen kombi
nierten Einsatzes von Ausgleich und Schulung ein
trat, erfuhr die Vermittlung von Hotel-, Gaststätten
und K üchenpersonal. 

Das Ansteigen der Vermittlungszahlen i m  land
wirtschaftlichen Sektor ist auf die stärkere Einschal
tung der Arbeitsmarktverwaltung bei der Vermit t 
lung jugo '}awischer Grenzgänger in  der Steiermark 
zurückzuführen. In allen anderen Landesarbeits
amtsbereichen ging die Vermittlungstätigkeit bei 
landwirtschaftlichen Arbeitskräften leicht zurück . 
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Einen erheblichen An teil an der Zunah me hat auch 
di? bei m Landesarbeitsamt Wien eingerichtete Vel'
m l tt lungsstelle für "Büro- und Schnelldienste".  
Einen schwer lokalisierbaren Einfluß haben ferner 
die Meo'se-Arbeitsämter, die an Bedeutung ständig 
zunelu;nen . Auch die Einrichtungen des Telephon
banddJenstes beim Arbeitsamt Linz und bei m Lande.;
arbeitsamt Niederösterreich , bei letzterem für den 
Bundesausgleich, weisen eine zunehmende Frequenz 
auf. Im Jahre 1 966 wurden in Linz 26.000 und beim 
Bunde3ausgleich 5000 Anrufe registriert. 

EiJ�e Betrachtung der regionalen Entwicklung der 
VennJttl ungzahlen zeigt, d:tß verschiedene Maß
nahmen in ihrer Gesamtheit zu einer nicht unerheb
lichen Steigerung der Vermittlungstätigkeit fü hl·ten. 
S )  unter anderem die verstärkten kommissionellen 
Betriebsberatungen durch d:ts Landesarbeitsamte 
Oberösterreich, an denen Vertreter der Unternehmen 
des Landesarbeit amtes und der zuständigen Arbeits: 
ämter teilnehmen, die verstärkte Betreuung von Ver
anstaltungen, der Telephonbanddienst oder die 
Gelegenheitsarbeiter-Vermittlung. Das Burgenland 
wies die größte relative Zunahme der Vermittlungs
zahlen auf, wobei sich wohl auch die Tätigkeit des 
Informationsdiemtes für Betriebsneugründungen 
aus\yjrkt. Ebenfalls im Burgenland wur den an den 
Grenzü bertrittstellen rund 1 500 j ugoslawische 
Arbeitskräfte betreut ; ZUl' Zeit werden jed ch die 
Ergebnisse dieses Dienstes statistisch nicht erfaßt .  

Das Landesarbeitsamt S �eiermark hat die Gemein
schaftswerbungen u m  Arbeitskräfte besonders ent 
wickel t. Die Unterneh men werben dabei in Zusa m 
menarbeit mit dem Lande3a rbeitsamt und den 
Arbeitsämtern in Gebieten, in denen Arbeit.skräfte-

ARBEITSKRÄFTE POTENTIAL 
IN öSTERREICH 2,449.575 

re,;elT n vorhanden sind. Den Unternehmen, die oft 
n.icht unerhebliche Summen für 'iVel'bezwecke aus
geben, ohne zu dem angestrebten Erfoler zu kommen 
weil �ich die Werl1ung mangel genügender K elmtni ss� 
der Arbeitsmarktlage nicht auf die ergiebigsten Ge
biete el'. treckt , wird gehoUen und der Arbeitsmarkt 
nicht beunruhigt . Desgleichen sind die Erfolge der 
S tudentenvermittlung, der Abenddienst und die 
Ausgleichsbemühungen, insbesondere auf dem gast
gewerblichen Sektor, in Zusam menarbeit m i t  dem 
Lande"arbeitsamt Vora.rl berg be onders hervorzu
heben. 

Bei m Landesal'beit8amt iederösterl'eich wurde in 
Verbindung mit  dem Bundesamgleich eine Verm itt
lungs teile für Führungökräfte eingerichtet . 

Zusammenfassend kann über den Umfang der 
öffent lichen Arbeitsvermittlung gesagt werden, daß 
sie ohne Zweifel durch konjunkturel le Einflüs 'e bis i n  
die j üngste Vergangenheit rückläufig war. Doch 
zeigen gerade die Erfolge der Bemühungen in Form 
von Sonder- und Schnelldiensten in den Jahren 1 965 
und 1 966, daß die Effektivität der Arbeitsvermittlung 
verbesserungsfähig ist. 

A u s l ä n d e r  b e s c h ä ft i g u n g  

]) ür das Ausmaß der Be. chäftigung von Ausländern 
sind die Bedürfnisse der inländischen Wirt schaft 
und die Lage des Arbeitsmarktes maßgebend. 
Nach diesen Gesichtspunkten wur den in den letzten 
Jahren zwischen den Sozialpartnel'1l Vereinbarungen 
abge.:lchlossen, die für die meisten W irtschafts
zweige zahlenmäßige K ontingente fiit' die Beschäf
tigung von Ausländern vorsahen. I m  Rahmen 
diesel' Kontingente entfällt die Prüfung der Bediirf-
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nisse des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft. Dafür 
treten andere Faktoren, wie die Überprüfung d s 
Gesundheitszustandes, der ViTohnverhältnisse der 
Arbeitskräfte und del' Einhaltung der arbeitsrecht
lichen Vorschriften, in den Vordergrund. 

Diese Kontingente sahen eine Beschäftigung bis 
zu 5 1 .000 Ausländern im  Jahre 1 965 und bis zu 
67.500 im Jahre 1 966 vor. In dem Monat mit der 
größten Zahl von beschäftigten Ausländern, es waren 
dies November 1 965 und September 1 966, standen 
34. 1 7 1  bzw. 49. 1 02 ausländische Arbeitskräfte im  
Rahmen der Kontingente in  Beschäftigung. 

Die Zahl der Anträge auf Beschäftigungsgenehmi
gungen und Verlängerungen ist der folgenden Auf
stellung zu entnehmen. 

Anträge 
genehmigte abgolehnte insgesamt 

1 965 . . . .  8 1 .773 1 . 1 30 82.903 

1 966 . . . .  1 13.576 3.023 1 16 .599 

Um die Hereinnahme ausländischer Arbeit'3kräfte 
zu regeln, wurden mit Jugoslawien, der Türkei und 
Spanien Anwerbeabkommen ge.3chlos,>en. Auslän
dischen Arbeit.,kräften, die sich mindestens 1 0  Jahre 
im Bundesgebiet aufgehalten haben, können Be
freiungsscheine auf die Dauer von höchstens zwei 
Jahren ausgestellt werden. Für Schweizer und 
Angehörige der Bundesrepublik Deutschland wurde 
eine erleichterte Erlangung eines Befreiungsscheines 
in zwischenstaatlichen Abkommen geregelt. Außer
dem gibt es eine Reihe von Gastarbeiterabkommen, 
die die gegenseitige Zulassung von Staatsangehörigen 
zum Zwecke der Erwerbung beruflicher oder sprach
licher Kenntnisse behandeln. 

Gewisse Sonderdienste wurden zur Betreuung der 
Ausländer vom Standpunkt der Arbeitsvermittlung 
an der jugoslawischen Grenze eingericht et. Hier 
werden die Grenzgänger, die hauptsächlich in der 
Landwirtschaft arbeiten, von ambulanten Arbeits
ämtern el'faßt. 

Die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von 
Ausländern auftretenden Probleme, insbesondere in 
bezug auf die geordnete Zuwanderung, den Gesund
heitszustand, die Wohnverhältnisse und die erhebli
che Fluktation stellen die Arbeitsvermittlung vor 
schwierige Aufgaben. 

Al' b e i  t s l o s en ver s i c h er u n g  

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen und der 
sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden - der Vor
gemerktenanteil - hat sich im Jahre 1 966 weiterhin 
verringert. Der Vorgemerktenanteil der Männer lag 
im Durchschnitt des Jahres 1 966 bei 1 '7%, gegenüber 
2 , 1 % im Jahre 1 965, der der Frauen bei 4, 1 %  be
ziehungsweise 4,4%. Der Vorgemerktenanteil betrug 
für 1966 insgesamt 2,6% gegenüber 2,9% im voran
gegangenen Jahr. In den einzelnen Bundesländern 
ist der durchschnittliche Vorgemerktenanteil ver
schieden ; der kleinste Anteil mit 0,7% ist in Vorarl
berg und der größte mit 7,9% im Burgenland. 
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Die vorgemerkten Arbeitsuohenden im Jahre 1 966 

Im Jahre 1 966 standen im Durchschnitt 43.663 Per
sonen im Bezug von Arbeitslosengeld und 7767 im 
Bezug von Notstandshilfe, gegenüber 46.936 bezie
hungsweise 8552 im Jahre 1 965. Für Arbeitslosen
geld wurden im Jahre 1 966 574·5 Millionen S und für 
Notstandshilfe 7 1 · 1  Millionen S aufgewendet. Die 
entsprechenden Zahlen für 1 965 sind 615·4 bezie
hungsweise 76·7 Millionen S. 

Die Entwicklung der Versicherungsleistungen nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz zeigt die fol
gende Darstellung. 
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Karenzurbubsgeld ab 1961 

1 960 

. . . . . .  . . .  

- - - -

7 965 Jah r  

Krankenversicberung der Leistungsbezieher einschließlich 
Wochengeldteilersatz 

Insgesamt 

Versioherungsleistungen nach dem Arbeitslosenversicherungs
gesetz 

J ü ng s t e  E n t wi c k l un g  der Ar b ei t s m ar k t
p o l i t i k  

Schon in der Mitte der fünfziger Jahre begann die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die dann in den 
sechzigel' Jahren die Annäherung an den Zustand der 
Vollbeschäftigung brachte. Diese Entwicklung 
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führte in einzelnen Branchen zu einem Arbeitskräfte
mangel, besonders an Facharbeitern und Spezialisten. 
Doch verblieb eine hartnäckige Saisonarbeitslosigkeit 
sowie eine Arbeitslosigkeit bestimmter Berufsträger, 
wie von älteren Angestellten, Frauen oder ortsge
bundenen Kräften in Gebieten mit strukturbedingter 
Unterbeschäftigung. 

% 
1 0  

/ " 
1\ 8 

i'-./ \ l-6 

'\. f'... r-
2 

1950 55 60 65 Jah r  
Entwicklung der Arbeitslosenrate 

In Zeiten größerer Arbeitslosigkeit galt es zunächst 
die Arbeitslosen wieder in Be.;chäftigung zu bringen. 
War die.; nicht möglich, so schützte die Arbeit -
losen unterstützung vor größter Not. Bei einer An
näherung an den Zustand der Vollbeschäftigung hab 
die Arbeitsmal'ktpolitil{ insbesondere die Aufgabe, 
der Wirtschaft bei der Beschaffung der benötigten 
Arbeitskräfte behilflich zu sein. 

Dementsprechend war die Arbeitsmarktverwaltung 
in den letzten Jahren bemüht, die bei den Arbeits
ämtern sich meldenden Arbeitslosen berufsrichtig 
in Arbeit zu bringen. Daneben galt e , die Arbeits
kraftreserven zu mobilisieren und individuelle Maß
nahmen für j ene Berufsträger zu treffen, die nur 
schwer in das Berufsleben eingegliedert werden 
können. 

Das St,reben nach einem angemessenen ·Wirt
schaftswachstum erfordert eine Anpassung der Wirt
schaft an die ständig wechselnden wirtschaftlichen 
und technischen Gegebenheiten. Dies verlangt aber 
auch eine entsprechende Mobilität der Arbeitskräfte, 
deren Bereitschaft, nach den wirtschaft lichen Er
fordernissen unter Umständen den Beruf oder den 
Arbeitsplatz zu wechseln. Eine weitere Erhöhung 
des Leben standard" aber auch die Sicherung des 
erreichten St,andards können von den Arbeitskräften 
den Verzicht auf da3 Festhalten am einmal erwor
benen Arbeitsplatz erfordern. Nach diesen grund
sätzlichen überlegungen hat sich die Arbeitsmarkt
verwaltung in den letzten Jahren orientiert , wenn es 
darum ging, durch arbeitsmarktpolitische Maßnah
men die berufliche und regionale Mobilität der 
Arbeitnehmer zu fördern. 

Die Arbeitskräfte werden eher bereit sein, die Be
lastungen auf sich zu nehmen, die durch die An
passung an die wechselnden wirtschaftlichen Ge
gebenheiten hervorgerufen werden, wenn ihnen ein 
Ausgleich für die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Nachteile geboten wird. Wohl war die Arbeitsmarkt
verwaltung bisher bemüht, im Rahmen der zur Ver
fügung stehenden Möglichkeiten bei der Herstellung 
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des Ausgleiches der Anpassungskosten H ärten zu 
mildern, eine unbefriedigende Rechtslage hinderte sio 
aber häufig daran, den notwendigen arbeitsmarkt
politischen Effekt zu erzielen. 

Soziale Sicherheit in einer sich weiter entwickeln
den Wirtschaft verlangt, auch eine entsprechende 
berufliche und regionale Mobilität der Arbeitskräfte . 
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) und 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) haben ein Konzept zur 
Gestaltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik ent
wickelt, in dem dargelegt wird, wie dieses Ziel unter 
den gegebenen Verhältni"sen zu erreichen ist. 

Die IAO hat für die Beschäftigungspolitik das 
übereinkommen (Nr. 122),  das die Grundsätze ent
hält, und zur weiteren Ausführung die Empfehlung 
(Nr. 122) beschlossen. In dem übereinkommen heißt 
es : "Um das wirtschaftliche Wachstum und die wirt
schaftliehe Entwicklung anzuregen, den Lebens
standard zu heben, den Arbeitskräftebedarf zu 
decken sowie die Arbeitslosigkeit und die Unter be
schäftigung zu beseitigen, hat jedes Mitglied als eines 
der Hauptziele eine aktive Politik festzulegen und zu 
verfolgen, die dazu bestimmt ist, die volle, produktive 
und freigewählte Beschäftigung zu fördern." 

Die OECD geht in ihrer Empfehlung zur Beschäf
tigungspolitik davon aus, daß der Arbeitsmarkt
politik in den Bemühungen um das Wirtschafts
wachstum ein richtiger Platz eingeräumt werden 
sollte, damit sie wirksamer zur Steigerung der Pro
duktionskapazität der Wirtschaft und zur Aus
nutzung dieser Kapazität beiträgt. "Durch i llTe 
Förderung der gegenseitigen Anpassung zwischen 
Bedarf und Arbeitskräftepotential hat eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik den besonderen Vorteil, daß sie 
i m  Hinblick auf Beschäftigung und Produktion 
expansionistisch, im Hinblick auf Kosten und Preise 
aber anti inflationistisch wirkt." IAO und OECD 
sehen die Mittel zur Erreichung dieser Zielsetzung in  
der beruflichen und räumlichen Mobilität der 
Arbeitskräfte sowie in der regionalen Entwicklung. 

Dabei wird der Arbeitsvermittlung die Aufgabe 
zuteil, das wirksame Funktionieren des gesamten 
Arbeitsmarktes für alle Arbeitnehmergruppen zu 
fördern. Sie muß ausreichend mit finanziellen Mitteln 
einschließlich qualifiziertem Personal ausgestattet 
und in ansprechenden Räumen untergebracht sein, 
um das Vertrauen aller Gruppen und Klassen von 
Dienstnehmern und Dien tgebern zu gewinnen. Sie 
sollte u. a. in der Lage sein, Sonderprogramme zur 
Förderung der räumlichen und sachlichen Arbeits
kräftemobilität und der sozialen Anpassung durchzu
führen. Diese Programme sollten alle Gruppen von 
Dienstnehmern erfassen, die vollbeschäftigt en ebenso 
wie auch die nnterbeschäftigten, und auch die 
Arbeitslosen, um einen optimalen Nutzen der Leistung 
der Arbeitskräfte zu erreichen. 

Eine besondere Klarstellung zur aktiven Arbeits
marktpolitik brachte die Regierungserklärung vom 
20 . April 1 966 : "Eine solche aktive Arbeitsmarkt
politik soll den bestmöglichen Einsatz der Arbeits
kräfte garantieren, die notwendige Umschichtung, 
insbesondere im regionalen Bereich, erleichtern, eine 
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wirksame Umschulung der Arbeit 'kl'äfte ermöglichen 
und soziale Nachteile, die aus einer strukturbeding
ten Auflösung von Arbeitsplätzen eintreten, mildern." 

Im Sinne der Regierung,;erkläl'ung hat die Arbeits
mal'ktverwaltung i hro Bemühungen zur Förderung 
der Mobilität der Arbeitskräfte verstärkt. Kostenlose 
berufliche Anpassung schulungen, Vergütung von 
Minderverdienst während der Einsohulung, Woh
nungs- und Umstellungsbeihilfen oder Schulungs
prämien an Betriebe sind einige der mobilitäts
fördernden Maßnahmen. Diese und andere von der 
Ar bei tsmar ktverwaltung angewendeten Förderungen 
werden aber erst bei sinnvoller Zusammenarbeit aller 
den Arbeitsmarkt beeinflussenden Stellen wirksam. 

Der notwendigen Koordinierung dienen Kontakte,  
die bereits duroh die Mitwirkung des Bunde mini
steriums für soziale Verwaltung in wirtsohafts
politischen Körperschaften institutionali 'iert sind. 
Darüber hinaus wurde im Bundesbeirat für Arbeits
marktpolitik eine Koordinierungsstelle zur Abstim-
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mung der Arbeitsmarktpolitik mit den für andere 
Bereiche maßgebenden Stellen unter fitwil'kung der 
Interessenvertretungen und der Forschung gesohaf
fen. Da diese Koordinierung sowohl auf Bundes
ebene als auoh im Bereich der Länder notwendig ist, 
wurden in den meisten Bundesländern unter dem 
Vorsitz der Landeshauptleute Landesbeiräte für 
Arbeitsmarktpolitik errichtet. In den Aussohüssen 
der Beiräte werden aktuelle Probleme des Arbeits
marktes eingehend untersucht und im 'Vege der 
Kooperation Lösungsvorschläge ausgearbeitet. 

Den institutionel len Rahmen für die Zusammen
arbeit zu schaffen ist eine Voraussetzung für das 
Funktionieren der Arbeitsmarktpolitik, aber noch 
nicht ihr Inhalt. Bisher hat sich die Arbeitsmarkt
politik bemüht, ihren Aufgaben mit dem ihr zur 
Verfügung stehenden Instrumentarium gerecht zu 
werden. Die Schaffung eines verbesserten Instrumen
tariums wird eine ihrer wichtigsten Bemühungen in 
der näohsten Zukunft sein. 
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Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer- und sonstige Fürsorge 

Kriegsopferversorgung 

A .  E n t w i c k l u n g  

Die erste Rechtsgrundlage einer modernen Krieos
opferversorgung in Österreich war das Invalid:n
entschädigungsgesetz (lEG. )  vom April 19 19 .  Bis 
dahin galten für die Versorgung der Militärpersonen 
das Militärversorgungsgesetz vom Jahre 1 875 und 
für deren Hinterbliebene ein Gesetz aus dem Jahre 
1 887. Diese beiden Gesetze waren im wesentlichen 
auf Berufssoldaten abgestellt. Die hohen Verluste 
Österreichs im Ersten Weltkrieg machten eine Ab
kehr vom bisherigen Versorgungssystem notwendig. 
Es war daher eine der ersten Aufgaben der Republik 
Österreich, eine grundlegende gesetzliche Regelung 
für die Entschädigung der Kl'iegsopfer zu treffen. 

Die Leistungen auf Grund des lEG. setzten sich 
für Invalide aus Heilbehandlung, Gewährung von 
Körperersatzstücken und orthopädischen Behelfen, 
beruflicher Ausbildung, Invalidenrente und Kranken
geld zusammen und für Hinterbliebene aus Sterbe
geld und Hinterbliebenenrente. Mit der Durch
führung der Heilbehandlung waren die Organe des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes betraut. Der be
ruflichen Ausbildung dienten besondere, bereits 
während des Krieges eingerichtete Berufsberatungs
stellen ; Krankengeld wurde für die Dauer einer 
Heilbehandlung oder einer beruflichen Ausbildung, 
die die Ausübung einer regelmäßigen Erwerbstätia-
I 

. b 
zelt ausschloß, gewährt.  Eine besondere Art der 
Wiedereingliederung del' Kriegsopfer, insbesondere 
der Kriegsblinden, in das Erwerb&lebcn bestand in 
der Verleihung von Tabakverschleißbefugnissen, 
Zu diesem Zwecke wurden die Trafikbesetzungs
vorschriften im Jahre 19 19  entsprechend abgeändert.  

Für die Höhe der Invalidenrenten war der Grad 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE. )  maß
gebend. Ursprünglich standen die Rentensätze 
zueinander im gleichen Verhältnis wie die Grade 
der MdE. Diese Beziehung wurde jedoch infolge 
der durch die Geldentwertung wiederholt notwendig 
gewordenen Gewährung von Teuerungszulagen bald 
verlassen. Die Invalidenrenten entsprechend einer 
MdE. von 15 bis 35% wurden bereits im Jahre 1 922 
abgefertigt. 

Die Witwenrente wurde je nach dem Lebensalter 
der Witwe und der Zahl der waisenrentenberechtia
ten Kinder bemessen. Elternrente gebührte, we:n 
die Eltern bedürftig waren und vom Beschädigten 
wesentlich unterstützt wurden. 

Die Durchführung des lEG. oblag den Invaliden
entschädigungskommissionen und den für bestimmte 
Aufgaben eingerichteten Ausschüssen. Beide waren 

ursprünglich als Kollegialbehörden eingerichtet. Die 
Ausschußentscheidungen konnten beim Invaliden
entschädigungsgericht angefochten werden. Später 
wurden die Invalidenentschädigungskommissionen 
in monokratische Behörden umgestaltet ; an die 
Stelle der Ausschüsse traten Schiedskommissionen, 
die in Dreiersenaten zu entscheiden hatten. Schließ
lich erfolgte die Umbenennung in Landesinvaliden
ämter und Schiedsgerichte. Gegen die Entscheidung 
der Schiedskommissionen (Schiedsgerichte) war kein 
Rechtsmittel gegeben, das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung konnte jedoch von Amts wegen 
oder auf Antrag einer Partei (Anspruchswerber 
oder Vertreter der staatlichen Finanzverwaltung) 
jederzeit die Überprüfung der Entscheidung beim 
Verwaltungsgerichtshof auf die richtige Anwendung 
des Gesetzes beantragen. 

Vom Inkrafttreten des lEG. bis 3 1 .  Dezem
ber 1 937 wurden Entschädigungsansprüche von 
1 7 1 .000 Beschädigten und 270.000 Hinterbliebenen 
anerkannt. Am 3 1 .  Dezember 1 937 standen noch 
59.400 Beschädigte und 55.500 Hinterbliebene im 
Bezug einer Rente nach diesem Gesetz. Ferner 
waren noch 59 .700 Beschädigte ohne Rentenan
spruch in Evidenz. 

Nach der Besetzung Österreichs wurde das 
Invalidenentschädigungsgesetz am 1 .  Oktober 1938 
durch das deutsche Reichsversorgungsgesetz (RVG.)  
vom Jahre 1 920 ersetzt. Als weitere Versorgungs
vorschriften wurden das \Vehrmachtfürsorge- und 
-versorgungsgesetz (WFVG.) zur Versorgung der 
Angehörigen der neuen deutschen 'Wehrmacht und 
die Personenschädenverordnung (PSch VO.) zur 
Versorgung der zivilen Opfer des Krieges erlassen. 

Nach der Wiedererrichtung der Republik Öster
reich stand die Kriegsopferversorgung infolge der 
überaus zahlreichen Anträge der Beschädigten und 
Hinterbliebenen des Zweiten Weltkrieges vor einer 
gewaltigen Aufgabe. Die deutschen Versorgungs
vorschriften waren nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Rechts-überleitungsgesetzes als österreichische 
Rechtsvorschriften in vorläufige Geltung gesetzt 
worden. Ferner hat die Provisorische Staatsregierung 
i m  Juni 1 945 das Gesetz über vorläufige Maßnahmen 
zur Entschädigung der Kriegsopfer erlassen. Mit 
diesem Gesetz wurde das Staatsamt (später Bundes
ministerium) für soziale Verwaltung ermächtigt, 
den in Österreich wohnhaften Beschädigten und 
Hinterbliebenen auf die nach den damals bestan
denen versorgungsrechtlichen Bestimmungen zu 
leistenden Entschädigungen bis zu einer gesetzlichen 
Neuregelung des Entschädigungswesens Abschlags
zahlungen zu gewähren und hiefür Richtlinien auf
zustellen. Im Wege solcher Richtlinien wurde die 
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Höhe der Abschlagszahlungen festgesetzt . Mit 
Wirkung vom Oktober 1948 traten hiezu die Er
nährungszulagen. DW'ch Verordnung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung vom Jänner 1946 
wurden die im Jahre 1 938 aufgelösten Landes
invalidenämter wiedererrichtet. Von Bedeutung 
war femel' dar:. Bundesgesetz vom Juli 194 6  über die 
Errichtung eines Invalidenfürsorgebeirates zur gut.
achtlichen Beratung allel' grundßät7.lichen Fragen der 
Fürsorge für Kriegsinvalide und Kriegshinterblie
bene, insbesondere deI' Gesetzgebung auf dier:.em 
Gebiete. 

Am 1 .  Jänner 1950 i"t das im Juli 1949 vom 
NationalTat beschlossene Kriegsopferversorgungr:.
gesetz (KOVG.) in Kraft getreten. Gleichzeitig ßind 
die bisherigen, auf ehemaliges deutsches Recht zu
rückgehenden Vcrsorgungsvorschriften außer Kraft 
get.reten . Das KOVG. enthält in seinem materiellen 
Teil d ie Bestimmungen über die Anspruchsvoraus
setzungen , die einzelnen Versorgungsansprüche und 
deren Geltendmachung, Änderung und Ruhen, 
femel' Ber:.timmungen über Einkommensteuer- und 
GebührenfrE-iheit, Rentenzahlung, Krankenversicne
rung der Kriegshinterbliebenen und Schwerkriegs
be!:>chädigtenausweise. In seinem formellen Teil 
regelt eß die Zuständigkeit der Landesinvaliden
ämter, die Einrichtung von Schiedr:.kommissionen 
als Berufungsbehörden sowie das Verfahren. Über 
die Entwicklung der Rentenleistungen und der 
Lebenshaltungskor:.ten, erstere vom Stand 1950, 
letztere vom Stand Mai 1949, gibt die folgende 
Darstellung Auskunft. Die Entwicklung der Höhe 
der Beschädigten- und Hinterbliebenenrenten (Jah
nsdurchschnit,te) i'5t aus der Tabelle auf Seite 70 
ersichtlich. 
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Renten und Lebenshaltungskosten 

Die Kriegsopferv ersorgung wurde in den Jahren 
nach 1 950 ·wesentlich ausgebaut. Die bir:. Ende 1 966 
insgesamt ergangenen 18 Novellen zum KOVG. 
hatten zum Teil allgemeine Rentenerhöhungen in 
Anpassung an die Entwicklung der LebenshaltungA
kosten zum Gegenstand, zum anderen Teil brachten 
sie für die Kriegsopfer echte Verbesserungen der 
Vers0rgunl!sleistungen. Das unübersicht,Iich ge
wordene KOVG. wurde durch Kundmachung der 
Bundesregierung vom Juli 1957 wiederverlautbart ; 
eine neuerliche Wiederverlautbarung deß seither 
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zwölfmal novellierten Gesetzes ist aus v erfassungs
rechtlichen Gründen nicht mehr möglich. 

Von den zahlreichen Änderungen des KOVG. 
seien folgende besonders wichtige hervorgehoben : 

Allgemeine Rentenerhöhungen größeren Ausmaßes 
erfolgten durch die Novellen vom Juli 195 1 ,  Dezem
ber 1956. Dezember 1957; Dezember 1 959 und 
Dt>zember 1964. Die Novelle vom Juli 1952 bestimmte, 
daß für die Einschätzung der MdE. in Hinsicht 
auf dafi allgemeine Erwerbsleben durch Verordnung 
verbindliche Richtsätze aufzustellen sind, die den 
wissen!:>chaftlichen Erfahrungen entsprechen. Der
zeit gilt hiefür die Verordnung des Bundesmini
steriumB für soziale Verwaltung vom Juni 1 965. 
Darüber hinaus ;st bei der Einschätzung auf all
fällige berufliche Sonderverhältnisse Bedacht zu 
nehmen. 

Die Novelle vom Juli 1954 brachte Verbesserungen 
in den Anspruchsvoraussetzungen für die Kinder
zulagen und auf dem Gebie(e der Waisenversorgung, 
die Einführung einer ·weiteren Stufe der Pflege- und 
Blindenzulage, eine Erhöhung der Abfertigungs
beträge bei der Wiedervert>helichung v on Witwen 
oowie das Wiederaufleben deß Ansprucheß auf 
Witwenrente nach dem Ende der neuen Ehe und 
schließlich die Einführung einer 13 .  Monatsrente, 
vorerst fÜT jene Rentenempfänger, die in der Haupt
sache auf die Bezüge nach dem KOVG. angewiei>en 
waren. 

Die Novelle vom Dezember 1961  hatte vor allem 
den Einbau der Ernährungszulagen in die Renten
leistungen nach dem KOVG. sowie eine Neuregelung 
der Heilfün,orge und der orthopädischen Versorgung 
zum Inhalt. Die Grundrenten der Schwerbeschädig
ten ab vollendetem 60. Leben",jahr, bei Frauen ab 
vollendetem 55. Lebensjahr, ww-den erhöht, des
gleichen die Sätze des Sterbegeldes. Der Anspruch 
auf eine 13 .  Monatsrente wurde auf alle Renten
empfänger ausgedehnt. Wesentliche Änderungen 
der Rechtslage stellte ferner die Beseitigung der 
Anmeldungsfristen und des Ruhens des Anspruches 
bei Auslandswohnsitz dar. Über die Anerkennung 
von Gesundheitsßchädigungen als Dienstbeschädi
gung ist nunmehr bescheidmäßig abzusprechen. 
Dw-ch die Novelle vom Juli 1964 wurde das Vorzugs
recht der Kriegsopfer bei der Vergebung von Tabak
verschleißgeschäften, das bisher lediglich in Ver
ordnungen des Bundesministeriums für Finanzen 
geregelt war, unmittelbar im KOVG. verankert. 

B .  D e r z e i t i g e  R e c h t s l a g e  

a )  Ansp r u c hs l e i s t u n g e n  

Allgemeine Voraussetzungen für den Versorgungs
anspruch eines Beschädigten oder Hinterbliebenen 
sind das Vorliegen einer Gesundheitsschädigung bzw. 
der Tod oder die Vermißtheit als Folge der Dienst
leistung und der Besitz der ößterreichischen Staats
bürgerschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen, 
z. B. bei unverschuldeter Verwicklung in mjJjtärische 
Handlungen, sind auch zivile Kriegsopfer versor
gungsberechtigt. 
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Als Leistungen sind für Beschädigte Beschädigten
rente, Heilfürsorge, orthopädische Versorgung und 
berufliche Ausbildung und für Hinterbl iebene 
Sterbegeld, Gebührnisse für das Sterbevierteljahr 
und Hinterbliebenenrente vorge ehen. 

Die Beschädigtenrente wird als Grundrente und 
als Zusatzrente geleistet. Für die Höhe der Be
sl lhädigtenrente ist der Grad der durch die Dienr:st
b eschädigung bewirkten MdE. maßgebend. Ein 
A nspruch auf Beschädigtenrente besteht bei einer 
MdE. von 25% an . Die Zusatzrente gebührt nur 
S hwerbeschädigten und überdies nur bi zu be
Si immten Einkommensgrenzen. Auf den Familien
si anel der Empfänger einer Zusatz rente wird durch 
G ewährung von Frauenzulage und K inderzula,gen 
E edacht genommen. Hilflose Beschädigte erhalten 
e: ne Pflegezulage, Vollblinde und praktisch Blinde 
eine Blindenzulage. Sämtliche Leistungen werden 
14mal im Jahr ausgezahlt. 

Die Heilfürsorge ist unentgeltlich und umfaßt die 
Heilbehandlung (ärztliche Hilfe, Zahnbehandlung, 
Beistellung von Heilmitteln und Heilbehelfen, An
staltspflege) sowie die Gewährung von Krankengeld, 
Familiengeld oder Taggeld. Die Heilfü rsorge wird 
grundsätzlich nur für Dien tbeschädigungsleiden 
gewährt. Schwerbeschädigte haben jedoch unter 
gewisben Voraussetzungen Anspruch auf Heilfürsorge 
wegen aller Leiden. Die erweiterte Heilbehandlung 
(Kuren, Heil tättenbehandlungen) wird in dem der 
Erzbischof Ladislaus von Pyrker-Stiftung und Erz
herzog Albrecht Gasteiner Badestiftung gehörenden 
Kurhaus Ferrlinand Hanusch in Bad Hofgastein 
und in anderen Kurorten in Vertragsheimen durch
geführt . Das Kurhaus in Bad Hofgastein wurde im 
Jahre 1 964 abgetragen und im Jahre 1 965 neu auf
gebaut . Der Kurbetrieb wurde im Februar 1966 
wieder aufgenommen. Das Kurhaus verfügt auch 
über eine Unterwasser-Therapiebtation und i!:lt für 
die Durchführung von etwa 1 100 Badekuren in 
13 Kurperioden pro Jahr eingerichtet. Die Erneue
rung erfolgte mit Hilfe einer Subvention aus Mitteln 
de!:l Ausgleichstaxfonds im Betrage von 34 Mil
lionen S. 

Die Beschädigten haben hinsichtlich ihrer Dienst
beschädigung Anspruch auf kostenlose Beteilung mit 
Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln der verschiedensten Art. Für selb t
beschaffte Behelfe ist den Beschädigten ein Kosten
ersatz zu leisten. Für den durch Dienstbeschädi
gungsfolgen verursachten außergewöhnlichen Klei
der- und Wäscheverbrauch werden in drei Abstufun
gen festgesetzte Pauschalbeträge geleistet. Die 
Prothe -enerzeugung in den Bundesbtaatlichen Pro
thesenwerkstätten hat im Jahre 1966 einen bedeut
samen technischen Fortbchritt durch die Entwick
lung und Herstellung der bioelektrischen Fremd
kraftprothesen erzielt. Die Serienproduktion einer 
Unterarmprothese hat bereits begonnen ; diese Pro
thesen werden laufend bewilligt. Derzeit ist die 
Entwicklung einer entsprechenden Oberarmprotheße 
angelaufen. Die bioelektrischen Prothesen haben 
bereits internationale Beachtung erlangt. 

Die berufliche Ausbildung dient der Wiederher
stellung oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit des 
Beschädigten. Mit Rücksicht auf den seit Kriegsende 
verstrichenen Zeitraum hat sie nur mehr geringe 
praktioche Bedeutung. 

Ein Versorgungsanspruch der Hinterbliebenen 
(Witwen, Waisen, Eltern) ist im allgemeinen dann 
gegeben, wenn der Tod des Kriegsteilnehmers die 
Folge einer Dienstbeschädigung ist. Die Witwenrente 
ist wie in der Beschädigtenversorgung in eine Grund
rente und in eine Zusatzrente geteilt. Ein Anspruch 
auf Zusatzrente besteht nur bis zu einer bestimmten 
Einkommenshöhe. Witwen nach Empfängern einer 
Pflegezulage oder Blindenzulage mindestens der 
Stufe III gebührt bei Zutreffen der sonstigen Voraus
setzungen eine - besondere Zulage zur Witwenrente. 
Im Falle der Wiederverehelichung der Witwe wird 
der Rentenanspruch mit dem fünffachen Jahres
betrag der Grundrente abgefertigt. Nach dem Ende 
der zweiten Ehe lebt im Regelfalle der Anspruch auf 
Witwenversorgung wieder auf. Bei Wiederverehe
lichung mit einem Schwerbeschädigten erlischt der 
Anspruc h  auf Witwenversorgung nicht. lot der 
Tod eine8 Schwerbeschädigten nicht die Folge einer 
Dienstbeschädigung, erhält die Witwe bei Er
füllung der sonstigen gesetzlichen Voram,setzungen 
eine Witwenbeihilfe im Ausmaß von zwei Dritteln 
der vVitwengeund- und -zusatzrente. 

Die Waisenrente wird im Regelfalle bis zur Voll
endung des 18 .  Lebellojahres der Waise gezahlt, bei 
wissenschaftlicher oder sOlli:,tiger regelmäßiger Schul
oder Berufsausbildung bi8 zum vollendeten 25. Le
bensjahr, bei A bleistung des Präsenzdien8tes noch 
für ein weiteres Jahr, bzw. auf die Dauer der Selbst
erhaltungsunfähigkeit infolge körperlicher oder gei
stiger Gebrechen der Waise. Für Waisenbeihilfen 
gelten ähnliche Voraussetzungen wie für Witwen
beihilfen. 

Elternrente gebührt, wenn die Eltern nicht 
mehr arbeitsfähig sind oder da::. 60., als Mutter da::. 
55. Lebensjahr vollendet haben und ihr Einkommen 
eine bestimmte Höhe nicht erreicht. 

Witwen, Waisen und Eltern sind, sofern sie 
nicht bereits anderweitig der gesetzlichen Kranken
ver icheeung unterliegen, bei der Gebietskranken
kasse ihres W olmsitzes krankenversichert. Die 
Beiträge werden zum Teil vom Versicherten und 
zum Teil vom Bund getragen. 

Al� Leistungen für den Todesfall wird nach 
Empfängern einer Be chädigten- odH Hinterbliebe
nenrente ein Sterbegeld gezahlt. Die Angehörigen, 
die mit dem Beschädigten im gemeinsamen Haushalt 
gelebt haben, erhalten außerdem als Gebührnisse 
für das Sterbevierteljahr einen einmaligen Betrag 
i m  Ausmaß von drei Monatsbezügen des Beschä
digten. 

Seit dem Inkrafttreten des KOVG. war die Ent
wicklung der Kriegsopferversorgung durch wieder
holte Nachziehungen der Rentensätze an die gestie
genen Lebenshaltungskosten mit einzelnen über die 
Erhaltung der Kaufkraft der Renten hinausgehenden 
Verbesserungen gekennzeichnet. Die Zentralorgani
sation der Kriegsopferverbände Österreichs hat im 
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Jahre 1 964 ein umfangreiches Forderungsprogramm 
für die Kriegsopferversorgung vorgelegt. Die dies
bezüglich mit dem Bundesmini terium für Finanzen 
und der Zentralorganisation geführten Verhand
lungen konzentrierten sich im Jahre 1 966 auf ein 
Mindestprogramm, als dessen wesentlichste Punkte 
die Einführung der Rentendynamik und eine Be
wertung des landwirtschaftlichen Einkommens für 
die Zwecke der Kriegsopferversorgung hervorzu
heben sind. 

die en Ämtern eingerichteten Schiedskommissionen. 
A ls Aufsichtsbehörde fungiert das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung. Auf das Verfahren findet 
mit einigen Ausnahmen das Allgemeine Ver wal
tungsverfahrensgesetz 1 950 Anwendung. 

Im Dezember 1 966 wurde eine Novelle zum 
KOVG. als Regierungsvorlage eingebracht, die den 
Zweck verfolgte, die erhöhten Zusatzrenten, Waisen
renten und Elternrenten sowie Beihilfen anzuheben. 
Damit sollte die Mehrbela tung der auf die Ver
sorgungsbezüge angewiesenen Kriegsopfer vermieden 
werden, die durch die Erhöhung der amtlich fest
gesetzten Preii:se für Brot, :M:ilch und deren Produkte 
ab Jänner 1 967 entstanden ist. In dieser Novelle 
wurde auch eine Übergangslösung hinsichtlich der 
Auswirkungen der Pensionsdynamik in der Sozial
versicherung auf die vom Einkommen abhängigen 
Leistungen in der Kriegsopferversorgung getroffen. 
Dies war deshalb notwendig, weil die laufenden 
Pensions- und Rentenerhöhungen in der Sozialver
sicherung wiederholt zu Kürzungen der vom Ein
kommen abhängigen Leistungen nach dem KOVG. 
geführt haben, was von den Betroffenen mit Recht 
als unbillige Härte empfunden wurde. 

Die Entwicklung hinsichtlich der Zahl der Renten
empfänger ist der nachstehenden Darstellung zu 
entnehmen. Am Ende des Jahres 1 966 wurden 
301 .623 KOVG. -Renten geleistet. Hievon waren 
1 39 . 188 Beschädigtenrenten, 103.397 Witwenrenten, 
6822 Waisenrenten und 52.216  Elternrenten. 

rausend 

1 50 
r-� 

� 

.... I ... I -' 1  
, 1 0 0  

, I �, -...., � 
, 

, 50 

... 
.... 

.1 
1950 55 50 

Zahl der Rentenempfänger 

I . . . 
I U 

r-t= 

Witwen 

Eltern 
t--10-

W�� C: 
55 Jahr 

Die Durchführung des KOVG. obliegt in erster 
Instanz den Landesinvalidenämtern. Über Beru
fungen gegen Bescheide der Landesinvalidenämter 
entscheiden in zweiter und letzter Instanz die bei 

Die Entwicklung der Ausgaben des Bundes für 
die Kriegsopferversorgung in den Jahren 1 950 bis 
1966 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen : 

Renten "" "" Verwaltungs-
Aufwan� für � §  ,, 0  aurwand ,  

Heil- .c ::l  
die Kriegs- . -§ � �� Krankenvers . 

opferver- Durchschnitt Aufwand fur Durchschnitt Aufwand für Durchschnitt für- ,g .!2 � der Kriegs-
Jahr sorgung (in insgesamt j" hrlich pro Beschadigten- jährliCh pro llinterbliebe- jährlich pro sorge ��> e '{j  hinter-

Millionen (in Millionen Rentner (in renten (in Beschädigten- nenrenten Hintcrbliebe· 2 <:  bliebenen n .  a. 
Schilling) Schilling) Schilling) Millionen rentner (In (in Millionen nenrentncr 

Schilling) Schilling) Schilling) (in Schilling) in Millionen Schilling 

1 950 . .  693·4 632·8 1 . 2 5 1 · 50 2 1 3· 1  1 . 267·40 4 1 9·7 1 . 243·60 10·2 1 1 - 5  0 · 7  3 8 · 2  

1 9 5 1 . . 8 9 1 · 1  8 12 · 0  1 .632·40 2 7 7 · 3  1 .672·00 534· 7  1 . 6 1 2· 60 1 2 · 3  1 3 · 4  5 · 7  4 7 · 7  

1 9 52 . .  1 .04 1 - 5  940· 1 1 . 9 1 5· 3 0  3 1 9· 3  1 .9 3 1 - 1 0  620·8 1 . 907·20 1 7 · 6  1 4 · 6  5 · 9  6 3 · 3  

1 953 . .  1 . 0 1 7· 4  9 2 1 · 8  1 .920'70 323·4 1 .946·90 598·4 1 .906·80 1 6 · 7  1 4 · 9  4 · 6  59·4 

1 954 . .  1 . 033·7 93 1 ·4 1 .985·60 337·8 2.025,50 593·6 1 .963·60 1 7· 6  1 5-4 3·6 6 5 ' 7  

1 955 . .  1 . 039· 6 93 1 · 1  2.009,50 337·3 2 .028·00 593·8 1 . 999·20 1 7· 6  1 5 · 0  3 · 1  72·8 

1 956 . .  1 .064·3 950·3 2 . 086'50 343·9 2 .083,90 606·4 2.084,40 20·0 1 6 · 0  3 · 3  7 4 · 7  

1 957 . .  1 . 202·2 1 .085·5 2.462· 3 0  407·4 2.494· 1 0  678· 1 2.443·60 1 7 · 4  1 6 · 1 2 · 2  8 1 · 0  

1 958 . .  1 . 3 64'3 1 . 242·2 2.960,00 484·7 3 . 004,20 757·5 2.932'30 1 9·4 15·2 2· 1 85·4 

1959 . .  1 . 307·7 1 . 1 8 7 · 8  2.992'20 477·6 3 . 003,30 7 1 0·2 2.984'80 20· 1 1 5 · 7  2 · 2  8 1 · 9  

1960 . .  1 . 327·8 1 . 2 1 5 · 5  3 . 235,00 506· 2 3 . 235' 0 709·3 3. 234,50 1 9· 4  1 7· 7  1 · 7  73·5 

1 96 1 . . 1 .470'3 1 .359·3 3 .814, 1 0  580· 5 3 . 7 7 2, 1 0  7 78·8 3.846·00 1 9 · 3  1 6 · 7  1 · 4  7 3 · 6  

1 9 6 2  . .  1 .473 · 5  1 .348·6 3.950·00 589· 8 3.894,50 758·8 3.994·20 20· 1 25·8 1 · 0  78·0 

1 963 . .  1 .509· 9 1 .374·0 4. 147,00 598·2 4 . 0 1 6'90 775·8 4.253,30 2 1 · 9  27· 1 0 · 7  86·2 

1 964 . .  1 . 667·9 1 . 5 2 1 · 7  4. 739'40 605·2 4 . 1 3 7 ,50 9 1 6·5 5 .243·00 24·3 28·9 0·8 92·2 

1965 . .  1 .849· 8 1 . 6 92 · 1  5.41 7·40 694·4 4 . 839·20 997·7 5.908,80 29·4 30·4 0·7 97·2 

1 966 . .  1 . 898·0 1.  733·5 5. 679'50 728· 1 5 . 1 77'70 1 .005·4 6 . 1 08' 1 0  28·4 3 1 · 3  0 · 7  9 7 · 3  

B u d g e t ä r e r A u fw a n d  fü r d i e  K r i e g s o p fe r v e r s o r g u n g 1 9 5 0  b i s  1 9 6 6  
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Der Jahresaufwand für Beschädigten- und Hinter
bliebenenrenten ist aus der nachstehenden Dar
stellung ersichtlich : 
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b) E r g än z ende  F ü r s o r ge l e i s t u n gen 

1 .  Aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds 

Betriebe, die nicht die gesetzlich festgelegten 
Zahlen von Invaliden beschäftigen, haben Aus-

Einnahmen .) 

davon 
Jahr 

gleich taxen zu entrichten. Der aus den Eingängen 
an Ausgleichstaxen gebildete Ausgleichstaxfonds 
wird vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
verwaltet ; seine Mittel sind zur Fürsorge für die 
nach dem KOVG. Versorgungsberechtigten und 
deren Kinder, für die Inhaber einer Amtsbeschei
nigung oder eines Opferausweises nach dem OFG. 
und deren Witwen sowie für die übrigen begünstigten 
Personen nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1 953 
zu verwenden. Die Schwerkriegsbeschädigten sind 
von Gesetzes wegen begünstigte Personen, die Be
schädigten mit einer IdE. von 25 bis 40% können 
den begünstigten Personen gleichgestellt werden . 
Am 3 1 .  Dezember 1966 betrug die Zahl der gühigen 
Gleich teIlungen 27 .523, hievon für Kriegsbeschä
digte 14.866. 

In der Verwaltung des Ausgleich:.taxfonds hat 
eine erhöhte Inanspruchnahme der Fondsmittel zu 
einer starken Anspannung geführt. Die Am,gaben 
des Fonds haben in den Jahren 1 964 und 1 965 die 
Einnahmen zusammen um rund 34 Millionen Schilling 
überschritten, das Fondsvermögen ist vom 1 .  Jänner 
1 964 bis 3 1 .  Dezember 1 965 von rund 75 :Millionen 
Schilling auf rund 4 1  Millionen Schilling gesunken. 

Die Gebarung des Ausgleichstaxfonds hat sich in 
den Jahren seit 1 955 wie folgt entwickelt : 

Ausgaben (Aufwcndungcn) · ) 

davon Reinvermögcn 
am 

insgesamt 
Ausgleichstaxen I insgesamt I Zuwendungen,  Untcr· Jahresende .) 

Zinsen Subventionen stützungen aller Art, Studien-
und Lehrlingsbeihilfen 

1 955 . . . . . . .  9·273 8·634 0·634 7·461 7·039 0·235 20·7 1 6  

1 956 . . . . . . .  10·397 9· 730 0·624 10·634 10·200 0· 2 1 5  20·479 

1 957 . . . . . . .  1 1 · 105 10·3 2 0·68 1 8· 1 97 8· 1 97 0·225 23·035 

l (l58 . . . . . . . 14·413 13· 62 1 0·773 0·601 9· 140 0·377 27·846 

1 059 . . . . . . .  24'754 23,679 0'969 9 ' 1 02 8 '346 0'524 43'409 

1 960 . . . . . . .  23·010 21 -44 1 1 ·566 10·951 9·245 1 · 345 55·468 

1961 . . . . . . .  29· 5 1 1  27· 103 2 ·39.,1, 15·991 1 1 ·35 4 · 1 74 68·987 

1962 . . . . . . . 27· 168 24·496 2·446 22·083 1 1 -467 1 0 · 265 74·073 

1 963 . . . . . . .  32·657 28·468 3· 103 3 1 ·965 13·565 18· 104 74·766 

1 96.,1, . . . . . . . 30'O l l 26·625 3·040 42·982 28·342 14·221 6 1 · 794 

1965 . . . . . . .  28·629 26·059 2·564 49· 595 3 1 ·600 17·050 40·828 

1966 . . . . . . . 27·255 25·638 1 -608 32· 5 1 2  1 5·865 16· 1 1 2 35·572 

') In Millionen Schilling 

A u  s g l e i  c h s t a x fo n d s  

2 .  Aus Mitteln des Kriegsopferfonds 

Der Kriegsopferfonds wurde durch die 11. Ver
ordnung zum Spielabgabengesetz vom Dezember 
1 920 errichtet ; durch das Bundesgesetz vom Oktober 
1 960 erhielt er eine neue Rechtsgrundlage. Der 
Fonds ist mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet 
und wird vom Bundesministerium für soziale Verwal
tung u nter Mitwirkung eines Beirates verwaltet. 
Seine Mittel sind zur Gewährung zin enfreier Dar
lehen an Kriegsbeschädigte und Witwen zu ver-

wenden, die einer finanziellen Hilfe bedürfen , u. a. um 
sich eine Erwerbsmöglichkeit zu verschaffen oder zu 
erhalten, ihren Kindern eine Berufsausbildung zu er
möglichen oder ein Wohnbedürfnis zu befriedigen. 
Da der Fonds neben den Rückfiüssen aus den ge
währten Darlehen über keine nennenswerten Ein
künfte verfügt, sind fallweise Dotationen aus Mitteln 
des Ausgleich::.taxfonds (ATF) erforoerlich. Die nach
stehende Tabelle gibt eine Übersicht über den Um
fang der Gebarung de:. Kriegsopferfonds in den 
Jahren 1961  bis 1 966. 
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Dotation aus Darlehens- Darlehens- Aushaftende 
Reinvermögen 

Jahr 
aus dem ATF. bewilligungcn rückflüsse Darlehen 

in Millionen SchlJling 

1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·000 9·369 6·638 1 3· 1 2 1  15·521 
1 962 • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3·000 10·025 7·278 1 5·867 18·530 
1 963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3·000 1 1 · 340 8·361 18· 45 2 1 -676 
1 964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 · 588 8·687 19·746 2 1 -638 
1 965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7· 757 8· 199 19· 304 2 1 · 7 1 2  
1 966 • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • •  8·989 8·451 19·842 2 1 · 728 

K r i  e g s o p fe r fo n d  s 

F i n a n z i e l l e  H i l fe l e i 8 t u n g e n a n  
S p ä t h e i m k e h r e r 

Die finanziellen Hilfeleistungen an Spätheimkehrer 
auf Grund des Bundesgesetzes vom Juni 1 958 ge
hören zum Bereich der Entschädigungsgesetzgebung 
und dienen zur Abgeltung der wirtschaftlichen Nach
t eile jener Personen, die im Zuge dei Kriegs- und 
Nachkriegsereignisse weit über das generelle Maß 
besonderen Härten ausgesetzt waren und deren Ein
gliederung in das Erwerbsleben erschwert wurde. 
Sie sehen für jeden nachweislich nach dem 30. April 
1 949 in Kriegsgefangenschaft oder Anhaltung ver
brachten Kalendermonat einen Betrag von 300 S 
vor. Anspruch haben österreichische Staatsbürger, 
die während des Zweiten Weltkrieges i n  Kriegs
gefangenschaft geraten oder von einer ausländischen 
Macht angehalten worden sind. Das Gesetz enthält 
ferner Tatbestände, die einen Anspruch ausschließen_ 
Über Anträge entscheidet in erster Instanz das 
Landesinvalidenamt und in zweiter und letzter 
Instanz del' Landeshauptmann. Insgesamt wurden 
bisher 8635 Anträge auf finanzielle Hilfeleistun
gen an Spätheimkehrer posit iv erledigt, wofür 
45 , 1 57 .886 S erforderlich waren. Ungefähr 2250 An
träge wurden abgewiesen. 

Heeresversorgung 

A .  E n t w i c k l u n g  

Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
durch das Wehrge etz vom September 1 955 ergab 
sich die Notwendigkeit ,  für jene Wehrpflichtigen 
eine gesetzliche Versorgung zu schaffen, die bei Ab· 
leistung des Wehrdienstes eine Gesundheitsschädigung 
erleiden. Mangels einer entsprechenden Rechtsgrund
lage wurden die in Erfüllung ihrer Wehrpflicht zu 
Schaden Gekommenen und deren Hinterbl iebene 
zunächst nach den Bestimmungen des KOVG. ver
sorgt_ Diese provisorische Lösung fand mit dem am 
1 .  Jänner 1 964 in Kraft getretenen Heeresversol" 
gungsge8etz (HVG.)  vom Februar 1 964 ein Ende. 

B .  D e r z e i t i g e  R e c h t s l a g e  

Das Gesetz sieht für den Fall einer Dienstbeschä
digung die Versorgung der den ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenz dienst leistenden 'Wehr
pflichtigen und ihrer Hinterbliebenen vor. Es ver
einigt im wesentlichen Normen, die der gesetzlichen 
Unfallversicherung und dem KOVG. entnommen 
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sind. So sieht es neben der Rentenbemessung 
nach den Grundsätzen der ge etzlichen Unfallver
sicherung die Gewährung von Minde trenten vor, 
deren Höhe sich nach dem KOVG. richtet. Da
durch wird erreicht, daß die Versorgungsberechtigten 
die Rente zumindest in jener Höhe erhalten, die 
ihnen im Fall einer Anspruchsberechtigung nach 
dem K OVG. zustehen würde. 

Bei den Beschädigten nach dem HVG. handelt es 
sich vorwiegend um junge Menschen, daher kommt 
ihrer Eingliederung in das Erwerbsleben (Rehabili
tation) eine besondel'e Bedeutung zu_ Zur Errei
chung dieses Zieles legt. das H VG. das Schwer
gewicht auf Heilfürsorge, orthopädische Versorgung, 
berufliche Ausbildung zur Wiedergewinnung oder 
Erhöhung der El'werbsfähigkeit und auf Begün
stigungen zur Erlangung oder Beibehaltung eines 
Arbeitsplatzes. 

Von einer MdE. von 25% an gebührt dem Be
schädigten eine Beschädigtenrente. Fami lienzu
schläge werden im Ausmaß von je 10% der Beschä
digtenrente geleistet. Im Falle der Pflegebedürftig
keit oder Blindheit gebührt eine Pflegezulage oder 
Blindenzulage. Die Höhe dieser Zulage richtet sich 
nach dem KOVG. 

Ist der Tod die Folge einer Dienstbeschädigung, 
gebühren den Hinterbliebenen Sterbegeld, Ge
bührnisse für da� Sterbevierteljahr, Hinterbliebenen
rente und krankenversicherungsrechtlicher Schutz. 
Die Anspruchsvoraussetzungen decken sich im 
wesentlichen mit denen im KOVG. 

Entsprechend den Grundsätzen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist für die Berechnung der 
Renten das im letzten Jahr vor Antritt des 'Wehr
dienstes oder vor Eintritt des schädigenden Ereig
nisses erzielte Einkommen maßgebend. Ein Vier
zehntel dieses Einkommens bildet die Bemessungs
grundlage, nach welcher entsprechend der MdE. 
die H öhe der Rente bestimmt wird. Außerdem ist 
eine Mindestbemessungsgrundlage vorgesehen. So
weit andererseits das Arbeitseinkommen die Höchst
bemessungsgrundlage übersteigt, wird es bei der 
Rentenbemessung nicht berücksichtigt. Die Aus
zahlung der Rentenleistungen erfolgt 14mal im 
Jahr. 

Bis Ende 1 966 sind zum HVG. vier Nov ellen er
lassen worden, von denen die erste, zweite und vierte 
im wesentlichen Erhöhungen der Versorgungslei
stungen zum Inhalt haben. Mit der dritten Nov elle 
vom November 1 965 wurde auch in der Heeresver-
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sorgung, oweit sie nach den Grundsätzen der gesetz
lichen Unfallversicherung geregelt ist, die Ren ten
dynamik eingeführt. Ausgenommen blieben lediglich 
jene Versorgungsleistungen, deren Höhe sich nach 
den Rentensätzen des KOVG. richtet. 

Im Dez.ember 1 966 standen 348 Beschädigte, 
5 Witwen, 14 Waisen und 10 Eltern im Bezug 
von Versorgungsleistungen ; 25 Beschiidigte waren 
bereits umgeschult, 20 befanden sich Ende 1966 in m
schulung. Von der Gesamtzahl der Beschädigten 
stehen lediglich 1 1  im Bezug von Mindestleistungen, 
die in ihrer Höhe den Leistungen des KOVG. ent
sprechen. Der Aufwand des Bundes für die Heeres
versorgung hat im Jahr 1 965 5 · 13  und im Jahr 1 966 
5 ·50 1ill ionen S ... hilling betragen. 

Das H VG. wird in erster Instanz von den Landes
invalidenämtern und in zweiter und letzter Instanz 
von den bei diesen Ämtern errichteten Schieds
kommissionen durchgeführt. 

Opferfürsorge 

A .  E n t w i c k l u n g 

In der ersten Jachkriegszeit erließ die Proviso
rische Staatsregierung das Gesetz über die Fürsorge 
für die Opfer des Kampfes u m  ein freies, demokra
tisches Ö 'terreich, das Förderung und Fürsorge für 
jene Österreicher vorsah, die wegen ihres Einsatzes 
im Kampfe für die Freiheit und Selbständigkeit 
und für die Demokratie in Österreich einen Schaden 
an Leben, Gesundheit oder Freiheit erlitten hatten. 

Im Jahre 1 947 erlaubte es die zunehmende Festi 
gung von Staat und Wirtschaft, das unter ungün
stigen wirtschaftlichon, budgetären und verwaltungs
technischen Voraussetzungen geschaffene Opferfür
sorgegesetz aus dem Jahre 1945 durch eine andere 
Rechtsnorm zu ersetzen. Das neue Opferfürsorge
gesetz vom Juli 1 947 (OFG. )  enthält insofern eine 
bedeutende Ausweitung des zu begünstigenden 
Personenkreises, als außer Opfern des Kampfes um 
ein freies, demohatische .. Österreich auch die seiner
zeit aus politischen Gründen oder wegen ihrer 
Abstammung, Religion oder Nationalität verfolgten 
Österreicher anspruchsberechtigt wurden. Gleich
zeitig wurden die anspruohsbegründenden Schädi
gungstatbe tände wesentlich erweitert. Außer Frei
heitsbeschränkungen und Gesundheitssohäden füh
ren nunmehr auch Einkommensschäden und Sohä
den in der Berufsausbildung zu einer Anspruchs
berechtigung. Zu den bisherigen Begünstigungen, 
darunter Nach8icht von den Voraussetzungen bei 
der Erlangung von Gewerbeberecht igungen und Be
vorzugung bei der Vergabe von Trafiken und Tabak
verlägen, kamen Erleiohterungen auf steuer- und ge
bührenrechtlichem Gebiet lmd die Befreiung von 
Studien- und Prüfungsgeldern . 

Durch die vom Nationalrat beschlossenen Ände
rungen wurde die Opferfürsorge wesentlich ausge
baut. Neben den Verbesserungen der Rentenfür
sorge, Heilfürsorge und orthopädischen Versorgung 
sowie der Einführung von Entsohädigungsleistungen 
fand auch eine Ausdehnung des Kreises der 

anspruchsbereohtigten Personen statt. Von den 
1 8  Novellen zum OFG. sind folgende besonders 
hervorzuheben : die 7. Novelle vom Juli 1 952 wegen 
der Einführung von Entschädigungen für Haft
und Gerichtskosten, die 1 1 .  Novelle vom März 1957 
und die 12. Novelle vom März 1961  wegen der grund
legenden Neuregelung der Rentenfürsorge und des 
Ausbaues sowie der Erhöhung der Haftentschädi
gungen und der Gewährung von Entschädigungen 
für eine Reihe anderer Verfolgungsschäden (sonstige 
Freiheitsbeschränkul1gen, Tragen des Judensterns, 
Einkommensverlust und Abbruch einer Berufs
ausbildung) .  

B .  D e r z e i t i g e  R e o h t s l a g e  

Inhaber einer Amtsbescheinigung erhalten Renten
fürsorge, Heilfürsorge, Entschädigungen für Haft
zeiten sowie für sonstige, nicht als Haft qualifizierte 
Freiheitsbeschränlmngen, für das Tragen des Juden
sterns, verfolgungs bedingten Einkommensverlust 
und für Abbruch, Unterbrechung oder verhinderten 
Antritt einer Schul- oder Berufsausbildung. Außer
dem sind im Opferfürsorgegesetz Begünstigungen bei 
der Vergabe von Geschäftsstellen der Klassenlotterie, 
Lottokollekturen und Tabakverschleißgeschäften, 
auf dem Gebiete der Steuer- und Gebührenpflicht 
sowie durch Nachlaß oder Ermäßigung von Studien
und Prüfungsgeldern vorgesehen. 

Inhaber eines Opferausweises erhalten die oben 
angeführten Entschädigungen und Begünstigungen, 
letztere mit Ausnahme der Berücksichtigung bei der 
Vergabe von Lottokollekturen und Tabakverschleiß
gesohäften. 

Geschädigte fremder Staatsangehörigkeit, die vor 
dem 13 .  März 1 938 Österreicher waren, erhalten 
die Entschädigungsleistungen für Freiheitsbeschrän
kungen und Tragen des Judensterns. 

Witwen und Waisen nach Inhabern einer Amts
be8cheinigung als Opfer, jedoch ohne eigene An
spruchsberechtigung, erhalten Heilfürsorge und bei 
Bedürftigkeit eine Beihilfe bis zur Höhe von zwei 
Dritteln der Unterhaltsrente. 

Alle Anspruchsberechtigten und deren Witwen 
und Kinder können bei Bedarf einmalige Aushilfen 
und unverzinsliche Darlehen sowie Studienbeihilfen 
aus den :Mitteln des Ausgleichstaxfonds (Fondsteil 
"OFG.")  erhalten. In den Jahren 1960 bis 1 966 
wurden für solche Zwecke aus Mitteln dieses Fonds 
folgende Beträge ausgegeben : 

Jahr Anshilfen Darlehen 
in Millionen Schilling 

1 960 . . . . . . . . . . . .  0·990 
196 1  . . . . . . . . . . . .  3 ·399 
1 962 . . . . . . . . . . . .  2 ·021 
1 963 . . . . . . . . . . . .  1 ·221  
1 964 . . . . . . . . . . . .  1 ·97 1 
1 965 . . . . . . . . . . . .  2·976 
1 966 . . . . . . . . . . . .  2 ·805 

0·283 
4·716  
3·752 
1 ·661 
2 ·897 
3·975 
3·769 

Die Entwicklung des Gesamtaufwandes für die 
Renten nach dem OFG. ist der folgenden graphischen 
Darstellung zu entnehmen. Die Gesamtzahl der 
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R enten nach dem OFG. betrug Ende 1 966 1 1 .358 ; 
darunter waren 4402 Opferrenten, 28 1 8  Hinterblie
benenrenten und 4 138 Unterhaltsrenten. Diese Renten 
werden 1 4mal i m  Jahr ausgezahlt. 

Mill. S 

1 00 

;- r--

e-

5 0  r--

n 
1 9 50 55 6 0  6 5  66 Jahr 

Rentenaufwand 

Die Durchführung des Opferfürsorgegesetzes ob
liegt in erster Instanz in mittelbarer Btmdesver
waltung dem Landeshauptmann und in zweiter 
Instanz dem Bundesministerium für soziale Ver
waltung. Im Rentenverfahren ist vor der Entschei
dung die bei jedem Amt der Landesregierung er
richtete Rentenkommission zu hören. 

über Haftentschädigungsansprüche gewisser Grup
pen von Hinterbliebenen, über Aberkennung der 
Anspruchsberechtigung oder des Anspruches auf 
Rente sowie über die Erstreckung der Anspruchs
berechtigung der als Hinterbliebene anerkannten 
Kinder, Enkel und elternlosen Geschwister des 
Opfers über das 24. Lebensjahr hinaus entscheidet 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung. Bei 
Entscheidungen über Entschädigungsansprüche ist 
das Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen zu pflegen. 

Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist die Opferfürsorgekommission eingerichtet. Außer 
der allgemeinen Aufgabe, das Bundesministerium bei 
der Durchführung des Opferfürsorgegesetzes zu be
raten, besitzt sie ein Votalrecht bei gewissen Heil
fürsorgeleistungen, bei Gewährung von einmaligen 
Aushilfen und von Darlehen aus dem Ausgleichstax
fonds sowie bei bestimmten Entscheidungen über 
Entschädigungsansprüche und über Aberkennung 
der Anspruchsberechtigung oder der Rente. 

Kleinrentnerfürsorge 

A .  E n t w i c k l u n g 

Infolge der Entwertung der Kronenwährung nach 
dem Ersten Weltkrieg gerieten zahlreiche Personen, 
die ihren Lebensunterhalt aus den Erträgnissen von 
Wertpapieren bestritten haben, in Notlage. Ein im  
Jahre 1 9 19  konstituierter Verein ("Kleinrentner
schutz") setzte zunächst freiwillige Hilfsaktionen 
durch, die später, weiterhin auf freiwilliger Grund
lage, vom Bund und von den Ländern unterstützt 
wurden. Nach dem Eintritt stabiler Wirtschafts-

74 

verhältnisse wurde die Kleinrentnerfürsorge vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung über
nommen, das sie mit Ausnahme von Wien den 
Landesregierungen übertrug. 

Durch das Kleinrentnergesetz vom Juli 1 929 wurde 
die Kleinrentnerhilfe auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt. Anspruch auf Unterhaltsrente (später als 
Kleinrente bezeichnet) haben österreichi ehe Staats
bürger mit einem Wohnsitz im Inland, die spätestens 
am 3 1 .  Dezember 1 938 das 60. ,  bei Frauen das 
55. Lebensjahr vollendet haben oder spätestens zu 
diesem Zeitpunkt erwerbsunfähig waren, wenn sie 
ein Eigentum an einem Mindestvermögen von 
6000 Kronen in inländischen mündelsicheren Wert
papieren oder Spareinlagen für die Zeit vom 3 1 .  De
zember 1 9 1 8  bis 1 .  Jänner 1 920 oder regelmäßige 
Bezüge aus Fonds oder Stiftungen, die dem Erträgnis 
eines solchen Vermögens mindestens gleichwertig 
waren, nachweisen konnten. 

Zur Bestreitung des Aufwandes für die Leistungen 
wurde der Kleinrentnerfonds gebildet. Seit der Auf
lösung des Fonds i m  Jahre 1 943 wird die Klein
rentnerfürsorge unmittelbar aus dem Budget be
stritten. 

Nach dem Wiedererstehen der Republik Öster
reich ergingen zum Kleinrentnergesetz 1 9  Novellen 
und eine Verordnung. Diese Novellen brachten neben 
einigen technischen Bestimmungen und der vorüber
gehenden Einführung einer Ernährungszulage im 
wesentlichen schrittweise Erhöhungen der gesetz
lichen Leistungen. Auf Grund des Bundesgesetzes 
vom Mai 1 955 erhielten diese Leistungen die Be
zeichnung "Kleinrenten".  

B .  D e r z e i t i g e R e c h t s l a g e  

Durch das Bundesgesetz vom Dezember 1966 
wurden die Kleinrenten mit Wirkung vom 1 .  No
vember 1 966 um durchschnittlich 15% und ab 
1 .  Jänner 1 967 zusätzlich linear erhöht. Sie werden 
seit 1 954 13mal jährlich ( im Oktober im doppelten 
Ausmaß) und seit 1 963 14mal jährl ich (im April 
und Oktober im doppelten Ausmaß) ausgezahlt. 

Das Kleinrentnergesetz ermächtigt den Bundes
minister für soziale Verwaltung, erforderlichenfalls 
außerordentliche Hilfeleistungen besonders be
dürftigen Empfängern gesetzlicher Pflichtleistungen 
sowie den Personen zu gewähren, die keinen Anspruch 
auf eine Kleinrente haben, von der Inflation nach 
dem Ersten Weltkrieg jedoch besonders hart be
troffen wurden. Zurzeit erhalten etwa 3000 Personen 
sech mal jährlich solche außerordentliche Hilfe
leistungen im Ausmaß von jeweils 200 S. 

Durch Verordnung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom März 1 962 wurden jene 
Kleinrentner, die nicht auf Grund einer anderen 
Bestimmung der gesetzlichen Krankenversicherung 
angehören, gemäß § 9 ASVG. in die Krankenver�iche
rung einbezogen. Davon sind zirka 45% der Klein
rentner erfaßt. Die Krankenversicherungsbeiträge 
werden zur Gänze aus Bunde mitteln getragen. 

Die Zahl der Empfänger monatlicher Leistungen 
nach dem Kleinrentnergesetz betrug ursprünglich 
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ungefähr 40.000. Im Jahre 1 941  war sie bereits 
auf ungefähr 30.000 und Ende 1966 auf 2704 ge
sunken. Die folgende Darstellung zeigt die Ent
wicklung runsichtlieh der Zahl der Leistungsemp
fänger und des finanziellen Aufwandes. 

Mi/l.S Personen j 
I 20 000  
I 
I \ I 
I ""-I 
I I� .. - -- -
I / "- " 

,,' , 
I 10000 

" V , 
I I '" I I 
I "-I I 

30� 

20-

I / " "-I 
I r---... I I 2000 

1 0-

I 19'.8 52 56 60 Jahr 

Leistungen für Kleinrentner 

Leibrentnerfürsorge 

Das Leibrentnergesetz vom Dezember 1 926 sieht 
beim Vorliegen sozialer Bedürft igkeit sogenannte 
Ausgleichsrenten an jene Personen vor, die auf 
Grund eines spätestens bi" zum 3 1 .  Dezember 19 18  
abgeschlossenen Leben versicherungsvertrages An
spruch auf eine auf Kronen lautende Rente hatten. 
Die Zahl der Anspruchsberechtigten lag ursprüngl ich 
bei 1500. Derzeit stehen nur mehr 33 Per 'onen im 
Bezug einer Rente. 

Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge 

A .  E n t w i c ld u n g 

Die Aufgaben der Jugendfürsorge lagen ursprüng
lich bei den Gemeinden. Das Heimatrechtsgesetz 
aus dem Jahre 1 863 verpflichtete die Gemeinden, im 
Rahmen der ihnen obliegenden Fürsorge für Kinder 
auch für deren Erziehung zu sorgen. Um die Jahr
hundert wende entfaltete die private Initiative eine 
besonders rege Tätigkeit .  Durch Sammlungen, Ver
anstaltungen und Stiftungen wurden Mittel aufge
bracht, um bedürftigen Kindern zu helfen. Es ent
standen die ersten Ferienheime für erholungsbedürf
tige Großstadtkinder . 

Die Schul- und Unterrichtsordnung für allgemeine 
Volksschulen und für Bürgerschulen vom September 
1 905 enthielt bereits ein eigenes Hauptstück "Von 
der Kinderfürsorge" .  Sie machte die Fürsorge für die 
persönlichen Verhältnisse der schulpflichtigen Kin
der zu einer Aufgabe, die notwendigenfalls durch das 
Zusammenwirken der Schule mit dem Pflegschafts
gericht, den Eltern, Vormündern, Kuratoren und 
Pflegeeltern gemeinsam zu lösen war. 

Die Kundmachung des Gesamtministeriums vom 
27.  Dezember 1 9 17, betreffend die Errichtung des 
Mini teriums für soziale Fürsorge, wies dieser neu
geschaffenen Zentralstelle auch die Angelegenheiten 
des Kinderschutzes und der Jugendfür orge zu. 
Das Ministerium für soziale Fürsorge wurde im Zu
sammenhang damit insbesondere in folgenden Ange
legengeiten für kompetent erklärt : Mutterschafts- , 
Säuglings- und Jugendfürsorge einschließlich des 
Pflegekinderwesens, der Kindergärten, Horte, Tage -
heimstätten, Heime und der Fürsorgeerziehung, für 
die Aufsicht über einschlägige Anstalten, die Au -
und Fortbildung des Jugendfürsorgepersonals -
alles das, soweit nicht die Unterrichtsverwaltung zu
ständig war -, für die Organisierung und Förderung 
der freien Jugendwohlfahrtspflege sowie für die Mit
wirkung an den Angelegenheiten der körperlichen 
Ertüchtigung der Jugend. 

Das Gesetz vom Februar 19 19  über den Schutz 
von Ziehkindern und unehelichen Kindern und die 
dazu ergangene Vollzugsanweisung (Ziehkinderord
nung) ermächtigten den Staatssekretär für l;oziale 
Fürsorge, die übernahme von Ziehkindern von einer 
behördlichen Bewilligung abhängig zu machen und 
die Aufsicht über solche Kinder sowie über unehe
liche Kinder unter 14 Jahren zu regeln. Es schuf 
die Grundlage für die Pflegekinderaufsicht, die ge
währleistet, daß die Not des Minderjährigen nicht 
für eigennützige Interessen der Pflegeeltern miß
braucht wird. 

Das Bundes-Verfassungsgesetz wies in seinem 
Art. 12 Abs. 1 Z. 2 die Aufgaben der Mutterschafts-, 
Säuglings-undJ ugendfürsorge in der Grundsatzgeset z 
gebung dem Bund zu und erklärte die Ausführungs
gesetzgebung und die Vollziehung als Aufgaben der 
Länder. Diese Regelung trat am 1 .  Oktober 1925 in 
Kraft .  Die Erste Republik  brachte kein Grundsatz
gesetz im Sinne dieser Bestimmung ; dennoch fällt 
gerade in diese Zeit die wichtigste Aufbauphase der 
Mutterschafts- ,  Säuglings- und Jugendfürsorge. 

Die Jugendwohlfahrtsverordnung vom Jahre 1 940 
wies den Jugendämtern den Pflegekinderschutz, Vor
mundschaftsaufgaben, die Schutzaufsicht und Für
sorgeerziehung sowie die Jugendgerichtshilfe und 
Jugendpolizeihilfe zu. Sie enthält auch Regelungen 
über das Pflegekinderwesen. 

Nach der Wiedererrich i ung der Republik Österrei eh 
wurde die Jugendwohlfahrtsverordnung - gereinigt 
von nationalEOzialist ischem Gedankengut - als Bun
desge, etz in den österreichischen Recht sbestand 
übergeleitet und bis zum 2 1 .  Oktober 1 948 in sinn
gemäßer Anwendung des § 3 Abs. 2 des übergangs
gm:et zes 1 920 al solches in Kraft belassen. Nach 
d iesem Zeitpunkt wurde sie als Landesrecht i n  
allen Bundesländern durch e igene Landesgesetze 
generell rezipi rt. Im Jahre 1 954 t ra an die St elle 
des bisherigen Jugendwohlfahrt rechtes da Bundes
gei'et z ,  womit Grund' ätze über die Mut terschaft s- ,  
Säuglings- und Jugendfürsorge aufgestellt und un
mittelbar anzuwendende Vorschriften über d ie 
Jugendwohlfahrt erlassen werden (Jugendwohlfahrt s
gesetz - JWG.) .  
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B .  D e r z e i t i g e  R e c h t s l a g e  

Das Jugendwohlfahrtsgesetz i t durch die fol
genden Grund,ätze gekennzeichnet : Schwangeren
und IGeinkinderfürsorge sowie Mutterberatung ; be
hördliche Genehmigung und Aufsicht bei Übernahme 
von Kindern in fremde Pflege ; Erziehungshilfe, ge
richtliche Erziehungsaufsicht und Fürsorgeerziehung ; 
Maßnahmen bei drohender oder tatsächlich einge
tretener Verwahrlosung ; Mitwirkung der Jugend
wohlfahrtsbehörden bei allen nicht unmittelbar die 
Jugendfürsorge betreffenden, jedoch für das Wohl 
der Minderjährigen wicht igen Verfahren ; Amtsvor
mundschaft über alle außerehelich geborenen Minder
jährigen. 

In den letzten Jahren erwies es sich in zuneh
mendem Maße als notwendig, dieses Rechtsgebiet in 
absehbarer Zeit den geänderten Bedürfnissen anzu
passen und bei dieser Gelegenheit Bestimmungen zu 
revidieren, die in ihrer Anwendung zu Schwierigkeiten 
führten. Die Beratungen einer derartigen N euord
nung werden in engerem Einvernehmen zwischen 
allen beteiligten Stellen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden geführt. Obwohl die Vollziehung der 
Mutterschafts- ,  Säuglings- und Jugendfürsorge durch 
die Bundesverfassung den Ländern zugewiesen ist, 
ergeben sich für das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung neben der Wahrnehmung von Änderungs
bedürfnissen im grundsatzrechtlichen Bereich noch 
zahlreiche Aufgaben im Rahmen einschlägiger inter
nationaler Tätigkeiten. Darüber hinaus stellt sich das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung schon seit 
vielen Jahren mit Erfolg in den Dienst der Ver
mittlung von Unterhalt»zahlungen im Ausland leben
der außerehelicher Väter für ihre unterhaltsberech
tigten Kinder, die ihren Aufenthalt in Österreich 
haben. 
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Behindertenhilfe 

In den Bundesgesetzen sind Maßnahmen für jene 
Behinderten vorgesehen, die ihre Gebrechen oder 
Leiden durch ein Kriegsereignis, oder den Kampf 
für ein freies, demokratisches Österreich, poli
tische, religiöse oder rassische Verfolgung, durch 
einen Arbeitsunfall oder die Erfüllung der Wehr
pflicht erworben haben. Daneben gibt es eine Gruppe 
von zumeist als Zivilinvalide bezeichneten Behin
derten, die sich auf keine solche Ursache ihres Leidens 
oder Gebrechens berufen können. Diese Personen 
hatten bis vor wenigen Jahren nur dann Anspruch 
auf die Hilfe der Gemeinschaft, wenn sie im fürsorge
rechtlichen Sinn hilfsbedürftig waren. Ihre Zahl 
dürfte durch die Technisierung des menschlichen 
Lebens im Steigen begriffen sein. In den letzten 
Jahren haben die Bundesländer durch die Blinden
beihilfengesetze finanzielle Leistungen für die Blinden 
eingeführt. 

Da die Vorsorge für die Zivilbehinderten nicht 
ausreichend war, hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Jahre 1962 den Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Fürsorge für Behinderte 
den dafür in Betracht kommenden Behörden und 
sonstigen Stellen zur Begutachtung zugesandt. Dieses 
Gesetzesvorhaben sollte allen Behinderten, für die 
bisher sozialrechtlich nicht vorgesorgt war, einen 
Anspruch auf Behindertenhilfe sichern, die in Re
habilitation, geschützter Arbeit, Beihilfen und im 
Falle dauernder Pflegebedürftigkeit in Pflegegeld 
zu gewähren gewesen wäre. Dieser Entwurf schei
terte an verfassungsrechtlichen Einwendungen der 
Bundesländer. Seither haben acht Bundesländer 
Landesgesetze über Behindertenhilfe erlassen, die 
dem erwähnten Entwurf eines Bundesgesetzes in
haltlich weitgehend gefolgt sind. 
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Volksgesundheit 

Einleitung 

Das Gesundheitswesen urnfaßt alle Maßnahmen, 
die der Förderung der Volksgesundheit dienen. Da
zu gehören alle Vorkehrungen für die Erhaltung 
und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
einschließlich jener zur Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten und Volkskrankheiten. 

Die Fortschritte der Medizin und der Stand der 
Sozialversicherung haben es der Gesundheitsver
waltung ermöglicht, sich neben der Bekämpfung 
der Infektionskrankheiten und der Volksseuchen 
in verstärktem Maße mit der Prophylaxe sowie der 
Gesundheitserziehung und -aufklärung der Be
völkerung zu befassen. 

Die Organisation des öffentlichen Gesundheits
dienst€s geht in ihren Grundzügen auf das soge
nannte Reichssanitätsgesetz vom April 1 870 zurück. 
Durch das Bundes-Verfassungsgeset z  wurde die Ge
sundheitsverwaltung auf Bund und Länder ver
teilt. Diese Rechtslage wurde im Jahre 1 938 durch 
das Inkrafttreten des deutschen Gesetzes zur Ver
einheitlichung des Gesundheitswesens wesentlich 
geändert. Nach Wiedererrichtung der Republik 
Österreich wurde auf dem Gebiet der Gesundheits
verwaltung der Zustand vor 1 938 wiederherge
stellt. 

Das Gesundheitswesen ist grundsätzlich in Ge
setzgebung und Vollziehung dem Bunde vorbe
halten ; ausgenommen hievon sind die Angelegen
heiten des Gemeindesanitätsdienstes, des Rettungs- ,  
Leichen- und Bestattungswesens, der Heil- und 
Pflegeanstalten sowie der Heilvorkommen und Kur
orte. Hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten 
sowie der Heilvorkommen und Kurorte steht dem 
Bunde nur die Grundsatzgesetzgebung und die 
sanitäre Aufsicht zu, während die Ausführungs
gesetzgebung und die Voll ziehung in diesen Ange
legenheiten den Ländern obliegt . 

Den Verwaltungsbehörden stehen ZlU' Vollziehung 
auf dem Gebiete des Gesundheitswesens bei der Ge
meinde der Gemeinde(Sprengel- ,  Kreis- oder Di
strikts)arzt, bei den Bezirkshauptmannschaften 
der Amtsarzt, beim Landeshauptmann der Landes
sanitätsdirektor bzw. der Landessanitätsreferent 
und beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
der Leiter der Sek-.;ion Volksgesundheit in diesem 
Bundesmiilisterium mit den erforderlichen Fach
organen zur Verfügung. 

Als beratendes und begutachtendes Kollegium 
auf dem Gebiete des Gesundheitswesens steht dem 
Landeshauptmann, aber auch der Landesregierung, 
bei Vollziehung dieser Angelegenheiten auf Landes-

ebene der Landessanitätsrat und dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung der Oberste 
Sanitätsrat zur Seite. Dem Obersten Sanitätsrat 
�ehören Vertreter der drei medizinis�hen Fakultäten 
Österreichs, der Präsident der Österreichischen 
Ärztekammer, ein Vertreter der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sowie der Leiter der Sek
tion Volksgesundheit im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung an. 

Im Obersten Sanitätsrat werden grundsätzliche 
Fragen der Volksgesundheit beraten und abgeklärt ; 
damit übt dieses Kollegium eine wichtige Funktion 
im Rahmen der Gesundheitsverwaltung aus. Im 
Jahre 1 966 wurde u. a. über das Problem der Neu
ordnung der postpromotionellen Ärzteausbildung, 
die Einführung einer Anzeigepßich� bei Toxo
plasmose, die Erfassung der Geschwulstkrankheiten, 
die Berechtigung des Kraukenpflegepersonals zur 
Verabreichung VOl' Injektionen und über die Er
richtung von Informations- und Behandlung 
zentren bei Vergiftungen beraten. Zur Beratung 
einer Reihe von Problemen wurden eigene Unter
ausschüsse eingesetzt, wie für den J ahresgesund
heitsbericht und für die Regelung der ärztlichen 
Ausbildung nach der Promotion. Die letzte Voll
versammlung des Obersten Sanitätsrates im Jahre 
1 966 war die hundertste seit der Wiedererrichtung 
dieses Kollegiums nach 1 945. 

Das Gesamtbild der öffentlichen Gesundheits
verwaltung weist heute wesentlich veränderte Züge 
gegenüber früher auf. Die Ursachen hiefür sind 
mannigfacher Art.  Die Auswirkungen zweier .vVelt
kriege, insbesondere aber die Umwandlung Öster
reichs von einem Agrarstaat zu einem Industrie
staat, brachten zwangsläufig auch eine Änderung 
in den Aufgaben der Gesundheitsverwaltung mit 
sich. Die Zusammenballung der Menschen in 
größeren Siedlungen infolge der fortsch!:

eitenden 
Industrialisierung hat eine wesentlich Anderung 
des sozialen Gefüges der Bevölkerung bewirkt. 
Dazu kommen die Mechauisierung der Arbeit und 
die Motorisierung des Verkehrs, die Vollbeschäfti
gung und die weitgehende Beschäftigung von 
Frauen. 

Diese Entwicklung hat vom Standpunkt der 
Volksgesundheit Vorteile mit sich gebracht. Die 
Hygiene des Wohnens, der Kleidung, der Nahrung 
hat eine entscheidende Besserung erfahren. Auf
fallend sind in Österreich die Ergebnisse der Taug
lichkeitsuntersuchungen der männlichen Jugend 
für den Wehrdienst. Hier finden wir die weitaus 
günstigeren Verhältnisse bei der männlichen Jugend 
aus der Stadt. 
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W ähl'end die Infektionskrankheiten infolge dor 
verschiedenen Impfungen und der modernen Be
handlungsmethoden seltener bzw. weniger gefähr
lich geworden sind, brachte die Technisierung 
des modernen Lebens neue Gefahrenquellen mit 
sich. 

Die Unfallverhütung an den Arbeitsstätten ist 
b€stimmten Institutionen, wie der Arbeitsinspek
tion, den Land- und Forstwirtschaftsinspektionen 
oder den Trägern der Unfallv ersicherung, und 
beim Verkehr neben den zuständigen Behörden 
dem Kuratorium für Verkehrssicherheit anvertraut ; 
es gibt jedoch keine eigene Organisation, die die 
Unfallverhütung im Haushalt ·wahrnimmt. Die 
Unfälle von Kindern, besonders durch den Verkehr, 
haben in den letzten Jahren wesentlich zugenommen. 
Der Verhütung von Unfällen in den angeführten 
Bereichen nahmen sich daher in den Bundesländern 
die Gesundheitsverwaltungen an. 

In engem Zusammenhang mit der aufgezeigten 
Entwicklung steht auch das Bemühen um die 
seelische Gesundheit unserer Bevölkerung. An Stelle 
der Großfamilie auf dem Lande ist die Kleinfamilie 
getreten. Innerhalb der Massen in der Stadt ist 
der Mensch oft einsamer als auf dem Dorf. Ein 
Mangel an Halt und Bindung bringt Probleme, 
zu denen noch jene der Freizeitgestaltung hinzu
kommen. Schließlich sind auch die Fragen zu er
wähnen, die !sich in der Kleinfamilie, in der Mann 
und Frau arbeiten, runsichtlich der Beaufsichtigung 
und Erziehung der Kinder , in der Regel des Einzel
kindes, ergeben. Aber auch der Kampf gegen den 
Alkoholm ißbrauch, gegen die Nikotinsucht und 
gegen den Medikamentenmißbrauch sowie gegen 
die Verwahrlosung der Jugend dient der seelischen 
Gesunderhaltung. 

Bevölkerungssubstanz 

Ein wichtiges Anliegen ist die Erhaltung der Be
völkerungssubßtanz, die durch eine Lebendgeborenen
rate von 1 8, das sind 1 8  Geburten pro 1000 der 
Bevölkerung, gewährleistet ist. Diese Zahl wird 
derzeit in Österreich im Bundesdurchschnitt nicht 
erreicht. 

auf 1000 ein wohner 
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Lebendgeborenenrate 

Früher hat die ländliche Bevölkerung durch 
ihren Uberschuß an Geburten das Defizit der 
Lebendgeborenenrate in den Städten ausgeglichen. 
Die Verhältnisße werden jedoch diesbezüglich immer 
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ungünstiger. Dies bedeutet, daß auch die Städto 
zur Erhaltung der Bevölkerungssubstanz beitragen 
müssen, wenn nicht der gesamte Staat Gefahr 
laufen soll, sein wichtigstes Gut, die Bevölkerung, 
der Schmälerung auszusetzen. Doch ist der Bei
t rag der Städte zur Erhaltung der Bevölkerungs
substanz zu gering. Die Geburtenrate betrug im 
letzten Jahr in Wien 1 1 ·2, in Graz 1 2·3 und in Linz 
14 ·8 .  Diese Zahlen weisen aber auch auf Unter
schiede im Leben der städtü;chen Bevölkerung 
hin. 

Für die Sicherung der Bevölkerungssubstanz 
ist ferner die Säuglings!sterblichkeit maßgebend. In 
dieser Hinsicht liegt Österreich trotz aller Bes
serung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
noch immer in ungünstiger Position. Dabei ist 

auf 1000 �btndg.bo,.n. 

!SDD 10 20 30 �o 50 60 Jahr 

Säuglingssterblichkeit in Österreich 1900-1966 

allerdings zu berücksichtigen, daß nicht alle Staaten 
bei der Beurteilung der Zeichen des Lebens bei 
Neugeborenen den gleichen strengen Maßstab an
legen wie Österreich . 

Zur wirkungsvollen Bekämpfung der Säuglings
sterblichkeit, insbesondere der Sterblichkeit der 
Frühgeborenen, kam es im Jahre 1 959 zu einem 
Vertrag zwischen Weltgesundheitsorganisation, 
Kinderhilfswerk der Vereinten r ationen, und Öster
reich. Dieser Vertrag hatte das Ziel, innerhalb 
von drei Jahren eine wirksame Verbesserung der 
Betreuung der werdenden Mütter und Neuge
borenen sicherzustellen. Es ging um die bessere 
Ausbildung der in Betracht kommenden Ärzte, 
des Pflegepersonals und der Fürsorgerinnen, um die 
Errichtung von Neugeborenen- und Frühgeborenen
stationen sowie um deren Ausstattung und schließ
lich um die Bereitstellung von Transportgeräten für 
Frühgeborene. 

Obwohl gesetzliche Verpflichtungen dazu nicht 
bestanden, gelang die Bereitstellung größerer 
finanzieller Mittel, durch die das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung in die Lage versetzt wurde, 
Anschaffungen zur Verbe serung der Betreuung 
von Säuglingen, insbesondere der Frühgeborenen, 
zu tätigen. Als mit dem Jahre 1 96 1  dieses Ver
tragswerk zu Ende ging, wurde die Arbeit fort
gesetzt. Entsprechende Einrichtungen wurden, wenn 
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Gestorbene Sii ugJinge auf 1 000 Lebendgeborene 

Schweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 -1 , 2  * ) 

Niederlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ,4 
Norwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 , 4  * )  

Jsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 7 , 3 * * ) 

Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 1 7 ,4 

eh",!'i ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 7 ,8 

Diinemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 1 8, 7  

England und \rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 1 9 .0 

Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  I 22, I 

Liechtenst e i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 22,6 * * )  

Schott land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 23, I 

Bundesrepub l i k  Deutschland ei nsch! . West · Bel·l in I 23,9 

Luxcmburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I 24,0 

Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 24,0 
Deutsche Demokrat ische Republik I 24,5 
Nordirland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 25,0 

Tschechoslowakei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 25. 3 

Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 25 .3  
Westberl in 26 ,4 
Ö s t e r r e i c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28,3 
Span ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 28.9 

Bulga rien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 30.8 

C riechen land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 3 -1 , 3  

:\laltu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 4 . 8  

I t al ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 35.6 

L' ngol'll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
38,8 

Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 4 1 , 5 
Jtumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . -1 44, I 
Portugal . . .  I 65.0 
.J u go sl aw i e l l  1 77 ,5  * * )  

A l ban ien . . . . . . . . . . . . .  . l 
90.6 * * )  

. )  1964 • •  ) 1963 Säuglingssterblichkeit der europäiechen Länder 1 965 

auch im bescheidenerem Ausmaß, bereitgestellt, wo
bei auf die regional ungleiche Säuglingssterblichkeit 
Bedacht genommen wurde. 

Es ist auf diese Weise gelungen, eine Reihe von 
Kliniken und Spitälern mit neuen, modernen Ge
räten auszustatten und dadurch die Voraussetzungen 
für eine moderne Frühgeborenenbetreuung zu schaf
fen. 

Außerdem werden alljährlich Arbeitstagungen für 
Ärzte veranstaltet, die ausschließlich dem Thema 
der ärztlichen Betreuung der Schwangeren, Säug
linge und Kleinkinder gewidmet sind. Im Jahre 
1 966 war dies die siebente Tagung dieser Art. 

Aber auch durch verschiedene gesetzliche Vor
schriften wurde ein Beitrag zur Verbesserung der 
Situation geleistet. Hier soll besonders auf Ge-
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bmtenbeihilfe und Säuglings beihilfe, beide an die 
Untersuchung der S:::hwangeren bzw. des K indes 
dmch einen Arzt gebunden, sowie auf dio Schutz
beRtimmungen des Mutterschutzge etzes hingewiesen 
werden. Durch die mit diesem Gesetz ge chaffene 
Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Karenz
mlaubes durch bp.rufstätige Mütter bis zu einem 
Jahr nach der Gebnrt konnte die Betreuung des 
Säuglings nach der Geburt verbessert werden. 
Wie bei jeder Gesundheit betreuung bleibli die 
beste Behandlung "Weit hinter einer zW'eckent 
sprechenden Vorbeugung zurück. Viele törungen 
in der Schwangersohaft gefährden unmittelbar oder 
durch die zu früh einsetzende Geburt das K ind. 
Ein Teil der Säuglingssterblichkeit ist auf solohe 
Schwangersohaftsstörungen zurüokzuführen. Be
sonderer Wert ist daher auf eine ausreiohende 
Schwangerenbetreuung zu legen, für die in Öster
reioh be te Voraus8etzungen besteheü. Es ist 
aber notwendig, daß die Bevölkerung immer wieder 
darauf hingewiesen wird, die bestehenden Ein
riohtungen der Schwa gerenbetreuung in aus
reiohendem Maße in Anspruch zu nehmen, wobei 
Mütter, bei denen ein größeres Risiko für Schwanger
sohafts törungen besteht, besonderer Betreuung be
dürfen. 

Die Sterberate ist in Österreioh mit 1 3  Todes
fällen auf 1000 Einwohner höher als in anderen ver
gleiohbaren Staaten. Diose hohe Ziffer spiegelt 
nicht etwa einen schlechteren Gesundheit8zustand. 
Es sterben auoh in Österreich nioht mehr Gleich
altrige als in anderen Ländern. Die hohe Sterbe
rate hängt vielmehr mit dem Altersaufbau der Be
völkerung zusammen. In Österreich gibt es relativ 
zuwenig Kinder. Fast einer Million Mitbürger 
über 65 Jahren st ehen nur zirka 1 ,700.000 Kinder 
gegenüber. 

Sanitätspersonen 

Die auf dem Gebiete des Geswldheitswesens 
beruf tätigen Personen werden unter der Bezeich
nung "Sanitätspersonen" zusammengefaßt. Dazu 
gehören insbesondere Ärzte, Apotheker, Dent i 'ten, 
KranJwnpflegepersonen und Hebammen. Für jeden 
dieser Gesllndheitsberufe bestehen moderne gesetz
liche Regelungen, die im Anhang näher angeführt 
si nd. Die Ausbildllngsfragen, faohliohen und 
Standesangelegenheiten !lieser Berufe sind für das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung von 
größtem Interesse. Die Behandlung dieRer Fragen 
erfolgt im Einvernehmen mit den Standesver
t retungen dieser Berufe, das 8ind die Österreichisohe 
Ärztekammer, die Österreichische Apothekerkammer 
und die Österreichisohe Dentisteukammer. Die 
Stande interessen der Krankenpflegepersonen werden 
von den Kammern für Arbeiter und Angestellte 
wahrgenommen ; außerdem sind nooh die "Faoh
gruppenvereinigung für da Kraukenpflegepersonal 
und verwandte Berufe im Öoterreiohisohef) Gewerk
sohaftsbund" sowie die "Vereinigung der diplomier
ten Kranken chwestern und Krankenpfleger Öster
reichs" als Interessenvertretungen des Kranken-
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pflegepersonals zu nennen. Die Standesvertretungen 
der Hebammen sind die Hebammengremien. 

International ge ehen hat Österreioh naoh Israel 
die höchste Zahl von Ärzten in Relat ion zur Be
völkerung zahl, sodaß von einem Ärztemangel an 
s ioh nicht gesproohen werden kann. Die Zahl der 
ihren Beruf ausübenden Ärzte stieg in den letzten 
Jahren ständig an ; sie betrug 1 1 .368 im Jahre 1 952 
und 12 .956 im Jahre 1 966. Jedoch zeiohnet sich 
ein :Mangel an praktisohen Ärzten ab, der besonders 
auf dem Lande fühlbar ist . 

Sei t dem Jahre 1 957 , als die Höolustzahl der in  
Österreich die Praxis ausübenden praktisohen Ärzte 
mit 4943 erreicht wurde, ist die Zahl der Praktiker 
bis Ende 1 966 um 465, das ist um 9,4%, auf 4478 
gesunken. Die Abnahme ist nicht in allen Bundes
ländern gleioh ;  in Wien liegt sie 80gar über dem 
Bunde durchschnitt. In der gleiohen Zeit ist die 
Zahl der eine Praxis ausübenden Faohärzte ohne 
Zahnärzte von 2369 auf 3166 gestiegen. Das er
gibt eine Zunahme um 797 oder 33,6%. 

In Al.Jsbildun<J be riffe"" Arzt. 
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.--� - �-+-+-+--+�-+-+-+-+--+--+-+� 
1952 55 60 65 

Stand der berufsausübenden Ärzte 
J8hr 

Die Gründe für diebe Entwicklung sind melufacher 
Art. Zunächbt bes"lieht das fast auf der ganzen Welt 
festzustel lende Streben zum Facharztberuf auoh in 
Österreich. Dazu kommt, daß in Österreich in den 
letzten Jahren der Zuzug zum Faoharzt auf Kosten 
der Zahl der prakti ehen Ärzte ging. Die obige 
Dar teilung zeigt das ständige S Leigen der Zahl der 
Fachärzte, das Stagnieren der Zahl der Zahnärzte 
seit dem Jahre 1 959 und das allmähliohe Ahsinken 
der Zahl der praktisohen Ärzte seit dem gleichen 
Jahr. Bemerkenswert sind jedoch zwei Kurven, 
diE' beinahe spiegelbildlich verlaufen ; die steil 
abfallende Kurve der in Ausbildung begriffenen 
Ärzt e (Turnusärzte) von dem Höhepunkt im Jahre 
1 953 (3200) auf den Tiefpunkt im Jahre 1 964 ( 1 184) 
und demgegenüber die ansteigende Kurve der Zahl 
der angestellten Ärzte von 679 im Jahre 1952 auf 
etwa 2300 in den Jahren seit 1 96 1 .  Beide Kurven 
zusammengelegt würden einen relativ flaohen Ver
lauf zeigen, nämlioh von einem Höhepunkt von 
4004 im Jahre 1 954 über einen Tiefpunkt von 3477 
im Jahre 1 964 wieder ansteigend auf 3759 bis Ende 
1 966. 

8 1  
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E i nwohner p ro p raktischen A rzt 
In den po l i t i schen Bezi rken 1 966 

D 
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o 

V o r a r l b e r g 

1 Bregenz 

p raktischer Arzt für weniger als  1 . 3 1 0  E i nwahner 
(g ro ß;tädt isc he Verhältn isse) 

pra k t i s c h e r  Arzt für 1 . 31 0 - 1 .499 E i nwohner (günst iger  
als öst e r reichischer D u rchschnitt  = 1 p ra kt i scher A rzt 
auf 1 . 499 E i nwohner) 

prakt i sc h e r  A rzt fü r 1 . 500 - 1 .999 E i nwoh n e r  

praktischer A r z t  fü r 2.000 u n d  m e h r  E i n woh ner 

Anza h l  d e r  d ri n gend fe h l enden p ra kt is c h e n  Ärzte 

T A L E 

1 4  Z e l l  a m  See 

A. 
v 

t. 
� 

N 

2 Fel d k i rc h 1 5  St. Johann i m  Po ngau 30 K i rc h dorfa . d .  K rems 
3 B l u d e nz 

T i r o l  

4 Reutte 
5 L a n d eck 
6 I ms t  
7 I n n s b ru ck- La n d Ci] 
7 a I n n s b ru c k -Stadt 
8 Sch waz 
9 K u fstei n 

1 0  K i tzbühel  
1 1  lienz m 
S a l z b u  r g  

1 2  S a l z b u rg - L a nd 
1 2  a S a l z b u rg-Stadt 
1 3  H a l l e i n 

1 6  Tamsweg 

O b e r ö s t e r r e i c h  

1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
2 2  
23 
2 4  
25 

Rohrbach 
U rfa h r-U m g e b u n g 
Fre istadt ill 
Perg 
Schä rd i n g  
G ri esk i rc hen 
Eferd ing rn 
Wels 
l i nz-Land III 

25 a L i nz-Stadt 
26 Braunau a m  I n n  ill 
27 R i ed ( I n n k re is) 
28 Vöc k l a b ruck 
29 G m u n den 

31 Steyr-Land 
31 a Steyr-S tadt 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

32 G m ü n d  m 
33 W a i d hofen a. d .  

Thaya fIJ 
34 H o r n  
35 H o l l a b r u n n  rn 36 M istel bach 
37 Zwettl  
38 K re m s  a .  d .  D . - L a n d  
38 a K re m s  a .  d .  D.-Stadt 
39 T u l l n  
40 K o r n e u b u rg 
41 Gänserndorf rn 
42 A mstetten 
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43 S c h e i b b s  ! rn '  ./ 57 -'�''''''/ 4';' � 44 M e l k I 1
�

· CA 45 St.  Pöl ten-Land :l \l 
0 

45 a St. Pöl ten - S tadt 
46 Baden 
47 Bruck a. d .  Leitha 

K ä r n t e n  48 W i e n e r  N eustadt-
L a n d  5 4  S p i ttal  a .  d .  D ra u  ITJ 

48 a W i e n e r  N e u stadt- 55 H e rmagor 
Stadt 56 V i l l ac h - Land 

49 N e u n  k i  rchen m 5 6 a  V i l l a ch-Sradt 
50 L i l i enfe l d  5 7  K l ag enfurt-Land 
51 Möd l i n g  5 7  a K l ag enfurt-Stadt 
52 Wien- U mg e b u n g  58 St.  V e i t  a .  d .  G l a n  III 
53 W a i d h ofen a .  d. Y.- 59 Völ kermarkt 

Sradt 60 Wolfs be rg m 

S 

o s l 
A J( E , 

� 
� 

"" 
o 

� 

\. 1t- � 72 Deutsch la n dsberg m 
73 Lei b n i tz 
74 Radkers bu rg 

S t e i e r m a r k  
75 Feldbach [I] 

61 l i ezen [TI 76 F ü rstenfeld 
62 M u ra u  B u r g e n l a n d  
63 J u d e n b u rg 
64 K n i ttelfeld 77 N e u s i e d l  am See m 
65 Leoben 78 E i senstadt- L a n d  
66 B r u c k  a. d. M u r  rn 78 a E isenstadt-Stadt 
67 M ü rzzuschlag 79 Matters b u rg 
68 Voits berg 80 Oberpul lend orf 
69 G raz- Land 81  Oberwart B3 69 a G raz-Stadt 82 G üs s i n g  
70 Weiz rn 83 J e n n ersdorf 
71 H a rtberg 84 Freistadt R U H  
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Daraus können mit einiger Berechtigung folgende 
Schlußfolgerungen gezogen werden : 

1 .  Die Krankenanstalten haben die sinkende Zahl 
von Turnusärzten durch Anstellung und Pragmati
sierung von Ärzten , die ihre Ausbildung bereits 
absolviert hatten, in einem relativ großen Ausmaß 
ausgleichen können, was zur Aufrechterhaltung des 
Anstaltsbetl'iebes notwendig war.  

2 .  Viele junge Ärzte verblieben auch länger als 
sonst üblich im Krankenhaus und haben dabei 
entweder von vornherein oder nach der Ausbildung 
zum praktischen Arzt eine Facharztausbildung ab
solviert, dn. die Zahl der Absolventen des Medizin
studiums oft kaum ausreichte, um die freiwerdenden 
Facharztausbildungsstellen zu besetzen. 

3. Die Verminderung der Gesamtzahl von Turnus
ärzten und angestellten Ärzten zwischen den Jahren 
1 954 und 1 964 bet.rug 527. In der gleichen Zeit 
stieg die Zahl der Facharztpl'axen um 846. Es 
haben also in diesen Jahren überwiegend Fachärzte 
die Krankenanstalten verlas�en. 

Dio Erklärung für diese ungünstige Entwicklung 
ist wohl darin zu finden, daß in den Studienjahren 
1 955/1956 bis 1 964/1 965 die jährliche Zahl der 
inländi!:ichen Promoventen an den medizinischen 
Fakuläten Ö"terreichs erheblich unter dem Bedarf 
lag. Dieser jährliche Bedarf liegt nach einer Berech
nung des Ö"terreichischen Statistischen Zentral
amtes bei ungefähr 350. Dm' Fehlbestand in diesen 
zehn Jahren betrug insgesamt 1 300 Jungärzte. Ans 
diesem Fehlbestand resultieren die derzeitigen Schwie
r igkeiten, u .  a. der Mangel an praktischen 
Ärzten, vor allem auf dem Lande. Nach dem 
niedrigsten Stand im Studienjahr 1956/57 m it 
1342 inländischen Medizinstudenten stieg deren 
Zahl bis zum Studienjahr 1 965/66 auf 4258. 
Auch die Zahl der Promoventen ist nach einem 
Tiefstand von 142 im Studienjahr 1 958/59 im  
Studienjahr 1 965/66 bereits wieder auf 360 ange
stiegen. Diese Entwicklung wird in wenigen Jahren 
die Lage entschärfen. Trotzdem dürfte noch bis zum 
Jahre 1969 mit einem weiteren t:linken der Zahl der 
praktischen Ärzte zu rechnen sein. 

Daß die jungen Ärzte die Ausbildung zum Fach 
arzt der Ausbildung zum praktischen Arzt vorziehen, 
ist durch verschiedene Umstände bedingt ; es sind 
dies vor allem da!:i größere Ani:iehen des Facharztes, 
die höhere Bezahlung, das Fehlen des permanenten 
Dienstes und weniger Visiten.  Beim Praktiker auf 
dem Lande kommen noch als besondere Nachteile 
die beschwerlichen Wege bei den Krankenbesuchen, 
die Entfernung vom Schul- und Kulturzentrum 
und vor allem die Schwierigkeit der Vertretung 
im Falle von Urlaub und Krankheit dazu. 

Nach den Bestimmungen des Ärztegesetzes kann 
eine postpromotionelle Ausbildung zum praktischen 
Arzt bzw. zum Facharzt nur an anerkannten Aus
bildungsstätten erfolgen. Als solche gelten die 
Universitätskliniken mit zahlenmäßig nicht be
grenzwn Ausbildungsstellen !:iowie die Abteilungen 
von Krankenanstalten, die vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung für die Ausbildung in einem 
bestimmten klinischen Sonderfach anerkannt wur-

den. Diese Anstalten sind in das vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung zu führende Ver
zeichnis aufzunehmen. 

Das Verzeiclmis der Facharztausbildungsstätten 
wurde erstmalig im JaJu'e 1 955 veröffentlicht. Mit 
den im Jalue 1 966 erfolgten Änderungen und 
Ergänzungen enthält dieses Verzeichnis  395 Aus
b ildungsposten mit voller und 44 Ausbildungsposten 
mit nur teilweiser Anrechenbarkeit der Ausbildungs
zeit .  Ein Verzeichnis der Ausbildungsstätten für 
die nichtklinischen Sonderfächer gibt es noch nicht. 

Hinsichtlich der Ausbildungsstätten für die Aus
b ildung zum praktischen Arzt gibt es derzeit keine 
Sch wierigkeiten. 

Die Grundausbildung der Amtsärzte erfolgt nach 
Erlangen der Praxis berechtigung in einjährigen 
Physikatskursen, die in Anlehnung an die medizini
schen Fakultäten durchgeführt werden. 

Zur Fortbildung der Amtsärzte werden dio bis 
zum Jahre 1 938 vom Bunch:"ministerium für soziale 
Verwaltung durchgeführten Amtsärztefortbildungs
kurse seit dem Jalue 1952 wieder regelmäßig in 
der Dauer von je  einer Woche im  Frühjahr und im 
Herbst eines jeden Jahres abgehalten. Die K urse 
verfolgen den Zweck, einzelne Probleme der Ge
sundheitsver,valtung, die besonders aktuell &ind, 
oder Themen aus dem weiten Arbeitsgebiet des 
Amtsarztes, bei denen es neue Erkenntnisse gibt, 
eingehend zu behandeln .  Durch Besichtigungen 
i m  Rahmen der Kurse haben die Teilnehmer auch 
Gelegenhei t, einschlägige Einrichtungen näher 
kennenzulernen. Im Jahre 1966 nahmen am Früh
jahrskurs in Wien 22 und am Herbstkurs in Inns
bruck 47 Amtsärzte aus allen Bundesländern teil .  

Ein besonderes Problem ist die überalterung der 
Zahnbehandler, verursacht durch ungenügenden 
Nachwuchs in den letzten Jahren. Dieser ist einer
seits auf das Auslaufen der Dentistenausbildung und 
anderseits auf eine niedrige Zahl der Absolventen 
der zahnärztlichen Ausbildungslehrgänge an den 
drei Universitätszahnkliniken zurückzuführen. Wäh
rend das erstere auf die Bestimmungen des Den
tistengesetzes zurückzuführen ist, beruht der geringe 
Abgang von Zahnärzten aus den Zahnkliniken 
hauptsächl ich auf dem starken Zurückgehen der 
Zahl von inländischen Promoventen an den medizini
schen Fakultäten. Beide Ursachen führten zu einem 
deutlichen Rückgang der Zahl der Zahnbehandler, 
wie der folgenden Darstellung zu entnehmen iöt : 

� ooo .,., - - -
I . - ' Gesamtsumme - ---

-H. .... 1 /, 
3000 I 

I 

I '-- Dent/ st�n r--- I---
2 000 

I 
J..-r--:- Fijch;iizte f iir Zahnheilkunde 

V I I 
1352 55 60 65 Jahr 

Stand der berufsausübenden Zahnbehandler 
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Vom ,Tahre 1 952 bis zum Jahre 1 960 ist zwar 
die Zahl der Zahnärzte von 1 0 1 9  auf ] 490 gestiegen, 
wobei zu Beginn dieRer Periode jährlich Zunahmen 
von über 1 00 Zahnärzten zu verzeichnen waren. 
Seit dem Jahre 1 961  bleibt aber die Zahl der Zahn
ärzte kon&tant oder zeigt sogar eine geringfügige 
Abnahme. Bei einem Vergleich der Zahl der promo
vierten Mediziner und der Absolventen der Zahn
kliniken ist eine Abhängigkeit der zweiten Zahl 
von der ersten deutlich zu erkennen. Während in 
den Jahren mit hoher Zahl von Peomoventen der 
Medizin sich ungefähr 20% und darüber für den 
Zahnarztberuf entschieden, sind es in den Jahren 
mit geringer Zahl solcher Promoventen ungefähr 
nur 10% . Bei 1 40 Promoventen in einem Jahr 
konnte nicht erwartet werden, daß davon mehr als 
14 Zahnärzte werden, und das ist zuwenig. Es ist 
j edoch zu hoffen und zu erwarten, daß die kommen
den starken Medizinerjahrgänge absolut und relativ 
zu einem Ansteigen der Zahl der jungen Zahnärzte 
führen. Wegen der außerordentlichen Überalterung 
im Berufsstand der Zahnbehandler, besonders der 
Dentisten, zeichnet sich die Gefahr eines bedroh
lichen Mangels ab. 

Auch bei den Apothekern besteht in Österreich 
derzeit ein ausgesprochener Personalmangel .  Dieser 
ist in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen 
daß in den letzten Jahrzehnten der Anteil der Männe; 
an den Stuoierenden immer mehr zurückgegangen 
ist und die weiblichen Beruf,>angehörigen vielfach 
nur Teildienst leisten oder den Beruf überhaupt 
nicht ausüben. Ferner ist ein beachtlicher Teil der 
Berufsangehörigen im Ausland tätig. Der Personal
mangel wirkt sich in erster Linie auf dem Lande aus. 

Ein außerordentlich schwieriges Problem, vor dem 
die Gesundheitsverwaltung heute steht, ist der Man
gel an Krankenpflegepersonal. Dabei ist nicht so 
sehr die Zahl der Absolventinnen an den Kranken
pflege chulen besorgniserregend, sondern das früh
zeit ige Ausscheiden aus dem Beruf. Die Zahl der 
Absolventinnen an allgemeinen Krankenpflegeschu
len beträgt durchschni"Gtlich 560 pro Jahr. 

7 0 0  

5 50 

6 0 0  

5 50 

50 0 

/1\ 
/ \ ",I \ V l-- -'" 

/1 
/ 

1957 60 55 Jahr 

Absolventen der Krankenpflegeschulen, Allgemeine 
Krankenpflege 

An Kinderkrankenpflegeschulen beträgt dieser 
Durchschnitt 1 50 Absolventinnen. 
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1 5 0  

1 0 0  
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V /� 
1957 60 65 

Absolventinnen der Krankenpflege&ehulen 
Kinderkranken- und Säuglingspflege 

Damit könnte der Bedarf gedeckt werden, wenn 
der größte Teil der Absolventinnen im Beruf ver
bliebe. Dies ist j edoch nicht der Fall. Dazu kommt 
noch der sehr geringe Nachwuchs an geistlichen 
Schwestern und in den letzten Jahren ein erhöhtes 
Ausscheiden von geistlichen Schwestern aus Alters
gründen. Das Zurückgehen der Zahl der in der allge
meinen Krankenpflege tätigen geistlichen Schwestern 
ist besonders spürbar. 

L I �  

Lj / - - ""'-
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_. - Gesamtsumme 

/� 
1 0 0 0 0  y r-. ........... /" � -

y ... II/ich 
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/ I I 

5000 
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I I I" ............. geis tliCh 
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1955 60 65 J.hr 
In Krankenanstalten tätige Krankenschweötern und Kranken

pfleger 

Auch die Zahl du in der psychiatrischen Kranken
pflege tätigen Personen ist seit dem Jahre 1 962 etwas 
zurückgegangen. 

/ �., Gesamtsumme 2 �  0 0  . -1/ ,,;::;. - -+.-"' v "'p ...... j / 
." · - i ..... · V weltlich 

2 0 0 0  

:..........--
1 6 00 

I I I I gei.tliCh I 
2 0 0  

I 
1955 60 65 Jahr 

In Ksankenanstalten tätige psychiatrische Krankenschwestern 
und Krankenpfleger am 1. Jänner des jeweiligen Jahres 
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Erfreulicherweise zeigte die Zahl der diplomierten 
Kinderkranken chwe tern im  ganzen eine steigende 
Tendenz. 

1 0 0 0  I 
....... . � - - i -

6 00 V I 
1 

2 0 0  

1955 60 

Ges;amtsumme . /  - r-:  
�Iv - ....... ) "of tfich I 

geis tlich 

65 .J.3hr 

In Krankenanstalten tätige Kind erkranken- und Säuglings
schwostern am 1. Jänner des j eweiligen Jahres 

Die Schulen bzw. Ausbildungsstätten für die im 
Bundesgesetz vom März 1 96 1  betreffend die  Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch
technischen Dienste und dcr Sanität 'hilfsdienste 
geregelten Berufe bedürfen der Genehmigung durch 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung. 
Nachdem im  Jahre 1 966 zwei weitere Schulen im  
Krankenptlegefachdienst und einige Ausbildungs
kurse im Sanitätshilfsdien&t genehmigt wurden, 
verfügt nunmehr Österreich über 32 Schulen der 
allgemeinen Krankenpflege, 1 1  der Kinderkranken
und Säuglingspflege, 9 der psychiatrischen Kranken
pflege, 3 des physikotherapeuti8chen DiensteiO, 4 des 
medizinisch-techlllschen Dienßtes, 6 des radiolo
gi ch-teclmischen Dienste , 2 des DiäLdien tes und 
5 des medizinisch-technischen Fachdienstes .  Dazu 
kommen noch 156 genehmigte Kurse im Sanitätf>
hilfsdienst. 

Die Zahl der in Krankenanstalten aufgestellten 
Betten if>t von 73 .775 im Jahre 1956 auf 78 .422 
Ende 1 966 gestiegell . Während bis zum Jahre 1962 
auch die Zahl der im Krankenpflegefachdienst 
tätigen Personen gestiegen ist, weisen die folgenden 
Jahre einen deutlichen Rückgang beim Personal 
auf. Dementsprechend hat sich auch die Zahl der 
Betten, die auf eine Krankenpflegeperson im Durch
schnitt entfällt, verändert. 

5, 2 \ 
'" "" 

;......... I 1\ I J 5, 0 

1\ / 1\ 1/ � 1\ / \/ 4, 6 

1 956 60 65 Jahr 

Auf eine Per&on im Krankenpflegefachdien�t entfallende 
Betten am 1 .  Jänner des jeweiligen Jahres 

Während diese Verhältniszahl vom Jahre 1956 bis 
zum Jahre 1962 von 5·34 auf 4·49 sank, ist sie in 
den folgenden Jahren wieder ungünstiger geworden 
und erreichte 1 966 den Wert von 5·0 1 .  

Zur Minderung bzw. Behebung de Mangels an 
Krankenpflegepersonen kommen zunächst Maß
nahmen zur Hebung des Nachwuchbef> in Betracht, 
wobei zur Überbrückung der Zeit von der Schul
entlassung bis zur Aufnahme in die Krankenpflege
schule, für die ein Mindestalter von 1 7  Jahren er
forderlich ist, den bereits bestehenden Vorpraktika 
ein erhöhtes Augenmark zu widmen wäre. Dadurch 
und durch vermehrte Propaganda sollte getrachtet 
werden, die Kapazität der Krankenpflegeschulen voll 
auszunützen. 

Hinsichtlich des Krankenpflegepersonals selbst 
wäre eine weitere ideelle und materielle Besserstel
lung anzustreben. Damit allein wird es aber nicht 
getan '>ein, sind doch die Gründe für den bestehenden 
Mangel verschiedener Art. Hier mag auch von 
Bedeutlmg sein, daß der Umfang der häuslichen 
Pflege geringer geworden ist , wobei die Ursachen 
hiefür sowohl auf Seite der Familie als auch in den 
begrenzten Möglichkeiten der Behandlung im Hau e 
l iegen. Dazu kommt noch, daß bedauerlicherwei e 
die Bereitschaft zum Dienst am Mitmenschen 
geringer geworden i ,t. 

Ein gewisser Mangel herrscht auch an Hebammen. 
Seit dem Jahre 1950 is� die Gesamtzahl der den 
Beruf ausübenden Hebammen von 2204 auf 1444 
i m  Jahre 1966, das ist um 34 ,5% , gesunken. Im 
gleichen Zeitraum ist die Zahl der niedergelassenen 
Hebammen sogar u m  etwa 50% geringer geworden. 
Dieser starke RückO'ang ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, daß in den Städten fast keine 
Hausentbindungen mehr vorkommen und auch auf 
dem Lande die Zahl der Hausentbindungen immer 
stärker zurückgeht. Derzeit entfallen in Österreich 
schon mehr als zwei Drittel der Gesamtgeburten auf 
Anstalt entbindungen. Die starke Zunahme der 
Anstaltsentbindungen in den letzten Jahren hatte 
auch ein starkes Ansteigen der Zahl der Anstalts
hebammen zur Folge, u. zw. von 2 15  im Jahre 
1 950 auf 453 im Jahre 1 966. Wenn auch derzeit 
einige Hebammensprengel nicht besetzt sind, kann 
doch gesagt werden, daß im allgemeinen eine aus
reichende geburtshilfliche Versorgung durch Heb
ammen vorhanden ist. 

Die Ausbildung der Hebammen erfolgt seit Jahr
zehnten an sechs Hebammenlehranstalten, deren 
Führung auf Grund der Bestimmungen des Heb
ammenge etzes dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung obliegt. Die Zahl der Absolventinnen, 
die nach Beendigung der 18 Monate dauernden 
Ausbildung und nach erfolgreicher Ablegung der 
Prüfungen das Hebammendiplom erhielten, betrug 
in den letzten 1 5  Jahren durchschnittlich 54. An den 
sechs Bundeshebammenlehranstalten standen zu 
Beginn de Jahres 1 966 98 Schülerinnen in Ausbil
dung. An drei Anstalten wurden die Lehrgänge zu 
Ende geführt, wobei 55 Schülerinnen nach erfolg
reicher Ablegung der Prüfungen das Hebammen
diplom erhielten. In drei neue Lehrgänge traten 
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insgesa mt 73 Schülerinnen ein,  von denen 3 die 
Nachsicht von einer Aufnahmsbedingung erteilt 
W U I deo Am Jahresende befanden sich an allen 
sechs Anstalten insgesamt 1 14 Schülel'innen. 

N eben den Ausbildungslehrgängen werden an den 
Hebam m enlehranstalten auch Fortbi ldungskurse in 
der Dauer von jeweils drei 'Noehen abgehalten.  Heb
ammen, die ihren Beruf ausüben, sind - sofern 
sie nicht in Krankenanstalten tätig sind - ge ctzlich 
verpflichtet, in gewissen Zeitabständen an diesen 
Fortbildnngsklll'sen teilzunehmen. In den letzten 
1 5  Jahren warefl dies jährlich durchschnittlich 
89 Hebammen. Die Kosten dieser Fortbildung ein
schließlich einer Entschädigung für die Hebammen 
werden vom Bund getragen. Im JahrE> 1 966 wurden 
an drei AnstalteIl Fortbildungskurse abgehalten, 
an denen insgesamt 92 Hebammen teilnahmen. 

Krankenanstalten 

Die österreichischen K rankenanstalten können auf 
eine jahrhunderlealte Tradition und Entwicklung 
zurückblicken. Alle mit  der Errichtung und dem 
Betrieb von Krankenanstalten zusammenhängenden 
Angelegenheiten sind in Österreich durch ein mo
dernes Krankenanstaltengrundgatzgesetz geregelt. 
Auf diesem fußend, sind von allen Bunde. ländern 
Ausführungsgesetze erlassen worden . 

Für die sanitäre Aufsicht über die Kranken
anstalten i t das Bundesministerium für oziale 
Verwaltung zuständig. Diese Aufsicht ,,,ird i m  
'Vege de ' Lande�hauptmannes und von diesem 
wieder i m  Wege des bei der zuständigen Bezirks
verwaltungsbehörde t ätigen Amtsarztes ausgeübt .  

Es gibt allgemeine Krankenanstalten, die über 
alle erforderlichen Fachabteilungen v erfügen und die 
alle Aufnahmewerber nach Maßgabe der vel'fügbaren 
Plätze aufnehmen können. 'Weiters gibt es Sonder
heilanstalten für bestimmte Spezialgebiete oder für 
bestimmte Patienten, wie Arbei tsunfallkranken
häuser oder K indersp itäler. Unter die Be t i m mun
gen des Krankenanstaltengesetzes fallen auch Sana
torien , Genesungsheime, Anstalten für chronisch 
K ranke, Entbindungsanstalten und selbst ändige 
Ambulatorien. 
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Zahl der Krankenanstalten in Ö5torl'oich 

Am 3 1 .  Dezember 1 966 standen einschließlich 
der Krankenabteilungen in de.l Altersheimen der 
Stadt Wien i n  Lainz, Baumgarten und Liesing 
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insgesamt 3 1 7  Krankenanstalten in Betrieb. Diese 
Krankenanstalten verfügten über 78.422 tatsächlich 
aufgestellte Betten gegenüber 38.783 im Jahre 1 930. 
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Zahl der Krankenhau"betten in Österreich 

Es entfielen demnach 10·76 Krankenhausbett en auf 
1 000 Einwohner. 
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Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner 

Die Bettenanzahl ist auf die Einwohnerzahl abge
stim mt und international gesehen als ausreichend zu 
bezeichnen ; sie l iegt über dem europäischen Durc h 
schnitt. 

Daß die Zahl der Krankenhausbetten von der 
Öffentlichkeit oftmals als unzulänglich angesehen 
wird, hat verschiedene Ursachen, wie Schwierig
keiten bei der Heimpfl.ege und Überalterung der 
Menschen bei mangelnden Pfl.egeeinrichtungen für 
unsere Alten. 

Der Bund leistet auf Grund der Bestimmungen 
des Krankenanstaltengesetzes zu dem sich durch 
die Betriebs- und Erhaltungskosten gegenüber den 
Einnahmen ergebenden Betriebsabgang öffentlicher 
Krankenanstalten und privater, gemeinnützig ge
führter Krankenanstalten einen Zweckzuschuß .  
Grundlage für die Berechnung dieses Zuschusses 
bildet der Rechnungsabschluß des ordent lichen 
Haushaltes für das in Betracht kommende Jahr.  
In den letzten Jahren machten durchschnittlich 
1 23 Krankenanstalten i hren Anspruch auf einen 
Z weckzuschuß des Bunde3 z u m  Betriebsa bgang 
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gehend. Das ständige Ansteigen der Bet riebs- und 
Erhaltungskosten, das durch die Festsetzung höherer 
PHegegebühren als Haupteinnahme n icht ausge
gl ichen wel den kann ,  verursacht auch ein ständiges 
Ansteigen der Betriebsabgänge und somit der Zweck 
zuschüs 'e. Diese sind seit dem Jahre 1 95 , in dem 
erstmalig derartige Zuschüsse geleistet wurden, von 
ungefähr 43 Millioncn S hill ing auf ein Erfordernis 
von 130 M i llionen Schi I l ing im J ahr 1 966 angestiegen. 

Für die weitere Planung und Au 'ge taltung de 
K rankenansta ltenwesens wurde vom B undesmini
sterium für 80ziale Verwaltung den Bundosländern 
die Er:;tolJung eines Planed empfohlen .  H iebei sind 
die Ergebnisse der Gesundheitsstat istik, die lokalen 
Erfordernisse, aber auch ökonomische und verkehrs
mäßige Überlegungen zu berücksichtigen lmd auf 
die Möglichkeit einer guten Zusammenarbeit der 
großen zentra len Krankenanstalren mit dcn kleineren 
Spitälel'll Bedacht zu nehmen . 

Natürliche Heilvorkommen und Kurorte 

In H andhabung der dem Bund zukomm enden 
sanitären Aufsicht über die natürl ichen Heilvor
kommen und die I urorte Österreichs werden i m  
Bundesmini terium für 'oziale Verwaltung die Zen
tralkartei der K urorte sowie in der Bundesstaatl ichen 
Anstalt für experimentell -pharmakologische und bal 
lleologische Untersuchungen der Kataster der 
natürl ichen Heilvorkommen Österreichs geführt . 
Auf Grund dieser K artei ,,-urde ein dritter Nachtrag 
zur Amtlichen LÜste der K urort e Österreichs mit 
Stand vom 1.  Oktober 1966 hcrausgegeben . Die Zahl 
der behördlich anerkannten K urorte hat sich auf 35 
erhöht (siehe Liste im Anhang) .  Die beim Bunde8-
m inisterium für soziale Verwaltung auf Grund des 
Bundesgesetzes übel' nat ürliche Hei Jvorkommen und 
Kurorte eingerichtete Balneologische Kommis'Sion 
trat im Berichtsjahr zu i hrer 5. Vollversammlung 
zusammen, bei der technische und administrat i,re 
Fragen der Versandheilwässer erörtel't wurden. 

Infektionskrankheiten 

Die wesent l ichste ,. erpHichtung, die der Gesetz
geber den Gesundheitsbehörden durch das Epidemic
gesetz 1 950 auferlegt hat, ist der Schutz der Be
völkerung vor Infektionskrankheiten. Für deren Be
kämpfung und für die Vorsorge zur Verhütung 
ihrer Einschleppung und Ausbreitung geben den 
G esundheitsbehörden eine Reihe von bewährten 
Ge etzen samt Durchführungsverordnungen und Er
l ässen hiezu die notwendige Grundlage. Vor a l lem 
ermöglicht es das Epidemiegesetz durch die darin 
festgelegte Anzeigepflicht für Erkrankungs- und 
Todesfäl le illfolge einer für die Bevölkerung gefähr
l ichen Infektionskrankheit ,  im Falle besonders 
bezeichneter K rankheiten schon bei Ansteckungs
verdacht, die notwendigen sofortigen oder l änger
dauernden sanitätsbehördlichen Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung solcher Krankheiten durchzuführen . 

Auch für das Jahr 1 966 kann dank der verständ
nisvollen Mitwirkung der österreichischen Ärzte
f;chaft l i nd der mcdizin ischen :I nstitut ionen d i e  

epidemiologische Situation in Österreich a ls  im 
allgemeinen zufriedenstellend bezeichnet ,,,erden.  
Ein Auftreten anzeigepflicht iger K rankheiten, das 
zu Be 'ol'gnissen Anlaß gegeben hätte, hat sich in  
diesem Jahr n icht ercignct ; es kam auch zu keiner 
Einschleppung einer der in den Internationalen 
Sanitätsr gelungen genannten quarantänepfiichtigen 
Krankheiten . 

'iVenn auch i m  Jahre 1 066 die Infektionskrank
heiten i m  allgemeinen zn keiner B( sorgnis A nlaß 
hoten, so zeigte s ich doch bei  eimelnen diesel' 
Krankheiten eine Zunahme der Fälle, die aufmerk
sam in ihren Urßachen und Konsequenzen beobachtet 
wird. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Vermei 
dung der Verbrcitung yon Pocken i m  Fallc der 
Einschl eppung allS einem Endemieherd gelegt. Vor 
allem m u ß  nach wie vor getrachtet werden, daß die 
Impfpflicht nach dem Pocken chutzimpfgesetz 1 94-9 
eingeha ltClI wird . Sie i t der wirksa mste Schutz 
gegen eine Ausbreitung ner Pocken im Falle einer 
Einschleppung. Für solche Fälle bestE hcn Alarm 
pläne ; in regelmäßigen Zeita bständen w orden Alarm
übungen abgehalten. 

Die ansteckenden K rankheiten deo K indesalters 
haben v iel von i luem t:chrecken verloren. Diphtherie 
und Scharlach verlaufen nerzeit mi lder. Erkran
kungen der letztgenannten Art waren i m  Jahre 1966 
mit 12.753 Fällen um etwa 1 8% häufiger als  im 
Jahre 1 965. Es kam dabei a l lerdings in Wien durch 
eine plötzliche Häufung von Scharlachfällen z n  
einem durch Knappheit an Spital8bctten bedingte1L 
Engpaß ohne Gefährdung der Pat ientcn . Ansonstcn 
zeigten von den Ki l lderkrankheiten die Diphther.ie 
mit 1 98 Fällen eine leicht absinkende, der Keuch 
husten mit 3 1 54 Fällen eine 'Stat ionäre Tendenz . 
In jüngster Zeit schieben sich die Masern etwa!'< 
in den ordergrund, doch zeigten die e Fälle zum 
Unterschicd von ßolchen in anderen Staaten ei n 
vorwiegend leichtes Erscheinungsbi ld. 

Seit 1 952 wurden i nsgesamt etwa 1 ·5 Millionen 
Kinder und Jugendliche durch die freiwill ige kom
binierte Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Schutz
i mpfung gegen die e Krankheiten geschützt .  Der 
Erfolg der Schutzimpfungen h insicht. l ich der Diph
therieerlna,nlmngen ißt der n achfolgenden Darste l 
lung zu entnehmen . 

Erkrankungen 
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Eine im Jahr 1 966 noch nicllt völlig gelö te Auf
gabe i&t die Vorbeugung vor Wundstarrkrampf 
durch die aktive Tetanusschutzimpfung. Noch 
immer erkranken in Österreich Jahr für Jahr etwa 
150 Menschen an Tetanus, wovon leider 40 bis 50 Fälle 
tödlich verlaufep. . Der Wund tarrkrampf der Kinder 
ist infolge der vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung mit Hilfe der Bundesländer organisierten 
kombinierten Schutzimpfung der Klein- und Vor
schulkindet' gegen Diphtherie, Keuchhusten und 
Tetanus fast verschwunden. Die durch den in der 
Erde lebenden Keim verursacht.en Erkrankungen 
betreffen fast nur mehr die Erwach enen, vor allem 
die in der Landwirtl:lchaft tätigen Menschen. Die 
Erfahrungen des Jahres 1 966 haben gezeigt, daß 
den in allen Bunde ländern schon bei Hundert
tausenden durchgeführten freiwilligen aktiven 
Schutzimpfungen gegen den Wundstarrkrampf ge
rade von der besonders gefährdeten Landbevölke
rung noch nicht genügend Interesse entgegengebracht 
·wird. 

Erfreulich ist der große Erfolg im Kampf gegen 
die K inderlähmung. Auf Grund der:, im Jahre 1 96 1  
erlas 'enen bezüglichen Impfge etze wurde er tmalig 
im Winter 1961 /62 eine Massenimpfaktion auf frei 
williger Basis durchgeführt. Nunmehr wird jeder 
neu hinzugekommene Geburtenjahrgang jährlich der 
Schutzimpfung zugeführt. Der Erfolg der Impfungs
aktion ist der Darstellung zu entnehmen. 

Erkrankungen 
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Beginn der Ora/impfung 
Poliomyelitiserkrankungon in Östorreioh 

Jahr 

Die grippösen Erkrankungen wiesen im Jahre 
1 966 ein ausgesprochenes Wellental auf. Es wurden 
27.745 Memchen als grippekrank gemeldet, gegen
über 72 .566 im Jahre 1965 ; 30 Sterbefälle waren zu 
ver:leichnen. Es bandelte &ich in keinem difser 
Fälle um echte Grippeerkrankungen, aie dm'ch die 
Grippeviren dar Typen A2 oder B2 verursacht 
werden. Die "Grippeimpfung".  die gegen diese 
beiden gefährlichen Vimstypen wie auch gegen die 
Gruppe der Parainfluenzaviren spezifisch ist, könnte 
unspezifisch gegen die zablreichen anderen Virus
erreger der in der Bevölkerung 1 966 aufgetretenen 
grippö"en Erkrankungen m itgewirkt baben. 

Von den chronischen Infektionskrankheiten be
reitet in letzter Zeit die Tuberkulose deswegen 
Sorgen, weil sie t rotz der BOG-Schutzimpfung der 
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eugeborenen und der Jugendlichen nicht im 
gleichen Maß zurückgeht wie in den beiden zurück
lif'genden Jahrzehnten. Die Epidemiologie der 
Tuberkulose ist untrennbar mit der sozialen Situation 
der betreffenden Bevölkerung::,kreise verknüpft. Auf
fal lend ist im Jahre 1966 das verlang amte Tempo 
des Rückgange� der Zahl der Neuel'krankungen an 
Tuberkulose. HIer spielen ungünstige Lebensver
hältnisse, zum Teil verschuldet durch schlechte, 
beengte Wohnverhältnisr,e, eine Rolle. Durch die, 
nun beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zentral al S:1che des Gesundheit wesens gelE,itete 
Tuberkulosehilfe wurde im Jahre 1 966 besonders 
getrachtet, diese vVohnungsprobleme durch Sonder
leistungen zu erleichtern. 

Nach den vorliegenden Berichten der Tuberkulose
für orgEl:ltellen ist die Lungen- und Kehlkopf tuber
ku lose mit aus 1966 bisher bekannten 2546 als 
neuerkrankt gemeldeten ansterkungsfähigen Pa
t ienten nicht wesentlich unter den Stand von 
2780 als ansteckllngsfähig gemeldeten Neuerkrankten 
des Jahrp-s 1 965 gesunken. Dieses Ruhen des 
Trends zur Schmmpfmtg der Tuberkulosedurch
seuchung nach den früheren Erfolgen der Be
kämpfungsmaßnahmen i t auffällig. Bei den Sterbe
fäl len, die 1 966 insgesamt 992 geg nüber 1 1 9 1  im 
Jahre 1965 betragen haben, beginnt sich bereits 
eine deutliche Verschiebung auf die höheren Alters
stufen abzuzeichnen. 

Es sinn insbesondero asoziale Personen, meist 
Alkoholiker, die sich einer richtigen Behandlung 
und vollständigen Ausheilung entziehen und immer 
wieder ab Quellen neuer Infektionen gefunden 
werden. Eine Sanierung in diesem Bereich wird 
sich wohl err,t mit einem neuen Tuberkulosege etz 
erreichen lasseu. 

Auch die Infektionskrankheiten des Darmtraktes 
sind nicht mehr &0 bedrohlich wie in den ersten 
Jahren nach den beiden \iV€Jtkriegen. Die schweren 
Darminfektionskrankheiten, wie Typhus, Paratyphus 
und Ruhr, blieben im Jahre 1 966 mit jeweils 1 22, 
2 1 7  und 52 Erkrankungf>- bzw. drei, zwei und zwei 
S terbefällen auf dem ung fähr gleich niederen 
Niveau wie im Jahre 1965. Doch ist die Ausbreitung 
der leichten Dal'minfektionen, die durch die soge
nannten Lebensmittelvergifter, meist Bakterien aus 
der Gruppe der Salmonellen, verur&acht werden, e111 
aktuelles epidemiologi ches Problem geworden. Da 
solche Keime früher in Mitteleuropa kaum vorkamen, 
liegt der Verdacht der Einschleppung durch impor
tier·te Lebensmittelgrund<;toffe, wie Eipulver, oder 
auch durch Futtermittel, übar die infizierten Schlacht
tiere nahe. 

Daher galt auch 1966 die Aufmerksamkeit der 
Sanitätsbehördell, die dabei in guter Zusammenarbeit 
von den Veterinärbehörden unterstützt werden, 
besonders den intensivierten Kontrollen der direkten 
oder indirekten Lebensmittelgrundstoffe. Da diese 
Kontrollen aher nur stichprobenweise erfolgen können 
war es notwendig, mit um�o größerer Sorgfalt die 
Aufspürung solcher Bazillenausscheider zu betreiben, 
deren Infektion durch solche Lebensmittel unbe
kannt geblieben war. 
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Die infekt iöse Leberentzündung (Hepatiti ) ist 
gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und 
nachher so bedrohlich geworden, daß sie mit einer 
Nov€lle zum Epidemiegesetz als anzeigepflichtig 
erklärt wurde. Hier war nicht nur eine Aufkläruug 
der Ärzte und des Pfiegepersonals der Spitäler, 
sondcrn auch der praxisaw.,übenden Ärzte notwendig, 
die durch Merkblätter auf die Möglichkeit dcr Ver
meidung dieser gefährlichen Infektion hingewiesen 
worden sinn. Die Leberentzündung zeigte im Jahre 
1966 mit 4598 Fällen einen erfreulichen fallenden 
Trend gegenüber 1 965 mit 6695 Fällen ; dio Zahl der 
Tode"fälle betrug aber noch immer 5 1 .  Zu dem 
günstigEren Ergebnis dürfte auch die aufmerk ame 
Beobachtung durch die Sanitätsbehörden und die 
schnelle Absonderung owie die Gammaglobulin
prophylaxe der an::,teckungsverdächtigen Personen 
beigetragen haben. 

Im vergangenen Herbst sind in verschiedenen 
Gebieten Öi:ltel'l'eichs nach mehrjähriger Pause ,,;eder 
gehäufte Fälle einer Hirnhautentzündung leichter 
Art , Meningitis serosa, verursacht durch ein als 
ECHO 9-Viru bezeichnetes Darmvirus, aufgetreten. 
Diese Art der Erkrankungen konnte durch den 
bakteriologi:schen Nachweis von der echten durch 
Diplokokken verursachten Meningitis epidemica ab
gegrenzt werden. 

Die Geschlechtskrankheiten zeigen eine steigende 
Tendenz. vVenn auch zu ernstlichen BeMorgnissen, 
wie etwa in anderen Staaten, kein Anlaß besteht, so 
wird doch die e Entwicklung sehr sorgfältig im Auge 
behalten. 

Die Zahl der gemeldeten Geschlechtskrankheits
fälle hat sich im Jahre 1 966 augenfällig vermehrt. 
Da gerade in diesem Bereich die Dunkelziffer der 
nichtgemeldeten Fälle besonders hoch ist, so ist 
die Zunahme der Gonorrhoe von 3315 gemeldeten 
Fällen im Jahre 1 965 auf 3863 im Jahre 1 966 und 
der Syphilis von 626 auf 739 Fälle doch bemerkens
wert. Der Kampf gegen den Alkoholismus kann 
sich auch bei der Bekämpfung von Geschlechts
krankheiten und Tuberkulose günstig auswirken. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Veterinär
behörden ergab sich bei der Überwachung der auf 
den Menschen übertragbaren Tierkrankheiten 
(Zoonosen) .  Im Jahre 1 966 wurde mit nur 10 an 
:1orbns Bang erkrankten Menschen ein erfreulicher 

Tief::,tand gegenüber dem Jahre 1965 nJit 21 Krank
heitsfällen, darunter 1 Sterbefall, erreicht. Ferner 
kamen 1 Milzbrandfall sowie 7 Fäl le von Papagei n
krankheit (Pi:littakosis) zur Beobachtung. Mit größter 
Auferksamkeit verfol�ten sowohl die Sanitäts- wie 
auch Veterinär behörden die sich von der Bundes
republik Deut chland her nähernde Tollwutgefahr, 
diE. erstmal seit vielen Jahren die österreichischen 
Grenzen erreicht hat. In Tiroler Grenztälel'll wurden 
bereits 1 966 tollwutinfizierte streunende Füchse 
erlegt. Nach Bissen bekannter, besonders aber 
unbekannter und daher jedenfalls verdächtiger 
Tiere wurden in ganz Östern ich 553 Mellschen 
sicherhoitshalber gegen die Tollwut geimpft, um 
einer ansonsten tödlich verlaufenden Erkrankung 
vorzubeugen. Die Tularämie war 1 966 mit 17 Fällen 

des okuloglandulären Typs und des Hauttyps auf 
wenige Kontaktfälle mit kranken agetieren be
schränkt. An Leptospiro e erkrankten 7 Menschen, 
davon 2 tödlich , gegenüber 2 Erkrankungsfällen im 
Jahre 1 965. 

Die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
fOl'dert besondere Maßnahmen in bezug auf den 
Schutz der Bevölkerung vor ansteckenden Krank
heiten. Da die Arbeitet' meist au Ländern mit 
anderen epidemiologischen Verhältnissen kommen, 
muß auf die Gefahr der Einschleppung übertrag
barer Krankheiten besonder!s geachtet werden. Es 
wurde dahet' im Jahre 1 966 die sanitäre Überwachung 
dieser Arbeitskräfte neu organi::,iert. Die Vorlage 
eine InfektionsfreihE.itsscheines ist eine Voraus
t.etzung für die Erteilung der Arbeit erlaubnis in 
Ö teLTeich. Größere Gefahren könnten durch Aus
länder entstehen, die als frei einreisende, angebliche 
Touri ten nach Ö>:Jterreich kommen, aber hier Arbeit 
suchen . Es wurde festgelegt, daß in solchen Fällen 
erst nach einer vertrauensärztlichen Untersuchung 
durch den Amtsar2.t oder durch einen von diesem 
damit betrauten Arzt, der das Freisein von Infek
t ion krankheiten und insbe ondere von Tuberkulose 
feststellt, die Arbeitserlaubnis in Österreich erteilt 
wird. Andernfalls wird die uetreffende Person wegen 
der durch sie zu erwartenden Gefährdung der Ge
sundheit der österreichischen Bevölkerung durch die 
zuständigen Sicherheitsdien tstellen zur Heimreise 
verhalten . 

Infolge des modemen Reiseverk(',hrs, durch clen 
die I ontinente aneinandergerückt sind, haben auch 
Krankheiten der warmen Klimate (Tropenkrank
heiten) eine vordem in Mitteleuropa nicht bekannte 
medizinische Bedeutung erlangt. Gerade auch öster
l'eichische Facharbeiter, die häufig in warme Länder 
entsendet werden, sind der Gefahr derartiger Infek
tions- und Parasitenkl'ankheiten ausge�etzt. 

Volks krankheiten 

Krebserkrankungen trelien in Östel'l'eich häufiger auf 
als in anderen europäischen Staaten . Es ::,ind daher auf 
diesem Ge,biet besondere Maßnahmen notwendig. 
Vor al lem soll ein österreichisches Krebsregister 
ge r.haffen werden, da die bisherigen Bemühungen 
mit den Kreb meideblättern zwar einen Teilerfolg 
brachten, wie hinsichtlich der Notwendigkeit der 
Früherkennung, weitere E t folge aber nUl' durch die 
pfl ichtgemäße Meldung aller Krebsfälle durch die 
Krankenanstalten zu erreichen sind. 

Die Krebskrankenstatistik ist eine wich�ige In
formaliionsquelle über die Häufigkeit verschiedener
Lokali"n,�ionen, über Beziehungen zum Geschlecht, 
zum Alter, allenfalls auch zum Beruf u. a. und kann 
dadurch untor mständen zur Klärung der Ursachen 
der Krebserkrankungen beitragen. 

Die Krebskrankenstatic;tik reicht in Österreich 
auf das Jahr 1 932 zurück. Damals wurde von der 
Österreichi::;chen Krebsgesellschaft eine solche Sta
tistik geschaffen , die jedoch infolge einer zu schmalen 
Basis die in sie gesetzlien Erwartungen nicht er
füllen konnte. Auf Grund der Empfehlungen der 
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Weltgesundhcithorganisation (WHO) und der Inter
nationalen Union gegen den Krebs (UICC) wurde 
mit 1 .  September 1958 eine offizielle Krebskranken
statü,t ik begonnen. Sie beruht auf der Zusammen
arbeit des Bundcsministerium5 für soziale Verwaltung 
mit dem Österreichit:>chen Statistischen Zentralamt 
und dem Öl:lterreichischen Krebsforschungsinstitut . 

Die bishtrigen Ergebnisse der Krebskranken
statisr.ik haben vor allem gezeigt, daß Krebserkran
kungen häufig erst i n  sehr späten Stadien entdeckt 
werden. Es wird daher versucht, den Zeitraum 
vom ersten Auftreten von Beschwerden bis zur 
DiagnosesteIlung zu verkürzen. Dies kann einerseits 
durch Verbesserung der diagnostischen Möglich
keiten, anderseits durch Aufklärung der Be
völkerung über Frühsymptome der Kreb5erkran
kungen erfolgen. Dem wird rladurch R echnuug 
getragen, daß in Veröffeutlichungen d ie Ergebnisse 
der Krebskrankenstai'istik allen Ärzten zugängl ich 
gemacht werden, wobei auf die Bedeutung der 
Gesundenuntersuchung und der Anwendung der 
zytodiagnostischen Methoden besonders hingewiesen 
wird. Der Aufklärung der Bevölkerung dienten 
im Jahre 1 966 Einschaltungen in Tages- und Wochen
zeitungen, mit denen auf die wichtigsten und 
häufig5ten Symptome aufmerksam gemacht wurde, 
die Früh ymptome einer Krebserkrankung sein 
können. Sie sollten Anlaß sein, so bald wie möglich 
einen Arzt aufzusuchen. Das Intere5se an diesff 
Einschaltung, die eine Ge5amtauflage von über 
2·5 Millionen hatte, war verhältn ismäßig groß. Bei 
der Österreichischen Krebsgesellschaft wurden in 
yermt;hrtem Maße Merkblätter angefordert .  

Krebsbekämpfung i m  weiteren Sinne stellt schließ
lich auch die Aufklärung über zu erwartende Ge
sundhei t sschäden durch das Rauchen dar. Auf 
Grund der wissenschaftlichen Ergebnisse kann näm
lich nicht mehr an einem Ztu;ammenhang de:. 
Rauchens mit dem auch in Österreich häufigen 
Auftreten von Lungenkrebs gezweifelt werden. 

Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet der Gesund
heitsverwaltung ist die Verhütung der Zahnkaries. 
Es gehört zu den vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung rler Sektion Jugendzahnpflegc der Öster
reicbischen Arbeitsgemeinschaft für Volksgesund
heit übertragenen Aufgaben, gesunde und zweck
mäßige Ernährung sowie regelmäßige Zahnpflege 
der Bevölkerung nahezubringen. Zu diesem Zwec k 
werden Vorträge gehalten, Ausstellungen und Filme 
gezeigt, Zahngesundheitswochen veranstaltet und 
während dieser Aufklärungswoche Zahnpflegebeutel 
an die Schulanfängcl' ausgegeben. 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eine Fluortablettenaktion einge
leitet. Es ist bekannt, daß sich Fluor bei entspre
chender Dosierung in millionenfacher Anwendung 
bewährt hat ,  so daß es in zahlreichen Ländern zu r 
Bekämpfung der Zahnkarie3 angewendet wir(l. 
"Fachl iche intemationale Organisationen, insbeson
( lere die Weltgesundheit 'organisat ion und die lm.er
nationale Zahnärztevereinigung haben &ich auf 
Grund der vorliegenden wis!::>enschaft l ichen Arbeiten 
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für die Verabreichung von Fluor zur Zahnkariesver
hütung ausgesprochen. 

Nach mehrjähriger Anwendung der FluortabletteLl 
in Österreich zeigt sich, daß es zu einer Karies
reduktion um durchschnittlich 35% gekommen if:!t .  
Dank der Aufgeschlossenheit der Bundesländer und 
Gemeinden, nicht zuletzt der österreichischen Lehrer
schaft, umfaßt diese Aktion heute einen Großteil 
der Kinder bis zum 14 .  Lebensjahr, aber auch 
werdende Mütter. Im Jahre 1 966 haben wie im ver
gangenen Jahr je Bundesland 6000 Kinder, die 
Schulen und Kindergärten besuchen, auf K osten 
des Bunde ministeriums für soziale Verwaltung 
Fluortabletten erhalten. Außerdem erhielten vom 
Bundesministerium für sm�iale Verwaltung in jedem 
Bundesland etwa 2500 werdende Mütter und Säug
linge Fluortabletten, wobei Wen darauf gelegt wird, 
daß möglichst die in der Schwangerschaft begonnene 
Prophylaxe gegen die Zu,hnkaries vom Säuglings
alter bi" in das Schulalter fortgesetzt wird. Im Jahre 
1 966 erh ielten in Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden etwa 666.000 werdende 
Mütter und Kinder Fluortabletten. 

Auch die Bekämpfung des Jodmangelluopfes, der 
in den Alpenländern immer noch rela. t iv  häufig ist, 
stellt ein wicht iges Anliegen der Gesundheit&verwal
tung dar.  Zweckmäßigerweise erfolgt diese Be
kämpfung durch die gezielte Prophylaxe mittels 
Jodiorung des Speisesalzes. Diese Methode wurde in 
Österreich im Jahre 1 923 auf Anregung des öster
reichischen N obelpreidträgers Univ .  -Prof. Dr. Wagner
Jauregg eingeführt. 

Da der Anteil des jodierten Spei esalzes am Ge
samtspei esalzverbranch in Österreich trotz imen
siver Propagierung im Gegensatz zu anderen Ländem 
zurückblieb, war es notwendig, eine ge ·etzliche 
Regelung herbeizuführen. Das BundesgeSEtz vom 
April 1 963 über den Verkehr mit Speisesalz sieht 
den Zusatz von 10 mg Kaliumjodid pro Kilogramm 
Speisesalz vor. Nur für dieses jodierte Speisesalz 
darf die Bezeichnung "Vollsalz " verwendet werden . 
Der Verkäufer von Speisesalz ist verpflichtet, un
j odiertes Speise rtlz, da.s als solches gekennzeichnet 
ist, nur über ausdrückliches Verla,ngen des Käufers 
abzugeben. 

Streptokokkenillfekt ionen sind häufige Ursache 
des rheumaLischen Fiebert:> und der bakteriellen Endo
karditis .  l hre rechtzeitige Bekämpfung stellt eine 
wirksame Prophylaxe gegen diese rheumatischen 
Erkrankungen dar .  Auf Veranlassung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung wurden in der 
Österreichi»chen Ärztezeitung im  Jahre 1 966 Empfeh
lungen zur Rheumatismusprophylaxe VE röffentlicht. 
Diese Empfehlungen gehen auf solche der American 
Heart Association zurück. 

Dem Kampf gegen die rheumatischen Leiden 
widmet sich insbesondere die Österreichische Arbeits
gemeinschaft für Volksgesundheit im Auftrag des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung durch 
eine eigene 'Wanderausstellung über Herz- und 
Kreislauferkrankungen, da diese häufig durch rheuma
t ische Infektionen verursacht werden . 
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Gesundheitserziehung 

Den aus Gründen der Volk::,gesundheit notwen
digen Erfordernissen kaJID nicht allein dnrch gesetz
l iche Vorschriften R.cchnung g 3tragen werden. Es 
kommt vielmehr auch darauf an, die Bcvölkerung 
durch entspre hende Aufklärung und Belehrung für 
die freiw] ] ] ige Mitarheit zu gewinnen. Wie wertvoll 
dies ist, zcigt das Beispiel der vorbildlichen Beteil i 
gung an der Schutzimpfung gegen Kinderlähmung. 

Eine große Aufklärungsarbeit wurde hinsichtlich 
Unfälle auf der Straße, beim Sport und im Haushalt 
geleist et .  Auch dicse Arbeit, die im wesentl ichen 
in der Her tellung von Filmen bestand, wendet sich 
hauptsächlich an die Jugend. Rü; zum Jahresende 
1 966 haben derartige Filme insgesamt fast 2·5 Mi l 
lionen Kinobesucher im gesamten Bundesgebiet 
gesehen. Kopien diescr Filme wurden auch den 
Ämtern der Landesreo ierungcn zur Verfügung ge
st ellt. Die Al<tion "Erste Hilfe entscheidet" ,  die 
u. a.  von der Allgemeinen Unfallversiche
rungsanstalt und vom Bundesminiswritim für soziale 
Verwaltung getragen wird, hat sich im besonderen 
zum Ziele gesetzt, bei Unfallopfern Tod und Dauer
schädigungen hintanzuhalten. Zu diesem Zweck 
wl.ude vor wenigen Jahren gemein, am mit der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt eine Few
sehsendung zusammenge3tellt, die einen Überblick 
über die Verschiedenart igkeit dcr Ersten Hilfe gab. 
Eine Anzahl Kopien dieser Sendung wurde im  
Jahre 1 966 angekauft . Di ese Kopien werden den 
Ländern zur Verfügung gestellt, wo sie zum Unter
richtsgebrauch, insbesondere in den polytechnischfln 
Lehrgängen, verwendet werden soll on . 

An die Schuljugend, aber auch an die Eltern und 
die Lehrer richtet sich die Aufklärungsarbeit hin
sichtlich Haltungs- und Fußschäden, während der 
Kampf gegen die Bewegungsarmut alle Alters
schichten anzusprechen versucht. Über In itiative 
des Obersten Sanität"rat es wurde im Jahre 1966 im  
Einvernehmen m i t  dcm Bundesministerium für 
Unterricht ein Merkblatt herausgegeben, das Iaß
nahmen zur Verhütung von Haltungsschäden der 
Kinder empfiehlt und Hinweise für eine gesunde 
Fußbekle idung für Kinder gibt. 

Im Rahmen der gesundheitlichcn Betreuung der 
sporttreibenden Jugend ist auf die Bemühungen 
um die Vereinheitlichung der sportärztlichen Unter
suchungsrnaßnahmen hinzuweisen,  die durch Stan 
dardisierung der sportärztlichen Untersuchungen in 
Österreich weitgehend erreicht ist. Da die  D·.lrcD.
führung von Untersuchungen weitgehend den Sport
verbänden un<;l Sportvereinen überlassen ist, wird 
auf diesem Gebiet deren Tätigkeit nur unterstützt. 
In Österreich wurden zirka 1 0.000 sportärztliche 
Untersuchungen jährlich durchgeführt . Diese an 
sich geringe Anzahl von Umersuchungeu ist durch 
den Mangel an daran interessierten Ärzten bedin gt. 
Um diesem Mangel abzuhelfen, werden jährlich 
Sportärztekurse veranstaltet, die einen Einblick in 
das Aufgabengebiet des Arztes im Sport geben. 

Im Bereich der Schulgesundheitspflege steht derzeit 
(l ic Jotwendigkeit einer Vereinheitl ichung der Bc-

funderhebung bei der Untersuchung der Schüler 
durch den Schnlarzt im Vordergrund. 

Veröffentlichungen über zahlreiche wissenschaft 
liche Untersuchungen haben in den letzten Jahren 
dargelegt, daß die Wirkung des R.auchens auf die 
Gesundheit lange Zeit hindurch bedeutend unter
schätzt wurde. Der Zusammenhang zwischen R.au
chen einerseits und dem Auftreten z. B. des Lungeu
oder Blasenkrebses, von Herz- und Kreis lauf
erkrankungen (Herzkranzgefäße, R.aucherbein) ,  
f rner scheinbar banaler Bronchitiden andersei ts ,  
deren chronische Formen häufig wesentl iche Lei-
8tungseinschränkungen und später infolge schwerer 
Lungenveränderungen gleichfa lls Herz"törungen mit 
sich bringen, ist wissenschaftlich einwandfrei er
wiesen. 

Durch Plakate hat sich das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung an die Jugend gewandt, 
aber auch in vVerbeschriften, die von der Öster
reichischen Krebsgesellschaft herausgegehen wur
den, bekundete die Gesundheitsverwaltung, wie 
wichtig "ie die Aufklärung über das R.auchen nimmt . 
Die i m  Jahre 1 966 herausgebrachten Plakate, 
die sich an die Jugend richteten,  trugen den Titel 
"R.auchen 5etzt Deine Leistung herab" bzw. "Ge
nießer? Nein, Angeber !" .  Weiters wurde im Jahre 
1966 in den USA Filmmaterial über das R.auchen 
angekauft, das für eine Sendung im österreichischen 
Fcrnsehen bearbeitet wird. Geeignetes Aufklärungs
material wurde auch aus der Bundesrepublik 
Deutschland bezogen. 

Den Alkoholmißbrauch soweit wie möglich ein
zudämmen, gehört zu den Verpflichtungen der 
Gesundheitsverwaltung ; die diesbezüglichen Be
mühungen bedürfen der Unterstützung der breiten 
Öffentlichkeit. Die Bostrebungen zur Bekämpfung 
des Alkoholmißbrauchs ,,·enden sich in erster Linie 
an die Jugend und die JungmäJIDer des Bundes
heere . 

Vor allem an die jungen Menschen richtet sich 
die im Jahre 1966 wieder vom Bundesmini&terium 
für soziale Verwaltung mit Hilfe aller Mittel der 

1assenmedien durchgeführte 4. Österreichische Auf
klärungswoche gegen dcn Alkoholmißbrauch. Der 
E rfolg dieser Veranstaltung, die unter dem Motto 
"Alkoholgenuß - Sitte und nsitte" zugleich 
mit  der vom Bundesministeriurn für Unterricht 
veranstalteten Schulwoche für alkoholfreie Jugend
erziehung und Parallelaktionen des Bundesmini 
steriums für Landesverteidigung abgehalten wurde, 
erwies �ich aus dem erfreul ich positiven Echo von 
Umfrageaktionen bei Jugendlichen und Jung
soldaten . 

Der Kampf gegen den Alkoholismus beschränkt 
sich jedoch nicht nur auf die Aufklärungswoche. 
Er wurde im R.ahmen der Volksbildung, in Eltern
vereinigungen und vor allem in den Schulen für 
die Führungskräfte der Landesverteidigung durch 
Vorträge, Filmvorführungen und andere Veran
staltungen das ganze Jahr über geführt . 

Nicht nur der Medikamentenverbrauch, sondern 
leider auch der Mißbrauch ist ständig im Steigen. 
E '  zeigt sich schon ein beträchtlicher Teil der 
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tädtischen Bevölkerung von diesem modernen 
Leiden angekränkelt. Auch hier wurde in allen 
Kommunikationsmitteln, Pre so, Rundfunk und 
Fernsehen, ein Kampf gegen den Mißbrauch ge
führt, der besonders auch vom Obersten Sanitäts
rat unterstützt wurde. 

Umweithy�iene 

Groß.� S�rgen bereiten der Gesundheitsverwaltung 
der standIg zunehmende Anfal l  von Abwässern 
und deren oft sorglose Einleitung in stehende und 
fließe�de Gewässer. Dies hat einerbeits nachteilige 
Auswukungen auf den Zustand der Gewässer 
da deren Wert als Erholungsraum für die Be� 
völkerung gefährdet wird. Anderseits wird durch 
die Gewässerverunreinigung auch oft die Trink
w�sserversorgung beeinträchtigt. In Angelegen
heIten des Wasserrechtes erfolgt daher laufend 
auch eine Mitarbeit der Gesundheitsvenvaltuno 0 '  
u.  zw. vor allem durch Entsendung von Amts-
sachverständigen zu Wasserrechtsverhandlungen. 

Von zunehmender Bedeutung sind die Probleme 
der Luftverunreinigung, die in allen Staaten höherer 
Zivilisationsstufe von Jahr zu Jahr größere Auf
merksamkeit beanspruchen. Die&e Probleme spiolen 
vor allem in den Städten eine Rolle. Nach aus
ländischen Untersuchtmgen sind Industrie und Ge
werbe, der Kraftfahrzeugverkehr und der Haus
brand ungefähr zu je  einem Drittel an der Luft
verunreinigung beteiligt. In den letz ten Jahren 
sind in mehreren Staaten gesetzliche Regelungen 
getroffen worden, um der zunehmenden Luft
verunreinigung entgegenzuwirken. In Österreich 
gibt es eine Reihe von Vorschriften, die eine Be
sc�ränl�tmg . der Luftverunreinigung ermöglichen. 
�Jes smd msbeso�dere die Gewerbeordnung und 
dIe kraftfahrrechtlIchen Vorschriften. 

Es war zunächst notwendig, SICh einen Über
blick �u .versch�ffen, ob die Luftverunreinigung 
auch m ÖsterreICh bereits ein Ausmaß erreicht 
hat, d�s Maßnahmen zu deren Verringerung er
forderlIch macht. Zu diesem Zweck wurde i m  
Jahre 1960 eine Abteilung für Lufthygiene an 
der Bundesstaatlichen bakteriologisch-serologischen 
Untersuchungsanstalt in Wien geschaffen. 

Der Vergleich der in Österreich gefundenen Meß
e�'gebnisse der Luftverunreinigung mit Werten, 
dIe in ausländischen gesetzlichen Normen fest
gelegt sind, sowie die Beobachtung der Entwick
lung und der Meßergebnisse in anderen Ländern 
waren wiederholt begründeter Anlaß, die zu
ständigen Stellen auf den bereits vorhandenen Gmd 
der Luftverunreinigung aufmerk am zu machen. 
Im Jahre 1 966 wurde in wiederholten Schreiben 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie als oberste Gewerbe- und Kraftfalll"
behörde auf die Folgen der zunehmenden Luft
verunreinigung für die Gesundheit der BevölkerunO" 
hingewiesen. Auch anläßlich der Landessanität � 
direktorenkonferenz im  Dezember 1 966 wurde neuer
lich auf die ses Problem hingewiesen und ersucht 
die gesetzli chen Möglichkeiten zur Herabsetzung 
der Luftverunreinigung auszuschöpfen. 
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m die intere sierten österreichischen Stellen, 
aber auch die ausländischen und internationalen 
S �ellen übel' die TätigkEit Österreichs auf dem 
Gebiete der Überwachung der Umweltradioaktivität 
zu informieren, werden jährlich Berichte erstellt, 
aus denen die Radioaktivitätsmeßergebnisse zu er
sehen sind. Über die Radioakt ivitätsüberwachung 
wird auf die Ausführungen auf Seite 97 verwiesen. 

Zur ständigen Beratung des Bundebministeriums 
für soziale Verwaltung in allen Fragen, die den 
Schutz der Gesundheit und des Lebens von 'lenschen 
vor den Gefahren durch ionisierende Strahlen be
treffen, wurde im Jahre 1961 eine Expertenkommis
sion gebildet, die either als Strahlenschutzkommis
sion ihre Tätigkeit entfaltet . 

Im Zusammenhang mit der zunehmenden Indu
strialisierung nimmt auch die Lärm- ,  Staub- und 
Geruchsbelästigung von Anrainern zu. Das Bundes
mini terium für sozialo Verwaltung ist in Zusammen
arbeit mit anderen in Betracht kommenden Stellen 
bestrebt, in den jeweiligen Fällen eine gangbare 
Lösung zum Schutze der Anrainer zu finden. Die 
ärztlichen Amtssachverständigen haben vielfach 
Gutachten in Verfahren über Anrainerbeschwerden 
abzugeben. Auch ist auf die Tätigkeit des Arbeits
ringes für Lärmbekämpfung in der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit zu ver
weisen. 

Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungs
mitteln in der Landwirtschaft hat wie in anderen 
Ländern so auch in Österreich bereits an Umfang 
und Bedeutung derart zugenommen, daß der Mensch 
vor giftigen Mitteln und Rückständen bewahrt 
werden muß. Doch muß auch in diesem Zusammen
hang immer Bedacht darauf genommen werden, 
daß nicht von unberufener Seite Unruhe in die Be
völkerung getragen wird. Die Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit ist entweder bei der Her
stellung oder bei der Manipulation mit diesen 
Stofff}n möglich . Besondere Aufmerksamkeit muß 
den Substanzen gewidmet werden, die, inden mensch
lichen Körper eingeführt, schon in verhältnis
mäßig geringen Mengen die Gesundheit zu schädigen 
oder das Leben zu bedrohen vermögen. Ihre Ab
gabe sowie die bei ihrer Anwendung zu beachtenden 
Vorsichtsmaßnahmen werden durch das Giftgesetz 
und die auf Grund desselben erlassenen Vorschriften 
geregelt. 

Besondere Bedeutung gewann die medizinische 
Überwachung des Giftwesens durch den raschen 
Anstieg des Verbrauches von Pflanzenschutzmitteln 
in der Landwirtschaft nach dem Zweiten Welt
krieg sowie durch die Entwicklung neuer Schäd
lingsbekämpfungsmittel . Die Breite des Anwen
dungsgebietes sowie der steigende mengenmäßige 
Verbrauch machen es notwendig, nicht nur Maß
nahmen zum Schutze der mit diesen Stoffen ar
beitenden Menschen, sondern auch zum Schutze 
der Tier- und Pflanzenwelt ,  des Grundwassers 
und letzten Endes des Konsumenten zu treffen . 

Im Jahre 1 966 wurden 60 neue Pflanzenschutz
mittel , davon 43 im Tierversuch, toxikologisch 
geprüft. Daneben wurde eine Reihe von Giften 
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die nicht unter das Pflanzenschutzgesetz fallen, 
im Hinblick auf die Gefahren bei ihrer Au-wendung 
sowie vom Standpunkt des Endverbraucherschutzes 
und der Umgebungshygiene begutachtet. 

Apotheken- und Arzneiwesen 

Für das Apothekenwesen gilt das Apotheken
gesetz aus dem Jahr 1 907 mit den seither erfolgten 
Novellierungen. Es teilt die Apotheken in öffent
liche Apotheken, das sind konzessionierte (Per
sonal-)Apotheken und Realapotheken, Hausapo
theken der Ärzte und Anstaltsapotheken ein und 
legt die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Apotheke fest. Die Apothekenbetriebsordnung regelt 
den Betrieb, die Ausstattung und Einrichtung einer 
Apotheke sowie die Lagerung und Abgabe von 
Arzneimitteln ; die Pharmazeutische Hilfskräfte
verordnung enthält eine Definition der pharma
zeutischen Hilfskräfte sowie Ausbildungs- und Prü
fungs vors eh riften. 

Die Apothekerkammer als gesetzliche Standes
vertretung wurde im Jahre 1 947 errichtet. Bis 
dahin waren Apothekergremien für die selbständigen 
Apotheker und Ausschüsse der konditionierenden 
Pharmazeuten für die angestellten Apotheker als 
Interessenvertretung tätig. 

Im Jahre 19 19  wurde durch das Gehaltskassen
gesetz die "Pharmazeuti ehe Gehaltskasse für Öster
reich" geschaffen, die in vorbildlich sozialer Weise 
die Entlohnungsverhältnisse der angestellten Apo. 
theker auf Grund der Dienstzeiten und des Fa
milienstandes in Form eines Umlagesystems regelt. 

Bei den Arzneimitteln unterscheidet man pharma
zeutische Spezialitäten und Rezepturwaren. Die 
Arzneimittel wurden noch im 19. Jahrhundert 
i m  we�entlichen in den Apotheken nach den Be
stimmungen des jeweils in Geltung stehenden 
Arzneibuche , in dem Richtlinien hin ichtlicn Zu
sammensetzung, Beschaffenheit und Aufbewahrung 
der Arzneimittel enthalten waren, hergestellt .  In 
der zweiten Hälfte dos 19. Jahrhunderts begann 
die fabriksmäßige Erzeugung von Arzneimitteln 
(pharmazeutische Spezialitäten), die er tmals im 
Jahre 1 894 eine gesetzliche Regelung erfuhr. 

Die seit dem Jahre 1 947 gültige Spezi ali täten
ordnung weicht nicht we ·entlich von der im Jahre 
1 925 in Kraft gesetzten Regelung ab. Ö�terreich 
hat seinerzeit als erstes Land Europas die In
itiative auf dem Gebiete der Regelung des Spe
zialitätenwesens ergriffen und mit seinen Spe
zialitätenordnungen Gesetze geschaffen, die als 
vorbildlich zu bezeichnen sind. 

Die pharmazeutischen Spezialitäten werden erst 
dann registriert, wenn s ie eine genaue Prüfung durch 
staatliche Untersuchungsam,talten bestanden haben. 
Durch diese Prüfung der angemeldeten Präparate 
vor ihrer Zulassung und durch die stichproben. 
weise Prüfung der zugelassenen, wobei die Proben 
für diese Nachkontrolle aus den Apotheken und 
dem Großhandel entnommen werden, ist -eine sehr 

wirksame qualitätsmäßige Auslese gegeben. Nicht
registrierte pharmazeutische Spezialitäten dürfen 
in den Apotheken nicht verkauft werden. 

Im Jahre 1 966 wurden 302 pharmazeutische 
Spezialitäten neu registriert. Im selben Zeitraum 
wurden 206 Registernummern gelöscht. Am 3 1 .  De
zember 1 966 waren 7 198 pharmazeutische Spe
zialitäten registriert. Die Zunahme an neuen 
Präparaten ist gegenüber dem Jahr 1965 konstant 
geblieben, die Zahl der zurückgelegten Zulassungen 
hat sich jedoch fast verdoppelt. 
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Zahl der registrierten pharmazeutischen Spezialitäten 

Die obige Darstellung zeigt die Entwicklung bezüg
l ich Neuzulas&ungen, Zurüchlegungen und Ge�amt
zahl der registrierten pharmazeutischen Spezialit äten 
in den Jahren 1 961  bis 1966. Der Anteil der öster
reichi ehen Erzeugnis e an den registrierten Speziali
t äten betrug zum 3 1 .  Dezember 1 966 45·5 %. Der 
Anteil der Inlandsproduktion an den zugelassenen 
pharmazeutischen Spezialität en war in den ersten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg anfänglich sehr 
hoch, etwa 67 %, ging aber bald zurück. 

Für die Rezepturwaren gewährleistet das Öster
reichi ehe Arzneibuch die hohe Qualität. Da 
er te amtliche Arzneibuch Österreichs stammt aus 
dem letzten Drittel des 1 6. Jahrhunderts. Im 
Jahre 1961  trat die 9. Ausgabe des "Österreichischen 
Arzneibuche " in Kraft, dessen erste Ausgabe im 
Jahre 1812 erschienen ist. Mit 1 .  ovember 1 966 
ü,t der 1 .  Nachtrag zur 9 .  Ausgabe für verbindlich 
erklärt worden. Das Arzneibuch wird vom BundeE>· 
ministerium für soziale Verwaltung im Verord
nungswege auf Grund des Apothekengesetzes her· 
ausgegeben. Beratendes Organ ist die Arzneibuch. 
kommission, der neben Vertreter-n der Wissen
schaft und Wirtschaft staatliche Untersuchungs
anstalten und Vertreter diverser Kammern ange
hören. 

Mit den Abgrenzungsverordnungen aus den Jahren 
1 883 und 1 886 wurde der Kleinverschleiß von 
Arzneimitteln mit ganz unwe entliehen Ausnahmen 
den Apotheken vorbehalten. Dies hat zusammen 
mit der Registrierungspflicht und mit der Rezept. 
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pflicht für "stark wirksamc Medikamente" dem 
Medikamentenmißbrauch in Österreich von An
fang an entgegengewirkt. 

Die Preise für Medikamente sind geregelt .  Das 
Kalkulationsschema für die Preise ab Fabrik und 
die Handelsspannen des Großhandels werden auf 
Grund des Prei&regelungsgesetzes durch die Preis
kommission festgelegt. DiE Prei5e für die Rezeptur 
waren 50wie die Handelsspanne der Apotheker 
und die Arbeitstaxe für die vom Apotheker her
gestellten Arzneien werden vom Bundesministerium 
für 50ziale Verwaltung m ittels Verordnung, die 
sich auf das Apothekenge:;etz stützt, festgelegt. 
Beratendes Organ bildet in diesem Falle die Tax
kommission, der neben Vertretern der beteiligten 
Kammern auch Vertreter der Krankenkassen und 
des Gewerkschaftsbundes angehören . Das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung ist bestrebt, 
vorzusorgen , daß einerseits die Kon&umenten die 
Arzneimittel zu möglichst billigen Preisen erhalten 
können, anderseits aber die inländische pharma
zeutische Industrie leistungsfähig bleibt. Um diese 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, wurde nach lang
wierigen Verhandlungen im Jahre 1 966 mit einigen 
Ausnahmen eine generelle Preiserhöhung für in
ländische pharmazeutische Spezialitäten, deren Preise 
letztmalig vor dem Jahre 1 965 genehmigt worden 
waren, durchgeführt. Dies erforderte die Über
prüfung von rund 4500 Fabriksabgabepreisen und 
die Berechnung von rund 15 .000 Preisen, u. zw. 
Apothekeneinstands- und Apothekenverkaufsprei�en, 
letztere mit und ohne UmsatzBteuer. 

Die b6hördlich genehmigten Preise der regi
strierten pharmazeutischen Spezialitäten werden 
in der Spezialitätenpreisliste zusammengefaßt, die 
nach Überprüfung durch das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung auf ihre Richtigkeit vom 
Österreichischen Apothekerverlag herausgegeben 
wurde. 

Die von der Österreichischen Staatsdruckerei 
herausgegebene "Österreichische Arzneitaxe" ent
hält die Preise für Rezepturwaren, die Handels
spanne der Apotheker und die Arbeitstaxen. Im 
J'ahre 1 966 kam ein Neudruck der amtlichen Aus
gabe der Österreichischen Arzneitaxe heraus. Mit 
Wirkung vom 1 .  September 1 966 wurden die i n  
der Österreichischen Arzneitaxe festgelegten Nach
lässe für begünstigte Bezieher geändert. 

Für stark wirksame Arzneimittel besteht die 
Rezeptpflicht. Für rezeptpflichtige Arzneimittel darf 
nur in Fachkreisen geworben werden. Aber auch  
für rezeptfrei erhältliche Medikamente dürfen nur 
Werbetexte verwendet werden, die vom Bundes
ministerium für soziale V crwaltung genehmigt wor
den sind. 

Die derzeit in Geltung stehenden gesetzlichen 
Vorschriften, in denen festgelegt ist, welche Stoffe 
bzw. Zubereitungen nur gegen ärztliche Verschrei 
bung abgegeben werden dürfen, stammen aus den 
Jahren 1 939, 1 941  und 1 942 und entsprechen daher 
nicht mehr den gegenwärtigen Erfordernissen, Es 
wurde vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung ein Arbeitsausschuß eingesetzt, der sich 
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mit der Frage befaßt, nach welchen Gesichts
punkten die notwendige Neugestaltung der Rezept
pflicht erfolgen soll .  Diesem Arbeitsausschuß ge
hören Vertreter der Wiener Universität, der Apo
thekerkammer, der Ärztekammer und der Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der staatlichen Unter
suchungsanstalten und des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherung&träger sowie Be
amte des Bunde&ministeriums für soziale Verwal
tung an. 

Am 3 1 .  Dezember ID66 bestanden 772 öffent
liche Apotheken, 41 Anstaltsapotheken und 868 ärzt
liche HauBapotheken. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
veranlaßt die sanitätsbehördliche Überprüfung der 
Arzneimittelgebarung in Apotheken, ferner auch in 
pharmazeutischen Erzeugungsbetrieben und Drogen
großhandlungen. Im Jahre 1 966 wurden 285 öffent 
liche Apotheken, in 65 Fällen Anstaltsapotheken 
und Medikamentengebarungen von Krankenan
stalten, 103 ärztliche Hausapotheken, 25 Drogerien 
und 45 pharmazeutische Betriebe (Erzeugungs
betriebe und Drogengroßhandlungen) überprüft. 
Wegen des Mangels an pharmazeutischem Fach
personal kann derzeit nur ein Mindestprogeamm 
an Betriebsüberprüfungen durchgeführt werden. 
DaB Bundesministerium für soziale Verwaltung hält 
die Ergebnisse der Betriebsüberprüfungen fegt und 
überwacht die Abstellung dcr Mängel . 

Die Sicherstellung der Versorgung Österreichs 
mit notwendigen Arzneimitteln und der Verhin
derung der Einfuhr nicht erforderlicher oder gar 
gesundheitsschädlicher Arzneimittel dient die Begut
achtung von beim Bundesministel'ium für Handel, 
Gewerbe und Industrie gestellten Anträgen auf 
Einfuhr von Arzneimitteln durch das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung. Im Jahre 1 966 
wurden über 2000 derartige Anträge begutachtet. 

Im Zusammenhang mit dem Arzneimittelwesen 
ist auch die Mitwirkung in der gemäß dem Futter
mittelgesetz beim Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft errichteten Fachkommission 
für Futtermittel zu erwähnen. Dem Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung obliegt hier eine 
wichtige Aufgabe zur Wahrung volksgesundheit
licher Belange, besonders vom Gesichtspunkte der 
Abgrenzung gegenüber den Arzneimitteln und vom 
Gesichtspunkte der Prüfung auf Unbedenklichkeit 
des Genusses der Schlachtprodukte von Tieren, 
welche mit dem betreffenden Futtermittel ge
füttert wurden. Dieser Mitwirkung kommt umso 
mehr Bedeutung zu, als bei Futtermitteln eine vom 
Ausland ausgehende Tendenz eines vermehrten Zu
satzes von Stoffen vorherrscht, die nicht d ie Merk
male eines Futtermittels aufweisen, sondern z. B 
Arznei stoffe darstellen. 

Das Suchtgiftwesen steht unter strenger Kon
trolle. DieSE Überwachung hat den Zweck, eine 
mißbräuchliche Verwendung von Sllchtgift,ell nach 
Möglichkeit zu verhinclern sowie süchtige Personen 
zu erfassen und zn trachten, sie einer Entwöhnungs
behandlung zuzuführen. Österreich ist Vertrags
partner internationaler Suchtgiftabkommen ; die 
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ö�t(,J'I'( ' ich ischc Suchtgiftgesetzgebung fußt auf die
sen internationalen Verträgen. Die zentrale Stelle 
für al le S i lchtgiftangelegenheiten ia Ör,terreich ist 
die Suchtgiftüberwachungsstelle im Bundesmini
steriUlll für soziale Verwaltung, die in Suchtgifl 
angelegenheiten mit den Vereinten Nationen in Ver
bindung 8teht .  

Von. Interesse ist  die  Entwicklung des Ver
branches der gebräuchlichi:lten schm�rzstillenden 
Suchtgifte. Die Statistik z eigt eine deutliche Zu
nahme des Verbrauches syüthetischer Suchtgifte 
auf  Kosten des Morphins. 

x 100000 Dosen 

2 5  ........... ./' \ \ \ 
2 0  MorDhin Hel 001 

\ I \ / ""'-..I' "- ........... :"-.-1 "-, 
1 5  

........... ........... Methadon HCI 001 
7 0  

........... ........... "...., 
-- ...... 5 

- Pethidin HCI O I  
:.-

I 
1956 60 65 J.hr 

Verbrauc h der gebräuchlichsten analgetischen Suchtgifte 

Aus der Darstellung, die für die Jahre 1 956 bis ein
schließlich 1 966 den Verbrauch von Morphin-HCI , 
Methadon-H CI und Pethidi n - H C I  in ,ergleichbaren, 
durch8chnittlichen therapellti chen Dosen wieder
gibt, ü;,t zu ersehen, daß mit O"ewi sen Schwankungen 
der Morphinverbrauch in einem ständigen Ab
sinken begriffen i"t und der Methadonverbrauch 
eine leicht rückläufige Tendenz aufIreist , während 
der P thidinverbrauch ange8ticgen ilSt. Bemerkens
wert ist, daß sich Absinl<en des Methadollver
brauches unel AnBteigen des Pethidinverbrauches un
gefähr aie Waage halten. 

Im Jahre 1 966 wurde die Suchtgiftgebarung von 
425 öffentlichen und Anstaltsapotheken, au ßerdem 
von 1 0  Betrieben, welche eille Bewilligung zur Ver
arbeitung oder Erzeugung von Suchtgiften , und von 
3 1  Betrieben, die eine Bewilligung zum Groß
handel mit Suchtgiften haben, owie von 9 Kranken
anstalten ohne An"talt apotheken und von 5 haus
apothekenführenden Ärzten überprüft. Die Evident
haltung der Suchtgiftbezüge der Apothekeu und 
Betriebe erfolgte auf Grund vou etwa 8 1 .000 Liefer-
8cheindurchschl'iften. Auch wurden 1697 Dauel'ver
schreibungen und 1 947 "praescl'iptiones indicatae" 
bear beitet . 

Lebensmittelkontrolle 

Die Lebensmittelkontrolle geht auf das Leben;, 
mittelge8etz vom Jahre 1 897 zurück ; diese .. Geset z 

wurde i m  .J a h re 1951 wiedenerlautbart.. Die 
letzte No,elle stammt aus dem Jahre 1966. 

Die IndU''!trialisierung der Lebell8mittelnerstelhmg 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, durch die 
Fortschritte der Technik und Chemie ermöglicht, 
l ieß es geboten erscheinen, den Verkehr mit Lebens
mitteln einer gesetzlichen Regelung zu unterwerfen. 
Nach langjähriger parlamentarisch('r Behandlung 
'wurdf im Jahre 1895 in Ö�terreich da", LebE.n.,
mittelgesetz be chlos"en und 1 897 in Kraft gesetzt. 
Dieses Ge .. etz dient nem Schutz der Verbraucher 
vor gesundheitsschädlichen oder verdorbenen Le
bensmitteln und dem Schutz gegen Täuschung 
der berechtigten Verbrauchererwartung des Kon
sumenten hinsicbtlich der Beschaffenheit der ihm 
zum Kauf angebotenen oder verkauften Lebens
mittel. Da aber die menschliche Ge�undheit nicht 
nur durch ge undheitsschädliche Lebensnllttd, so.1 -
dern auch indirekt durch verschiedene Gegen
stände, elie im Lebensmittelverkehr mit den Lebens
mitteln in Berührnng kommen, bedroht sein kann, 
wurden vorschiedene Geräte (Geschirre), aber auch 
kosmetische MittE.!, Bekleidungsgegenr,tände, Spiel
waren, Zimmermalerfarben, Tapeten und Petroleum 
dem Lebensmittelgesetz unterworfen. 

Unter dem Begriff "Verkehr mit Lebensmitteln " 
werden alle Handlungen i m  Zuge der Gewinnung, 
Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung, Lagerung , 
Feilhaltung und der Verkauf von Lebensmitteln 
verstanden. Die el' Begriff ist de8hal b so weit ge
faßt ,  weil auf dem mitunter langen Weg bis zum 
Verbraucher die Lebenr,mittel ver:.chjedenen Be
einträchtigungen hygienischer Natur ausgesetzt sei n 
kÖlll1en. 

Um das Vorliegen eines strafbaren Tatbestande;;; 
im Sinne des LebensmitteIge etzes fest:.tellen und 
die Scbuldigen einer entsprechenden Be"trafulli.( 
zuführen zu können, sieht das Lebenr,m ittelg setz 
ein besonderes UbE.nmchungssYRtem vor. Diese. 
gliedert ich einorseits in die Kontrolle der Lebens
mittelbetriebe und anderseits In die fachtech
n ische Untersuchung und Begutachtung der von den 
Revisionsorganen gezogenen Lebensmittelpl'Oben 
durch eigene Untersllchungsanstalten. 

Die LeboDsmittelkontrolle wird in mittelbarer 
Bundesverwaltung ausgeübt. KontrolJorgane 8ind 
alle bei den Bezirksverwaltungsbehörden bestellten 
Amtsärzte bzw. bei animalischen Lebensmitteln 
Amtstierärzte, die hiefür besonders bestellten Or
gane der Ämter der Landesregierungen sowie Or
gane von Gemeinden (Marktämter) .  Diesen Organen 
steht das Recht zu, die einschlägigen Betriebe zu 
revidieren, Proben zu ziehen, Warenbestände unter 
gewissen Voraussetzungen zu beschlagnahmen und 
auch Lebensmittel zu vernichten. 

Die Organi ation der Lebensrnittelkontrolle in 
den einzelnen Bundesländern ist nicht einheitl ich .  
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle Bundes
länder von der Möglichkeit, besondere Organe zu 
bestellen, Gebrauch gemacht. Im Jahre 1966 wurde 
ein Kurs für die Heranbildung von Organen der 
Gesundheits- und Lebensmittelpolizei abgehalten. 

95 

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)96 von 204

www.parlament.gv.at



Auf Grund der Be t immungen des Leben mittel 
gesetzes wurde im Jahre 1966 eine Reihe von neuen 
Kunststoffen zur Verwendung als Folien, Behält
nisse, Schläuche usw. ,  die mit Lebensmitteln i n  Be
rührung kommen, zugelassen. Die Zulassungen 
beziehen sich nicht nur auf die Kunststoffe selbst, 
sondern auch auf die bei ihrer Herstellung ver
wendeten H ilfsstoffe, wie Stabilisatoren, ' Weich 
macher oder Farbstoffe. 

Ferner waren einige grundsätzliche Regelungen 
mit Rücksicht auf die Gefahren, die sich beim Ver
kehr mit Leben&mitteln durch für den Menschen 
gesundheitsschädliche Keime ergeben können, not
wendig. Es sei h ier beispielsweise auf die ver
schiedenen Möglichkeiten der Infektion von rohem 
Fleisch beim Transport oder bei der Lagerung, auf 
die immer wieder zu beobachtende Unsitte des 
Anspeichelns der Finger beim Aufheben von Ver
packungspapier in Lebensmittelgeschäften oder auf 
die unzulä sige Verwendung von Zeitungspapier 
oder sonstigen bedruckten bzw. verschmutzten 
Papier als Verpackungsmaterial für Lebensmittel 
hingewiesen. Eine wei tere Infektionsquelle stellen 
die verschiedenen Eipräparate dar, welche haupt
sächlich aus dem Ausland importiert werden. Im 
Zuge des Einfuhrverfahrens werden s ie  auf das Vor
handensein von Darmkeimen (Salmonellen) unter
sucht. Sind solche Keime nachweisbar, müssen 
die verseuchten Bestände wieder in das H erkunfts
land zurückgesendf-t werden. 

Es lag auch eine Reihe von Anträgen auf Ge
nehmigung des Zusatzes von Vitaminen zu Lebens
mitteln vor. Im einzelnen handelte es sich um den 
Zusatz zu Kindernährmitteln, Sauerkraut und 
Kakaopräparaten. 

Die Feststellung, ob einer der Beanständungs
gründe nach dem Lebensmittelgesetz, nämlich der 
der Gesundheitsschädlichkeit,  der Verdorbenheit ,  
der Verfälschung, der falschen Bezeichnung, der N ach
machung, der Einbuße an Nährwert oder der Unreife, 
vorliegt, zu deren Nachweis vialfach komplizierte 
chemische, physikalische, biologische, mikroskopi
sche u. ä. Verfahren notwendig sind, obliegt den 
Lebensmitteluntersuchungsanstalten . 

Das österreichische Lebensmittelgesetz legt nur 
Grundsätze fest ; es trifft keine nähere Aussage, 
unter welchen Voraussetzungen z .  B. der Tat
bestand der Gesundheitsschädljchkeit,  der Ver
dorbenheit usw. tatsächlich gegeben ist. Dies 
festzustellen ist Aufgabe des Sachverständigen der 
Untersuchungsanstalt. Bald nach Inkrafttreten des 
Lebensmittelgesetzes wal' man bestrebt, die Sach
verständigenmeinungen schriftlich niederzulegen . So 
entstand das Österreichlsche Lebensmittelbuch, der 
Codex Alimentarius Austriacus, der somit eine 
Sammlung objektivierter Sachverständigengutachten 
darstellt. Bis zum Jahre 19 1 1 waren praktisch 
für alle Lebensmittel und die unter das Lebens
mittelgesetz fallenden sonstigen Gegenstände Richt
linien und Beurtülungf'grundsätze ausgearbeitet 
(1. Auflage). In den dreißiger Jahren wurde an 
einer zweiten Auflage gearbeitet, welche jedoch 
infolge der Kriegsereignisse nicht fertiggestellt  wer-
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d n konnte. Nach 1 945 schien eino Wiederauf
nahme der Arbeiten an der zweiten Auflage lJ icht 
zweckmäßig . Man begann daher, den Codex in 
dritter Auflage neu herauszubringen. Inzwischen 
wurde im Jahre 1 950 in einer Novelle zum Lebens
mittelgesetz eine Codexkommission gesetzlich ver
ankert. Bis zum Jahre 1 963 wurden insgesamt 
7 allgemeine und 12 spezielle Kapitel neu bearbeitet 
und veröffentlicht. Von den allgemeinen Kapiteln 
ist be 'onders das Kapitel "Allgemeine Beurteilungs
grund ätze" erwähnenswert, weil hier erstmalig, 
die BeanständungsgrÜllde nach dem Lebensmittel
gesetz ihrem Inhalt nach genau ausgeführt sind. 
In der folgenden Zeit trat eine Unterbrechung in 
den Arbeiten der Kommission ein. Im Oktober 
1 966 wurde das Lebensmittelgesetz novelliert und 
damit die Voraussetzung für die Einberufung der 
Codexkommission geschaffen. Durch die Unter
brechung der Arbeiten diesel' Kommission er
gaben sich für die Gutachtertätigkeit der Lebens
mitteluntersuchungsanstalten zum Teil beträcht
liche Schwierigkeiten.  

Der Gedanke, objektivierte Sachverständigen
gutachten in einem Lobeosrnittelbuch niederzulegen, 
ist über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt 
und hat auch in andere Länder Eingang ge
funden. Der verstärkte H andel mit Lebensmitteln 
nach dem Zweiten Weltkrieg führte schließlich zu 
dem Versuch, für mehrere Länder einheitliche Be
urteilungr;grundsätze aufzustellen. über Initiative 
Österreichs wurde im Jahre 1 958 der Europäische 
Rat des Codex Alimentarius ins Leben gerufen, 
welcher sodann in eine von der W'3ltgesundheits
organisation und der Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen gegründete gemeinsame 
Codex Alimentarius Commir;sion überging. Diese 
Kommission führt nunmehr neben ihrer regionalen 
Tätigkeit, an welcher Österreich als Mitglied maß
geblich beteiligt ist, die begonnene Arbeit auch auf 
weltweiter Basis fort. Die vorbereitenden Arbeiten 
werden in Österreich von einem eigens hiezu be
stellten nationalen Komitee geleistet. 

Untersuchungsanstalten 

Der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung unter
stehen insgesamt 15 Untersuchungsanstalten, u. zw. 
6 bakteriologi 'ch-serologische Untersuchungsan
stalten , 4 Anstalten für Lebensmitteluntersuchung 
sowie eine Impfstoffgewümungsanstalt, ein Serum
prüfungsinstitut, eine Schutzimpfungsanstalt gegen 
Wut, eine Anstalt für experimentell-pharmakolo
gische und balneologische Untersuchungen und 
eine Anstalt für chemisch-pharmazeutische Unter
suchungen, deren Aufgabe es ist, die entsprechenden 
Laboratoriumsuntersuchungen durchzuführen. All
gemein kann gesagt werden, daß die Zahl der Unter
suchungen ständig zunimmt. Dem Fortschritt der 
Wissenschaft entsprechend müssen die apparative 
Ausrüstung der Anstalten und die Bestände an 
Fachliteratur ergänzt werden, damit die Unter
suchungen unter Anwendung der jeweils am ge
eignetsten befundenen Methoden durchgeführt wer
den können. 
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Die Errichtung der Bundesstaatlichen bakteriolo
gisch-serologischen Unten;uchungsanstalten fällt zum 
Teil in die Zeit des Ersten Weltkrieges, zum Teil 
in die Jahre zwischen dem Ersten und dem Zweiten 
Weltkrieg. Die Anstalten waren zunächst meist 
anderen Anstalten, wie Hygieneinstituten der Uni
versitäten oder Krankenanstalten, angegliedert und 
wurden erst nitch und nach selbständig. Die Ar
beiten an den sechs bakteriologisch-serologischen 
Untersuchungsanstalten haben im Laufe der Jahre an 
Ausmaß ständig zugenommen. Zu den Haupt
aufgaben, der Durchführung von Untersuchungen 
beim Auftreten von Infektionskrankheiten, sind 
neue runzugekommen, die zum Teil eine räumliche 
Erweiterung der Anstalten erforderten. In den 
ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
zunächst an diesen Untersuchungsanstalten Tuber
kuloselaboratorien errichtet. An der Untersuchungs
anstalt in Wien wurde dann im Jahre 1949 die 
Österreichische Salmonellenzentrale, im Jahre 1950 
die Österreichische Influenzazentrale und im Jahre 
1955 das Viruslaboratorium errichtet. 

Das Viruslaboratorium der bakteriologisch-sero
logischen Untersuchungsanstalt in Wien ist mit 
speziellen Untersuchungen virusbedingter Erkran
kungen befaßt. Vor allem auf dem Gebiete der 
Poliomyelitis werden wichtige Untersuchungen 
dmchgeführt. Die meisten der seit Vornahme der 
Poliomyelitis-Oralimpfung in Österreich als Polio
myelitis gemeldeten Erkrankungen konnten nach 
Durchführung der einschlägigen Untersuchungen 
am Viruslaboratorium aus der Poliomyelitisstatistik 
wieder gestrichen werden. Die Untersuchungen 
hatten ergeben, daß die Erkrankungen durch andere 
Erreger als durch das Poliovirus hervorgerufen 
worden waren. Das Viruslaboratorium war im  
Jahre 1966 auch mit Untersuchungen darüber be
faßt, ob in der Bevölkerung noch eine ausreichende 
Schutzwirkung der Oralimpfung vorhanden ist 
oder ob Wiederimpfungen anzuberaumen sind. 

Aus der schon früher erwähnten zunehmenden 
Verunreinigung der Gewässer ergibt sich die N ot
wendigkeit vermehrter Wasseruntersuchungen. 
Dementsprechend ist die Zahl dieser Untersuchungen 
an den bakteriologisch-serologischen Untersuchungs
anstalten in den letzten Jahren sehr angestiegen. 

Die Salmonellenzentrale, die der Bestimmung 
von Darminfektionskeimen dient, ist im Jahre 
1966 an die Bundesstaatliche bakteriologisch-sero
logische Untersuchungsanstalt in Graz übersiedelt. 
Die Salmonellenzentrale hat besonders wertvolle 
Arbeiten beim Auftreten von gehäuften Salmonellen
infektionen in Tirol in den Jahren 1965/66 ge
leistet. 

Die bakteriologisch-serologischen Untersuchungs
anstalten in Wien und in Linz verfügen über ein 
Laborfahrzeug, das auf Grund seiner besonderen 
Ausstattung die Durchführung von Untersuchungen 
im  Gelände sowie den Transport von Untersuchungs
material unter bestimmten Bedingungen ermög
licht. Das Fahrzeug der bakteriologisch-serologi
schen Untersuchungsanstalt in Linz kann auf 
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Grund einer transportablen Ausl'ü tung auch für 
radiologische Untersuchungen verwendet werden. 

An den Bundesstaatlichen bakteriologisch-serolo
gischen Untersuchungsanstalten in Wien, Linz, 
Klagenfurt, Innsbruck und Graz wurden in den 
letzten Jahren Laboratorien eingerichtet, in denen 
radiologische Untersuchungen vorgenommen werden 
können. 

Die Bundesstaatliehe bakteriologisch-serologische 
UntersuchunO'sanstalt in Wien ist auf Grund ihrer 
apparativen Ausrüstung außerdom auch in der 
Lage, Staubuntersuchungen vorzunehmen. Für die 
Probensammlung und für Messungen im Gelände 
steht ein Meßwagen zur Verfügung, der auch als 
Meßwagen für die Vornahme radiologischer Unter
suchungen zu verwenden ist. 

Meßwagen der Abteilung für Lnfthygiene 
Meßeinsatz bei der Wien er Urania 

Meßapparatur ßer Abteilung für Lufthygiene 

Die Aufgaben der Abteilung bestehen in infor
mativen Untersuchungen der Luft auf feste, flüssige 
und gasförmige Verunreinigungen und in der Mes
sung und Analyse der künstlichen und natürlichen 
Radioaktivität der Luft. Mit einer Reihe von Hoch
schulinstituten besteht hiebei eine enge Zusammen
arbeit. 

Die gefundenen Meßergebnisse der Anstalt wur
den mit den Werten verglichen, die in der Bundes
republik Deutschland zulä 'ig sind. Dabei mußte 
festgestellt werden, daß auch in Österreich an be
stimmten Schwerpunkten das Problem der Luft
verunreinigung besteht. Im Jahre 1966 wurden 
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auch Messungen im  Raum Leoben-Donawitz vor
genommen, um bestimmte Schwerpunkte der Luft
verunreinigung zu ermitteln. 

Neben dieser durch Heizanlagen, Gewerbe und 
Industrie sowie durch Kraftfahrzeuge verursachten 
Luftverunreinigung machte die Kontamination der 
Atmosphäre durch radioaktive Spaltprodukte aus 
Kernwaffenversuchen in den letzten bei den Jahr
zehnten immer wieder von sich reden. Daraus 
sowie aus der Planung und Inbetriebnahme von 

Reaktoren in den Jachbarländern Österreichs und 
auf österreichischem Staatsgebiet ergab sich die 
Notwendigkeit, zum Schutz der Gesundheit der Be
völkerung ein Überwachungsnetz aufzubauen. 

Zurzeit bestehen zur :i\'Iessung der Radioaktivität 
der Luft acht Überwachungsstellen , ferner werden 
die Nieder8chläge an acht Stellen, die über das 
Bundesgebiet verteilt sind, gesammelt und unter
sucht . 

o Sammelstellen für Lebensmittel, Trinkwässer und Niederschläge � Sammelstellen für OberflächenwäRser D Meßstellon für Luftradioakt·ivität 

Verteilung der Stellen zur Mesbung der Umgebungsradioaktivität im österreichibchen Bundesgebiet 

Auch eine Überwachung des Trinkwassers der 
Landeshauptstädte wird durchgeführt. Die Über
wachung der Oberflächenwässer wird durch eine 
Anstalt des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft vorgenommen, während die der 
Lebensmittel, soweit wie möglich, durch die Bundes
anstalt für Lebensmitteluntersuchung in Wien er
folgt. 

Es bestehen vier Bundesanstalten für Lebens
mitteluntersuchung in Wien, Graz , Innsbruck und 
Linz sowie zwei Landeslebensmitteluntersuchungs
anstalten. Von den vier Bundesanstalten wurden im  
Jahre 1 966 insgesamt 70.801 Proben untersucht. 
Von den amtlich gezogenen Proben wurden in 
Wien 1 3·0%, in Linz 1 7 ·0%, in Graz 1 1 ·9% und 
in Innsbruck 5·6% beanständet. Diese Prozent
zahlen lassen keinen Rückschluß auf den Beanstän
dungsgrad der gesamten im Verkehr befindlichen 
Lebensmittel zu. Dieser wird um so höher sein, 
je sorgfältiger die Proben ausgewählt werden. Es 
wird dahin gewirkt, daß in erster Linie solche 
Proben entnommen werden, die einen besonderen 
Verdacht auf das Vorliegen eines Beanständungs
grundes aufkommen lassen. 

Gegenüber den Vorjahren zeigt sich bei der Zahl 
der im Jahre 1 966 amtlich entnommenen Proben 
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eine rückläufige Tendenz. Der Grund hiefür liegt 
darin, daß die verfeinerten Herstellungsmethoden 
von Lebensmitteln die Durchführung komplizierter 
Untersuchungen erfordern. Dies wirkt sich zwangs
läufig auf die Gesamtzahl der Probenuntersuchungen 
aus. 

Außer den Probenuntersuchungen wurden über 
Verlangen von Behörden und Privatparteien auch 
3283 Revisionen durchgeführt. 

Die Impfstoffgewinnungsanstalt wurde im Jahre 
1 893 eingerichtet und erzeugt seither Impfstoff 
gegen Pocken. Im Jahre 1 950 wurde an dieser 
Anstalt ein Laboratorium zur Erzeugung von 
Bazillus Calmette Guerin- (BCG- )Impfstoff gegen 
Tu berkulose errichtet. Für die Vornahme von 
öffentlichen Schutzimpfungen gegen Pocken und 
gegen Tuberkulose i ,<;t in Österreich allein der in der 
Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt her
gestellte Impfstoff zugelassen. Auf dem Gebiete 
der Impfstoffproduktion muß die Anstalt mit den 
internationalen Erfahrungen Schritt halten. So ist 
die Anstalt auch bestrebt, an Stelle des flüssigen 
Impfstoffes gegen Pocken den wesentlich haltbareren 
Trockenimpfstoff herzustellen, und beabsichtigt auch 
die Erzeugung von BCG-Trockenvakzine. 
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Ende des vorigen Jahrhunderts wurde im Rahmen 
der Krankenanstalt Rudolfsstiftung eine Al1'3talt 
für Wutschutz impfung eröffnet, die nach dem 
Ersten Weltkrieg vom Bund übernommen, vorüber
gehend der Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungs
anstalt angegliedert und 1 949 von dieser wieder 
getrennt wurde. Der Bundesstaatlichen Schutz
impfungsanstalt gegen Wut obliegt die Erzeugung 
des in Österreich in Verwendung stehenden Toll wut
impfstoffes. Die Anstalt verfügt über eine Impfstelle, 
um die von wutkranken oder wutverdächtigen 
Tieren verletzten Personen den erforderlichen 
Impfungen unterziehen zu können. Tollwuterkran
kungen beim Menschen sind in Ö terreich seit vielen 
Jahren nicht mehr vorgekommen. 

Im Jahre 1 939 wurde ein Serumprüfungsinstitut 
gegründet und im gleichen Gebäude wie die Bundes
staatliche Impfstoffgewinnungsanstalt untergebracht. 
Im Jahre 1 953 erfolgte eine räumliche Trennung 
von dieser Anstalt. Das Bundesstaatliehe Serum
prüfungsinstitut prüft die Seren und Impf:stoffe auf 
ihre Wirksamkeit und Unschädlichkeit. 

An dem Erfolg der Bemühungen, eilHwseits die 
Spezialitätenflut einzudämmen und anderseits nur 
einwandfreie, allen Anforderungen im Sinne der 
Volksgesundheit genügende pharmazeutische Speziali
täten dem Verbraucher zuzuführen, kommt der 
Tätigkeit der Bundesanstalt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen ein wesentlicher 
Anteil zu. Diese Anstalt wird zur Begutachtung 
der zur Registrierung eingereichten pharmazeuti
schen Spezialitäten in pharmazeutisch-chemischer 
Hinsicht herangezogen, eine Tätigkeit, die in ihren 
Anfängen auf ein vom Obersten Sanitätsrat ausge
arbeitetes Regulativ des Jahres 1 90 1  zurückgeht. 
Infolge des ständig zunehmenden Erfordernisses, 
pharmazeutische Spezialitäten zu untersuchen, wurde 
die Anstalt vor dem Ersten 'Weltkrieg errichtet. 
Vorübergehend war die Anstalt als chemisch
pharmazeutische Abteilung der Staatlichen Lebens
mitteluntersuchungsanstalt in Wien angegliedert 
und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dieser 
wieder getrennt. 

Abgesehen von den schon erwähnten Begut
achtungen von Ansuchen um Registrierung pharma
zeutischer Spezialitäten, obliegt der Anstalt die 
Kontrolle der bereits registrierten und zum Apo
thekenverkehr zugelassenen Spezialitäten, die Begut
achtung der von einer Apotheke hergestellten und 
nur zum Vertrieb durch diese Apotheke zugelassenen 
Präparate 80wie die Teilnahme von Fachbeamten 
an den sanitätsbehördlichen Überprüfungen von 
Apotheken, Drogengroßhandlungen und pharma
zeutischen Erzeugungsbetrieben, gegebenenfalls auch 
von Drogerien und Reformhäusern. Außerdem 
fungiert die Bundesan8talt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen als begutachtende 
Stelle für die Behörden erster Instanz in Fragen der 
Abgrenzung zwischen Heilmitteln einerseits und 
diätetischen bzw. kosmetischen Mitteln ander
seits, sowie bei der Erstellung von Sachverständigen
gutachten in gerichtlichen Fällen. Im Jahre 1 966 
wurden an der Anstalt 4449 Analysen durchgeführt ; 

Fachbeamte (leI' Anstalt nahmen an 567 Betriebs
überprüfungen teil. 

Die Experimentell-pharmakologische und bal
neologische Untersuchungsanstalt wurde im Jahre 
1 92 1  gegründet. Ihr kommt die Aufgabe zu, zu
sammen mit der Chemisch-pharmazeutischen Unter
suchungsanstalt die Kontrolle der Heilmittel durch
zuführen, d. h . ,  insbesondere ihre Wirkungs
weise auf den Organismus zu prüfen. Seit dem 
Jahre 1927 ist die Anstalt auch mit balneologischen 
Aufgaben befaßt. Im Jahre 1 938 wurde die Anstalt 
aufgelassen. Nach 1 945 wurde sie wiedererrichtet und 
entsprechend ausgebaut. 

Bundesapotheken 

Drei der öffentlichen Apotheken Österreichs sind 
in staatlichem Besitz ; es sind dies die Bundes
apotheke "Alte Hofapotheke" , Wien I ,  Habs
burgergasse 1 1 ,  die Bundesapotheke "Zur Mariabilf", 
Wien VI, Mariahilfer Straße 55 und die Bundes
apotheke "Schönbrunn",  Wien XIII, Schloß Schön
brunn. 

Diese Bundesapotheken unterstehen direkt dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, dem 
dadurch ein direkter Einblick in die jeweiligen Ver
hältnisse des praktischen Apothekengeschehens und 
die Möglichkeit einer besseren Beurteilung betreffend 
der auf dem Gebiete des Arzneimittelverkehrs und 
des Apothekenwesens zu treffenden Ma ßnahmen 
gegeben ist. Sie haben jedoch keinerlei Vorrecht 
gegenüber den im Privatbesitz befindlichen Apo
theken, sondern unterliegen den gleichen strengen 
gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Um<;atz in den drei in bundesstaatlichem 
Besitz stehenden Apotheken hat im Jahre 1 966 
wieder eine erhebliche Steigerung erfahren, u .  zw. 
in der "Alten Hofapotheke" um 20% ,  in der Bundes
apotheke "Schönbrunn" um 10% und in der Bundes
apotheke "Zur Mariahilf" um 4% gegenüber dem 
Jahre 1 965. 

Sonderkrankenanstalt für Neurochirurgie 

In Bad Ischl wird die Bundesstaatliehe öffentliche 
Krankenanstalt für Neurochirurgie geführt, die 
über 80 Betten verfügt. Diese Anstalt wies im 
Jahre 1966 gegenüber dem vorangegangenen Jahr 
einen geringfügigen Rückgang an Patienten und 
Bettenbelagstagen auf, u. zw. bei den Patienten 
von 1810 auf 1 757 und bei den Bettenbelagstagen 
von 25.994 auf 25.628. Die Bettenausnützung ist 
somit von 89,2% auf 87,8% zurückgegangen. Die 
durchschnittliche Verweildauer der Patienten ist 
von 15·3 Tagen im Jahle 1965 auf 15 ·6  im Jahre 
1 966 angestiegen. 

Sonstiges 

Der "Bericht über das Gesundheitswesen in 
Östel'l'eich" wurde vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Statistischen Zentralamt erstmals 
im Jahre 1957 herausgegeben. Damit wurden die 
bisherige Publikation "Die Amtstätigkeit der Sek-
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tion V (Volksgesundheit )  im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung", herausgegeben als Beilage zu 
den "Mitteilungen der österreichischen Sanitäts
verwaltung" und der gesundheitsstatistische Teil aus 
der Publikation "Die natürliche Bevölkerungs
bewegung" , herausgegeben vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt in der Reihe der "Beiträge 
zur Österreichischen Statistik" , vereinigt. Seither 
wurde der Bericht jährlich herausgegeben und durch 
aktuelle Ergebnisse der österreichischen Gesund
heitsstatistik wesentlich erweitert, sodaß er einen 
Überblick über den Stand der Volksgesundheit gibt 
und reiches Material zur wissenschaftlichen Aus
wertung in volksgesundheitlicher und bevölkerungs
politischer Hinsicht bietet. 

Vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
wird allmonatlich die Zeitschrift "Mitteilungen der 
österreichischen Sanitätsverwaltung" herausgegeben. 
Im Jahre 1966 erschien der 67. Jahrgang. Die Zeit-
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'chrift dient zur fachlichen Information und Weiter
bildung der Ärzteschaft, imbesondere der Amts
ärzte und anderer Organe der Gesundheitsbehörden 
und -institutionen. 

Der Volksgesundheit dient auch die Tätigkeit 
der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz 
und des Arbeitersamariterbundes Österreichs, vor 
allem beim Krankentransport und bei Katastrophen
fällen. Diesen Vereinigungen wurden vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung namhafte mate
rielle Unterstützungen gewährt. Dadurch ist es in 
den letzten Jahren möglich gewesen , den Ausrüstungs
stand wesentlich zu verbessern. Die größten Schwie
rigkeiten dieser Organisationen liegen heute auf 
dem personellen Sektor. Insbesondere mangelt es 
an Ärzten, die bereit sind, Kurse abzuhalten, und an 
fachlich gut geschulten Kräften. Die Zahl der 
Personen, die ihre Freizeit in den Dienst der guten 
Sache stellen, ist zu klein. 
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Technischer und arbeitshygienischer Dienstnehmerschutz 

Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes 

Dieser Berichtsteil befaßt sich mit dem technischen 
und arbeitshygienischen Dienstnehmerschutz sowie 
mit der Wahrnehmung des geLetzlichen Schutzes der 
Dienstnehmer durch die Arbeitsinspektion. Aus dem 
Umfang und den Ergebnissen der Überwachungs
tätigkeit der Arbeitsinspektion ergibt sich für diesen 
BU'eich ein Bild der sozialen Lage. 

Entwicklung 

T e c h n i s c h e r  u n d  a r b e i t s h y g i e n i s c h e r  
D i e n s  t n e h m e r s  c h u t  z 

Die am 1 .  Mai 1 860 in Kraft getretene Gewerbe
ordnung enthielt nur wenige Arbeiterschutzbestim
mungen. Schon im Jahre 1869 lag daher dem Abge
ordnetenhaus eine vom Ausschuß über die Regelung 
der Arbeiterverhältnisse beantragte Resolution vor, 
worin die Regierung aufgefordert wurde, in der be
stehenden Gewerbeordnung das VI. Hauptstück 
über das gewerbliche Hilfspersonal und das 
VII. Haupt Wck über die Genossenschaften zu re
formieren und ein neues GewerbegeseGz zur ver
fassungsmäßigen Behandlung einzubringen. Im De
zember 1 874 beschloß dann Jas Abgeordnetenhaus 
eine Resolution, mit der die Regierung aufgefordert 
wurde, in die bevorstehende Reform der Gewerbe
ordnung Arbeiterkammern al& ein Organ der gewerb
lichen Lolmarbeiter aufzunehmen und Bestimmungen 
zum Schutze der Kinder, junger Personen und Frauen 
sowie darüber zu schaffen, daß in Fabriken und Werk
stätten auf die Anforderungen der Gesundheitspflege 
Rücksichli genommen werde. Mit Gesetz vom 
März 1 885 erhielt dann das VI. Hauptstück der 
Gewerbeordnung eine neue Fassung. Der § 74 mit 
der Überschrift "Vorsorge für die Hilfsarbeiter" 
stellt für die gewerblichen Betriebe die erste öffent
lich-rechtl;che gesetzliche Regelung zum Schutz 
von Leben und Gesundheit der Dienstnehmer dar. 
Durch Gesetz vom April 1913  wurde diese Bestim
mung einer NoveWerung unterzogen ; sie steht in 
dieser Fassung mit zwei geringfügigen Änderungen 
aus den Jahren 1 925 und 1935 in Geltung. 

Zur Durchführung der im § 74 der Gewerbeordnung 
festgelegten Grundsätze wurde eine Reihe von Ver
ordnungen erlassen. Die Vorschriften zum Schutze 
des Leben und der Gesundheit der Dienstnehmer 
galten ursprünglich nur für Hilfsarbeiter im Sinne 
des § 73 der Gewerbeordnung, d. s. VOl' allem Ge
hilfen , Fabriksarbeiter und Lehrlinge, nicht aber 
die für höhere Dienstleistungen angestellten Per-

sonen, wie Werkführer, Buchhalter, Kassiere und 
Zeichner. Erst durch das Arbeitsin pektionsf,esetz 
wurde die Geltung dieser Vorschriften auf alle Be
triebe, die der Aufsicht der Arbeitsinspektio
unterliegen, und auf alle in diesen Betrieben beu 
schäftigten Dienstnehmer ausgedehnt .  

A r b e i t s i n s p e k t i o n  
Mit der Re&olution vom Dezember 1 874 wurde die 

Regierung auch aufgefordert ,  eine staatliche Auf
sicht durch Fabriksinspektoren zu schaffen. Es 
dauerte jedoch beinahe noch achteinhalb Jahre, 
bis i m  Abgeordnetenhaus das Gesetz über die Be
stellung von Gewerbeinspektoren behandelt wurde. 
In der damals geführten Debatte sprachen sich alle 
Redner für da'> G€.setz aus. Welche Erwartungen 
in die Tätigkeit der Inspektoren gesetzt wurden, 
kennzeichnen die Ausführungen eines Abgeordneten , 
der bemerkte, daß ohne Gewerbeinspektoren die ge
werbliche Reformge&etzgebung kaum das Druck
papier wert sei, das sie verschlinge, oder sie werde 
gar zur Heuchelei und zum aufreizenden Hohn. 
Anfang Mai 1 883 wurde über das Ge etz im Abge
ordnetenhaus beraten und dieses schließlich im Juni 
1 883 im Reichsgesetzblatt kundgemacht. Unmittel
bar danach wurde der erste · Zentral-Gewerbe
inspektor und im Jahre 1 884 wurden die ersten 
Gewerbeinspektoren bestellt ; im Laufe der Jahre 
folgte dann der weitere Ausbau. Mit 1 .  Jänner 19 18  
wurde die Gewerbeinspektion , die bis zu  diesem 
Zeitpunkt dem Handelsministeriu m unterstand, aus 
dem Bereich dieses Ministeriums in jenen de& im 
Dezember 1 9 1 7  errichteten Ministeriums für soziale 
Fürsorge und in weiterer Folge in den Bereich des 
Bundesmirri!:;teriums für soziale Verwaltung über
geführt. 

Im Jahre 1921 trat an die Stelle des Gesetzes 
über die Bestellung von Gewerbeinspektoren aus 
dem Jahre 1883 das Gesetz über die Gewerbeinspek
tion. Schon allein der Vergleich der Gesetzestitel 
läßt klar den Übergang von der Person zur Insti
tution erkennen. Das neue Gesetz brachte eine erheb
liche Erweiterung des Wirkungsbereiches der Ge
werbeinspektion ; es räumte den Gewerbeinspektoren 
ein Imperium ein und übertrug ihnen auch ver
schiedene Befugnisse, die bisher in den Aufgaben
bereich der Gewerbebehörde gefallen waren. Dieses 
Gesetz blieb bis zum Jahre 1 940 in Kraft, als die 
Gewerbeinspektion in die deutsche Gew erbeaufsichts
verwaltung übergeführt wurde. 

10 1  

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)102 von 204

www.parlament.gv.at



lIfit der Wiedererrichtung der Republik Österreich 
wurden auch die früheren Ämter der Gewerbeinspek
tion, die Gewerbeinspektorate, wieder geschaffen ; 
im Juli 1 947 wurde mit dem Arbeil,sinspektionsgesetz 
eine neue Rechtsgrundlage für die Überwachung 
des Dienstnehme�'schutzes vom Nationalrat be
schlossen. Dieses Gesetz wurde bis zum Jahre 1 954 
durch fünf Novellen abgeändert. Die ersten vier 
Novellen haben lediglich der Verlängerung der Gel
tungsdauer der im Jahre 1 939 in Österreich einge
führten, von den Berufsgenossenschaften erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften bis zur Erlassung der 
notwendigen österreichischen Dienstnehmerschutz
verordnungen gedient. Mit der fünften ovelle wurde 
das Arbeitsinspektion8gesetz den Bestimmungen 
des von Österreich ratifizierten Internationalen Über
einkommens (NI'. 8 1 )  über die Arbeitsaufsicht in 
Gewerbe und Handel angepaßt ; auch wurden jene 
Änderungen vorgenommen, die sich seit dem Jahre 
1 947 bei der Anwendung des Arbeil;sinispektions
gesetzes als notwendig erwiesen haben. Im Juli 
1 956 wurde das Geßetz als Arbeitsinspektionsgesetz 
1956 wiederverlautbart. 

Dem Gesetz über die Bestellung von GewHbe
inspektoren aus dem Jahre 1 883 folgten bald weitere 
Rechtsvorschrif�en auf sozialpolitischem Gebiet. 
Auch in der folgenden Zeit blieb diese Tendenz er
halten ; Höhepunkte in der sozialpolitischen Ent
wicklung brachten stets auch einen weiteren Ausbau 
der Arbeitsaufsicht. 

Soziale Lage 

T e c h n i R c h e r  u n d  a r b e i t s h yg i e n i s c h <.l r  
D i e n s t n e  h m e  r s  c h u t z  

Der Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer ist in einer Reihe von Schutz vor
schriften geregelt, die auf Grund der §§ 74, 74 a 
und 74 c Gewerbeordnung erlassen wurden. Es 
sind dies zum größten Teil reine Dienstnehmerschutz
vorschriften, zum Teil aber auch Vorschriften, die 
den Schutz der Dienstnehmer und der Nachbarschaft 
regeln. Eine Aufstellung dieser Vorschriften i"t i m  
Anhang enthalten. 

Im Anschluß an den organisatorischen Wieder
aufbau der Arbeitsinspektion nach Wiedererrichtung 
der Republik Ö'3terreich wurde im Jahre 1 950 auch 
an die Schaffung neuer technischer und arbeits
hygienischer Dienstnenmerschutzvorschl'iften ge
schritten ; zunächst wurden die Allgemeine Dienst
nehmerschutzverordnung und die Maschinen·Schutz
vorrichtungsverordnung ausgearbeitet. 

Mit der Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung 
wurde erstmals eine Verordnungsermächtigung ange
wendet, die im Jahre 1913  in die Gewerbeordnung 
eingefügt worden war. Auf Grund dieser Verord
nung durften die in deren § 1 angeführten, für ge
werbliche Zwecke bestimmten Maschinen nach dem 
3 1 .  Dezember 1 952 nur dann in den inländischen 
Verkehr gebracht werden, wenn ihre Konstruktion 
hinsichtlich der Schutzvorrichtungen den Vorschriften 
der Verordnung entsprach .  In den Jahren nach 
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Erlassung der Masch i nen -Schutz v orri ch tungs'\' erord
nung kam es in weiten Bereichen des täglichen 
Lebens zu eincm immer stärkeren Einsatz von Ma
schinen, wodurch sich auch das Bedürfnis nach einer 
umfassenderen Regelung hinsichtlich des Maschinen
schutzes ergab ; dies vor allem auch hinsichtlich 
der in der Land- und Forstwirtschaft und der im  
Haushalt verwendeten Maschinen. Diesem Er
fordernis Rechnung tragend, wurde mit der Ge
werbeordnungsnovelle 1957 auch eine neue Grundlage 
für den Maschinenschutz geschaffen. Um auch in 
der Landwirtschaft einen entsprechenden Maschinen
schutz zu erreichen, erfolgte durch das Bundesgesetz 
vom Oktober 1 960 eine Änderung des Kundma
chungspatentes zur Gewerbeordnung in der 'Weise, 
daß deren Bestimmungen über den Maschinenschutz 
auch auf land- und forstwirtschaftliche Erwerbs
und Winschaftsgenossenschaften ausgedehnt wurden. 

In den Jahren 1 957 und 1 958 wurden in eingehen
den Beratungen die Grundlagen für eine neue, um
fassendere Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung 
erarbeitet. Auf Grund dieser Vorarbeiten wurde 
von den Bundesministerien für Handel und Wieder
aufbau und für soziale Verwaltung im Jänner 1961 
eine neue Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung 
erlassen, die am 1 .  Jänner 1 962 in Kraft getreten ist .  

I n  der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverord
nung vom November 1 95 1 ,  novelliert mit Verordnung 
vom Dezember 1 96 1 ,  sind jene allgemeinen Be
stimmungen festgelegt, die zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit der Dienstnehmer einzuhalten 
sind. Diese Verordnung enthält vor allem Be
stimmungen über die Betriebsräumlichkeiten, die 
Betriebseinrichtungen und die BetriebsmitteL die 
bei Arbeitsvorgängen im allgemeinen zu beachtenden 
Schutzmaßnahmen, die Schutzausrüstung der Dienst
nehmer sowie über die Pflichten der Dienstgeber 
und das Verhalten der Dienstnehmer. Diese Rege
lung gilt sinngemäß auch für die der Aufsicht der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegenden Betriebe 
sowie für die Betriebe des Bergbaues. 

Neben der Allgemeinen Dienstnehmerschutz
verordnung wurden weitere Dienstnehmerschutzvor
schriften für Sprengarbeiten ,  die bereits durch eine 
Novelle abgeändert und ergänzt wurden, für Bau
arbeiten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, für Ar
beiten in Eisen- und Stahlhüttenbetrieben, für Ar
beiten in Steinbrüchen und Gruben sowie für Ar
beiten in Textilbetrieben erlassen. Damit bestehen 
für wichtige Bereiche die notwendigen besonderen 
Regelungen zum Schutz des Lebens und der Ge
sundheit der Dienstnehmer. 

Die vom Bundesministerium für soziale Verwal
tung ausgearbeiteten Entwürfe für die angeführten 
Vorschriften wurden von der Unfallverhütungs
kommission eingehend begutachtet ; es war in den 
meisten Fällen möglich, einen Interessenausgleich 
der in der Kommission vertretenen Kurien zu er
zielen und vielfach zu einstimmig beschlossenen 
Gutachten über diese Verordnungsentwürfe zu ge
langen . 

Auch im Jahre 1966 galten die Bemühungen. 
dem w eiteren Ausbau der Dienstnehmerschutzvor-
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schriften. Die Yerordnung über die Verbindlich
erklärung von ONormen für die Errichtung und 
Prüfung von Kranen, Winden und Flaschenzügen 
sowie für den Betrieb und die Wartung von Kranen 
wurde im Februar 1966 im  Bundesgesetzblatt kund
gemacht. Damit wurden in neuen, dem Fortschritt 
der Technik entsprechenden Rechtsvon,chriften die 
Anforderungen an Krane und Winden festgelegt. 

Ferner wurden im  Jahre 1 966 die Arbeiten am 
Entwurf eine Dienstnehmerschutzgesetzes fortge
setzt. Rechtliche Grundlage für den Schutz des 
Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der 
Dienstnehmer in den der Aufsicht der Arbeits
inspektion unterliegenden Betrieben sind zurzeit 
die Bestimmungen der §§ 74 und 74 a bis c der Ge
werbeordnung owie die Bestimmungen des § 24 des 
Arbeitsinspektionsge etzes 1956. Im Begutachtungs
verfahren zu Entwürfen von Dienstnehmerschutz
verordnungen wurde mehrfach die An icht ver
treten, es könne mit guten Gründen bezweifelt 
werden, daß die Verordnungsermächtigung der 
§§ 74 a und 74 c der Gewerbeordnung mit Art. 18  
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes im  Einklang 
stehe. Im Dezember 1 964 hob der Verfassungs
gerichtshof eine Bestimmung der Allgemeinen Dienst
nehmerschutzverordnung als gesetzwidrig auf. Aus 
dieser Entwicklung ergab sich zwingend die Not
wendigkeit, eine neue gesetzliche Grundlage für den 
Schutz de Lebens, der Gesundheit und der Sittlich
k2it der Dien 'tnehmer zu schaffen. Es wurde daher 
der Entwurf eines Dien tnehmerschutzgesetzef, aus
gearbeitet, der die Grundsätze für alle Maßnahmen 
und Vorkehrungen enthält, die notwendig sind, 
um einen dem hochentwickelten Stand der tech
nischen W'issenschaften und den modernen medizi
nischen Erkenntnissen entsprechenden Schutz der 
Dienstnehmer zu erreichen und dessen "\Veiterent
wicklung zu ermöglichen, 

Der Entwurf eines Dienstnehmerschutzgesetzes 
sieht eine einheitliche Regelung für den Wirkungs
bereich der Arbeitsinspektion und der Verkehrs
Arbeitsinspektion vor. Da der Geltungsbereich 
demnach wesendich über jenen der Gewerbe
ordnung hinausreicht und mit Rücksicht auf die 
sozialpolitische Zielsetzung, konnte nur eine Regelung 
durch ein eigenständiges Gesetz, losgelöst von den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung, in Betracht 
gezogen werden. Die er Gesetzentwm f wurde im 
Herbst 1 965 der Unfallverhütungskommission zur 
Begutachtung zugeleitet. Zum größten Teil der 
Bestimmungen des Entwurfes konnte in der Un
fall verhütungskommission eine einhellige Auffassung 
erzielt werden . Der Vertreter der Bundeskammer 
der ge\\'erblichen Wirtschaft sprach sich jedoch 
gegen eine Regelung außerhalb der Gewerbeordnung 
aus, während die übrigen Mitglieder der Kommis
»ion für' eine von der Gewerbeordnung unabhängige 
Regelung stimmten. Auch der Vertreter des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
trat in der Unfallverhütungskommission dafür ein, 
daß eine Regelung des Dienstnehmerschutzes nicht 
durch ein eigenes Bundesgesetz, fOndern wegen des 
rechtlichen Zusammenhanges mit den Bestimmungen 

über die Ausübung von Gewerben im Rahmen der 
Gewerbeordnung erfolgen soll .  

Für die Unfallverhütung kommi sion, deren erstes 
Statut mit Entschließung vom Jänner 1 899 ge
nehmigt und im Mai 1 900 verlautbart wurde, gilt 
zurzeit das mit Vollzugsanweisung des Staatsamtes 
für soziale Verwaltung vom März 1920 erlassene 
Statut. In d ieser Kommission sind die Ingenieur
kammer, die Österreichische Ärztekammer, die All
gemeine Unfallversicherungsanstalt, die Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft und der Öster
reichische ArbeIterkammertag vertreten. Bei Be
darf werden zu den Sitzungen der Kommisbion und 
ihrer Fachausschüsse Fachmänner mit beratender 
Stimme beigezogen. Die Unfallverhütungskommis
sion hat in den langen Jahren ihref! Bestandes wert
volle Arbeit im Interesse des Schutzes von Leben 
und Gesundheit der Dienstnehmer geleistet. Be
sonders hervorzuheben ist die Tätigkeit der Kom
mission durch die eingehende Begutachtung der Ent
würfe von Dienstnehmerschutzvorschriften ; zu die
sem Zweck haben die Unfallverhütungskommission 
und die von ihr eingesetzten Fachausschüsse in den 
Jahren 1 950 bis 1 966 insgesamt 225 Sitzungen abge
halten. 

A r b e i t s i n s p e k t i o n 
Die Arbeitsinspektion i t auf Grund des Arbeits

inspektionsge!.etze 1 956 im Rahmen ihres Wirkungs
bereiches die zur Wahrnehmung des gesetzlichen 
Schutzes der Dienstnehmer (Lehrlinge) berufene 
Behörde. Von der Wirksamkeit der Arbeitsinspek
tion ausgenommen sind vor allem jene Wirtschafts
zweige, für die eigene Arbeitsaufsichtsbehörden be
"tehen, d. s. die den Land- und Forst>\> irtschafts
inspektionen bei den Ämtern der Landesregierungen, 
die der Aufsicht der Bergbehörde und die der Auf
sicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstehen
den Betriebe ; ferner sind hier auch noch die Dienst
stellen der Hoheitsverwaltung und der öffentlich
rechtlichen Körperschaften sowie die vom Bund, 
einem Bundesland, einem Gemeindev erband oder 
einer Gemeinde betriehenen "Vohlfahrtsanstalten , 
Kranken- ,  Heil- und son"tigen PHegeanstalten sowie 
die medizinü,ch-diagnm,tischen und therapeutischen 
Anstalten besonders anzuführen. 

Der Arbeitsinspektion obliegt die Dberwaehung 
der Betriebe auf Einhaltung der zum Schutz der 
Dienstnehmer erlassenen Vorschriften und behörd
lichen Verfügungen. Die sich daraus ergebenden 
Aufgaben sind vielgestaltiger Art. An erster Stelle 
sind jene anzuführen, die dem Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Dienstnehmer, demnach 
der Verhütung von Unfällen und beruflichen Er
krankungen dienen. Ferner jene Angelegenheiten, 
die unter dem Begriff "Verwendungsschutz" zu
sammengefaßt werden ; es sind dies insbesondere 
der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen 
einschließlich des Mutterschutzes, der Arbeitszeit
schutz und die Dberwachung der Sonn- und Feier
tagsruhevorschriften sowie die Angelegenheiten des 
Lehrlingsschutzes und der Heimarbeit. 
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Die Aufgaben der Arbeitsinspektion werden von 
18 allgemeinen und 2 Sonderinspektoraten wahr
genommen ; von den allgemeinen Inspektoraten 
wurde je eines in den Jahren 1 95 1  bzw. 1 957 er
richtet, während die übrigen Arbeitsinspektorate 
schon vor dem Inkrafttreten des Arbeit�inspektions
gesetzes als Gewerbeinspektorate bestanden haben. 

Mit dem Anwachsen der Tätigkeit in Gewerbe und 
Industne und entsprechend dem sozialpolitischen 
Fortschritt hat auch der Umfang der TätIgkeit der 
Arbeitsinspektion eine Ausweitung erfahren. Die 
Arbeitsinspektorate haben, ebenso wie früher die 
Gewerbeinspektorate, .alljährlich dem Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung Bericht über ihre 
Tätigkeit und ihre Wahrnehmungen auf dem Ge
biete des Dienstnehmerschutzes zu erstatten. Nach 
diesen Berichten, die in zusammenfassender Dar
stellung dem Nationalrat vorzulegen sind, stieg die 
Zahl der In"pektionsorgane von 1 92 1  bis 1 937 von 
60 auf 9 1 .  Seit dem Jahre 1 950 wurde die Zahl der 
Dienstposten für Arbeitsinspektoren erheblich ver
mehrt. Der folgenden Darstellung kalill die Ent
wicklung h insichtlich der Zahl der Inspektoren 
am Ende jedes Jahres entnommen werden. 

Inspektoren 

2 0 0  ./ 

/ / 
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1 0 0  / 

� / 
./ 

1 921 30 35 '; 0  H 50 55 60 65 Jahr 

Gewerbe- bzw. Arbeitsinspektoren 

Am Ende des Jahres 1 966 "tanden 203 Arbeits
inspektoren in Verwendung ; dieser Stand an Be
diensteten ist um sechs aeringer als am Ende des 
Jahres 1 965. Von den Arbeitsinspektoren gehörten 
69 dem höheren technischen Dienst an, 4 waren 
Arbeitsinspektionsärzte, 87 gehörten dem gehobenen 
Dienst und 43 dem Fachdien8t an. Unter diesen 
Bediensteten waren insge&amt 27 weibliche Arbeits
in pektoren. 

Mit Rück"icht auf die besonderen Aufgaben in be
zug auf den Schutz weiblicher Dienstnehmer wurde 
schon im Jahre 1906 bei der Gewerbeinspektion ein 
weibliches Inspektionsorgan eingestellt. Die weitere 
Entwicklung führte dazu, daß im Jahre 1 937 ins
gesamt zwölf weibliche Inspektionsorgane tätig 
waren. Auch beim vViederaufbau nach 1 945 wurden 
die e Erfordernisse berüchichtigt ; die Wahrneh
mung der Aufgaben der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiete de8 Mutterschut zes führte insbesondere 
in den Jahren 1955 bis 1 960 zur Einstellung wei
terer weiblicher Bedien teter. Die folgende Dar
:;tellung zeigt die Entwicklung auf diesem Gebiete. 
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Weibliche Inspektionsorgane 
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Weibliche Inspektionsorgane 

Unter den am Ende des Jahres 1 966 tätigen weib
lichen Inspektionsorganen war eine Ärztin ; ferner 
gehörten 2 Bedienstete dem höheren technischen 
Dien:;t, 9 dem gehobenen Dienst und 15 dem 
Fachdienst an. Österreich zählt damit  hin ichtlieh 
der Verwendung weiblicher In"pektionsorgane, wie 
e:ne Studie des Europarates über die Arbeitsaufsicht 
zeigt, zu jenen Staaten, die die Mitwirkung weib
l icher Bediensteter bei der Inspektionstät.igkeit 
ent:;prechend ausgebaut haben. Auf diese Weise 
wird auch dem Umstand Rechnung getragen, daß 
in den der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterlie
genden Betrieben ein beträchtlicher Teil der Be
schäftigten weibliche Dienstnehmer sind. 

Das Anwach8en des Tätigkeitsbereiches der Ar
beitsinspektion ergibt sich allein schon au" der Zu
nahme der Zahl der bei den Arbeitsinspektoraten 
zur Inspektion vorgemerkten Betriebe. Waren dies 
im Jahre 1 937 noch 1 33.522 Betriebe, so betrug 
deren Zahl i m  Jahre 1 950 insgesamt 161 .918 .  In 
diesen Zahlen sind jedoch auch jene Betriebe wt
halten, in denen keine Dienstnehmer beschäftigt 
waren ; Betriebe dieser Art werden seit dem Jahre 
1 953 in den Berichten der Arbeitsinspektorate 
als sogenannte Evidenzbetriebe ausgewiesen . Im 
Jahre 1 966 waren bei den Arbeitsinspektoraten 
47.956 derartige Betriebe verzeichnet und 139.792 
Betriebe zur Inspektion vorgemerkt. 
r orgemerkte Betriebe 
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Die Arbeitsin pektorate &ind bestrebt, einen mög
lich&t großen Teil der bei ihnen vorgemerkten Be
triebe in jedem Jahr zu inspizieren ; dies gilt in be
sonderer Weise für alle größeren Betriebe sowie für 
jene Betriebe, in denen Dienstnehmer Einwirkungen 
au!sgesetzt sein können, die erfahrungsgemäß die 
Ge&undheit zu schädigen vermögen oder in denen 
&onst auf Grund der Art der AJ'beit für die Dienst
nehmer in besonderem laße die Mögl ichkeit einer 
Gefährdung besteht . WälU'end im JalU'e 1937 ins
gesamt 32.690 Betriebe inspiziert wurden, so war 
dies im Jame 1 966 bei 1 06.446 Betrieben der Fall, 
in denen 108 .212 Inspektionen dmchgeführt wurden. 
Der folgenden Darstellung ist die Zahl der in  den 
einzelnen Jahren inspizierten Betriebe zu entnehmen. 

inspizierte Betriebe 
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Zahl der in5pizierten Bet riebe 

Ein erheblicher Teil der zur I nspektion vorge
merkten Betriebe konnte jedes Jahr überprüft 
werden. Für die Jahre 1 950 bi& 1 966 zeigt die fol
gende Darstellung, wieviel Prozent der vorgemerkten 
Betriebe inspiziert wurden . 
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Inspizierte Betriebe in rrozenten der vorgemerkten 
Betriebo 

Mit dem Anwachsen der Inspektionstätigkeit 
stieg auch die Zahl der durch Inspektionen erfaßten 

Dienstnehmer. Während im Jahre 1 937 insgesamt 
420.923 Beschäftigte in den inspizierten Betrieben 
gezählt wurden, waren es im  Jahre 1 950 schon 
639.638 und im Jame 1 966 1 ,30l .492 Dienstnehmer. 
Die Zahl der durch Inspektionen in den einzelnen 
J'ahren erfaßten Dienstnehmer ergibt die nach
stehende Darstellung . 

Diens t nehmu 
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Durch Inspektionen erfaßte Dienstnehmer 

Die Tätigkeit der Arbeitsinspektoren umfaßt nicht 
nur Betriebsbesichtigungen, &ondern auch eine Reihe 
weiterer Amtshandlungen ; die Zahl sämtlicher 
Amtshandlungen der Arbeitsinspektoren kann der 
folgenden Darstellung entnommen werden. 

Amtshandlungen 
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Zahl sämtlicher Amtshandlungen 

Hier ist vor a l lem die Teilnahme an Bauverhand
Jungen und besonders an kommissionellen Verhand
lungen im Zuge der Genehmigung gewerblicher 
Betrieb anlagen anzuführen. Die Ausweitung nes 
Umfanges dieser Tätigkeit, der vom Standpunkt 
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des Dienstnehmerschutzes erhöhte Bedeutung zu
kommt, kann an einigen Zahlen ermessen werden. 
Im Jahre 1937 haben Gewerbeinspektoren an 
4496 Augemscheinsverhandlungen teilgenommen, 
während in den Jahren 1 950, 1 960 und 1 966 die 
A rbeitsinspektoren an 1 1 . 1 69, 15 . 1 68 und 1 5.966 
derartigen Verhandlungen teilgenommen haben. Da
zu kommen noch Erhebungen in jenen Fällen, in 
denen kein kommissioneller Lokalaugenschein ab
gehalten wurde. Darüber hinaus waren zahlreiche 
weitere Amtshandlungen auf den verschiedenen 
Gebieten des weitgezogenen Aufgabenbereiches er
forderlich, insbesondere auch in bezug auf den 
Verwendungsschutz. Im Jahre 1 966 wurden von 
den Arbeitsinspektoren 1 8 1 .450 Amtshandlungen zur 
Wahrnehmung der Belange des Dien"tnehmer
schutzes durchgeführt. 

S c h u t z  d e s  L e b e n s  u n d  d e r  G e s u n d h e i t  
d e r  D i e n s t n e h m e r  

Die Vorsorge für den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Dienstnehmer umfaßt alle Maß
nahmen, die der Verhütung von beruflich bedingten 
Unfällen und Erkrankungen der Dienstnehmer 
dienen, sowie alle sonstigen Maßnahmen für eine 
dem Stand der Technik und der iedizin, insbe
sondere der Arbeitshygiene und der Arbeitsphysio
logie, entsprechende Ge taltung der Arbeitsbedin
gungen. Die letzten Jahrzehnte brachten Fort
schritte auf verschiedenen wissenschaftlichen Ge
bieten, die i hre praktische Anwendung in den 
Betrieben durch Einführung neuer Produktions
methoden und neuer Arbeitsstoffe sowie durch 
neue Betriebseinrichtungen oder Änderungen an 
alten Anlagen finden. Die Arbeitsinspektion ist 
darauf bedacht ,  daß bei die em Entwicklungs
prozeß mit der Verbesserung der Produktions
bedingungen auch Fortschritte hinsichtlich des 
Schutzes von Leben und Gesundheit der Dienstneh
mer erzielt werden. 

Der Beurteilung der Entwicklung und der be
stehenden Situation mögen die folgenden Aus
führungen über Unfälle und Maßnahmen zu deren 
Verhütung sowie über berufliche Erkrankungen 
und sonstige arbeitshygienische Belange dienen. 

U n fä l l e  
Aus der Statisti k  der der Arbeitsinspektion zur 

Kenntnis gekommenen Unfälle und nach den Beob
achtungen der Arbeitsinspektion ergibt sich folgendes 
Bild über das Unfallgeschehen : 

In den ersten Jahren des Wiederaufbaues nach 
dem Jahre 1 945 zeigte sich ein deutliches Ansteigen 
der Unfallszahlen, bei dessen Beurteilung jedoch 
auch die Verbesserung im Uilfallmeldewesen zu 
berücksichtigen ist. So sind zweifellos noch i m  
Jahre 1 947 zahlreiche Unfälle der Arbeitsinspektion 
nicht zur Kenntnis gelangt, sodaß die Unfallszahl 
dieses Jahres die tatsächlichen Verhältnisse nicht 
voll zur Geltung brachte. Zu der Unfal lanfälligkeit 
haben in den ersten Jahren des Wiederaufbaues 
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wohl die damals herrschenden besonderen Ver
hältnisse beigetragen, wie oft unzureichende Be
triebseinrichtungen, Betriebsmittel und Schutzaus
rüstungen, sowie vielfach die Verwendung von 
Dienstnehmern bei für sie neuen beruflichen Tätig
keiten. 
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Der Arbeitsinspektiou zur Kenntnis gelangte Unfälle 

Trotz aller Bemühungen stiegen die Unfallszahlen 
immer weiter an. Hier muß erwähnt werden, daß 
bei der Zählung der Unfälle jede Unfallsanzeige 
berücksichtigt wird, auch dann, wenn sie nur einen 
geringfügigen Unfall betrifft, wie eine Prellung, 
Zerrung oder eine Hautverletzung geringen Um
fanges. Nach den sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften sind allerdings nur solche Unfälle zu 
melden, bei denen eine unfallversicherte "Person 
getötet oder mehr als drei Tage völlig oder teilweise 
arbeitsunfähig geworden ist. 

Im Jahre 1 952 war eine bedeutend geringere 
8teigerungstendenz bei der Gesamtzahl der Unfälle 
und ein Rückgang bei den tödlichen Unfällen um 
98 festzustellen. 1m nachfolgenden Jahr stellte 
bich erstmals eine Verminderung im Ausmaß von 
4308 Unfällen und eine weitere Senkung um 52 Un
fälle mit tödlichem Ausgang ein, doch erlitt diese 
Entwicklung schon im Jahre 1 954 wieder einen 
Rückschlag. 

Im Jahre 1 966 gelangten der Arbeitsinspektion 
1 1 1 .098 Unfälle zur Kenntnis ; dies bedeutet gegen
über dem Jahre 1 965 einen Rückgang um 2374 Un
fälle. Die Zahl der tödlichen Unfälle betrug 393 
gegenüber 396 i m  vorangegangenen Jahr, j edoch 
ist die Zahl der- in unmittelbarem Zm,am menhang 
mit; dem Betrieb stehenden Unfälle von 1 99 im Jahre 
1 965 auf 206 i m  folgenden Jahr ge -t iegen. Bei den 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Betrieb stehenden Unfällen ergab sich eiae 
Verringerung von 15 . 1-58 auf 14.332. Die gleiche 
Tendenz war bei den tödlichen Unfällen die er 
Gruppe festzusteHen, die von 1 97 auf 1 87 zurück
gingen . Die folgende Darstellung gibt. einen -eber
bl ick über die Rntwicklnng der Unfall szablen hei 
über und unt;€.r 18 Jahre alten Dienstnehmern. 
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Di�nstneh mer 
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Unfälle von über und unter 1 8  Jahre alten Dienstnehmern 

Bis zum Jahre 1957 ergab sich bei den nicht in  
unmittelbarem Zusammenhang mit  dem Betrieb 
stehenden Unfällen, s sind dies vor allem Unfälle 
auf dem "Vege zur oder von der Arbeit ,  ein starker 
Anstieg, insbesondere bei den tödlich verlaufenen 
Unfällen . Im Jahre 1966 entfielen 47,6% der töd
lichen Unfälle auf derartige Wegeullfäl le gegenüber 
49,8% im vorangegangenen Jahr .  Der folgenden 
Darstellung ist die Entwicklung hinsicht lich dieser 
Unfallgruppe zu entnehmen. 
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Unfälle in n icht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb 

Hinsichtlich der Zahl der Unfälle stehen die Be
triebsklassen Eisen- und fetallgewinnung und -ver
arbeitung an erster telle und das Bauwesen an 
zweiter Stelle. 

Bei den tödlich verlaufenen Unfällen in die en 
Betriebsklassen war die Reihenfolge eine umgekehrte. 
Im Jahre 1966 entfielen 44% der tödlichen Unfälle 
auf das Bauwesen und die Bauhilfsbetriebe und 13% 
auf die Betriebe der Eisen- und Metallgewinnung 
und -verarbeitung. 

Aus der langjährigen Beobachtung des nfall
geschehen8 i ·t zu erkennen, daß sich etwa zwei Drittel 
aller in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb stehenden Unfälle bei versehiedenen Arbeits
verrichtungen, d. h. bei Arbeiten ereignen, die ohne 
Verwendung von Arbeitsmaschinen ausgeführt 
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(Bauwesen und Metallbearbeitung) 

werden . H ier sind es vor allem die Unfälle durch 
Ausgleiten, Stolpern und Fallen, die an erster Stelle 
genannt werden müssen. Diesen folgen nach der 
Häufigkeit die Unfälle durch das Herabfallen oder 
Umfallen von Gegen&tänden sowie Unfälle, die sich 
beim Heben, Tragen, Auf- und Abladen von Lasten 
ereignen. Aber auch die Zahl der Unfälle durch 
Einklemmen oder Anstoßen und der durch scha,'fe, 
rauhe und spitze Gegenstände verursachten Unfälle, 
die an vierter und fünfter Stelle genannt werden 
müssen, liegt relativ hoch. 

Schließlich ist auch noch darauf hinzuweisen, daß 
die Zahl der tödlich verlaufenen Unfälle, bezogen 
auf je 10.000 Unfälle, seit dem Jahre 1950 die fol
gende Entwicklung genommen hat : 

1950 
1955 
1 960 
1 965 
1966 

49 
39 
36 
35 
35 

Als Ergebnis der vielfachen Bemühungen der 
Betriebe, der Dienstgeber sowohl al ' auch der Dienst
nehmer, sowie der außerbetrieblichen Stellen, die 
sich mit der Verhütung von Unfällen befassen, hat 
sich eine leicht rückläufige Tendenz bei der Gesamt 
zahl der Unfälle einge teilt ; dies gilt im besonderen 
auch für die tödlichen Unfälle, soweit die versiche
rungsrechtlich ebenfalls als Arbeitsunfälle geltenden, 
n icht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb stehenden Unfälle, die vorwiegend Verkehrs
unfälle sind, außer Betracht bleiben. Die Unfälle 
auf dem Wege zur und von der Arbeit sind ein 
ernstes, auch in internationaler Sicht nur in ein
zelnen Ansätzen behandeltes Problem ; eine Besse
rung der Verhältnisse auf diesem Gebiet ist .weit 
gehend im Rahmen der Hebung der VerkehrsslCher
heit zu erwarten . 

U n f a l l  v e r h  ü t u n g  
Zahl reiche Maßnahmen in den Betrieben dienen 

der Verhütung von Unfällen ; es sind dies vor allem 
Verbes&erungen an Maschinen und sonstigen Be-
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triebrseinrichtungen, bei Arbeit verfahren und in be
zug auf die Verhaltensweise. Auch werden aus Un
fällen die notwendigen Folgerungen gezogen und 
j ene Vorkehrungen getroffen, die geboten erscheinen, 
um eine Wiederholung zu vermeiden. Die Arbeits
inspektion schenkt diesen Maßnahmen besondere 
Beachtung und legt auf die Erhebung von Unfällen 
großen Wert. Soweit das Unfallgeschehen für die 
Verhütung künftiger Schadensfälle oder zur Klar-
teIlung der Unfalls ursache von Bedeutung ist, 

werden Unfälle, vor allem die tödlichen und schwe
reren, an der Unfallsstelle erhoben. Dementspre
chend wurden im Jahre 1966 von Arbeitsinspektoren 
4892 Unfall&erhebungen vorgenommen. 

Zur Verhütung von Unfällen Will'den oft Maß
nahmen getroffen und Einrichtungen eingesetzt, die 
jeweils nur dem Einzelfall angepaßt waren, in ihrer 
Ge"amtheit aber doch we entlich zur Unfallver
hütung beigetragen haben. Derartiges war beispiel&
weise häufig in den Betrieben der chemischen In
dustrie anzutreffen. Von den vielgestaltigen, der 
Unfallverhütung dienenden Maßnahmen können 
nur wenige herausgegriffen werden. Jedoch kann 
schon au diesen Beispielen die Entwicklungstendenz 
und da" Bemühen um Fortschritte und Verbesse
rungen erkannt werden. 

In der Steinindustrie wurde in den Gewinnungs
betrieben in erheblichem Ausmaß das Tiefbohrloch
sprengverfahren eingeführt. Dieses Verfahren erhöht 
die Leistung der Betriebe und bringt im Zu ammen
bang mit der Mechanisierung der Ladearbeiten eine 
beträchtliche Verminderung de Personalstande . 
Bei diesem Sprengverfahren entfallen die mit dem 
Bohren und Sprengen zusammenhängenden Arbeiten 
in der 'Wand, unter Umständen auch am Wandfuß.  
Die dadurch erreichte Verringerung der Unfa!lgefahr 
ist augenscheinlich. Nach anfänglich weit größeren 
Wandhöhen hat sich beim Tiefbohrloch prengen 
mit Rücksicht auf die gewonnenen Erfahrungen all
gemein eine Wandhöhe zwischen 20 und 30 m als 
opt. imal ergeben. Die& wirkt sich für den Dienst
nehmerschutz günstig aus. 

Eine weitere Verbe 'serung brachte die Einführung 
von Zündmitteln, die eine erhöhte Sicherheit gewälu
lf isten, sowie die eingehende Ausbildung der Spreflg
befugten. 

Der verstärkte Einsatz maschineller Transport
einrichtungen beseitigte wohl manche Unfallgefahr, 
brachte aber auch neue Gefahren mit sich. So hat 
die fast ausschließliche Verwendung von Lade
geräten bei der Sand- und Schottergewinnung die 
Gefahr des Ver chüttetwerdens von Dienstnehmern 
zwar weitgehend beseitigt, aber andere Gefahren, 
wie Abstürzen oder mkippen mit Ladegeräten, 
treten auf. 

In Granitsteinbrüchen, in denen das Gewinnung..;
material zu 'Werksteinen verarbeitet wird, brachte 
die Ausstattung der Stockhämmer mit einer Staub
ab augeanlage wohl eine Minderung der Staub
belastung der Dienstnehmer, doch sind noch wesent
l i che Verbesserungen notwendig, um eine wirkungs
v olle Staubbekämpfung bei der Steinbearbeitung zu 
erreichen.  

1 08 

Eine bedauer liche Häufung von tödlichen Unfällen 
im Bauwesen ist im Zusammenhang mit Arbeiten 
in Künetten festzustellen. Der Aushub der Künetten 
erfolgt nunmehr fast ausschließlich mit Hilfe von 
Baggern, v orwiegend mit Tieflöffelbaggern. Das 
Gefahrenmoment liegt dadurch nicht mehr bei der 
Grabarbeit, sondern bei den in der Künette erforder
lichen, mit dsr Herstellung der Künette selbst nicht 
mehr zusammenhängenden Arbeiten. Beim ma
schinellen Aushub ist die früher zur Sichemng der 
Künettenwänue gegen Einsturz angewendete Art der 
Pölzung ohne Gefährdung der damit Beschäftigten 
nicht möglich. Durch die Verwendung von beson
deren Verbaueinrichtungen könnte auch hier in der 
Künette gefahrlo'l gearbeitet werden, doch kommen 
diese Einrichtungen trotz ihrer schutz technischen 
Vorteile nur in geringem Umfang zum Einsatz , 

In der Bauwirt&chaft stellten neuartige Bauweisen 
und große Bauvorhaben die Unfallverhütung immer 
wieder vor neue Probleme. So haben !'sich z .  B .  die 
früher verwendeten Schutzgerüste und auch andere 
Absturzsicherungen bei Gl'Oßbauten nicht als aus
reichend erwiesen. Es werden daher die im Ausland 
bereits erfolgreich in Gebrauch stehenden Schutz
und Fangnetze aus Hanf odet' Kunststoffen auch in 
Österreich in zunehmendem Maße angewendet. 
In 'besondere bei großen Brückenbauten hat sich 
diese Schutzmaßnahme gut bewährt .  

Im Stollen- und Tunnelbau stellen neue Verbau
methoden, wie die in Ö&terreich entwickelte Tor
kretierung de Tunnelprofils mittels Spritzbeton 
gleich nach dem Ausbruch unter Mitverwendung 
von Stahlbögen und Baustahlgittern sowie die weit
gehende Durchführung von agelungen lose erschei
nender Gesteinsflächen, einen großen Fortschritt 
auch für die Unfallverhütung dar. Da sich anderer
seits aber beim Torkretieren große Mengen Staubes 
entwickeln, reichen die üblichen Bewetterungs
methoden nicht mehr aus, sodaß besondere Maß
nahmen zum Schutze der Gesundheit der Dienst
nehmer erforderlich sind. 

Neue Probleme warf die Umstellung auf den gleis
losen Transport im Stollen- und Tunnelbau auf, so
fern die eingesetzten Fahr" euge mit Verbrennungs
kraftmaschinen angetrieben wurden, da die Abgase 
dieser Motoren eine zusätzliche Verunreinigung der 
Luft in den Stollen oder Tunnels zur Folge haben . 

Auf Baustellen kam es immer wieder zu Unfällen 
durch elektrischen Strom, die auf die mangelhafte 
oder unzureichend gewartete elektrische Anlage 
zurückgeführt werden mußten. So entfiel im Jahre 
1 966 ein Drittel der durch Eilnvirkung des elek
trischen Stromes hervorgerufenen tödlichen Unfälle 
auf das Bauwesen und die Bauhilfsbetriebe. Ntmmehr 
sind im Handel fertig in tallierte sogenannte Bau
stellenverteiler erhältlich, die zur Herabsetzung der 
Unfallgefährdung wesentlich beitragen können. 

In Lackierereien ergaben sich Verbesserungen in 
vielen Fällen durch leistung!'sfähige Absaug- unrl 
Trocknungsanlagen, durch Automati ierung sowie 
durch die Herabsetzung des Aromatengehaltes der 
Lacke oder Verwendung von aromatenfreien Lacken . 
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In zunehmendem Maße erfolgte in Mühlen die Um-
8tellung auf pneumatische Förderung der Produkte, 
sodaß Elevatoren als nfallquelle immer weniger 
in Erscheinung treten. Ein besonderes und bisher 
nur zum Teil durch den "übergang vom zentralen 
Mühlenantrieb zu Gruppenantrieben entschärfte ' 
sicherheitst echnisches Problem stellen aber weiterhin 
die Transmissionsanlagen in Mühlen dar. 

Die tragischen Erfahrungen bei einem Brand in 
einem K ühllagerhaus, bei dem zwei Diem,tnehmer 
den Tod fanden, gaben Anlaß zur eingehenden Prü
fung der Fluchtmöglichl,eiten und der Art des zur 
Verwendung kommenden Wärmedämmaterials. Die 
daraus gewonnenen Erketmtnisse werden nötigen
falls auch bei schon bestehenden Lagerhäusern 
a,ng ewenciet . 

In Textilbetrieben, aber auch in Papierfabriken 
wurden wiederholt fensterlo e Produktionsräume ge
plant.  Begründet wurde dies damit,  daß nur auf 
diese Weise ein gleichbleibendes und gleichmäßiges 
Raumklima und eine stets gleichbleibende Beleuch
tung erreichbar wären. Wie eingehende Erhebungen 
und Beobachtungen der Arbeitsinspektion gezeigt 
haben, schließt die Erfüllung der aus produktions
techni8chen Gründen zum Tei l  berechtigten FOl·de
rungen nicht jegliche natürliche Belichtung aus. 
In den meisten Fällen wurden daher über Forderung 
der Arbeit inspektion zumindest Sichtverbindungen 
mit  dem Freien, die allein allerdings für die Be
lichtung der Arbeitsplätze nicht ausreichen, ge
schaffen. 

Auf dem Gebiete des Ma chinenschutzes zeig� sich 
bei vielen Arbeitsmaschinen eine Entwicklung zu 
geschlossenen Bauweisen, bei  denen die bewegten 
und gefährlichen Maschinenteile weitgehend im 
Inneren der Maschinengehäuse l iegen und daher 
einer gefahrbringenden Berührung entzogen sind. 
Der allmäl1liche Ersatz alt er Maschinen durch neue 
brachte auch sicherheits technische Verbesserungen 
in den Betrieben. Die Arbeitsinspektion ist in Zu
sammenarbeit mit dem nfallverhütungsdienst der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt auch darum 
bemüht, daß die in den Handel kommenden Ma
schinen den Bestimmungen der Maschinen·Schutz
vorrichtungsyerordnung entsprechen ; diesem Zweck 
dienen u. a .  auch iessebegehungen. Fördernd füT 
den Erfolg olcher Bemühungen ist bei aus dem 
Ausland eingeführten Maschinen der Umstand, daß 
die wesentlichen Grundauffassungen über Art und 
Umfang des Maschinenschutzes mit jenen des benach
barten Auslandes weitgehend übereinstimmen. 

Bei elektrischen Geräten ergaben sich bis vor 
kurzem auch für den Dienstnehmel'schutz Schwierig
keiten, da Geräte in den inländischen Verkem ge
bracht wurden, die den österreichischen Grundsätzen 
über die Ge taltung elektrischer Einrichtungen nicht 
entsprachen. Auf Grund des Inkraft tretens des 
Elektrotechnikgesetzes vom April 1965 kann eine 
BesE,erung erwartet werden. 

In den Betrieben werden für den Transport weit
gehend mechanische Einrichtungen verwendet, wo
durch ich fÜT die Dienstnehmer bessere Arbeits
bedingungen, unter Umständen aber auch neue 

Beeinträchtigungen oder Gefahrenquellen ergeben. 
So ist im Bauwesen mit  der zunehmenden Verwen
dung von Kranen die Zahl der Unfälle bei der Be
nützung olcher Einrichtungen in dEn J ahren von 
1950 bis 1966 von 52 auf 181  flestiegen. Weitere 
Probleme ergeben sich in bezug auf die Luftver
schlechterung durch Auspuffgabe in den Räumen, 
sofern fahTbare Transportmittel mit Antrieb durch 
Verbrennungskraftmaschinen eingesetzt werden. Die 
vielfach verwendeten Elektrokarren weisen einen 
entsprechenden Fahrorschutz auf, doch geht die 
Ent"wicklung in der Richtung auf gesicherte Faluer
sitze. Auf Holzlagerplätzen von Großbetrieben 
ergab sich eine beachtliche Verbesserung der sicher
heitstechnischen Situation durch weitgehende 1e
chanisierung des Rundholztransportes ; für diesen 
Zweck werden auch besonders ausgestattete Krane 
eingesetzt. 

In verschiedenen Erzeugungszweigen werden in 
zunehmendem Maße Arbeitsstoffe venr mIet, die 
die Ge undheit schädigende Bestandteile enthalten . 
So hat sich in der Schuherzeugung der Umfang 
der KJebearbeiten erheblich ausgeweitet. In Textil
betrieben werden in letzter Zeit bei der Text il
veredlung und für die Mottenechtau stattung von 
Erzeugnissen giftige Stoffe verwendet. Die Be
mühungen zielen auf die Verwendung v n solchen 
Stoffen oder auf die Gestaltung der ATbeitsverfahren 
in einer '>olchen Weise, daß eine die Ge undheit 
schädigende Einwirkung auf die Dienstnehmer so
weit als möglich vermieden wird. Dementsprechend 
sind auch zahlreiche Textilbetriebe von der Ver
wendung von Fleckputzmitteln, die Trichloräthy len 
enthalten, auf andere Fleckputzmittel übergegangen , 
die in geringerem Maße die Gesundheit schädigende 
Stoffe enthalten. Solche Bemühungen stoßen manch
mal zunächst auch auf Schwierigl'eiten seiten. 
der Dienstnehmer, wie das Beispiel eine Schuh
erzeugungsbetriebes zeigte, in dem an Stelle eines 
aromatenhältigen K lebemittels ein aromatenfreier 
Kleber eingeführt wurde. 

Der zunehmende Bedarf an Flüssiggas veranlaßte 
viele Betriebe ZUT Abfüllung dieses Gases aU8 großen 
in k leinere Flaschen, besonders auch in Klein
flaschen, wobei die erforderlichen Sicherheitsmaß
nahmen nicht immer beachtet wurden. Schadens
fälle gaben Veranla bung zur weitgehenden J on
t rolle der Abfüllanlagen. 

Die Lärmbekämpfung erfordert in zunehmendem 
Maße entsprechende Vorkehrungen. H iebei ist den 
technischen Lärmbekämpfungsmaßna,hmen gegen
über den perr;önlichen Gehör'schutzmitteln der Vor
zug zu geben. Zu nennen sind die Herstellung 
entsprechender schwingung dämpfender Maschinen
fundamente, schallschluckende Auskleidung der 
Wände und Decken von Arbeitsräumen, die Ver
wendung von Antidröhnbelägen an Maschineu
gehäusen und schließlich die räumliche Trennung 
des Bedienungs- und Kontrollpen,onals von be
sonders lauten Betriebseimichttmgen, wie in Ma
schinenhäusern von Kraftwerksanlagen. Zu er
wähnen ist, daß Lärm bel,ämpfullgsmaßnahmen auch 
schon auf Baustellen anzutreffen und Erfolge im  
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Bemühen um eine Verringerung des Kompressor
lärms und des Lärms von Preßlufthämmern zu 
verzeichnen sind. 

Das Tragen von Schutzhelmen hat [,ich in Stein
brüchen, aber auch im Stollenbau und in anderen 
Betrie b zweigen weitgehend durchge etzt ; eine Ver
minderung der Zahl der Kopfverletzungen i8t einge
treten. Aus der Zahl der Beanständungen durch 
Arbeitsinspektoren in bezug auf mangelhafte Arbeit -
ausrüstung ergab sich in die er Hinsicht in den 
letzten Jahren eine leicht rückläufige Tendenz. 

Di9 Bemühu ngen der Arbeitsinspektion um Ar
beitsbedingungen, die den Erfordernissen in bezug 
auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer Rechnung tragen, ist der nach
stehenden Darstellung über die Beanständungen 
auf unfallstechnischem bzw. arbeitshygienischem Ge
biet zu entnehmen. Im Jahre 1966 erO'aben sich 
1 78 .389 derartige Beanständungen gegenüber 1 86.345 
im Jahre 1965, wobei jedoch die geringere Zahl von 
Betriebsinspektionen im Jahre 1966 zu berück
sichtigen ist. Es waren im Durch. chnitt 1 ·65 Be
anständungen je Inspektion gegenüber 1 ·64 im 
Jahre 1965 . Der Häufigkeit nach stehen die Bean
ständungen hinsichtlich der Betriebsräume und 
Arbei�sstätten an erster Stelle. 

Beans t �'ndung en 
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Unfalls technische und arbeitshygienische Beanständungen 

Das Bestreben der Arbeitsinspektion gehli aber 
auch dahin, bei den notwendigen sicherheitstech
nischen Maßnahmen unter Wahrung des Schutzes 
der Dienstnehmer auch auf sonstige berechtigte 
Interessen Rücksicht zu nehmen. 

De r Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Di enstnehmer in den Betrieben ist eine Gemein
schaftsaufgabe. Der Dienstgeber hat für die not
wendigen Einrichtungen und Maßnahmen Vorsorge 
zu treffen, ulld die Dienstnehmer haben sich derart 
zu verhalten, daß für sie selbst und auch für die 
anderen Beschäftigten ein möglichst wirksamer 
Schutz des Lebens und der Gesundheit erreicht wird. 
Es ist daher zur Durchführung der Maßnahmen des 
Dienstnehmerschutzes in den Betrieben die Mit
arbeit eines größeren Personenkreises notwendig. 
Dazu sind in erster Linie die Betriebsvertretungen 

1 1 0  

berufen, d i e  auf Grund des Betriebsrätegesetzes 
u. a. auch die Durchführung und Einhaltung 
der Vorschriften über den Dienstnehmerschutz zu 
überwachen haben. 

In einer Reihe von Betrieben wird der Entwick
lung des UnfallgC'schehens be80ndercs Interesse ent
gegengebracht. Dies gilt vor allem in jer:en Fällen, 
in denen ein �icherheit[,techniker im Betrieb tätig ist 
oder unter der J ... eitung eines solchen ein eigener 
sicherheit8techllischer Dienst be&teht .  Aus der Er
kenntnis  der wertvollen Unterstützung, die sich für 
den Dienstgeber bei Erfüllung seiner Aufgaben in 
bezug auf den Schutz des Lebens und der Gesund
heit der Dienstnehmer durcb die Tätigkeit eines 
Sicherheitstechnikers ergibt, waren nach Berichten 
der Arbeitsinspektorate im Jahre 1965 in Österreich 
in 4 1 4  Betrieben Sicherheitstechniker tätig. Wie 
"'ertvoll auch für die nfallverhütung die Anwen
dung von gewonnenen Erkenntnissen ist, soll an 
einem Beispiel , das für viele gelten kann, dargelegt 
werden. Auf Kraftwerksbaustellen ereignen sich 
immer wieder tödliche Unfälle. Systematische Be
mühungen vielfacher Art, ein wirksamer sicherheits
techni 'cher Dienst und der intensive Einsatz aller 
Beteiligten führten dazu, daß sich auf einer großen 
K raftwerksbaustelle in den Jahren 1965 und 1966 
kein tödlicher Unfall ereignete. 

Außerbetriebliche Institut ionen, die sich mit 
Fragen der Verhütung von Unfällen und Berufs
krankheiten befassen, sind die Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt, besonders deren Unfallver
hütungsdienst ,  sowie die Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber. Zwischen der 
Arbeitsinspektion und den angeführten Stellen be
steht eine gute Zusammenarbeit. Die genannten 
Institutionen sind in gemeinsamer Arbeit um den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienst
nehmer in Österreich intensiv bemüht. 

B e r u fs k r  a n k h e i  t e n  

Dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer dient auch in besonderer Weise die 
Verhütung von Berufskrankheiten oder sonstigen 
Schädigungen der Gesundheit. :eie Entwicklung bei 
den Berufskrankheiten ist der nachstehenden Dar
stellung zu entnehmen. 

Erkrankungen 
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Berufskrankheiten 

Im Jahre 1966 betrug die Zahl der der Arbeüs
inspektion bekanfitgewordenen Fälle von Berufs-
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krankheiten 569. Damit i t ein bedeutender Zu
wachs um 1 6 Erkrankungsfälle gegenüber dem 
vorangegangenen .Tahr festzustellen, der in der 
Hauptsache auf die Zunahme der Erkrankungen 
durch Lärmeinwirkung zurückzuführen ist. Diese 
Zunahme erklärt sich daraus, daß im Jahre 1 966 die 
Lärmbekämpfungsstelle der Allgemeinen Unfall
ver8icherungsan talt Reihenuntersuchungen lärm
gefährdeter Dien tnehmer in großem Umfang durch
geführt hat und dementsprechend mehr Hörschäden 
aufgedeckt wurden. Die nachstehende Übersicht 
zeigt die Entwicklung bei den häufigsten Berufs
krankheiten in den Jahren 1 965 und 1 966. 

Berufskrankheit 1965 
Hauterkranlnmgen . . . . . . . . . . . . . . .  1 59 
Silikosen bzw. Silikatosen . . . . . . . . . 89 
Durch Lärm verursachte Schwer-

hörigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Kohlenoxydvergiftungen . . . . . . . . . . 1 6  
Bleierkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  
Infektionskrankheiten . . . . . . . . . . . . 1 1  

1966 
127 
103 

237 
22 
1 6  
1 8  

Im Jahre 1 966 sind a n  den Folgen von Berufs
erkrankungen acht Personen gestorben gegenüber 
zwölf im Jahre 1965. 

Die Bemühungen zur Verhütung von entflchädi 
gungspflichtigen Berufskrankheiten konzentrierten 
sich entsprechend ihrer Bedeutung vor allem auf 
Bleierkrankungen , Schädigungen durch technische 
Lösungsmittel, im be onderen durch Benzol und 
8eine Homologen sowie durch Halogenkohlenwasser
stoffe, Staublungenerkrankungen (Silikosen) ,  Schädi
gungen des H örvermögens durch berufliche Lärm
einwirkung und berufliche Hauterkrankungen. 

Betriebe, in denen Dienstnehmer der Einwirkung 
von Blei oder seinen Verbindungen in Form von 
Staub oder Dämpfen ausgesetzt sind, iu der Haupt
ßache handelt es flich um solche, die unter die Be
stimmungen der Bleiverordnungen fallen, werden 
von den Organen der Arbeitsinspektion häufiger 
aufgesucht, um die Arbeitsbedingungen, im beson
deren den Grad der Exposition der Dienstnehmer, 
zu überwachen . In den letzten Jahren mußte neben 
den herkömmlichen Bleibetrieben auch der Kunst
stoffindustrie, die h eute vielfach Blei in Form von 
Bleistearat verwendet, besondere Augenmerk zu
gewendet werden. Hingegen ist in Buchdruckereien 
die Möglichkeit einer Bleigefährdung bedeutend 
geringer geworden. 

Der Expositionsgrad der Dienstnehmer ist an den 
einzelnen Arbeitsplätzen ein sehr unterschiedlicher. 
Um diesen festzustellen, ist die Bestimmung des Blei
gehaltes der R aumluft an den Arbeitsplätzen unel"
läßlich. Durch entsprechende Untersuchungen, die 
von Fachinstituten von Universitäten oder Tech
nischen Hoch chulen au geführt wurden, konnte ein 
guter Überblick über den Umfang der Bleiexposition 
der Dienstnehmer gewonnen werden. Daraus er
gaben sich die Grundlagen für die zur Herabsetzung 
bzw. Beseitigung einer bestehenden Gefährdung 
erforderlichen technischen Maßnahmen. Im Zu-

sammenhang mit diesen Untersuchungen und den 
technischen Vorkehrungen erfolgte die ärztliche 
Kontrolle der bleigefährdeten Dienstnehmer durch 
Überwachungsärz te. 

Durch die vorerwähnten Maßnahmen konnte die 
Bleieinwirkung auf Dienstnehmer wesentlich herab
gesetzt und so das Auftreten von Bleierkrankungen 
in den letzten Jahren, wie die folgende Darstellung 
zeigt, erheblich verringert werden. 

Erkrankungtn 
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Bleierkrankungen 
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Zahlreiche technische Lö ungsmittel, die in ge
werblichen und industriellen Betrieben bei der Her
stellung von Lacken, Farben, Klebemitteln, im 
Tiefdruck, in der Metallindustrie und auch sonst 
eine ausgedehnte Verwendung finden , ind für den 
Gesundheitsschutz von besonderer Bedeutung. Diese 
Lösungsmittel enthalten häufig aromatische oder 
Halogenkohlenwasserstoffe, deren wichtigste Ver
treter das Benzol und seine Homologen bzw. Tri
oder Perchloräthylen sind. 

In Betrieben, in denen die in der Benzolverordnung 
genannten Stoffe erzeugt oder verwendet werden, ist 
der Dien':>tgeber verpflichtet, Dienstnehmer, welche 
der Einwirkung dieser Stoffe ausgesetzt sind, in 
periodi':lchen Zeitabständen ärztlich untersuchen zu 
lassel1. Zeigen sich Blutveränderungen, etwa im 
Sinne eines Absinkens der weißen Blutkörperchen, wie 
dies bei Dienstnehmern der Fall sein kann, die der 
Einwirkung aromatischer Kohlenw asserstoffe ausge
setzt sind, werden Kontrolluntersuchungen in kür
zeren Zeitabständen vorgenommen. Stellt sich eine 
NormaJisierung des Blutbefundes nicht ein oder i8t 
eine weitere Verschlechterung des Blutbildes fest
zustellen, wird meist ein Arbeitsplatzwechsel durch
geführt. 

Nicht immer liegt die Ursache von gesundheit
lichen Beschwerden oder von Erkrankungen in der 
Tätigkeit bzw. in den beruflichen Einflüf:;sen. So 
ergaben sich in den letzten Jahren manche Fälle 
von Blutveränderungen bei Dienstnehmern, die 
wohl mit aromatenhältigen Arbeits toffen zu tun 
hatten, aber kaum einer Einwirkung ausgesetzt 
waren. Die Veränderung des Blutbildes erwies sich 
in diesen Fällen als Folge der Einnahme von Medi
kamenten. 

I I I  
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Die Be trebungen gingen dahin, das Ausmaß der 
gesundheitsschädlichen Einwirkungen soweit als 
möglich herabzusetzen. In manchen Füllen kann 
dies dadurch erreicht werden, daß die schädigenden 
Stoffe durch solche ersetzt werden, die zumindest 
eine geringere schädigende Wirkung ausüben ; dies 
gilt vor allem für Benzol. 

Der Erfolg der angeführten Maßnahmen kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß sich seit dem Jahre 
1950 ein Absinken der durch technische Lösungs
m ittel hervorgerufenen Schädigungen ergeben hat. 

Erkrank ungen 

9 0  t--
;\. ;\. 7 0  

"\. ;\. 5 0  

;\. '\ 3 0  

--- -I-'" 1 0  

1950 5 5  60 65 Jahr 

EL'krankungen durch Lösungsmittel 

Ein weiteres Lösungsmittel, dem vom arbeits
hygienischen Standpunkt Bedeutung zukommt, ist 
Styrol. Auch bei der Verwendung dieses Stoffes 
muß auf die Durchführung der gebotenen Schutz
maßnahmen geachtet werden, wobei die maximal 
zulässige Arbeitsplatzkonzentration keinesfallb über
schritten werden darf. 

Unter den Staublungenerkrankungen steht m it 
Rücksicht auf ihre Verbreitung und auf das zumeist 
zur Invalidität führende Leiden die durch Quarz
staub hervorgerufene Silikose bzw. Silikatose an 
erster S telle. Die Maßnahmen zur Verhütung dieser 
Staublungenerkrankungen konzentrierten sich zu
nächst auf die Erfassung der staubgefährdeten 
Dienstnehmer und ihre regelmäßige ärztliche über
wachung . Im Jahre 1949 wurde über Initiative des 
Zentral-Arbeitsinspektorates von diesem gemeinsam 
mit der Obersten Bergbehörde und der Allgemeinen 
Unfallversicherungsan&talt die Östen-eichische Staub
(Silikose- )Bekämpfungsbtelle (ÖS BS) . gegründet. 
Diese besitzt eine mobile Röntgenanlage, mit der 
mittels Röntgenschirmbildverfahren Reihenunter
buchungen durchgeführt werden. Bis Ende des 
Jahres 1966 wurden etwa 2 14.000 Schirmbildauf
nahmen von staubgefährdeten Dienstnehmern in 
den Betrieben angefertigt. Ferner werden von der 
ÖSBS Gutachten über die staubhygienischen Ver
hältnisse in den Betrieben ausgearbeitet, die von 
der Arbeit -inspektion als Grundlage für Aufträge 
an die Betriebe verwendet werden. Außerdem wurde 
von der ÖSBS in einer Reihe von Betrieben eine 
betriebliche S:'llbstüberwachung der Staubverhält
nisse organisiert ,  die sich in der Praxis gut bewährte. 

Die Entwicklung bei den Silikosen bzw. Sili
katosen zeigte in den Jahren zwischen 1950 und 1960 
sowohl an Zahl als auch an Schwere eine abnehmende 
Tendenz und anschließend eine leichte Zunahme. 

1 1 2  

Er k r a nk u ng e n  
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Staublungenerkrankungen (Silikosen bzw. Silikatosen) 

Die Bestrebungen gehen dahin, den gesundheits
schädlichen Quarz entweder durch unschädliche 
Stoffe, wie durch Stahlkies beim Abstrahlen von 
Gußstücken, oder durch weniger gefährliche Silikate 
zu ersetzen. Ferner kommen die Vornahme staub
erzeugender Arbeitsvorgänge in geschlossenen Appa
raturen odcr wirlu;ame örtliche Absaugevorrichtun
gen in Betracht. Zufolge der staubhygienischen 
Verbesserungen, die sich auch im Zuge der Mechani
sierung und Automatü:;ierung vieler Arbeitsvorgänge 
ergaben, sind in der Glas- ,  in der keramischen und 
in der metall verarbeitenden Industrie, insbesondere 
in Schleifereien, sowie bei der Scheuerpulver
erzeugung nur noch wenige und leichte Staub
lungenerkrankungen zu beobachten, während in 
diesen Erzeugungszweigen früher ein erhebliches 
Silikoseri"iko bestanden hat. Die Auswirkungen 
mancher Maßnahmen auf dem Gebiete der Staub
bekämpfung lassen sich heute noch nicht völlig 
erkennen, da die Silikose für ihre Entwicklung 
viele Jahre benötigt ; die derzeitigen Erkrankungen 
sind zumeist auf Staub verhältnisse zurückzuführen, 
die vor etwa 10 bis 15 Jahren bestanden haben. 

Eine besonders schwierige Aufgabe ist die Stau b
bekämpfung im Stollen- und Tunnelbau sowie 
in der Granitindustrie. Die hier beschäftigten 
Dienstnehmer stellen derzeit den größten Anteil 
an den jährlich gemeldeten Silikoseerkrankungen. 
Was den Stollen- und Tunnelbau betrifft, liegt die 
Ursache auch darin, daß die Zahl der Bauvorhaben 
in den letzten 20 Jahren stetig zugenommen hat, 
sodaß auch der gefährdete Personenkreis erheblich 
angewachsen ist. Häufig befinden sich solche Bau
stellen i m  Bereich der Zentralalpen, wo zufolge 
der mineralogischen Verhältnisse sich öfter ein 
ho her Quarzstaubanfall beim Durchörtern des 
Gesteins ergibt. In Anbetracht dieser erheblichen 
Gefährdung wird der überwachung solcher Bau
stellen schon seit Jahren ein besonderes Augenmerk 
zugewendet. Bei jedem größeren Bauvorhaben 
dieser Art findet vor Beginn der Arbeiten auf der 
Baustelle eine Besprechung mit Vertretern der 
Bauunternehmungen und den an der Staubbekämp
fung interessierten Stellen statt, bei der alle not
wendigen technischen Maßnahmen zur Staubbe
kämpfung sowie die ärztli che Überwachung der 
staubgefährdeten Dienstnehmer festgelegt werden. 
Alle Mineure und sonstigen Stollen- und Tunnel-
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arbeiter werden vor Arbeitsaufnahme einer Eignungs
untersuchung unter zogen. Auf diese 'Weise ist es 
möglich, für Staubbelastungen Ungeeignete bzw. 
beginnende Staublungenerkrankungen rechtzeitig 
festzustellen und den Arbeitseinsatz der Dienst
nehmer entsprechend zu lenken. 

In der Granitindustrie hat im Rahmen der zu
nehmenden Mechanisierung der Arbeit8vorgänge 
der vermehrte Einsatz preßluftbetriebener Werk
zeuge einen erheblich vermehrten Feinstaubanfall 
gegenüber der vor allem nur Grobstaub erzeugenden 
Handarbeit gebracht und damit das Silikoserisiko 
in diesem Erzeugungszweig erhöht. Am meisten 
gefährdet sind die Steinrnetze und Steinhauer, die 
in geschlossenen Hallen oder halboffenen Hütten 
arbeiten. Die Staubbekämpfung Üst hier technisch 
besonders schwierig, weil bei der Oberflächen
bearbeitung des Steines die am Werkzeug unmittelbar 
angebrachte Absaugevorrichtung die Beobachtung 
des Arbeitsvorganges erschwert und aus diesem 
Grunde nicht gerne verwendet wird. Die Bemühun
gen um den Arbeitsablauf nicht störende Absauge
vorrichtungen werden jedoch fortgesetzt, um dem 
erhöhten Silikoserisiko entsprechend zu begegnen 
und die Staublungenerkrankungen unter Kontrolle 
zu halten. 

In engem Zusammenhang mit der fortschreiten
den technischen Entwicklung steht die Lärmschwer
hörigkeit ,  deren Bedeutung als Berufskrankheit 
ständig anwächst. 

Erkr ankungen 
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Lärmschwerhörigkeit 
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Die Sozialgesetzgebung hat dieser Tatsache Rech
nung getragen und mit der 9. Novelle zum ASVG. 
die durch Lärmeinwirkung in Betrieben jeder Art 
verursachte Schwerhörigkeit als Berufskrankheit 
anerkannt .  Diese Ausdehnung des Versicherungs
schutze8 auf Dienstnehmer aller Unternehmen war 
auch für den Dienstnehmerschutz von Bedeutung, 
da hiedurch die Möglichkeit geßchaffen wurde, 
lärmgefährdete Dienstnehmer nun in allen Betrieben 
ärztlich untersuchen zu lassen. Bei den Bemühungen 
zur Verhütung dieser Berufskrankheit ist es von 
Bedeutung, die lärmgefährdeten Dienstnehmer zu 
erfasfsen und einen allfälligen Hörverlust festzu
stellen. 

Die Allgemeine Unfallversicberungsanstalt hat 
im Jahre 1962 eine Lärmbekämpfungsstelle ein-

8 

gerichtet, die in den Lärmbetrieben audiometrische 
Reihenuntersuchungen und technische Lärmmessun
gen durchführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchun
gen dienen den Arbeitsinspektoraten als Grundlage 
für Aufträge an die Betriebe zur Durchführung 
von Schutzmaßnahmen. 

Aus den seit 1962 bis Ende des Jahres 1966 
vorgenommenen etwa 40.000 audiometrischen 
Reihenuntersuchungen zeigte sich, daß bei etwa 
1 % der Untersuchten, die einer langjährigen Lär m. 
einwirkung von mehr als 85 db ausgesetzt waren, 
eine Einbuße des Sprachgehörs vorliegt. Durch 
die Reihenuntersuchungen werden auch jene Per
sonen ermittelt, die besonders lärmempfindlich sind. 

In Fällen geringer überschreitung der zulässigen 
Lärmeinwirkung oder wenn entsprecbende Lärm
bekämpfungsmaßnahmen nicht durchführbar sind, 
müssen persönliche Gehörsc butzmittel v erwendt t 
werden ; dem Tragen diest,r Schutzmit.tel durch 
die lärmgefährdeten Dienstnehmer ist daher beson
dere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Hier ist auch auf die Tätigkeit des Österrei
chischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung bei 
der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für VolkE,
gesundheit zu verweisen. Die8er Arbeit8ring befaßt 
!:lich mit dem Lärmproblem in a llen seinen Aspekten 
und gibt u .  a. Richtlinien und Merkblätter heraus, 
die �ich mit der Messung, Beurteilung und Be
kämpfung von Lärm befassen. Diese Unterlagen 
dienen den AI'beitsinspektoraten als Arbeitsbehelf 
für Aufträge an Lärmbetriebe. 

Unter den zahlenmäßig häufigen Beruf�krank
heiten sind schließlich die beruflicb bedingten 
schweren oder wiederholt rückfälligen Hauterkran
kungen anzuführen. Diese haben ihre Ursache 
in der Reaktion der Haut durch reizende oder 
sensibilisierende Stoffe, wie Säuren, Alkalien, Öle, 
Fette, Farben, Lacke, Polituren, organische Lösungs
mittel, Kunststoffe, Teer, Kalk oder Zement. Die 
Entwicklung und Anwendung neuer Arbeitsstoffe 
führt vidfacb zu einer Änderung der schädigenden 
Wirkung. 

Erkr a nkungen 
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Berufliche Hauterkrankungen 

Der Verhütung von Hauterkrankungen dient eine 
Reihe von Maßnahmen , die vor allem darauf ab
zielen, den Kontakt zwischen dem schädigenden 
Stoff und der Haut zu verhindern. Läßt sich der 
Arbeitsprozeß selbst nicht in diesem Sinne einrichten, 
muß entsprechende Schutzkleidung getragen oder 
allenfalls ein anderes geeignetes Schutzmittel, wie 
eine Hautschutzsalbe, verwendet werden. Von Be-

1 13 
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deutung sind auch die von den Dienstnehmern 
angewandten Reinigungsmethodell, in8besondere bei 
Verscbmutzung mit Ölen, Farben, Lacken oder 
Teer. 

Häufig besteht bei beruflich verursachten Haut
erkrankungen, vor allem den sogenannten aller
gischen Ekzemen, für den Betroffenen die einzige 
Möglichkeit einer Heilung oder Besserung in der 
Aufgabe der schädigenden Tätigkeit bzw. im Wechsel 
des Arbeitsplatzes. 

S o n s t i g e a r b e i t s h y g i e n i s c h e  B e l a n g e  

Zur Verbesserung der arbeitshygienischen Ver
hältnisse in den Betrieben gehört nicht allein die 
Verhütung von Berufskrankheiten, sondern auch 
die Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbdts
bedingungen im Hinblick auf den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Dienstnehmer. Hiefür 
sind eine Reihe von Faktoren maßgebend, wie d ie 
Temperatur-, Strahlungs-, Belüftungs- und Be
leuchtungsverhältnisse. 

1\fit der Verbesserung der arbeitshygienischen 
Verhältnisse in bezug auf gesundheitsschädliche 
Einflüsse am Arbeitsplatz konnte das Interesse 
weiteren Problemen der Arbeitsplatzgestaltung zu
gewendet werden. Der Umstellungsprozeß in den 
Produktionsverfahren, der auch zu einer Verlagerung 
von Arbeitsbelastungen führte, hat diese Ent
wicklung eingeleitet. Die Anpassung der Arbeit 
an die anatomischen, physiologischen und psycho
logischen Gegebenheiten des Menschen ist heute 
zu einer Forderung geworden, die nicht nur aus 
Gründen des Dienstnehmerschutzes gestellt we1'(len 
muß, sondern auch im Interesse des Arbeitsablaufes 
gelegen ist. Durch entsprechende Gestaltung und 
Anordnung von Arbeitsmaschinen und deren Be
dienungseinrichtungen, von Arbeitsgeräten, Arbeits
tischen und Arbeitssitzen können die arbeitsphysio
logischen Erkenntnisse nutzbringend angewendet 
werden. Grundsätzliche Bestimmungen dieser Art 
sind in den Diem,tnehmerschutzvorschriften bereits 
seit längerem enthalten. 

Auf diesem Gebiet konnten in den letzten Jahren 
Fortschritte erzielt werden, insbesondere in Be
trieben, in welchen vorwiegend Frauen beschäftigt 
werden. Die Bemühungen erstreckten sich vor allem 
auf die Erleichterung von betrieblichen Hebe- und 
Transportarbeiten sowie auf die Umstellung von 
Tätigkeiten im Stehen in solche im Sitzen. Durch 
eine Verbesserung der Arbeitshaltung, die oft nur 
in geringfügigen Änderungen an den Arbeitstischen 
bzw. in der Anordnung der Werkstücke bestand, 
konnten Erleichterungen erreicht werden. 

Eine wichtige Maßnahme zur Verhütung von 
Berufserkrankungen sind die gesetzlich vorge
schriebenen periodischen ärztlichen Ulltersuchungen 
gesundheitsgefährdeter Dienstnehmer. Diese Unter
suchungen führen vom Zentral -Arbeitsinspektorat 
hiezu ermächtigte Ärzte durch ; diese geben die 
Ergebnisse der Untersuchungen dem zuständigen 
Arbeitsinspektionsarzt bekannt. Auf diese Weise 
können nötigenfalls Untersuchungen in kürzeren 

1 1 4  

Zeitabständen, unter Um�tänden kann aber auch 
ein Arbeitsplatzwechsel in die Wege geleitet werden. 
Außerdem ergibt sich die Möglichkeit einer über
betrieblichen Auswertung der Untersuehungsergeb
nisse. Der nachstehenden Aufstellung ist der Stand 
an ermächtigten Ärzten zu entnehmen. 

1 950 
1955 
1960 
1965 
1966 

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

5 
62 

1 14 
143 
144 

In diesen Zahlen bind die Untersuchungsstellen 
von Universitätskliniken, die Österreichische Staub
(SiIikose-)Bekämpfungbstelle sowie die Lärmbekämp
fungbstelle der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt nicht enthalten. Mit den überwachungfs
ärzten wird ein enger Kontakt aufrechterhalten ; 
ferner wird darauf eingewirkt, daß die Untersuchungen 
einheitlich und nach den neu esten arbeitsmedizi
nischen Erkenntnissen vorgenommen werden. 

Für die betriebsärztlichen Dienste besteht derzeit 
in Österreich keine besondere gefsetzliche Regelung, 
soda ß auch keine Verpflichtung zur Bestellung von 
Betriebsärzten gegeben ist ; es verfügen jedoch 
schon 305 Betriebe über einen Betriebsarzt. In 
31 Großbetrieben ü,t der Arzt hauptberuflich tätig. 

Nach den Dienstnehmerschutzvorschriften muß 
in jedem Betrieb bei Verletzungen oder plötzlichen 
Erkrankungen Erste Hilfe geleistet werden können ; 
h iefür müssen entsprechend ausgebildete Personen 
zur Verfügung stehen. Das Zentral-Arbeitsinspektorat 
hat sich in den letzten Jahren an einer großen 
Aktion beteiligt, deren Ziel es ist, alle in Österreich 
mit Erster Hilfe befa ßten Stellen zu koordinieren, 
die Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe 
zu vereinheitlichen und auf eine breite Basis zu 
stellen. Insbesondere war eb notwendig , die Erste 
HilfE nach den modernen Erkenntnissen der Medizin 
auf diesem Gebiete auszurichten und so auch dafür 
zu fsorgen, daß an Stelle veralteter Methoden der 
Wiederbelebung und der ersten Wundversorgung 
die modernen 

-Methoden angewendet werden. Die 
AU8bildung erfolgt nun einheitlich nach einem vom 
Österreichif'.chen Roten Kreuz ausgearbeiteten Lehr
plan durch verfschiedene Stellen, wie Allgemeine 
Unfallversicherung,sam:!talt sowie Rettungsorganisa
tionen. 

V e r w e n d  u n g s s c h  u t z  

Der Verwendungsschutz umfaßt den Schutz jener 
Dienstnehmergruppen, die in besonderem Maße 
eines Schutzefs bedürfen, das sind Kinder, Jugend
liche und weibliche Dienstnehmer einbchließlich 
des Mutter- und des Lehrlingsschutzes. Ferner 
vor allem Fragen des Arbeitszeitfschutzes, des 
BäckereiarbeiterschutzeH, der Sonn- und Feiertags
ruhe und der Heimarbeit. Der Beurteilung der 
Verhältnisße in bezug auf Einhaltung der Vor
schriften über den Venvendungsschutz können die 
Beanständungen auf diesem Gebiet zugrunde gelegt 
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werden, d ie &ieh bei Amtshandlungen der Arbeit'l
inspektoren sowohl im Rahmen der Inspektionf:i
tätigkeit als auch bei besonderen Erhebungen er
geben haben. Im Jahre l!:166 waren dies 1 7 .510 Be
anständungen. 

Beafls t;iflduflg�n 
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Ü bertretungen arbeitsrechtlicher Vorschriften 

Mit den naehstbhenden Ausführungen soll ein 
kurzer Überblick übet· die Entwicklung und die 
be<;;tehenden Verhältni::,se unter Anführung ein iger 
spezieller Fragen vermittelt werden . 

B e s c h ä f t i g u n g  j u g e n d l i c h e r  

D i e n s t n e h m e r  

Unter den in besonderem Maße schutzbedürftigen 
Gruppen von Dienstnehmern stehen die Jugendlichen 
an erster Stelle. Diesem Umstand trägt die Sozial
ge etzgebung in verschiedenen Bereichen Rechnung, 
insbesondere durch das Bundesgesetz übel' die Be
schäftigung von Kindern und Jugendlichen und hin-
ichtlich der Überwachung der Einhaltung der 

Schutzvorschriften. Zu diesem Zweck ist bei jedem 
Al'beitsinspektorat ein Arbeitsinspektor tätig, dem 
der Schutz der Jugendlichen, der Frauen und der 
Kinder in besonderer W ise anvertraut ist. Bei der 
Inspektionstätigkeit überwacht Jeder Arbeits
inspektor auch die Einhaltung der Vorschriften zum 
Schutze Jugendlicher, doch werden die Amtshand
lungen, die sich mit speziellen Fragen dieser Art be
fassen, von den hiefür besonders betrauten Organen 
durchgeführt, so beispielsweise Erhebungen auf 
Grund von Anzeigen über Zuwiderhandlungen gegen 
Schutzvorschriften. 

Im Jahre 1966 wurden im Rahmen der Inspek
tionstätigkeit insgesamt 75 .026 männliche und 
45.648 weibliche Jugendliche erfaßt. Dies waren 
etwa 8'7% aller durch die Inspektionstätigkeit er
faßten männlichen und 10'3% der weiblichen Dienst
nehmer. 

Besondere Beachtung erfordert die Arbeitszeit der 
jugendlichen Dienstnehmer, wie eine Gegenüber
stellung der Zahl der ermittelten Zuwiderhandlungen 
gegen Arbeitszeitvorschriften bei Erwachsenen und 
bei Jugendlichen zeigt. 
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Beanständtmgen hinsichtlich der Arbeitszeit Erwachsener 
und Jugendlicher 

2390 Beanständungen auf dem Gebiete des Arbeits
zeitschutzes ergaben 8ich im Jahre 1966 gegenüber 
2427 i m  vorangegangenen Jahr. 

Auch hinsichtlich der verbotenen achtarbeit 
Jugendlicher sind die diesbezüglichen Beanstän
dungen bei den Jugendlichen wesentlich häufiger 
als bei erwachsenen weiblichen Dienstnehmern. 
Im Jahre 1966 wurden 308 del'artige Fälle gegenüber 
30 1 im Jahre 1965 ermittelt. 

In bezug auf die Einhaltung der Vorschriften übel' 
die Arbeitszeit, das Verbot der achtarbeit sowie über 
die Sonn- und Feiertagsruhe müssen die Verhält
n..i se in den Betrieben des Gast- und Schankgewerbes 
al ungünstig bezeichnet werden. 

Beschwerden der Interessenvertretung der Dienst
nehmer über das Ausmaß der Zuwiderhandlungen 
gegen die Schutzvorschriften für Jugendliche ver an
laßten das Zentral -Arbeitsinspektorat, durch die 
Arbeitsinspektorate Repräsentativerhebungen in Be
trieben des Ga'lt- und Schankgewerbes durchführen 
zu las en. Die dabei gewonnenen Unterlagen waren 
Gegen tand von Besprechungen mit Dienstnehmer
und Dienstgebervertretungen mit dem Ziele, durch 
gemeinsames Vorgehen eine Be&serung der Zustände 
zu erreichen. Diese Besprechungen wurden in 
weiterer Folge in den in Betracht kommenden Bun
desländern zwi8chen den Arbeitsinspektoraten und 
den Interessenvertretungen fortgesetzt. 

Auf Grund der Bestimmungon des Kinder- und 
Jugendbeschäftigungsgesetzes besteht eine Reihe 
von Beschäftigungsverboten und -beschränkungen 
für jugendliche Dienstnehmer, mit denen auch die 
selbständige Bedienung und ·Wartung von be
stimmten Maschinen untersagt oder nur unter ge
wissen V Ol'aussetzungen gestattet wird. Eine Ab
grenzung des Begriffes der selbständigen Bedienung 
und Wartung erwies sich als notwendig. Auch mußte 
die Möglichkeit der Bedienung der Zuführungsein
richtungen von Maschinen, an denen Jugendliche 
an 'lieh nicht arbeiten dürfen, klargestellt werden. 
Diese Einrichtungen können von Jugendlichen dann 
bedient werden, wenn sie dabei den besonderen Ge
fahren, die sonst bei Arbeiten an einer derartigen 
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Maschine auftreten können, nicht ausgesetzt sind. 
Die Entwicklung gibt Anlaß zu einer Prüfung der 
gel t enden Beschäftigungsver bote und -beschrän
kungen. 

Auf dem Gebiete des Lehrlingsschutzes wurde von 
den Arbeitsinspektoren eine erhebliche Zahl von 
Amtshandlungen durchgeführt. Dabei ergaben sich 
zahlreiche Beam,tändungen ; im Jahre 1 966 waren 
dies 5752. 

Beanst;indung�n· 
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Beanständungen a.uf dem Gebiete des Lehrlingsschutzes 

B e s c h ä f t i g u n g  w e i b l i c h e r D i e n s t n e h m e r  

Aus der besonderen Schutzbedürftigkeit weiblicher 
Dienstnehmer ergeben sich einige Probleme. In 
erster Linie wäre hier die Frage der Ruhepausen zu 
erwähnen, die unter Umständen dann Bedeutung 
erlangen kann, wenn in einem Betrieb auch männ
liche Dienstnehmer be'lchäftigt werden. Mit dem 
Abschluß des Kollektivvertrages über die Einführung 
der 45-Stunden-Woche wurde in den meisten Be
trieben die Arbeitszeit auf fünf Werktage v erteilt, 
woraus sich eine \'ägliche neunstündige Arbeitszeit 
ergibt. In olchen Fällen muß den weiblichen Dienst
nehmern nach der Arbeitszeitordnung eine Ruhe
pause im Ausmaß einer Dreiviertelstunde gewährt 
werdeu. Bei männlichen Dienstnehmern ist bei 
dieser Arbeitszeit jedoch nur eine Pause in der 
Dauer einer halben Stunde erforderlich. Die Arbeits
inspektion ist nach eingehender Prüfung der Ver
hältnis e in Übereinstimmung mit Dienstnehmer
und Dienstgebervertretungen der Ansicht, daß in 
diesen Fällen über Ansuchen Ausnahmen von den 
Bestimmungen der Arbeitszeitordnung zu gewähren 
sind ; es wird auch dementsprechend vorgegangen. 

Die Nachtarbeit von Frauen ist durch die Vor
schriften der Arbeitszeitol'dnung und durch die 
Internationalen Übereinkommen (Nr. 4 und NI'. 89) 
geregelt. Unbefriedigend ist der verschiedene Wir
kungsbereich dieser Vorschriften. Die Arbeitszeit
ordnung regelt lediglich die Beschäftigung weib
licher Arbeiter zur Nachtzeit, hingegen beziehen sich 

1 1 6  

die Internationalen Übereinkommen im Rahmen 
ihres Geltungsbereiches auf alle weiblichen Dienst
nehmer. Da Zuwiderhandlungen gegen Bestim
mungen dieser Übereinlwmmen nicht strafbar sind, 
können lediglich Übertretungen der Arbeitszeit
ordnung geahndet werden. Es ist jedoch zu be
merken, daß derartige Übertretungen seltener vor
kommen ; im Jahre 1966 wurden 7 1  derartige Fälle 
ermittelt gegenüber 83 im vorangegangenen Jahr. 
Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit nach der 
Arbeitszeitordnung werden nur in jenen Fällen 
erteilt, in denen eine solche Arbeit nach dem Über
einkommen (NI'. 89) gestattet ist. 

Ebenso wie für Jugendliche gelten auch für er
wachsene weibliche Dienstnehmer entsprechend ihrer 
be onderen Schutzbedürftigkeit Beschäftigungsver
bote und -beschränkungen für bestimmte Arbeiten. 
Hier sind die gleichen Fragen aufgetreten, wie sie 
hin ichtlich der Jugendlichen bereits angeführt 
wurden. Die Arbeitsinspektion wurde auch 5chon 
mehrmals darauf hingewiesen, daß es in manchen 
Berufen für eine Frau infolge der Beschäftigungs
verbote nicht möglich wäre, das Meisterrecht zu 
erwerben. 

Im Zuge der techni chen Entwicklung gewinnen 
immer mehr Arbeitsvorgänge an Bedeutung, die mit 
einer hohen nervlichen Beanspruchung verbunden 
sind und demnach zu einer übermäßigen nervösen 
Ermüdung führen können. Es sind dies vor allem 
Arbeiten, bei welchen der Mensch nur mehr eine 
Kontroll- und Überwachungsfunktion auszuüben hat, 
die aber große Aufmerksamkeit und Konzentration 
erfordern. Ferner Arbeiten mit hohen Anforde
rungen an die geistige Reg amkeit und an die Ge
schicklichkeit, aber auch besonders gleichförmige, 
monotone Arbeiten. Diese Entwicklung bedarf be
sonderer Aufmerksamkeit, insbesondere dann, wenn 
solche Belastungen weibliche Dienstnehmer be
treffen. Durch das Einschalten von Kurzpausen und 
eine zweckentsprechende Gestaltung der Arbeits
räume können hier Erleichterungen geschaffen 
werden. 

M u t t e r s c h u t z  

Das am 1 .  Mai 1957 in Kraft getretene Mutter
schutzgesetz hat der Arbeitsinspektion eine Reihe 
weiterer Befugnisse eingeräumt. Bei der Inspektion 
der Betriebe überwachen die Arbeitsinspektoren 
auch die Einhaltung der Vorschriften über den 
Mutterschutz, doch führen die be onderen Er
hebungen auf diesem Gebiet in erster Linie die bei 
den Arbeitsinspektoraten eingeteilten weiblichen 
Inspektionsorgane durch, die sich überwiegend mit 
der Wahrnehmung der Belange des Mutterschutzes 
befassen. Nötigenfalls wird auch der Arbeits
inspektionsarzt beigezogen. 

Die Zahl der von Arbeitsinspektoren durchge
führten besonderen Erhebungen in Angelegenheiten 
des Mutterschutzes ist der nachstehenden Aufstellung 
zu entnehmen, in der auch die Erhebungen der 
Arbeitsinspektionsärzte enthalten sind. Diese Amts
handlungen können in Wien und in einem geringen 
Umfang auch in einigen anderen Bundesländern auf 
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Grund von Meldungen öffentlicher Stellen, die die 
Arbeitsinspektorate über die Beschäftigung werdender 
Mütter in den Betrieben erhalten, durchgeführt 
werden. Im Jahre 1966 sind bei den Al'beit"inspek
toraten 7345 Meldungen dieser Art eingegangen, 
davon allein 6618 im Bereich von Wien. In allen 
übrigen Fällen sind derartige ge'lielte Erhebungen 
nicht möglich. In Angelegenheiten des Mutter
schutzes wurden 6660 Erhebungen durchgeführt ; 
bei Amtshandlungen in den Betrieben ergaben sich 
1554 Beanständungen in bezug auf den Mutter
schutz. 
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Mutterschutz ; Erhebungen und Beanständungen 

Die in den einzelnen Jahren erfolgten Beanstän
dungen in bezug auf die Einhaltung der Vorschriften 
des Mutterschutzgesetzes sind der vorstehenden 
Darstellung zu entnehmen. Dazu wird bemerkt, 
daß ein Großteil der Beanständungen Zuwiderhand
lungen gegen das Stehverbot für werdende Mütter 
betrifft ; im Jahre 1966 entfielen darauf 60% der 
Beanständungen, etwa 10% auf das unzulässige 
Heben und Tragen von Lasten und 6% auf Arbeiten 
werdender Mütter unter Einwirkung gesundheits
schädlicher Stoffe. Das Stehverbot wurde insbe
sondere in Friseur- und in Handel betrieben nicht 
eingehalten. 

Besondere Probleme sind ferner bei Entscheidungen 
darüber aufgetreten, ob eine bestimmte Tätigkeit 
unter die im Mutterschutzgesetz angeführten Be
schäftigungsverbote fällt, so bei der Beurteilung von 
Akkordarbeit. Diese ist nur dann untersagt, wenn 
die damit verbundene Durchschnittsleistung die 
Kräfte der werdenden Mutter übersteigt. Ferner 
hinsichtlich der Auslegung des Begriffes "ständig 
stehen müssen". Nach einem Erkenntnis des Ver
waltungsgerichtshofes erfaßt die Ausdrucksweise 
"ständig stehen müs en" im § 4 Abs. 2 lit. b des 
Mutterschutzge etze nicht jede KörpersteIlung, bei 
der das Gewicht ausschließlich auf den Füßen ruht, 
sondern nur eine solche, bei der außerdem noch die 
Gebundenheit an einen bestimmten Platz hinzutritt. 
Nach arbeitsmedizinischen Erfahrungen bedeutet 
das ständige Stehen für den Organismus der werden
den Mutter in der zweiten Hälfte der Schwanger
schaft eine große Belastung mit nachteiligen Aus
wirkungen auf die Gesundheit. Der Einhalttmg 
dieses Beschäftigungsverbotes wird daher von der 

Arbeitsinspektion, wie den obigen Ausführungen zu 
entnehmen ist, großes Augenmerk zugewendet. 

Nach § 3 Abs. 3 des Mutterschntzgesetzes dürfen 
werdende fütter über die Sechswochenfrist hinaus 
auch dann nicht beschäftigt werden, wenn nach 
einem von der werdenden Mutter vorgelegten Zeugnis 
eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. Von 
den Arbeitsinspektionsärzten werden in zunehmen
dem Umfang solche Zeugnisse ausgestellt . \iVaren 
e im Jahre 1962 noch 147 Zeugnisse, so stieg deren 
Zahl in den beiden folgenden Jahren auf 226 bzw. 359. 
Im Jahre 1965 wurden 352 und im Jahre 1 966 für 
382 Dienstnehmerinnen 424 Zeugnisse dieser Art 
ausgestellt. 

Das Zentral-Arbeitsin pektorat hat eine stati
stische Auswertung der Fälle vorgenommen, in wel
chen von den Arboitsinspektionsärzten Zeugnisse 
nach § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes ausgestellt 
wurden . Diese Auswertung zeigte, daß die körper
liche Schonung bzw. das Ausschalten aller Einwir
kungen, die sich aus der Berufstätigkeit ergeben, 
auf den Verlauf gefährdeter Schwangerschaften 
einen großen positiven Einfluß nimmt. So haben 
87% jener werdenden Mütter, die n,uf Grund eines 
solchen Zeugnisses von der Arbeit freige tel l t  wurden, 
ein lebendes Kind entbunden ; in 74% der Fälle 
handelte es sich um Mütter, die bisher kinderlos 
waren. Die medizinischen Gründe für die Ausstel
lung der Zeugnisse waren überwiegend Zustände 
nach drohenden Fehlgeburten bzw. Fehlgeburten
neigung, sohin Fälle, in welchen der Fortbestand 
der Schwangerschaft gefährdet war. Diese Erfah
rungen beweisen die große soziale bzw. sozialmedi
zinische Bedeutung der Bestimmung de § 3 Abs. 3 
Mutterschutzgesetz .  

Abgesehen von den konkreten Aufgaben auf Grund 
des Mutterschutzgesetzes, umfaßt der Mutterschutz 
i m  Betrieb auch die Sorge für eine möglichst opti 
male Arbeitsplatzgestaltung für werdende und stil
lende Mütter nach den Grundsätzen der Arbeits
physiologie. Beispiele in dieser Hinsicht "ind die 
Arbeitshaltung oder Arbeiten im Sitzen. Einseitige 
Körperhaltungen am Arbeitsplatz müssen soweit 
als möglich vermieden werden ; Arbeiten im Sitzen 
erfordern eine angemessene Sitzhöhe, eine ausrei
chende Sitzfläche und eine in Höhe und Tiefe anpaß
bare Rückenlehne. Auf diese Weise können viele 
Beschwerden vermieden bzw. vermindert werden. 
Es wird zunächst immer versucht, durch entspre
chende Umgestaltung bzw. Anpa"stmg der Arbeits
bedingungen der werdenden a:utter den bisherigen 
Arbeitsplatz soweit als möglich zu erhalten, da ein 
Arbeitsplatzwechsel unter Umständen eine große 
psychische Umstellung erfordert, die mit Rücksicht 
auf den Zustand der werdenden Mutter vermieden 
werden soll. Anläßlich von Amtshandlungen in Be
trieben, in denen Frauen beschäftigt werden, wird 
der Dienstgeber von den Arbeitsinspektoren auch 
aufmerksam gemacht, an welchen Arbeitsplätzen 
weibliche Dienstnehmer im Falle einer Schwanger
schaft nicht beschäftigt werclen dürfen. 
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A r b e i t s z e i t  

Die Zahl der Beanständungen in bezug auf Ar
beitszeitvorschriften für Erwachsene zeigt die bei 
den Ausführungen über die Beschäftigung jugend
licher Dienstnehmer gebrachte Darstellung. Dieser 
i t zunächst ein dauernder Anstieg der Zahl der 
Beanständungen und in weiterer Folge ein ent
sprechender Rückgang zu entnehmen. Bei Amts
handlungen der Arbeitsinspektoren ergaben sich 
im Jahre 1966 insgesamt 5200 Beanständungen in 
Arbeitszeitangelegenheiten gegenüber 4904 im vor
angegangenen Jahr. 

Die rückläufige Tendenz war jedoch nicht in allen 
Betriebsklassen gegeben. So war vor allem im Ver
kehrsgewerbe weiterhin ein Ansteigen festzustellen. 
Diese Entwicklung verlangte nach besonderen Über
wachungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck wurde das 
Bundesministerium für Inneres ersucht, gemeinsame 
Kontrollen der Organe der öffentlichen Sicherheit 
mit Organen der Arbeitsinspektion auf der Straße 
durchzuführen. Nach längeren Verhandlungen wur
den im Jahre 1 959 zunächst in Wien und im Herbst 
des Jahres 1960 erstmals auch in einigen anderen 
Bundesländern Lenker fernfahrender Lastkraft
wagen auf der Straße hinsichtlich der Einhaltung der 
Arbeitszeitvorschriften kontrolliert. Diese Kon
trollen, die von Arbeitsinspektoren gemeinsam mit 
Organen der öffentlichen Sicherheit vorgenommen 
wurden, stellten eine wertvolle Unterstützung der 
Bestrebungen dar, auch bei den lüaftfahrern und 
Beifahrern ordnungsgemäße Zustände hinsichtlich 
der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften zu er
reichen. Erst diese Kontrollen und die daraufhin 
von den Arbeitsinspektoren durchgeführten Erhe
bungen in den Betrieben zeigten das Ausmaß der 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 
Arbeitszeitordnung bzw. der Ausführungsverordnung 
zu dem genannten Gesetz. In weiterer Folge ergab 
sich zunächst ein Rückgang der Zahl der fest
gestellten Übertretungen dieser Vorschriften. 

Im Jahre 1 963 hat sodann das Bundesministerium 
für Inneres zugestimmt, daß Organe der Arbeits
inspektion an allgemeinen Verkehrskontrollen der 
Bundespolizeibehörden bzw. der Gendarmeriedienst
stellen auf der Straße teilnehmen. Bei diesen Kon
trollen werden von den Arbeitsinspektoren die Auf
zeichnungen in den Fahrtenbüchern bzw. der 
Fahrtenschreiber auf Einhaltung der Arbeitszeit
vorschriften kontrolliert. Im Jahre 1 966 wurde 
auf diese Weise die Arbeitszeit der Lenker und Bei 
fahrer von 4630 Kraftfahrzeugen überprüft gegen
über 2297 im Jahre 1965. 

Damit mußte wieder ein Ansteigen der Zahl der 
festgestellten Übertretungen der Arbeitszeitvor
schriften beobachtet werden. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde in den letzten 
Jahren den Transporten brennbarer Flüssigkeiten 
auf der Straße zugewendet ; die Häufung von 
Unfällen dieser Kraftfahrzeuge erforderte auch ver
&tärkte Kontrollen in bezug auf die Arbeitszeit. Bei 
derartigen Kontrollen ist auch auf das internationale 
Recht Bedacht zu nehmen, da diese lüa,ftfahrzeuge 
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vielfach Transporte im grenzüberschreitenden Ver
kehr vornehmen. 

Die Grundlao-o für Übertretungen von Arbeitszeit
vorschriften w�ren des öfteren zu kurzfristig ange
setzte Liefertermine oder das Streben nach höherem 
Verdienst. Ein weiterer Grund liegt darin, daß Zu
widerhandlungen o-egen Vorschriften der Arbeitszeit
ordnung durch di: Gerichte zu almden sind, die bei 
der Beurteilung derartiger Vergehen andere Maß
stäbe anlegen, als es im Verwaltungsstrafverfahren 
der Fall wäre. Oft gelangen den Arbeitsinspekto
raten Übertretungen von Arbeitszeitvorschriften 
erst bei Auflöf;ung eines Dienstverhältnisses oder bei 
NichtbezahlunO' von geleisteten Überstunden zur 
Kenntnis .  

B ä c k e r e i a r b e i  t e r s c h u  t z  

Für den Schutz der Bäckereiarbeiter ist die Ein
haltung der Vorschriften des Bäcker�iarbeiterge
setz es über das Verbot der NachtarbeIt besonders 
wichtiO'. Es werden daher von den Arbeitsinspek
toren �ur Nachtzeit Kontrollen in Bäckereibetrieben 
durcho-eführt · im Jahre 1966 waren es 5705 Kon-o , 
t rollen. 
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Aus der Darstellung ist zu entnehmen, daß im 
Durchschnitt im Jahre 1956 noch auf 2·5 Betriebe, 
die zur Nachtzeit kontrolliert wurden, eine über
tretung entfallen ist, während dies im Jahre 1966 
erst bei 4·8 Betrieben der Fall war. Zu dieser Ver
besserung hat wohl auch die Modernisierung der 
Bäckereibetriebe durch Errichtung von Kühlanlagen, 
in denen entweder vorgeformte Teigstücke oder 
fertig gebackene Waren gekühlt werden, beigetragen. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat mit mehreren Er
kenntnissen eine KlarsteIlung darüber gebracht, 
welche Arbeiten bei Verwendung von solchen Kühl
anlagen noch als der Erzeugung von Backwaren 
dienende Arbeiten anzusehen sind und daher unter 
die Bestimmungen des Bäckereiarbeitergesetzes 
fallen. Ferner hat der genannte Gerichtshof in 
seinen Entscheidungen den Begriff der Backwaren 
näher umschrieben und zur Abgrenzung des Gel
tungsbereiches des Bäckereiarbeitergesetzes beige
tragen. 

o n n - u n d  F e i e r t a g s r u h e 

Die Zahl der in den einzelnen Jahren von der 
Arbeitsinspektion ermittelten Übertretungen der 
Sonn- und Feiertagsruhevorschriften ergibt sich aus 
der nachstehenden Darstellung ; im Jahre 1 966 
waren es 655 Fälle. 
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Übertretungen der Sonn- und Feiertagsruhevorschriften 

Das der Verordnung aus dem Jahre 1895, womit 
die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei einzelnen 
Kategorien von Gewerben gestattet wird, ange
schlossene Verzeichnis der gestatteten Sonntags
arbeit wurde im Jahre 1935 neu gefaßt und im Jahre 
1959 geringfügig geändert. In den letzten Jahren 
sind 'Iriederholt an die Arbeitsinspektion Ansuchen 
von Betrieben um Zulassung von aus technologischen 
G ründen notwendiger Sonntagsarbeit gerichtet wor
den . Derartigen Anträgen konnte mangels einer 
gesetzlichen Ermächtigung für die Gewährung von 
solchen Ausnahmen nicht stattgegeben werden. 
Ausnahmen von den Bestimmungen der Sonntags
ruhe können nur i m  Verordnungs wege zugelassen 
werden. 

H e i m a r b e i t  

Die Übcrwachung auf dem Gebiete der Heimarbeit 
erfolgt, da überwiegend Frauen in Heimarbeit be-

schäftigt werden, in den meisten Fällen durch weib
liche Inspektionsorgane. 

Der Umfang der Heimarbeit ergibt sich aus der 
Zahl der bei den Arbeitsinspektoraten vorgemerkten 
Auftraggeber, Heimarbeiter und Zwischenmeister ; 
die diesbezügliche Entwicklung ist aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich. 

J11hr 

1955 . . . . . . . . . . . .  
1956 . . . . . . . . . . . .  
1957 . . . . . . . . . . . . 
1958 . . . . . . . . . . . .  
1959 . . . . . . . . . . . .  
1960 . . . . . . . . . . . .  
1 9 6 1  . . . . . . . . . . . .  
1962 . . . . . . . . . . . .  
1963 . . . . . . . . . . . .  
1964 . . . . . . . . . . . .  
1965 . . . . . . . . . . . .  
1966 . . . . . . . . . . . .  

Zahl der bei den Arbeitsinspektoraten 
vorgemerkten 

Auftraggeber Heimarbeiter I Zwisehenmeister 

2.614 13 .253 2.524 
2.640 1 7 .874 2.738 
2 .53 1 16.723 2 .534 

2.468 1 6.010 2 .574 

2.472 1 5.52.4 2.454 
2.4 1 8  1 6.979 2 . 2 1 3  

2 .661 1 7 . 780 2.356 

2 .608 1 8 . 1 3 2  2.0 1 1  

3.080 1 8 . 1 6 1  1 .998 
3 . 1 86 1 9.540 1 .796 

2.707 18 .752 1 . 6 1 1  

2 .315  1 7 . 188 1 .539 

Die Zahl der von den Arbeitsinspektoraten über
prüften Auftraggeber, Heimarbeiter und Zwischen
rneister sowie die Zahl der bei den überprüften Auf
traggebern beschäftigten Heimarbeiter und Zwi
schenmeister ergibt sich aus den nachstehenden Zu
sammenstellungen. 

Jahr 

1955 . . . . . . . . . . .  . 
1956 . . . . . . . . . . .  . 
1951 . . . . . . . . . . .  . 
1 958 . . . . . . . . . . .  . 
1 959 . . . . . . . . . . .  . 
1 960 . . . . . . . . . . .  . 
1961 . . . . . . . . . . .  . 
1962 . . . . . . . . . . .  . 
1963 . . . . . . . . . .  . .  
1964 . . . . . . . . . . .  . 
1965 . . . . . . . . . .  . .  
1 966 . . . . . . . . . . . . 

1 955 
1 956 
1 957 
1 958 
1 959 
1 960 
1961  
1962 
1963 
1 064 
1 965 
1 966 

Jahr 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . 
• • • • • •  0 • • •  • 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

Zahl der überprüften 

Auftraggeber lfcimarbeiter I Z wischenmeister 

684 
790 
887 
7 1 3  
898 
874 
948 

1 .0 1 7  
916 

1 .006 
1 .067 

8 1 8  

2.601 
3.096 
3 .064 
3.168 
3.899 
4. 1 14 
4.049 
3.945 
4 .899 
5.464 
5.591 
4 .052 

339 
363 
2 1 5  
146 
264 
204 
230 
229 
227 
230 
182 178 

Zahl der bei den überprüften Auftraggebern 
beschäftigtcn 

lfeimarbeiter I Z,,;schenmeistcl' 

männlich I wciblich männlich wciblich 

579 5. 1 20 597 485 

730 8 .344 507 456 

763 6.772 720 495 

383 6.648 959 436 

526 8 .3 1 1  439 430 

632 8.685 462 384 

638 8.4 1 5  5 8 1  405 

506 0.536 644 76S 

705 9.354 628 408 

683 1 0.200 236 286 

647 10.774 237 345 

477 7.926 15G 198 

11 0  
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Im Vordergrund der Probleme steht der Entgelt
schutz. Immer wieder muß von den Arbeitsinspek
tionsorganen festgestellt werden, daß Auftraggeber 
Heimarbeiter und Zwischenmeister empfindlich 
unterentIohnen. In vielen Fällen muß die Arbeits
inspektion die bei den Heimarbeitskommissionen er
richteten Entgeltberechnungsausschüsse zur Ent
geltberechnung in Anspruch nehmen. Bei Fest
stellung einer Unterentlohnung werden die Auf
traggeber von den Arbeitsinspektoraten aufgefordert, 
die Minderbeträge nachzuzahlen. Die nachstehende 
Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der zu 
Nachzahlungen aufgeforderten Auftraggeber und 
über diE: Nachzahlungsbeträge. 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

120 

Jahr 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . 
• • • • • • .  0 . '  

. . . . . . . . . .  
• • • • • • • •  o .  

. . . . . . . . . .  
0 • • • • • • • • •  

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

I Zahl der zu Nachzahlungen I Summe der Nach-
aufgeforderten Auftraggeber zahlungsbcträge 

1 8 1  226.865,72 
167 272.912,28 
2 1 6  339.59 1 , 04 
1 30 269.884·45 
196 453 . 1 94,01 
2 10 379.276,54 
186 479. 124,22 
2 3 1  638.588,07 
2 3 1  700.420,48 
2 1 1  547.790·94 
233 762.792,99 
1 55 396.21 1 ,67 

Gesamtsumme . . .  5,466.652' 4 1  

Über wesentliche Beanständungen der Arbeits
inspektion auf dem Gebiete der Heimarbeit gibt die 
folgende Tabelle Aufschluß.  

Bekannt- Sozlal-
Listen- gabe der Abrech- Warte- Entgelt- ver-

Jahr führung Arbeits- und nungs- zeit schutz siehe-
Lieferbedin- bueh rung 

gungen 

1 955 . . . . .  1 . 199 92 1 . 253 46 1 .787 1 0 1  
1956 . . . . .  1 .523 644 1 .224 44 1 .597 1 04 
1957 . . . . .  1 .396 3 1 8  1 .032 25 2.020 252 
1 958 . . . . .  1 . 1 12 276 1 . 100 2 1  1 .559 8 1  
1959 . . . . .  1 .270 260 1 .283 43 1 . 569 75 
1 960 . . . . .  948 162 1 .369 4 1  1 .746 8 1  
1961 . . . . .  794 166 1 .402 5 1  1.478 77 
1962 . . . . .  920 194 1 .465 20 1.505 65 
1 963 . . . . .  834 1 5 1  1 .929 15 1 . 7 1 2  5 7  
1 964 . . . . .  8 3 1  1 34 2.265 23 1 .943 88 
1 965 . . . . .  1 .006 74 2.255 16 1 .8 1 0  60 
1 966 . . . . .  675 40 1 .087 1 8  1 . 2 1 1  33 

Erhebliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der 
Führung der Abrechnungsbücher ; demgemäß 
scheinen in der Tabelle auch zahlreiche diesbezüg
liche Übertretungen auf. Es hat sich gezeigt, daß 
infolge der Vielfalt der Erzeugnisse und aus betriebs
organisatorischen Gründen eine Änderung der für 
die Kontrolle der Heimarbeit erforderlichen N ach
weise notwendig ist. 
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Internationale Sozialpolitik 

Internationale Organisationen 

Die Tätigkeit im Rahmen internationaler Organi
sationen ist vielfach bestimmend für die weitere 
innerstaatliche Gestaltung auf sozialpolitischem Ge
biet oder wirkt sich für diese befruchtend aus. Es 
erscheint daher geboten, diese Tätigkeit auch im 
Rahmen dieses Berichtes kurz zu behandeln. 

O r g a n i s a t i o n  der  V e r e i n t e n  N a t i o n e n  

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
nimmt an der Behandlung sozialer Fragen durch die 
UNO, den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), 
die Europäische Wirtschaftskommission (ECE) sowie 
den Sozialausschuß und den Bevölkerungsausschuß 
des ECOSOC teil. 

I n  t e r n a  t i o n a l e  Ar b e i  t sorgan i s a  t i o n  

I m  Mai 1920 ist Österreich der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) beigetreten, der mit 
Stand vom l .  September 1966 1 16 Staaten angehören. 
Die Bestrebungen der Internationalen Arbeitsorga
nisation zur Förderung des sozialen Fortschrittes 
sind auf drei Hauptgebiete gerichtet, nämlich auf 
die Ausarbeitung internationaler Arbeits- und Sozial
normen, auf die Beratung der Mitgliedstaaten bei 
der Lösung sozialer Probleme und auf die Ver
öffentlichung und Verbreitung von Mitteilungen 
über die sozialpolitische Entwicklung. Die inter
nationalen Arbeits- und Sozialnormen, die von der 
Internationalen Arbeitskonferenz angenommen 
werden, haben die Form internationaler Überein
kommen und Empfehlungen. Seit der Gründung 
der Internationalen Arbeitsorganisation bis ein
schließlich 1 966 wurden 126 solcher Übereinkommen 
und 127 Empfehlungen beschlossen. 

Österreich hat bisher 34 Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation ratifiziert. Diese 
Zahl mag fürs erste im Vergleich zur Gesamtzahl 
der beschlossenen Übereinkommen niedrig erscheinen. 
Sie gewinnt aber sofort an Bedeutung, wenn man 
berück ichtigt, daß eine beträchtliche Anzahl der 
von Österreich nicht ratifizierten Übereinkommen, 
wie jene für die Seeschiffahrt, die Hochseefischerei 
oder für die Plantagenarbeiter, für Österreich ohne 
Belang sind. Im Verhältnis zu vergleichbaren 
europäischen Staaten ist daher die Anzahl der von 
Österreich ratifizierten Übereinkommen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation durchaus beachtens
wert. Die ratifizierten Übereinkommen sind im 
Anhang 4 angeführt. 

Die Ratifikation von Übereinkommen erfordert 
Anpassung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

an die Forderungen der Übereinkommen. Dies be
deutet, daß die ratifizierten Übereinkommen für den 
sozialpolitischen Fortschritt in Österreich bestim
mend gewesen sind. Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung ist ständig bemüht, in Ver
handlungen mit den anderen fachlich zuständigen 
ZentralstelIen sowie den Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber die Voraussetzun
gen für die Ratifikation von weiteren Übereinkom
men zu schaffen. Aber nicht allein ratifizierte 
Übereinkommen haben die sozialpolitische Rechts
gestaltung in Österreich beeinflußt ; auch nicht
ratifizierte Übereinkommen und vor allem die 
Empfehlungen, die im allgemeinen flexiblere und 
detailliertere Bestimmungen enthalten, haben ihre 
Auswirkungen, da sie Anlaß zur Schaffung neuer 
sozialpolitischer Regelungen und zur Anpassung oder 
Verbesserung bestehender Rechtsvorschriften sind. 

Österreich ist ferner seit 1952 Mitglied in 7 von 
insgesamt 10 Industrieausschüssen der Internationa
len Arbeitsorganisation. Es sind dies die Ausschüsse 
für Eisen und Stahl, für die mechanische Industrie, 
für Hochbau-, Tiefbau- und öffentliche Arbeiten, 
für Chemie, für Angestellte und Geistesarbeiter 
sowie der Textil- und der Binnentransportausschu ß. 

W el t g e s u n d h e i  t s o r g a n i s a t i o n  

Auf dem Gebiet der Volksgesundheit steht das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung als oberste 
Gesundheitsbehörde in enger Arbeitsverbindung mit 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Derzeit gehören der im Jahre 1946 gegründeten 
WHO 1 24 Staaten als Mitglieder und 3 Staaten als 
assoziierte Mitglieder an. Österreich ist Mitglied 
seit dem Jahre 1948. Die Arbeit der WHO vollzieht 
sich in 6 Regionen. Österreich arbeitet intensiv 
mit dem zuständigen Regionalbüro der WHO für 
EUl"Opa in Kopenhagen zusammen. 

Im Hinblick auf den Umfang des internationalen 
Transport- und Reiseverkehrs sind für die Mit
gliedstaaten der Epidemiedienst der WHO und 
deren Qllarantäneberichte unentbehrlich. Sie bieten 
größtmöglichen Schutz gegen Epidemien. Die WHO 
gibt täglich auf dem Fllnkweg an alle Gesundheits
behörden, Flugplätze und sonstige Stellen die wich
tigsten Seuchenberichte aus allen Teilen der Welt 
bekannt. Das Bllndesministerium für soziale Ver
waltung konnte auf Grund dieser Epidemieberichte 
schon in vielen Fällen zeitgerecht entsprechende 
Abwehrmaßnahmen zur Gesunderhaltung der Be
völkerung ergreifen. 

Die Virusabteilung der Bundesstaatlichen bak
teriologisch -serologischen Untersuchungsanstalt in 
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Wien gehört auf dem Gebiete der Viruserkrankungen 
und die Salmonellenzentrale an der Bundesstaat
lichen bakteriologisch-serologischen Untersuchungs
anstalt in Graz auf dem Gebiete der Bekämpfung 
von Darminfektionskrankheiten zum weltweiten 
Netz der Spezialinstitute der WHO. 

Für das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
sind auch die von der Weltgesundheit konferenz 
beschlossenen internationalen Gesundheitsvorschrif
ten (Sanitäts-Regulationen) bedeutungsvoll, die ein
heitliche Vorschriften für die Meldung besonders 
gefährlicher Infektionskrankheiten und Todesursa
chen vorsehen, wodurch wirksame öffentliche Ab
wehrmaßnahmen ermöglicht werden. In Zusammen
arbeit mit der Organisation nimmt Österreich auch 
an der internationalen Bekämpfung der Rauschgift
sucht teil. 

Österreich wird von der WHO aber auch laufend 
bei einer Reihe volksgesundheitlicher Maßnahmen, 
wie bei der Ausbildung von Ärzten des öffentlichen 
Dienstes und des Sanitätspersonals, bei der Gesund
heitserziehung der Bevölkerung und in Fragen der 
Umwelthygiene, unterstützt. 

E u r o p a r a t  

Seit dem Jahre 1956 ist Österreich Mitglied des 
Europarates. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist im Sozialexpertenkomitee, im 
Komitee für Volksgesundheit und in Komitees des 
Europarat-Teilabkommens vertreten . Bisherige Höhe
punkte waren die Schaffung der Europäischen 
Konvention über Menschenrechte und Grundfrei
heiten, die von Österreich im Jahre 1958 ratifiziert 
wurde, und der Europäischen Sozialcharta. Das 
Bundesministerium fÜl' soziale Verwaltung ist um 
eine Ratifikation der Sozialcharta bemüht. 

Anzuführen ist ferner die Mitwirkung auf sozialem 
Gebiet in der Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung ( OECD) und in der 
europäischen Freihandelszone (EFTA). 

Schließlich sollen von den internationalen Ver
einigungen, in denen das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung mitarbeitet, noch die Vereini
gung für soziale Sicherheit, die internationale 
Union gegen den Krebs und die internationale Ver
einigung gegen Tuberkulose erwähnt werden . 

G e g e n s e i  t i g k e i  t s a  b k o m m e n u nd s o n  s t i g e  
M a ß n a h m e n  i m  B e re i  c h  d e r  z wi s c h e n s ta a t

l i c h e n  S o z i a l e n  S i c h e r h e i t  

Der umfangreiche Komplex sozialversicherungs
rechtlicher Fragen, der sich insbesondere als Folge 
der Besetzung Österreichs zwischen diesem und der 
Bundesrepublik Deutschland ergeben hatte, konnte 
nach langwierigen Verhandlungen einer einvernehm
lichen Lösung zugeführt werden. 

Das im April 1951 abgeschlossene erste Sozial
versicherungsabkommen stellte den ersten Schritt 
zur Lösung dieser vielfältigen Probleme dar. Es 
umfaßt auf beiden Seiten die Kranken- ,  Unfall- und 
Rentenversicherung. Durch die vertraglichen Rege-
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lungen wird ein umfassendes Gegenseitigkeitsver
hältnis im Bereich der erfaßten Versicherungszweige 
herbeigeführt. Darüber hinaus enthält das Abkom
men detaillierte Regelungen über die Auf teilung der 
ehemals reichsrechtlichen Versicherungslast auf die 
beiden Vertragsstaaten. 

Das im Mai 1953 unterzeichnete zweite Sozial
versicherungsabkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland enthält versicherungsrechtliche Rege
lungen hinsichtlich des vom ersten Abkommen nicht 
erfaßten Personenkreises sowie auch eine Regelung 
über die Berücksichtigung von Leistungsansprüchen 
und Anwartschaften aus der Unfall- und Renten
versicherung bestimmter Oststaaten für österreichi
sche und deutsche Staatsangehörige sowie für Volks
deutsche in der österreichischen Renten- und Unfall
versicherung. Dieses Abkommen wurde in der Folge 
durch das Auslandsrenten-Übernahmegesetz abge
löst. 

Langjährige Verhandlungen führten im Dezember 
1 950 zum Abschluß eines die Kranken- ,  Unfall- und 
Rentenversicherung umfassenden Vertrages samt 
Schlußprotokoll zwischen Österreich und Italien. 
Dieser Vertrag wurde durch ein Zusatzprotokoll 
gleichen Datums hinsichtlich spezieller sozialversiche
rungsrechtlicher Probleme der Südtiroler und Kanal
taler, soweit sie dem Umsiedlerabkommen vom 
J-ahrc 1939 unterlagen, ergänzt. Die vertraglichen 
Bestimmungen entsprechen hinsichtlich der er
faßten Versicherungszweige i m  wesentlichen den im 
ersten Abkommen mit  der Bundesrepublik Deutsch
land getroffenen Regelungen. 

Das im Juli 1950 abgeschlossene Sozialversiche
rungsabkommen mit der Schweiz umfaßt in Öster
reich die Pensions- und Unfallversicherung, in der 
Schweiz die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
und die Unfallversicherung. Die Regelungen dieses 
Abkommens entsprechen in den einbezogenen Ver
sicherungszweigen im wesentlichen den Bestimmun
gen des ersten Abkommens mit der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Abkommen wurde im Feber 1 965 
durch ein Zusatzabkommen ergänzt. 

Sämtliche vorangeführten Abkommen wurden 
infolge der seither in den Vertragsstaaten - in 
Österreich insbesondere durch das Inkrafttreten des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und seinen 
Novellen - eingetretenen Rechtsänderungen revi
sionsbedürftig. Diesbezügliche Verhandlungen mit 
der Bundesrepublik Deutschland konnten im Dezem
ber 1 966 mit der Unterzeichnung eines neuen Ab
kommens über Soziale Sicherheit abgeschlossen 
werden. Mit der Schweiz sind Revisionsverhand
lungen in Aussicht genommen. Mit der Aufnahme 
von Verhandlungen über eine Revision des öster
reichisch -italienischen Sozial versi cherungsvertrages 
könnte nach Klärung einzelner Fragen im Bereich 
der Arbeitsmarktverwaltung gerechnet werden. 

Die mit Rücksicht auf die Beschäftigung von 
Gastarbeitern mit Spanien, Jugoslawien und mit der 
Türkei geschlossenen Abkommen über Soziale Sicher
heit umfassen den Bereich der Kranken- ,  Unfall
und Pensionsversicherung, die Familienbeihilfen 
und - mit Ausnahme des Abkommens mit der 
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Türkei - die Arbeitslosenversicherung. Diese Ab
kommen entsprechen in ihren Grundsätzen den in 
der Nachkriegszeit von Österreich abgeschlossenen 
Abkommen. 

Mit einer Reihe weiterer Staaten wurden Verhand
lungen oder Besprechungen geführt, die jedoch 
bisher nicht zum Abschluß von Abkommen auf dem 
Gebiet der Sozialen Sicherheit geführt haben. 

Im Abkommen vom Dezember 1957 zwischen der 
Republik Österreich und der Internationalen Atom
energieorganisation (IAEO) über den Amtssitz dieser 
Organisation sowie in weiteren Abkommen mit 
dieser Organisation wurden die sozialversicherungs
rechtlichen Verhältnisse des bei dieser Organisation 
beschäftigten Personenkreises geregelt. Ein dem 
Amtssitzabkommen mit der IAEO analoges Ab
kommen wurde im Juni 1965 mit der Organisation 
der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) abge
schlossen. 

Ferner hat das Bunde ministerium für soziale 
Verwaltung zur Wahrung der Gegenseitigkeit für 
die Gewährung von Leistungen der Sozia1versiche
rung im Verhältnis zu den USA, zum Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland und 
zum Königreich der Niederlande Verordnungen 
erlassen. 

Im Zusammenhang mit den internationalen Rege
lungen sei auch noch auf das Auslandsrenten-Über
nahmegesetz hingewiesen. 

Als Folge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse 
waren zehntausende Österreicher, deutsche Staats
angehörige und Volksdeutsche aus einer Reihe von 
Staaten (Albanien, Bulgarien, Freie Stadt Danzig, 
Deutsches Reich, Estland, Jugoslawien, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Un
garn und Sowjetunion) nach Österreich gekommen. 
Diese Personen hatten zum Teil sozialversicherungs
rechtliche Anwartschaften oder Ansprüche im Her
kunftsland erworben. Es ergab sich nun die Frage, 
wie ihr Lebensabend gesichert werden könnte, weil 
besonders bei älteren Personen zu erwarten war, 
daß sie bis zum Anfallsalter für eine Alterspension 
aus der österreichischen Pensionsversicherung allein 
in Österreich nicht mehr genügend Versicherungs
zeiten würden erwerben können. Au ßerdem mußte 
aber auch für die Personen gesorgt werden, deren 
Pensionsanspruch im Herkunftsland durch die 
Flucht nach Österreich verlorengegangen war. 
Zur Bereinigung dieser Probleme setzte das kleine 
Österreich eine soziale Großtat, das Auslandsrenten
Übernahmegesetz (ARÜG) .  

"Ver spätestens bis  zum 27 .  November 1961 in 
Österreich einen nicht nur vorübergehenden Auf
enthalt genommen hatte, dem wird grundsätzlich 
seine Pension, die er im Hcrkunftsland bezogen hat, 
nunmehr in Österreich ausgezahlt ; ebenso werden 
Versicherungszeiten, die i m  Herkunftsstaat erworben 
wurden, wie österreichische Versicherungszeiten in  
einer Leistung aus der österreichischen Pensions
versicherung berücksichtigt. Damit wurde die Sorge 
dcr Flüchtlinge um ihre Soziale Sicherheit weitgehend 
gemildert. Dcr ausländische Pensionist 'wird öster-

reichi cher Pensioni t ;  der ausländische Dienst- .  
nehmer wird so behandelt, als hätte er die aus
ländischen Versicherungszeiten in Österreich erworben. 
Österreich kann wohl mit Recht auf diesen Beitrag 
zur Linderung des internationalen Flüchtlingspro
blems stolz sein. Es ist aber auch anzuerkennen, 
daß durch die nach Österreich gekommenen Per
sonen cin wertvoller Zuwachs an Arbeitskräften 
erfolgte, die zur ,virtschaftlichen Entwickl ung bei
getragen haben. 

Die Übersichten auf den Seiten 124 und 1 25 
zeigen die Verflechtung Österreichs in Europa i m  
Bereich der Sozialen Sicherheit und den Einzugs
bercich des Auslandsrenten-Übernahmegesetzes. 

M a ß n a h m e n  i m  B e r e i c h  
d e r  K r i e g s o p fe r v e r s o r g u n g  

I m  September 1964 ist der Vertrag mit der 
Bundesrepublik Deutschland über Kriegsopfer
versorgung und Beschäftigung Schwerbeschädigter 
in Kraft getreten. Wesentlicher Inhalt dieses Ver
trages ist Gegenseitigkeit hinsichtlich der Heilfürsorge 
und beruflichen Au bildung, der orthopädischen 
Versorgung sowie der Anwendung des österreichi
schen Invalideneinstellungsgesetzes bzw. des deut
schen Schwerbeschädigtengesetzes auf die im Staats
gebiet des anderen Vertrags staates wohnenden 
oder sich dort nur vorübergehend aufhaltenden 
Kriegsopfer. Diesem Vertrag war ein im Jahre 1 952 
zwi chen den zuständigen Behörden der beiden 
Staaten abgeschlossenes V erwaltungsü bereinkommen 
ü bel' die Heilbehandlung und orthopädische Ver
sorgung der im anderen Staat wohnhaften Kriegs
beschädigten vorausgegangen. 

Im Jahre 1966 erfolgte erstmalig eine Kosten
erstattung zwischen den beiden Vertragsstaaten, 
die einen Saldo zugunsten Österreichs ergeben hat. 
Außerdem wurde das Begutachtungsverfahren für 
einen Zusatz vertrag abgeschlossen, der im September 
1 965 in München paraphiert worden war. Dieser 
Zusatzvertrag, dessen Genehmigung durch den 
Nationalrat und Ratifikation bereits in die Wege 
geleitet wurde, hat im wesentlichen die Einbe
ziehung sonstiger kleinerer Gruppen von Versor
gungsberechtigten in den Vertrag zum Inhalt. 
Ferner die Gewährung von Heilfürsorge und ortho
pädischer Versorgung bei einem vorübergehenden 
Aufenthalt der Kriegsbeschädigten i m  Heimatstaat, 
Erleichterungen für die Versorgungsberechtigten 
des anderen Vertragsstaates bei der Geltendmachung 
von Versorgungsansprüchen und schließlich Gegen
seitigkeit bei der Vollstreckung von Entscheidungen 
auf dem Gebiete der Kriegsopferversorgung im 
anderen Vertragsstaat. 

M a ß n a h m e n  i m  B e r e i c h  
d e r  V o l k s g e s u n d h e i t  

Auf dem Gebiete der Volksgesundheit bestehen 
zahlreiche internationale bzw. zwischenstaatliche 
Regelungen, die im Anhang 4 angeführt sind. 
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Einzugsbereich d es 

Ausla ndsre nten-überna hmeg esetzes 

A . . . . .  Al banien 

B . . . . .  Bulgarien 

o . . . .  Freie Stadt Danzig 

DR . . .  Deutsches Reich 

E . . . . .  Estland 

J . . . . . Jugoslawien 

o 
Le . . . .  Lettland 

Li . . . .  Litauen 

P . . . . .  Polen 

R . . . . .  R umänien 

T . . . . .  Tschechoslowakei 

U . . . .  Ungarn 

UdSSR . Sowjetunion Gebietsstand 31 . Dezember 1937 
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Schlußbetrachtungen 

Die Sozialpolitik ·wird heute von verschiedenen 
Faktoren bestimmt. Sie befaßt sich nicht nur mit der 
Arbeiterfrage, sondern ist Teil der Gesamtpolitik 
geworden. Ihre Aufgabe ist die Regelung der Ver
hältnisse der gesellschaftlichen Gruppen unter
einander und die Stellung des einzelnen im Rahmen 
einer übergeordneten Sozialordnung. 

Die moderne Industriegesellschaft unterscheidet 
sich grundsätzlich von der überwiegend bäuerlichen, 
kleinstädtisch-handwerklichen Gesellschaft, wie sie 
noch am Beginn der klassischen Sozialpolitik bestand. 
Diese neue Gesellschaft mit massierten Siedlungs
räumen wird von einer sachintensiven Wirtschaft 
bestimmt. Der materielle Bereich hat sich gegenüber 
früheren Zeiten bedeutend ausgedehnt. Eine stark 
arbeitsteilige Wirtschaft produziert heute mit ge
waltiger Kapitalinvestition für einen anonymen 
Großmarkt. Die starke Spezialisierung, die eine 
entsprechend höhere Ausbildung zur Voraussetzung 
hat, wir sprechen daher auch von einer modernen 
Bildungsgesellschaft, läßt den einzelnen immer 
weniger den Gesamtprozeß und das Gesamtergebnis 
überschauen. Das natürliche Streben nach Erfüllung 
materieller Lebensansprüche wurde vielfach zum 
Motor der gesellschaftlichen Dynamik. Durch Wirt
schaftswachstum und durch eine doch im wesent
lichen gleichmäßige Steigerung der Einkommen, 
mitbeeinfl.ußt durch eine suggestive Werbung, wurde 
der Weg zur Wohlstands- oder Konsumgesellschaft 
eingeschlagen. 

Im folgenden sollen einige grundsätzliche Aus
führungen über den weiteren Weg der Sozialpolitik 
und die Entwicklung des sozialen Rechts gebracht 
werden .  

S o z i al v e r s i c h e r u n g  

Dem Teilbericht über die Sozialversicherung ist 
zu entnehmen, daß in  Österreich der größte Teil 
der Bevölkerung durch die Sozialversicherung erfaßt 
wird. Diese Tatsache gilt nicht nur gemessen an den 
Zielsetzungen der innerstaatlichen Sozialpolitik in 
den letzten zwei Jahrzehnten, sondern auch unter 
Heranziehung internationaler Vergleiche. Auch kann 
das System der österreichischen Sozialversicherung 
als umfassend bezeichnet werden. 

Die große Gruppe der Dienstnehmer, aber auch 
die Selbständigen sind in Leistungssysteme einge
ordnet, die alle wesentlichen, also die klassischen 
Risken der Sozialen Sicherheit, in weitem Maße 
decken. Bei einer wenigstens einigermaßen regel
mäßigen Beitragsleistung wird ein sozial nicht 
vertretbares Absinken des Einkommens im Ver-

sicherungsfall abgewendet. Es gibt freilich hievon 
gewisse Ausnahmen, vor allem für die bäuerliche 
Bevölkerung. Auch bestehen nach wie vor gewisse 
Härten und Lücken, die zu beseitigen eine Aufgabe 
der kommenden Sozialgesetzgebung sein wird. 

In diesem Zusammenhang ist auf eine Tatsache 
hinzuweisen, die nicht immer entsprechend erkannt 
wird, nämlich die wirtschaftspolitische Bedeutung 
der Sozialen Sicherheit in Österreich. Es entspricht 
nicht nur theoretischen Erkenntnissen, daß die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik heute auf das engste 
zusammenarbeiten müssen, sondern auch der soziolo
gischen Wirklichkeit. 

Unter den gesamtwirtschaftlichen Aspekten der 
Sozialversicherung soll an dieser Stelle noch der 
einkommenspolitische besonders hervorgehoben wer
den. Gerade die in letzter Zeit wahrgenommenen 
und keineswegs auf Österreich beschränkten Schwä
chezeichen des Wirtschaftsablaufes zeigen, welche 
Bedeutung der Massenkonsum, also auch die Nach
frage, die sich durch das Einkommen der Sozial
leistungsempfänger ergibt, im Wirtschaftsablauf 
besitzt. 

Diese Tatsachen müssen vor allem bei jenen Ent
scheidungen entsprechend berücksichtigt werden, 
die auf die Einkommen der Empfänger von Sozial 
leistungen eine besondere Auswirkung haben. Der 
Gesetzgeber hat daher die bedeutendste Maßnahme 
dieser Art, das ist die jährliche Anpassung der 
Renten und Pensionen, einem Begutachtungsver
fahren unterworfen, das Überlegungen der geschil
derten Art ausdrücklich vorschreibt. Die bisherige 
Tätigkeit des Beirates für die Pensions- und Renten
dynamik hat deutlich erkennen lassen, daß sich seine 
Mitglieder dieser umfassenden Aufgabenstellung und 
Verantwortung bewußt sind. 

Bei der Würdigung der gesamtwirtschaftlichen 
Bedeutung der Sozialversicherung soll noch ein 
weiterer Gesichtspunkt hervorgehoben werden, der 
ebenfalls nicht immer entsprechend beachtet wird. 
Er liegt in der weitgehenden Befreiung von der 
Vorsorge für den von der Sozialgesetzgebung ge
deckten Einkommensentfall .  Diese Befreiung kann 
n icht nur auf den einzelnen bezogen beurteilt werden ; 
sie spielt auch für die kleineren Gemeinschaften 
eine entscheidende Rolle. Die Betriebe und im 
besonderen die Familien sind in  zunehmendem 
Maße von Belastungen entbunden, die eine schwere 
Beeinträchtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
darstellen können. Die Einführung einer ausreichen
den Altersvorsorge hat aber auch dazu geführt, 
daß dem manchmal schwierigen Generationswechsel 
nicht nur in menschlicher sondern oft auch in be-
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trieblicher Hinsicht manche Schärfe genommen 
wurde . 

Bei einer Würdigung des bestehenden gesetzlichen 
Systems der Sozialen Sicherheit drängt sich sogleich 
die Feststellung auf, daß es wohl das Ergebnis einer 
organischen Entwicklung ist, aber nicht immer nach 
einheitlichen Grundsätzen gestaltet wurde. Viele 
Regelungen der geltenden Sozialrechtsordnung sind 
nur mehr aus der historischen Entwicklung erklär
lich. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, daß neue 
Zielsetzungen nicht durch grundlegende Reformen, 
sondern durch eine Verfeinerung der bestehenden 
Ordnung erreicht wurden, wodurch diese auch 
komplizierter wurde. Mit der Schaffung des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes wurde für die 
Dienstnehmer ein entscheidender Schritt in die 
Richtung einer notwendigen Systemklarheit und 
Einheitlichkeit getan, doch hat das Hereinwachsen 
anderer großer Gruppen von Erwerbstätigen in die 
Sozialversicherung zu einer Uneinheitlichkeit im 
System der Sozialen Sicherheit geführt. 

Auch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
selbst läßt unterschiedliche Auffassungen erkennen. 
Die Verquickung der Ergebnisse historischer Ent
wicklungen mit neuen Wegen zeigt sich etwa recht 
deutlich in der Organisation der Sozialversicherungs
träger . Als Beispiel möge angeführt werden, daß 
der Gesetzgeber durch die Trennung der Pensions
versicherung von Angestellten und Arbeitern eine 
weitgehende Berücksichtigung der Besonderheiten 
dieser Großgruppen anstrebt. In der Krankenver
sicherung hingegen, wo die Tatsache der arbeitsrecht
lichen Differenzierung eine ungleich größere Rolle 
spielt als nach der Erreichung des Ruhestandes, 
wurde die territoriale Gliederung beibehalten. Ähn
liches gilt für die ebenfalls nur historisch erklärbare 
Tatsache, daß dem Hauptverband der österreichi
sehen Sozialversicherungsträger die Institute direkt 
angehören, jedoch ein Unterverband für den Bereich 
der Selbständigen-Krankenversicherung besteht. 

Die durch die Aufeinanderfolge zahlreicher Kor
rekturen und Einzelmaßnahmen gekennzeichnete 
Entwicklung kommt auch im Leistungsrecht zum 
Ausdruck. So bestehen einerseits überlappmigen in 
der Funktion der einzelnen Zweige der Sozialen 
Sicherheit, daneben aber ebenso Lücken, also nicht 
hinlänglich berücksichtigte Bedürfnisse. 

Es muß aber auch auf die Tatsache hingewie 'en 
werden, daß verschiedene Leitprinzipien der Sozialen 
Sicherheit im derzeitigen System nebeneinander 
auftreten und die geltenden Bestimmungen geprägt 
haben. In vieler Hinsicht ist das Versicherungs
prinzip vertreten, es finden sich aber auch Versor
gungsgesichtspunkte oder es wird - wie etwa im 
Ausgleichszulagenwesen - durch fürsorgeähnliche 
Einrichtungen ergänzt. Nicht unmaßgeblich war 
ferner für die Entwicklung, daß als Leitbild für die 
Soziale Sicherheit im Alter das Pensionsrecht des 
öffentlichen Dienstes herangezogen wurde. 

Wenn zu prüfen ist, welche Maßnahmen in näherer 
Zukunft erforderlich sind, ergeben sich zunächst in 
der Krankenversicherung eine Reihe von Aufgaben. 
Schon eine Betrachtung der Zeitungsberichte über 
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Sozialfragen in den letzten Jahren läßt erkennen, 
daß hier ein gewisser Schwerpunkt in der Kritik und 
in den Wünschen liegt. Es muß aber ebenso fest
gestellt werden, daß Fehleinschätzungen weit ver
breitet sind und daher eine ausreichende Infor
mation der Öffentlichkeit besonders wichtig wäre. 

Außer Streit steht, daß es energischer Maßnahmen 
bedürfen wird, um der Krankenversicherung eine 
dauerhafte und ausreichende finanzielle Basis zu 
geben. Dazu gehört in erster Linie ein entsprechen
der Anteil der Einkommen, der für Zwecke der 
Krankenversicherung zur Verfügung steht. Bekannt
lich hat das langjährige Erstarren der Versicherungs
höchstgrenze im Zusammenhang mit dem allgemein 
ständig steigenden Lohnniveau dazu gefühI·t, daß 
immer größere Teile der gesamtwirtschaftlichen 
LohIlsumme der Beitragspflicht entwachsen sind, 
was besonders zu einer fortschI'eitenden Entlastung 
der höheren Einkommen geführt hat. Diese Ent
wicklung ist umso bedenklicher, als damit die so 
wichtige Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 
des einzelnen in der Solidaritätsgemeinschaft der 
Versicherten beeinträchtigt wird. 

Die Anforderungen an die Krankenversicherung 
steigen nach wie vor erheblich. Auf die besondere 
Rolle der Sachleistungen wurde bereits im Teil
bericht hingewiesen. Insbesondere kann der Wunsch 
der Spitalserhalter nach einer stärkeren Beteiligung 
der Krankenversicherung an den Erhaltungskosten 
nicht übersehen werden. 

In den letzten Jahren sind oft Meinungsver
schiedenheiten zwischen der Krankenversicherung 
und den Interessenvertretungen der Ärzte aufge
treten. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, daß es 
zwischen diesen Partnern der Sozialen Sicherheit zu 
Gesamtvereinbarungen über die Honorierung der 
von den Ärzten an die Versicherten erbrachten 
Leistungen kommt. Aufgetretene Schwierigkeiten 
konnten bisher immer wieder beseitigt werden. 
Auch im Bereich der Bauernkrankenversicherung, 
für die eine Vereinbarung bisher nicht zustande 
kam, muß eine solche Regelung erreicht werden. 

Notwendig erscheint es auch, gewisse Grund
tatsachen und elementare Voraussetzungen einer 
umfassenden Krankenversicherung gerade in der 
Gegenwart in Erinnerung zu rufen. Die Honorierung 
der Vertragsärzte kann nur auf zweierlei Art ge
ordnet sein : Entweder es werden aus den nach dem 
Einkommen der Versicherten, also nach sozialen 
Gesichtspunkten und nach Leistungsfähigkeit ge
staffelten Beiträgen relativ gleichmäßige Einkommen 
für die Ärzteschaft direkt vermittelt oder es wird 
nach dem Ersatzkassensystem für den einzelnen 
Versicherten, der den Arzt zunächts selbst honoriert, 
eine Schadloshaltung vorgesehen. Während die 
Standesvertretungen der Ärzteschaft sich bisher 
eindeutig um die Verwirklichung des erstgenannten 
Prinzips bemüht haben und dementsprechend sogar 
die im Gesetz nicht vorgesehene Fallpauschalierung 
vereinbart haben, scheint nunmehr eine Tendenz 
an Boden zu gewinnen, welche eine direkte finanzielle 
Auseinandersetzung zwischen Arzt und Patienten 
anstrebt. Damit würde allerdings die Verwirklichung 
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eines vollkommenen ·ozialen Riskenausgleichs in der 
Solidaritätsgemeinschaft der Versicherten in Fragc 
gestellt .  Eine allgemeine Entwicklung in diesem 
Sinne würde einen empfindlichen Rückschritt be
deuteil. 

Es ist jedenfalls notwendig, die yerschiedenen 
Vorschläge, die eine Verbesserung der ituation der 
Krankenversicherung zum Ziele haben, eingehend 
zu prüfen und da.nach den weiteren Weg festzulegen, 
der es diesem wicht igen Zweig der Sozialver 'icherung 
ermöglicht, seinen Aufgaben in sozialer und gerechter 
Weise zu entsprechen. 

Obwohl gerade in der Pensionsversicherung ein 
beachtlich hohes Leistungsniveau erreicht wurde, 
ergeben sich auch in die.:iem Zweig der Sozialen 
Sicherheit Aufgaben für die nächste Zukunft .  Das 
Ministerium wird sich neben der Beseitigung ver
schiedener Unzulänglichkeiten und Härten vor 
allem mit der Frage zu befassen haben, auf welche 
·Weise eine Verbesserung der vVitwenpensionen er
reicht werden kann. Es wird bereits seit längerem 
die Forderung erhoben, den für die Witwenpension 
geltenden Prozentsatz der Eigenpension des ver
sicherten Ehegatten zu erhöhen. Die es Anliegen 
ist in der Tatsache begründet, daß mit dem Wegfall 
eines Ehepartners keine Halbierung der bisherigen 
Haushaltskosten eintritt. Dies kann jedoch nur 
dann anerkannt werden, wenn das Arbeits- oder 
Pensionseinkommen des Gatten die alleillige oder 
hauptsächliche Quelle des Familienunterhaltes war. 
Es wird daher notwendig sein, genau abgegrenzte 
Maßnahmen zu erwägen, um dafür erreichbare Mittel 
sinnvoll für Verbesserungen zu verwenden. 

Besonderes Augenmerk wird auch grundsätzlichen 
Anpassungs- und Finanzierungsfragen der Pensions
versicherung zuzuwenden sein. Durch das Pensions
anpassungsgesetz 1965 wurde auf fünf J ahTe ein 
Dynamisierungs- und Deckungskonzept geschaffen, 
das wesentliche Mehrbelastungen der arbeitenden 
Bevölkerung und des Staatshaushaltes vorsieht, das 
aber im Anpas ungssystem bereits heftig kritisiert 
wird. Sosehr es auch geboten erscheint, das im 
Zeitpunkt der Schaffung allseits bcjahte Dynami
sierung::lsy,,;tem auf seine Tauglichkeit zu prüfen, 
werden alle Verbesserungs maßnahmen und vor allem 
der Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens nur in der 
Gesamtschau der wirtschaftlichen Belastbarkeit zu 
erwägen sein. Auf das hiezu schon weiter oben 
Gesagte sei nochmals besonders hingewiesen. 

Ein nicht zu übersehendes Anliegen ist im Bereich 
der Alters- ,  Erwerbsunfähigen- und Hinterbliebenen
versorgung der weitere Ausbau der landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherung. Es wird jedoch 
notwendig sein, vorerst grund··ätzlich klarzustellen, 
welche Funktion der landwirtschaftlichen Zuschuß
rentenversicherung im Zuge der weiteren Ent
wicklung zukommen soll. In Anbetracht der be
sonderen Verhältnisse in der Landwirtschaft ist 
dabei jedoch auch zu berücksichtigen, daß die 
Erbringung angemessener Beiträge vielfach auf 
Schwierigkeiten stoßen würde. Eine sehr we entliche 
Ausweitung des Bundesbeitrages in der land
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung würde 
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jed ch Momente eines strukturellen Einkommens
ausgleiches tragen, der weit in das Gebict der Agrar
politik reicht und daher nicht allein vom Standpunkt 
der Sozialen icherheit aus beurteilt wcrden kann. 

Im Rahmen dieser allgemeincn Ausführungen 
über dcn tand der Sozialen Sicherheit, wclche natur
gemäß Einzelheiten außer acht lassen müssen, sei 
noch etwas eingehender auf eine Tatsache hinge
wie3en, die die Arbeit im sozialen Bereich immer 
wieder erschwert, nämlich das Vorliegen von Fehl
cinstellungen und Fehlbeurtcilungen verschiedenster 
Art in der Öffentlichkeit. 

Besonder in Dienstnehmerkreisen findet sich 
ver ·chiedentlich noch die Auffassung, daß die Sozial
versicherung als ein Instrument der U mverteilung 
zu Lasten der Besitzenden und zugunsten der Dienst
nehmerschaft insgesamt dienen kann. In Anbetracht 
des erreichten Ausmaßes der Sozialversicherung und 
der Einbeziehung fast aller Berufe kann aber heute 
der m verteilungsprozeß der Sozialversicherung 
hauptsächlich nur mehr als Ausglei h ZIVi ·chen der 
ge amten arbeitenden Generat ion und den Sozial 
leistungsempfängern sowie als Solidaritätsausgleich 
zwischen den sozialen Schichten innerhalb der 
einzelnen Berufe angesehen werden. Höhere Leistun
gen aus dcr Sozialversicherung können nur durch 
eine stärkere Heranziehung aller Erwerbstätigen zu 
finanziellen Leistungen erzielt werden. Die Wechsel 
wirkung zwischen Sozialleistungen und Soziallasten 
wird aber nicht immer entsprechend gewürdigt und 
dargestellt. Vorsichtige Entscheidungen in der 
Sozialen Sicherheit werden bis in die jüngste Ver
gangenheit als hart kritisiert. Vielfach wird noch die 
Meinung vertreten, daß durch Zurückhaltung be
'timmte Kreise der Bevölkerung von ihren sozialen 
Verpflichtungen enthoben werden. Die Vermehrung 
von Sozialausgaben bewirkt heute nicht mehr elen 
Abbau angehäufter Reichtümer, sondern die Ver
mehrung sozialer Belastungen für alle, und zwar 
ntweder auf dem direkten \iVcg der Beitragsleistung 

oder dem indirekten Weg der Be.,;teuerung. Die einer 
gewi sen Tragik niemals entbehrende Interessen
au ·einandersetzung zwischen Jung und Alt ist durch 
die moderne Sozialversicherung zwar auf gcsell
schaftliche Ebene verlagert, vermenschlicht und zu 
hoher Gerechtigkeit geführt, aber nicht beseitigt 
worden. Es i. t erstaunlich, daß die An icht, mit der 
Organisation der Vorsorge könnten Werte vermittelt 
werden, welche die Jungen nicht im selben Umfang 
belasten, noch immer zu finden ist. Es müßte daher 
eine vordringliche Aufgabe der Aufklärungsarbeit 
aller Interes envertretungen sein, die ·ozialen Zu
sammenhänge aufzuzeigen. Ernsthafte Sozialpolitik 
kann nicht betrieben werden, wenn einerseits der 

mfang der Abgabenbelastung beklagt und anderer
. ·eits ein we entlicher Ausbau des Sozialsystems 
reklamiert wÜ·d. 

Eine Fehleinstellung liegt auch in einer nicht mehr 
berechtigten Betonung des Versicherung,;prinzips 
vor. Besonders die Diskussionen um die Ruhens
bestimmungen in der Pensions ver ·icherung haben 
gezeigt, daß das Wesen der heute notwendigerweise 
mit Versorgungsprinzipien ausgestatteten Sozial-
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yersicherung mißverstanden wird. Es wäre sonst 
nicht mögl ich, daß immer wieder vom natürlichen, 
durch Beitragsleistnng erworbenen Rechtsanspruch 
auf volle Pensionen neben voller Erwerbstätigkeit 
hingewie 'en wird, obwohl bekannt ist, daß die 
Leistungen der Pensionsversicherung nur durch ein 
unmittelbares Opfer der erwerbstätigen Generation 
unter maßgeblicher Heranziehung von Staatsmitteln 
möglich ist. 

Zur Verbesserung der Situation wäre wohl auch 
erforderlich, daß im öffentlichen Schul- und Bildungs
wesen mehr Kenntnisse über soziale Tatsachen ver
mittelt werden. Als Beispiel dafür, welche verhäng
nisvollen Mißverständnisse vorliegen, sei angeführt, 
daß nicht wenige Dienstnehmer ihre gesamten 
Sozialversicherungsbeiträge als Krankenkassenbei
träge ansehen, nur weil der Dienstgeber alle Beiträge 
an den Krankenversicherungsträger abführt und dies 
in der Lohnabrechnung vermerkt. 

Zusammenfassend und auf lange Sicht gesehen, 
wird es Aufgabe der Sozialpolitik sein, das bestehende 
System der Sozialen Sicherheit nicht nur auszubauen, 
sondern auch rationeller zu gestalten und den als 
richtig erkannten Ordnungsprinzipien zum Durch
bruch zu verhelfen. Zu einer prinzipiellen Klarheit 
sollte auch das Bestreben nach einem richtigen Maß 
von Vereinfachung und Vereinheit]jchung der ge
samten Sozialversicherung treten. Aber auch die 
Eigenheiten und Besonderheiten der einzelnen beruf
lichen Gemeinschaften müssen entsprechend berück
sichtigt werden. 

Auf lange Sicht gesehen wird es auch notwendig 
sein, das gesetzliche System der Sozialen Sicherheit 
ausreichend zu gestalten, aber von untragbaren 
Leistungskatalogen nach Möglichkeit abzusehen. 
Entscheidende Ansätze dazu liegen heute schon in 
den Satzungen oder in den Anpassungsverordnungen, 
welche über Empfehlung des Beirates ergehen, aber 
auch im Ermessensspielraum für Gesundheitsfür
sorge- und Rehabilitationsleistungen vor. Unter 
besonderer Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
sollte es für die spätere Zukunft möglich sein, ein 
klares und überschaubares Fundament der Sozialen 
Sicherheit durch das Gesetz zu schaffen, das durch 
eine elastische und versichertennahe Verwaltung 
jeweils sinnvoll und aktuell angewendet wird. 

A r  b e i  t s m  a r  k t p  o l i  t i  k 

Eine Arbeitsmarktpolitik, in den größeren Zu
Eammenhang der Sozial- und Wirtschaftspolitik 
gestel lt, muß aktiv sein . Das bedeutet, daß sie auc.h 
ein Mittel zur Förderung des Wirtschaftswachstums 
sein muß. Durch ihre Maßnahmen sollen unter Wah
rung dcs Grundsatzes der Freiheit der Wahl des 
Arbeitsplatzes die Arbeitskräfte in die Lage ver
setzt werden, eine für sie günstige Be chäftigung zu 
finden. 

Oft läßt es der Arbeitsmarkt an einer ausreichen
den und prompten Selbstregulierung fehlen. Solche 
Anpassungsschwierigkeiten können besonders durch 
Konjurikturschwanlmngen und Strukturprobleme 
stärker hervortreten. Hier hat die Arbeitsmarkt
politik aktiv, teils vorbeugend, teils unterstützend 
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und lindernd, einzugreifen. Dabei hat eine richtige 
Beschäftigungspolitik stets dynamisch zu sein und 
be onders den regionalen Strukturwandlungen der 
Wirtschaft Rechnung zu tragen. 

Derzeit spielen in Österreich, seinem Entwicklungs
grad entsprechend, die Ver chiebungen von der Land
wirtschaft zur Industrie und zum Dienst leistungs
sektor, das sind Handel und Verkehr, freie Berufe, 
Dienstlei tungen und öffentlicher Dienst, noch immer 
eine große Rolle. 1951 entfielen auf Land- und Forst
wirtschaft noch 32·3 %  aller Erwerbstätigen ; 37·3 % 
Waren in Industrie und Gewerbe und 26·9% im 
tertiären Sektor tätig. 1961  hatte sich das Verhältnis 
zu 22 · 7 %  gegenüber 42·8% und 32·6% verschoben. 
Der sekundäre Sektor Industrie und Gewerbe sowie 
der tertiäre Sektor waren zu gleichen Teilen auf 
Kosten der Landwirtschaft gewachsen. In der 
Zukunft ist mit einem weiteren Aufholen des ter
tiären Sektors gegenüber Industrie und Gewerbe zu 
rechnen. 

Auch in der Industrie ist zwischen typischen 
Wachstumsindustrien, wie chemische Industrie und 
Papierverarbeitung, und eher stagnierenden Indu
strien, die überdies infolge der Rationalisierung 
Arbeitskräfte abgeben, zu unterscheiden. Zur letz
teren Gruppe zählen in Österreich etwa die Papier
industrie und j üngst auch die Eisen- und Stahl
industrie. Es zeigt sich dabei, daß die fortschreitende 
technische Entwicklung immer mehr qualifizierte 
Arbeiter und Angestellte im Vergleich zu unge
lernten Kräften erfordert. Ungenügendes Angebot an 
Fachkräften ist häufig einer der entscheidenden Eng
pässe für die weitere Entwicklung der Wirtschaft . 

Diesen Entwicklungen ist besonders durch Maß
nahmen zur Förderung der beruflichen Mobilität zu 
begegnen. Es wird aber auch dem vielfach zu 
beobachtenden Streben Jugendlicher, unter Zurück
stellung der weiteren Berufsau b ildung möglichst 
früh zu einem entsprechenden Verdienst zu gelangen, 
entgegenzuwirken sein. 

Anderen Engpässen auf dem Arbeitsmarkt könnte 
ebenso wie auch in anderen westl ichen Staaten durch 
Teilzeitbe chäftigung, z. B. für weibliche Arbeits
kräfte, begegnet werden. 

Die Dienstnehmer verfügen meist in viel geringerem 
Maße als die Dienstgeber über Informationen und 
über die Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung 
und damit ihre beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten 
abzuschätzen und allein aus eigenem Vorsorge zu 
treffen. Ihre Mobilität wird überdies durch berufliche 
und regionale Anpassungsschwierigkeiten sowie durch 
den geringeren Besitz an Rücklagen verstärkt beein
trächtigt. Dazu kommt die besondere, weitgehend 
fachliche und räumliche Differenziertheit und über
sichtlichkeit des Arbeitsmarktes. Sie läßt bei all
gemeiner Knappheit des Arbeitskräfteangebotes oft 
partielle Spannungen und Stockungen auf dem 
Arbeitsmarkt entstehen. Wichtig wäre daher die 
fachliche Umstellungsfähigkeit der Dienstnehmer, 
um rechtzeitig Umgruppierungen vornehmen zu 
können. 

In räumlicher Hinsicht wird die Mobilität des 
Dienstnehmers, die ein lokales überangebot von 
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Arbeitskräften ausgleichen könnte, oft auch durch 
die beschränkten Wohnmöglichkeiten gehemmt. Erst 
entsprechende Maßnahmen auf dem 'Wohnung 
sektor werden mit zur Entschärfung des Problem 
beitragen. 

Unter den längerfristigen sozialen Aspekten 
müßten aber auch die arbeitsrechtlichen und sozial
politischen faßnahmen zur Erhaltung von Arbeits
möglichkeiten, die bisher vor allem unter dem Ge
sichtspunkt der Erhaltung des gegenwärtigen Ar
beitsplatzes der betreffenden Arbeitnehmer gesehen 
wurden, überdacht werden. Sie dürften keineswegs 
die Umschichtung der Dien tnehmer zu expandieren
den Branchen, die unter Arbeitskräftemangel leiden, 
hemmen. Eine solche ozialpolitik \yürde lang
fristig gesehen den Erfordernissen nicht gerecht 
werden. Sie würde unvermeidliche Anpassungs
härten nur verschärfen, wenn beispielsweise Betriebs
einschränkungen unaufschiebbar würden. Alle Maß
nahmen müssen auf lange Sicht abgestellt werden.  

Im Sinne der bisherigen Ausführungen gehört es  
auch zu den wichtigen Aufgaben der Arbeitsmarkt
politik, Dienstnehmer und Dienstgeber über Nach
frage und Angebot an Arbeitsplätzen und Arbeits
kräften zu informieren. Durch stärkere Heran
ziehung der Ma 'senkommunikationsmittel, ",-ie Rund
funk, Presse und Fernsehen, durch die Veranstal
tung und Mitarbeit an Ausstellungen wären sowohl 
Dienstnehmer als auch Dienstgeber tärker anzu
sprechen. Dabei darf die Information nicht nur auf 
den lokalen Arbeitsmarktbereich beschränkt bleiben, 
sondern muß auf das gesamte Bundesgebiet aus
gedehnt werden . 

Ein weiterer Aufgabenkreis betrifft die saisonale 
Arbeitslosigkeit . Darunter sind vor allem jene 
Beschäftigungsschwankungen zu verstehen,  die auch 
durch die Wirtschaftsentwicklung nicht beseitigt 
werden konnten. Sie finden sich besonders in den 
saisonalen Wirtschaftszweigen, nämlich der Land
und Forstwirtschaft, im Baugewerbe und der damit 
gekoppelten Baustoffindustrie sowie schließl i ch im 
Gast- und Schankgewerbe. 

Diese aisonschwankungen konnten schon hisher 
durch gezielte Maßnahmen, wie besonders durch 
organi atorische und finanzielle Förderung von 
Winterarbeitsplätzen durch Bund und Länder oder 
durch Verbesserung der Winterbaumethoden, abge
schwächt werden. So sank beispielsweise im Bau
wesen die Arbeitslosenrate von 30· 1  % im Durch
schnitt der Monate Dezember bis März 1957/1958 
auf 13' 1 %  im Vergleichszeitraum 1965/1966. Im 
Hotel- ,  G ast- und Schankgewerbe sank die Jahres
durchschnittsarbeitslosenrate von 13 · 1  % 1958 auf 
8,6% 1 966. Der Ausbau der schon bewährten Maß
nahmen ist daher unbedingt notwendig. 

Ein drittes Hauptproblem stellt die strukturelle 
Arbeitslosigkeit dar ; sie kann regional oder bei be
stimmten Berufsgruppen auftreten .  Regionale Struk
turschwächen können beispielsweise durch die Ver
änderung der Standortbedingungen oder auch durch 
die Verschiebung vom traditionel len E nergieträger 
Kohle auf andere entstehen. Dabei kann best-

bezahlten und hochqual ifizierten Arbeitskräften der 
Verlust des Arbeitsplatzes drohen. 

Die auf regionalen Strukturschwächen beruhende 
Arbeitslosigkeit kann von der Seite der Unternehmen 
her durch Betriebsansiedlungen, von der Seite der 
Arbeitskräfte durch eine gesteigerte regionale und 
berufliche Mobilität beeinflußt werden. 

Hier ist besonders die Problematik einer isolierten 
Industrie an einem exponierten Standort zu bedenken, 
wozu in der Regel Schwierigkeiten im Bereich der In
frastruktur treten, wie der Mangel an entsprechenden 
Verkehrsbedingungen sowie an den notwendigen 
Einrichtungen im Bereich der Erziehung und des 
Gesundheitswesens. Wenn keine echte Schwerpunkt
bildung zu erzielen ist , sind isolierte Industriebetriebe 
nicht immer lebensfähig. Ein Beispiel einer ge
glückten Schwerpunktbildung ist Linz. Ehemals 
Zentrum der Landwirtschaft ist Linz heute, wenn 
auch nicht frei von Problemen, ein Mittelpunkt der 
österreichischen Sch" erindustl'ie geworden. 

Auch die Änderung der Konsumwünsche sowie der 
Produktionstechnik können für bestimmte Gruppen 
berufliche Schwierigkeiten bringen . Es sei nur an 
aussterbende Gewerbe, wie Huf- und Wagenschmiede, 
gedacht . Die sich in diesen Fällen ergebenden Um
stellungen vollziehen sich al lerdings allmählich und 
lösen daher meist keine schwerwiegende Belastung 
für den Arbeitsmarkt au . 

Ein letztes wichtiges Aufgabengebiet stel lt die 
sogenannte Restarbeitslosigkeit dar. Sie tritt derzeit 
besonders bei Frauen, vor allem solchen mit Klein
kindern, und älteren Angestellten in Erscheinung. 
Dabei ist die chwierigkeit der Eingliederung der 
genannten Per onengruppen in den Arbeitsprozeß oft 
nur durch Vermittlungshemmnisse begründet. H ier 
kommen dem Abbau von Vorurteilen und einer 
richtigen Information übel' die tatsächliche Arbeits
verwendbarkeit besondere Bedeutung zu . Bei Frauen 
mit Kleinkindern würde die Bereitstellung genügender 
Plätze in Kindergärten sowie d ie schon erwähnte 
Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung diesen Teil 
der Restarbeitslosigkeit verringern. 

Die bisher dargestellte Entwicklung ist in immer 
stärker werdendem Maße am Arbeitsmarkt zu er
kennen. Sie ist gekennzeichnet durch Freistellung 
von Arbeitskräften und gleichzeitiges Auftreten von 
nur sclnver erfüll barem Bedarf an qualifizierten 
Kräften. Diese Tatsache wird in Zukunft besonderes 
Verbtändnis von Dienstnehmern und Dienstgebern 
für Fragen der Berufsanpassung sowie Fragen der 
betrieblichen Arbeitskräftepolitik erfordern. Mit 
diesen Problemen werden sich auch in Zukunft die 
bereits 1966 auf Bundes- und Landesebene geschaffe
nen Beiräte für Arbeitsmarktpolitik zu befassen 
haben. 

Auch die zunehmende wirtschaftliche Integration 
erfordert besondere Maßnahmen. Sie verlangt nicht 
nur freien Güteraustausch, sondern auch eine Libe
ralisierung des Arbeitsmarktes. Darüber hinaus 
können auch entsprechende Förderungsmaßnahmen 
geboten erscheinen. 
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Um für alle vorher genannten iaßnahmen der 
Arheitsm al'ktpoJ it ik die notwend ige ge ctz l ichc 
Grundlage zu schaffen, ist es notwendig, im Zusam
menwirken m it den Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und Dienstgeher unter Bedachtnahme 
auf die internationale Entwicklung ein modernes 
Arbeitsmarktvcrwaltungsgeset:l, das den Erforder
nissen der Sozial- und Wirtschaftspol itik entspricht, 
in unmittelbarer Zukunft zu erarbeiten. Soweit 
besondere Arbeitsmarktprobleme gesonderte gesetz
l iche Maßnahmen erfordern, werden d iese im iune 
einer dynamischen Beschäftigungspolitik zu er
greifen sein . 

Eine weitere Aufgabe wird schließlich die Aus
arbeitung eines Ausländerbeschäft igungsgesetzes 
sein. 

A r b e i  t s r e  e h  t 

Als längerfristiges Ziel werden in erster Linie die 
Arbeiten an einer sachgerechten Kodifikation des 
Arbeitsrechtes zügig voranzutreiben sein. Durch 
eine möglichst breite Mitwirkung aller i nteressierten 
Kreise und durch eine maßgebliche Beteiligung der 
Wissenschaft soll hier ein allgemein gültiges Funda
ment für den weiteren Ausbau einer gerechten 
Sozialordnung geschaffen werden. Dabei müssen 
zahlreiche Fragen, wie die Gruppierung der Dienst
nehmer, die Stellung des Arbeit rechtes zum son
stigen Privatrecht, die Wesensmerkmale des Arbeits
vertrages, die Art und der Umfang der Regelungen 
durch Staat und Sozialpartner sowie das Ausmaß 
der Vertragsfreiheit des einzelnen bewältigt werden. 

Doch kann mit der Bereinigung der bestehenden 
Probleme nicht bis zur endgültigen Kodifikation 
zugewartet werden . So sollten für jene Gebiete des 
Arbeitsrechtes, bei denen bereits Vereinheitlichungs
tendenzen bestehen, der sozialpolitischen und wirt
schaftlichen Lage entsprechende Neuregelungen ge
troffen werden. 

K r i e g s o p f e r- u n d  H e e r e s v e r s o r g u n g, 
O p fe r fü r s o r g e  u n d s o n s t i g e F ü r s o r g e  

Die angestrebten Änderungen auf dem Gebiete der 
Kriegsopferversorgung, der H eeresversorgung und der 
Opferfürsorge bedeuten für den in Betracht kommen
den Personenkreis eine wesentliche Verbesserung 
der Ansprüche, wobei die Einführung der Renten
dynamik und für die Belange der Kriegsopfer
versorgung und Heeresversorgung die Bewertung 
des landwirtschaftlichen Einkommens auf der Grund
lage der Einheitswerte im Vordergrund stehen. 

Die Einführung der Rentendynamik wird in den 
nächsten Jahren einen wesentlichen Teil der Budget
mittel binden, die für die Kriegsopferversorgung, die 
Heere versorgung und die Opferfürsorge zur Ver
fügung stehen werden. Das Reformprogramm der 
Zentralorganisation der Kriegsopferverbände Öster
reichs vom April 1964 wurde im Prinzip als Grund
lage der Verhandlungen anerkannt. Seine Er
füllung wird wegen des bedeutenden finanziellen 
Aufwandes nur in mehreren Jahresetappen möglich 
sein. 
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Bei den Kleinrenten sollte mit Rücksicht darauf, 
daß der betreffende Personenkreis in besonderem 
Ma,ße berücksichtigungswürdig ist, eine weitere 
Erhöhung angestrebt werden . 

V o l k s g e s u n d h e i t  

Praktische Auswirkungen der Entwicklung der 
Naturwissenschaften und der technische Fortschritt 
sowie die Lebensweise des Menschen in unserer Zeit 
bringen Gefährdungen und Schädigungen der mensch
lichen Gesundheit zum Teil anderer Art als früher mit 
sich. Da jeder Mensch das natürliche Recht auf 
Gesundheit besitzt, muß diesen Gefährdungen und 
Schädigungen durch entsprechende Maßnahmen be
gegnet werden. Es ist im wesentlichen das Ziel 
der österreichischen Gesundheitspolitik, dem ein
zelnen Staatsbürger die Erhaltung und auch die 
Wiederherstellung seiner Gesundheit zu ermöglichen 
und ihm durch eine umfassende Aufklärung ein 
besseres Verständnis dafür zu vermitteln. 

Diese Aufgaben erfordern die Mitarbeit von Fach
leuten der verschiedenen einschlägigen wissenschaft 
lichen Disziplinen, aber auch der breiten Öffentlich
keit. Besonders wichtig sind in diesem Zusammen
hang die gesundheitserzieherischen Maßnahmen der 
Eltern und der 'onstigen Erziehungsberechtigten, der 
Schulen, der Religionsgemeinschaften und aller Ein
richtungen, die sich dieser Aufgabe widmen. 

Es ist aber auch das Zusammenwirken von Bund, 
Bundesländern, Bezirken und Gemeinden notwendig, 
um die Bevölkerung ge 'und zu erhalten. Auf dieses 
Ziel müssen die gemeinsamen Anstrengungen aus
gerichtet sein. Bei allen Maßnahmen, die auf dem 
Gebiete des Gesundheitswesens getroffen werden, 
muß grundsätzlich auf den Schutz der Persönlichkeit 
Rücksicht genommen werden. 

Probleme, die einer vordringlichen Lösung zuge
führt werden müssen, ergeben sich i m  Zusammen
hang mit den Sanitätsberufen, insbesondere den 
Ärzten, Zahnärzten, den Krankenpflegepersonen, den 
Angehörigen der medizinisch-technischen Dienste 
und den Sanitätshilfsdiensten sowie in besonderer 
Weise in bezug auf die Krankenanstalten. 

Ein Mangel an praktischen Ärzten besteht, wie 
im Teilbericht ausgeführt wurde, insbesondere auf 
dem Lande. Die materielle Stellung der Landärzte 
ist nicht die einzige Ursache dafür, daß jüngere Ärzte 
ihren Beruf nicht mehr auf dem Lande ausüben wol
len. Das Verhältnis der Zahl der praktischen Ärzte 
zu jener der Fachärzte deutet darauf hin, daß die 
Berufsauffassung der jüngeren Ärzte auf anderen 
Grundsätzen beruht. Durch organisatorische und 
legislative Maßnahmen muß versucht werden, eine 
entsprechende Zahl junger Ärzte für die übernahme 
einer Ordination als praktischer Arzt vor allem auf 
dem Lande aber auch in der Stadt zu gewinnen. 
Eine Erleichterung ist auch infolge der Zunahme der 
Zahl der Medizinstudenten zu erwarten. 

Auch muß weiterhin getrachtet werden, den i m  
Bericht angeführten Mangel a n  Zahnbehandlern z u  
beheben. Ein Weg dazu wäre die Einführung einer 
Ausbildung von Maturanten in einem besonderen 
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Studiengang für Zahnheilkunde an den medizinischen 
Fakultäten. Eine solche Ausbildung würde schon 
auf Grund der kürzeren Studiendauer zu einer Bes
serung der Verhältnisse führen. In einer Reihe von 
Staaten besteht bereits eine derartige Ausbildung. 

Die Bemühungen, den Mangel an Krankenpflege
personen, medizinisch-technischen Assistenten und 
Sanitätshilfspersonen zu verringem, müssen in ver
schiedenen Richtungen weitergeführt werden. So 
wäre die materielle Situation der Krankenpflege
personen zu verbessern und entsprechend der Aus
bildung der Tätigkeitsbereich umfassender zu ge
stalten ; ferner wären weitere Aufstiegsmöglichkeiten 
zu schaffen. 

Die Führung und der Betrieb von Kranken
anstalten stellen sowohl in organisatorischer Hin
sicht wie auch bezüglich der finanziellen Sicherung 
eines der schwierigsten Probleme auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit in Österreich dar .  

Obwohl, wie im Teilbericht ausgeführt wurde, 
genügend Krankenanstalten mit einer ausreichenden 
Zahl von Betten zur Verfügung stehen, fehlt es an 
Kleinkrankenhäusem für chronisch Kranke, für 
Leichtkranke und Alterskranke. Hiezu kommt noch, 
daß Krankenanstalten, die mit den modernsten 
Mitteln und Geräten ausgestattet sind, in vielen 
Fällen der Behandlung von einfachen Krankheits
fällen dienen mÜSSen und damit die Kapazität solcher 
Krankenanstalten nicht entsprechend ausgenützt 
wird. 

Es sollten daher in das Krankenanstalten-Grund
satzgesetz Regelungen über einen Organisationsplan 
für Krankenanstalten aufgenommen werden. Schwer
punktkrankenhäuser sollten für die Behandlung und 
Pflege besonderer und schwerer Krankheitsfälle, 
Normalspitäler für Routinefälle und IGeinspitäler für 
behandlungs bedürftige Pflegefälle bestimmt sein. 
Die Zahl von Schwerpunktkrankenhäusem, Normal
und Kleinspitälem sollte zu der Einwohnerzahl des 
Einzugsgebietes in ein bestimmtes Verhältnis ge
bracht werden. 

Es wird Aufgabe der nächsten Zukunft sein, über 
die finanzielle Sicherung des Betriebes von Kranken
anstalten eingehende Überlegungen anzustellen und 
Vorschläge für eine Abänderung der Notlage dieser 
An talten auszuarbeiten. 

Die Bemühungen um die ent 'prechende Gestaltung 
der Rechtsvorschriften im Bereich des Gesundheits
wesens werden weiterzuführen sein. Ein neues 
Tuberkulosegesetz und ein Strahlenschutzgesetz be
finden sich in Beratung und werden bald die dies
bezüglich bestehenden Lücken in der Gesetzgebung 
schließen. Notwendig sind aber auch neue Regelun
gen auf dem Gebiete der Umwelthygiene und des 
Arzneimittelwesens sowie der Lebensmittelkontrolle. 

E' genügt nicht, daß die Gesundheitsverwaltung 
erst bei konkreten Anlässen in Aktion tritt ; sie muß 
vielmehr vorbeugend den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung wahrnehmen. Dazu gehören in erster 
Linie die Vorkehrungen auf dem Gebiete der Epi
demiologie ;  im Vordergrund stehen hier die Schutz
impfungen gegen Pocken, Poliomyelitis und Tuber-

kulose. Auch die GesunLlheitserziehung und -auf
klärung unter Verwendung aller Kommunikations
mittel, insbesondere zur Bekämpfung der Ge
schlechtskranldlOiten, sowie gegen den Alkohol
mißbrauch und das Zigarettenrauchen besitzt großen 
Wert . Schließlich erscheint die Mitarbeit in der 
Raum- und Siedlungsplanung unbedingt notwendig. 

Die Behandlung der aufgezeigten, vielfältigen 
Probleme erfordert die Mitwirkung aller daran 
interessierten Stellen und insbe ondere von Fach
leuten der verschiedenen wissenschaftlichen Diszi
plinen, wie dies seit dem Jahre 1 870 im Obersten 
Sanitätsrat der Fall ist. Ferner ist die Durch
führung zweckbestimmter Forschungen erforderlich. 
Dieser Weg wird im Interesse der Gesunderhaltung 
der ö terreichischen Bevölkerung in Zukunft noch in 
verstärktem Maße einzuschlagen sein. Auch wäre 
die Frage einer erweiterten Mitarbeit zu prüfen. 

T e c h n i s c h e  u n d  a r b e i t s h y g i e n i s c h e  
D i e  n s t n e h m e r s c h u t  z v 0 I' S e h r  i ft e n,  

W a h r n e h m u n g des  D ie n s t n e h m e r s c h u t ze .  

Vordringlich ist eine gesetzliche Neuregelung der 
Grundlagen für den technischen und arbeits
hygienischen Dienstnehmerschutz, um einen dem 
Fortschritt der technischen Wissenschaften und den 
medizinischen Erkenntnissen entsprechenden Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer bei 
Ausübung ihrer berufljchen Tätigkeit zu erreichen 
und eine zeitgemäße ViTeiterentwicklung zu ermög
lichen. Auf dieser Grundlage aufbauend sollen dann 
, eitere, auf verschiedenen Gebieten notwendige 
Durchführungsvorschriften geschaffen werden, wie 
für die Verwendung von Lösungsmitteln oder über 
periodische ärztliche Untersuchungen von Dienst
nehmern, die bei bestimmten Arbeiten verwendet 
werden. 

Ein weiteres Anliegen ist die Wahrnehmung des 
Dienstnehmerschutzes durch die Arbeitsinspektion, 
deren Überwachungstätigkeit in ihrem Bereich mit
bestimmend für die soziale Lage ist. Durch eine 
Änderung des Wirkungsbereiches der Arbeits
in 'pektion sowie durch entsprechende weitere Maß
nahmen sollen auch hier Fortschritte angebahnt 
werden. 

I n t e r n a t i o n a l e  S o z i a l p o l i t i k  

Österreich arbeitet, wie bereits ausgeführt wurde, 
in steigendem Maße in den internationalen Organi
sationen mit, die sich für die Sicherung des sozialen 
Friedens und damit des Weltfriedens durch Schaffung 
gerechter Arbeitsbeclingungen einsetzen. Durch seine 
Mitarbeit in diesen Organisationen hat Österreich 
einerseits aktiv zur internationalen Harmonisierung 
sozialer Normen beigetragen, andererseits aber auch 
wertvolle Impulse für seine innerstaatliche Sozial
politik erhalten und immer wieder seine eigenen so
zialpolitischen Maßnahmen dem auf internationaler 
Ebene erzielten Fortschritt angepaßt. 

Die Sozialpol itik, wie jede andere Tätigkeit für 
das Gemeinwesen, kennt und darf keinen Stillstand 
kennen, sondern muß ein ständiges Bemühen zur 
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Erreichung und Sicherung eines opt imalen Er
gebnisses für die Gesellschaft sein. Es wird daher 
eine der Aufgaben Österreichs auf dem Gebiete der 
internationalen Sozialpolitik sein, auch in Zukunft 
in den internationalen Organisationen, so VOl' allem 
im Sozial- und Wirtschaft rat der Vereinten Na
tionen, in der Internationalen Arbeitsorganisation, 
in der Weltgesundheitsorganisation und im Sozial
ausschuß sowie i m  Expertenkomitee für Soziale 
Sicherheit des Europarates möglichst aktiv mit
zuarbeiten und die Ergebnisse der Arbeit dieser 
Gremien, soweit es möglich und zweckmäßig ist, 
innerstaatlich durch entsprechende sozialpolitische 
Maßnahmen auszuwerten. 

Zur Erhaltung des internationalen Rufe des 
österreichischen Staates als sozialpolitisch fort
schrittliches Land ist  es  daher unerläßlich, unter 
Bedachtnahme auf die anderen Faktoren, die das 
Wohlergehen des Staates und seiner Bevölkerung 
bestimmen, die von Österreich bisher noch nicht 
angenommenen internationalen Instrumente auf 
sozialem Gebiete ständig im Hinblick auf die Frage 
im Auge zu behalten, ob und inwieweit ihnen auch 
von Österreich beigetreten und ihr Inhalt durch die 
auf Grund der Rechtsordnung jeweils in Betracht 
kommenden Mittel verwirklicht werden kann. In 
dieser Richtung werden ZlU' Zeit vor allem einige 

1 34 

Übereinkommen, die von der Internationalen Ar
beitskonferenz beschlossen wurden, und zwar auf dem 
Gebiete der Sozialversicherung, des Mutterschutzes 
und des Schutzes der Jugendlichen im Bergbau, 
sowie die Europäische Sozialcharta einer eingehenden 
Unter.'uchung mit dem Ziele unterzogen, diese In
strumente der Ratifikation durch Ö terreich zuzu
führen. In der Folge werden einige weitere Über
einkommen der Internationalen Arbeitsorganisat ion 
in gleicher Weise zu behandeln sein. Bei positivem 
Zusammenwirken aller beteiligten Stellen wird es 
auf diese Weise sicherlich möglich sein, echte 
sozialpolitische Fortschritte zu erzielen. 

Eine weitere Aufgabe Österreichs im Bereich der 
internat ionalen Sozialpolitik wäre der Abschluß 
von zweiseitigen Staatsverträgen im Bereich der 
Sozialen Sicherheit, wie sie - zum Teil auf Grund des 
territorialen Naheverhältnisses, zum Teil im Zu
sammenhang mit Verträgen betreffend die Be
schäftigung von Gastarbeitern in Österreich - be
reits mit der Bundesrepublik Deutschland, mit der 
Schweiz, mit Italien, Spanien, Jugoslawien und mit 
der Türkei bestehen. Aus sozialpolitischen Gründen 
wäre des weiteren der Abschluß von bilateralen 
Verträgen auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit, 
u. a. mit Frankreich, Liechtenstein, Großbritannien 
und Israel wünschenswert . 
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Entwicklung der großen Ausgabenposten 
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Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 955 It. Bundesrechnungsabschlll./3 

Gesetzliche Verpflich-
tungen ') 

Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kriegsopferversorgung, Opferfürsorge 
und Kleinrentnerentschädigtmg . . . .  

Arbeitslosenversicherung . . . . . . . . . . . . .  

Volksgesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'Vohnungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MilJ. S 

1 . 1 63 · 4 1  

1 . 1 2 4. 5042 a ) 

752 · 940' b) 
1 2. 4682 c)  

0·247 
84'4592 d) 

I % 

34·76 

33·59 
22·50 

0· 3 7  
0 · 0 1  
2 ·52 

Insgesamt . . . 1 3 . 1 38' 036' e
) 1 93'

7
51 

') Einschließlich Personlt1ltufwnnd. 
') Hievon Personalltufwanf l :  

a )  . . . . .  
ll) 
c) . . . .  . cl) . . .  . 
c) 

Mill. S 
30·278 
80'552 10'045 24'547 146'322 

Kapitel 15  "Soziale Verwaltung" 

Gebanmg 1 955 It. Bundesrechnungsab chluß 

Aufgliederung der "Sonstigen Ausgabon" 

Gcsctz] iche Ermessens-
Verpflichtuugcn ausgaben 

!tUlI. S 

Blllldcsministerium für soziale 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Reservefonds nach dem AIVG . .  . 
Schlechtwetterentschädigung im 

Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leistungen nach dem Wohnungs

beihilfengesetz (Arb itsloson-
versicherung) . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einigtmgsämter, Heimarbeits-
kommissionen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ärztliche Untersuchung der in 
Beschäft igtmg stehenden 
Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Schülerausspeiswlg . . . . . . . . . . . .  . 
chllimilchaktion tmd sonstige 

1 9· 6 1 1  
0·222 

1 7 ·470 

36·005 

0· 1 74 

1 · 865 
2·497 

4· 1 96 

0·352 

Maßnahmen der Fürsorge . . . .  7·071 
Arbeitsinspektion . . . . . . . . . . . . . .  6· 6 1 5  1 · 8 1 0  -----------------

Summe . . . 84-·459 1 3 ·435 
======= 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebanmg 1 955 It. Bundesrechl1lmgsabschluß 

Aufgliederung der "Sonstigen Einnahmen" 

Bundesministeriwn für so�iale Verwalttmg . . .  . 
Reservefonds nach d m AIVG . . . . . . . . . . . . . .  . 

chlechtwetterontschädigung im Baugewerbo . 
Leistungen nach dem '" ohnungsbeihilfengesetz .  
Einigtmgsämter, Heimarbeitskommissionen . . . .  
Ausgleichsgebühren nach § des Jugendeinstel-

lungsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Allgemeine li'üTsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Arbeitsinspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

�fill. S 

0·9 1 8  
0·066 

25· 1 1 7  
53·677 

0·004 

9 · 2 9 1  
2 ·937 
0·564 -----

92· 574 Summe . . .  
=== 

140 

Ausgaben 

Einnahmen 
Ermessensausgabcn �llsammen 

MiIJ. S I % Uill. S I 01 !tfill. S I % 10 

- - 1 . 1 63 ·4 1 8  34·76 2 1 6·043 1 8· 5 

9 · 1 22 0 · 2 8  1 . 1 33·626 33·87 3 · 1 4 2  0 · 2 7  

67·03 1 2·00 8 1 9 · 9 7 1  24·50 82 1 ·50 1 7 1 - 69 

9· 350 0·28 2 1 · 8 1 8  0·65 7· 620 0·67 

1 1 0·230 3·29 1 1 0·477 3-30 4 ·980 0·44 

1 3·435 0·40 97· 894 2 ·92 92·574 8·0 

209· 1 68 1 6'25 1 3 . 347·204 1 1 00'001 1 . 1 45' 860 1 1 00'00 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gobanmg 1 9 60 lt· . BundeSt'echnungsabschluß 

Aufgliederung der "Sonstigen Ausgaben" 

Bundosministerium fÜl'soziale Ver-

waltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Reservefonds nach dem AlVG . . . . .  

Schlechtwetterentschädigung im 

Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Leistwlgen nach dem Wohnungs

beihilfen gesetz (Arbeitslosenver-

sicherung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Einigtmgsämter, Heimarbeits-

kommissionen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

A.rztliche Untersuchung der in Be

schäftigung stehenden Jugend-

lichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

EI'satz des Aufwandes nach dem 

Mutterschutzgosot z  . . . . . . . . . .  . 

Bundesfachschulo für Technik . . .  

Schüleraus peisung . . . . . . . . . . . .  . 

Schulmilchaktion und sonstige 

Maßnahmen der Fürsorge . . . .  

Ge 'etzliche Ermessens-
Yerpflichtungcn ausgaben 

Mill. S 

32· 1 5 7  5·854 

0·036 

50·068 

27·393 

0·427 0·308 

3· 1 70 

0·338 

1 · 9 1 8  1 · 685 

3·249 

10·406 

Arbeitsinspektion 1 2 · 832 2·553 . , . . . . . . . . . . . . ------------------------
1 3 1 ·588 20·806 SLUume . . .  

======= 
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Kapitel 15 " Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 960 It. Bundesrechnungsabschluß 
Ausgaben 

Gesetzliche Yerpflich· 
tungcn') 

Ermessen ausgaben Z usammen 

Uill. S I °L ,0 MiI! .  S I % MUI. S I 
Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 9 7 2 · 0  7 4 1 - 6 1  0· 899 0·02 1 .972·9 6 
Kriegsopferversorgung, Opferfürsorge 

und Kleinrentnerentschädigung . . . .  1 .424·5 1 4' a) 30·06 1 0·9 2 0·23 1 .435·496 
Arbeitslosenversicherung . . . . . . . . . . . . .  745' 744' b) 1 5· 7 3  1 80·937 3 ·  2 926 · 68 1 
Volksgesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79·465' c) 1 · 68 20·463 0·43 99·928 
'Yohnungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0· 1 93 0·00 1 5 1 -496 3-20 1 5 1 · 689 
Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1 - 5  8' d) 2 · 7 8  20·80 6  0·44 1 52 · 394 

Eillnahmen 

01 /0 Mil!. S I °L ,0 

4 1 · 63 240· 7 39 1 4· 8 7  

30·29 5·365 0·33 
l !) . 55 1 . 1 83·534 73- 1 0  

2 · 1 1  1 2 ·583 0·78 
3·20 5·707 0·35 
3·22 1 7 1 - 2 1 8  1 0· 5 7  

Insgesamt . . . 1 4.353'59 ] 2  e) I 9 1 ' 861 

') Einschließlich Personalaufwand. 

385·5 3 8' 1 41 4 . 7 39' 1 74 1 1 00'00\ 1 . 6 1 9 ' 1 46 1 1 00'00 

') Hievon Personalaufwand : 
Mill. S 

a) . . . . .  40'473 
b) . . . . .  113'975 
c) . . . . . 18·35 
d) . . . . . 42'950 
e) . . . . . 215'756 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 960 It. Bundesrechnungsabschluß 

Aufgliedenmg der "Sonstigen Einnahmen" 

Bundesministeriun1 für soziale Verwaltung . . .  . 
Reservefonds nach dem AIVG . . . . . . . . . . . . . .  . 
Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe . .  
Leistungen nach dem Wohnungsbeihilfengesetz, 

:\IilJ. S 
1 · 1 87 

90·539 
34· 1 64 

Sonderbeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ·668 
Bundesfachschule für Teclmik . . . . . . . . . . . . . .  0 ·766 
Allgemeine Fürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 · 1 85 
Arbeitsinspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 · 709 -----

Summe . . . ==1,=7:::::1 '=2:1 8= 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 9 65 It. Bundesrechnungsabschluß 

Allsgaben 

Gesetzliche VerpflIch· Enncsscllsausgaben ZusRlnulcn 
tungcn ') 

Mi l l .  S I % MU!. S I % �Ull. S I 
Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. 687 , 3 7 6  60· 1 8  - - 5.687'376 
Kriegsopferversorgung, Heeresversor· 

glmg, Opferfürsorge und Klein· 
rentnerentschädigung . . . . . . . . . . . . .  2.003· 1 l 3' a) 2 1 · 1 9  1 5 ·6 1 2  0 · 1 7  2 . 0 1  · 725 

Arbeitslosenversicherung . . . . . . . . . . . . .  1 . 202·035 ' b )  1 2· 7 2  7 7 -953 0 · 82 1 . 279·988 

Volksgesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1 · 649' c ) 1 · 9 2  26·386 0·28 208·035 

Wohnungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 · 1 35 0·00 0· 742 0 · 0 1  0 · 8 7 7  

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7'0652 d ) 2·30 39·030 0·41  256·095 

]�illnahmell 

% �1iII. S I % 

60· 1 8  338· 352 1 9 ·75 

2 1 · 36 64· 6 3 1  3 · 7 7  
1 3·54 1 . 067·480 62 · 3 1  

2·20 20·855 1 · 22 

0 · 0 1  4·438 0·26 
2 · 7 1  2 1 7 ·32 1 1 2 · 69 

Insgesamt . . . 1 9 .29 1 ' 3732 e) \ 98'3 1 1 

') Einschließlich Personalallfwand. 

1 59 · 723 1 ' 691 9.45 1 ,096 \ 1 00'001 1 . 7 1 3' 0 7 7  \ 1 00'00 

') Hievon Personulaufwand: 
lIfill. S 

a) . . . . .  52'555 
b) . . . . . 146'317 
c) " ' " 29 090 
d) . .  , . ,  65'360 
el " , . .  293'322 
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Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebal'lmg 1 065 l t .  Bundesrechmmgsabschluß 
Aufgliederung der "Sonstigen Ausgaben" 

BWldesministerium für soziale Ver· 
waltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Reservefonds nach dem AlVG . . . .  . 

Schlechtwetterentschädigtmg im 
Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leistungen nach dem \;Vohnwlgs. 
beihilfengesetz (ArbE'itslosenver. 
sicherung) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einigungsämter, Heimarbeitskom· 
missionen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ärztliche Untersuchung der in Be
schäftigWlg stehenden Jugend-
lichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ersatz des Aufwandes nach dem 
Mutterschutzgesetz . . . . . . . . . .  . 

Überbrüclnmgshüfen an ehemalige 
öffentlich Bedienstete . . . . . . .  . 

Gesetzliche Ermesscns-
Yerpflichtungen ausgaben 

MUI. S 

49·3 9 
5·000 

98 ·720 

33·420 

0·646 

5·660 

0·374 

7 · 9 1 1  

0·386 

BWldesfachschule für Technü, . .  . 
0·09 1 
4 · 730 2 · 867 

Schülerausspeisung ,md sonstige 
Maßnahmen der Fllrsorge . . . . 1 3·676 

Beitrag zwn Bundesjugendplan . . 1 0·000 
Arbeitsinspektion . . . . . . . . . . . . . . 1 9 ·026 4· 1 90 ------------------

Slllnme . . .  2 1 7·005 39·030 
======= 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 905 lt. BWldesrechnwlgsabschluß 

Aufgl icderung der "Sonstigen Einnahmen" 

Bundesministeriwn für soziale Verwalttmg . . . .  

Reservefonds nach dem AlVG . . . . . . . . . . . . . .  . 

Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe . . .  

Leistungen nach dem \Vohnungsbeihilfengesetz,  
Sonderbeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einigung ämter, Heimarbeitskornmissionen . . . .  

Überbrüelumgshil fen an ehemalige öffentlich Be-
dienstete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bunde fachschule für Technik . . . . . . . . . . . . . .  . 

.. '''lgemeinC' FÜrRorg(' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

lIiUl. S 

1 · 222 

97·012 

74·942 

4 1 · 64 1  

0 · 000 

0·034 

1 · 009 

0·439 

ArbeitsinspC'ktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ___ 1_
'_0_2_

2_ 

2 1 7·321  Summe . . . 

=== 

Kapitel 15 " Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 9 66 It. Bundesrechnungsabschluß *) 

SozialversicherWlg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KriegsopferversorgWlg, Heeresversor-
gWlg, Opferfürsorge und Klein-
rentnerentschäd igWlg . . . . . . . . . . . . .  

ArbeitslosenversicherWlg . . . . . . . . . . . . .  

Volksgesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

142 

Insgesamt . . .  

1) Einschl ießlich Personalanfwand. 
') llicvon Personalanfwand ; 

MilI. S 
a) . . . . .  57·963 
b) . . . . .  160·433 
c) . . . . .  32'405 
d) . . . . .  67'731 
e) . . . . .  318'532 

Gesetzliche VerpUich-
tungen 1) 

Mill. S 

7 . 0 1 2 · 268 

2.040·00 J 2  a) 
1 . 1 7 7 ·2842 b) 

1 9 7.2 0 1 2 c) 

0·065 

200·994' d) 

1 0 . 627 · 8 1 3' e) 

I % 

64· 9 1  

1 8· 88 

1 0 · 90 

1 · 83 

0 · 00 

1 · 86 

98·38 

Ausgaben 

Einnahmen 
Ermessensausgaben Zusamnlcn 

111111 .  S I % UiJI. S I % lIiUl. S I % 

- - 7.0 1 2·268 64· 9 1  353·476 1 9· 7 5  

1 4 · 1 48 0 · 1 4  2.054- 1 49 1 9 ·02 64·962 3 · 63 

1 04·754 0·97 1 . 282·038 1 1 · 8 7  1 . 065·692 59·54 

2 7 · 8 1 6  0·26 225·0 1 7  2·09 23·84 8  1 · 3 3  

0·244 0 · 00 0· 309 0·00 4·005 0 · 2 2  

2 7 · 6 1 9  0·25 228· 6 1 3  2 · 1 1  278·023 1 5·53 

1 74·58 1 H;2 1 0.802·394 100·00 1 . 790'006 1 00·0 o 

.) Anf Grund der Kompetenzändernngen gemiiß EGEl. Xr. 70/1966 
betrifft der Eundesrechnung abschluß hitlSichtlich der Gebarungen 
, , \\'ohnungsfürsorgeH und "Buudcsfachschule für Technik" sowie "Beitrag 
zum Eundcsjngendplan" (siehe Aurgliederung zu "Sonstiges") nur das 
1. Halbjahr 1966. 
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Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gebarung 1 966 lt. Bundesrechmmgsabschluß 
Aufgliedenmg der "Sonstigen Ausgaben" 

B undesrninisteri um für soziale Ver. 

waltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Reservefonds nach dem AlVG . .  . 
Schlechtwetterentschädigung im 

Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Leistungen nach dem Wohnungs· 
beihilfengesetz (Arbeitslosen . 

versicherung) . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einigungsämter, Heimarbeitskom· 
missionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ärztliche Untersuchung der in Be·  
schäftigung stehenden Jugend. 
l ichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ersatz des Aufwandes nach dem 
Mutterschutzgesetz . . . . . . . . . .  . 

Überbrückungshilfen an ehemalige 
öffentlich Bedienstete . . . . . . . .  . 

Bundesfachschule für Technik . .  . 

Schülerausspeisung und sonstige 

Gesetzliche Ermessens-
Verpflichtungen ausgabeLl 

Mill. S 

54·669 

85· 359 

3 1 ·355 

0· 762 

5·258 

0 ·414 

0·094 
2·470 

9·008 

0·443 

1 ·45 1 

Maßnahmen der Fürsorge . . . .  1 0· 6 1 4  
Beitrag zum Bundesjugendplan . . 2·000 
Arbeitsinspekt ion . . . . . . . . . . . . . .  ___ 

20
.;..

·...;,6_1_3 ____ 
4_·_1_0_3_ 

Summe . . . 200'994 27·619 
======= 

Kapitel 15 "Soziale Verwaltung" 

Gcbanmg I D60 It. Bundesrc('hnungsabschluß 

AufgJierlerW1g der ". onstig n Einnahmen" 

BUl1Cle. m iHi terium für ozialc Vcrwaltung . . . .  

Reserv fonds nach dem AIVG . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sehlechtwetterentschädigung im Baugewerbe . 

Leistungen nach d m \\'ohnw1gsboihilfengosetz, 
Sonderbe itrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einigungsämter, Heimarbeitskommis ionen . . . .  

Überbrückungshilfen an ehemalige öffontlich Be·  

dionstete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Blmdo fachschule für Teohnik . . . . . . . . . . . . . .  . 

Allgemeine Fürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mill. S 

1 · 006 

1 46·9 1 7  

84·250 

44· 1 89 

0·000 

0 ·024 

0· 5 1 

0· 1 54 

Arbeitsinspekt ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ___ 0
_

'
_
9
_
0
_
2
_ 

278·023 Summe . . .  
==== 

143 
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A N HA N G 2 

Personalstand und Dienststellenverzeichnis 

10 
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Personalstände des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung und seiner Dienststel1en *) 

1955 I 1 9GO I 1 965 I 1966 

Zentral1eitung . . . . . . . . 447 

Landesarbeitsämter 
WIU Arbeitsämter . . 3.047 

Landesinvalidenämtor 
�md InvalidenSürsor-
geanstalt . . . . . . . . . .  1 .0 3 7  

Arbeitsinspektion . . . . . 1 9 5  

Untersuch�gs-
anstalten . . . . . . . . . .  267 

Prothesenwerkstätten 42 

Heimarbeits-
kommissionen . . . . .  . 7 

Hebammenlehr-
anstalten . . . . . . . . .  . 3 

Heilanstalten . . . . . . . . . 7 

Kranlwnanstalt für 
Neurochirurgie in 
Bad !schI . . . . . . . .  . 

Blmdesfachschule für 
'reelmik . . . . . . . . . .  . 

Kmanstalt für Kriegs
beschädigte Bad Hof-
gastein . . . . . . . . . . . .  . 

Bllndcsapotheken . . . .  . 

'anitätsdienst bei den 
Landesregienmgen . .  

2 4  

6 

Amtsärzte . . . . . . . . . . .  1 7  

Gesamtstand . . . 5.099 

570 

3.050 

955 

272 

332 

40 

9 

3 

1 02 

3 1  

2 7  

4, 

5.395 

625 

2 . 7 8 7  

904 

29 1 

397 

40 

3 

62 

1 2  

24 

2 

5. 252 

620 

2.802 

907 

283 

403 

4 1  

1 0  

3 

6 1  

24 

2 

5 . 2 5 1  

' )  Ohne 'J'eilbeschiifligtc und Sai:onbcilienstctc ( z .  B. Heizer, Be
dicnerilmcn lI. dgl.). 

Verzeichnis 

der Dienstbehörden und Dienststellen im Bereiche des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

L a n d e s a r b e i t s ä m t e r  u n d  A r b e i t s ä m t e r  

Landesarbeitsamt WIEN 1010 Wien, Weihburggasse 30 
Ar b e i  t s ä m  t el' : 

Angestellte 

Bau-Holz 
1050 

1 160 

Wien, Em belgasse 2-4 

Wien, Hel'bststl'aße 6-10 
Bekleidung, Textil, Leder 

Gastgewerbe 
1050 Wien, Obere Amtshausgasse 5-7 

Graphik, Papier 

Handels- ,  Transport-, Verkehrs-
und landwirtschaftliche Arbeiter 

Jugendliche 
Körper behinderte 

Lebensmittel 

Metall ,  Chemie 

146 

1050 

1031  

1060 

1031 

1050 

1050 

1050 

Wien, Castelligasse 1 7  

Wien, Esteplatz 2 

Wien, Mollardgasse 8 

Wien, Esteplatz 2 

Wien, Obere Amtshausgasse 1-3 

Wien, Castelligasse 1 7  

Wien, Obere Amtshausgasse 1-3 
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Persönliche Dienstleistungen 

Liesing 

Geschäftsstelle der Heimarbeits
kommissionen beim Einigungs
amt 'Wien 

1 050 Wien, Ernbelgasse 6-8 

1235 Wien XX II I , Liesing 

1 030 Wien, Löwengasse 47 

Landesarbeitsamt NIEDERÖSTERREICH 1010 Wien, Hohenstaufengasse 2 

A r b ei t s ä m t e r : 

Amstetten 3300 Amstetten, Preinsbacherstraße 1 3  

Zweigstelle des Arbeitsamtes Amstetten : 
Haag 3350 Haag, Hölll'iglstraße 7 

Baden 2500 Baden , Palffygasse 28 

Baden : Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Pottendorf 2486 Pottendorf, Gemeindeamt, Hauptstraße 1 1  

Berndorf-St. Veit 

Bruck a. d. Leitha 

2562 St. Veit, Hauptstraße 53 

2460 Bruck, Schillerstraße 5 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Hainburg 

Bruck a. d. Leitha : 

Gänserndol'f 

Zweigstellen des Arbeitsamtes 
Großenzersdorf 
Zistersdorf 

Gmünd 

Hollabrunn 

Horn 

Korneuburg 

Krems 

Laa a. d. Thaya 

Lilienfeld 

Melk 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
YbbsjDonau 

Mistelbach 

Mödling 
Neulengbach 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Purkersdorf 

Neunkirchen 

2410 Hainburg, H auptplatz 10  

2230 Gänserndorf, Friedensgasse 4 

Gänserndorf : 

Melk : 

2301 Großenzersdorf, Elisabethstraße 7 
2225 Zistersdorf, Hauptstraße 12  

3950 Gmünd, Bahnhofstraße 33 

2020 Hollabrunn, Koli skoplatz 9 

3580 Horn, Frauenhofnerstraße 10 

2 100 Korneuburg, Wienerring 24 

3500 Krems, Kasernstraße 29 

2 136 Laa, Stadtplatz 66 

3180 Lilienfeld, Dörfl 50 

3390 Melk, Bahnhofstraße 2 

3370 Ybbs, Siedlung Gottsackerfeld, Block B ,  

2130 Mistelbach, Oserstl'aße 29  

2340 Mödling, Weißes Kreuzgasse 4 
3040 Neulengbach, Hauptstraße 2 

Neulengbach : 
3002 Purkersdorf, Kaiser Jo ef-Straße 8 

2620 Neunkirchen, Postgasse 4 
Zweigstellen des 
Aspang 
Gloggnitz 

Arbeitsamtes Neunkirchen : 

St. Pölten 
Zweigstelle des Arbeitsamtes St . 
Herzogenburg 

Scheibbs 

Schwechat 

Stockerau 

Tulln 

2870 Aspang, Zöbernstraße 3 
2640 Gloggnitz, Fr. W. Raiffeisengasse 4 

3100 St. Pölten, Rennbahnstraße 4 
Pölten : 

3 130 Herzogenburg, Fischergasse 6 

3270 Scheibbs, Hauptstraße 204-205 

2320 Schwechat, Sendner'gasse 13-1 5 
2000 Stockerau, Schulgasse 4 
3430 Tulln, Bahnhofstraße 20 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Klosterneu burg 

Tulln : 

Waidhofen a. d. Thaya 

Waidhofen a. d. Ybbs 

Wiener Neustadt 

Zwettl 

3402 Klosterneu burg , Hundskehle N r. 2 1  

3830 Waidhofen, Thayastraße 3 

3340 Waidhofen , Schöffelstraße 4 

2700 Wr. Neustadt, Neunkirchner Straße 36 

3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2 a 

Stauwerkstraße 14 

1 47 
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Landesarbeitsamt OBERÖSTERREICH 4020 Linz, Gruberstraße 63 
A r b e i t s ä m t e r :  
Braunau 

Eferding 

Freistadt 

Gmunden 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Bad Ischl 

Grieskirchen 

Kirchdorf 

5280 Braunau, Palmplatz 1 

4070 Eferding, Stadtplatz 37 

4240 Freistadt, Linzer Vorstadt 173  

4810 Gmunden, Johann Evangelist, Haberstraße 1 3  
Gmunden : 

4820 Bad Ischl, Grazer Straße 8 

4710 Grieskirchen, Manglburg 23 

4560 Kirchdorf, Simon Redtenbacher-Platz 3 

Linz 4021 Linz, Wiener Reichsstraße 7 

Perg 

Zweigstellen des Arbeitsamtes Linz : 
Enns 4470 Enns, Dr. Karl Renner-Straße 9 
Traun 4050 Traun, Kirchenplatz 8 

4320 Perg, Stifterstraße 2 
Perg : Außenstelle des Arbeitsamtes 

l\fitterkirchen 4343 Mitterkirchen/Hütting, Arge, Verwaltungsbaracke 
Ried 

Rohrbach 

Schärding 

Steyr 

4910 Ried, Turnerstraße 8 

4150 Rohrbach, Haslacherstraße 7 

4780 Schärding, Bahnhofstraße 141  

4400 Steyr , Tomitzstraße 7 
Zweigstellen des 
Bad Hall 
Weyer 

Arbeitsamtes Steyr : 

Vöcklabruck 

Wels 

4540 Bad Hall, Kirchenplatz 1 
3335 Weyer, Hauptplatz 8 

4840 Vöcklabruck, Hinterstadt 13/15 

4601 Wels, Kar! Loy-Straße 23 

Landesarbeitsamt SALZBURG 5020 Salzburg, Schießstattstraße 4 

A r b e i t s ä m ter : 

Bischofshofen 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Bad Gastein 

Hallein 

Salzburg 

Tamsweg 

Zell am See 

5500 Bischofshofen, Hauptschulstraße 1 6  
Bischofshofen : 

5640 Bad Gastein, Grillparzerstraße 2 1 1  

5400 Hallein, Bahnhofstraße, Amtsgebäude 

5020 Salzburg, Schießstattstraße 2 

5580 Tamsweg, Kirchengasse 107 

5700 Zell am See, Bahnhofstraße 10 

Landesarbeitsamt STEIERMARK 8010 Graz, Babenbergerstraße 33 
Ar b e i t s ä m ter : 

Bruck a. d. Mur 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Mariazell 

Deu tschlands berg 

Feldbach 

Fürstenfeld 

Gleisdorf 

Graz 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Peggau 

Hartberg 

Judenburg 
Arbeitsamtsnebenstelle: 
Murau 

1 48 

8601 Bruck, Grazer Straße 15 
Bruck a. d. Mur : 

8630 Mariazell, Pater Hermann Geist-Platz 

8530 Deutschlandsberg, Rathausgasse 5 

8330 Feldbach, Schillerstraße 7 

8280 FÜl"stenfeld, Klostergasse 28 

8200 Gleisdorf, Bahnhofstraße 1 1  

Graz : 
8010 Graz, Babenbergerstraße 33 

8120 Peggau, Hauptstraße 153 

8230 Hartberg, Ressavarstraße 29 

8750 Judenburg, Kapellenweg 5 

8850 Murau, Grünfelsgasse 1 

1 (Rathaus) 
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Zweigstelle der Arbeitsamtsnebenstelle Murau : 
Neumarkt 8820 Neumarkt Ni'. 1 

K nittelfeld 8720 Knittelfeld, Hans Resel-Gasse 1 7  
Leibnitz 8430 Leibnitz, Schmidgasse 32 

Arbeitsamtsnebenstelle : 
Mureck 8480 Mureck,  Feldgasse 3 

Leoben 8700 Leoben, Erzherzog Johann-Straße 8 
Zweigstelle des 
Eisenerz 

Arbeitsamtes Leoben : 
8790 Eisenerz, Dr. h .  c. Theodor Körner-Platz 1 

Liezen 8940 Liezen, Hauptstraße 1 4  und 14 a 
Zweigstellen des 
Bad Aussee 
Gröbming 

Arbeitsamtes Liezen : 
8990 Bad Aussee, Parkgasse 153 
8962 Gröbming 206 

Mürzzuschlag 
Berufs beratung, 

8680 Mürzzuschlag, Bleckmanngasse 1 1  
Grüne· Insel N r .  1 

Voitsberg 8570 Voitsberg, Konrad von Hötzendorf-Straße 14 a 

B er u fs b e r a t u n g  u n d  L e h r s t e l l en v e r m i t tl u n g :  

Voitsberg 
Weiz 

8570 Voitsberg, Roseggergasse 5 

8160 Weiz, Hans Klöpfer-Gasse 6 

Landesarbeitsamt TIROL 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 
A r b e i t s ä m t e r : 

Imst 
Innsbruck 

Arbeitsamtsnebenstelle : 
Solbad Hall in Tirol 

Kitzbühel 
Kufstein 
Landeck 
Lienz 
Reutte 
Schwaz 

6460 Imst, Dr. Pfeiffenberger-Straße 8 b 
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 

6060 Solbad Hall, Unterer Stadtplatz 20 

6370 Kitzbühel, Hinterstadt 30 

6332 Kufstein, Inngasse 4 

6500 Landeck ,  Innstraße 1 1  

9900 Lienz, Beda-Weber-Gasse 20 

6600 Reutte, Obermarkt 48 

6130 Schwaz, Spornbergerstraße 22 

Landesarbeitsamt VORARLBERG 6900 Bregenz, Bahnhofstraße 43 
A r b e i t s ä m t e r :  

Bludenz 
Bregenz 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Riezlern 

Dornbirn 
Feldkirch 
Heimarbeitskommission für 

Maschinstickerei nach Vorarl
berger Art und maschinelle 
Klöppelspitzenerzeugung beim 
Einigungsamt Feldkirch 

6700 Bludenz, Hermann Sander-Straße 1 2  

6900 Bregenz, Bahnhofstraße 43 
Bregenz : 

6991 Riezlern 1 78, Klein-Walsertal 
6850 Dornbirn, St. Martinstraße 6 

6800 Feldkirch, Graf Hugo Wuhr-Gang 3-5 

6850 Dornbirn, Altes Rathaus 

Landesarbeitsamt KÄRNTEN 9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 
A r b e i t s ä m t e r : 

Feldkirchen 
Hermagor 
Klagenfurt 

9560 Feldkü·chen, Gui·ktaler Straße 1 1  

9620 Hermagor ,  NI'. 239 

9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 
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Spittal a .  d. Drall 

St. Veit a .  d. Glan 

Villach 

Völkermarkt 

Wolfsberg 

9800 Spitta,l a .  d. Drau, 10 .  Oktober-Straße 6 

9300 St. Veit a. d. Glan, Friesacher Straße 3 

9500 Villach , Meister Friedricb-Straße 3 

9 100 Völkermarkt, Herzog Bel'llhard-Platz 5 

9400 Wolfsberg, Lindhofstraße 207 

Landesarbeitsamt BURGENLAND 7000 Eisenstadt, Permayerstraße 10 
A r b e i t s ä m t e r :  

Eisenstadt 

Mattersburg 
7000 Eisenstadt, Permayerstraße 10 

7210 Mattersburg, Mozartgasse 2 
N eusiedl am See 

Oberpullendorf 

Oborwart 

Stegersbach 

7 100 Neusiedl am See, Eisenstädter Straße 3 

7350 Oberpullendol'f, Spitalstraße 24 

7400 Oberwart, Prinz Eugen-Straße 1 

755 1 Stegel'sbach 73 
Stegersbach : Zweigstelle des Arbeitsamtes 

Güssing 7540 Güssing, Grabengasse 

L a n d e s i n v a l i d e n ä m t e r  u n d  P r o t h e s e n w e r k s t ä t t e n  

Landesinvalidenamt für Wien, Niederötlterreich und 
Burgenla.nd 

Landesinvalidenamt für Oberöstel'l'eich 

Landesinvalidenamt für Salzbul'g 

Landesinvalidenamt für Til'ol 

Landesin validenam t für V orad berg 

Landesinvalidenamt für Steiermark 

Landesinvalidenamt für Kärnten 

Bundesstaatliche Prothesenwerkstätte Wien 

Bundesstaatliche Prothesenwerkstätte Linz 

1010 Wien, Babenbel'gerstraße 5 

4020 Linz, Gruberstraße 63 

5020 Salzburg, Scrueßstattstraße 4 

6010 Innsbruck, Herzog Friedrich-Straße 3 

6901 Bregenz, Bahnhofstraße 43 

8010 Graz, Babenbergerstraße 35 

0020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23 

1 050 Wien, Geigergasse 5 

4020 Linz, Gruberstraße 63 

B u n d e s s t a a t l i e h e  U n t e r s u c h u n g s a n s t a l t e n 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter
suchungsanstalt 

Bundesstaatliche bakteriologü;ch-serologische Unter
suchungsanstalt Linz 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter
suchungsanstalt Salz burg 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter
suchungsanstalt Graz 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter
suchungsanstalt Klagenfurt 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Untor-
suchungsanstalt Innsbruck 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Wien 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Linz 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Graz 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchul1g 
Innsbruck 

Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische 
Untersuchungen 

Bundesstaatliche Impfstoffgewinnungsanstalt 

1 50 

1090 Wien, Währinger Straße 25 a 

4020 Linz, Weißenwolffstraße 28 

5020 Salzburg, Landeskrankenhaus 

80 10 Graz, Universitätsstraße 6 

9020 Klagenfurt, St. Veiter Straße 47 

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 4 1  

1090 Wien, Killderspitalgasse 15  

4020 Linz, Bürgerstraße 47 

8010 Graz, Universitätsstraße 6 

6020 Innsbruck, Liebelleggstraße 8 

1 090 Wien, Zimmermallngasse 3 

1 1 60 Wien, Possillgergasse 38 
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Bundesstaatliches Serumprüfungsinstitut 

Bundesstaatliche Schutzimpfungsanstalt gegen Wut 

Bundesstaatliche Anstalt für experimentell-pharma
kologische und balneologische Untersuchungen 

1095 Wien, Kinderspitalgasse 1 5  (Schließ
fach 74) 

1090 Wien, Währinger Straße 25 a 

1090 Wien, Währinger Straße 13 a 

B u n d e s a p o t h e k e n  

Bundesa potheke "Alte Hofapotheke" 

Bundesapotheke "Zur d:ariahilf" 

Bundesapotheke "Alte Hofapotheke Schönbrunn" 

Bundesstaatliche öffentliche Krankenanstalt für 
Neurochirurgie 

1010 Wien, Habsburgerga se 1 1  
1060 Wien, Mariahilfer Straße 55 
1 1 30 Wien, Schloß Schönbrunn beim Meid

linger Tor 

4820 Bad Ischl, Salzburger Straße 8 

A r b e i t s i n s p e k t o r a t e 

Arbeitsinspektol'at für den 1 .  Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 4.  Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 5.  Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektol'at für den 6. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektol'at für Baual'beiten 

Arbeitsinspektorat für Handels- und Verkehrsunter-
nehmungen 

Arbeitsinspektorat für den 7. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 9. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektol'at für den 1 1 .  Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 12 . Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 1 3 .  Aufsichtsbezirk 

Al'boitsinspektorat für dcn 14. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 15. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 17 .  Aufsichtsbezirk 

Arbeitsinspektorat für den 18 .  Aufsichtsbezirk 

1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
1010 Wien, Fichtegasse 11 
1010 Wien, Fichtegasse 11 
1 0 10  Wien, Fichtegasse 1 1  
1010 'Wien, Fichtegasse 1 1  
1010 Wien, Fichtegasse 1 1  

1010 Wien, Fichtegasse 1 1  

1 0 10 Wien, Fichtegasse 1 1  

2700 Wr. Neustadt, Engelbl'echtgasse 8 

310 0  St. Pölten, Radetzkystraße 1 

4020 Linz, Finanzgebäude - We ·t 

5020 Salzburg, Schießstattst raße 4 

8010 Graz, Opernring 2 

8700 Leoben, Erzherzhog Johann-Straße 6/8 

9020 Klagenfurt, Herl'engasse 9 
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 
6900 Bregenz, Weiherstraße 

7001 Eisenstadt, Permayerstraße 10 

3500 Krems, Kasernstraße 29 
4840 Vöcklabruck, Graben 1 9  
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AN H A N G 3 

Lohnstufeneinreihung aller Versicherten 
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Lohnstufengruppen 

Lohnstufeneinreihung 

Für die nebenstehende Dan;tellung "' U I  den die 
Lohnstufen 6 bis 39 der Lohnstufeneinreihung aller 
Versicherten in der Sozialversicherung in die fol 
genden Gruppen zusammengefaßt : 

1 Lohnstufe 6 bis 10 
2 Lohnstufe 11  bis  15  
3 Lohnstufe 1 6  b is  20 
4 Lohnstufe 2 1  bis 25 
5 Lohnstufe 26 bis 30 
6 Lohnstufe 3 1  bis 35 
7 Lohnstufe 36 bis 39 

Die Dar tellung zeigt den perzentuellen Anteil 
der Versicherten in den einzelnen Gruppen am 
1 .  August der Jahre 1964 bis 1966. Es geht daraus 
oine deut l iche Ver.'chiebung in die höheren Lohn
&tufen in den Jahren von 1 964 bis 1966 hervor .  
Am 1 .  August 1 964 gab es  die in  die Gruppe 7 einge
reihten Lohnstufen noch nicht. 

aller Versicherten 

�(onatliche Arbeitsverdienste Zahl der Pflich tyersichertell "111 Stichtag 
Xr. ill S 

über bis 1. Feber 1964 1 1. August 1964 1 1. Feber 1965 1 1. August 1965 

225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 .403 1 5 .588 1 1 .060 1 0.223 
2 225 3 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . 1 05 55.365 45.332 32. 1 03 
3 375 52.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75. 303 73.388 74.463 70.529 
4 525 675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.776 52.922 53.238 5 1 . 808 
5 675 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.786 37.5 1 2  4 1 .285 42.247 

6 825 9 7 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 .489 29.479 3 1 .960 33.057 
7 975 1 . 1 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 .5 73 38.937 36.239 33.436 
8 1 . 1 25 1 . 2 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.50 1 49.366 4 1 .505 38.456 
9 1 . 275 1 .425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.764 55.696 46.304 40. 1 67 

1 0  1 .425 1 . 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.733 80. 644 64. 1 72 50. 367 

1 1  1 . 575 1 . 725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 .003 1 0 1 .986 84. 1 67 62.085 
1 2  1 .725 1 . 875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05. 1 72 1 1 0.202 94.536 7 7 . 5 1 4  
1 3  1 . 875 2.025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8.945 1 22. 534 1 09.490 97. 1 35 
1 4  2 . 025 2. 1 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09.378 1 1 1 .442 1 02 . 840 !J6.4 79 
1 5  2. 1 75 2.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . 8 1 2  1 1 5.002 1 05 . 836 1 03.387 

1 6  2.325 2.475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 . 2 74 1 06.436 1 00.627 1 00.650 
1 7  2.475 2 . 625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.9 1 1  1 06.934 1 03.508 1 06.878 
1 8  2 . 625 2 . 7 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.773 9 1 .532 89.090 !J5.238 
1 9  2.775 2.925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.9 7 1  85. 1 74 85.680 92. 504 
20 2.925 3.0 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.03 1 78. 772 87. 1 3 3  89. 742 

2 1  3.075 3 .22 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 . 854 69.24 7 70.653 80.386 
22 3.225 3 . 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 . 876 59.503 60. 149 7 1 . 1 04 
23 3 . 375 3 . 525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 1 64 55.605 57.42 1 69.422 
24 3.525 3. 675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.8 1 7  46. 7 2 1  47.442 59.567 
25 3.675 3. 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.455 4 1 .62 1 42.458 55 . 1 3 8 

2 6  3 . 825 3.075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.488 34.97 1 34.753 47.67 6  
2 7  3 . 0 75 4 . 1 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26. 1 80 33.057 33.483 46.837 
2 8  4 . 1 25 4.275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.204 26.056 26.108 3 7. 6 1 6  
2 9  4 . 2 75 4.425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 .080 22. 1 2 7 22. 1 24 32.957 
30 4.425 4.575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5. 837 20.658 20.564 30.685 

3 1  4.575 4.725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 670 1 7. 1 42 1 6.25 1 24.646 
3 2  4. 725 4.875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5.322 1 38.2 1 6  1 9.970 23. 563 
33 4.875 5.025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3. 8 1 4  20.538 
34 5 .025 5. 1 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.828 1 6.084 
35 5. 1 7 5  5.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.547 1 5.289 

36 5.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.6H 1 37.967 

SUmlTIo . . .  1 1 ,063.250 2,083.925 1 ,086.67 1 2,093 .480 
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Xr. 

über 

1 
2 225 
3 375 
4 525 
5 675 

6 825 
7 975 
8 1.1 25 
9 1 . 275 

1 0  1 .425 

11. 1 .575 
1 2 1 . 725 
1 3  1 .  75 
1 ,), 2.025 
1 5  2.1 75 

1 6  2 .325 
1 7  2 .475 
1 8  2 . 625 
19 2 . 715 
20 2.925 

2 l  3.075 
2 2  3.225 
23 3.375 
24 3 .525 
25 3.675 

26 3 . 825 
2 7  3 . 975 
2 8 4. 1 2 5  
29 4.275 
30 4.425 

3 1  4.575 
32 4 . 725 
33 4 . 875 
3,), 5.025 
33 5. 1 75 

36 5.325 
37 5 .47 5  
38 5.625 
30 5.775 

Lohnstufeneinreihung aller 

Monatliche Arbeitsverdienste 

225 
375 
525 
675 
825 

975 
1 . 1 25 
1 . 275 
1 .42 5  
1 . 575 

1 . 725 
1 . 875 
2.025 
2 . 1 7ii 
2.325 

2.4 75 
2 . 625 
2 . 773 
2 . 92 5  
3 . 0 7 5  

3 . 2 2 5  
3.375 
3 .525 
3 . 675 
3 . 825 

3.975 
4 . 1 25 
4.2 75 
4. 425 
4.575 

4 . 725 
4.875 
5.025 
5. 1 75 
5.325 

5.47.3 
5.623 
5 . 7 7 5  

i n  S 

bis 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sunune . .  · 1 

] .  

Versicherten 

Zahl der Pflichtversicherteu aß! Ziihlungstng 

li'eber 1965 1 1 . August 1965 1 1. Feber 1966 1 1. August 1966 

1 1 .060 1 0.223 7 . 1 0 7 7. 205 
45. 332 32. 1 03 2 8. 634 23.54 1 
74 .463 70 . 529 65.563 57 . 243 
53 . 2 38 5 1 .808 55.797 53.708 
4 1 .2 85 42.2,),7 44.209 40.753 

3 1 .960 33.057 33 .42 7 3 1 . 2 2 1 
36.239 33.436 32.779 31.729 
4 1 .505 38.456 35.040 29 .289 
46 .304 40. 1 67 3 7 .039 39.35.1-
6,).. 1 72 50.367 46.8 1 7  4;3 . 7 84-

8,).. 1 67 62 .085 53.042 46.557 
9,)..536 7 7 . 5 1 4  72.975 62.958 

1 09.490 97. 1 35 9 1 .9 1 0  7 7 . 72 7  
1 02. 840 96.479 94 .635 89. 1 52 
1 05 .836 1 03.387 1 00.827 91.637 

1 00.62 7  1 00.650 95.907 96.230 
1 03 .508 106.878 1 0 1 .485 1 03. 1 5 5  

89.090 95.238 9 1 .503 94.480 
5.680 92.50,), 89.973 94.633 
7 . 1 33 89. H2 86.602 93.459 

70 . 653 80. 386 80. 628 8 7 . 399 
60. 1 49 7 1 . 1 04 7 1 .095 78 .076 
57.42 l 69.422 68. 640 7 6. 766 
4 7.44 2 59. 567 57.674 65. 8 1 6  
42.458 55. 1 3 8  53.387 6 1 . 1 73 

34. 153 ,),7.67 6  45.403 54.063 
33.483 ,),6 . 837 44.930 53.040 
26. 1 08 3 7 . 6 1 6  34 .9 79 43.689 
22. 1 24 32.957 3 1 .399 30.293 
20.564 30.685 2 8. 433 35.560 

1 6.25 1 24.6±6 23.034 29.993 
1 9 . 970 23. 563 20.7 1 8  2 6.490 
1 3.8 1 4  20.538 1 9.4 1 7  25.9 1 2 
1 0.828 1 6 .084 1 4.372 20 . 1 45 

9.547 1 5.289 1 3. 4 6 1  1 8 .037 

92.6±! 1 3 7.967 1 7 . 249 1 6.508 
1 1 . 145 1 5.643 

8 . 6 1 0  1 2 .463 
96.320 1 37.608 

1 ,9 86.67 1 I 2 ,093A80 I 2,006. 1 74 I 2, 1 1 1 .489 
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A N H A N G  4 

ZUSAMMENSTELLUNG 

der wichtigeren gesetzlichen Vorschriften nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1966 
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Sozialversicherung 

A. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG.) 

Bundesgesetz vom 9.  September: 1955, BGBl . 
NI'. 1 89, übet· die Allgemeine Sozialversicherung 
(Allgemeines Soz ialversicherung�gesetz - ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 18 .  Dezember 1 956, BGBl. 
NI'. 266, womit das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz vom 9. September 1 955, BGBl . I'. 189, 
abgeändert und ergänzt wird (Novelle ZUlU 
ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 1 8 . Juli 1957, BGBl. NI'. 1 7 1 ,  
womit das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
vom 9. September 1955, BGBl .  NI'. 189, abge
ändert wird (2 . Novelle zum ASVG.) . 

Bundesgesetz vom 18.  Dezember 1 957, BGBl . 
NI'. 294, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(3. Novelle zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 17 .  Dezember 1 958, BGBI . 
NI'. 293, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(4. Novelle zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 17 .  Dezember 1 959, BGBI . 
NI'. 290, mit dem das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (5. No
velle zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 6.  April 1 960, BGBl. NI'. 87 ,  mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz ab
geändert und ergänzt wird (6. Novelle zum 
ASVG.) .  

Bundesgesetz vom 14 .  Jul i 1960, BGBl. NI' .  1 68,  
mit dem das Allgemeine Sozial versicherungs
gesetz abgeändert wird (7. Novelle zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 5.  Dezember 1960, BGBl. NI'. 294, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird (8. Novelle 
zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 1 5. Dezember 1 961 , BGBl . 
Nr. 1 3/ 1962, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesctz abgeändert und ergänzt wird 
(9. Novelle zum ASVG.).  

Bundesgesetz vom 16 .  April 1 963, BGBl. NI' . 85, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (10.  Novelle zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1 963, BGBl. NI'. 184, 
mit dem das Allgemeine Sozial versicherungs
gesetz abgeändet·t wird ( 1 1 .  Novelle zum ASVG.) .  

Bundesgesetz vom 23 .  Oktober 1963, BGBI .  r .  253, 
mit dem das Allgemeine Sozialversichenmgsgesetz 
abgeändert wird (12.  Novelle zum ASVG.) .  

Bundesgesetz vom 12 .  Dezember 1963 , BGBl. 
NI'. 320, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird ( 1 3. Novelle 
zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 16 .  Dezember 1964, BGBI . 
NI'. 301 ,  mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird (14. Novelle 
zum ASVG. ) .  
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Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBl . NI'. 8 1 , 
mit dem das Allgemeine Soz ia lversicherungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird ( 1 5 .  Novelle 
zum ASVG. ) .  

Bundesgesetz vom 7 .  Jul i 1 965, BGBl. NI'. 220, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (16 .  Novelle zum ASVG. ) .  

Verordnung vom 8.  Oktober 1965, BGBI . NI'. 296, 
über die Feststellung des Ausmaßes der ver
änderl ichen Werte und einiger fester Beträge 
aus dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
und dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz für das Kalenderjahr 1966. 

Bundesgesetz vom 1 7 .  November 1965, BGBI. 
NI' . 309, mit dem das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz abgeändert wird ( 17 .  Novelle 
zum ASVG. ) .  

Kundmachung vom 20. Mai 1 966, BGBl. r. 76, 
über die Ermittlung der Richtzahl für das Ka
lenderjahr 1967. 

Verordnung vom 28. Juni 1966, BGBl. Nr. 94, 
mit  der der Anpassungsfaktor (§ 108 e Abs. 10 
ASVG. )  für das Jahr 1 967 festgesetzt wird. 

Bundesgesetz vom 14. Jul i 1 966, BGBl. Ne. 1 68, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (18 .  Novelle zum ASVG. ) .  

Verordnung vom 26 .  Juli 1 966, BGBl. NI'. 1 83, 
über die Feststellung des Ausmaßes der ver
ändedichen Werte und einiger fester Beträge 
aus dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
und dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz für das Kalenderjahr 1967. 

Bundesgesetz vom 1 5. Dezember 1966, betreffend 
die Erhöhung von Richtsätzen für die Gewährung 
von Ausgleichszulagen im Bereich des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes und des Ge
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetzes, BGBl. Nr. 5/1967 . 

B. Künstler-Sozialversicherungsgesetz 

Bundesgesetz vom 10. Juli 1 958, BGBl . Nr. 157,  
über die Sozialversicherung der bildenden Künst
ler (Künstler-Sozia l versicherungsgesetz) .  

C .  Pensionsanpassungsgesetz 

Bundesgesetz vom 28. April 1 965, BGBl. .r r. 96, 
über die Anpassung der Pensionen (Renten) aus 
der Pensions- und Unfallversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und aus 
der Pensionsversicherung nach dem Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz 
(Pensionsanpassungsgesetz - PAG.) .  

D .  Gewerbliches Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz (GSPV G. ) 

Bundes<1esetz vom 18. Dezember 1957, BGBl . o 
Nr. 292, über die Pensionsversicherung der in 
der Gewerblichen Wirtschaft selbständig Er
werbstätigen (Gewerbliches Selbständigen-Pen
sionsver 'icherungsgesetz - GSPVG. ) .  
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Bundesgesetz vom 4. März 1 959, BGBI. NI'. 65, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert und ergänzt 
wird (Novelle zum GSPVG. ) .  

Bundesgesetz vom 17 .  Dezember 1 959, BGBl. 
Nr. 291, mit dem das Gewerbl iche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird (2 . Novelle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 14. Juli 1960, BGBI. NI'. 1 69, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird (3. No
velle zum GSPVG.) . 

Bundesgesetz vom 5. Dezember 1960, BGBl. NI'. 295, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird (4. No
velle zum GSPVG.). 

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1961 , BGBl. 
NI'. 14/1962, mit dem das Gewerbliche Selbstän
digen-Pensionsversicherungsge etz abgeändert wird 
(5. Novelle zum GSPVG. ) .  

Bundesgesetz vom 19 .  Dezember 1 962, BGBl. 
NI'. 324, mit dem das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(6. Novelle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 16 .  April 1963, BGBI. NI'. 86, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert und ergänzt 
wird (7. Novelle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1963, BGBI. NI'. 185, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird (8. 0 -
velle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBl .  Nr. 254, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird (9. No
velle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 12 .  Dezember 1 963, BGBI . 
NI'. 32 1 ,  'mit dem das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(10. Novelle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964, BGBl . 
NI' . 302, mit dem das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
( 1 1 .  Novelle zum GSPVG. ) .  

Bundesgesetz vom 7 .  April 1 965 , BGBl. NI'. 82, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert wird (12.  No
velle zum GSPVG. ) .  

Bundesgesetz vom 7 .  Juli 1965, BGBl .  NI'. 222, mit 
dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz abgeändert wird ( 1 3. Novelle 
zum GSPVG.). 

Bundesgesetz vom 17 .  N ovem bel' 1 965, BG BI . 
1'. 310, mit dem das Gewerbliche Selbständigen-

Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(14.  Novelle zum GSPVG.) .  

Bundesgesetz vom 14. Juli 1966, BGBI. NI'. 1 69,  
mit dem das Gewerbliche Sel bständigen-Pen
s ionsversicherungsgesetz abgeändert wird (15.  No
velle zum GSPVG.) .  

E. Landwirtschaftliches Zuschußrenten
versicherungsgesetz (LZVG.) 

Bundesgesetz vom 1 8 .  Dezember 1957, BGBI. 
Nt' .  293, über die Landwirtschaftliche Zuschuß
rentenverSicherung (Landwi rtschaftliches Zllschllß
J'entenvorsicherungsgesetz - LZVG.) .  

Bundesgesetz vom 18 .  März 1 959, BGBl. NI'. 95, 
mit dem das Landwirtschaft liche Zuschußrenten
versicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(Novelle zum LZVG.) .  

Bundesgesetz vom 14 .  Juli 1 960, BGBl. NI'. 167 ,  
mit dem das Landwirtschaftliche Zuschußrenten
versicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(2 . NovelJe zum LZVG.) . 

Bundesgesetz  vom 5. Dezember 1960, BGBl. NI' . 296, 
mit dem das Landwirtschaftliche Zuschußrenten
versicherungsgesetz abgeändert und ergänzt wird 
(3. ovelle zum LZVG. ) .  

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1961 , BGBI .  
1'. 1 5/ 1 962, mit dem das Landwirtschaftliche 

Zuschußrentenversicherungsgesetz abgeändert und 
ergänzt wird (4. Novelle zum LZVG.) .  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1963, BGBl.  NI'. 1 86, 
mit dem das Landwirtschaftliche Zuschußrenten
versicherungsgesetz abgeändert wird (5. Novelle 
zum LZVG.) .  

Bunde gesetz vom 1 2 . Dezember 1 963, BGBI. 
NI'. 322, mit dem das Landwirtschaftliche Zu
schußrentenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(6. Jovelle zum LZVG. ) . 

Bundesgesetz vom 16 .  Dezember 1964, BGBI. 
Ne. 303, mit dem das Landwirtschaftliche Zu
schußrentenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(7 .  Novelle zum LZVG. ) .  

Bundesgesetz vom 7 .  Juli 1 965, BGBI. NI'. 22 1 ,  
mit  dem das Landwirtschaftliche Zuschußrenten
versicherungsgesetz abgeändert wird (8. Novelle 
zum LZVG. ) .  

Bundesgesetz vom 17 .  November 1965, BGBl. 
NI'. 31 1 ,  mit dem das Landwirtschaftliche Zu
schußrentenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(9. Jovelle zum LZVG. ) .  

F_ Notarversicherungsgesetz (NVG. 1938) 
Verordnung über die Wiederverlautbarung des Ge

setzes, betreffend die Notarversicherung, BGBI. 
NI' . 2/1 938. 

Bundesgesetz vom 4. Juli 195 1 ,  BGBI. NI'. 1 74, 
womit das Notarversicherungsgesetz 1938 abge
ändert wird (.1' ovelle zum NVG. 1 938) .  

Bundesgesetz vom 3. Juli 1 952, BGBl. NI'. 159, 
womit das Notarversicherungsgesetz  1 938 ab
geändert und ergänzt wird (2. Novelle zum 
NVG. 1 938). 

. 

Bundesgesetz vom 9 .  März 1 955, BGBl. NI'. 67, 
womit das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert und ergänzt wird (3. Novelle zum 
NVG. 1938) . 

159 

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)160 von 204

www.parlament.gv.at



Bundesgesetz vom 2. Dezember 1957, BGBL Nr. 262, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert und ergänzt wird (4. Novelle zum 
NVG. 1938) . 

Bundesgesetz vom 18 .  Dezember 1959, BGBL 
Nr. 295, mit dem das Notarversicherungsgesetz 
1938 abgeändert und ergänzt wird (5. Novelle 
zum NVG. 1938). 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1961,  BGBL Nr. 167, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert und ergänzt wird (6. Novelle zum 
NVG. 1938). 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1963, BGBL Nr. 187,  
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert wird (7 . Novelle zum NVG. 1938) . 

Bundesgesetz vom 17 .  Juli 1964, BGBL Nr. 201 ,  
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert und ergänzt wird (8. Novelle zum 
NVG. 1938) . 

Bundesgesetz vom 13 .  Juli 1966, BGBL Nr. 166, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 ab
geändert und ergänzt wird (9 . Novelle zum 
NVG. 1938) .  

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1966, BGBL 
NI'. 20/1967, mit dem das Notarversicherungs
gesetz 1938 abgeändert und ergänzt wird (10. No
velle zum NVG. 1938) . 

G. Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetz 
(BKVG. 1937) 

Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetz 
1937, BGBL NI'. 94, unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des Abschnittes In des Neunten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
und der Ergänzung durch das Bundesgesetz 
vom 5 .  Feber 1964, BGBL NI'. 23. 

H. Bauern-Krankenversicherungsgesetz (B-KVG.) 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1 965, BGBL NI'. 219, 
über die Krankenversicherung der in der Land
und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen 
(Bauern-Krankenversicherungsgesetz - B-KVG.) .  

I. Gewerbliches Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz (GSKVG.) 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1966, BGBL NI'. 167, 
über die Krankenversicherung der in der Gewerb
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Ge
werbliches Selbständigen-Krankenversicherungs
gesetz - GSKVG.) .  

K. Gesetz über den sozialversicherungsrechtlichen 
Schutz der den Präsenzdienst leistenden Wehr

ptlichtigen 

Bundesgesetz vom 18 .  Juli 1956, BGBL Nr. 153, 
über den sozialversicherungsrechtlichen Schutz 
der den Präsenzdienst leistenden Wehrpfiichtigen, 
in der Fassung der Bundesgesetze vom 5. De
zember 1960, BGBL NI'. 297, vom 12. Dezember 
1963, BGBL NI'. 325, und vom 14. Juli 1966, 
BGBL NI'. 170. 

160 

Arbeitsrecht, ArbeUsmarktverwaltung und -politik 

A. Arbeitsrecht 

1 .  Ar b e i t s v e r t r a g s r e c h t  

a )  allgemeine Grundlage 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, 26. Haupt
stück ; in der Fassung der In. Teilnovelle, RGBL 
NI'. 69/1916 und des Bundesgesetzes BGBL NI'. 158/ 
1947. 

b) Spezialgesetze 

Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859, RGBL 
NI'. 227, VI. Hauptstück in geltender Fassung. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Mai 1921 ,  BGBL NI'. 292, 
über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz), in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL NI'. 229/1937, BGBL NI'. 174/1946, 
BGBL NI'. 159/1947, BGBL NI'. 108/1958 und 
BGBL Nr. 253/1959. 

Bundesgesetz vom 2. Juli 1948, BGBL Nr. 140, 
betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft 
(Landarbeitsgesetz),  in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL Nr. 194/1964 und der hiezu er
lassenen Landarbeitsordnungen. 

Bundesgesetz vom 14. Juni 1965, BGBL NI'. 238, 
mit dem das Landarbeitsgesetz neuerlich abgeändert 
wird (Landarbeitsgesetznovelle 1 965). 

Bundesgesetz vom 26. September 1 923, BGBL 
NI'. 538, über den Dienstvertrag der Angestellten 
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Guts
angestelltengesetz), in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL NI'. 229/1937, der Vierten Verord
nung zur Einführung reichsrechtlicher Vorschrif
ten im Lande Österreich vom 24. Dezember 1938, 
Deutsches RGBL Nr. I S. 1999, der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 174/1946, BGBL Nr. 159/1947, BGBL 
Nr. 108/1958, BGBL NI'. 253/1959 und BGBL 
Nr. 1 17/1960. 

Gesetz vom 1 1 .  Feber 1920, StGBl. NI'. 88, über die 
Rechtsverhältnisse der Journalisten (Journali
stengesetz), in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL NI'. 295/1921 , BGBL NI'. 158/1 955 und BGBL 
NI'. 108/1958. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1922, BGBL NI'. 441 ,  
über den Bühnendienstvertrag (Schauspielerge
setz), in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 108/1958. 

Hausbesorgerordnung 1957, BGBL NI'. 154, in der 
Fassung der Kundmachung BGBL NI'. 34/1959, 
und des Bundesgesetzes BGBL NI'. 308/1964. 

Bundesgesetz vom 23. Juli 1923, BGBL NI'. 235, 
über die Regelung des Dienstverhältnisses der 
Hausgehilfen und Hausangestellten (Hausgehil. 
fen- und Hausangestelltengesetz),  in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 104/1965. 

Verordnung vom 24. Juli 1963, BGBL NI'. 227, 
(Hausgehilfenkommissions-Geschäftsordnung 
HEK-Geo). 
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Bunde::;gcsetz vom 20. Dezember 1928, BGBI . Nr. 359, 
über die Regelung de' Dien tverhältnisses der 
Pri vat- Kraftenwagenführer (Pri vat -Kraftwagen
führergesetz), in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 1 74/1946 und BGBL Nr. 3 1 3/ 1964. 

Bundesgesetz vom 1 4. J'uli 1 937, BG BL Nr . 229, 
betreffend Kaution, Darlehen und Geschäft 
einlagen von Dienstnehmern ( Kaut ionsschutz
gesetz) .  

c) Volksdeutsche 

Bundesgesetz vom 18 .  Juli 1952, BGBL NI'. 1 66, 
betreffend Maßnahmen hinsichtlich der arbcit -
rechtlichen Gleichstellung der Volksdeutschen 
mit inländi 'chen Arbeitnehmern. 

d) Wiedereinstellung und Rückstellung 

Wiedereinstellungsgesetz 1 950, BGBL Jr. 1 85, in 
der Fassung der 4 .  Novelle zum Wiedereinstellungs
gesetz, BGBL NI'. 3 1 / 1951 und des Bundcsgesetzcs 
BGBL Ne. 92/1959 . 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1 949, BGBL NI'. 207 , 
über die Geltendmachung entzogener oder nicht 
erfüllter Ansprüche aus Dienstverhältnissen i n  
der Privatwirtschaft (Siebentes Rückstellungl:l
gesetz), in der Fassung der Verordnungen BGBL 
NI'. 1 99/ 195 1 , BGBL NI'. 78/ 1952 und BGBL 
NI'. 179/1953 (Fristverlängerung) . 

Bundesgesetz vom 14.  Juli 1949, BGBL r. 208, 
über die Geltendmachung in der Zeit zwischen 
März 1933 und März 1938 verlorengegangener 
Ansprüche aus Privatdienstverhältnissen (Drittes 
Rückgabegesetz) ,  in der Fassung der Verordnungen 
BGBL Nt'. 200/ 195 1 ,  BGBL Nr. 49/1 952 und BGBL 
Nr. 180/1 953. 

Bundesgesetz vom 5.  Juli 1962, BGBL NI'. 1 87 ,  
über d ie  Anmeldung gewisser Ansprüche aus 
Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft. 

Bundesgesetz vom 12 .  Dezember 1963, BGBL 
NI'. 319, betreffend die Abgeltung gewisser An
sprüche aus Dienstverhältnissen in der Privat
wirtschaft. 

Bundesverfassungsgesetz vom 1 4. Juli 1 949, BGBL 
NI'. 210, über die Geltendmachung entzogener, 
nicht erfüllter oder verlorengegangener Ansprüche 
aus Dien tverhältnissen von Arbeitern in der Land
und Forstwirtschaft. 

e) Kollektivvertragswesen und Mindestlohntarife 

Bundesgesetz vom 26. Feber 1947, BGBL NI' . 76, 
über die Regelung von Arbeits- und Lohnbedingun
gen durch Kollektivverträge und Arbeitsordnun
gen (Kollektivvertragsgesetz) ,  in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL NI'. 95/1950, BGBL 
NI' . 92/1959 und BGBL r .  60/1962. 

Verordnung vom 13.  Juni 1947, BGBL NI'. 1 38, 
über die Standorte und Sprengel der Einigungs
ämter, in der Fassung der Verordnungen BGBL 
NI'. 230/1947, BGBL NI'. 274/ 1 949, und BGBL 
NI'. 227/ 1 954. 

1 1  

Verordnung vom 27 .  August 1 962, BGBL NI'. 279, 
mit der die Geschäftsführung der EinigungsämtcI' 
und des Obereinigungsamtes geregelt wird 
(EA-Geo) .  

Bundesgesetz vom 4 .  Juli 1951 ,  BGBL NI' . 156, 
ü bel' die Erlassung von Mindestlohntarifen. 

f) Schlechtwetterentschädigung 

BauarbeiteI'-Schlechtwetterentschädigung,;gesetz 
1957, BGBL r. 129, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL NI'. 92/ 1959, BGBI. N I' . 284/ 1 963, 
und BGBL NI'. 314/ 1964. 

g) Arbeitsplatzsicherung 

Bundesgesetz vom 18 .  Juli 1956, BGBL NI'. 154, 
über die Sicherung des Arbeitsplatzes der zum 
Präsenzdienst einberufenen Dienstnehmer (Ar
beitsplatzsicherungsgesetz) .  

h )  Urlaub 

Arbeiterurlaubsgesetz 1 959, BGBL r .  24/1959. 
BauarbeiteI'-Urlaubsgesetz 1 957, BGEl. NI'. 128, 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr . 108/ 
1958, BGBL Nr. 270/196 1 ,  BGBL NI'. 3 1 1 / 1964 
und BGBL .r r. 68/1966 samt den Durchführungs
verordnungen zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz : 
BGBL Nt' . 1 14/ 1946, BGBL NI'. 192/1 946, BGBL 
NI'. 224/ 1 947, BGBL NI' . 241/ 1947 , BGBL NI'. 152/ 
1 948, BGBL Nr . 243/ 1954, BGBL NI' . 209/1956, 
BGBL r. 260/ 1956, BGBL NI'. 63/ 1959, BGBL 
NI'. 276/ 1 961 , BGBL Nr. 3 16/ 1 964, und BGBL 

r. 2 10/ 1966. 
Bundesgesetz vom 13. Mai 1 964, BGBL NI'. 108, 

betreffend Erkrankung während des Urlaube.;. 

i) Wohnungsbeihilfen 
Bundesgesetz vom 2 1 .  September 1 95 1 ,  BGBL 

NI'. 229, über Wohnungsbeihilfen, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL NI'. 1 63/1956, BGBL 
Nr. 292/1957 , BGBL Nr. 90/ 1960, BGBL NI' . 305/ 
1960, BGBL NI'. 120/ 1961 und BGBL NI'. 320/ 
1 96 1 .  

Bunde gesetz vom 12.  Dezember 1 963, BGBL NI'. 324, 
mit dem zum Bundesgesetz über vVohnungsbei
hilfen für das Geschäftsjahr 1 964 eine Sonder
regelung getroffen wird. 

Bundesgesetz vom 1 6. Dezember 1 964, BGBL 
NI'. 304, m it dem zum Bundesge etz über Woh
nungsbeihilfen für da ; Geschäft jahr 1 965 eine 
Sonderregelung get roffen wird. 

Bundesgesetz vom 8. Juni 1966, BGBL NI'. 106, 
mit dem zum Bundesgesetz über Wohnungsbei
hilfen für das Geschäftsjahr 1 966 eine Sonder
regelung getroffen wird. 

j) Kinderbeihilfe und Familienlastenausgleich 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1950, BGBL 
Nr. 3 1 ,  über Kinderbeihilfen (Kinderbeihilfen
gesetz) ,  i n  der Fas 'ung der Bundesgesetze BGBL 

r .  1 35/1 950, BGBI. Nr. 2 15/ 1 950, BGBL NI'. 16 1 /  
1 951 ,  BGBL Nr. 104/ 1953, BGBL Nr. 18/ 1955, 
BGBL NI'. 265/ 1 956, BGBL NI'. 239/1960, BGBL 
Nr. 25 1/ 1 963, BGBL Nr. 1 90/1964 und BGBL 
Nr. 88/ 1965. 
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Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1954, BGBL 
r. 1 8, betreffend die Herbeiführung eines Fa

milienlastenausgleiches durch Gewährung von 
Beihilfen zur Familienförderung und betreffend 
die Abänderung des Kinderbeihilfengesetzes (Fa
milienlastenausgleichsgesetz), in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 52/1956, BGBL Nr. 265/ 
1 956, BGBL Nr. 284/1957, BGBL Nr. 97/1959, 
BGBL Nr. 175/1959, BGBL Nt'. 239/1960, BGBL 
Nr. 1 71/1961 ,  BGBL Nr. 1 7 1 /1962, BGBL Nr. 83/ 
1 963, BGBL Nr. 251/1963, BGBL Nr .  88/1965, 
und BGBL Nr. 3/1967. 

2 .  D i en s t n e h m e r s c h u t z  

a )  Arbeitszeit 

Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938, DRGBL I 
S .  447, i n  der Fassung des Bundesgesetzes vom 
9. Juli 1958, BGBL r. 1 56, über den Laden
schluß an 'Verktagen (Ladenschlußgesetz) .  

Ausführungsverordnung zm Arbeitszeitordnung vom 
12 .  Dezember 1938 , DRGBL I S. 1 799. 

Verordnung vom 20. Jänner 1925, DRGBL I S .  5 ,  8, 
über die Arbeitszeit in Kokereien und Hochofen
werken. 

Verordnung vom 9. Feber 1927, DRGBl. I S . 59 , 
über die Arbeitszeit in Gaswerken. 

Verordnung vom 9. Feber, DRGBL I S. 59, über die 
Arbeitszeit in Metallhütten. 

Verordnung vom 16 .  Juli 1 927, DRGBL I S. 22 1, 
über die Arbeitszeit in Stahlhütten, Walzwerken 
und anderen Anlagen der Großeisenindustrie. 

Verordnung vom 16 .  März 1929, DRGBL I S. 82, 
über die Arbeitszeit in der Zementindustrie. 

Verordnung vom 22. Juni 1 956, BGBL Nr. 126, 
über die Regelung der Arbeitszeit bei Reparatm
arbeiten in heißen Öfen von Eisen- und Stahl
hüttenbetrieben, in der Fassung der Verordnung 
BGBL Nr. 124/1959. 

Verordnung vom 25. September 1956, BGBL Nr. 195,  
betreffend die Zulassung von Arbeitszeitverlän
gerungen beim Nachweis eines dringenden Be
dürfnisses, in der Fa . ung der Kundmachung 
BGBL NI'. 49/1966. 

Bundesgesetz vom 3 1 .  färz 1955, BGBL Nr. 69, 
über die Regelung der Arbeit in Betrieben, in 
denen Backwaren erzeugt werden (Bäckerei
arbeitergesetz) ,  in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL NI'. 1 16/1960. 

Verordnung vom 13. Feber 1924, DRGBL I S. 66, 154, 
über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten. 

b) Heimarbeit 

Kundmachung vom 21 . Juni 1960, BGBL NI'. 105/ 
1 961 ,  über die Wiederverlautbarung des Heim
arbeitsgesetzes ( Heimarbeitsgeset z 1960) . 

Verordnung vom 3. Juni 1 954, BGBL Nr. 135, 
betreffend die Errichtung von Heimarbeitskom
missionen. 

Verordnung vom 9.  Juni 1 954, BGBL Nr. 136, über 
die Anzeige bei erstmaliger Vergebung von Heim
arbeit, über die Verzeichnisse der mit Heimarbeit 

1 62 

beschäft igten Personen und übel' die Abrechnungs
bücher, in der Fassung der Vewrdnung BGBJ . 
Jr. 30/ 1 96 1 .  

Verordnung vom 24. August 1954, BGBL Nr. 223, 
betreffend eine Rahmengeschäftsordnung für die 
Heimarbeitskommission und deren Entgeltbe
reclmungsausschüsse (Heimarbeitskommissions
Rahmengeschäftsordnung), in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Jr. 92/1959 und der Ver
ordnung vom 12 .  August 1960, BGBL NI' . 176 .  

c) Kinder- und Jugendschutz 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1948, BGBL Nr. 146, 
über die Beschäftigung von Kindern und Jugend
l ichen, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
NI'. 45/ 1952, der Verordnung BGBL NI'. 258/ 
1 954 und der Bundesgesetze BGBL Nr. 70/ 1955, 
und BGBL Jr. 1 13/1962. 

Art. II des Bundesgesetzes vom 9.  Juli 1953, 
BGBL NI'. 14 1 ,  womit das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
abgeändert wird. 

d) Mutterschutz 

Bundes<Yesetz vom 13. März 1 957, BGBL Nr. 76, 
über den Mutterschutz  (Mutterschutzgesetz), in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL NI'. 92/ 
1959, BGBL NI'. 240/1960, BGBL Nr. 68/1961 , 
BGBI . Nr. 9/1962, und BGBL Nr. 1 99/1963 . 

e) Sonn- und Feiertagsruhe 

Gesetz vom 16. Jänner 1895, RGBl. NI'. 2 1 ,  be
treffend die Sonn- und Feiertag;;ruhe in Gewerbe
betrieben, in der Fassung der Gesetze RGBL 
NI'. 125/1905, und StGBI. Nr . 282/1919 sowie des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 42 1 /1934 und der 
Gewerbeordnungsnovelle BGBL Nr. 548/1935, 
des Arbeitsinspektionsgesetzes BGBL Nr . 194/ 
1947 und des Ladenschlußgesetzes, BGBL NI' . 156/ 
1 958. 

Verordnung vom 24. April 1 895, RGBL Nr. 58, 
womit die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet 
wird, in der Fassung der Verordnungen RGBL 
Nr. 186/1912 ,  RGBL Nr. 208/1913 ,  BGBL Nr .  98/ 
1924, BGBL r. 44/ 1926, BGBL Nr. 313/1927,  
BGBL Nr. 156/1929, BGBL Nr. 403/1935 und 
BGBI . Nr. 273/ 1959. 

Gesetz vom 15. Mai 1919 ,  StGBl. NI'. 282, über die 
Mindestruhezeit, den Ladenschluß und die Sonn
tagsruhe in Handelsgewerben und anderen Be
trieben. 

Gesetz vom 18 .  Dezember 1906, RGBL NI'. 5/1907 , 
betreffend die Regelung des Apothekenwesens, 
in der Fassung der Novellen BGBL Nr. 68/1955 
und BGBL Nr. 2/ 1957 . 

Verordnung vom 30. Juni 191 1 ,  RGBL Nr. 129, 
über die Einhaltung der Sonn- und Feiertags
ruhe in den Kanzleien der Rechtsanwälte und 
Notare, in der Fassung des Gesetzes StGBl. Nr. 95/ 
1919  und der Vollzugsanweisung vom 17 .  März 
1920, StGBl. NI'. 124, über die Sonn- und Feier
tagsruhe in den Kanzleien der Rechtsanwälte 
und Notare. 
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Vollzugsanwcisung vom 24. Juni 19 19, StGBI . 
Nr. 326, über die Sonntagsruhe in den Kanzleien 
der Patentanwälte. 

Kundmachung vom 1 8 . Juni 1 957, BGBL Nr. 1 53 
über die Wiederverlautbarung des Feiertagsruhe
gesetzes (Feiertagsruhegesetz ) .  

Verordnung vom 29 .  Oktober 1945, StGBl. Nr. 2 12, 
über die Lohnzahlung an Feiertagen. 

Verordnung vom 6. April 1 933, BGBL Nr. 1 66,  
betreffend Bewilligung von Ausnahmen von der 
Feiertagsruhe für den Bergbau.  

Verordnung vom 26. Juni 1933, BGBL Nr. 26 1 ,  
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen. 

Verordnung vom 28. Juni 1933, BGBL Nr. 262, 
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 455/1937. 

f)  Betriebsverlegungen und -veräußerungen 

Vollzugsanweisung vom 2. Juni 19 19, StGBl. Nr. 301 /  
19 19, über den Schutz von Dienstnehmern bei 
Verlegung von Unternehmungen ins Ausland. 

Vollzugsanweisung vom 1 1 .  Juni 1920, StGBl . 
Nr. 269, über den Schutz von Dienstnehmern 
bei Veräußerung von Betriebsmitteln ins Aus
land. 

Verordnung vom 20. September 1 922, BGBL NI' . 7 1 1 ,  
über den Schutz von Dienstnehmern bei Verlegung 
von Erwerbsunternehmungen und bei Veräuße
rung von Betriebsmitteln aus dem Burgenland 
ins Ausland. 

3. Ar b e i  t s v e r fa s s u n g s r e c h  t 

Gesetz vom 7 .  April 1 870, RGBL Nr. 43, wodurch 
unter Aufhebung der §§ 479, 480 und 481 des All
gemeinen Strafgesetzes in betreff der Verabre
dungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern 
zur Erzwingung von Arbeitsbedingungen, und 
von Gewerbsleuten zur Erhöhung des Preises einer 
\Vare zum Nachteile des Publikums besondere 
Bestimmungen erlassen werden (Koalitionsgesetz) .  

Bundesgesetz vom 5 .  April 1 930, BGBL Nr. 1 1 3,  
zum Schutz der Arbeits- und Versammlungs
freiheit (genannt Antiterrorgesetz) ,  in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 1 96/1954. 

Bundesgesetz vom 19 .  Mai 1 954, BGBL NI'. 105, 
über die Kammern für Arbeiter und Angestellte 
und des Österreichischen Arbeiterkammertages 
(Arbeiterkammergesetz) ,  in der Fassung der Kund
machung BGBL Nr. 239/1954 und des Bundes
gesetzes , BGBL Nr. 89/1960. 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1 965, BGBL Nr. 236, 
mit dem das Arbeiterkammergesetz neuerlich 
abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 30. Mai 1 959, BGBL Nr. 1 34, 
über die Erlassung einer Wahlordnung für die 
ViT ahl der Kammerräte in die Kammern für Ar
beiter und Angestellte, in der Fassung der Ver
ordnung BGBL NI'. 84/1964. 

Bundesgesetz  vom 28. März 1 947, BGBL NI'. 97,  
über die Errichtung von Betriebsvertretungen 
(Betriebsrätegesetz-BRG.) ,  in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 157/1948, BGBL Nr. 1 90/ 
1 954, BGBL Nr. 234/1962 und BGBL Nr. 235/ 
1965 sowie der Kundmachung BGBL Nr. 150/1952. 

Verordnung vom 24. Juli 1 947, BGBL NI'. 2 1 1 ,  über 
die Wahl der Betriebsräte und Vertrauensmänner, 
in der Fassung der Verordnungen BGBL Jr . 1 78/ 
1 948 und BGBL NI' . 240/1965. 

B. Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 

1 .  Ar b e i t s l o s envers i c h e r u n g  

Kundmachung vom 3 .  Feber 1 950, BGBL Nr. 69, 
über die Aufhebung reichsrechtl icher Vorschrif
ten auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung. 

Kundmachung vom 1 .  Juli 1 958, BGBL Nr. 
199, über die Wiederverlautbarung des Arbeits-
10 enversichenmgsgesetzes (Arbeitslosenversiche
rungsgeset z  1 958-AIVG 1 958), in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 92/1959, BGBL 
Nr. 88/ 1960, BGBL NI' . 242/1960, BGBL Nr. 1 19/ 
1 96 1 ,  BGBL r .  1 7/ 1 962, BGBL NI'. 323/1962 . 
BGBL Nr. 84/1963, BGBL Nr. 198/1963, BGBL 
Nr. 35/ 1964, und BGBL NI' . 335/1965. 

Verordnung vom 27 .  März 1 953, BGBL Nr. 41 / 1953, 
betreffend Durchführung der Arbeitslosenversiche
rung in den Gemeinden Jungholz und Mittelberg, 
in der Fassung der Verordnungen BGBL Nr. 1 70/ 
1 955, BGBL Jr. 1 9/ 1956, BGBL Nr. 1 76/1958, 
BGBL Nr. 53/1962 und BGBL Nr. 267/1966. 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1 963, BGBL Nr. 257, 
mit dem Beziehern von Leistungen aus der Ar
beitslosenversicherung eine Teuerungszulage ge
währt wird, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 277/1964, BGBL Nr. 85/1965 und 
BGBL Nr. 6/ 1 967. 

Bundesgesetz: vom 4 .  Juli 1 963, BGBL Nr. 1 74, 
über die Gewährung von Überbrückungshilfen 
an ehemalige Bundesbedienstete, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 22/1964. 

Bundesgesetz vom 9 .  September 1955, BGBL Nr. 189 
über die Allgemeine Sozialversicherung (Allge
meines Sozialversicherungsgesetz - ASVG), in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 266/ 
1 965, BGBL Nr. 171 / 1957, BGBL Nr. 294/1957, 
BGBL Nr. 1 57/ 1958, BGBL Nr. 293/1958, 
BGBI. Nr. 65/1959, BGBL Nr. 290/1959, BGBL 
Nr . 87/1960, BGBL Nr . 1 68/1960, BGBL NI'. 294/ 
1 960, BGBL Nr. 13/1962, BGBL Nr. 85/1963, 
BGBL Nr. 194/1963, BGBL Nt". 253/1963, BGBL 
Nr. 320/1963, BGBL Nr. 301 / 1964, und BGBL 

r. 8 1 / 1965 . 

Verordnung vom 3 .  März 1 937, BGBL Nr. 94, be
treffend die \Viederverlautbarung des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Bundesange
stellten. 

Bundesgesetz vom 4. Juli 1 947, BGBL Nr. 1 83, 
über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um 
ein freies, demokratisches Österreich und die 
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Opfer politiHcher Verfolgung (Opferfürsorgegesetz) ,  
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr . 29/ 
1 948, BGBL NI'. 2 18/ 1948, BGBL NI' . 58/ 1949, 
BGBL Nr. 198/1949, BGBL NI'. 214/1950, BGBI. 
Nr. 1 60/ 1 95 1 ,  BGBL NI' . 180/1952, BGBL NI' . 109/ 
1 953, BGBL NI'. 173/1 954, BGBI. NI' . 186/1955, 
BGBL Nr. 77/1957, BGBL NI'. 289/ 1959, BGBL 
NI'. 10 1 / 196 1 ,  BGBL Nr. 1 8/ 1962, BGBL Nt'. 91/  
1 962, BGBL NI'. 1 75/1962, BGBL NI'. 255/ 1963, 
BGBL NI'. 323/ 1963, und BGBL Nr. 83/ 1965. 

Kundmachung vom 4.  Juni 1 957, BGBL Nr. 152, 
über die Wiedervedautbarung von Rechtsvor
schriften auf dem Gebiete des Kriegsopferversor
gungswet en ' (Kriegsopferversorgung gesetz 1 957 -
KOVG. 1 957) ,  in der Fassung der Bundesgesetze, 
BGBL Nr. 1 72/1957,  BGBL NI'. 261/1957, BGBL 
NI'. 289/1959, BGBL r. 3 19/196 1 , BGBL NI'. 2 18/ 
1 962, BGBL r. 256/1963, BGBL NI'. 282/1963, 
BGBL NI' . 202/1964, BGBL NI'. 305/1964, und 
BGBL NI'. 83/1 965. 

Bundesgesetz vom 5. Feber 1 964, BGBL Jr. 27, 
über die Versorgung der den Präsenzdienst lei
stenden Wehrpflichtigen und ihrer Hinterbliebenen 
( Heeresvel'sorgungsgesetz - HVG), in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 306/1964, und 
BGBL NI'. 84/1965. 

Kundmachung vom 13 .  Jänner 1 953, BGBL Nr. 2 1 ,  
über die Wiederverlautbarung des Invaliden
einstellungsgesetzes. 

Bundesgesetz vom 12 .  März 1 958, BGBL Nr. 55, 
mit dem das Invalideneinstellungsge etz 1 953 
abgeändert wird (Invalideneinstellungsgesetz-No
velle 1958). 

Verordnung vom 25. Feber 1 947, BGBL NI' . 74, über 
die Einstellung und Beschäftigung Invalider 
( 1 .  Durchführungsverordnung zum IEinstG. ) .  

2 .  A r b e i t s v er mi t t l u n g  und B e r u fs b e r a t u n g  

Gesetz vom 1 6 .  Juli 1 927, DRGBL I S .  1 87,  über 
Arb�itsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(in Österreich mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 939 
eingeführt durch § 1 Abs. 1 Z. 4 der Verordnung 
vom 22. Dezember 1 939, DRGBL NI'. I S. 1912 ,  
GBL f .  d. L .  Ö. Nr. 703/1938, und als vorläufige 
österreichische Rechtsvorschrift gemäß § 2 R-DG. ,  
StGBI . NI'. 6/1945, in Geltung geblieben, mit Aus
nahme des Dritten Abschnittes und der übrigen 
Bestimmungen des Gesetzes, insoweit sie sich 
auf die Arbeitslosenversicherung beziehen (Kdm. 
vom 3. Feber 1 950, BGBL NI'. 69). 

Gesetz vom 5.  November 1 935, DRGBL NI'. I 
S. 1281 ,  über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung 
und Lehrstellenvermittlung (in Östeneich mit 
Wirkung vom 2 1 .  Mai 1 938 eingeführt durch § 2 
Abs. 1 Z. 2 der Verordnung vom 20. Mai 1 938, 
DRGBL I S. 591 , GBL f. d. L. Ö . NI' . 1 8 1/ 1 938, 
und als vorläufige österreichische Rechtsvorschrift 
gemäß § 2 R . -DG. in Geltung geblieben) .  

Verordnung vom 23. Jänner 1 933, DRGBL NI' . I 
S .  26, über ausländische Ar bei tnehmer (in Österreich 
mit Wirkung vom l .  April 1 94 1  eingeführt durch 
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die Verordnung vom 24. Jänner 1943, DRGBL I 
S .  44, und als österreichische Rechtsvorschrift 
gemäß § 2 R. -DG. in Geltung geblieben) . 

Verordnung vom 28. Juni 1935, DRGBL .r r. I 
S .  903, über Vermittlung, Anwerbung und Ver
pflichtung von Arbeitnehmern nach dem Ausland 
(in Österreich mit Wirkung vom 2 1 .  Mai 1 938 
eingeführt durch § 2 Abs. 1 Z. 4 der Verordnung 
vom 20. Mai 1 938, DRGBL I S. 591 , GBL f. d. 
L. Ö. Nr. 18 1/ 1938, und gemäß § 2 R-DG. als vor
läufige österreichische Rechtsvorschrift in Kraft 
gebl ieben). 

Anordnung vom 8.  Jänner 1 936, Deutscher Reichs
anzeiger NI'. 7, zur Durchführung der Verordnung 
über Vermittlung, Anwerbung und Verpflichtung 
von Arbeitnehmern nach dem Ausland. 

Verordnung vom 26. November 1 935, DRGBl. I 
S. 1 361 , zur Durchführung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehr
stellenvermittlung, mit den Änderungen der Ver
ordnung vom 19 .  März 1 936, DRGBL I S. 1 95 ,  
mit  Ausnahme des § 1 Abs. 1 und des § 2 Abs. 2 
und 4 ( in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom 1 .  Jänner 1 940 durch § 1 Z. 1 der Verordnung 
vom 14.  September 1939, DRGBL I S .  1 769, 
GBL f. d. L. Ö . NI'. 1383/1939 und gemäß § 2 
R-DG. als vorläufige österreichische Rechtsvor
vorschrift in Geltung geblieben).  

Dritte Verordnung vom 23 . Dezember 1937, DRGBL I 
S. 1413 ,  zur Durchführung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittl ung, Berufsberatung und Lehr
stellenvermittlung (in Österreich eingeführt mit 
Wirkung vom l .  Jänner 194.0 durch § 1 Z. 2 der 
Verordnung vom 14. September 1939, DRGBL I 
S .  1769, GBI . f. d. L. Ö. NI'. 1383/1939 und ge
mäß § 2 R-DG. als vorläufige österreichische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben) .  

Vorschriften vom 30 . November 1935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI' . 280 vom 30 . November 1935, mit Ausnahme 
des § 4 Abs.  2 über die Durchführung der nicht
gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung, Berufsbe
ratung und Lehrstellenvermittlung außerhalb der 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung (in Österreich e ingeführt 
mit Wirkung vom l .  Jänner 1 940, durch § 1 
Z. 3 lit. a der Verordnung vom 14.  September 
1 939, DRGBL I S. 1769, GBL f. d. L. Ö . Nr. 1383/ 
1 939, und gemäß § 2 R-DG. als vorläufige östel'
reichische Rechtsvorschrift in Geltung geblieben) . 

Vorschriften vom 30. November 1935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI'. 280, vom 30. November 1935, mit Aus
nahme des § 2 Abs. 5 und des § 3 Abs . 3 über 
die Durchführung der gewerbsmäßigen Arbeits
vermittlung (in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom 1 .  Jänner 1 940 durch § 1 Z. 3 lit .  b der Ver
ordnung vom 14.  September 1939, DRGBL I 
S. 1 769, GBL f. d. L. Ö. Nr. 1 383/1939, und ge
mäß § 2 R-DG. als vorläufige österreiehische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben) . 

III-126 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 165 von 204

www.parlament.gv.at



Vorschriften vom 30. November 1 935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI'. 280 vom 30. November 1 935, über die Durch
führung der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung 
für Artisten (in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom 1 .  Jänner 1 940, durch § 1 Z. 3 lit. c der Ver
ordnung vom 14 .  September 1 939, DRGBL I 
S. 1 769 , GBL f. d. L. Ö.  NI'. 1383/1939, und ge
mäß § 2 R-ÜG. als vorläufige östel'l'eichische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben). 

Vorschriften vom 28. Mai 1937, Deutscher Reichs
anzeiger und Preu ßischer Staatsanzeiger NI'. 1 2 1  
vom 3 1 .  Mai 1937, über die Durchführung der 
ge,verbsmäßigen Konzertvermittlung mit den 
Änderungen nach der Anordnung vom 30. März 
1 938, Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger NI'. 80 und der Gebührenordnung 
für Konzertbesorgung durch gewerbsmäßige Kon
zertvermittler (Konzertagenten) vom 28. Mai 
1937, Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger NI'. 1 2 1  (in Österreich eingeführt 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1940 durch § 1 
Z .  3 l it .  d der Verordnung vom 14 .  September 
1 939, DRGBL I S. 1769, GBL f. d. L. Ö. Jl'. 1 383/ 
1 939 und gemäß § 2 R-ÜG. als vorläufige öster
reichische Rechtsvorschrift in Geltung geblieben) .  

Vorschriften vom 17 .  Jänner 1 938, Deutscher Reichs
anzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 1 4  
vom 18 .  Jänner 1 938, über die Durchführung 
der gewerbsmäßigen Bühnenvermittlung ( in 
Österreich eingeführt m it Wirkung vom 1 .  Jän
ner 1 940 durch § 1 Z. 3 lit. e der Verordnung vom 
14. September 1939, DRGBl. I S. 1769, GBL f. 
d. L. Ö. NI'. 1 383/ 1939, und gemäß § 2 R-ÜG. 
als vorläufige österreichische l�echtsvorschrift 
in Geltung geblieben) .  

Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opferfürsorge 
und sonstige Fürsorge 

A. Kriegsopferversorgung 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 - KOVG. 1 957, 
BGBL NI'. 152 .  

Bundesgesetz vom 1 8 . Juli 1 957, BGBL NI'. 1 72, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 
abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 2 . Dezember 1 957, BGBL NI'. 26 1 ,  
mit dem das Kl'iegsopferversorgungsgesetz 1 957 
abgeändert wird . 

Btmdesgesetz vom 1 7 .  Dezember 1 959, BGBL 
NI'. 289, mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1 957 und das Opferfürsorgegesetz abge
ändert werden . 

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1 96 1 ,  BGBL 
NI'. 3 1 9,  mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 abgeändert und das Kriegsopfer
Ernährungszulagengesetz 1 957 aufgehoben wird. 

Bundesgesetz vom 11 .  Juli 1 962, BGBL NI'. 2 18,  
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1 963, BGBL NI'. 256, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 
neuerlich abgeändert wird . 

Bundesgesetz vom 26. November 1 963, BGBL 
Nr. 282, mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1 957 neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 1 7 .  Juli 1 964, BGBL NI'. 202, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 
abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 16 .  Dezember 1964, BGBL 
NI' . 305, mit dem das K riegsopferversorgungs
gesetz 1 957 neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 7. April 1 965, BGRl. NI' . 83, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1 966, BGRl . 
NI'. 7/1967, mit dem das Kriegsopfervcrsorgungs
gesetz 1 957 neuerlich abgeändert wird. 

Verordnung vom 23. Dezember 1 943, Deutsches 
RGBL 1944 I S. 5, über Vergünstigungen für 
Kriegsbeschädigte im  öffentlichen Personenver
kehr. 

Verordnung vom 1 7 .  Jänner 1 946, BGBL NI'. 55, 
über Sitz und Sprengel der Landesinvaliden
ämter. 

Verordnung vom 9 . Juni 1 965, BGBL NI'. 150 ,  
über die Richtsätze für die Einschätzung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Vor
schriften des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. 

Invalideneinstellungsgesetz 1 953, BGBI. NI'. 2 1 .  

Bundesgesetz vom 1 2 .  März 1 958, BGBL NI'. 55, 
mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1 953 ab
geändert wird (Invalideneinstellungsgesetz-Novelle 
1 958) .  

Bundesgesetz vom 1 9. Oktober 1960, BGRI. NI'. 217 ,  
über die Errichtung eines Kriegsopferfonds 
(Kriegsopferfondsgesetz) . 

Bundesgesetz vom 25. Juni 1 958, BGBL NI'. 128 ,  
über finanzielle Hilfeleistungen an Spätheim
kehrer. 

B. Heeresversorgung 

Bundesgesetz vom 5. Feber 1 961, BGBL NI'. 27, 
über die Ver orgung der den Präsenzdienst 
leistenden Wehrpflichtigen und ihrer Hinter
bl iebenen (Heel'esversorgungsgesetz - HVG.) . 

Bundesgesetz vom 16 .  Dezember 1 964, BGBL 
NI'. 306, mit dem das Heeresversorgungsge etz ab
geändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 7. Apil ] 965, BGRl .  Nr. 84, 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (2. Novelle zum 
Heeresversorgu ngsgesetz ) .  

Bunde gesetz vom 17 .  November 1 965, BGBL 
Nr. 336, m it dem das Heeresversorgungsgesetz 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird (3 .  Novelle 
zum Heeresversorgungsgesetz ) .  

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1 966, BGBL 
NI'. 9/1967, mit dem das Heeresversorgungsgesetz 
neuerlich abgeändert wird. (4. Novelle zum Heeres
versorgungsgesetz ) .  
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Verordnung vom 9. Juni 1905, BGBL Nr. 1 5 1 , 
über die Richtsätze für die E inschätzung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Vor
schriften des Heeresversorgu ngsgesetzes . 

Verordnung vom 2 1 .  Dezember 1965, BGBL Nr. 369, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren 
und der Minde t- und Höchstbemessungsgrund
lage nach dem Heeresversorgungsgesetz für das 
Kalenderjahr 1966. 

Verordnung vom 4. Oktober 1966, BGBL Nr. 232 , 
über die Fest teUung der Aufwertungsfaktoren 
und der lVIindest - und Höchstbemessungsgrund
lage nach dem Heeresversorgungsgesetz für das 
Kalenderjahr 1967. 

C. Opferfürsorge 

Bundesgesetz vom 4. Jul i 1947, BGBL Nr. 1 3 ,  
über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes 
um ein freies, demokratische!'> Österreich und die 
Opfer politischer Verfolgung (Opferfürsorgegesetz) . 

Bundesgesetz vom 18 .  Dezember 1947, BGBI .  
Nr. 29/1948, Womit das Opferfürsorgegesetz ab
geändert wird ( 1 .  Opferfürsorgegesetz-N ovelle) . 

Bundesgesetz vom 15 .  Oktober 1948, BGBL Nr. 2 18 ,  
womit das Opferfürsorgegesetz in  der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (2. Opfer
fürsorgegpsetz -Novelle) . 

Bundesgesetz vom D. Feber 1949, BGBL Nr. 58, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (3. Opfer
fürsorgegesetz-N ovell<;) . 

Bundesgesetz vom 14. Jul i  1949, BGBL Nr. 1 98 ,  
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (4. Opfer
fürsorgegesetz-N ovel le) .  

Bundesgesetz vom 25. Oktober 1950, BGBL NI'. 214, 
mit dem das Opferfürsorgegesetl i n  der geltenden 
Fassung ergänzt wird (5. Opferfürsorgegesetz
Novelle) .  

Bundesgesetz vom 25. Juli 1 95 1 ,  BGBL Nr. 160, 
womit das Opferflirsorgegesetz in  der geltenden 
Fassung ergänzt wird (6. Opferfürsorgegesetz
Novelle) . 

Bundesgesetz vom p. Dezember 1951 ,  BGBL 
NI'. 8/1952 , über Anderungen auf dem Gebiete 
der direkten Steuern und der Umsatzsteuer 
(2. Steueränderungsgesetz 1951 ) .  

Bundesgesetz vom 18 .  Juli 1952, BGBL Nr. 1 80, 
womit das Opferfürsorgegesetz i n  der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (7 .  Opfer
fürsorgegesetz-N ovel le) .  

Bundesgesetz vom 8 .  Juli 1953, BGBL Nr .  109, 
womit das Opferfürsorgegesetz i n  der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (8. Opfer
fürsorgegesetz-Novelle) . 

Bundesgesetz vom 6. Juli 1954, BGBL Nr. 173, 
womit das Opferfürsorgegesetz i n  der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (9. Opfer
fürsorgegesetz -N ovelle ) .  
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Bundesgesetz  vom eptember 1955, BGBL 
Nr. 1 86, womit das Opferfürsorgegesetz in der 
geltenden Fassung abgeändert wird ( 10. Opfer
fürsorgegesetz-N ovelle) .  

Bundesgesetz vom 13 .  März 1957, BGBL NI'. 77, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird ( 1 1 .  Opfer
fürsorgegesetz-N ovel le) . 

Bundesgesetz vom 1 7 .  Dezember 1 959 , BGBL 
NI'. 289, mit dem das Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957 und das Opferfürsorgegesetz abge
ändert werden. 

Bundesgesetz vom 22. März 196 1 ,  BGBL Nr. 101 ,  
mit dem das Opferfürsorgegesetz abgeändert 
und ergänzt wird ( 12 .  Opferfürsorgegesetz
Novelle) . 

Bundesgesetz vom 15.  Dezember 196 1 ,  BGBI . 
NI'. 1 8/ 1962, mit dem das Opferfürsorgegesetz 
neuerlich abgeändert wird ( 13 .  Opferfürsorge
ge etz- J ovelle) . 

Bunde ge etz vom 2 1 .  März 1962, BGBL Nr. 9 1 ,  
womit das Bundesgesetz vom 22 . März 196 1 ,  
BGBL Nr. 1 0 1  ( 12 .  Opferfürsorgege etz-No
velle) , abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 13 .  Juni 1962, BGBL NI'. 1 75,  
mit dem das Opferfürsorgegesetz abgeändert und 
ergänzt wird ( 14. Opferfürsorgegesetz-Novelle ) .  

Bundesgesetz vom 1 1 . Jul i 1962, BGBL Nr. 2 1 8, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfürsorgegcsetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBL Nr. 255, 
mit dem das Opferfür orgegesetz  neuerlich ab
geändert wird ( 15 .  Opferfürsorgegesetz-Novelle) . 

Bundesgesetz vom 1 2 .  Dezember 1963, BGBI . 
NI'. 323, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuer
l ich abgeändert und ergänzt wird ( 16 .  Opfer
fürsorgegesetz-N ovelle) .  

Bundesgesetz vom W .  Dezember 1964, BGBI. 
NI' .  307, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuer
l ich abgeändert und ergänzt wird ( 1 7 .  Opfer
fürsorgegesetz-Novel le) .  

Bundesgesetz vom 7 .  Apri l  1965, BGBI. Nr. 83, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und da. Opferfürsorgege etz abgeändert werden .  

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1966, BGBI. Nr. 8/  
1 967,  mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich 
abgeändert wird ( 18. Novelle zum Opferfürsorge
gesetz ) .  

D. Kleinrentnerfürsorge 

Bundesgesetz vom 18 .  Jul i  1929, BGBL Nr. 25 1 ,  
über die Errichtung eines Fonds zur Gewährung 
von Unterhaltsrenten an Kleinrentner (Klein
rentnerge 'etz ) .  

Verordnung vom 3 1 .  August 1 929, BGBI.  Nr. 294, 
ZlU' Durchführung des § 9 des Bundesgesetzes vom 
18 .  Juli 1929, BGBL Nr. 251 (I. Durchführungs
verordnung zum Kleinrentnergesetz) .  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1930, BGBI. r .  239, 
womit  das Kleinrentnergesetz abgeändert und 
ergänzt wird (Novel le zum Kleinrentnergesetz) .  
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Verordnung vom 16.  Juli 1930, BGBL Nr. 242, über 
das Ausmaß der Unterhalts renten nach dem 
Kleinrentnergesetz (H. Durchführungsverordnung 
zum Kleinrentnergesetz) .  

Verordnung vom 27 .  August 1930, BGBL Nr. 27 1 ,  
betreffend die Geschäftsordnung der Kommission 
des Kleinrentnerfonds (lU. Durchführungsver
ordnung zum Kleinrentnergesetz) .  

Verordnung vom 15 .  Dezember 1933, BGBL Nr. 565, 
betreffend die Abänderung des § 7 Abs. 3 des 
Kleinrentnergesetzes vom 18. Juli 1929, BGBL 
Nr. 251 . 

Verordnung vom 19 . Dezember 1933, BGBL Nr. 577 , 
zur Durchführung des § 2 Abs. 1 der Verordnung 
der Bundesregierung vom 15. Dezember 1933, 
BGBL NI'. 565 (IV. Durchführungf:.verordnung 
zum Kleinrentnergef:.etz) .  

Gesetz über die Abänderung des Kleinrentner
gesetzes, BGBL Nr. 251/1929, GBI. f. d. L. Ö. Nr. 
181/1939 (kundgemacht am 17 .  Februar 1939). 

Bundesgesetz vom 12. Mai 1955, BGBL Nr. 9C, 
betreffend Abänderung und Ergänzung des Klein
rentnergesetzes. 

Bundesgesetz vom 26. November 1959, BGBL 
NI'. 266, mit dem das Bundesgesetz vom ] 2. Mai 
1955, BGBL Nr. 90, betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes, neuerlich ab
geändert und ergänzt wird. 

Verordnung vom 2 1 .  März 1962, BGBL NI'. 90, 
über die Einbeziehung weiterer Gruppen von Per
sonen in die Krankenversicherung. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Juli 1962, BGBL NI'. 217 ,  
betreffend die Gewährung von Sonderzahlungen 
an K leinrentner (Kleinrentnergesetznovelle 1962). 

Verordnung vom 8 .  Juli 1964, BGBL Nr. 1 72,  mit 
der die Verordnung über die Einbeziehung wei
terer Gruppen von Personen in die Kranken
versicherung abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1966, BGBL 
Nr. 10/1967 , mit dem das Bundesgesetz, be
treffend Abänderung und Ergänzung des Klein
rentnergesetzes, neuerl ich abgeändert w ird. 

Erlaß des Reichsarbcitsministers vom ] 3 .  August 
1942, Zl. IJ b NI'. 441 5/42, he treffend den Aus
gleich von Härten bei der Durchführung des 
österreichischen Kleinrentnergesetze!>, BGBL 
Jl'. 251/ ] 929. 

Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 5 .  Juni 1943, 
Zl. H b- l 052/43, betreffend die Auflösung des 
Kleinrentnerfonds. 

E. Mutterschafts-,  Säuglings- und Jugend
fürsorge 

Bundesgesetz vom 9 .  April 1954-, BGBI. NI'. 99, 
w omit Grundsät2.e über die Mutterschafts-, Säug
l ings- und Jugendfürsorge aufgestellt und un
mittelbar al1luwendende Vorschriften i; be" die 
Jugend wohlfahrt erlassen werden ( Jugend wohl
falll'tsgesetz - JWG.) .  

Volks gesundheit 

A. Öffentlicher Sanitätsdienst 

Gesetz vom 30. April 1870, RGBL NI'. 68, betreffend 
die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes 
(Reichssanitätsgesetz ) .  

Verordnung vom 2 1 .  März 1873, RGBL Nr. 37, 
betreffend die Prüfung der Ärzte zur Erlangung 
einer bleibenden Anstellung im öffentlichen Sani
tätsdienst bei den politischen Behörden (Physi
katsprüfungsverordnung), in der Fassung der 
Verordnungen RGBL Nr. 139/1873, RGBL NI'. 8/ 
1 875, RGBL Nr. 126/1875, BGBL NI'. 132/1923, 
BGBL Nr. 155/1926, BGBL Nr. 100/1947, sowie 
in der Fassung der Anlage 2 Post 2 des Bundes
gesetzes, BGBL Nr. 334/1965. 

Verordnung vom 9.  August 1926, BGBL NI'. 251,  
womit die Geltung von Vorschriften, betreffend 
die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes 
auf das Burgenland erstreckt wird. 

Kundmachung vom 8. August 1918, RGBL Nr. 297, 
betreffend die Errichtung des Ministeriums für 
Volksgesundheit. . 

Verordnung vom 29. November 1938, DRGBL I 
S. 1680, über die Einführung des Gesetzes über 
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens im 
Lande Österreich in der Fassung der Ver
ordnung vom 12 .  Juni 1942, DRGBL I S. 390 
(GBL f. d. L. Ö. Nr. 686/1938). 

Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheits
wesens vom 3.  Juli 1934, DRGBL I S. 531 (GBL f. 
d. L. Ö. Nr. 686/1938). 

1. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 
6.  Feber 1935, DRGBL I S. 177  (GBL f. d. L. Ö. NI'. 
686/1938) . 

II. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens (Dienst
ordnung - Allgemeiner Teil ) vom 22. Feber 1935, 
Dl�GBl. I S. 215 (GBL f. d. L. Ö. NI'. 686/1938) . 

III. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens Dienst
ordnung für die Gesundheitsämter - Besonderer 
Teil) vom 30. März 1935, DRGBL I S. 327 (GBL f. 
d. L. Ö. NI'. 686/1938). 

Bundesgesetz vom 27. Juni 1962, BGBL Nr. 196,  
über den Schutz des Zeichens und des Namens 
des Roten Kreuzes (Rotkreuzschutzgesetz) .  

B. Ärzterecht 
1 .  Är z t e  

Bundesgesetz vom 30. März 1949, BGBL NI'. 92/1964, 
übel' die Ausübung des ärztlichen Berufes und die 
Standesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz) in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL NI'. 50/1964. 

Verordnung vom 10. Feber 1950, BGBL NI'. 64, 
übel' die Durchführung der Wahlen in die Ärzte
kammer (Ärztekammer-Wahlordnung), in der Fas
sung der Kundmachung vom 10. Jänner 1955, 
BGBL Nr. 32/1955, und der Verordnungen BGBL 
Nr. 31/1958 und BGBL Nr. 20/1966. 
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Verordnung vom 21 .  September 1950, BGBL NI'. 196,  
betreffend die Ausbildung zum praktischen Arzt 
und zum Facharzt (Ärzte-Ausbildungsverordnung) , 
in der Fassung der Verordnungen BGBL NI'. 64/ 
1951 ,  BGBL NI'. 130/1952, BGBL NI'. 1 1 1/1956 und 
BGBL Nr. 155/1967 . 

Verordnung vom 13 .  Mai 1964, BGBL NI'. 1 1 2, über 
die Einrichtung der Ärzteliste sowie über Inhalt 
und Form der Ärzteausweise. 

2. Z a h n är z t e  

Verordnung vom 26. September 1925, BGBL Nr. 381 , 
betreffend die Regelung der Ausbildung zum 
Zahnarzt ,  in der Fassung der Verordnung BGBL 
Nr. 51/1930. 

Verordnung vom 3 1 .  Jänner 1930, BGBL NI'. 52, 
betreffend die Führung der Standesbezeichnung 
"Zahnarzt" . 

Bundesgesetz vom 4 .  Feber 1948, BGBL NI'. 51 ,  
über die Berechtigung der nach Reichsrecht 
approbierten Zahnärzte, in  der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 120/1952 . 

C. Apothekenwesen 

1 .  A p o t h e k e n  

Gesetz vom 18 .  Dezember 1908, RGBL Nr. 5/1907 , 
betreffend die Regelung des Apothekenwesens, 
in der Fassung des Art. 37 VEG .  und der Apothe
k€1lgesetznovellen BGBL NI'. 68/1955, BGBL 
NI'. 2/1957, BGBL NI'. 86/ 1960 und BGBL Nr. 56/ 
1965 . 

Gesetz vom 13 .  Dezember 1935, DRGBL I S. 1445, 
über die Verpachtung und Verwaltung öffentlicher 
Apotheken (GBL f. d. L. Ö. Nr . 301/1939) .  

Apothekenbetriebsordnung - Verordnung vom 
4 .  Juli 1934, BGBL II NI'. 17 1 ,  in der Fassung der 
Verordnungen BGBL Nr. 24/1936, vom 28. Oktober 
1 938, DRGBL I S. 16 1 1  (GBL f. d. L. Ö. NI'. 605/ 
1938) und vom 28. Jänner 1941 ,  DRGBl.I S. 47 . 

Arzneibuchverordnung - Verordnung vom 24. No
vember 1960, BGBL Nr. 229, in der Fassung der 
Verordnungen BGBL NI'. 1 1 1 /1964 und BGBL 
NI'. 154/1966 . 

Österreichische Arzneitaxe 1962 - Verordnung vom 
10. April 1962, BGBL NI' . 128, mit einer großen 
Anzahl abändernder und ergänzender Verordnun
gen . 

2. A p o t h e k e r  u n d  H i l fs p e r s o n a l  i n  
A p o t h e k e n  

Bundesgesetz vom 3 .  April 1925 , BGBL NI'. 127,  
betreffend die praktische Ausbildung der Magister 
(Doktoren) der Pharmazie und die hierüber abzu
legende praktische Prüfung für den Apotheken
beruf. 

Pharmazeutische Hi lfskräfteverordnung - Verord
nung vom 31 .  Jänner 1930, BGBL NI'. 40, in der 
Fassung der Verordnungen BGBL NI'. 380/1936,  
BGBL NI'.  71/1949, BGB I .  NI'.  263/1954 und 
BGBL Nr . 189/1958. 
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Bundesgesetz vom 18. Juni 1947, BGB I .  NI'. 152, 
betreffend die Errichtung einer Apothekerkammer 
(Apothekerkammergesetz) ,  in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL NI' . 173/1957. 

Apothekerkammer-Wahlordnung - Verordnung vom 
22.  Dezember 1947, BGBL Nr. 37/1948. 

Bundesgesetz vom 18.  November 1959, BGBL 
Nr. 254, über die Pharmazeutische Gehaltskasse 
für Österreich (Gehaltskassengesetz 1959) .  

D. Heilmittelverkehr 

Verordnung vom 17 .  September 1883, RGBl . NI'. 152, 
betreffend die Abgrenzung der Berechtigungen 
der Apotheken gegenüber den Materialwaren
handlungen und den anderen einschlägigen Ge
werben, in der Fassung der Verordnungen RGBL 
NI'. 97/1886 und RGBL Nr. 188/1895. 

Verordnung vom 28. Jänner 1941 ,  DRGBL I S. 
47, über die Abgabe starkwirkender Arzneimittel 
sowie Beschaffenheit der Bezeichnung der Arznei
gläser und Standgefäße in den Apotheken. 

Verordnung vom 13 .  März 194 1 , DRGBL I S. 136, 
über den Verkehr mit Arzneimitteln usw., die der 
ärztlichen Verschreibungspflicht unterliegen. 

Polizeiverordnung über Barbitursäureabkömmlinge 
vom 25. November 1939, DRGBL I S. 2304. 

Pol izeiverordnung über die Abgabebeschränkung 
für Sedormid und andere Arzneimittel vom 
15. Feber 1942, DRGBL I S. 57. 

Verordnung vom 27. März 1947, BGBL Nr. 99, 
betreffend pharmazeutische Spezialitäten (Spezi
alitätenordnung), in der Fassung der Ver
ordnungen BGBL Nr. 1 12/1948 und BGBL NI'. 126/ 
1 952. 

E. Dentistenrecht 

Bundesgesetz vom 23. Feber 1949, BGBL NI'. 90, 
betreffend die Regelung des Dentistenberufes 
(Dentistengesetz) ,  in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 170/1952 und BGBL Nr. 139/ 
1955. 

Dentistenkammer-Wahlordnung - Verordnung vom 
27. Feber 1950, BGBL NI'. 78/1950. 

F. Hebammenrecht 

Hebammengesetz 1963, BGBL Nr. 3/1964 (Wieder
verlautbarung) . 

Verordnung vom 27. Dezember 1928, BGBL Nr. 20/ 
1929, betreffend den Unterricht, die Diplom
prüfung und den Dienst an den Bundeshebammen
lehranstalten (Unterrichtsordnung) ,  in der Fassung 
der Verordnungen BGBL NI'. 414/1937 und BGBL 
Nr. 14/1965. 

Verordnung vom 27 .  Dezember 1928, BGBI.  NI'. 21/  
1929, womit  eine neue Dienstordnung für Heb
ammen erlassen wird, in der Fassung der Ver
ordnung BGBL Nr . 150/1953. 
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Verordnung vom 30. Dezember 1 025, BGBL NI'. 1 3/ 
1 926, betreffend die Errichtung von Hebammen
gremien . 

Verordnung vom 6. August 1 948, BGBL Nr . 1 93, 
über die Wiederherstellung des österreichischen 
Rechts auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. 

G. Recht der Krankenpflegepersonen sowie der 
Angehörigen der medizinisch-technischen Dienste 

und der Sanitätshilfsdienste 

Bundesgesetz vom 22. März 1961 ,  BGBL NI'. 102, 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefach
dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 
der Sanitätshilfsdienste .  

Verordnung vom 26. Juni 1 961 ,  BGBL NI'. 2 1 2 ,  
betreffend die Ausbildung und Prüfung in der 
allgemeinen Krankenpflege sowie in der Kinder
kranken- und Säuglingspflege (Erste Kranken
pflegeverordnung) . 

Verordnung vom 1 .  August 1 961 ,  BGBL Nr. 2 13, 
betreffend die Ausbildung und Prüfung in der 
psychiatrischen Krankenpflege (Zweite Kranken
pflegeverordnung) . 

Verordnung vom 16 .  August 1 96 1 ,  BGBI. NI'. 215 ,  
betreffend die Ausbildung und Prüfung in den 
medizinisch-technischen Diensten (Ausbildungs
und Prüfungsordnung für die medizinisch-tech
nischen Dienste) .  

Verordnung vom 1 6 .  August 1 96 1 ,  BGBL Nr. 216 ,  
betreffend die Ausbildung und Prüfung in den 
Sanitätsdiensten (Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung für die Sanitätshilfsdienste ) .  

H. Krankenanstaltenrecht 

Bundesgesetz vom 18 .  Dezember 1 956, BGBL NI'. 1 /  
1 957 , über Krankenanstalten (Krankenanstalten
gesetz - KAG. ) ,  in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL NI'. 27/ 1958, (Bundesgrundsatz
gesetz im Sinne des Art. 12 Abs . 1 Z.  2 B . -VG. ) .  

Bundesgesetz vom 12 .  Dezember 1 960, BGBL NI'. 304, 
betreffend die Führung einer bundesstaatlichen 
Krankenanstalt für Neurochirurgie in Bad 1sch1 . 

I. Natürliche Heilvorkommen und Kurortewesen 

Bundesgesetz vom 2. Dezember 1 958, BGBL Nr. 272/ 
1 958, über natürliche Heilvorkommen und Kur
orte (Bundesgrundsatzgesetz im Sinne des Art .  1 2  
Abs. 1 Z.  2 B . -VG . ) .  

J .  Verhütung und Bekämpfung von Infektions
krankheiten 

Epidemiegesetz - Kundmachung vom 8. August 
1 950, BGBL Nr. 1 86, über die Wiederverlaut
barung des Gesetzes vom 14.  April 1913 ,  RGBL 
Nr. 67, üper die Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL NI'. 1 85/1961.  

Verordnung vom 22.  Feber 1915 ,  RGBI.  NI'. 39,  
betreffend die Absonderung Kranker, Krankheits
verdächtiger und Ansteckungsverdächtiger, in der 

Fassung der Verordnungen BGBL NI'. 206/ 1927, 
BGBL NI'. 381/1936, BGBL Nr. 13 1 /1957 und 
BGBL NI'. 23/1 962. 

Verordnung vom 29. März 1 914, RGBL NI'. 263, 
betreffend Leichen von mit anzeigepflichtigen 
Krankheiten behafteten Personen. 

Verordnung vom 2. April 1 948, BGBL Nr. 63, be
treffend die Befugnis zur Vornahme medizinisch
diagnostischer Untersuchungen und die hiebei und 
bei Arbeiten mit Krankheitserregern zu beob
achtenden Vorsichtsmaßnahmen. 

Verordnung vom 24. Juli 1 948, BGBL NI'. 1 89, 
betreffend Anzeige übertragbarer Krankheiten. 

Verordnung vom 26. Juni 1 957, BGBl.Nr. 1 99, über 
die Beförderung von Personen, die mit übertrag. 
baren Krankheiten behaftet oder solcher Krank
heiten verdächtig sind. 

Verordnung vom 14. März 1891 ,  RGBL NI'. 34, be
treffend Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung 
ansteckender Krankheiten durch das Photogra
phieren von L3ichen . 

Verordnung vom 2. Juni 1 937, DRGBL I S. 6 1 1 ,  (GEl .  
f. d. L.  Ö. NI'. 936/1939), gegen die Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten durch die Luftfahrt. 

Gesetz vom 22. August 1 945, StGBl. NI'. 15 1 ,  über 
die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Geschlechtskrankheiten, in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBL Nr. 54/1 946. 

Verordnung vom 8. September 1 942, DRGBl .  I 
S. 549, über Tuberkulosehilfe .  

K. Gesundheitsschutz 

Bundesgesetz vom 4. Feber 1 925, BGBL NI'. 68, 
betreffend die Verhütung der Verbreitung über
tragbarer Krankheiten durch das Überhand
nehmen von Ratten. 

Bundesgesetz vom 26. März 1 926, BGBL NI'. 7 1 ,  
betreffend die sanitäre Regelung des Ammen
wesens. 

Gesetz vom 22. August 1 945, StGRl .  NI'. 153, über 
die gesundheitliche Überwachung der mit der 
Herstellung und Abgabe von Nahrungs- und 
Genußmitteln befaßten Personen (Bazillenaus
scheidergesetz) ,  in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 131 / 1964. 

Verordnung vom 20. März 1 946, BGBI. NI'. 1 28, 
zur Durchführung des Bazillenausscheidergesetzes. 

Bundesgesetz vom 30. Juni 1 948, BGBL NI'. 156, 
über Schutzimpfungen gegen Pocken (Blattern ) .  

Verordnung vom 22 .  November 1 048, BGBL NI'. 7 /  
1 949, über Schutzimpfungen gegen Pockcn 
(Blattern) ,  in der Fassung der Verordnungen 
BGJ3l. NI'. 263/1 949 und BGBL NI'. 1 34/1960 . 

Bundesgesetz vom 23. Feber 1 949, BGBL Nr. 89/ 
1 949, über Schutzimpfungen gegen Tuberkulose. 

Bundesgesetz vom 3. Juli 1 952, BGBL NI'. 163/ 1952, 
über die Abwendung von Gesundheitsschädigun
gen durch Arzneimittel , Heilbehelfe oder sonstige 
Mittel oder Gebrauchsgegenstände (Gesundheits
schutzgesetz ) .  
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Verordnung vom 26. Juni 1953, BGBL NI'. 1 20,  
womit gesundheitsschädl iche Sch wangerschafts
mittel verboten werden. 

Verordnung vom 9. November 1956, BGBL NI'. 35/ 
1957 , über die Erzeugung, den Vertrieb und die 
Anwendung von medizini chem Nahtmaterial und 
Organersa tz material (Ca tgutverordnu ng) .  

Bundesgesetz vom 28 .  November 1960, BGBL 
NI'. 244, über öffentliche Schutzimpfungen gegen 
übertragbare Kinderlähmung, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL NI'. 150/ 1964. 

Verordnung vom 6 .  März 196 1 ,  BGBL NI'. 7 1 ,  
betreffend die Durchführung des Bundesgesetzes 
über öffentliche Schutzimpfungen gegen über
tragbare Kinderlähmung, in der Fassung der Ver
ordnung BGBL NI'. 274/1963. 

Bundesgesetz vom 17 .  April 1963, BGBL NI'. 1 12 ,  
über den Verkehr mit Speisesalz. 

L. Giftwesen 

Giftgesetz 1 95 1 ,  BGBL NI'. 235/ 195 1 .  

Verordnung vom 20. Dezember 1928, BGBL NI'. 362, 
über den Verkehr und die Gebarung mit Gift 
(Giftverordnung) ,  in der Fassung der Verordnungen 
vom 3. Dezember 1934, BGBL II NI'. 392, BGBL 
NI'. 177/1 935, vom 1. Dezember 1938, DRGBL I 
S. 1 706, GBL f. d. L. Ö. NI'. 5/1939, vom 
15. März 1954, BGBL NI'. 54 und vom 22. Juli 195 , 
BGBL NI'. 2 1 1 .  

M. Suchtgiftwesen 

Suchtgiftgesetz 1951 ,  BGBL NI'. 234/195 1 , in der 
Fassung des Art. VIII der Ir. Strafgesetznovelle, 
BGBL Nr. 160/1952. 

Suchtgiftverordnung - Verordnung vom 20. Dezem
ber 1946, BGBL NI'. 19/1947, über den Verkehr 
und über die Gebarung mit Suchtgiften (Sucht
giftverordnung) , in der Fa sung der Verordnungen 
BGBL Nr. 71 / 1948, BGBL NI'. 31/1949, BGBL 
Jr. 90/195 1 ,  BGBL NI'. 122/1952, BGBL NI'. 234/ 
1 958, BGBL NI'. 128/1963, BGBL NI'. 256/1965 
und BGBL NI'. 205/1966. 

N. Lebensmittelrecht 

Lebensmittelgesetz 195 1 ,  BGBL NI'. 239/195 1 ,  in der 
Fassung des Art. IX der n. Strafgesetznovelle 
1952, BGBL NI'. 160, und der Bundesgesetze BGBL 
NI". 245/1960 und BGBL Nr. 235/1966. 

Verordnung vom 30. November 1894, RGBL NI'. 22 1 , 
betreffend das Verbot der Einfuhr, der gewerbs
mäßigen Erzeugung, deo Vertriebes und des 
Zusatzes der sogenannten Verstärkungsessenzen 
für gebrannte geistige Getränke. 

Verordnung vom 13 .  Oktober 1897 , RGBl .  NI'. 237, 
betreffend die Verwendung von Druckapparaten 
beim gew'erbsmäßigen Ausschank des Bieres, in 
der Fassung der Verordnung vom 11 .  Juli 1905, 
RGBL NI'. 112.  

Verordnung vom 13 .  Oktober 1 897, RGBl. NI'. 238, 
betreffend das Verbot der als Kinderspielzeug 
verwendeten, mit Glasstaub bestreuten soge
nannten "Einklebebilder" . 
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Verordnung vom 13 .  Oktober 1 897, RGBl. NI' .  240, 
betreffend die Bestellung staatlicher Unter-
uchungsanstalten für Lebensmittel und Ge

brauchsgegenstände der im Gesetz vom 16. Jänner 
1896, RGBL NI'. 89/1897, bezeichneten Art, in der 
Fassung der Verordnung BGBL NI'. 69/193 1 .  

Verordnung vom 2 .  April 1900, RGBL NI'. 69, 
betreffend Verwendung von Surrogaten statt 
Hopfens bei der Biererzeugung. 

Verordnung vom 2. April 190 1 ,  RGBL NI'. 36, 
betreffend Verbot der Verwendung ungenießbarer 
Gegenstände für Eßwaren. 

Verordnung vom 1 7 .  Juli 1906, RGBL NI'. 142, 
betreffend die Verwendung von Farben und 
gesundheitsschädlichen Stoffen bei der Erzeugung 
von Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmitteln) 
und Gebrauchsgegenständen sowie der Verkehr 
mit derart hergestellten Lebensmitteln und Ge
brauchs gegenständen. 

Verordnung vom 26. September 1907, RGBL NI'. 230, 
betreffend das Verbot hinsichtlich gebleichter oder 
vermengter Rollgerste. 

Verordnung vom 30. Jänner 1 908, RGBL NI'. 28, 
betreffend die Bezeichnung der Speiseöle. 

Verordnung vom 25. Mai 1908, RGBL NI'. 155, 
betreffend die Einrichtung von Unterrichtskursen 
zur Heranbildung von Organen der Gesundheits· 
und Lebensmittelpolizei in der Fassung der Ver· 
ordnung BGBL NI'. 5/194:8.  

Verordnung vom 25.  Mai 1908, RGBL NI'. 156, 
betreffend den Nachweis der fachlichen Befähigung 
der von autonomen Körperschaften für die Hand· 
habung der Gesundheits- und Lebensmittelpolizei 
bestellten besonderen und beeideten Organe in der 
Fassung der Verordnung BGBL NI'. 6/1948. 

Verordnung vom 9. Juli 1921 ,  BGBL NI'. 37 1 ,  
betreffend das Verbot des Handels mit gemischten, 
geschnittenen und getrockneten Pilzen. 

Verordnung vom 2 1 .  September 192 1 ,  BGBL NI'. 528, 
betreffend das Verbot der Versendung von Milch 
in unplombierten Kannen. 

Verordnung vom 16 .  Dezember 1922, BGBL NI'. 925, 
betreffend das Verbot des gewerbsmäßigen Her· 
stellens, Verkaufens und Feilhaltens einiger zur 
Fälschung von Lebensmitteln bestimmter Stoffe. 

Verordnung vom 25. März 1931 ,  BGBL NI'. 90, 
über den Verkehr mit Kuhmilch, in der Fassung 
der Verordnung BGBL NI'. 245/1935. 

Verordnung vom 30. September 1935, EGBL NI'. 526/ 
1935, betreffend den Verkehr mit Mineralwasser. 

Verordnung vom 7. Mai 1947 , BGBL NI'. 1 18, 
betreffend den Verkehr mit Enteneiern. 

Verordnung vom 3. Juni 1947, BGBL Nr. 136, 
betreffend d ie Verwendung der Haut von Rinder· 
köpfen und von Unterfüßen von Rindern bei der 
Wurstverarbeitung. 

Verordnung vom 28. September 1953, BGBL NI'. 19/ 
1954, betreffend den Verkehr mit Fischmarinaden. 

Verordnung vom 28. Dezember 1956, BGBL NI'. 45/ 
1957, betreffend den Kupfergehalt bei Frucht· 
und Gemüsekonserven. 
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Verordnung vom 2 1 .  Mai 1957 , BGBl.  NI'. 1 22 , be
t reffend bestimmte Fette t ierischer Herkunft, in  
der Fassung der Verordnung BGBI . Nr. 20 1/1 959. 

Verordnung vom 6. Jänner 1959, BGBI .  Nr. 148, über 
den Verkehr mit Essigsäure. 

Verordnung vom 15.  Dezember 1960, BGBI . Jr. 258, 
über Herstellung, Verkauf, Zurichtung und Ver
,vendung von Geschirren und Geräten, die mit 
Lebensmitteln unmittelbar in Berührung kommen, 
über Kinderspielzeug bestimmter Art sowie über 
bestimmte Arten der Aufbewahrung und Ver
packung von Lebensmitteln .  

Verordnung vom 22. Jänner 1962, BGBl . Nr. 129,  
betreffend die Herstellung, das Feilhalten und den 
Verkauf von aus rohem Schweinefleisch herge
stel lten Fleischwaren, die zum Genuß weder in 
gekochtem noch gebratenem Zustand bestimmt 
sind. 

Verordnung vom 5.  Juni 1 962, B GBl. Jr.  158, über 
die Errichtung einer Bundesanstalt für Lebens
mitteluntersuchung in Linz und über die Fest
setzung des Wirkungskreises der Bundesanstalten 
für Lebensmitteluntersuchung. 

H e u t e  n o c h  g e l t e n d e  r e i c h s r e c h t l i c h e  
L e  b e  n s m i t t e l  v o r s c h r i ft e n :  

Gesetz, betreffend den Verkehr mit Butter, I äse, 
Schmalz und deren Ersatzmittel vom 15. Juni 1 897, 
DRGBI . I S . 475. 

Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur 
Ausführung des Gesetzes ü ber den Verkehr mit 
Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel , 
vom 1 .  Jul i  1915,  DRGBI . I S. 413 .  (Diese 
Bekanntmachung wurde durch die Verordnung 
über die Einführung fet twirtschaft l icher Vor
schriften im Lande Österreich und in den sudeten
deutschen Gebieten vom 28 . Feber 1939, DRG BI. 
I , . 553 , in  Österreich eingeführt ; hiezu Kund
machung de Reichsstatthalters in Österreich, 
GBI .  f. d. L. Ö. NI'. 403/1939, wodurch die Ver
ordnung über die Einführung fettwirtschaftl icher 
Vorschriften im Lande Österreich und in den 
sudetendeutschen Gebieten vom 28. Feber 1939 
bekanntgemacht wird) .  

Bekanntmachung über fetthaltige Zubereitungen 
vom 26. Jun i 1916 ,  DRGBl .  S. 589, in der Fas ung 
der Bekanntmachung vom 28. April 1 921 ,  DRGBl. 
S. 501 .  (Auch die Bekanntmachung wurde durch 
Verordnung DRBGl .  1 939 I. S. 553 in Österreich 
eingeführt. 

Bekanntmachung über den Verkehr mit Butter, 
Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel vom 16 .  Juli 
1916 ,  DRGBI. S .  751 . 

§ 9 des Art . 1 der Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Förderung der Verwendung inländischer t ieri
scher Fette und inländischer Futtermittel vom 
23. Dezember 1932, DRGBl . I S. 575. 

Verordnung über fetthaltige Zubereitungen vom 
22. Mai 1933, DRGBl . I S. 2 8. (Auch diese Ver
ordnung wurde durch d ie Verordnung DRGBl.  
1939 I S .  553 in Österreich eingeführt ) .  

--------- -

Verordnung über den Fett- ,  Wasser- und Salzgehalt 
der Butter vom 2 1 .  August 1939, DRGBI .  I 
S. 1527. (Hiezu : Kundmachung des Reichs
kommi sars für die Wiedervereinigung Österreichs 
mit dem Deutschen Reich GBI . f. d. L. Ö . NI'. 1060/ 
1939, wodurch die Verordnung über den Fett - , 
Wasser- und alzgehalt der Butter vom 2 1 .  August 
Hl39 bekanntgemacht wird). 

Margine : 

§§ 2 bis 5 und 11 der Verordnung über die gewerbs
mäßige Her t l lung von Erzeugnissen der Marga
rinefabriken und Ölmühlen vom 23. März 1933, 
DRGBI . I S.  145. (Auch diese Vorschriften wurden 
durch die Verordnung DRGBl .  1 9a9 I S. 553 i n  
Österreich eingeführt) .  

§ §  2 bis 5 der Vierten Verordnung über gewerbs
mäßige Herstel lung von Erzeugnissen der Marga
ri nefabriken und Ölmühlen vom 23. Oktober 1934, 
DRGB l .  I S. 1066. 

Nitrit : 

Ge:;ezt über d ie Verwend ung salpet rigr,aurer Salze 
im Lebe nsmitte l verkehr vom 9. Juni 1934, DRG Bl.  
I . 513 ,  GBI . f .  cl .  L.  Ö. NI'. 16/1 940. 

Süßstoffe : 

Verordn ung über den Verkehr mit Süßstoff vom 
27 .  Feber 1 939, DRGBI . I, S. 336. 
Hiezu : Kundmachung des Reich statthalter in 
Österreich, GBL f. d .  L.  Ö. Nr. 298/1939, wodurch 
di Verordnung über den Verkehr mit Süßstoff 
vom 27. Feber Hl3D bekanntgemacht wird. 

Nikotinarme und nikotinfreie Tabake, Verordnung 
vom 12 .  Mai 1 939, DR-G Bl . I S. 912 .  

Verordnu ng vom 1 .  September 1 942, DRG Bl .  I 
S. 538, über vitamin isi rte Lebensmittel . 

Vorschriften 
über den technischen und arbeitshygienischen 
Dienstnehmerschutz sowie über den Verwendungs

schutz 

A. Technischer Dienstnehmerschutz 

Gewerbeordnung vom 20. Dezember ] 859, RGRl . 
Nr. 227, VI. Hauptstück in geltender Fassung. 

Verordnung vom 1 7 .  Jänner 1 885, RGBl . Nr. 8, 
durch welche zum Schutze der bei der Erzeugung 
von Phosphorzündwaren beschäft igten Personen 
bezügl ich der in den Betriebsanlagen erforderlichen 
Einrichtu ngen und Vorkehrungen Anordnungen 
getroffen werden (Abschnitt B) .  

Verordnung vom 1 3 . Oktober 1 897, RG BI .  NI'. 237, 
betreffend die Verwendung von Druckapparaten 
beim gewerbsmäßigen Ausschank des Bieres, 
in der Fassu ng der Verordnung vom 1 1 .  Juli 1905, 
RGBJ.  r .  1 1 2 .  

Verordnung vom 19 .  Mai  1 99 ,  RGBl . NI' . 95, 
mit welcher Anordnungen betreffend den Verkehr 
mit sprengluäftigen Zündern erlassen werden. 

Verordnung vom 23. Jänner 1 901 ,  RGBl. NI'. 12 ,  
betreffend den Verkehr mit  Mineralölen,  in  der 
Fassung der Verordnung vom 24. August 19 12 ,  
H,G B J .  Nr.  1 7D .  
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Verordnung vom 18 .  Juli 1906, RGBl. NI'. 1 76, 
mit welcher Vorschriften für die Her tellung, 
Benützung und Instandhaltung von Anlagen 
zur Verteilung und Verwendung brennbarer Gase 
erlassen werden (Gasregulativ) ,  in der Fas ung 
der Verordnung BGBL Nr. 63/ 1936, der Kund
machung BGBL Nr. 75/ 1936 und der Verordnung 
BGBL Nr. 236/1936. 

Verordnung vom 15.  Juli 1908, RGBl. Nr. 163, 
bet reffend den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloid
waren und Zelluloidabfällen, in der Fassung 
des § 46, Z. 20, des Schieß- und Sprengmittel
gesetze , BGBL NI'. 196/1935 in geltender Fassung. 

Gesetz vom 13 .  Juli  1909, RGBL NI'. 1 19, betreffend 
die Herstellung von Zündhälzchen und anderen 
Zündwaren. 

Verordnung vom 29. November 19 10, RGBL Nr. 2 1 2, 
mit ,:elcher das Gewerbe der Sodawassererzeugung 
an eme Konzession gebunden wird. 

Verordnung vom 22. Augu t 1 9 1 1 ,  RGBL NI'. 1 72, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit der bei der Zuckerfabrikation 
beschäftigten Arbeiter getroffen werden. 

Verordnung vom 25. September 191 1 ,  RGBL NI'. 1 99, 
mit welcher Vor chriften zum chutze des Lebens 
und der Gesundheit der bei der Papierfabrikation 
beschäftigten Arbeiter erlassen werden . 

Verordnung vom 3 1 .  Jänner 1922, BGBL NI'. 79, 
betreffend den gewerbsmäßigen Verkehr mit 
"c'ilmen , i n  der Fassung des Bundesgesetzes vom 
9.  November 1966, BGBL Nr. 264. 

Verordnung vom 1 .  August 1922, BGBL Nr. 588, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der Hilfsarbeiter gegen Milzbrand 
erlassen werden. 

Verordnung vom 8.  März 1923, BGBL Nr. 1 3, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in den der Gewerbeordnung 
unterliegenden Blei - und Zinkhütten und Zink
weißfabril{en beschäftigten Personen erlassen wer
den. 

Verordnung vom 8.  März 1 923, BGBL NI'. 1 84, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in  gewerblichen Betrieben 
zur Erzeugung von Bleiverbindungen, Bleilegie
rungen und Bleiwaren beschäftigten Personen 
erlassen werden. 

Verordnung vom 8. März 1923, BGBL r. 185, 
womit Vorschriften zum SchutTe des Lebens und 
der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben 
mit Buch- und Steindruckerei- sowie Schrift 
gießereiarbeiten beschäftigten Personen erlassen 
werden. 

Verordnung vom 8. März 1923, BGBL NI'. 186, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben 
mit Anstreicher- ,  Lackierer- und Malerarbeiten 
beschäftigten Personen erlassen werden. 

Verordnung vom 20. Dezember 1928, BGBL NI'. 362, 
übel' den Verkehr und die Gebarung mit Gift 
(Gift verordnung) ,  in der Fassung der Verordnun-

172 

gen vom 3 .  Dezember 1934, BGBL Il NI'. 392, 
BGBL NI'. 177/ 1935, vom 1. Dezember 1 938, 
GBL f. d. L. Ö. NI'. 5/1939, vom 15. März 1 954, 
BGBL NI'. 54 und vom 22. Juli 1958, BGBL Nr. 2 1 1 ,  
sowie der Kundmachung BGBL NI'. 306/1935. 

Verordnung vom 7. Feber 1930, BGBL NI'. 49, be
treffend grundsätzliche Bestimmungen über die 
Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in gewerb
lichen Betriebsanlagen, in  der Fassung der Ver
ordnung vom 30 . März 1 966, BGBL NI'. 52. 

Verordnung vom 25. Feber 1932, BGBL Nr. 74, 
über die Erzeugung von Vaccinen, Seren und Bak
terienpräparaten und die SchädlingsvertiJgung 
mit hochgiftigen Gasen, in der Fassung der Ver
ordnung BGBL NI'. 41/1935. 

Verordnung vom 28. März 1934, BGBL I NI'. 205, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer in gewerblichen Betrieben, 
in denen Benzol, Toluol, Xylol, Trichloräthylen, 
Tetrachloräthan, Tetrachlorkohlenstoff oder 
Schwefelkohlenstoff erzeugt oder verwendet wird 
(Benzolverordnung) . 

Verordnung BGBL Nr. 203/1935, über die Anwendung 
der Monopolvorschriften auf Fälle der Verarbei
tung von Schieß- und Sprengmitteln und über 
die beschränkte Anwendung des Schieß- und 
Sprengmittelgesetzes auf Schieß- und Spreng
mittel , die zu arzneilichen Zwecken bestimmt 
sind, in der Fassung des Art. Ir der Verordnung 
GBL f. d. L. Ö. Nr. 483/1938. 

Verordnung BGRl. Nr. 204/1935 zur Durchführung 
des Schieß- und Sprengmittelgesetzes, in der 
Fassung der Artikel Irr und IV der Verordnung, 
GBL f. d. L. Ö. NI'. 483/1938. 

Bundesgesetz über Schieß- und Sprengmittel (Schieß
und Sprengmittelgesetz) ,  BGBI. NI'. 1 96/1935, 
in der Fassung des Artilwls I der Verordnung 
GBL f. d. L. Ö. Nr. 483/ 1938, des Gesetzes GBL 
f. cl. L. Ö.  NI'. 227/ 193D, der Verordnung vom 
19 .  Jänner 1942, DRGBI. I S. 37, und des Bundes
gesetzes vom 30. Oktober 1959, BGBL Nr. 232. 

Verordnung vom 23. Dezember 1939, GBI. f. d .  L.  Ö. 
Nr. 57 , über Glashütten, Glasschleifereien, Glas
ätzereien, Glasmalereien, Glashafenfabriken und 
verwandte Betriebe (GI ashüttenverordnung) , in  
der Fassung der Verordnungen vom 3 1 .  Juli 1939, 
GEI . f. d .  L. Ö.  Nr. 1 003 und vom 13. September 
1940, DRGBL I S. 1 246, sowie der Abänderung 
durch das Bundesgesetz vom 1 .  Juli 1 948, BGBL 
Nr. 146, über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen, in geltender Fassung. 

Gesetz vom 25. März 1939, GBL f. d. L. Ö. Nr. 419,  
über gesundheitsschädliche oder feuergefährliche 
Arbeitsstoffe. 

Verordnung vom 2. Juni 1939, GBL f. d. L. Ö. NI'. 7 17 ,  
für Arbeiten in  Druckluft. 

Verordnung vom 6.  Juni 1 939, GBL f. d. L Ö. Nr. 744, 
über die E inführung von Vorschriften über Magne
siumlegierungen. 
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Verordnung vom 6. November 1 93P, DRGBL I S .  
2 1 73,  über die Verwendung von brennbaren Flüssig 
keiten zu Koch- ,  Heiz- und Beleuchtungszwecken . 

Verordnung vom 9. November 1939, GBL f. d. L. Ö. 
NI'. 1436, über die E inführung der Vorschriften 
über die Herstellung und den Vertrieb von Thomas
mehl . 

Kundmachung vom 18 .  November 1939, GBL f. d. 
L. Ö . NI'. 1447 , wodurch die Verordnung über 
Garagen und Einstellplätze bekanntgemacht wird, 
in der Fassung des Erla ses vom 13 .  September 
1944, RArbBl . 1944, Teil I S. 325. 

Verordnung vom 7. Dezember 1939, GBL f. d .  L.  Ö . 
NI'. 1448, über die Einführung von Vorschriften 
über die Herstellung von Knal lkorken. 

Verordnung vom 2. Feber 1 941 ,  DRGBL I S. 69, 
zur Einführung von Vor cmiften über die Schäd
lingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen. 

Verordnung vom 7. Feber 1941 , DRGBL I S. 88, 
zum Schutze gegen Schädigungen durch Röntgen
strahlen und radioaktiven Stoffen in nichtmedizini
schen Betrieben (Röntgenverordnung),  in der 
Fassung der Verordnung vom 1 7 .  Jänner 1 942, 
DRGBl. I R .  3 1 .  

Verordnung über die Abgabe von thalliumhaltigen 
Ungeziefermitteln (Schädl ingsbekämpfungsmittel )  
vom 28. August 1 94 1 ,  DRGBL 1.  S .  551 .  

Verordnung vom 6 .  August 1 942, DRGBI .  I S .  498, 
über die Verwendung von Methanol in Lacken 
und Anstrichmitteln .  

Verordnung vom 6 .  Apt i l  1 943, DRGBI . I S .  1 79, 
über die Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen 
Stoffen. 

Verordnung vom 15 .  Juni 1 943, RMinBl. S .  46, 
über die Einrichtung und den Betrieb von Auf
zügen. 

Verordnung vom 2. August 1944, DRGBI. I S. 1 68, 
über die Verdunstung von Schwefelkohlenstoff, 
Tetrachloräthan und Trichloräthylen bei Raum
entwesungen. 

Verordnung vom 30. Jänner 1945, DRGBI.  I S. 3 1 , 
über das Verbot der Verwendung von Arsen und 
arsenhaltigen Stoffen in Reinigungsmitteln. 

Bundesgesetz vom 2 1 .  Jänner 1 948, BGBI. NI'. 55, 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften des 
Deutschen Reiches, auf dem Gebiete des Dampf
kesselwesens.  

Verordnung vom 1 7 .  April 1 948, BGBL NI'. 83,  
betreffend Dampfkessel, Dampfgefäße, Druck
behälter und Wärmekraftmaschinen (Dampfkes
selverordnung - DKV.) ,  in den Fassung der Ver
ordnungen vom 2.  April 1 957, BGBL NI'. 94, und 
vom 1 8. Juli 1 960, BGBL Nr. 1 6 1 .  

Verordnung vom 9.  Feber 1949, BGBL NI'. 46, 
betreffend Vorschriften für das Betreten von 
Arbeitsstellen privater Unternehmungen im Be
triebsbereich von Eisenbahnen (Straßenbahnen) 
durch Organe der Arbeitsinspektion. 

V rordnung vom 29. September 1 949, BG BI . NI'. 264, 
betreffend Vi' erkstoff und Bauvorschriften für 
die Herstel l ung von Dampfkesseln (W.B.V. ) ,  in  
der Fassung der Kundmachung (Druckfehler
berichtigung) vom 5. Apri l  1950, BGBI . NI'. 103. 

Verordnung vom 18. März 1 950, BGBI .  NI'. 80, über 
die Aufsichtsbezirke der Arbeit inspektion, in der 
Fa ung der Verordnungen vom 15 .  März 1 954, 
BGBL NI'. 56, vom 1 6.  November 1 954, BGBL 

r. 256, und vom 12 .  Mai 1 956, BGBL Nr. 107 .  

Verordnung vom 20.  Dezember 1950, BGBL NI'. 75/ 
195 1 , über die gewerb&mäßige Lagerung und Zer
kleinerung von Karbid und über die Erzeugung 
und Verwendung von Azetylen (Azet) lcnverord
nung),  in der Fassung der Kundmachung vom 
7. März 1958, BGBI . NI'. 70. 

Kundmachung vom 18 .  September 195 1 ,  BGBL 
NI'. 235, mit der das Bundesgesetz über den Ver
kehr und die Gebarung mit Gift - Giftgesetz 1 95 1 ,  
wiederverlautbart wird. 

Verordnung vom 10. November 195 1 ,  BGBL NI'. 265, 
über allgemeine Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 
(Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung), in 
der Fassung der Verordnung vom 29. Dezember 
196 1 ,  BGBL NI'. 32/1962, und der Kundmachung 
vom 9. Feber 1965, BGBL NI'. 3 1 .  

Verordnung vom 7 .  Jänner 1 954, BGBI . NI'. 77 ,  
über den Schutz des L:Jbens und der Gesundheit 
der Dienstnehmer bei der Ausführung von Spreng
arbeiten, in der Fassung der Verordnung vom 
12. März 1 965, BGBI. Nr. 77. 

Bundesgesetz vom 10 .  März 1 954, BGBL NI'. 73, 
über das Bergwesen (Berggesetz ) .  

Verordnung vom 10 .  November 1954, BGBL NI'. 267, 
über Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfüh
rung von Bauarbeiten, Bauneben- und Bauhilfs
arbeiten. 

Verordnung vom 3 1 .  März 1955, BGBL NI'. 122, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Dienstnehmern in Eisen- und tahlhütten
betrieben. 

"' erordnung vom 25. Oktober 1 955, BGBI. NI' . 253, 
über den Schutz der Dienstnehmer und der Nach
barschaft beim Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, 
Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei Halden
abtragungen. 

Arbeitsinspektionsgesetz 1 956, wiederverlautbart mit 
der Kundmachung vom 29. Mai 1 956, BGBL 
Nr. 147 , in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
1 . März 1959, BGBL NI'. 92 .  

Verordnung vom 5 .  September 1 956, BGBI . NI'.  1 94, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Dienstnehmern in Textilbetrieben. 

Verordnung vom 3.  Dezember 1 956, BGBL NI'. 259, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfüh
rung bestimmter Arbeiten erlassen werden, in der 
Fassung der Verordnungen vom 23. November 
1 960, BGBL NI'. 259, vom 2 1 .  November 1962, 
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BGBI . Nr. 3 1 3 ,  vom 23.  November 1 964, BGBL 
NI'. 281 , und vom 2 1 .  November 1966, BGBL 
NI'. 293. 

Bundesgesetz vom 6.  Juli 1960, BGBL NI'. 159, mit 
dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen 
werden (Straßenverkehrsordnung 1960) - StVO. 
1960, abgeändert und ergänzt durch die Bundes
gesetze vom 15 .  Juli 1964, BGBL NI'. 204, und 
vom 14 .  Jul i  1965, BGBL NI'. 229. 

Verordnung vom 19. Jänner 1961 ,  BGBL NI'. 43, 
über Maschinen, die nur mit Schutzvorrichtungen 
in den inländischen Verkehr gebracht wer
den dürfen (Maschinen-Schutzvorrichtungsverord
nung) .  

Verordnung vom 12 .  November 1962, BGBL NI'. 305, 
über die Verbindlicherklärung einer Önorm für 
Bolzensetzgeräte. 

Bundesgesetz vom 10. Jul i  1963, BGBL NI'. 204, 
über militärische Sperrgebiete. 

Bundesgesetz vom 17 .  März 1965, BGBL NI'. 57 ,  
über Sicherheitsrnaßnahmen, Normalisierung und 
Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
(Elektrotechnikgesetz ) .  

Verordnung vom 17 .  November 1965, BGBL NI'. 324, 
über Kraftfahrzeuge und Anhänger, zur Beförde
rung von gefährlichen, entzündbaren Flüssigkeiten 
und über den Verkehr mit solchen Fahrzeugen 
(Tankfahrzeugverordnung) . 

Verordnung vom 10. Jänner 1966, BGBL NI'. 5 ,  
über die statistische Erfassung von Personen
unfällen durch elektrischen Strom sowie Blitz 
schlag. 

Verordnung vom 19 .  November 1965, BGBL NI'. 19/  
1 966, über die Verbindlicherklärung von ÖNormen 
für die Errichtung und Prüfung von Kranen, 
Winden und Flaschenzügen so� ie für den Betrieb 
und die Wartung von Kranen. 

Verordnung vom 26. Feber 1966, BGBL NI'. 83, 
über Straßenverkehrszeichen (Straßenverkehrs
zeichenverordnung) . 

Bundesgesetz vom 9 .  November 1966, BGBL NI'. 264, 
über den gewerbsmäßigen Verkehr mit Laufbi ld
filmen (Sicherheitsfilmgesetz ) .  

B. Verwendungsschutz 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, §§ 1 151  bis 
1 164. 

Gesetz vom 16.  Jänner 1895, RGBl. NI'. 2 1 ,  betreffend 
die Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, 
in der Fassung der Gesetze vom 18. Juli 1905, 
RGBL NI'. 125, vom 15.  Mai 1919 ,  StGBl. NI'. 282, 
vom 2 1 .  Dezember 1934, BGBL II NI'. 421 ,  BGBL 
NI'. 548/1935, vom 3.  Juli 1947, BGBL NI'. 1 94, 
sowie des Ladenschlußgesetzes vom 9 .  Juli 1958, 
BGBL NI'. 156 in geltender Fassung. 

Verordnung vom 24. April 1 895, RGBL NI'. 58, 
womit die gewerbl iche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet 
wird, i n  der Fassung der Verordnungen vom 
12 .  September 1912 ,  RGBL NI'. 186, vom 13 .  Sep-
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tember 19 1 3,  RGBL NI'. 208, vom 3. März 1 924, 
BGBL NI'. 98, vom 18 .  Jänner 1926, BGBL NI'. 44, 
vom 22. Oktober 1927, BGBL NI'. 313,  vom 
16 .  April 1929, BGBL NI'. 156, BGBL NI'. 403/1935, 
und vom 27. November 1959, BGBL NI'. 273. 

Verordnung vom 30. Juni 191 1 ,  RGBL NI'. 129, 
über die E inhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe 
in  den Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare, 
in der Fassung des Gesetzes vom 6. Feber 1919 ,  
StGBl . NI'. 95 und der Vollzugsanweisung vom 
17 .  März 1920, StGBl .  NI'. 124. 

Gesetz vom 15.  Mai 1919 ,  StGBl .  NI'. 282, über die 
Mindestruhezeit, den Ladenschluß und die Sonn
t agsruhe in Handelsgewerben und anderen Be
trieben. 

Vollzugsanweisung vom 24. Juni 1919 ,  StGBl .  
NI'.  326, über die Sonntagsruhe in  den Kanzleien 
der Patentanwälte. 

Gesetz vom 1 1 .  Feber 1920, StGBl. NI'. 88, über die 
Rechtsverhältnisse der Journalisten (Journalisten
gesetz) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 
12 .  Mai 192 1 ,  BGBL NI'. 295 , vom 20. Juli 1955, 
BGBl. NI'. 158, und vom 2 1 .  Mai 1 958, BGBL 
Nr. 108.  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Mai 1921 ,  BGBL NI'. 292, 
über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz ) ,  in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL NI'. 229/1937,  vom 25. Juli 1946, 
BGBL NI'. 174, vom 3.  Juli 1 947 , BGBl. NI'. 159, 
vom 2 1 .  Mai 1 958, BGBl . NI'. 108 und vom 18. No
vember 1959, BGBL NI'. 253. 

Bundesgesetz vom 13 .  Juli 1 922, BGBL NI'. 44-1 , 
über den Bühnendienstvertrag (Schauspieler
gesetz ) ,  in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
2 1 .  Mai 1958, BGBL NI'. 108. 

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, BGBL 
NI'. 359, über die Regelung des Dienstverhältnisses 
der Privatkraftwagenführer (Privat-Kraftwagen
führergesetz ), i n  der Fassung der Bundesgesetze 
vom 25. Juli 1 946, BGBL NI'. 1 74, und vom 
16 .  Dezember 1964, BGBL NI'. 313 .  

Verordnung vom 12 .  Dezember 1930, BGBL NI'. 3/  
1 931 ,  über die Verarbeitung von Zelluloid in  der 
Heimarbeit . 

Verordnung vom 26. Juni 1 933, BGBL NI'. 261 , be
treffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feier
tagen (Ruhe- und Festtage) .  

Verordnung vom 28. Juni 1933, BGBL NI'. 262, be
treffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen (Ruhe- und Festtage), in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL NI'. 455/ 1937 .  

Verordnung vom 7. Feber 1939, GBl . f .  d. L.  Ö. 
NI'. 231 , über die E inführung von Arbeitszei t 
vorschriften (Arbeitszeitordnung, Verordnung über 
die Arbeitszeit in Kokereien und Hochofenwerken, 
in Gaswerken, in Metallhütten, in Stahlwerken, 
Walzwerken und anderen Anlagen der Großeisen
industrie, i n  der Zementindustrie) .  

Arbeitszeitordnung, GBL f. d. L. Ö. NI'. 231/1939, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 9. Jul i  
1958, BGBL NI'. 156. 
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Ausführungsvero:dnung zur Arbeit s7.eitorc1nn ng, 
GBL f. d. L . Ö. NI'. 667/1939. 

Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflege
anstalten, GEl. f. d. L. Ö. NI'. 25/1940. 

Verordnung vom 29. Oktober 1 945, StGBl. NI'. 212 ,  
über die Lohnzahlung an Feiertagen, in  der Fas
sung des Heimarbeitsgesetzes 1 960, BG BL Nr. 105/ 
1961 .  

Verordnung vom 26. Mai 1946, BGBL Nr. 1 14, über 
den Urlaub von Arbeitern in Baugewerben und 
Baunebengewerben (Durchführungsverordnung 
zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz) ,  in der Fassung 
der Verordnungen vom 28. September 1946, 
BGBL Nr. 192, vom 8 .  August 1 947, BGBL NI' .  224, 
vom 14. Oktober 1954, BGBL NI'. 243, vom 15. No
vember 1956, BGBL NI'. 209, vom 1 7 .  Dezember 
1956, BGBL Nr. 260, vom 22. Feber 1959, BGBL 
Nr. 63, vom 8.  November 196 1 ,  BGBL Nr. 276, 
vom 2 .  Dezember 1 964, BGBL Nr. 316, vom 
14 .  September 1966, BGBL Nr. 2 10,  sowie der 
Kundmachung vom 2 1 .  Mai 1962, BGBL Nr. 137 .  

Bundesgesetz vom 24 .  Jul i  1 946, BGBL NI'. 1 82, 
betreffend die Errichtung von Kammern der ge
werblichen vVirtschaft (Handelskammergesetz -
HKG. ) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 
10. Dezember 1947, BGBL NI'. 2 1 / 1948, vom 
15. Feber 1 950, BGBL Nr. 76, vom 7. Juli 1954, 
BGBL Nr. 183, sowie der Kundmachungen vom 
24. Oktober 1 952, BGBL Nr. 206 , vom 14. April 
1 953, BGBL Nr. 52 und vom 2 1 .  Oktober 1953, 
BGBL Nr. 1 6 1 .  

Verordnung vom 25. Feber 1947, BGBL Nr. 74, 
über die E instellung und Beschäftigung Inval ider, 
in der Fassung der Verordnung vom 16. Jänner 
1 948, BGBL NI'. 33. 

Bundesgesetz vom 26. Feber 1 947, BGBL Nr. 76,  
über die Regelung von Arbeits- und Lohnbemn
gungen durch Kol lektivverträge und Arbeits
ordnungen (Kollektivvertragsgesetz) , i n  der Fas
sung der Bundesgesetze vom 3 1 .  März 1950, 
BGBL Nr. 95, vom 18 .  März 1959, BGBL Nr. 92, 
und vom 14. Feber 1962, BGBL Nr. 60. 

Bundesgesetz vom 28. März 1 947, BGBL NI'. 97, 
über die Errichtung von Betriebsvertretungen 
(Betriebsrätegesetz - BRG. ) ,  in der Fassung der 
Bundesgesetze vom 30. Juni 1 948, BGBL NI'. 157,  
vom 7 .  Juli 1954, BGBL Nr.  1 90, vom 23.  Juli 1 962, 
BGBL NI'. 234, vom 7. Juli 1 965, BGBL Nr. 235, 
und der Kundmachung vom 5 .  Juli 1 952, BGBL 
Nr. 150. 

Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juni 1 948, BGBL 
Nr. 1 39, betreffend die Zuständigkeit des Bundes 
auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des 
Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der 
Berufsvertretung. 

Bundesgesetz vom 1 .  Juli 1 948, BGBL NI'. 146, über 
die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
(KJBG.) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 
13 .  Feber 1 952, BGBL NI' . 45, vom 3 1 .  März 1955, 
BGBL Nr. 70, vom 5. April 1 962, BGBL Nr. 1 1 3 ,  
mit  Abschnitt II,  Verbotene Arbeiten, in der 
Fassung der Verordnung vom 25. Oktober 1 954, 
BGBL Nr. 258. 

Vcrkchrs-Arbeitsinspektionsgesetz vom 20. Mai 1952, 
BGBL Nr. 99, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 13 .  März 1 957,  BGBL Nr. 80 . 

Invalideneinstellungsgesetz 1 953, BGBL Nr. 2 1 ,  
wiederverlautbart mit Kundmachung vom 13 . Jän
ner 1 953, in der Fassung der Bundesgesetze vom 
12 .  März 1 958, BGBL Nr. 55, und vom 18 .  März 1959 
EGBL NI'. 92. 

Bundesgesetz vom 19 .  Mai 1 954, BGBL Nr. 105,  über 
die Kammern für Arbeiter und Angestellte und den 
Österreichischen Arbeiterkammertag (Arbeiter
kammergesetz - AKG. ) ,  in  der Fa,'sung der 
Bundesgesetze vom 6. April 1960, BGBL Nr. 89, 
und vom 7. Jul i  1 965, BGBL Nr. 236. 

Verordnung vom 3 .  Juni 1 954, BGBL Nr. 135,  be
treffend die Errichtung von Heimarbeitskommissio
nen. 

Verordnung vom 9. Juni 1954, BGBL NI'. 1 36, über 
die Anzeige bei erstmaliger Vergebung von Heim
arbeit, über die Verzeichnisse der mit Heimarbeit 
beschäftigten Personen und über die Abrechnungs
bücher, in  der Fassung der Verordnung vom 
5. Jänner 1 961 ,  BGBL NI' . 30. 

Verordnung vom 24. August 1954, BGBL Nr. 223, 
betreffend eine Rahmengeschäftsordnung für die 
Heimarbeitskommissionen und deren Entgelt
berechnungsausschüsse (Heimar bei tskommission
Rahmengeschäftsordnung),  in der Fassung der 
Verordnung vom 12. August 1 960, BGBL 1'. 1 76. 

Bundesgesetz vom 31 .  März 1955, BGBL Nr. 69, 
über die Regelung der Arbeit in Betrieben, in denen 
Backwaren erzeugt werden (Bäckereiarbeiter
gesetz) , in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
1 .  Juni 1 960, BGBL NI'. 1 16.  

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz vom 9. Sep
tember 1 955, BGBL NI'. 189, in geltender Fassung. 

Verordnung vom 22. Juni 1 956, BGBL Nr . 1 26, über 
die Regelung der Arbeitszeit bei Reparaturarbeiten 
in heißen Öfen von Eisen- oder Stahlhüttenbe
trieben, in der Fassung der Verordnung vom 
9. Mai 1 959, BGBL Nr. 124. 

Bundesgesetz  vom 1 8. J"uli 1 956, BGBL NI'. 153, 
über den sozialrechtlichen Schutz der den Präsenz
dienst leistenden vVehrpflichtigen, in der Fassung 
der Bundesgesetze vom 5. Dezember 1960, BGBL 
NI'. 297, und vom 12. Dezember 1963, BGBL 
NI'. 325. 

Verordnung vom 25. September 1956, BGBL Nr. 1 95, 
betreffend die Zulassung von Arbeitszeitverlänge
rungen beim Nachweis eines dringenden Bedürf
nisses, in  der Fassung der Kundmachung vom 
3 1 .  März 1966, BGBL Nr. 49. 

Verordnung vom 10. November 1956, BGBL Nr. 227, 
womit Heimarbeit in gewissen Erzeugungszweigen 
aus Gründen des Verbraucherschutzes verboten 
wird. 

Bundesgesetz vom 13 .  März 1957, BGBL Nr. 76, 
über den Mutterschutz (Mutterschutzgesetz) ,  in  
der Fassung der Bundesgesetze vom 18 .  März 1 959, 
BGBL NI'. 92, vom 28. November 1960, BGBL 
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N I' . 240, vom 1 5. Feber 1961 ,  BGBI.  NI'. 68, vom 
1 5 .  Dezember 1 96 1 , BGBL NI' . 9/ 1962, und vom 
10. Jul i 1963, BGBI. NI'. 199. 

Bauarbeiterurlaubsge etz 1 957, BGBL NI'. 128, 
wiedel'verlautbart mit der Kundmachung vom 
14 .  Mai 1 957, in der Fassung der Bundesge 'etzc 
vom 2 1 .  Mai 1 958, BGBL NI' . 108, vom 15. Novem
ber 1961 ,  BGBL NI' . 270, vom 10. Dezember 1 964, 
BGBL NI'. 3 1 1 ,  und vom 24. Mai 1966, BGBI. 
NI' . 68. 

Feiertagsruhegesetz 1 957,  BGBL NI'. 153, wieder
verlautbart mit Kundmachung vom 18. Juni 1 957. 

Verordnung vom 1.  Oktober 1 957, BGBL NI'. 226, 
womit Heimarbeit in  gewissen Erzeugungszweigen 
aus Gründen des Dienstnehmel'schutzes verboten 
wird. 

Bundesgesetz vom 9.  Juli 1 958, BGBL NI'. 156, übel' 
den Ladenschluß an "Verktagen (Ladenschlußgesetz ) ,  
in der Fassung des Bundesgesetze ' vom 17 .  Juli 
1 964, BGBL NI'. 203 . 

Arbeiterurlaubsge3etz 1959, wiederverlautbal't mit 
Kundmachung vom 13 .  Jänner 1959, BGBL 

1'. 24, in  der Fassung der Kundmachung vom 
14 .  November 1 959, BGBL NI'. 246. 

Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL NT. 105/196 1 ,  
wiederverlautbart mit Kundmachung vom 2 1 .  Juni 
1 960. 

Bundesgesetz vom 23. Juli 1962, BGBL NI'. 235, 
über die Regelung des Dienstverhältnisses der 
Hausgehilfen und Hausangestellten (Hausgehilfen
und Hausangestelltengesetz) ,  in der Fas 'ung des 
Bundesgesetzes vom 7. April 1 965, BGBL NI'. 104 . 

Bundesgesetz vom 13 .  Mai 1964, BGBL NI'. 108, 
betreffend Erkrankung während des Urlaubes. 

Bundesgesetz vom 3 1 .  März 1 965, BGBL I'. 80, 
über die Beschränkung der Schadenersatzpßicht 
der Dientnehmer (Dienstnehmerhaftpßichtgesetz ) .  

Internationale Regelungen auf dem Gebiete der 
Sozialversicherung 

Abkommen zwischen Österreich und der Schweiz 
über Sozialversicherung vom 15 .  Juli 1 950, 
BGBI. NI'. 232/195 1 ,  und das Zusatzabkommen 
zwischen der Republik Österreich und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über Sozialversiche
rung vom 20. Feber 1 965, BGBI. NI'. 41/1966. 

Erstes Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland über 
Sozialversicherung vom 2 1 .  April 1 95 1 ,  BGBL 
NI' . 8/ 1953. 

Vertrag zwischen Österreich und Italien vom 
30. Dezember 1 950, BGBL NI'. 52/1955, über 
Sozialversicherung. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Spanischen Staat über Soziale Sicherheit vom 
15. Juli 1 964, BGBL NI'. 8/1 966. 
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Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik J ugo
slawien übel' Soziale Sicherheit vom 19. No
vember 1 965, BGBL NI'. 289/1966. 

Verordnung vom 14. März 1956, BGBL NI'. 63, zur 
Wahrung der Gegenseitigkeit für die Gewährung 
von Lei tungen der Sozialversicherung gegenüber 
den Vereinigten Staaten von Amerika, in der 
Fassung der Verordnung vom 13. Juli 1960, 
BGBL NI'. 1 60. 

Verordnung vom 5.  Juli 1961 ,  BGBL NI'. 175, zur 
Wahrung der Gegenseitigkeit für die Gewährung 
von Leistungen aus der Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherung gegenüber den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

Verordnung vom 5. Juli 196 1 ,  BGBI . NI'. 176, zur 
Wahrung der Gegenseitigkeit für die Gewährung 
von Leistungen aus der landwirtschaftlichen Zu
schußrentenversicherung gegenüber den Ver
einigten Staaten von Amerika. 

Verordnung vom 22. November 1 956, BGBL NI'. 2 16, 
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge
währung von Leistungen der Sozialversicherung 
gegenüber dem Königreich der Niederlande, in  
der Fassung der Vel'Ordnungen vom 26 .  No
vember 1959, BGBL NI'. 262, und vom 15. Juli 
1 965, BGBL NI' . 198. 

Verordnung vom 15. Juli 1965, BGBL NI'. 199 ,  
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge
währung von Leistungen aus der Gewerblichen 
Selbständigen-Pensions versicherung gegenü bel' dem 
Königreich der Niederlande. 

Verordnung vom 15.  Juli 1965, BGBL NI'. 200, 
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge
währung von Leistungen aus der landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherung gegenüber dem 
Königreich der Niederlande. 

Verordnung vom 7. Mai 1 958, BGBL Nl'. 96, zur 
Wahrung der Gegenseitigkeit für die Gewährung 
von Leistungen der Sozialversicherung gegenüber 
dem Vereinigten Königreich von Groß britannien 
und Nordirland. 

Vel'Ordnung vom 6. Dezember 1 961 ,  BGBL NI'. 291 , 
zU!' Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge
währung von Leistungen aus der Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherung gegenü bel' dem 
Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland. 

Verordnung vom 6. Dezember 196 1 ,  BGBL NI'. 292, 
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge
währung von Leistungen aus der landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherung gegenüber dem 
Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland. 

Bundesge etz vom 22. November 1961 , BGBL 
NI'. 290, über Leistungsansprüche und Anwart
schaften in der Pensions(Renten)versicherung und 
Unfall versicherung auf Grund von Beschäfti 
gungen im Ausland (Auslandsrenten-Übernahme
gesetz-ARÜG.) ,  in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL NI'. 1 14/1962. 
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Internationoie Regelungen auf dem Gebiete des 
Arbeitsrechtes, der Arbeitsmarktverwaltung und 

-politik 

Internationale übereinkommen 
übereinkommen der Internationalen Arbeits

konferenz 

Grundlage der Geschäftsführung in Angelegenheiten 
der Internationalen Arbeitsorganisation f ind der 
Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, StGBl. 
NI'. 303(1920, die Abänderung des Staatsvertrages 
BGBl. NI'. 394( 1924, die Urkunden über die Ab
änderung der Verfassung der Internationalen Ar
beitsorganisation BGBl . NI'. 223( 1949, BGBI . 
NI' . 232( 1 954, BGBl. NI'. 243( 1963, sowie die nach
stehend angeführten von Österreic h  rat ifizierten 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitskon
ferenz, im Zusammenhalt mit der Verfassung der 
Internationalen Arbeitsorganisation. 

Übereinkommen der Konferenzen der Internationalen 
Arbeitsorganisation 

übereinkommen (Nr. 1 )  über die Begrenzung 
der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf 
acht Stunden täglich und achtund vierzig Stun
den wöchentlich, BGBl. NI'. 227( 1924. 

übereinkommen (Nr. 2 )  über Arbeit 'losigkeit, BGBl . 
Nr. 226( 1924. 

übereinkommen (Nr. 4) über die Nachtarbeit der 
Frauen, BGBl . NI'. 226( 1924. 

Übereinkommen (Nr. 5) über das Mindestalter für 
die Zulassung von Kindern zur gewerblichen Ar
beit, BGBl. Nr. 279(1 936. 

Übereinkommen (NI'. 6)  über die Nachtarbeit der 
Jugendlichen im Ge werbe,  BGBl.  NI'. 226( 1 924. 

Übereinkommen (NI'. 10 )  über das Alter für die 
Zulassung von Kindern zur Arbeit in der Land
wirtschaft, BGBI . Nr. 226(1 924. 

übereinkommen (Nr. 11) über das Vereinigungs- und 
Koalitionsrecht der land wirtschaftlichen Arbeit
nehmer, BGBJ.  NI'. 226( 1924 . 

Übereinkommen (NI' . 1 2 ) über die Entschädigung 
bei Betriebsunfällen in der Landwirtschaft, BGBl. 
NI'. 233( 1 954 . 

übereinkommen (Nr. 13 )  über die Verwendung von 
Bleiwei ß zum Anstrich, BGBl . NI'. 226(1 924. 

Übereinkommen (NI'. 1 7 )  über die Entschädigung 
bei Betriebsunfällen, BGBJ . NI'. 40(1 937 . 

übereinkommen ( Nr. 1 8) über die Entschädigung 
bei Berufskrankheiten, BGBI . Nr. 288( 1928. 

übereinkommen (NI'. 19) über die Gleichbehandlung 
einheimischer und ausländischer Arbeitneh mer 
in der Entschädigung bei Betriebsunfällen, BGBl. 
NI'. 288( 1928. 

übereinkom men (NI'. 2 1 )  über die Vereinfachung der 
Auf,�icht über die Auswanderer anBord von Schiffen, 
BGBl . NI'. 219( 1 950. 

Übereinkommen (NI'. 24) über die Krankenver
sicherung der Arbeitnehmer in Gewerbe und 
Handel und der Hausgehilfen, BGBl. NI'. 1 02( 1 929. 

12 

Übereinkommen (NI'.  25) über die K rankenver
sicherung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, 
BGBl .  Nr. 102( 1929. 

Übereinkommen (Nr. 27) übel' die Gewichtsbezeich
nung an schweren, auf Schiffen beförd rten Fracht
stücken, BGB l .  Nr. 380( 1 935 . 

Übereinkommen (NI'. 29) übel' Zwangs- oder Pflicht
arbeit, BGBl. NI' . 86(1 96 1 .  

Übereinkommen ( Nr. 30) über die Regelung der 
Arbeitszeit im Handel und in Büros, BGBI . Nt'. 2 19( 
1 950. 

Übereinkommen (NI'.  33) übel' das Alter für die Zu
lassung von I indern zu nichtgewerblichen Arbei
ten, BGBl. NI'. 280(1 936. 

Übereinkommen (NI'. 42) übel' die Entschädigung bei 
Berufskrankheiten (abgeänderter 'Vortlaut vom 
Jahre 1 934), BGBl. NI'. 278(1936. 

Übereinkommen (NI' . 45) über die Beschäftigung von 
Frauen bei Untertagearbeiten in Bergwerken jeder 
Art, BGBl. NI'. 324(1 937 . 

übereinkommen (NI'. 63) übel' Statistiken der Löhne 
und der Arbeit zeit in den hauptsächlich ten 
Zweigen dei; Bergbaues und der Indu.,trie einschließ 
lich des Baugewerbes, und in der Landwirt;c chaft, 
BGBI .  NI'. 1 4( 1959. 

Übereinkommen (NI'. 80) über die Abänderung der 
Schlußartikel , BGBl. NI'. 224(1 949. 

Übereinkommen (Nr. 8 1 )  über die Arbeitsaufsicht 
in Gewerbe und Handel, BGBl. NI'. 225( 1949. 

übereinkommen (NI'. 87) über die Vereinigungs
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 
BGBl . NI'. 228( 1950. 

Übereinkommen (NI'. 89) über die Nachtarbeit der 
Frauen im Gewerbe (abgeänderter Wortlaut vom 
Jahre 1 948) , BGBl. NI'. 229( 1 950. 

Übereinkommen (NI' . 94) über die Arbeitsklauseln in 
den von Behörden abgeschlossenen Verträgen, 
BGBI.  NI'. 20( 1 952. 

übereinkommen (NI'. 95) über den Lohnschutz, 
BGBl. r. 20(1952 . 

übereinkommen ( NI'. 98) über die Anwendung der 
Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des 
Rechtes zu Kollektivverhandlungen, BGBl. NI'. 20( 
1 952. 

Übereinkommen (Nr. 99) über die Verfahren zur 
Festsetzung von Mindestlöhnen in der Landwirt
schaft, BGBl . NI'. 38(1954. 

Übereinkommen (NI'. 1 00)  über die Gleichheit des 
Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte 
für gleichwertige Arbeit, BGBl .  NI'. 39(1954. 

Übereinkommen (NI'. 1 0 1 )  über den bezahlten 
Urlaub in der Landwirtschaft, BGBl .  NI'. 234( 1954. 

übereinkommen (NI'. 1 05) über die Abschaffung 
der Zwangsarbeit, BGBl. NI'. 8 1 ( 1958. 

Übereinkommen (NI'. 1 1 6) über die teilwei oe Abän
denmg der von der Allgemeinen Konferenz der 
Internationalen Arbeitsorganü ation auf ihrem 
ersten zweiunddreißig Tagungen angenommenen 
übereinkommen zur Vereinheitlichung der B estim
mungen betreffend die Au�arbeitung von Berichten 
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üb r die Durchführung der Übereinkommen durch 
den Verwaltung,;rat des Internationalen Arbeits
amtes , BGBI .  Nr. 39/1964. 

Sonstige multilaterale Übereinkommen 

Berner Übereinkommen zur Unterdrückung der 
Vcrwendung von wci ßem (gelbem) Phosphor bei 
der Streichholzfabrikation, BGBL Nr. 519/ 1921 .  

Konvention übel' die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBL NI'. 155/1955. 

Verfassung des Europarates, BGBL Nr. 1 2 1/1956, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI . NI'. 2 13/ 
1958 und BGBL NI'. 151/ 1963. 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBL NI'. 210/1958. 

Bilaterale Übereinkommen 
G a s t a r  b e i  t n e h m e r  

Abkommen vom 23. November 1951 ,  BGBL NI'. 1 0/ 
1 953, zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Gastarbeit
nehmer samt Schlußprotokoll. 

Zusatzvereinbarung vom 3 1 .  Oktober 1 953, BGBL 
NI'. 74/ 1955, zum Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrcpublik 
Deutschland über Gastarbeitnehmer. 

Notenwechsel zwischen der Östel'l'eichischcn Bundes
regierung und der H,egierung des Königreiches 
Dänemark über den Austausch von Gastarbeit
nehmern, BGBL NI'. 35/1955. 

Abkommen vom 17 .  November 1 954, BGBI . NI'. 1 76/ 
1 955, über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen der Republik Österreich und dem König
reich der Niederlande. 

Abkommen zwischen der H,epublik Österreich und 
der Französischen Republik über den Austausch 
von Gastarbeitnehmern, BGBL NI'. 208/ 1. 955. 

Abkommen z w ischen der Österreichischen Bundes
regierung und der Regierung des Königreiches 
Schweden über den Austausch von Gastarbeit
nehmern, BGBL NI'. 250/1955. 

Notenwechsel zwischcn der Österreichischen Bot
schaft in Brüssel und dem Königl ich-Belgischen 
Außenministerium über den Austausch von Gast
arbeitnehmern, BGBL NI'. 11 7/ 1956. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Ge
sandtschaft in Bern und dem Eidgenössischen 
Politischen Departement, betreffend die Verein
barung über den Austausch von Gastarbeit 
nehmern zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischcn Eidgenossenschaft, BGBL 
NI'. 14 1 / 1956.  

Abkommen vom 12.  Jul i 1 956, BGBL NI' . 1 23/1958, 
über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen der Republik Österreich und der Republik  
Italien. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundes
regierung und der Luxemburgischen Regierung 
über den Austausch von Gastarbeitllehmern 
zwischen Österreich und Luxemburg, BGBL NI'. 27/ 
1 959. 
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Notenwechsel vom 1 .  Feber 1 962, BGBL NI'. 87/1962, 
zwischen der Bundesregierung der Republik Öster
reich und der Regierung der Republik Finnland 
über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen Österreich und Finnland ( Österreichisch
finnischcs Gastarbeitnehmerabkommen) .  

Erleichterung der Arbeitsaufnahme 

Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundes
regierung und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Erleichterung der Arbeits
aufnahme vom 23. November 1951 , samt Noten
wechsel vom 12 .  März 1 958, BGBL NI'. 1 22/1958, 
betreffend die Abänderung der vorliegenden Ver
einbarung. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bot
schaft Bonn und dem Auswärtigen Amt der 
Bundesrepublik Deutschland, betreffend den Ab
schluß einer Vereinbarung zwischen der Öster
reichischen Bundesregierung und der H,egierung 
der Bundesrepublik Deutschland über die Be
schäftigung österreichischer und deutscher Arbeit
nehmer bei der Österreichisch-Bayrischen Kraft
werke AG. ,  BGBL NI'. 6 1 / 1959. 

Abkommen zwischen der Österreichischen Bundes
regierung und dem Schweizerischen Bundesrat 
betreffend zusätzliche Vereinbarungen über die 
Niederlassungsverhältnisse der beiderseitigen 
Staatsbürger, BGBL NI'. 104/1951 .  

Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte 

Abkommen zwischen Österreich und Spanien über 
die Anwerbung spanischer Arbeitskräfte und deren 
Beschäftigung in Österreich, BGBL NI'. 1 93/1962. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Türkischen Republik über die Anwerbung 
türkischer Arbeitskräfte und deren Beschäftigung 
in  Österreich, BGBL NI'. 1 64/1964 . 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien über die Regelung der Beschäftigung jugosla
wischer Dienstnehmer in Österreich, BGBL NI'. 42/ 
1 966. 

Arbeitslosenversicherung 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Arbeits
losenversicherung samt Schlußprotokoll und Zu
satzprotokoll ,  BGBL NI'. 9/1953. 

Vereinbarung über die Durchführung des vor
stehenden Abkommens, Amtliche Nachrichten des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 
IX.  Jahrgang, NI'. 8/1953 . 

Zweites Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesl'epublik Deutschland über Ar
beitslosenversicherung, BGBL NI'. 248/1955. 

Vereinbarung über die Durchführung des vor
stehenden Abkommens, Amtliche Nachrichten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 
X. Jahrgang, NI'. 3/1954. 
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Vertrag zwischen Österreich und Italien übel' 
Sozialversicherung, BGBI . NI'. 52/1 955, soweit 
er die Arbeit,slosenversicherung betrifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Vertrages, Amtliche Nachrichten des B undes
m i nisteriums für soziale Verwaltung, X I I .  Jahr
gang, NI'. 7/1956. 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Kriegsopfer
versorgung und Beschäftigung Schwerbeschädig
ter, BGBl . Nr. 2 18/ 1964. 

Abkommcn zwischen der Republik Österreich und 
dem Spanischen Staat über soziale Sicherheit, 
BGBl. Nr. 8/1 966, soweit es die Arbeitslosen
versicherung betrifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Abkommens, BGBl . NI'. 9/1 966, Amtliche Nach
richten des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung, XXII . Jahrgang, NI'. 2 /1966. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien über soziale Sicherheit, BGBl.  NI'. 289/1966, 
soweit es die Arbeitslo enversicherung betrifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Abkommens, BGBl. NI'. 290/1966, Amtliche Nach
richten des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung, X X II I .  Jahrgang, Nr. 1 / 1967. 

Internationale Regelung auf dem Gebiete der Kriegs
opferversorgung 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Kriegsopfer
versorgung und Beschäftigung Schwerbeschädigter, 
BGBl. NI'. 2 1 8/ 1964. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit 

I n  t e r n a  t i o n a l e  G e s  u n d h e i  t s k o n fe r e n z  

Abkommen der Internationalen Gesundheitskonfe
renz, abgeschlossen in New York am 22.  Juli 1 946, 
BGBl. NI'. 96/1 949, in der Fassung der Kund
machungen BGBl. NI'. 209/ 1951  und BGBl . NI'. 27/ 
1 96 1 , umfassend die Schlußakte der Internationalen 
Gesundheitskonferenz, die Satzung der Weltgesund
heitsorganisation, Abkommen, abgeschlossen von 
den auf der Internationalen Gesundheitskonferenz 
vertretenen Regierungen, die in der Stadt New York 
vom 19 .  Juni 1946 bis 22 .  Juli 1946 abgehalten 
wurde (Interimskommission) und das Protokoll, 
betreffend das Office International d 'Hygiene 
Publique. 

R o  tk r e u z k o n  v e n  ti 0 n e n  

Rotkreuzkonventionen vom Jahre 1 949, BGBl. 
NI'. 155/1953, umfassend das Genfer Abkommen zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde, das 
Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses 
der Verwundeten , Kranken und Schiffbrüchigen 
der bewaffneten Kräfte zur See, das Genfer Ab-

kommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
und das Genfer Abkommen übel' den Schutz der 
Zivilpersonen in Kriegszeiten . 

B i l a t e r a l e  A b k o m m e n  i m  S i n n e  d e s  § 3 A b s . 4 
l i t .  b d e s  Ä r z t c g e s e t z e s  

Vertrag mit Deutschland : 

Das Übereinkommen zwischen Österreich und 
dem Deutschen Reich über die gegenseitige Zulassung 
der an der Grenze wohnhaften Medizinalpersonen zur 
Ausübung der Praxis, BGBl . NI'. 109/1937. 

Verträge mit Jugoslawien : 
Das Übereinkommen zur Regelung des kleinen 

Grenzverkehrs vom 1 9. März 1 953, BGBl. NI'. 96/ 
1 953, in der Fassung des BGBl.  NI'. 73/1955 und 
BGBl. NI' . 60/ 1960, sowie 

die Zusatzabkommen vom 18 .  März 1960, BGBl. 
NI' .  232/1 960, vom 18. Juli 1963, vom 27 .  November 
1 964 und vom 28.  September 1965 enthalten im 
BGBl .  NI'. 23/1966. 

Verträge mit der Schweiz : 
Der taatsvertrag mit der Schweiz wegen Regelung 

der Niederlassungsverhältnisse vom 7. Dezember 
1 875, RGBl. NI'. 70/ 1876, wieder in Kraft gesetzt 
durch den Staatsvertrag zwischen Ö terreich und 
der Schweiz, BGBl. NI'. 55/1926, 

das Übereinkommen zwischen Österreich und der 
Schweiz vom 29. Oktober 1 885, RGBl. NI'. 134/1 886, 
betreffend die gegenseitige Zulassung der im Grenz
gebiet wohnhaften Mediz inalpersonen zur Aus
ü bung der Praxis, BGBl. NI'. 56/ 1926, 

das österreichisch-schweizerische Grenzverkehrs
abkommen vom 30. April 1947, BGBl . NI'. 1 16/1948, 
und 

das österreichisch-schweizerische Abkommen, be
treffend zusätzliche Verein barungen über die Nieder
lassungsverhältnisse, BGBl. NI'. 204/195 1 .  

Vertrag mit Italien : 
Das Grenzverkehrsübereinkommen vom 2 .  August 

1 951 ,  BGBl. NI'. 253/195l . 

B i l a t e r a l e  R eg e l u n g  i m  H e i l m i t t e l ve r k e h r  
Übereinkommen zwischen Österreich und Italien, 

betreffend die gleichartige Behandlung pharmazeuti
scher Spezialitäten bei der Erteilung der Betriebs
bewill igung, BGBl .  NI'. 43/1957 . 

Internationale Regelung, betreffend Krankenanstalten 

Abkommen über die vorübergehende zollfreie Einfuhr 
von medizinischen, chirurgischen und Labora
toriumsgeräten zur leihweisen Verwendung in 
Krankenanstalten und anderen medizinischen In
stituten zum Zwecke der Diagnose oder Kranken
behandlung, BGBl. NI'. 288/196l .  

Internationale Regelung auf dem Gebiete der Infek
tionskrankheiten 

Notenwechsel zwischen Österreich und Ungarn vom 
l .  Dezember 1924, BGBl . NI'. 1 35/1925, betreffend 
Nachrichtenaustausch über das Vorkommen über
tragbarer Krankheiten in den Grenzgebieten. 
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Kundmachung vom 13 .  Juni 1953, BGBl. NI'. 97, 
über das Inl rafttreten der von der Vierten Welt
gesundheits versammlung in Genf am 25. Mai 1951 
beschlossenen Internat ionalen Sanitätsregelungen, 
in der Fassung der Zusatzregelungen, BGBl . Nr. 1 3/ 
1957, BGBl. NI'. 14/1957, BGBl. Nr. 1 5/1957 ,  
BGBl. NI'. 314/1 960, BGBl. NI' .  259/1963 und 
BGBl. Nr. 61 /1966. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete des 
Suchtgiftwesens 

Internationales Opiumabkommen ( 1 .  Opiumkonfe
renz) vom 23. Jänner 19 12 ,  abgeschlossen in 
den Haag, BGBl. NI'. 361 /192 1 .  

Internationales Opiumabkommen (2 . Opiumkonfe
renz) vom 19 .  Februar 1 925, abgeschlossen zu  
Genf, BGBl. Nr. 244/1 928. 

Internationales Abkommen zur Beschränkung der 
Herstellung und Regelung der Verteilung der 
Betäubungsmittel, abgeschlossen am 13 .  Juli 1 93 1  
i n  Genf (3.  Opiumkonferenz) ,  BGBl. I I  NI'. 198/ 
1 934. 

180 

Übereinkommen vom 26. Juni 1936 zur Unter
drückung des unerlaubten Handels mit Sucht
giften, BGBl. Nr . 1 78/1950. 

Protokoll vom 1 1 .  Dezember 1 946, betreffend die 
Abänderung der im Haag am 23. Jänner 1912 ,  
in Genf am 1 1 .  Februar 1 925, am 19 .  Februar 1 925 
u nd am 13 .  Juli 1931 ,  in  Bangkok am 27. Novem
ber 1931 und in Genf am 26. Juni 1 936, betreffend 
Suchtgifte, abgeschlossene Abkommen, Überein
kommen und Protokolle, BGBl. Nr. 1 79/1 950 . 

Protokoll vom 19 .  November 1 948, betreffend die 
Einbeziehung von Suchtgiften in die internationale 
Kontrolle, welche nicht in den Bereich des Über
einkommens vom 1 3 . Juli 1931  zur Beschränkung 
der Herstellung und Regelung der Verteilung 
von Suchtgiften fallen, in der durch das in Lake 
Success am 1 1 .  Dezember 1946 unterzeichnete 
Protokoll abgeänderten Fassung, BGBl . NI'. 1 80/ 
1950 . 

Internationale Regelung auf dem Gebiete des Leichen
und Bestattungswesens 

Internationales Abkommen über Leichenbeförderung, 
abgeschlossen zu Berl in a.m 10 .  Februar 1 937,  
BGBl. Nr.  1 1 8/1958. 
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A N H A N G 5 

Übersicht über die Leistungen der 
Kranken-, Untall- und 

Pensions (Renten) versicherung 
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..... 
00 
l� 

Gesetzliche 
Grundlage 

Personen k.!"Ois 

A. In der pfl icht
" el'sicherung 

B. In der frci\villi
gen Ver
sicherung 

I. 'Ve it. e rver
sicherung 

11. Selbstver
sicherung 

II!. Familien
ver
sicherung 

IV, Zusatzver
sicherung 

V. Höhen'er
sichenmg 

Versiehf'l"lmgs
t räger 

AlIgemciiles Sozialversichertlngsgesctz 
ASVG. 

Unselbständig Erwerhstät i ge (Arbciter ,md An
gestellte), einschließlich der Pensionßempfiinger 
sowie d ie nahen .Angehörigen dieser Personen 

U nsclbständ ig erwerbstät ig gewesene Personen 
nach dem Ende der PR ichtversicherung sowie 
die nahC'n Angehörigcn d ieser Personen 

Rolbständig Erwerbst ätige, soweit nicht die ge
werbliche Selbständigen-Krankenversichenmg 
in Bet raeht kommt, sowie die nahen Angehöri 
gen dieser Personen in eingeschränktem Um
fang 

I .  Soweit nicht ein a,nderer Krankenversiche
rungsträger in Betracht kommt : d ie Gebiets
krankenkassen 

2. Für unselbständig Enverbstät ige in der Land
,md Forstwirtschaft (auch Pensionisten und 
"Yeiterversicherte) : d ie Landwi rtsehaftskran
kenkassen 

Krankenversicherung 

Bundesangestellten
Kranken

versicherungsgesetz 1937 
B-KVG. 1937 

Ö ffentlich-rechtliche 
Bedienstete, insbe
so ndere des Bundes 
einschließl ich der 
Pensionsempfänger 
sowie die nahen An _  
gehörigen d ieser 
Personen 

Krankenversiche
rungsanstalt der 
Bundesangestellten 

Bau ern
Krankenversicherungsgesetz 

B-KVG. 

In der Land- und Forstwirt
schaft selbständig Er
werbstätigo e inschließlich 
der Zuschußrentenemp 
fängor sow io die nahen 
Angehörigen d ieser Per
sonen 

In der Land- und Forstwirt
schaft selbständig orwerbs
tätig gewese ne Personen 
nach dem Ende der Pflicht
versicherung 

Kranken versicherungsafista l t 
der Bauern 

Gewerbliches Selbsti,ndigen
Krankenversicherungsgesetz - GSKVG 

In der gpwerblichen 'Wirtsehaft selbständig Er
werbstätige, soweit Beschlüsse über d ie Einbe
zieh ung in die PUichtversicherung gefaßt worden 
sind, einschließlich der Pensionsempfänger nach 
dem G S PVG. allS d iesem Personenla:eis 

] 11 der gewerblichen vYirtschaft selbständig er
werbstätig gewesene Personen nach dem Ende 
der PRichtversichenmg 

Xicht pRichtversicherte in der gewerblichen Wirt 
schaft selbständ ig Erwerbstätige 

Xahe Angehörige von A. ,  B./ L und B./I T .  

I n  der gewerblichen Wirtschaft selbstän d ig Er
werbstätige, die pflichtversiehert oder freiwillig 
versichert sind 

I n  der gewerblichen Wirtschaft selbständig Er
werbstätige, soweit sie a m  1 .  7 ,  1 966 bei der 
Selbständigenkrankenkasse des Handels pflicht
versichert waren, sowie dio nahen Angehörigen 
dieser Personen 

Die Gewerbl ichen Selbständigenkrankenkassen 
(ausgenommen Tirol und Vorarlbcrg) ;  die 
Selbständigenkrankenkassen des Fremdenver
kehrs für vYien, Niederösterreich und Burgen
land sowie die Selbständ igenkranJ<enkasso des 
Handels in 'Vien 
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...... 
00 
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Gesetzliche 
Gl'uncUage 

Versich('rungs
t räg<'r 

Leistun gl'll 

A. In der Pfticht 
vers iche nmg 

Allgemeines S07.ialversicherungesetz 
. ASVG. 

3. Für unselbstäml ig ErwerbsU1t ige in b('stimm
ten Betrieben (auch Pensionistcn und vVeiter 
versicherte) : 
die Bot riebskrank('nkassen 

4. Für d ie bei öffcntlieh('n Eisenbahnen beschäf
t igten uns('lbständ ig('n Erwerbstätigen (auch 
Pcnsioni�ten und vYeitervcrsicherte ) : 
d ie YorsiehrrungRanstalt der ösl('rreich ischen 
Eisenbahnen 

5. Für in knappschaftliehen Betril'bl'n beschäf
t i gte unsplbstänrlig Erwerbstät ige (auch Pen
sionisten une! 'Veiterversichcrte ) :  
d ie Versichenmgsanstalt des üsterreichiiichen 
Bergbaul's 

I .  Für alle Versicherten und deren Angehörige : 
ärztliche Hilfe, AnstaltspOrge, Hauspflege, 
Heilmittel, Hilfsmittel, 7.ahnbebandlung, 
7.ahnl'rsat7., Kur., Gl'ncsungs- und Erholungs
aufenthal t .  LandaufC'nthalt, Heilstättenaufent
halt, Hebammenbeistand, Entbindungs
( 'Vöchnerinnl'n)hcim, Stcrbegeld 

2. Für u n selbständig eJ"\verhst.ät igo Versicherte 
und dNen Angehörige außl'rdcm noch : 
Sti l lgeld, Entbindungsbeitrag 

3. Für unsl'Jbständig rrwl'l"bstät ige Versicherte 
außerc!rm noch : 
KrankrngC'ld , Fam i liengcl d ,  Taggeld . vVochen
geld 

Krankenversicherung 

Hundesal1gestcllteu
Krankcn

versicherun!:Sgesetz 1937 B-KVG. 1937 

Für alle Versicherten 
und deren Ange
hörige : 
ärzt l ir·he Hilfe, An
staltspflf'gc, Haus
pflege, Heilmittel, 
Hilfsmittcl, Zahnbo · 
handlung, Za hner
satz, Kur- , Gene
sl.mgs- l.md Erho
l ungsaufenthalt, 
Landaufenthalt, 
Hl'ilstät tcnaufent
halt, Hebarrnnpn
beistand, Entbin
dungs ( Wöchnerin
nen)heim, Sterbe. 
geld 

Wöehnerinnenunt C'r
st üt zung 

Bauern
Krankenversicherungsgesetz 

ll-KVG. 

Füt· alle Versicherten und 
deren Angehörige : 
ärzt l iche Hilfe, Anstalts
pflegc, Hauspflege, Heil
mittel, Hilfsmittel, Zahn
behandlung, Zahnersatz, 
Kur-, Genesungs- und Er
holungsaufent,halt, Land
aufentha l t ,  Heilstätten
aufenthalt, Hebammenbei
stand, Entbindungs(Wöch
nermnen )heim, Sterbegdd 

Gewerbliches Selbständigen
Kraukenversicherungsgesetz - GSKVG. 

Für alle Versicherten, ausgenommen die Ange
hörigen : 
ärztliche Hilfe, Anstaltspflege, Hauspflege, Heil
m ittel, Hilfsmittel, Zahnbehandlung, Zahn
ersatz, Kur-, Genesungs- und Erholungsaufent
halt,  Hcilstättcnaufenthalt, Hebammenbeistand, 
Entbindtmgs(Wöehnerinnen)hcim, Begräbnis
kostenbeitrag 

Entbindungsbeitrag 
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Krankenversicherung 

llundesangcstellten-
Bauern-Gcsct 7.lirhc Allgemeilles Sozialvel'siehc rungsgsgesctz K ranken- Gewerbliches Selbsliindigen-

Grundlagen ASVG. vCl'sicherunllsgesctz 1 937 Krankenversicherungsgesetz Krankenversicherungsgesetz - GSKYG. 
ll-K VG. 1 03 7  ll-KVG. 

B. I n  d c r  frciwill i -
gen VCt'�ichcl'Llng 

I. "Veiterv(',', wie unter A. 1 .  und 2.  w i e  unter A .  w i e  unter A ,  
sicherung 

I I  Selbst ,'er- wio tmtct' :\ . 1 .  ulld 2 .  wie unter A. 
sichenmg 

I U. Fa m i l ien- wie untcr A . 
versicht'-
l'ung 

IV.  7.usat7.vC',·- Krnnkengeld , Tnggeld, Wochen geld 
sicherung 

V. Höher"c!'- zusätzlirho KostoneJ'sätze fLir iLt'7:tliehC' Hilfe und 
sicherung Anstnltspflege, zLlsätz]jchet' Entbi ndungsbeitrug, 

zusätzlicher Bcgl'äbniskostcnboi t l'ag 
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Personenkreis 
(Gesetzliche 
GruncUage) 

Unsf'lb
Rtändig 
Erwerbs
tätige 
( A SVO.) 

A 
r b c i t 
e 

A 
n 
g. 

K 
n 
" 
p 
p 
e 
n 

In der gewerb
l ichen Wirt
schaft selb
ständig Er
werbRtätigc 
(GSPVG.) 

Versicherungstrrlger 

Pensionsversicherungsanstalt 
cl!'r A rbeiter, 

Land- und ]!'orstwirtsehaftliche 
Sozial versieherungsa nstal t, 

Versiehmungsanstalt der östor
reichisehen E isenbahnen 

Pensionsvel'sieherungsanstalt 
der Angestell ten 

Yel's iehcnrngsanstalt des öste/'
l'eichiseh('J1 Bergbaucs 

Pensionsversiehel'ungsanstalt 
der gcwerblichen \\'i l'tschaft 

Pensions ( Renten )versicherung, Notarversicherung 

Alter 

1 . A lterspension 
2 .  Vorzeitige Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit 
3. Vorzeit ige A lterspension bei 

langer Versieherungsdauer 
zu 1 .  b is 3 . : K inderzusehuß 

(KZ . ) , Hilflosenzusehuß (HZ . ) ,  
A usgleiehszulage ( A Z . )  

wie oben 

1 .  Knappsehaftsaltel'spension 
(KAP . )  

2. Vorzeit ige KAP. bei Arbeits
losigkeit 

3 .  Vorzeitige KAP. bei langer 
Versieherungsdauer 

zu I .  bis 3 . : K Z . ,  HZ., AZ. 
4 .  Knappsehaftssold 

AI ter'spension 
dazu : KZ . ,  HZ.,  A Z .  (samt 
Zuschlag) 

Geminderte 
Arbcitsrähigkeit 

Erwerbs
unfiihigkeit 

Invaliditätspen-
8ion 

dazu : K 7. . ,  HZ . ,  
AZ. 

Berufsunfähig
keitspension 
dazu : KZ.,  HZ.,  
AZ. 

1. Knappsehafts
vollpension 
dazu : KZ.,  HZ., 
AZ. 

2 .  Knappsehafts
pension 

Erwel'bsunfähig-
keitspension 

dazu : KZ.,  HZ., 
A Z .  (samt Zu
schlag) 

J..J C s t ll n g c n  

Tod 

1 .  Hi ntel'bl iebenenpensionen 
(�Vitwen-, \Vitwer- und \\'ai 
sonpensionen) 
daw : HZ. und A Z .  

2 .  Abfindung 

wio oben 

wie oben 

Hintcrbliebenenpension ( W i t 
wen - ,  vVitwcr- und \Vais('n
pensionen) 
dazu : H2. und AZ. (samt 
Zuschlag) 

J;:heschließung 

A usstattwlgs
beitmg 

wie ob('n 

w ie oben 

Besondere 
Leistungen 

1 .  Maßnahmen do,' 
Gesundhei tsfül'
sorge und Reha 
bilitation 

2.  einmal ige Untel'
stüt zungen 

wie oben 

1 .  Maßnahmen der 
Gpsunclheitsfü ,'-
sorge und B.ehabi-
l itation 

2 .  einmalige Untel'-
Rtützungen 

3. Besol1l lel'e Ge-
sundheit sf'ürsol'ge 

1 .  Alters (Erwerbs-
unfähigkeits)-
pension für \Vi t -
w e n  (Witwer) 

2. Übergangspen-
Bionen 

3 .  Höhervel'siehe-
l'ungspension 

4. Maßnahmen der 
Gesundheitsfür-
sorge und Rclm-
bilitation 

5. einmalige Untcl'-
stlitzlmgcn 
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Pensions (Renten) versicherung, Notarversicherung 

L e i s t u n g e n  

Personenkreis Geminderte (Gesetzliche Yersichcr LI ngf'tri�ge r Arbeitsriihlgkcit Besondere 
Grundlage) Alter l�rwerbs· Tod Eheschließung Leistungen 

lInfiiltigkeit 

In der Landwirt· Landwirtschaftliche Zuschuß· 
I 

. \ It Cl'szuschußrente dazu : KZ. Erwerbsunfähig. Hintl'l'hli,-I,enc·1)7u,chu[.11','ntC'n 1 .  Übergangszu. 
sehnft selb· l'C'nten vC'rsie herungsanstalt keitszu8chu[3 · ( \\' it wf'I) .. "'ihn-!'· nnd "'n i ·  schuß renten 
ständig Er- rente dazu : KZ. s{·n;r., ,�,·h1Lr.\I" ·nl '- l i) 2. Höhen'ersiehe. 
we!'h'!tiit igC' I rungsrf'nten 
(LZVG .)  3. }Iaßnahmen der 

Gesundheitsfür. 
Borge und Reha· 
bilitation 

4. einmalige Unter. 

I stützungen 

--
Notare VersiLhf'!'ungsanstalt des öst,,!'· A lterspension (Mindesthöhe ge· I'nval id itätspen. I . Hinterblicb('nenpcnsionen 

(:YVG .)  reichiseh(,!l Xotariates währleistet) dazu : HZ . , K Z .  sion (l\1indest. ( W itwen., 'Vaisenpensionen) 
höhe gewähr. (l\1 i ndest höhe gewährleistet) 
leistet ) dazu : clazu : HZ. 
KZ., HZ. 2. Begl'äbniskostenbeitl'ag 

I 
3. Abfertigung 
4. einmal ige Unterstüt zungen 

III-126 der B
eilagen X

I. G
P - B

ericht - 01 H
auptdokum

ent (gescanntes O
riginal)

187 von 204

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Gesetzliche 
Grundlngen 

Personenkreis 

Unfallversicherung 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG.) 

Unselbständig Erwerb tätige, in der g werblichen 'Wirtschaft selb
ständig Erwerbstätige und in eier Landwirtschaft selb tändig 
Erwerbstätige 

Träger der Versiche- Allgemeine Unfalh-ersicherullgsanstalt 
rung Land- und Forstwirtschaftliehe Sozial"ersicherungsanstalt 

Versichenmgsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

Leistungen U nfallheil behandl ung 
Familien- und Taggeld sowie besondere Unterstützung 
Berufsfürsorge 
Beistellung yon Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und 

anderen Hilfsmitteln 
V ersehl'tenren te 
Übergangsrente und Übergangsgeld 
Versehrtengelcl 
Witwenbeihilfe 
Sterbegeld 
Hinterbliebenenrenten 

Notnrvcrsicherungsgesetz (l\'VG.) 

Jotare 

Versichenmgsanstalt des öster
reichischen Notariates 

Zurechnung von Beitrags
monaten 

Unfallrenten 

1 7 
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A N H A N G  6 

VERZEICHNIS 

der Sozial versicherungsträger und 
ihrer Verbände 
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Verzeichnis der Sozialversichzrungsträger und 
ihrer Verbände 

Verbände 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger, 1092 Postfach 216 ,  Wien IX, 
Roßauer Lände 3 

Verband der Gewerblichen Selbständigenkranken
kassen, 1061 , Postfach 1 57,  Wien VI,  Theobald
gasse 1 6  

Versicherungsträger 

G e  b i  e t s k r a n k e n k a s s e n  

Bundesland 

Wien 
1013 ,  Postfach 183 
1 . ,  Wipplingerstraße 28 
Zweigstelle für Angestellte, 
106 1 , Postfach 286, 
Wien VI, Mariahilfer Straße 85-87 

Niederösterreich 
3 10 1 ,  Postfach 147, 
Dr. Karl Renner-Promenade 14 ,  
St .  Pölten 

Burgenland 
7001 ,  Postfach 108, 
Esterhazyplatz 3, Eisenstadt 

Oberösterreich 
401 1 , Postfach 6 1 ,  
Bethlehemstraße 3 7 ,  Linz 

Steiermark 
801 1 ,  Postfach 426, 
Josef Pongratz-Platz 1 ,  Graz 

Kärnten 
9010, Kempfstraße 8 ,  
Klagenfurt 

Salzburg 
5024, Postfach 20, 
Faberstraße 19-23, Salzburg 

Tirol 
602 1 ,  Postfach 574, 
Museumstraße 33, Innsbruck 

Vorarlberg 
685 1 ,  Postfach 4, 
Frühlingstraße 1 1 ,  Dornbirn 

L a n d  w i r t s c ha ft s k r a nk e n k a s s e n  

Bundesland 

Wien 
1015,  Postfach 7 1 ,  
1 ,  Seilerstätte 22 

Niederösterr'eich 
107 1 ,  Postfach 273, 
VII, Burggasse 2 ,  Wien 

Burgenland 
700 1 ,  Postfach 13 ,  
Permayerstraße 5, Eisenstadt 

1 90 

Oberösterl'eich 
402 1 ,  Postfach 300, 
Volksgartenstraße 32, Linz 

Steiermark 
801 1 ,  Postfach 616, 
Paulustorgasse 4, Graz 

Kärnten 
902 1 ,  Postfach 15 , 
Fromillcrstraße 5, Klagenfurt 
Salzburg 
502 1 ,  Postfach 193, 
Rainerstraße 25, Salzburg 

Tirol 
6021 ,  Po tfach 547, 
Brixner Straße 1, Innsbruck 

Vorarlberg 
6901 ,  Postfach 14, 
Montfol'tstraße 9, BregellZ 

B e t r i e  b s k ra llk e n k a s s e n  

Österreichische Staatsdruckerei 
1037,  Rennweg 12 ,  Wien III 

Austria Tabakwerke AG. 
1091 ,  Postfach 1 4, 
Porzellangasse 5 1 ,  Wien IX 

Wiener Verkehrsbetriebe 
1 10 1 ,  Postfach 164, 
Leebgasse 17 ,  Wien X 

"Semperit" Österreichische-Amerikanische Gummi
werke AG. 
1041 ,  Postfach 57, 
Wiedner Hauptstraße 63, Wien IV 

Neusiedler AG. für Papierfabrikatioll 
2652 Hirschwang, Niederösterreich 

Hütte DOllawitz der ÖAMG. ,  
8704, Bahnhofstraße 29, 
Leoben 

Zeltweg der ÖAMG. 
8740 Zeltweg 

Hütte Killdberg der ÖAMG. 
8652 Kindberg 

Gebrüder Böhler & Co. AG. 
8605, Po tfach 5, 
Friedrich Böhler-Straße 1, Kapfenberg 

Firma J ohann Pellgg 
862 1 Thörl bei Aflenz 

Gewer  b l i c he S e I  b s t änd ige ll k r a n k ell k a sse ll 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Wien 
1072 Wien, Seidengasse 13 ,  Postfach 10 1  

Selbständigenkrallkenkasse des Fremdenverkehrs für 
Wien, Niederösterreich und Burgenlalld 
1010 Wien, Kurrentgasse 5 

Selbständigenkrankenkasse des Handels 
104 1 ,  Wien, Brucknerstraße 8, Postfach 1 49 
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Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Nieder
österreich und Burgenland 
2501 Baden bei Wien, Kaiser Franz-Ring 27, 
Postfach 109 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Steier
mark 
80l l Gl'az, Schönaugasse 1 0, Postfach 446 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Kärnten 
902 1 IGagenfurt, Bahnhofstraße 67, Postfach 120 

Gewerbliche Selbständigenkl'ankenkasse für Ober
österreich 
40l l  Linz, Pfarrplatz 12, Postfach 73 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Salz burg 
502 1 Salz burg, Schrannengasse 4, Postfach 68 

Kr a n k  e n  v e r  s i  c h e r u n g s  a n s  t a l  t d e r  B a u  e r n  
1031 ,  Beatrixgasse 1 ,  Wien III, 
Tel. 73 65 5 1  

Bundesland 

'Vien 

L a nd e s k a s s en 

103 1 ,  Beatrixgasse 1 ,  
Wien III 

Niederösterreich 
103 1 ,  Beatrixgas e 1 ,  
Wien III 

Burgenland 
7000, Permayerstraße 5,  
E isenstadt 

Kärnten 
902 1 ,  Fromillerstraße 5, 
Klagenfurt 

Oberösterreich 
4010, Postfach 99, 
Obere Donaulände 7-9, 
Linz 

Salzburg 
5021 ,  St. Julien-Straße 33/ 1 ,  
Salzburg 

Steiermark 
8010, Dietrichsteinplatz 15, 
Graz 

Tirol 
6020, Südtiroler Platz 8/V, 
Innsbruck 

Vorarlberg 
690 1 ,  Postfach 14, 
Montfortstraße 9,  
Bregenz 

K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  d e r  
B u n d  e s  a n g e  s t e I l  t e n  
1082, Postfach 500, 
Wickenburggasse 8, 
Wien VIII, 
Tel. 42 36 1 1  

Landesg  e s  c h ä ft s s  t e I l e n  

Bunde,;land 

Wien, Niederösterreich und Burgenland 
1082, Postfach 500, 
Wickenburggasse 8,  
Wien VIII 

Linz 
40 1 1 ,  Postfach 312 ,  
Hessenplatz 5 

Graz 
801 1 ,  Postfach 729, 
Jakob Redtenbacher-Gasse 1 1  

IGagenfurt 
901 1 ,  Postfach 394, 
Paradeisergasse 1 2  

Salzburg 
501 1 ,  Postfach 27, 
Residenzplatz 1 

Innsbruck 
6021 ,  Postfach 564, 
Hofburg 

Bregenz 
6901 ,  Postfach 33, 
Montfortstraße 1 1  

A l l g  e m e i  n e  U n fa l l  v e r  s i  c h e r u  n g s a n s  t a l  t 
1200, Webergas�e 2-6, 
Wien XX, 
Tel. 33 16 33 

Bundesland 

Wien 

L a nd e s s t e l l e n  

1200, Webergasbe 2-6 

Linz 
4021 ,  Postfach 299, 
Blumauerplatz 1 

Graz 
801 1 , Postfach 730, 
Hans Sachs-Gasse 3 

Salzburg 
5020, Dr. Franz Rehd-Platz 5 

Pensionsver ' icherungsanstalt der Angestellten 
1042, Postfach 22, 
Wien V, Blechturmgasse 1 1 ,  
Tel . 65 37 1 1  

P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  d e r  
A r b e i t e r  
1092 Wien IX, Roßauer Lände 3, 
Tel. 34 16 1 6  

Bundesland 

Wien 

L a n clebs t e l l e n  

1092, Roßauer Lände 3 

Linz 
4010, Volksgartenstraße 14 

191  
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Graz 
802 1 ,  Bahnhofgürtel 79 

Salzburg 
502 1 ,  Faberstraße 20 

L a n d- u n d  F o r s t w i r t s c h a ft l i c h e  S o z i a l 
v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t 

1041 ,  Postfach 1 37,  
Wien IV, Mommsengasse 35, 
Tel. 65 86 76 

La n d e s s t e l l e n  

Bundesland 

Wien 
104 1 ,  Postfach 137, 
Mommsengasse 35 

Linz 
402 1 ,  Postfach 255, 
Weingartshofstraße 2 

Graz 
801 1 , Postfach 606, 
Paulustorgasse 4 

Klagenfurt 

192 

902 1 ,  Postfach 46, 
Fromillerstraße 5 

Salzburg 
502 1 ,  Postfach 1 4, 
Rainerstraße 25 

V crsicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen 
1 06 1 ,  Postfach 86, 
Wien VI, Linke Wienzeile 48-52 

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
80 1 1 ,  Postfach 620, Graz, Lessingstraße 20 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft 
1090 Wien IX, l\'Iariannengasse 27 

Land wirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs-
anstalt 
1041  Wien IV, l\'Iommsengasse 35 

Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 
1 010  Wien I, Landesgerichtsstraße 20 

Z u s c h u ß k a s s e n  

Pensionsinstitut der ö teITeichischen Privatbahnen 
1010 Wien I , Salzgries 17/II/ 15 

Pensionsinstitut der Linzer Elektrizitäts- und 
Straßenbahn-AG. 
4020 Linz, Schillerstraße 9 
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A N H A N G 7 

VERZEICHNIS 

der von den Trägern der 
Sozialversicherung geführten 

Kur-, Genesungs- und Erholungseinrichtungen 
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Verzeichnis 

der von den Trägern der Sozialversicherung betriebenen Kurheime und Kurhäuser 

XaTllf' , Ort 

Niederösterreich 

Km'heim, Hnden 

KUl'heirn , ,�klan ie", Baden 

KlU'heim "Engel&bad", Baden 

Oberösterreich 

KurhnuH "HnnuRchhof", 
Bad Cois< 'fTl  

}{urhau!!' . ,Sonnenheim" , 
Bad H fl .l l  

Kurhaus cl<,\' PVA. d. Ang. ,  
Bad Hnl l  

Rechtstl'''g�r 

:'If K K . f1 .  Hd",IL 
f. NÖ. u. Bgld. 

K VA.  d .  HA. 

KVA . d . BA .  

GK K . OÖ. 

G K K. OÖ. 

Kurheim, , .J·ustusschlöf.l]" llnd I KV A. d .  BA. 
"Dependf'ncf'n", Bad Hall 

Kurheim dC',' VA .  d.  Ö. E isen· I Y A. d. c. EU.  
bahnen, Bnd Hall 

Kurheim "Emi l ienhof", I LuFSVA. 
Bad Hall 

Kllrheim " Fmnz KarI", I KVA. d .  BA .  
Bad 1 8ehl 

Kurhnus " Hel ios", Bad lschl 

ICLlrheim Bad Sehallerbaeh I 
K llrhe im Bad Schal lerbnch n 

PVA. c1 . Arb. 

}PVA. n . Al'b. 

)[cdit. inischc .-\ Il!(aben 
r nd i ka tiollsgebiete 

Kurheim (nur Quart iC'r für zur Kur weilende M it · 
gl iC'd( ·,') 

RheumakomplC'x 

RheumakomplC'x 

Unsp�zifische ch,'on. u. subakuto Ent7.ünr lungl'n  
dC'r obel'pl1 Luftwegc, EmphysemC', �pnRt isclH' 
Bronch i t is, Bl'Onchiektasiel1 , AsthmA hl'Ol1(' hinl < , .  
I'hollmHt isf'lw Erkl'H ll kl lngC'n 

Herz· u. Cefäl3el'kl'unklmgen, ehron . entzünd!. 
El'kranklmge>11 d . .  \ tmungsorgane>, A"gcl1t 'rkran. 
kung!'l l ,  tub"rk"lö,,, HautC'rk l'ankll l 1gC'n . H C'Rt · 
7.uställde n,lrh Srhlllganfii llC'n 

VeralJreiC'hun� 
der K urmittel 

außer Haus 

aufkl' Haus 

i m  H aus 

i m  Haus 

i n  und aurJer 
I f AllS 

Ext " Arlllmon� lC' t uhl'l'kll löse Erkrankungen, HOf·h· I i m  H >Ll's 
n l'u<,k, Artcrio}lkl" ,'o�<" Erkrankungen dC's al·teri, · I .  
h'll und \,cnÖ,I 'n ( :"f(U.\system" sr,ät. luet is<,hr> EI'· 
krHnkungC'n, . \ug(>nC'rknmlomgf'1 l  

KI'f'islnllfstörul lg<'ll, A l lgenkmnldwitC'1l I O l llkr Hm'R 

Herz. 1 1 .  CC'fäßC'rkl'ilnkl lngen, AugC'nl('idC'n , 1-'r'1 I 11 'n· I lLur.kr· I [ nuR 
lC'idC'n 

Herz· u. G"fäß"r!uonkungC'n, Aug""I"irl ,,n , Stoff· I Hul.lC',. H a us 
wC'chsP]5töl'ungen, ehron. Entzlincl ung('n, pf't' ipllC' l'c 
u. Zf>nt rA.)c �('r\·['ncrkl'n.nkungen 

Nieh tspC7.ifisC'he Erk rankungt>n d. Atmungsorgane I außpr Haus 

wie ob['n 

EI'!{l'ankungen dC'R Hewogungsstützar -p>l " >1tes 

im Haus 

' I in und auß"r 
'\ Haus 

13ctricbszeit 

20. 4 .-1 2. 1 0. 

I J . 1 .- 1 3. 1 2 . 

1 4 . 1 .- 1 3. 1 2 . 

8. 2.-1 6. 1 2 . 

) \ .  2.- 1 2. 1 2 .  

1 0. 1 .- 1 ß. 1 2 .  

7 .  3 .- 1 0 . 1 2 . 

1 8. \ .- 1 3. 1 2 . 

ganzjä.hrig 

7. 3 .-1 1) . .I l .  

� .  1 .- 1 1 .  .1 2 . 

9. 1 .-2 1 . 1 2 . 
4. 1 .-22 . 1 2 . 

Stalld der I . 
systcmisicrl.cnHelten Stand der Notbel.tcll 

I 

9 

50 

8i; 

1 53 

S I  

1 20 

79 

;j,) 

(j0 

(jJ 

I I "  

1 7 2 

55 

Fürt rag : 1 .098 
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.... .... 

.... 
'-Cl 
O. 

' "erze ic h n is 

der von den Trägern dei' Sozialversicherung betriebenen Kurhe i me und Kurhäuser 

Xame, Ort 

ICurheim "Linzerheim", 
Bad Schallcrbach 

lüu'- u .  Et'holungsheim 
"St. Seba�tian", Bad Schaller
bach 

K mheim ( Straßen bahnerheim ) , 
Bad Schallerbach 

-'\.urheim "Austria," , 
Bad Schallorbach 

K urheim d. V A .  d. ö. Eiben
bahnen, Bad Schallerbach 

Kurhoim, Bad Schallerbach 

Jeurheim " RchaLlcl'bacherhof " ,  
Bad Schallerbach 

Steiermark 

Rechtstriiger 

G K K . üÖ. 

LK K. üÖ. 

BKK Wr. Vor
kehrsbetr. 

K V A . d . B A .  

VA. d .  ö. E B .  

PVA . d .  Ang. 

LuFS V.-'1 . 

Km-heime "Plankcnstein "  u. I KVA . c l .  B A .  
"Roson hof", Bad Gleiobenberg 

K tu'heilTI "Haus Triestina", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim, Bad Gleicbenberg 

JCurheirn "Styria", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim "Schweizerei", 
Bad G lcichenberg 

VA. cl .  ö. E B. 

PVA . d. Ang. 

PVA. d .  Arb. 

LuFSVA. 

)[cdizillische Angaben 
f ndikation� gcbic te 

H hpumakomplex, Arthrosen, Spondy losen, GelenkA-, 
�[uskel-,  Sehnen-, Knochen- u .  Nervenschäden, 
Is('hias, Gicht, Kinderlii.hmwlg 

Für Bad Schallerba('h eharakteristiwhe Ind i kat ionen 

wie oben 

Rheumokomplex 

ch1'on. -rheumat ische GeLenkserkrankungen, entzünd I .  
u. degen .  Katul", Arthrosen, Spondylosen, Neul"al
gien 

wie oben 

wie oben 

\rerabrcichung 
der Ku rmittel 

1Il llIld Rurk,' 
Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Hau!; 

Nic htspezifische Erkrankl lllgen e i er  Atmunge,organo I lLußer HlLus 

Hprz- u .  l-i: reislauferkrankwlgel 1 , �Iagen- u. Darm - I außer H aus 
krankheiten, Erk.-ankuugen der ableitenden Harn -
wege und der Atmungsorgane 

wie oben 

wie oben 

wie oben 

außer HallS 

i n  und außer 
Haus 

außer Haus 

K urheim "Villa Barbara,", 
Bad Gleichen berg 

VA . cl. ö. Berg. I Herz- u. Asthmaleiden außer Haus 

Hctrieuszeit 
Stanll der 

,;ystemiSicrlc n ßet ten l Stand der Kotbellen 

Ü bertrag : 1 . 098 

1 .  :l.- l. j. I Z. 1 20 

J 3 . 1 .-22. 1 ') 37  1 9  

Feber-Dezember +ö 2 

20. I .- l ,j . 1 2. 8G 

3 1 . 1 .- 1 7.  1 2 . 5 1  

J O . 1 .- 1 6. J 2 . 1 28 

ganzjälu'ig 1 00 

1 7 . 6.- 1 5. 1 1 . 50 

1 .  3 .-1. ;.  1 1 . 45 I I  

28. 2 .- 1 9. 1 1 . 1 44 

1 3 .  4.- 1 9. 1 0 .  1 39 

April-�ovember 83 9 

5. 4.-30. 1 0. 
____ 3 1 __ -;-_____ _ 

Fürtrag : 2. 1 57 4 1  
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...... 
� 
� 

Name, Ort 

Salzburg 

Kw'haus d.  VA . d .  ö. Eisen-
bahnen, Bad Gast ein 

Kurheim "Paracelsushof", 
Bad Gastein 

J{w'haus "Tauernhof", 
Bad Gastein 

Kurhaus "Staclt 'Wien", 
Bad Hofgastein 

Kurhaus "Hohe Taucrn", 
Bad HotgasLein 

Kurhaus "Hötzendorf", 
Bad Hofgastein 

Kmheim Bad Reiehenhall 
(BRD), Bad Rf'ichC'nhall 

Verzeichnis 

der von den Trägern der Sozialversicherung betriebenen Km'heime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben Verabreichung 
Betriebszeit 

Stand der 
Stand der Xotbcttcn Rechtstriiger Indikationsgebiete der Kurmittei systemisicrten lleUcn 

"Ü bertrag : 2, 1 57 4 1  

VA.  c l .  ö. EB.  primär- u. Sekwlclär-chron. Polyarthritis, alle rheu- im Haus 7. 1 .-20. 1 2 . 65 
matisch. Affektionen einschL echter Gieht, Kreis-
laufstörungen &owie vegetative Dystonie 

LZVA . Raclonbehancllung in und außer 4. 8.- 1 8 .  1 2 . 22 
Raus 

KVA. d. BA. Behandlung des Rhemnakomplexes im Haus 1 7. I .-J 7. I J .  70 

KVA . d. BA. wie oben im Haus l 7 . 1 .- 1 3 .  1 2 .  67 

VA. cl . ö. EB. wie oben, Unterwassl'rtherapie im Haus 5. 1 .-20. 1 2 .  1 1 6 

PV A .  d. Ang. wie oben im Haus 3 1 .  1 .- 1 6. 1 2 . 1 00 

PVA. d. Arb. (bis ] 974 an "ill(' evangelische \\'Ohl fnhrtsorgani- I 
sation verpachtet ) 

2.:'i97 I 4 l  
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....
<.0 
-'I 

:-':"no, Ort 

Niederösterreich 

HekonnlkR7.{,l1tpnhl'im 
!'"r,,11toltlst lorf 

El'holungf'hpi m \VI ' i r.knl ,H(· 1 1  
H .  d .  Tl'il'sting 

El'holllng�llt'lm. Kirl'hbt ['1' a. 
I\'P('h8cl 

( }c'np:::;ungHhC'inl , hf'il lf'l'n b( ' i  
Am�tctten 

Gpnesllllg�l \f'im Dürft b,'i 
Karsten 

Genl'slmgshei m  SI ['onzC'ndorf, 
X iedC'I',Rußbaeh 

Diät·GpnPRungshC'im, 
Ober· Rohl'bach bei Spill('l'n 

Diii.t·GeneslIngclhC' im.  
Rosenburg um Komp 

ErhoJungRheim "Sonnwendhof",  
Semmering 

Erholungsheim "Raus Yienna", 
Semmering 

Heilanstalt "Bu<,hC'nbel'gheim" ,  
\Yaidhofen/Ybbs 

Steiermark 

Geneslll1gshe im I, Jutlcndol'f. 
St.raßengel 

Genesungsheim 1 1  

Verzeichnis 

der von den Trägern der Sozialversicherung betriebenen Genesungs- und Erholungsheime 

R('clltsll'�Lg('r 
Yrt'\\'Cnulmg5zw('('k )[cdi.lilliHChe .\ngabl'll 

I 

( : K K .  W ien Genesungsheim 

G K K .  \\'ipl1 E l'holLmgHlwim 

:\IKK. d.  IIdwk. El'hohmgshrim a) 
für \\'ien 

P\".\ . d. Ar!>. I ( ;pnpsllIlgslll' i m  

]'\'. \ .  d . .  \rb. Gel lesllllgH] wim 

P\'A . d . .  \rb. GC'n{,Ktll1g�hpi m  c )  

PV.\.  d . .  \rb. D iät .GenC'sungßheim , Stoffwech&elel'krnnkllngen, Er. 
krankungC'n der Yerdauungsorgane 

P \'A. d. Arb. wie oben 

P\TA. d. ,t\l'b. Behandlung der Hypert hyreose 

K V A .  c l .  BA. wie oben 

K Y A .  d. BA . Heim für G enesende nach Operat ionen und Erkran, 
kungen 

} VA.  c l .  ö. EB. G eneslll1gsheim, Erholungsheim 

I 

Unterliegt dem KAG. , (§ 2 Abs. 1 Z. 3) 

ja 

ja 

nein 

ja 

ja 

j a  

ja 

ja 

nein 

nein 

nein 

ja { 

BctricbBZl'it S tand der 
sy.temibiertenBetten 

gUlIzJiihrig 

�O. 1 .- 1 7 .  1 2 . 

gunzjiihrig 

1 3. 1 .- 0. 1 2 . S 
\\" 

8. 1 .-2 1 .  ]� .  

l �. 1 .-2 1 .  1 2. 

5. 1 .- 1  i. 1 2. 

6. 1 .- 8. 1 2. 

1 2 . 1 .- 1 3 .  1 2 .  

2 .  2.- 7 .  J 2. 

30. 1 .-20. 1 2. 

7. 1 .-20. 1 2 . 

F "  t S ur rag :  \v 

1 0 1  

1 1 0 

34 

103 
b )  

64 

58 

76 

98 

52 

2 7  

89 

76 

63 
887 
848 

Stand der �otbetten 

6 

6 
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� 
00 

Verzeich nis 

der von den Trägern der Sozialversicherung betriebenen Genesungs- und Erholungsheime 

Xa 1 Ilf' , Ort :H.erhtst riiger 
'Ferwcndungsz.wcck 

Med izinische Angllben 

Erholungshe i m "J oHcfbho f " ,  V A .  < .1 .  ö. BC'rg. Erhol ungsheim 
Nicd ersC'höekl 

o berös terreich 

]�rholungRhl' im Bad I sc hL G K T< . OÖ. Erhol ungshC'im 

Salzburg 

Erholllngsh( ' i m  C : e L< l0gg i. G I<: I< . i'i L hg. Erholungsheim 
Pongll ll 

Tirol 

E rhoL L Lngslw i m  til . ,Jakob G K K. l(tn.  E rho l u ngsh e im 
i .  Defr.,  Osl t irol 

Erhol l lngsh('i m .l(Ö>lHPII  G K K . TiroL Erholllngslwi m 
bl'i Ku fstrin 

Vorarlberg 

E rhol llngbllC ' im H iH l t '  ob ( ;ötziK G K K .  \'bg.  R r hol ll ngslwi m 

a,) Das H c im i,;t ,'('rpoehte t .  
b )  S:  Somm"r, \\' : \\' inter. 
c) Das H('im ist s('it 2li. 9 .  I 064 ges('hlos�etl ( Bl'ttenstand : .;0),  
c l )  Das Heim wurde wegen der Unwct te rkatast rophe vor7e it ig gc&chloEs('n.  
e )  \"egen embaus spätcL'C'r Bl'tl'it'hqhegi n n .  

Unterliegt dem K AG. (§ 2 Abs. 1 11. 3) 

ne i n  

ne in 

no i n  

nein 

nein 

J3cLriebszeit 
Stand der 

system isierten Betten 

Ü S 
bertrag :

\V 
887 
848 

20. ' L- 1 3 .  1 l . 52 

1 5 . 3.- 1 2 .  1 2 . 09 

1 .  3.-2(' . 1 1 .  33 

2. 5.-6. n .  cl) 50 

29. :3 .- 1 3. 1 l . 1 4 1  

S .  6.- 1 1 . 1 2 . e) 74 

S 1 . 336 I W 1 .297 

Stand d er Notbdtcr 

6 

2 

4 

4 

2 

1 8  
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-:::> 
<:0 

Xame, Ort Rcrllbl riigl"\l' 

Niederösterreich 

K inder('rhol ungshci m " BE.'rg- I G KK \\-iE.'n 
�l'hlöf.ll" , Brunn tl. d .  S(' hn('(' -
bcr-gbahn 

l( indE.'rerbolungsheim Brl'ih'n 
stein am /::kmmcring 

C : K K  X Ö .  

Verzeichnis 

Kindererholungsheime 

\Pcrwendungszw('('k 

J{ indel"et·ho l wlgshei m  

K i nd" I"C'I"holungsheim 

Unterliegt dem K A G. (§ 2 Abs. 1 Z. 3) 

ja 

nein 

Jlrt riebszeit 

J 2. 3.-28. 1 0. 

J.\lii.[·z-Dczember 

Stand der 
systemisierten HettenlStand der Xotbetter 

50 

.'52 

1 02 I 
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A N H A N G  8 

LISTE 

der K urorte Österreichs 
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Amtliche Liste der Kurorte Österreichs 
Stand vom 1. Oktober 1966 

B u r g e n l a n d  

K urorte mit Heilquellen : 
Bad Sauerbrunn 
Bad Tatzmannsdorf 

K u rorte mit Moorbädern : 
Bad Tatzmannsdorf 

K ä r n t e n  

Kurorte m i t  Heil quel l en : 
Wann bad Vil laeh 

L u ft k u rorte : 
Del lach im Drautal 605 m 
Millstatt 580 m 
Pörtsehaeh am WÖl'thersee 464 m 
Velden am Wörthersee 469 m 

Andere K urorte : 
o bervel Jaeh ("Sehroth- Kurort") 

N i e d e r ö s  t e r r e i  e h  

K u ro rte mit  Hei lquellen : 
Baden 
Bad Deutseh - Altenburg 
Bad Vöslau 

H e i l k l i mat ische Kurorte : 
Mön ieh ki rehen 980 m 
Puehberg am Schneeberg 585 m 
Reiehenau an der Rax 485 m 
Semmeri ng 1 000 m 

O b e r ö s t e r r e i c h  

KUl'Orte m i t  Heilquel len : 
Bad Goisern 
Bad Hal l 
Bad lsehl 
Bad Scha l lerbach 

Ku rorte mit  Moorbädern : 
Bad Leonfelden 
Bad W im sbaeh-Neydha, rting 

L u ft k u rorte : 
Bad Goisern 500 m 
Bad Isehl 468 m 
Gallspaeh 365 m 
Gmunden 422 m 
Wind ise hgarsten 60 1 m 
Wo l fsegg 640 m 

S a l z  b u r g  

K u ro rte m i t  Hei l q uellen : 
Badgastei n  
Bad Hofgastein 

Lu ft kurorte : 
Zell am See 759 m 

202 

S t e i  r m a r k  

Kurorte mit Hei l q u ellen : 
Bad Aussec 
Bad Gleichenberg 

Luft k urorte : 
Aflenz Kurort 765 m 
Lassnitzhöhe 600 111 
S t .  l�ad egund 7 4 1  m 

T i r o l  

K u rorte m i t  Heil quelle n : 
Sol bad H al l  

Hei lkl i matische Kurorte : 
19ls 900 111 

Luftkurorte : 
KaIs am Gro ßgloelmer 1 322 m 

V o r a r l b e r g 

Kei ne landesgeset z li che Regelung des Kurortewesens 

W i e n  

Keine Kurorte 

A n m e r k u n g :  Bei he i l kl i mat ischen Kurorten und 
L u ft kurorten ist, d i e  Sechöhe angegeben . 

HUlIdeslul ld  

13urgE'n la nd . .  

:Kärnten . ' . . 
N iE'der. 

öste .... C'ich . 

Oberöstcr .. eich 

Salzburg . . 

Steie" mar'k . . .  

'1'iroJ . . . . . .  

Vorarlberg 

WiPll . . . . . . . . 

Summe . . . 

Tabellarische 

� 
., � E  � � � '§ .§ - " = '-' 1-

c,) = 0 B s  � �  � �� 0 0. � .o  o � 3 �  :.... 0 5 � �  " c 
� ::: �; :.,..j � �  :5 � ""'  

3 

:2 2 

2 

2 

1 2  :2 

* " Schroth- Kurort " 

Übersicht 

.5 t: " '" 
5 '" .c 0 � .f!a � 5 � f -t  " 5- � �  g .!< .!< I � O .g e  � ���  � .§ � " " = " ... � � �  -< �  rn 

2 

4 1 * 6 

4 7 

4 Z 1 0  

3 

:3 5 
3 

1 3  2 5 36 
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